
 

Landratsamt des Ilm-Kreises  •  Ritterstraße 14  •  99310 Arnstadt
��  

hiermit werden Sie zur 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises in der Wahlperiode 2024 bis 
2029 für

Mittwoch, den 4. September 2024 – 14:00 Uhr,

in die Stadthalle Arnstadt, Brauhausstraße 1 - 3, 99310 Arnstadt eingeladen.

Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der Seite 2.

Hinweis: Die Unterlagen können im digitalen Ratsinformationssystem auf der Website des Ilm-Kreises 
eingesehen werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Petra Enders
Landrätin

Ihr Zeichen:                  
Ihre Nachricht vom:      
Unser Zeichen:        012.31
Unsere Nachricht vom:      
ID                            1279675
Ansprechpartner:       S. König

Telefon: 03628 738 105
Telefax: 03628 738 111

An 
- die Presse
- Aushang im Landratsamt Ilm-Kreis 
   in Arnstadt und der Außenstelle Ilmenau

E-Mail:   kreistag@ilm-kreis.de

��
Nur für den Empfang von Mitteilungen ohne 
Signatur und/oder Verschlüsselung.De-Mail
Hinweise auf www.ilm-kreis.de beachten.
Datum: 21.08.2024

Einladung zur 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises in der Wahlperiode 2019 bis 
2024 am 4. September 2024 

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Tagesordnung: 

TOP Drucksache-Nr.

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Verpflichtung der in der Kreistagssitzung am 19. Juni 2024 nicht 
anwesenden Kreistagsmitglieder zur gesetzmäßigen Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben von der Landrätin des Ilm-Kreises

3. Abnahme des Diensteides der Landrätin des Ilm-Kreises gemäß § 
106 Abs. 3 i. V. m. § 28 Abs. 5 Satz 1 ThürKO durch das älteste 
anwesende Kreistagsmitglied

4. Feststellung der ordnungs- und termingemäßen Einladung, der An-
wesenheit und Beschlussfähigkeit

5. Entscheidung über die vorgeschlagene Tagesordnung

6. Genehmigung der Niederschrift über die 1. Sitzung des Kreistages 
des Ilm-Kreises in der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 19. Juni 
2024

023

7. Kontrolle der Realisierung der Festlegungen aus der 1. Sitzung des 
Kreistages des Ilm-Kreises in der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 
19. Juni 2024

8. Anfragen der Kreistagsmitglieder

9. Sparkasse Arnstadt-Ilmenau

9.1. Kenntnisnahme der Vorlage des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes für das Geschäftsjahr 2023 der Sparkasse Arnstadt-Ilme-
nau

9.2. Entlastung des Verwaltungsrates der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau 
für das Geschäftsjahr 2023

024

9.3. Wahl der Mitglieder für den Verwaltungsrat der Sparkasse Arnstadt-
Ilmenau

10. Jugendhilfeausschuss

10.1. Wahl der Kreistagsmitglieder und deren Stellvertreter für den Ju-
gendhilfeausschuss

10.2. Wahl der stimmberechtigten Mitglieder und deren Stellvertreter für 
den Jugendhilfeausschuss, die von den freien Trägern entsandt 
werden

11. Berichterstattungen

11.1. Übergabe der Jahresrechnung 2023 des Landkreises Ilm-Kreis

11.2. Einbringung des Schlussberichtes zur örtlichen Prüfung der Jah-
resrechnungen 2018 bis 2021 des Landkreises Ilm-Kreis

11.3. Vorlage des Beteiligungsberichtes des Ilm-Kreises 2024 auf der 
Grundlage der Jahresabschlussdaten 2023

11.4. Vorlage des Energieberichtes der Schulen, Sporthallen und Ver-
waltungsgebäude des Ilm-Kreises 2023

12. Einwohnerfragestunde in der Zeit von 15:30 bis 16:30 Uhr

13. Anträge, Informationen und Mitteilungen

13.1. Beantwortung der Anfragen der Kreistagsmitglieder
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13.2. Information zum Bearbeitungsstand der wichtigsten Baumaßnah-
men (Grundsatzbeschlüsse des Kreistages) und deren Prioritäten

13.3. Information zur hausärztlichen und zur fachärztlichen Versorgung 
im Ilm-Kreis

13.4. Informationen der Landrätin

13.5. Sonstiges

14. Einbringung von Grundsatzbeschlüssen

14.1. Einführung eines Jugendtickets für den ÖPNV "Für 25 bis 25" 025

14.2. ggf. Einbringung von weiteren Grundsatzbeschlüssen

15. Wahl der Mitglieder und deren Stellvertreter für die Planungsver-
sammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen

16. Besetzung von Gremien

16.1. Bestätigung des Vorschlages der Vertreter des Ilm-Kreises für den 
Aufsichtsrat der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH zur 
Wahl in der Gesellschafterversammlung

026

16.2. Besetzung des Ausschusses für Bau, Wirtschaft und Verkehr mit 
sachkundigen Bürgern

027

16.3. Besetzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport mit sach-
kundigen Bürgern

028

16.4. Besetzung des Ausschusses für Gleichstellung, Soziales und Ge-
sundheit mit sachkundigen Bürgern

029

16.5. Entsendung von Mitgliedern des Kreistages in den Beirat des Job-
centers Ilm-Kreis

030

16.6. Besetzung des Ausschusses für Natur, Umwelt, Landwirtschaft und 
Forsten mit sachkundigen Bürgern

031

16.7. Berufung der Kreistagsmitglieder für das Kuratorium der Volks-
hochschule Arnstadt-Ilmenau

032

16.8. Berufung des Kuratoriums der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau 033

17. Entscheidung von Beschlussvorlagen

17.1. Berufung des ehrenamtlichen Kreiswegewartes für das Wanderwe-
genetz des Ilm-Kreises

034

17.2. Bestätigung des Vorschlages des Kreisausschusses vom 14. Au-
gust 2024 zur Verleihung der Ehrenbezeichnung "Ehrenmitglied 
des Kreistages" gemäß § 16 der Hauptsatzung des Ilm-Kreises

035

17.3. Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-Kreises 
vom 19. Juni 2024

036

17.4. Bestätigung der 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Ilm-
Kreises vom 4. Oktober 2023

021

17.5. evtl. Änderung der Geschäftsordnung für den ÖPNV-Ausschuss 
des Kreistages des Ilm-Kreises

037

17.6. Beauftragung der Landrätin, die Gesellschaftsverträge der Unter-
nehmen des Landkreises Ilm-Kreis anzupassen und ggf. die Sitz-
stärke in den Aufsichtsräten zu ändern

038

17.7. Neufassung der Satzung für den Seniorenbeirat und den ehrenamt-
lichen Seniorenbeauftragten des Landkreises Ilm-Kreis

039
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17.8. Bestätigung des Grundsatzbeschlusses – Neubau einer Rettungs-
wache Ilmenau

020

17.9. Jugendhilfeplanung des Ilm-Kreises – Teilfachplan II – Kinder- und 
Jugendförderplan 2025 bis 2028

040

17.10
.

Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Abfallwirt-
schaftsbetrieb Ilm-Kreis für das Wirtschaftsjahr 2023 und Vortrag 
des Jahresgewinns auf neue Rechnung

041

17.11
.

Entlastung der Landrätin, des hauptamtlichen Beigeordneten des 
Ilm-Kreises sowie der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Abfall-
wirtschaftsbetrieb des Ilm-Kreises für das Wirtschaftsjahr 2023

042

17.12
.

Keine Erhöhung des Preises für das Deutschlandticket 043

17.13
.

Berufungsverfahren und gegebenenfalls Klageeinreichung gegen 
die ablehnende Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung 
Thüringen zur Erbringung ambulanter Röntgenleistungen durch die 
Ilm-Kreis-Kliniken am Standort Ilmenau

044

17.14
.

evtl. Bestätigung von außer- und überplanmäßigen Ausgaben im 
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

045

Nicht öffentlicher Teil

18. ggf. Entscheidung von Beschlussvorlagen

19. Informationen der Landrätin



Einreicher: 
Kreistag des Ilm-Kreises
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN

Drucksache-Nr. 036/1    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreisausschuss 14.08.2024 öffentlich Beschlussfassung
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Beschlussvorlage - DS 036/1 - Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag des 
Ilm-Kreises vom 19. Juni 2024

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die 1. Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-Kreises wird in der in der 
Anlage vorliegenden Fassung bestätigt.

Begründung:

Durch die Änderung wird den Fraktionen und der Verwaltung die Möglichkeit gegeben, schon 
im Vorfeld der Sitzung die Anträge zu diskutieren und entscheidungsrelevante Informationen 
bereitzustellen, die die Effizienz der Sitzung erhöhen können. 

Durch die Änderung wird die Transparenz der Kreistagsarbeit erhöht. Bei Bedarf sind analog 
zu Kreistagssitzung einzelne Beratungsgegenstände in einem nichtöffentlichen Teil zu behan-
deln.

gez. Prof. Dr. Jens Wolling
Fraktionsvorsitzender

Anlage:1. Änderung der Geschäftsordnung vom 19. Juni 2024



2

1. Änderung der Geschäftsordnung
für den Kreistag des Ilm-Kreises

Der Ilm-Kreis erlässt aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 34 der Thüringer Kommunalord-
nung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) folgende 1. 
Änderung zur Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-Kreises:

Artikel 1
Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-Kreises

§ 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

In die Tagesordnung sind außerdem Anträge aufzunehmen und zu beraten, die der Landrat in 
der Regel bis 14 Tage vor der Kreisausschusssitzung vor der darauffolgenden Kreistagssit-
zung von einem Viertel der Mitglieder des Kreistages oder von mindestens einer Fraktion vor-
gelegt werden. Die Anträge sind schriftlich zu begründen und haben einen Beschlussvorschlag 
zu enthalten.

§ 27 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

(1) Die Sitzungen vorberatender und beschließender Ausschüsse sind öffentlich. § 3 Abs. 
3 und 4 gelten entsprechend

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer Beschlussfassung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die bisherige Geschäftsordnung einschließlich ihrer bisherigen Änderungen außer Kraft.

Arnstadt, den 4. September 2024

Petra Enders
Landrätin



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Fraktion DIE LINKE

Drucksache-Nr. 044     

    (2. Entwurf)

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Rechtsmittelverfahren und gegebenenfalls Klageeinreichung beim Verwaltungsgericht 
gegen die ablehnende Entscheidung des Zulassungsausschusses zur Erbringung 
ambulanter Röntgenleistungen durch die Ilm-Kreis-Kliniken am Standort Ilmenau     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

BP 01 
Der Kreistag unterstützt das von der Landrätin angekündigte Rechtsmittelverfahren und gege-
benenfalls Klageverfahren der Ilm-Kreis-Klinken (IKK) GmbH beim Berufungsausschuss (vgl. 
§ 97 SGB V) und Verwaltungsgericht gegen die ablehnende Entscheidung des Zulassungs-
ausschusses (vgl. § 96 SGB V) zur Erbringung ambulanter Röntgenleistungen durch die Ilm-
Kreis-Kliniken am Standort Ilmenau. 
Die Landrätin wird gebeten, als Vorsitzende des Aufsichtsrates der IKK GmbH dieses Beru-
fungsverfahren und gegebenenfalls Klage zu unterstützen.
BP 02 
Die Landrätin wird gebeten, den Kreistag und den Kreisausschuss fortlaufend über den Ver-
fahrensstand zu informieren. 

Begründung:

Die Positionen der Landrätin Petra Enders und der Ilm-Kreis-Kliniken hinsichtlich der Nutzung 
von moderner Röntgentechnik der Ilm-Kreisklinken am Standort Ilmenau auch für ambulante 
Behandlungen ist sachlich begründet und insofern unterstützenswert. 
Der Zulassungsausschuss, der für diese ambulante Nutzung die Genehmigung erteilen muss, 
hat einen diesbezüglichen Antrag abgelehnt und dabei ausschließlich die wirtschaftlichen In-
teressen der niedergelassenen Ärzte bei der Bedarfsplanung im Blick gehabt, aber nicht das 
Wohl und das Interesse der Patienten. Der Zulassungsausschuss begründete seine Entschei-
dung auch mit der ablehnenden Stellungnahme der Kassenärztliche Vereinigung Thüringen 
(KVT). Die KVT bezog sich dabei auf ihre Bedarfsplanung. Die Bedarfsplanung der KVT geht 
jedoch völlig an der alltäglichen Praxis vorbei. Immer wieder berichten Patienten, dass sie 
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erhebliche Wartezeiten und Wege in Kauf nehmen müssen, um eine Röntgenleistung zu er-
halten. 
Im südlichen Ilm--Kreis gibt es derzeit überhaupt kein ambulantes Angebot an Röntgenleistun-
gen. Wenn hier der Zulassungsausschuss und die die KVT auf Niederlassungen in Suhl, Süd-
thüringen, Gotha, Erfurt und Weimar verweisen, ist offenbar völlig aus dem Blick geraden, dass 
es sich hier um kranke Menschen handelt, die oft auch mobilitätseingeschränkt sind. 
Die Ilm-Kreiskliniken haben am Standort Ilmenau alle notwendigen radiologischen Angebote, 
die wegen der aktuellen Blockade des Zulassungsausschusses und der KVT aber nicht am-
bulant genutzt werden dürfen. Das ist nicht sachgerecht und begründbar. 
Der Zulassungsausschuss hat bei solchen Genehmigungen ein Ermessen und muss es stär-
ker im Interesse der Patienten ausüben. 

Die wirtschaftlichen Interessen der niedergelassenen Ärzte sind nicht zu ignorieren, müssen 
aber auf Bundesebene geklärt werden und dürfen nicht zulasten der Patienten gehen. Die 
Landrätin hat öffentlich eine Berufung und gegebenfalls anschließende Klage gegen diese ab-
lehnende Entscheidung des Berufungsausschusses angekündigt. Der Kreistag sollte die Be-
rufung und Klage der Landrätin gegen die Ablehnung des Berufungsausschusses unterstüt-
zen. 
Zum Streitgegenstand braucht es eine grundsätzliche gerichtliche Klärung. 
Der Berufungsausschuss hat unbestritten ein Ermessen bei derartigen Genehmigungen und 
dieses Ermessen muss im Interesse der Patienten ausgeübt werden. Wir verschließen wir uns 
nicht den Finanzierungsproblemen im Gesundheitswesen, insbesondere der Budgetierung für 
die niedergelassenen Ärzte. Hier sind aber in erster Linie der Bund, die Krankenkassen und 
eben auch die KVT verantwortlich und gefordert. 
Diese Finanzierungs- und Abrechnungsprobleme für die niedergelassenen Ärzte dürfen nicht 
zulasten der Patienten gehen. 

Die Berufung bzw. Klage ist durch die IKK GmbH einzulegen. Der Landkreis ist 100%iger Ge-
sellschafter der IKK GmbH. Die Landrätin ist Vorsitzende des Aufsichtsrates der IKK GmbH. 
Die Vertretung des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist keine Angelegenheit der 
laufenden Verwaltung. Insofern ist hier die Zuständigkeit des Kreistages gegeben. Der Kreis-
tag hat auch eine Weisungsrecht gegenüber den vom Kreistag entsendeten Mitgliedern des 
Aufsichtsrates der IKK GmbH, die Landrätin eingeschlossen (vgl. § 74 Abs. 3 ThürKO). Der 
Beschlussantrag enthält jedoch keine Weisung, sondern ist eine Willenserklärung. Hierzu ist 
der Kreistag immer ermächtigt, auch weil hier der eigene Wirkungskreis betroffen ist. 

Kostendeckung: 
Durch den Beschluss entstehen für den Landkreis keine Kosten, weil die IKK GmbH Verfah-
rensträger ist. 

gez. Frank Kuschel 
Fraktionsvorsitzender



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Fraktion DIE LINKE

Drucksache-Nr. 044    

3. Entwurf

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Vorberatung

    
    
    

Rechtliches Vorgehen gegen die ablehnende Entscheidung des Zulassungsausschusses 
zur Erbringung ambulanter Röntgenleistungen durch die Ilm-Kreis-Kliniken am Standort Il-
menau           

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

1. Der Kreistag unterstützt das von der Landrätin angekündigte rechtliche Vorgehen ge-
gen die ablehnende Entscheidung des Zulassungsausschusses (vgl. § 96 SGB V) zur 
Erbringung ambulanter Röntgenleistungen durch die Ilm-Kreis Kliniken am Standort 
Ilmenau. 
Die Landrätin wird gebeten, als Vorsitzende des Aufsichtsrates der IKK GmbH das 
rechtliche Vorgehen der IKK GmbH zu unterstützen. 

2. Die Landrätin wird gebeten, den Kreistag und den Kreisausschuss fortlaufend über 
den Verfahrensstand zu informieren.

Begründung 

Die Positionen der Landrätin Petra Enders und der Ilm-Kreis-Kliniken hinsichtlich der Nutzung 
von moderner Röntgentechnik der Ilm-Kreisklinken am Standort Ilmenau auch für ambulante 
Behandlungen ist sachlich begründet und insofern unterstützenswert. 
Der Zulassungsausschuss, der für diese ambulante Nutzung die Genehmigung erteilen muss, 
hat einen diesbezüglichen Antrag abgelehnt und dabei ausschließlich die wirtschaftlichen In-
teressen der niedergelassenen Ärzte bei der Bedarfsplanung im Blick gehabt, aber nicht das 
Wohl und das Interesse der Patienten. Der Zulassungsausschuss begründete seine Entschei-
dung auch mit der ablehnenden Stellungnahme der Kassenärztliche Vereinigung Thüringen 
(KVT). 
Die KVT bezog sich dabei auf ihre Bedarfsplanung. 
Die Bedarfsplanung der KVT geht jedoch völlig an der alltäglichen Praxis vorbei. Immer wieder 
berichten Patienten, dass sie erhebliche Wartezeiten und Wege in Kauf nehmen müssen, um 
eine Röntgenleistung zu erhalten. 
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Im südlichen Ilm--Kreis gibt es derzeit überhaupt kein ambulantes Angebot an Röntgenleistun-
gen. 
Wenn hier der Zulassungsausschuss und die die KVT auf Niederlassungen in Suhl, Südthü-
ringen, Gotha, Erfurt und Weimar verweisen, ist offenbar völlig aus dem Blick geraden, dass 
es sich hier um kranke Menschen handelt, die oft auch mobilitätseingeschränkt sind. 

Die Ilm-Kreiskliniken haben am Standort Ilmenau alle notwendigen radiologischen Angebote, 
die wegen der aktuellen Blockade des Zulassungsausschusses und der KVT aber nicht ambu-
lant genutzt werden dürfen. 
Das ist nicht sachgerecht und begründbar. 
Der Zulassungsausschuss hat bei solchen Genehmigungen ein Ermessen und muss es stärker 
im Interesse der Patienten ausüben. 

Die wirtschaftlichen Interessen der niedergelassenen Ärzte sind nicht zu ignorieren, müssen 
aber auf Bundesebene geklärt werden und dürfen nicht zulasten der Patienten gehen. 
Die Landrätin hat öffentlich angekündigt, rechtliche Schritte gegen diese ablehnende Entschei-
dung angekündigt. Der Kreistag sollte dies unterstützen. 
Zum Streitgegenstand braucht es eine grundsätzliche gerichtliche Klärung. 
Der Berufungsausschuss hat unbestritten ein Ermessen bei derartigen Genehmigungen und 
dieses Ermessen muss im Interesse der Patienten ausgeübt werden. 
Wir verschließen wir uns nicht den Finanzierungsproblemen im Gesundheitswesen, insbeson-
dere der Budgetierung für die niedergelassenen Ärzte. Hier sind aber in erster Linie der Bund, 
die Krankenkassen und eben auch die KVT verantwortlich und gefordert. Diese Finanzierungs- 
und Abrechnungsprobleme für die niedergelassenen Ärzte dürfen nicht zulasten der Patienten 
gehen. 

Die rechtlichen Schritte sind durch die IKK GmbH einzulegen. Der Landkreis ist 100%iger Ge-
sellschafter der IKK GmbH. Die Landrätin ist Vorsitzende des Aufsichtsrates der IKK GmbH. Die 
Vertretung des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist keine Angelegenheit der lau-
fenden Verwaltung. Insofern ist hier die Zuständigkeit des Kreistages gegeben. Der Beschlus-
santrag enthält keine Weisung, sondern ist eine Willenserklärung. Hierzu ist der Kreistag immer 
ermächtigt, auch weil hier der eigene Wirkungskreis betroffen ist. 

Kostendeckung: Durch den Beschluss entstehen für den Landkreis keine Kosten, weil die IKK 
GmbH Verfahrensträger ist.

gez. Frank Kuschel
Fraktionsvorsitzender
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1. Einführung

Im Rahmen des Kommunalen Energiemanagements wird vom Amt für Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement des Ilm-Kreises jährlich der Energiebericht für das vorangegangene Jahr 
erstellt. Nachdem dieser dem Kreistag vorgelegt wurde, wird er auf der Homepage des Ilm-
Kreises veröffentlicht. Es werden die kreiseigenen Schulen, Sporthallen und Verwaltungsge-
bäude bezüglich ihrer Energie- und Wasserverbräuche sowie die dazugehörigen Kosten und 
Emissionen betrachtet. Die Daten sind statistisch aufbereitet, die Ergebnisse und Jahresver-
läufe werden erläutert und kommentiert. Im vorliegenden Energiebericht 2023 werden die 
Jahre 2019 bis 2023 betrachtet, wobei die Daten des Jahres 2019 den mittelfristigen statisti-
schen Berechnungen als Basiswerte dienen. Die Darstellung eines Fünfjahreszeitraums hat 
sich bewährt, gestattet sie doch einen Blick auf die Verläufe und Bewegungen von Verbrauch 
und Kosten. Da der Basiswert für die Betrachtung dabei nicht fix ist, sondern im Fünfjahresab-
stand mitwandert, werden sowohl kurz- als auch mittelfristige Veränderungen in den Verläufen 
sichtbar. 

Die Rechnungen der Versorgungsunternehmen sind die Grundlage der Verbrauchs- und Kos-
tenangaben. In einigen Fällen sind diese Rechnungsdaten nicht identisch mit den tatsächli-
chen Verbrauchsdaten (Ablesung nicht Tag genau zum Jahreswechsel, Schätzung oder Hoch-
rechnung der Zählerstände durch die Versorgungsunternehmen oder unregelmäßige Zyklen 
bei der Betankung bzw. Belieferung mit Heizöl, Flüssiggas, Holzhackschnitzeln oder Holzpel-
lets). Die dadurch verursachten Verschiebungen der Verläufe gleichen sich zwar über die Jah-
resgrenze hinaus wieder aus, sie können jedoch zu sichtbaren Sprüngen in einigen Darstel-
lungen führen. Solcherart verursachte Unregelmäßigkeiten finden im Text Erwähnung, ebenso 
wie die Gründe für Abweichungen, die sich außerhalb der üblichen jährlichen Streuung der 
Verbräuche bewegen. 

Um die Verbrauchsdaten vergleichbar zu machen, werden sie ins Verhältnis zur jeweiligen 
Bruttogrundfläche des betreffenden Objektes gesetzt und so flächenbezogen dargestellt. 
Diese sogenannten Verbrauchskennzahlen werden entsprechenden Vergleichswerten gegen-
übergestellt, sodass eine Einordnung und Bewertung der Verbräuche jedes aufgeführten Ob-
jektes vorgenommen werden kann. Die Benchmark-Werte bestehen in diesem Bericht aus 
einem Mittelwert und einem Zielwert. Diese Werte können trotz gleicher Nutzungsart der Ob-
jekte unterschiedlich hoch sein, da bei ihrer Ermittlung verschiedene Parameter der Objekte 
berücksichtigt werden. Sie werden durch einen Algorithmus berechnet, der im Programm 
EKOMM (ages GmbH Münster, EKOMM 4.6) implementiert ist.

Um eine Vergleichbarkeit beim Wärmeverbrauch über mehrere Jahre zu gewährleisten, wird 
eine sogenannte Witterungsbereinigung durchgeführt. Dabei wird der absolute Verbrauch des 
betreffenden Objektes mit den Klimadaten der jeweiligen Region mathematisch verknüpft und 
auf diese Weise der Verbrauch auf einen „genormten Klimaverlauf“ hoch- bzw. herunterge-
rechnet. So ergeben sich Zahlen, die nicht nur im selben Jahr untereinander, sondern auch 
über mehrere Jahre hinweg miteinander vergleichbar sind, unabhängig davon, ob es sich um 
ein „warmes“ oder ein „kaltes“ Jahr handelt. Anhand der Verbrauchs- und Kostenverläufe über 
einen Zeitraum von fünf Jahren wird jedes Objekt verbal eingeschätzt, wobei auf besondere 
Ereignisse im Berichtszeitraum eingegangen wird (z. B. Havarie, Sanierung, Nutzungsände-
rung). Deren Auswirkungen werden aufgezeigt und bewertet. 

Aufgrund der eingeschränkten Nutzung wegen der pandemiebedingten geringeren Belegung 
der Schulklassen und der teilweisen Schließung der Turnhallen ergeben sich 2020 und 2021 
Einsparungen. Besonders ein geringerer Wasserverbrauch schließt auf weniger Nutzer. Die 
Anweisung zum erhöhten Luftaustausch in den Klassenräumen hat einen erhöhten Wärme-
verbrauch zur Folge. Diese Effekte wirken gegenläufig bei Schulen mit Turnhallen. Statis-
tisch gesehen können die Jahre 2020 und 2021 dadurch nicht eindeutig ausgewertet wer-
den. 
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Der vorliegende Bericht enthält eine Übersicht der im Berichtszeitraum abgeschlossenen, lau-
fenden und geplanten Baumaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden, insofern diese Auswirkun-
gen auf die energetischen Eigenschaften des jeweiligen Objektes haben.

In Auswertung der Verbrauchskennzahlen werden Maßnahmen zur weiteren Einsparung von 
Ressourcen und Kosten empfohlen.

2. Allgemeine Hinweise

Der Energiebericht 2023 ähnelt in Form und Aufbau den Berichten der Vorjahre. Unter Punkt 
6 sind die Maßstäbe für Verbrauch und Kosten in jedem Diagramm unterschiedlich bzw. so 
angepasst, dass die Diagrammfläche ausgefüllt und eine gute Ablesbarkeit der Werte gegeben 
ist. Hierdurch bedingt, sind beim Vergleich verschiedener Objekte untereinander immer auch 
die jeweiligen Maßstäbe zu beachten.

Die Anzahl der untersuchten Objekte variiert in den Energieberichten der verschiedenen 
Jahre, was im Pkt. 4.3 „Entwicklung der Verbräuche“ zu unterschiedlichen Summen führt. 

Mit der Gebietsreform 2018 im Land Thüringen sind verschiedene bisher eigenständige Ein-
heiten in Städte eingemeindet worden. Die Schulen an diesen Standorten haben dabei immer 
ihre bisherigen Namen behalten, deren Bestandteil oft auch die ursprüngliche Ortsbezeich-
nung ist. Die kompletten aktuellen Anschriften der Schulen sind unter Pkt. 4.1 „Objektliste“ zu 
finden.

Die elektrische Energie zum Betrieb der Wärmepumpen ist in den Verbräuchen und den Kos-
ten von Wärme und nicht im Stromanteil enthalten. Dies ist jedoch nicht die gesamte Heiz-
energie, die in dem Objekt verbraucht wird. Da durch die Wärmepumpe noch Wärmeenergie 
aus der Umwelt hinzugewonnen wird, ist die Menge der im Objekt verbrauchten Energie höher 
als in der Grafik dargestellt. Unter Pkt. 4.1 „Objektliste“/ Tabelle 3 wird in der Spalte „Energie-
träger Wärme“ auf den Betrieb einer Wärmepumpe hingewiesen. 

Im Zuge der Digitalisierung aller Schulen und der vorgesehenen flächendeckenden Ausrüs-
tung mit digitaler Präsentationstechnik erhöht sich langfristig der Stromverbrauch. Die Umstel-
lung auf LED-Beleuchtung gleicht langfristig diesen Mehrverbrauch teilweise wieder aus.

Im Winter 2022/2023 herrschte Energieknappheit, sodass Bürger und Mitarbeiter zum Ener-
giesparen aufgerufen wurden. Besondere Schwierigkeiten gab es bei der Erdgasversorgung, 
bei der die Abschaltung einzelner Versorgungsgebiete im Ernstfall im Raum stand. 

Die Umsetzung der Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSiku-
MaV) vom 31.08.2022 erfolgte ab dem 01.09.2022 gemäß Verlängerung bis zum 15.04.2023. 
Für alle Verwaltungsgebäude (Schulen und medizinische Einrichtungen ausgenommen) wur-
den gesetzliche Energiesparmaßnahmen durchgeführt. In diesen z.T. angemieteten Gebäu-
den galt in diesem Zeitraum: 

- das Verbot der Beheizung von Gemeinschaftsflächen (Flure und Treppenhäuser blie-
ben unbeheizt), soweit es die bauphysikalischen Gegebenheiten zuließ,

- Höchstwerte für die Lufttemperatur in Arbeitsräumen (19 °C bei Büroarbeitsplätzen),
- die Trinkwassererwärmungsanlagen (ausgenommen Teeküchen) in den Verwaltungs-

gebäuden wurden abgestellt sowie
- die Beleuchtung von öffentlichen Nichtwohngebäuden und Baudenkmälern wurde ab-

geschaltet, sofern sie nicht der Sicherheit diente.

Diese Maßnahmen führten zu messbaren Einsparungen im Wärmeverbrauch. Im Objekt 
„Landratsamt Arnstadt“ beträgt diese Einsparung 8% (witterungsbereinigt) jeweils in beiden 
Kalenderjahren.
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Die Begriffe „Wärmeenergie“, „Elektroenergie“ sowie „Trink- und Abwasser“ werden aus Grün-
den der Übersichtlichkeit im Text und bei der Grafik kurz durch „Wärme“, „Strom“ und „Wasser“ 
ersetzt.

Des Weiteren finden die gebräuchlichen Abkürzungen für Grundschule (GS), Regelschule 
(RS), Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS), Gymnasium (Gymn.), Förderzentrum (FZ), 
Sporthalle (SSH), Staatliches Berufsschulzentrum (SBZ) sowie für staatlich (staatl.) aus Platz-
gründen im Bericht Verwendung.

3. Maßnahmen des Kommunalen Energiemanagements

Durch das Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement werden im Rahmen des kom-
munalen Energiemanagements kontinuierlich folgende Maßnahmen durchgeführt.

�� Monitoring der Verbrauchsdaten der Liegenschaften des Ilm-Kreises,

�� Identifizierung von Objekten, bei denen energetische Sanierungsmaßnahmen die 
größte Wirkung erwarten lassen. Dies erfolgt anhand der Kenntnisse über die Objekte 
und der im jährlich vorgelegten Energiebericht aufbereiteten Verbrauchsdaten.

�� Durchsetzung eines optimalen Energieeinsatzes mittels der vorhandenen Gebäude-
leittechnik (bspw. konsequente Ferienabsenkung bei Nichtnutzung der Gebäude, Ein-
haltung der vorgegebenen Raumtemperaturen der aufgeschalteten Objekte),

�� Aufschaltung weiterer Anlagen auf die zentrale Gebäudeleittechnik (GLT). Momentan 
sind 48 aktive Heizungsregler von der GLT-Station aus erreichbar. Mit diesen werden 
die Heizungs- und Lüftungsanlagen in 65 Gebäuden überwacht und gesteuert.

�� Schulung der Hausmeister im Umgang mit der Heizungs- und Regelungstechnik,

�� Mitwirkung bei Vertragsgestaltung mit den Versorgungsunternehmen sowie Überprü-
fung und Anpassung laufender Verträge,

�� Mitwirkung bei der Planung der Erneuerung von Heizungsanlagen, Bewertung und Va-
riantenvergleiche von planerisch vorgeschlagenen Lösungen und Beurteilung von Ver-
bräuchen anhand der Verbrauchskennwerte sowie der örtlichen Gegebenheiten,

�� Anpassung der installierten Anschlussleistungen bei Fernwärme und der Dimensionie-
rung der Wasserzähleinrichtungen an den tatsächlichen Bedarf.

�� Fortführung des Konzeptes zur Erreichung der CO2-neutralen Bewirtschaftung kreisei-
gener Immobilien im ILM-KREIS gemäß des Kreistagsbeschlusses, Beschluss-Nr. 
321/23 vom 28.06.2023 

3.1 Baumaßnahmen, die zu Energieeinsparung führen

Das Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement plant, beauftragt und überwacht Bau-
maßnahmen, die meist auch die energiespezifischen Eigenschaften der betreffenden Objekte 
verändern bzw. verbessern und so zur energetischen Ertüchtigung der Objekte beitragen.
In den folgenden Tabellen sind die im Berichtszeitraum abgeschlossenen Maßnahmen und 
deren Auswirkungen sowie die begonnenen bzw. geplanten Baumaßnahmen dargestellt.
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3.1.1  Abgeschlossene Baumaßnahmen

Objekt Baumaßnahme Fertig-
stellung Auswirkung

Invest-
Umfang         

[€]

Invest-
Anteil IK           

[€]

geför-
dert 

durch

GS „Karl-
Zink“ 
Ilmenau

Umstellung auf 
Fernwärme I / 2023 Energieeinsparung 33% 15.000 12.000

BAFA 
über Ver-

sorger 

RS „Geratal“ 
Geraberg

Erneuerung Wär-
meerzeuger (Pel-
letkessel) mit dem 
Anbau neuer Klas-
senräume

III / 2022
Energieeinsparung von 
35% zum Vergleichsjahr 
2019

187.000 66.000

Heizen mit 
Erneuer-

baren 
Energien - 

BAFA

SSH TGS 
Gräfenroda

Umstellung Hallen-
beleuchtung auf 
LED

III / 2022

Senkung des Stromver-
brauchs im Gesamtobjekt 
um 33% gegenüber dem 
Basisjahr 2019

25.000 -
Zuwei-

sung Kli-
maschutz

SSH GS 
Dörnfeld,
 

Generalsanierung
mit Anschluss an 
Nahwärmenetz 
Holzhackschnitzel-
heizung

IV / 2022

Energieeinsparung im Ge-
samtobjekt 52%; spezifi-
sche Einsparung im Ge-
bäude „SSH“ 80%

2.225.000 644.573

Schulin-
vestitions-
programm

Anteil 
Stadtilm

Landratsamt 
Arnstadt   

LED-Umrüstung 
1.BA IV / 2022

Senkung des Stromver-
brauchs im Gesamtobjekt 
um 7% �� auf diese Maß-
nahme bezogen 3% 

80.000 -
Zuwei-

sung Kli-
maschutz

Einzelne 
Schulen

LED-Umrüstung in 
Teilbereichen 2023

Mehrverbrauch durch Di-
gitalisierung wird teilweise 
kompensiert

30.000 30.000 -

Tabelle 1:  Abgeschlossene Baumaßnahmen             

3.1.2  Geplante und laufende Baumaßnahmen

Objekt Baumaßnahme
Fertig-

stellung 
geplant

Aktueller Stand

gepl.      
Invest-
Umfang 

[€]

gepl.   
Invest-

Anteil IK           
[€]

gefördert 
durch

GS 
Martinroda

Erneuerung Fens-
ter 2./3. BA  2025 Baumaßnahme in 

Planung 170.000 144.500
Klima-Invest 

Thür. Aufbau-
bank

SBSZ 
Ilmenau

Umstellung Fern-
wärme des Werk-
stattgebäudes 

2025 Baumaßnahme in 
Planung 90.000 90.000 BAFA über 

Versorger 

GS + SSH 
„An der 
Wachsen-
burg“ 
Holzhausen

Erneuerung Wär-
meerzeuger im 
Rahmen der Innen-
sanierung und Er-
weiterung

2027 Baumaßnahme in 
Planung 414.000 414.000

Sporthalle 
der GS „Am 
Rennsteig“ 
Stützerbach

Ersatzneubau mit
Wärmeerzeuger: 
Erdwärmepumpe 

  IV / 2025 Baumaßnahme in 
Realisierung 4.500.000 1.277.000

Schulinvestiti-
onsprogramm
Anteil Stadt Il-

menau
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Objekt Baumaßnahme
Fertig-

stellung 
geplant

Aktueller Stand

gepl.      
Invest-
Umfang 

[€]

gepl.   
Invest-

Anteil IK           
[€]

gefördert 
durch

und Photovoltai-
kanlage 

RS „Geratal“ 
Geraberg 

Sockeldämmung 
Altbau 2025 Baumaßnahme in 

Planung 300.000 255.000 BAFA

Landratsamt 
Arnstadt

LED-Umrüstung 
2. BA 2025 Baumaßnahme in 

Planung 100.000 85.000 BAFA

GS Gehren
LED Umrüstung im 
Rahmen der Elek-
trosanierung

2025 Baumaßnahme in 
Realisierung 65.000 55.250 BAFA

RS „W.Hey“ 
Ichtershause
n

LED Umrüstung im 
Rahmen der Elek-
trosanierung

2025 Baumaßnahme in 
Realisierung 125.000 125.000 -

SSH „Am 
Stollen“ 
Ilmenau

LED Umrüstung 2025 Geplante Baumaß-
nahme 45.000 38.000 BAFA

LED 
Umrüstung Schulen fortlaufend Baumaßnahme in 

Realisierung
100.000  
pro Jahr 85.000 BAFA

LED 
Umrüstung 

Verwaltungsge-
bäude fortlaufend Baumaßnahme in 

Realisierung
50.000  

pro Jahr 42.500 BAFA

TGS Gräfen-
roda

LED
Umrüstung, 1.BA 2025 Baumaßnahme in 

Planung 125.000 106.250 BAFA

alle Objekte 

Umsetzung der 
Mittelfristenergie-
versorgungssiche-
rungsmaßnahmen-
verordnung (EnSi-
miMaV)

2025 Baumaßnahme in 
Realisierung 140.000 140.000

SSH Plaue Erneuerung Wär-
meerzeuger 2026 Baumaßnahme in 

Planung 200.000 140.000 BAFA

GS „An der 
Burglehne“ 
Gräfenroda 

Abriss Nebenge-
bäude Schulgarten 2025 Baumaßnahme in 

Planung 80.000 8.000 Ganztags
Invest II

GS „An der 
Burglehne“ 
Gräfenroda 

Dämmung oberster 
Geschossdecke 
Haus 2

2026 Geplante Baumaß-
nahme 30.000 18.000 BAFA

FZ Arnstadt
Dachdämmung im 
Zuge der Dachsa-
nierung 

2026 Baumaßnahme in 
Planung 300.000 255.000 BAFA

SSH   
„Ziolkowski“ 
Ilmenau

Energetische Sa-
nierung im Rah-
men der General-
sanierung

2029 Baumaßnahme in 
Planung 2.800.000 605.450

Sportstätten-
förderung

Schulinvestiti-
onsprogramm

Anteil
Stadt Ilmenau

Tabelle 2:  Laufende und geplante Baumaßnahmen                             
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4. Zusammenfassende Bewertung

4.1 Objektliste

Die folgenden kommunalen Liegenschaften werden im vorliegenden Bericht erfasst und be-
wertet: 

Objekt Anschrift
Bruttogrund-

fläche [m²]

Energieträger 

Wärme

 Besonderheit

GS "Geschwister-Scholl-Schule“   

Arnstadt
Richard-Wagner-Str. 6

99310 Arnstadt
4.720   

Erdgas 

mit SSH

GS "Dr. H. Bielfeld"/RS „R. Bosch“  

Arnstadt
Goethestraße 32

99310 Arnstadt
5.134

Fernwärme 

mit SSH

GS "J. S. Bach" Arnstadt
Am Plan 1

99310 Arnstadt
2.232

Erdgas 

mit SSH

GS "L. Bechstein" Arnstadt
Prof.-Frosch-Str. 26

99310 Arnstadt
4.987 Fernwärme

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld An der Linde 18

99326 Stadtilm OT Dörnfeld
1.869

Holzhackschnit-
zel, Heizöl 

mit SH

GS "Thomas Müntzer" Gehren
Zum Haideteich 3

98694 Ilmenau OT Gehren
2.406

Erdgas 

mit SH (Wasser)

GS Geschwenda

Gutshof 19a

99331 Geratal 

OT Geschwenda

2.916

Wärmelieferung 

mit SH

GS „An der Burglehne“ Gräfenroda

Zum Wolfstal 48

99330 Geratal 

OT Gräfenroda

2.865

Erdgas

GS + TGS Großbreitenbach
Schulstraße 6

98701 Großbreitenbach
4.056

Erdgas

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen

Am Lämmerberg 31

99334 Amt Wachsenburg 

OT Holzhausen

1.221

Heizöl

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen
Schulstraße 22

99334 Amt Wachsenburg

OT Ichtershausen

4.917

Erdgas 

mit SH (Strom)

GS "Am Stollen" Ilmenau
Bergrat-Voigt-Str. 51

98693 Ilmenau
4.264

Fernwärme

GS "Karl Zink" Ilmenau
Karl-Zink-Str. 18

98693 Ilmenau
4.315

Fernwärme

GS "Ziolkowski" Ilmenau Ziolkowskistraße 14

98693 Ilmenau
4.330

Fernwärme 

mit SH (Wasser)

GS Kirchheim

Kirchheimer Hauptstraße 78a

99334 Amt Wachsenburg
1.777

Erdgas
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Objekt Anschrift
Bruttogrund-

fläche [m²]

Energieträger 

Wärme

 Besonderheit

OT Kirchheim

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen Hofgraben 6

98693 Ilmenau 

OT Langewiesen

3.201 Elektrische Wär-
mepumpe, Erd-
gas

GS Marlishausen

Schulstraße 1

99310 Arnstadt

OT Marlishausen

1.935

Elektrische  
Wärmepumpe, 
Erdgas

GS Martinroda
Schulstraße 2

98693 Martinroda
2.826

Erdgas

GS "A. Lindgren" Osthausen

Schulstraße 99a

99310 Osthausen-Wülfers-
hausen

1.500
Holzpellet

GS Plaue Straße des Friedens 4

99338 Plaue
3.183

Elektrische Wär-
mepumpe, Erd-
gas

GS Stadtilm Schulstraße 4a

99326 Stadtilm
3.694

Erdgas 

mit SH

GS "Grundschule am Rennsteig"      
Stützerbach

Gläsertalstraße 13

98694 Ilmenau 

OT Stützerbach

2.064

Erdgas

RS Geratal Geraberg

Ohrdrufer Straße 27a

99331 Geratal

OT Geraberg

2.764

Pellet + Erdgas

TGS Gräfenroda

Zum Wolfstal 43

99330 Geratal 

OT Gräfenroda

2.366

Erdgas

RS Gräfinau-Angstedt

Hinter den Gärten 40

98693 Ilmenau

OT Gräfinau-Angstedt

4.003

Erdgas 

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau
Bergrat-Mahr-Str. 1

98693 Ilmenau
4.527

Fernwärme

RS "H. Hertz" Ilmenau Ziolkowskistr. 27

98693 Ilmenau
5.722

Fernwärme 

mit SH

RS „Am Schloss Neideck“ Schloßplatz 2

99310 Arnstadt

5.540 Erdgas

TGS Stadtilm 
Schulstraße 4

99326 Stadtilm
5.942 Erdgas + BHKW

Gymnasium „MELISSANTES“ Arnstadt Käfernburger Straße 2

99310 Arnstadt
10.003

Fernwärme 

mit SH

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau
Gerhart-Hauptmann-Str. 5a

98693 Ilmenau
10.846 Fernwärme
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Objekt Anschrift
Bruttogrund-

fläche [m²]

Energieträger 

Wärme

 Besonderheit

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", 
Haus 1

Herderstraße 44

98693 Ilmenau
5.662 Erdgas + BHKW

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", 
Haus 2 Karl-Liebknecht-Str. 6

98693 Ilmenau
3.638

Erdgas 

mit SH

Staatliches regionales Förderzentrum                 
"Dr. Hans Vogel" Ilmenau

Neuhäuser Weg 9

98693 Ilmenau
1.245

Elektrische 

Wärmepumpe

Staatliches regionales Förderzentrum 
"Pestalozzischule" Ilmenau

Karl-Zink-Str. 33

98693 Ilmenau
2.677

Erdgas

Staatl. reg. Förderzentrum "Pestalozzi-
schule" Ilmenau, Schulteil Arnstadt, 
„Villa Franz“

Plauesche Str. 4

99310 Arnstadt
1.170 Erdgas

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort 
Arnstadt Karl-Liebknecht-Str. 27

99310 Arnstadt
11.606

Holzpellet + Erd-
gas 

mit SH

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort 
Ilmenau

Am Ehrenberg 1

98693 Ilmenau
8.223

Fernwärme, 

Erdgas

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt
Käfernburger Straße 2

99310 Arnstadt
3.496

Fernwärme

Sporthalle Schulgebäude Lindenallee
Lindenallee 10

99310 Arnstadt
249

Erdgas

Sporthalle „Schobse-Sporthalle“ 
Gehren

Michael-Bach-Str. 6

98694 Ilmenau OT Gehren
2.049

Erdgas 

Wärme + Strom

Sporthalle TGS Gräfenroda 

Zum Wolfstal 45

99330 Geratal 

OT Gräfenroda

2.352
Erdgas 

Sporthalle Sportzentrum „Am Vitzberg“ 
Großbreitenbach

Zum Vitzberg 5

98701 Großbreitenbach
1.919

Erdgas

Sporthalle Holzhausen

Am Lämmerberg 31

99334 Amt Wachsenburg

OT Holzhausen 

428

Flüssiggas

Sporthalle Ichtershausen
Schulstraße 22

99334 Amt Wachsenburg

OT Ichtershausen

1.618

Erdgas 

Wärme + Wasser

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau
Am Stollen 2

98693 Ilmenau

1.492 Fernwärme

Sporthalle Campus Ilmenau
Ehrenbergstraße 51

98693 Ilmenau
3.269

Fernwärme

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros
Karl-Zink-Str. 14

98693 Ilmenau
1.992

Fernwärme

Sporthalle GS "Ziolkowski" Ilmenau
Ziolkowskistraße 14

98693 Ilmenau
922 Fernwärme 
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Objekt Anschrift
Bruttogrund-

fläche [m²]

Energieträger 

Wärme

 Besonderheit

Sporthalle „Ilm-Sporthalle“ Ilmenau
Richard-Bock-Str. 10

98693 Ilmenau
3.354

Fernwärme

Sporthalle Kirchheim

Vor dem Hirtentore 1

99334 Amt Wachsenburg

OT Kirchheim

826

Erdgas

Sporthalle Kultur- und Sportzentrum 
Langewiesen

In den Folgen 35

98693 Ilmenau 

OT Langewiesen

1.272

Erdgas

Sporthalle Marlishausen Schulstraße 1

99310 Arnstadt

OT Marlishausen

496 Elektrische 

Wärmepumpe, 
Erdgas

Sporthalle Martinroda
Schulstraße 2

98693 Martinroda
403

Erdgas

Sporthalle Osthausen

Schulstraße 99b

99310 Osthausen-Wülfers-

hausen

437

Flüssiggas

Sporthalle Plaue
Straße des Friedens 1

99338 Plaue
2.003

Erdgas

Sporthalle Stadtilm
Methfesselstr. 14a

99326 Stadtilm
2.377

Erdgas

Sporthalle Stützerbach

Oberstraße 2a

98694 Ilmenau 

OT Stützerbach

760

Erdgas

Sporthalle GS „L. Bechstein“ Prof.-Frosch-Straße 26

99310 Arnstadt

1.040 Erdgas

Landratsamt Arnstadt Ritterstraße 14

99310 Arnstadt

8.179 Erdgas + BHKW

Landratsamt Ilmenau
Krankenhausstraße 12a

98693 Ilmenau
1.089

Fernwärme

Summe 198.368

Tabelle 3:  Übersicht der Objekte

4.2 Verbräuche und Kosten

Die Kosten für Energie und Trinkwasser werden vom Verbrauch, der vereinbarten Lieferleis-
tung und von den Preisen für Energie und Wasser/Abwasser bestimmt.
Um die Kosten zu senken, wird auf diese drei Parameter Einfluss genommen.

Der Verbrauch ist durch wärmeschutztechnische und energetische Sanierung, verstärkten 
Einsatz der Gebäudeleittechnik sowie durch das Verbrauchsverhalten der Nutzer beeinfluss-
bar. Hierbei muss ein ständiger Prozess der Schulung, Information und Rückkopplung initiiert 
und fortgeführt werden, der darauf abzielt, die Nutzer zu einem sparsamen und effektiven Um-
gang mit Energie und Wasser zu veranlassen. 
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Die Kosten für die Anschlussleistung können gesenkt werden, indem man die angemeldete 
Leistung dem tatsächlich bestehenden Bedarf anpasst bzw. die Höhe der Lastspitzen durch 
geeignete Maßnahmen verringert. Dies gilt für Strom bei leistungsgemessenen Abnahmestel-
len und für Fernwärme. Bei Trinkwasser ist die Größe und damit die maximale Durchfluss-
menge des Wasserzählers ein preisbestimmender Bestandteil.

Die Preise sind über die Konditionen der Energielieferverträge beeinflussbar, durch Ausschrei-
bung der Lieferungen oder durch Wechsel zu günstigeren Vertragsmodellen. Die laufenden 
Verträge für die Lieferung von Strom wie auch für Erdgas sind durch europaweite Ausschrei-
bungen zustande gekommen.

Verbrauch Kosten

Verbrauch
Berichtsjahr 

2023
[kWh]; [m³]

Veränderung 
zum Vorjahr 

2022
[%]

Veränderung 
zum Basisjahr 

2019
[%]

Kosten      
Berichtsjahr 

2023
[€]

Veränderung 
zum Vorjahr

2022
[%]

Veränderung 
zum Basisjahr 

2019
[%]

 

Fernwärme 3.474.253 -2 -12 403.390 -5 -9

Gas 5.797.960 -12 -18 732.920 117 102

Heizöl 186.749 35 32  20.460 36 124

Holz / Pellet 589.728 -30 -26  40.490 -18 3

Wärmepumpe 80.332 1 erstmals 2020 
erfasst   24.690 93 -

Wärme gesamt 10.129.022 -10 -16

Wärme gesamt 
witterungsber.

11.166.276 -9 -11

   1.221.961 46 43

Strom  2.140.738 -1 -4 733.610 71 52

Energie gesamt 13.307.014 -7 -11 1.955.571 54 46

Wasser     25.128 -11 -8      209.790 -4 8

Gesamtkosten   2.165.361 46 40

 Tabelle 4: Verbräuche und Kosten der 61 hier betrachteten Objekte im Vergleich zum Vorjahr und zum Basisjahr

Der Energieverbrauch sank im Berichtsjahr 2023 um 7%. Die Energiekosten erhöhten 
sich um 54%. 

Der gesamte Verbrauch von Wärme liegt im Berichtszeitraum um 10 % unter dem Vorjahres-
wert. Der witterungsbereinigte Verbrauch zeigt eine Reduktion von 9%.  Dies ergibt sich auf-
grund des sparsamen Umgangs aller Nutzer mit Energie infolge der angespannten Situation 
auf dem Energiemarkt.
Die dazugehörigen Kosten stiegen um 46 %. Ohne die staatlichen Preisbremsen für Erdgas, 
Fernwärme und Strom und eine sparsame Betriebsweise wäre die Kostensteigerung noch 
höher ausgefallen. 
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Bei Neubau und Generalsanierungen des Gebäudebestandes wird möglichst im Sinne des 
nachhaltigen Klimaschutzes (Klimaschutzprogramm - Kreistagsbeschluss 312/13), der Vor-
bildfunktion der öffentlichen Hand und nicht zuletzt wegen der langfristigen Kosteneinspa-
rung auf Erneuerbare Energien gesetzt.  

Der Verbrauch von Strom ist im Berichtszeitraum um 1 % zum Vorjahr gesunken und damit 
fast konstant geblieben. Die dazugehörenden Kosten sind um 71% zum Vorjahr gestiegen. 
Die Ursache liegt an der extremen Preissteigerung am Energiemarkt. Der Einkauf von auf 
kreiseigenen Dächern erzeugtem Solarstrom sowie die Eigenstromerzeugung durch drei 
kreiseigene Blockheizkraftwerke tragen langfristig zu stabilen Stromkosten und zur Verringe-
rung von CO2-Emissionen bei.  

Der Verbrauch von Wasser sank um 11% zum Vorjahr. Auf das Jahr 2019 bezogen ergibt 
sich eine Reduktion von 8%. 

An den Ursachen früherer Jahre für Mehrverbräuche in nahezu allen Objekten wird weiterge-
arbeitet:  Das betrifft einerseits den Sanierungsstau im Sanitärbereich, der dort schneller als 
in anderen Bereichen aufläuft, und liegt andererseits an den steigenden Anforderungen der 
Trinkwasserverordnung. Durch die hohen hygienischen Anforderungen, die mittels regelmäßi-
ger Verschärfung der Auflagen für die Temperierung, Umwälzung und Kontrolle von Warm-
wasser (Legionellenbekämpfung) und von Kaltwasser (Spülung von Kaltwassersträngen) 
durchgesetzt werden, steigen die Verbräuche an Trinkwasser und Energie, die dafür aufge-
wendet werden müssen, stetig an. Die Möglichkeiten, mit baulichen Maßnahmen diesem 
Trend entgegenzuwirken, sind begrenzt, werden aber bei Sanierungen wahrgenommen (z.B. 
Einbau von Frischwasserstationen, Nutzung dezentraler, elektrischer Warmwasserbereiter). 
Nicht zuletzt spielen die Nutzer eine entscheidende Rolle. Es wird empfohlen, mit geeigneten 
Mitteln und Methoden Einfluss auf das Nutzerverhalten zu nehmen. 

Eine Übersicht über die Verläufe von Verbrauch und Kosten über den gesamten Zeitraum seit 
Beginn des Energiemonitorings im Ilm-Kreis geben die folgenden Diagramme. Hier sind die 
Daten aller Objekte enthalten, auch derjenigen, die wegen Generalsanierung oder Leerstand 
zeitweise nicht im jeweiligen Energiebericht enthalten waren.

Grafik 1: Entwicklung der Energieverbräuche aller Objekte (Wärme witterungsbereinigt) 2003 – 2023

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2003

Wärme ber. [MWh] Strom [MWh]

Energieverbrauch aller betrachteteten Objekte



Energiebericht 2023   Ilm-Kreis

- 17 -

Grafik 2: Entwicklung der Wasserverbräuche aller Objekte 2003 - 2023

Grafik 3: Entwicklung der Kosten für Energie und Wasser aller Objekte 2003 - 2023

Die Grafiken zeigen, ob es gelungen ist, mittels effizienten Gebäudemanagements die lang-
fristigen Preissteigerungen bei Energie und Trinkwasser durch Einsparungen im Verbrauch 
auszugleichen. Dies konnte durch die extreme Preissteigerung der Energiekosten nicht er-
reicht werden. Bewährte Maßnahmen des Energiemanagements zur Verbrauchs- und Kosten-
reduktion sind: 

�� Bereinigung und energetische Ertüchtigung des Objektbestandes
�� günstiger Energieeinkauf und Wechsel zu preiswerten Energieträgern
�� verbessertes Nutzerverhalten
�� Einsatz von Gebäudeleittechnik
�� weitere Maßnahmen des kommunalen Energiemanagements, siehe auch Pkt. 3

Bei der Aufteilung der Kosten in die drei Verbrauchsklassen gibt es gegenüber dem Vorjahr 
nur leichte Veränderungen. Die Anteile stellen sich folgendermaßen dar:
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Grafik 4: Kostenstruktur 2023

Der Energieverbrauch setzt sich anteilig aus den folgenden Energieträgern zusammen:

Grafik 5: Prozentuale Aufteilung des Energieverbrauches für 2023

Die Kostenentwicklung der einzelnen Energieträger sowie für Wasser/Abwasser für die hier 
betrachteten Objekte stellt sich in den letzten fünf Jahren wie folgt dar:
Die verbrauchsgebundenen Gesamtkosten (Energie und Wasser) der 61 Objekte, für die Ver-
gleiche mit den Vorjahren angestellt werden können, belaufen sich im Berichtsjahr 2023 auf 
2.165.361,- EUR.

Kosten 2019 2020 2021 2022 2023

Fernwärme 445.020 377.870 434.270 423.343 403.395

Gas 363.510 300.640 399.770 338.434 732.920

Heizöl 9.120 10.450 14.510 15.059 20.464

Holz 39.290 19.380 19.280 49.661 40.487

Wärmepumpe 10.430 19.300 19.920 12.765 24.695

Strom 482.200 476.200 484.520 428.152 733.610

Energie, gesamt 1.339.140 1.184.540 1.372.270 1.267.414 1.955.571

Wasser 193.480 170.970 181.037 219.113 209.790

Summe: 1.543.050 1.374.810 1.553.307 1.486.527 2.165.361
Tabelle 5: Gesamtkosten 2019 – 2023, bezogen auf die 61 im vorliegenden Energiebericht untersuchten Objekte, 

   Werte gerundet [€] 
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4.3 Entwicklung der Verbräuche

Aufgrund der eingeschränkten Nutzung wegen der pandemiebedingten geringeren Belegung 
der Schulklassen und der teilweisen Schließung der Turnhallen ergaben sich 2020 und 2021 
Einsparungen. Besonders ein geringerer Wasserverbrauch schließt auf weniger Nutzer. Die 
Anweisung zum erhöhten Luftaustausch in den Klassenräumen hat einen erhöhten Wärme-
verbrauch zur Folge gehabt. Diese Effekte wirken gegenläufig bei Schulen mit Turnhallen. Die 
Verbräuche dieser Jahre werden aus den vorgenannten Gründen nicht für die Auswertung 
herangezogen. 

Alle Schulen in der Zuständigkeit des Ilm-Kreises wurden im 4. Quartal 2021 durch den Schul-
träger mit Lüftungsampeln zur Überwachung des Luftaustauschs ausgerüstet. Diese Anzeige-
geräte des CO2-Gehaltes in der Raumluft zeigen den Nutzern durch optische und akustische 
Signale die Qualität der Raumluft. Bei Anstieg über den Grenzwert 2000 ppm (Anzeige zeigt 
rot) empfiehlt sich dringend das Lüften des Raumes; bestenfalls durch Querlüftung (Öffnen 
der Fenster und Türen). Sinkt der CO2-Wert (je nach Temperaturdifferenz und Windverhältnis-
sen kann das innerhalb von 5-10 min erfolgen (Anzeige grün)), können die Fenster geschlos-
sen werden. In der Praxis hat sich die Empfehlung des Umweltbundesamtes zum Lüften in 
den Schulklassen bis auf wenige Ausnahmen bestätigt. Diese besagt: „Lüften in den Pausen“ 
und in der „Mitte der 45minütigen Unterrichtsstunde“ genügt den hygienischen Anforderungen.

Die nachfolgenden Tabellen 6 - 15 zeigen die Entwicklung der Verbräuche der untersuchten 
Objekte in den Jahren 2019 bis 2023.

Objekt Wärmeverbrauch in kWh
Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023

GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt 237.415 228.682 243.166 240.286 203.089

GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arnstadt 277.491 246.388 296.297 294.836 279.427

GS "J. S. Bach" Arnstadt 189.001 209.883 241.567 211.247 197.115

GS + RS "L. Bechstein" Arnstadt 182.534 183.098 212.232 195.207 161.667

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld 310.960 242.466 176.232 257.495 151.846

GS "Thomas Müntzer" Gehren 80.955 89.674 102.144 90.426 85.780

GS Geschwenda 146.477 164.831 107.405 107.367 103.387

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 267.252 265.112 279.425 258.441 245.211

GS + TGS Großbreitenbach 320.790 339.924 350.650 320.215 323.462

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 123.094 161.888 159.537 107.563 148.536

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 202.364 203.022 212.167 222.397 203.808

GS "Am Stollen" Ilmenau 429.686 315.366 324.427 304.300 304.029

GS "Karl Zink" Ilmenau 244.060 278.945 247.665 273.152 183.400

GS "Ziolkowski" Ilmenau 181.021 175.916 202.774 209.768 212.616

GS Kirchheim 154.476 152.532 142.393 107.084 100.674

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 61.070 199.748 106.799 129.445 109.377

GS Marlishausen 65.329 64.218 70.593 75.323 63.249

GS Martinroda 114.990 114.806 138.703 123.897 123.072

GS "A. Lindgren" Osthausen 209.990 50.292 97.375 103.128 108.326

GS Plaue 127.634 77.313 97.373 90.178 74.856

GS Stadtilm 354.270 324.188 350.995 350.897 340.081

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 153.753 144.791 147.776 113.779 107.029

RS "Geratal" Geraberg 225.464 220.875 236.581 148.987 148.395
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Objekt Wärmeverbrauch in kWh
Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023

TGS Gräfenroda 145.459 133.039 135.824 133.516 125.076

RS Gräfinau-Angstedt 193.994 181.395 200.383 168.585 163.525

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau 321.468 328.960 367.098 356.414 346.981

RS "H. Hertz" Ilmenau 299.870 289.246 294.053 264.046 252.297

TGS Stadtilm 382.326 376.366 363.059 342.358 327.736

RS Am Schloss Neideck 151.000 173.254 321.673 355.504 310.782

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt 494.185 436.166 418.121 396.647 369.235

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 805.624 661.486 717.279 642.751 601.990

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 496.991 520.725 477.068 453.996 412.883

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 187.455 175.463 165.789 203.684 204.147

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 35.214 33.618 38.222 37.141 35.237

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 112.502 157.102 147.757 159.175 156.122

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 115.637 117.407 115.983 106.284 96.541

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. 617.968 550.216 495.046 641.349 528.728

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau 497.271 524.517 524.339 480.329 474.057

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt 153.716 124.275 106.792 144.572 148.560

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 86.266 55.754 60.294 68.627 78.534

Sporthalle Gehren 198.374 186.804 186.350 204.307 211.006

Sporthalle TGS Gräfenroda 139.120 171.243 135.572 148.465 145.858

Sporthalle Großbreitenbach 186.000 155.797 128.247 157.883 152.843

Sporthalle Holzhausen 36.311 22.923 22.096 22.798 26.131

Sporthalle Ichtershausen 121.664 116.389 98.499 126.590 110.339

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 59.351 56.937 40.731 53.756 49.236

Sporthalle Campus Ilmenau 66.718 65.921 67.522 77.261 84.012

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 101.022 136.054 112.843 98.079 88.155

Sporthalle GS "Ziolkowski" Ilmenau 91.661 65.912 74.515 94.775 93.613

Sporthalle "Ilm-Sporthalle" Ilmenau 266.943 220.883 183.050 381.219 218.172

Sporthalle Kirchheim 50.962 41.625 35.661 47.816 48.053

Sporthalle Langewiesen 81.535 87.352 67.515 71.799 50.754

Sporthalle Marlishausen 23.301 23.675 24.201 24.829

Sporthalle Martinroda 25.363 20.980 19.149 25.354 27.422

Sporthalle Osthausen 51.968 23.820 44.922 49.714 27.084

Sporthalle Plaue 238.729 193.582 206.361 234.864 217.942

Sporthalle Stadtilm 85.611 68.083 70.759 83.241 78.793

Sporthalle Stützerbach 104.718 85.901 87.171 103.224 102.034

Sporthalle Bechstein 79.406 43.179 68.489 56.582 57.496

Landratsamt Arnstadt 808.576 890.100 850.200 784.618 657.405

Landratsamt Ilmenau 106.330 99.959 90.810 83.377 84.237

Summe 12.657.384 12.069.692 12.107.193 12.220.319 11.166.277

Tabelle 6: Objektbezogene Entwicklung des jährlichen Wärmeverbrauches
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Objekt Stromverbrauch in kWh
Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023

GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt 38.299 33.445 31.746 36.712 36.487

GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arnstadt 56.955 54.315 62.910 68.085 67.215

GS "J. S. Bach" Arnstadt 28.425 28.155 29.805 29.460 31.785

GS "L. Bechstein" Arnstadt 58.830 48.540 39.390 29.910 31.620

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld 25.887 23.387 24.868 26.556 27.509

GS "Thomas Müntzer" Gehren 25.800 24.750 26.400 27.750 27.960

GS Geschwenda 18.578 18.839 17.563 17.868 18.924

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 17.700 16.850 17.600 17.550 19.555

GS + TGS Großbreitenbach 55.700 52.750 60.100 60.050 59.400

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 26.500 28.000 21.700 18.250 19.200

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 63.450 62.500 76.000 71.700 72.450

GS "Am Stollen" Ilmenau 36.875 29.440 27.802 33.160 32.743

GS "Karl Zink" Ilmenau 35.050 30.762 31.660 33.034 32.381

GS "Ziolkowski" Ilmenau 48.000 42.401 38.726 43.161 45.150

GS Kirchheim 15.250 12.900 13.550 13.750 14.850

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 18.633 36.765 29.693 29.047 28.378

GS Marlishausen 27.800 26.250 25.550 27.150 26.700

GS Martinroda 10.703 8.555 13.979 15.806 16.944

GS "A. Lindgren" Osthausen 14.150 13.700 15.900 15.600 16.000

GS Plaue 16.635 15.000 13.080 14.080 13.920

GS Stadtilm 45.400 40.100 40.300 42.000 41.550

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 19.204 16.661 17.115 17.783 18.940

RS "Geratal" Geraberg 17.826 13.179 6.700 13.428 18.240

TGS Gräfenroda 53.160 47.500 45.720 30.022 26.357

RS Gräfinau-Angstedt 27.262 25.920 24.959 25.395 26.855

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau 25.950 24.500 22.700 26.265 29.100

RS "H. Hertz" Ilmenau 54.490 46.268 46.794 58.625 62.061

TGS Stadtilm 62.918 47.437 54.879 63.183 63.752

RS Am Schloss Neideck 14.543 23.006 33.100 54.600 54.350

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt 81.474 67.921 67.256 78.711 81.135

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 110.449 88.302 84.197 90.220 92.601

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 78.931 60.732 69.376 66.568 69.076

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 34.022 26.238 23.670 29.022 27.533

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 17.343 15.650 16.229 18.958 15.465

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 17.900 16.850 17.900 18.000 18.950

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 11.650 12.000 12.000 12.400 11.950

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. 82.753 69.659 74.564 75.413 74.136

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau 129.598 114.832 113.926 128.581 132.159

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt 78.502 62.994 45.531 56.653 56.004
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Objekt Stromverbrauch in kWh
Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 6.000 6.855 6.165 7.440 8.565

Sporthalle Gehren 28.500 20.000 14.900 21.150 19.000

Sporthalle TGS Gräfenroda 8.349 18.303

Sporthalle Großbreitenbach 27.545 21.796 17.038 22.373 24.238

Sporthalle Holzhausen 9.258 5.727 7.628 5.594 6.994

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 22.100 15.934 16.176 22.477 24.250

Sporthalle Campus Ilmenau 32.858 23.604 22.238 38.493 40.713

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 30.700 31.880 37.600 36.500 33.350

Sporthalle GS "Ziolkowski" Ilmenau 11.722 7.302 6.962 10.444 10.981

Sporthalle "Ilm-Sporthalle" Ilmenau 79.440 56.210 48.639 85.150 56.250

Sporthalle Kirchheim 11.612 7.370 7.415 7.078 8.152

Sporthalle Langewiesen 13.586 16.366 18.059 22.841 21.591

Sporthalle Marlishausen 21.811 10.984 7.045 5.904

Sporthalle Martinroda 16.413 8.839 7.957 8.686 7.095

Sporthalle Osthausen 8.102 6.978 6.081 7.740 6.846

Sporthalle Plaue 31.150 49.950 27.950 25.000 27.650

Sporthalle Stadtilm 22.750 19.100 18.500 21.750 22.850

Sporthalle Stützerbach 4.431 2.894 2.211 3.770 4.656

Sporthalle Bechstein 2.950 12.400 11.500 11.900

Landratsamt Arnstadt 236.320 248.737 254.158 219.867 205.283

Landratsamt Ilmenau 32.422 29.180 31.828 31.835 35.085

Summe 2.227.504 2.030.536 2.009.827 2.159.588 2.140.738

Tabelle 7: Objektbezogene Entwicklung des jährlichen Stromverbrauches

Objekt Wasserverbrauch in Liter
Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023

GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt 959.000 897.000 833.000 899.000 771.000

GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arnstadt 1.424.000 1.364.000 1.382.000 1.694.000 1.731.000

GS "J. S. Bach" Arnstadt 387.000 361.000 346.000 517.000 478.000

GS "L. Bechstein" Arnstadt 1.450.000 790.000 995.000 857.000 522.000

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld 327.000 269.000 315.000 432.000 302.000

GS "Thomas Müntzer" Gehren 437.000 371.000 344.000 444.000 453.000

GS Geschwenda 105.000 111.000 95.000 135.000 181.000

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 317.000 264.000 281.000 337.000 309.000

GS + TGS Großbreitenbach 783.000 565.000 546.000 592.000 574.000

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 533.000 534.000 344.000 340.000 433.000

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 635.000 198.000 209.000 298.000 325.000

GS "Am Stollen" Ilmenau 664.000 557.000 527.000 664.000 626.000

GS "Karl Zink" Ilmenau 424.000 329.000 306.000 337.000 381.000

GS "Ziolkowski" Ilmenau 832.000 636.000 566.000 796.000 864.000

GS Kirchheim 285.000 239.000 275.000 418.000 301.000
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Objekt Wasserverbrauch in Liter
GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 102.000 101.000 370.000 608.000 303.000

GS Marlishausen 508.000 471.000 274.000 375.000 362.000

GS Martinroda 130.000 60.000 193.000 311.000 240.000

GS "A. Lindgren" Osthausen 190.000 178.000 209.000 208.000 255.000

GS Plaue 387.000 407.000 353.000 765.000 460.000

GS Stadtilm 1.024.000 810.000 898.000 933.000 1.024.000

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 266.000 216.000 211.000 228.000 244.000

RS "Geratal" Geraberg 225.000 267.000 87.000 105.000 163.000

TGS Gräfenroda 305.000 210.000 191.000 305.000 296.000

RS Gräfinau-Angstedt 246.000 244.000 198.000 199.000 205.000

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau 244.000 231.000 217.000 295.000 289.000

RS "H. Hertz" Ilmenau 467.000 518.000 462.000 572.000 549.000

TGS Stadtilm 608.000 552.000 501.000 630.000 838.000

RS Am Schloss Neideck 129.000 99.000 127.000 578.000 590.000

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt 1.523.000 618.000 965.000 583.000 650.000

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 1.424.000 1.201.000 1.154.000 1.369.000 1.108.000

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 1.162.000 985.000 936.000 947.000 954.000

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 464.000 341.000 284.000 588.000 538.000

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 383.000 308.000 345.000 374.000 366.000

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 158.000 144.000 155.000 179.000 219.000

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 87.000 82.000 89.000 122.000 95.000

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. 923.000 979.000 1.355.000 1.564.000 1.427.000

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau 1.754.000 1.289.000 865.000 1.077.000 883.000

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt 1.082.000 585.000 458.000 934.000 946.000

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 68.000 23.000 13.000 25.000 30.000

Sporthalle TGS Gräfenroda 141.000 84.000 48.000 148.000 119.000

Sporthalle Großbreitenbach 94.000 71.000 94.000 133.000 148.000

Sporthalle Holzhausen 83.000 27.000 32.000 34.000 74.000

Sporthalle Ichtershausen 264.000 239.000 165.000 275.000 379.000

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 132.000 80.000 56.000 142.000 151.000

Sporthalle Campus Ilmenau 192.000 88.000 95.000 183.000 130.000

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 130.000 125.000 112.000 198.000 105.000

Sporthalle "Ilm-Sporthalle" Ilmenau 388.000 188.000 180.000 1.859.000 254.000

Sporthalle Kirchheim 43.000 26.000 15.000 39.000 49.000

Sporthalle Langewiesen 87.000 92.000 132.000 80.000 46.000

Sporthalle Marlishausen 56.000 81.000 102.000 137.000

Sporthalle Martinroda 21.000 11.000 14.000 27.000 22.000

Sporthalle Osthausen 122.000 71.000 46.000 92.000 90.000

Sporthalle Plaue 261.000 456.000 160.000 181.000 269.000

Sporthalle Stadtilm 283.000 169.000 146.000 232.000 210.000
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Objekt Wasserverbrauch in Liter
Sporthalle Stützerbach 39.000 34.000 23.000 23.000 26.000

Sporthalle Bechstein 48.000 116.000 66.000 60.000 60.000

Landratsamt Arnstadt 1.607.000 1.772.000 2.200.000 1.561.000 1.463.000

Landratsamt Ilmenau 186.000 149.000 179.000 174.000 165.000

Summe 27.542.000 22.258.000 22.118.000 28.177.000 25.128.000

Tabelle 8: Objektbezogene Entwicklung des jährlichen Wasserverbrauches

Die folgenden Tabellen liefern eine Übersicht über die Objekte, bei denen gegenüber dem 
Vorjahr ein Mehr- oder Minderverbrauch zu verzeichnen ist. Objekte, die nur anteilig betrachtet 
werden oder bei denen es innerhalb der letzten beiden Jahre Unstetigkeiten in der Nutzung 
(Baumaßnahmen, Leerstand) gab, sind hier nicht aufgeführt, weil die entsprechenden Werte 
nicht aussagekräftig und vergleichbar sind.
Die Ilm-Sporthalle in Ilmenau und die Sporthalle des Staatlichen BSZ Arnstadt-Ilmenau am 
Standort Arnstadt wurden im Jahr 2023 nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Aus die-
sem Grund wird die Ilm-Sporthalle hier nicht betrachtet.
Näheren Aufschluss über die Verbräuche, vor allem bei extremen Veränderungen, geben die 
Einzelbetrachtungen unter Pkt. 6.

a)  Wärmeverbrauchssteigerung gegenüber dem Vorjahr, witterungsbereinigt

Objekt MWh Änd. (MWh) Änd. (%)
GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 148,54 40,97 38

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 78,53 9,91 14

GS "A. Lindgren" Osthausen 108,33 5,20 5

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt 148,56 3,99 3

Sporthalle Holzhausen 26,13 3,33 15

Sporthalle Martinroda 27,42 2,07 8

  Tabelle 9: Die Objekte mit Wärmeverbrauchssteigerung gegenüber 2022

b)  Wärmeverbrauchsreduzierung gegenüber dem Vorjahr, witterungsbereinigt

Objekt MWh Änd. (MWh) Änd. (%)
Landratsamt Arnstadt 657,41 -127,21 -16

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. 528,73 -112,62 -18

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld 151,85 -105,65 -41

GS "Karl Zink" Ilmenau 183,40 -89,75 -33

RS Am Schloss Neideck 310,78 -44,72 -13

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 412,88 -41,11 -9

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 601,99 -40,76 -6

GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt 203,09 -37,20 -15

GS "L. Bechstein" Arnstadt 161,67 -33,54 -17

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt 369,24 -27,41 -7

Sporthalle Osthausen 27,08 -22,63 -46
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Objekt MWh Änd. (MWh) Änd. (%)
Sporthalle Langewiesen 50,75 -21,05 -29

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 109,38 -20,07 -16

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 203,81 -18,59 -8

Sporthalle Plaue 217,94 -16,92 -7

Sporthalle Ichtershausen 110,34 -16,25 -13

GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arnstadt 279,43 -15,41 -5

GS Plaue 74,86 -15,32 -17

TGS Stadtilm 327,74 -14,62 -4

GS "J. S. Bach" Arnstadt 197,12 -14,13 -7

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 245,21 -13,23 -5

GS Marlishausen 63,25 -12,07 -16

RS "H. Hertz" Ilmenau 252,30 -11,75 -4

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 88,16 -9,92 -10

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 96,54 -9,74 -9

TGS Gräfenroda 125,08 -8,44 -6

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 107,03 -6,75 -6

GS Kirchheim 100,67 -6,41 -6

GS "Thomas Müntzer" Gehren 85,78 -4,65 -5

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 49,24 -4,52 -8

Sporthalle Stadtilm 78,79 -4,45 -5

GS Geschwenda 103,39 -3,98 -4

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 35,24 -1,90 -5

 Tabelle 10: Die Objekte mit Wärmeverbrauchsreduzierung gegenüber 2022

c)  Stromverbrauchssteigerung gegenüber dem Vorjahr

Objekt MWh Änd. (MWh) Änd. (%)
RS "Geratal" Geraberg 18,24 4,81 36

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau 132,16 3,58 3

RS "H. Hertz" Ilmenau 62,06 3,44 6

Landratsamt Ilmenau 35,09 3,25 10

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau 29,10 2,84 11

Sporthalle Plaue 27,65 2,65 11

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 69,08 2,51 4

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt 81,14 2,42 3

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 92,60 2,38 3

GS "J. S. Bach" Arnstadt 31,79 2,33 8

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 19,56 2,01 11

GS "Ziolkowski" Ilmenau 45,15 1,99 5

Sporthalle Großbreitenbach 24,24 1,87 8

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 24,25 1,77 8
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Objekt MWh Änd. (MWh) Änd. (%)
GS "L. Bechstein" Arnstadt 31,62 1,71 6

RS Gräfinau-Angstedt 26,86 1,46 6

Sporthalle Holzhausen 6,99 1,40 25

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 18,94 1,16 7

GS Martinroda 16,94 1,14 7

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 8,57 1,13 15

GS Kirchheim 14,85 1,10 8

Sporthalle Stadtilm 22,85 1,10 5

Sporthalle Kirchheim 8,15 1,07 15

GS Geschwenda 18,92 1,06 6

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld 27,51 0,95 4

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 18,95 0,95 5

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 19,20 0,95 5

Sporthalle Stützerbach 4,66 0,89 24

Sporthalle GS "Ziolkowski" Ilmenau 10,98 0,54 5

  Tabelle 11: Die Objekte mit Stromverbrauchssteigerungen gegenüber 2022

d)  Stromverbrauchsreduzierung gegenüber dem Vorjahr

Objekt MWh Änd. (MWh) Änd. (%)
Landratsamt Arnstadt 205,28 -14,58 -7

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 15,47 -3,49 -18

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 33,35 -3,15 -9

Sporthalle Gehren 19,00 -2,15 -10

Sporthalle Martinroda 7,10 -1,59 -18

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 27,53 -1,49 -5

Sporthalle Langewiesen 21,59 -1,25 -5

Sporthalle Marlishausen 5,90 -1,14 -16

Sporthalle Osthausen 6,85 -0,89 -12

  Tabelle 12: Die Objekte mit Stromverbrauchsreduzierung gegenüber 2022

e)  Wasserverbrauchssteigerung gegenüber dem Vorjahr

Objekt m³ Änd. (m³) Änd. (%)
TGS Stadtilm 838,00 208,00 33

Sporthalle Ichtershausen 379,00 104,00 38

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 433,00 93,00 27

GS Stadtilm 1.024,00 91,00 10

Sporthalle Plaue 269,00 88,00 49

GS "Ziolkowski" Ilmenau 864,00 68,00 9

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt 650,00 67,00 11

RS "Geratal" Geraberg 163,00 58,00 55
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Objekt m³ Änd. (m³) Änd. (%)
GS "A. Lindgren" Osthausen 255,00 47,00 23

GS Geschwenda 181,00 46,00 34

GS "Karl Zink" Ilmenau 381,00 44,00 13

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 219,00 40,00 22

Sporthalle Holzhausen 74,00 40,00 118

Sporthalle Marlishausen 137,00 35,00 34

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 325,00 27,00 9

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 244,00 16,00 7

Sporthalle Großbreitenbach 148,00 15,00 11

Sporthalle Kirchheim 49,00 10,00 26

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 151,00 9,00 6

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 30,00 5,00 20

Sporthalle Stützerbach 26,00 3,00 13

   Tabelle 13: Die Objekte mit Wasserverbrauchssteigerung gegenüber 2022

f)  Wasserverbrauchsreduzierung gegenüber dem Vorjahr

Objekt m³ Änd. (m³) Änd. (%)
GS "L. Bechstein" Arnstadt 522,00 -335,00 -39

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 303,00 -305,00 -50

GS Plaue 460,00 -305,00 -40

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 1.108,00 -261,00 -19

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau 883,00 -194,00 -18

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. 1.427,00 -137,00 -9

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld 302,00 -130,00 -30

GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt 771,00 -128,00 -14

GS Kirchheim 301,00 -117,00 -28

Landratsamt Arnstadt 1.463,00 -98,00 -6

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 105,00 -93,00 -47

GS Martinroda 240,00 -71,00 -23

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 538,00 -50,00 -9

GS "J. S. Bach" Arnstadt 478,00 -39,00 -8

GS "Am Stollen" Ilmenau 626,00 -38,00 -6

Sporthalle Langewiesen 46,00 -34,00 -43

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 309,00 -28,00 -8

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 95,00 -27,00 -22

RS "H. Hertz" Ilmenau 549,00 -23,00 -4

Sporthalle Stadtilm 210,00 -22,00 -9

Landratsamt Ilmenau 165,00 -9,00 -5

Sporthalle Martinroda 22,00 -5,00 -19

  Tabelle 14: Die Objekte mit Wasserverbrauchsreduzierung gegenüber 2022
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4.4 Emissionen

Ab dem Berichtsjahr 2023 wird an dieser Stelle auf die Darstellung der CO2-Emissionen ver-
zichtet und auf das umfangreiche „Konzept zur Erreichung der CO2-neutralen Bewirtschaftung 
kreiseigener Immobilien im ILM-KREIS“ verwiesen. 

5. Analyse der Objekte nach Benchmark-Verfahren

Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht über die jährlichen Verbräuche von Wärme (wit-
terungsbereinigt), Strom und Wasser, bezogen auf die Bruttogrundfläche des betreffenden Ob-
jektes. Die so ermittelten Verbrauchskennwerte werden den entsprechenden Vergleichswer-
ten gegenübergestellt. Die Vergleichswerte werden aus den spezifischen Objektdaten und zu-
sätzlichen statistischen Daten, die von der ages GmbH Münster bereitgestellt werden, ermit-
telt. 

Als Vergleichswerte werden jeweils der Mittelwert der verwendeten Vergleichsobjekte sowie 
ein Zielwert angegeben. 

Objekt Mit 
SSH

Wärmeverbrauch Vergleichswerte

Absolut Kennwert Mittelwert Zielwert

[kWh/a] [kWh/m²a] [kWh/m²a] [kWh/m²a]

GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt x 203.089 43 101 68

GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arnstadt x 279.427 54 126 87

GS "J. S. Bach" Arnstadt x 197.115 88 104 68

GS "L. Bechstein" Arnstadt 161.667 32 124 90

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld x 151.846 81 101 68

GS "Thomas Müntzer" Gehren 85.780 36 111 66

GS Geschwenda x 103.387 35 111 66

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 245.211 86 111 66

GS + TGS Großbreitenbach 323.462 80 124 90

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 148.536 122 111 66

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 203.808 41 167 91

GS "Am Stollen" Ilmenau 304.029 71 111 66

GS "Karl Zink" Ilmenau 183.400 43 111 66

GS "Ziolkowski" Ilmenau 212.616 49 111 66

GS Kirchheim 100.674 57 111 66

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 109.377 34 111 66

GS Marlishausen 63.249 33 111 66

GS Martinroda 123.071 44 111 66

GS "A. Lindgren" Osthausen 108.326 72 111 66

GS Plaue 74.856 24 111 66

GS Stadtilm x 340.081 92 105 69

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 107.029 52 111 66

RS "Geratal" Geraberg 148.395 54 100 62
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Objekt Mit 
SSH

Wärmeverbrauch Vergleichswerte

Absolut Kennwert Mittelwert Zielwert

[kWh/a] [kWh/m²a] [kWh/m²a] [kWh/m²a]

TGS Gräfenroda 125.076 53 100 62

RS Gräfinau-Angstedt 163.525 41 100 62

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau 346.981 77 100 62

RS "H. Hertz" Ilmenau x 252.297 44 118 80

TGS Stadtilm 327.736 55 100 62

RS “Am Schloss Neideck” x 310.782 56 115 78

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt x 369.235 37 96 67

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 601.990 56 92 64

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 412.883 73 92 64

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 x 204.147 56 92 64

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 35.237 28 142 72

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 156.122 58 142 72

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 96.541 83 142 72

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. x 528.728 46 95 68

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau 474.057 58 80 41

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt 148.560 42 136 73

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 78.534 315 118 89

Sporthalle Gehren 211.006 103 136 73

Sporthalle TGS Gräfenroda 145.858 62 136 73

Sporthalle Großbreitenbach 152.843 80 136 73

Sporthalle Holzhausen 26.131 61 136 73

Sporthalle Ichtershausen 110.339 68 136 73

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 49.236 33 136 73

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 88.155 44 136 73

Sporthalle GS "Ziolkowski" Ilmenau 93.613 102 136 73

Sporthalle "Ilm-Sporthalle" Ilmenau 218.172 65 136 73

Sporthalle Kirchheim 48.053 58 136 73

Sporthalle Langewiesen 50.754 40 109 80

Sporthalle Marlishausen 24.829 50 133 92

Sporthalle Martinroda 27.422 68 133 92

Sporthalle Osthausen 27.084 62 136 73

Sporthalle Plaue 217.942 109 136 73

Sporthalle Stadtilm 78.793 33 136 73

Sporthalle Stützerbach 102.034 134 136 73

Sporthalle Bechstein 57.496 55 136 73

Landratsamt Arnstadt 657.405 80 83 50

Landratsamt Ilmenau 84.237 77 83 50

 Tabelle 16: Wärmeverbrauchskennwerte 2023
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Objekt mit Stromverbrauch Vergleichswerte

SSH Absolut Kennwert Mittelwert Zielwert

[kWh/a] [kWh/m²a] [kWh/m²a] [kWh/m²a]

GS "Geschwister Scholl” Arnstadt x 36.487 8 8 6

GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arn. x 67.215 13 10 7

GS "J. S. Bach" Arnstadt x 31.785 14 9 6

GS "L. Bechstein" Arnstadt 31.620 6 8 7

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld x 27.509 15 8 6

GS "Thomas Müntzer" Gehren 27.960 12 9 5

GS Geschwenda x 18.924 6 9 5

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 19.555 7 9 5

GS + TGS Großbreitenbach 59.400 15 8 7

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 19.200 16 9 5

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 72.450 15 11 7

GS "Am Stollen" Ilmenau 32.743 8 9 5

GS "Karl Zink" Ilmenau 32.381 8 9 5

GS "Ziolkowski" Ilmenau 45.150 10 9 5

GS Kirchheim 14.850 8 9 5

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 28.378 9 9 5

GS Marlishausen 26.700 14 9 5

GS Martinroda 16.944 6 9 5

GS "A. Lindgren" Osthausen 16.000 11 9 5

GS Plaue 13.920 4 9 5

GS Stadtilm x 41.550 11 9 6

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 18.940 9 9 5

RS "Geratal" Geraberg 18.240 7 9 7

TGS Gräfenroda 26.357 11 9 7

RS Gräfinau-Angstedt 26.855 7 9 7

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau 29.100 6 9 7

RS "H. Hertz" Ilmenau x 62.061 11 10 8

TGS Stadtilm 63.752 11 9 7

RS “Am Schloss Neideck” x 54.350 10 10 8

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arn. x 81.135 8 10 8

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 92.601 9 10 8

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 69.076 12 10 8

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 27.533 8 10 8

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 15.465 12 11 7

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 18.950 7 11 7

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 11.950 10 11 7

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. 74.136 6 15 9

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilm. 132.159 16 13 10
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Objekt mit Stromverbrauch Vergleichswerte

SSH Absolut Kennwert Mittelwert Zielwert

[kWh/a] [kWh/m²a] [kWh/m²a] [kWh/m²a]

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt 56.004 16 20 9

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 8.565 34 15 8

Sporthalle Gehren 19.000 9 20 9

Sporthalle TGS Gräfenroda 18.303 8 20 9

Sporthalle Großbreitenbach 24.238 13 20 9

Sporthalle Holzhausen 6.994 16 20 9

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 24.250 16 20 9

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 33.350 17 20 9

Sporthalle GS "Ziolkowski" Ilmenau 10.981 12 20 9

Sporthalle "Ilm-Sporthalle" Ilmenau 56.250 17 20 9

Sporthalle Kirchheim 8.152 10 20 9

Sporthalle Langewiesen 21.591 17 20 11

Sporthalle Marlishausen 5.904 12 10 7

Sporthalle Martinroda 7.095 18 10 7

Sporthalle Osthausen 6.846 16 20 9

Sporthalle Plaue 27.650 14 20 9

Sporthalle Stadtilm 22.850 10 20 9

Sporthalle Stützerbach 4.656 6 20 9

Sporthalle Bechstein 11.900 11 20 9

Landratsamt Arnstadt 205.283 25 17 8

Landratsamt Ilmenau 35.085 32 17 8

 Tabelle 17: Stromverbrauchskennwerte 2023

Objekt mit Wasserverbrauch Vergleichswerte

SH Absolut Kennwert Mittelwert Zielwert

[m³/a] [m³/m²a] [m³/m²a] [m³/m²a]

GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt x 771 0,16 0,13 0,08

GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arnstadt x 1.731 0,34 0,14 0,10

GS "J. S. Bach" Arnstadt x 478 0,21 0,13 0,08

GS "L. Bechstein" Arnstadt 522 0,10 0,13 0,10

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld x 302 0,16 0,13 0,08

GS "Thomas Müntzer" Gehren x 453 0,19 0,13 0,07

GS Geschwenda x 181 0,06 0,13 0,07

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 309 0,11 0,13 0,07

GS + TGS Großbreitenbach 574 0,14 0,13 0,10

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 433 0,35 0,13 0,07

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 325 0,07 0,13 0,11

GS "Am Stollen" Ilmenau 626 0,15 0,13 0,07

GS "Karl Zink" Ilmenau 381 0,09 0,13 0,07
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Objekt mit Wasserverbrauch Vergleichswerte

SH Absolut Kennwert Mittelwert Zielwert

[m³/a] [m³/m²a] [m³/m²a] [m³/m²a]

GS "Ziolkowski" Ilmenau x 864 0,20 0,13 0,07

GS Kirchheim 301 0,17 0,13 0,07

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 303 0,09 0,13 0,07

GS Marlishausen 362 0,19 0,13 0,07

GS Martinroda 240 0,08 0,13 0,07

GS "A. Lindgren" Osthausen 255 0,17 0,13 0,07

GS Plaue 460 0,14 0,13 0,07

GS Stadtilm x 1.024 0,28 0,13 0,08

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 244 0,12 0,13 0,07

RS "Geratal" Geraberg 163 0,06 0,12 0,07

TGS Gräfenroda 296 0,13 0,12 0,07

RS Gräfinau-Angstedt 205 0,05 0,12 0,07

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau 289 0,06 0,12 0,07

RS "H. Hertz" Ilmenau x 549 0,10 0,10 0,08

TGS Stadtilm 838 0,14 0,12 0,07

RS „Am Schloss Neideck“ x 590 0,11 0,10 0,08

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt x 650 0,06 0,12 0,08

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 1.108 0,10 0,12 0,08

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 954 0,17 0,12 0,08

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 x 538 0,15 0,12 0,08

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 366 0,29 0,12 0,07

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 219 0,08 0,12 0,07

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 95 0,08 0,12 0,07

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. x 1.427 0,12 0,13 0,08

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilm. 883 0,11 0,20 0,07

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt 946 0,27 0,16 0,09

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 30 0,12 0,13 0,09

Sporthalle TGS Gräfenroda 119 0,06 0,16 0,09

Sporthalle Großbreitenbach 148 0,08 0,16 0,09

Sporthalle Holzhausen 74 0,17 0,16 0,09

Sporthalle Ichtershausen 379 0,23 0,16 0,09

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 151 0,10 0,16 0,09

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 105 0,05 0,16 0,09

Sporthalle "Ilm-Sporthalle" Ilmenau 254 0,08 0,16 0,09

Sporthalle Kirchheim 49 0,06 0,16 0,09

Sporthalle Langewiesen 46 0,04 0,13 0,09

Sporthalle Marlishausen 137 0,28 0,12 0,08

Sporthalle Martinroda 22 0,05 0,12 0,08
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Objekt mit Wasserverbrauch Vergleichswerte

SH Absolut Kennwert Mittelwert Zielwert

[m³/a] [m³/m²a] [m³/m²a] [m³/m²a]

Sporthalle Osthausen 90 0,21 0,16 0,09

Sporthalle Plaue 269 0,13 0,16 0,09

Sporthalle Stadtilm 210 0,09 0,16 0,09

Sporthalle Stützerbach 26 0,03 0,16 0,09

Sporthalle Bechstein 60 0,06 0,16 0,09

Landratsamt Arnstadt 1.463 0,18 0,14 0,06

Landratsamt Ilmenau 165 0,15 0,14 0,06

Tabelle 18: Wasserverbrauchskennwerte 2023
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6. Darstellung der einzelnen Objekte

6.1 GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt

Die Verbräuche für Wärme, Strom und Wasser liegen unterhalb der Vorjahreswerte. Aus dem 
Nutzerverhalten, sparsamen Einstellungen und geringintensiven Maßnahmen zur Begrenzung 
der Raumtemperatur resultiert die Verbrauchsreduktion im Wärmebereich. Bei allen Medien 
sind die Daten der Sporthalle enthalten. 

Zusätzlich und beispielhaft für alle Objekte folgt für die GS "Geschwister Scholl" Arnstadt die 
Detailanalyse zur Ermittlung und Einordnung der Benchmark-Kennwerte. 
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�� Verbräuche 2023

Verbrauch Veränderung* Kennwert Veränderung*

Strom 36.487 kWh -1% 8 kWh/m²a -1%

Wärme unber. 174.941 kWh -17%

davon Gas 174.941 kWh -17%

Wärme ber. 203.089 kWh -15% 43 kWh/m²a -15%

Wasser 771 m³ -14% 0,16 m³/m²a -14%

* gegenüber dem Vorjahr

�� Kosten 2023

Absolut Veränderung* Spezifisch Veränderung*

Strom 11.734 EUR +44% 32,2 Ct/kWh +45%

Wärme 16.444 EUR +56% 9,4 Ct/kWh +87%

davon Gas 16.444 EUR +56%

Wasser 4.223 EUR -12% 5,48 EUR/m³ +2%

* gegenüber dem Vorjahr

�� Verbrauchskennwerte 2023

 

niedrig hoch
8

   Strom  kWh/m²a
0 20

43

   Wärme  kWh/m²a
0 300

0,16

   Wasser  m³/m²a
0 0,33

= Bandbreite, = Zielbereich, = Ist

Den Zielbereich des jeweiligen Kennwertes (schraffierte Fläche) errechnet die Software 
„EKOMM“ der Firma ages GmbH Münster aufgrund der Nutzungsart und anderer statistischer 
Merkmale des Objektes. Der untere Wert des Zielbereiches stellt den Benchmark-Zielwert dar. 
Der obere Wert des Zielbereiches definiert den Benchmark-Mittelwert. 

Im Strombereich befindet sich der Zielbereich (scharffierte Fläche) zwischen dem Zielwert von 
6 kWh/m²a und Mittelwert 8 kWh/m²a. (siehe Tabelle 17) Der Stromverbrauchskennwert trifft 
mit 8 kWh/m²a genau den Mittelwert. 

Im Wärmebereich befindet sich der Zielbereich (scharffierte Fläche) zwischen dem Zielwert 
von 68 kWh/m²a und Mittelwert 101kWh/m²a. (siehe Tabelle 16). Der gemessene Kennwert 
für Wärme beträgt 43 kWh/m²a und unterschreitet den Benchmark-Zielwert des Objektes. 

Der spezifische Wasserverbrauchskennwert liegt mit 0,16 m³/m²a oberhalb des Zielbereiches, 
der sich für dieses Objekt zwischen Zielwert 0,08 und Mittelwert: 0,13 befindet. (siehe Tabelle 
19) 
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6.2 GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arnstadt

Eine Verbrauchsreduktion durch sparsame Einstellungen im Bereich Wärme gegenüber dem 
Vorjahr ist erkennbar. Der Kennwert für Wärme liegt unterhalb des Benchmark-Zielwertes. 
Der Stromverbrauch konnte geringfügig gesenkt werden. Der Kennwert liegt oberhalb des Mit-
telwertes. Die Ursache liegt in der elektrischen Beheizung; verstärkte Fensterlüftung und Kli-
matisierung von vier behelfsmäßigen Klassenräumen im Außenbereich (Container). 
Der Kennwert Wasserverbrauch übersteigt den Mittelwert übermäßig durch eine hohe Schü-
lerzahl. Bei allen Medien sind die Daten der Sporthalle enthalten.
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6.3 GS "J. S. Bach" Arnstadt

Im Bereich Wärme sank der Verbrauch durch das sparsame Nutzerverhalten. Der Kennwert 
für den Wärmeverbrauch liegt zwischen Ziel- und Mittelwert. 

Der steigende Stromverbrauch resultiert aus gestiegenen Schülerzahlen. Die Strom- und Was-
serverbräuche bewegen sich oberhalb der Benchmark-Mittelwerte. Der Wasserverbrauch 
schwankt je nach Nutzungsintensität des Objektes. Bei allen Medien sind die Daten der Sport-
halle enthalten.
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6.4 GS "L. Bechstein" Arnstadt

Die 17 prozentige Wärmeverbrauchsreduktion liegt ursächlich an der geringeren Beheizung 
einiger ungenutzter Klassenräume der ehemaligen Regelschule. Der Kennwert liegt weit unter 
dem Benchmark-Zielwert. 
Der Stromverbrauch ist leicht gestiegen. Der Kennwert liegt unterhalb des Zielwertes. Er be-
inhaltete bis 2019 den Verbrauch der Sporthalle, welcher nach der Generalsanierung ab 2021 
separat betrachtet wird. 
Der Wasserverbrauch sank gegenüber dem Vorjahr durch die Reduktion der Nutzerzahlen. 
Der Kennwert liegt zwischen Ziel- und Mittelwert.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh ber EUR

Wärme

K
os

te
n

kW
h

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh EUR

Strom

K
os

te
n

kW
h

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2019 2020 2021 2022 2023

Liter EUR

Wasser
K

os
te

n

Li
te

r



Energiebericht 2023   Ilm-Kreis

- 39 -

6.5 GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld

Die Schwankungen beim Wärmeverbrauch werden durch unregelmäßige Tankzyklen (Holz-
hackschnitzel, Heizöl) verursacht. Der Wärmeverbrauchskennwert liegt zwischen Ziel- und 
Mittelwert. Die Kosten für Wärme sind aufgrund der Marktsituation stark gestiegen, obwohl die 
Straßenwärter des Ilm-Kreis Hächselgut anliefern, das vor Ort noch getrocknet, untergemischt 
als Brennstoff verwertet wird. Diese Menge ist nicht erfasst. 
Bei allen Medien sind die Daten der seit Februar 2021 bis November 2022 in der Generalsa-
nierung befindlichen Sporthalle enthalten. Die Detailbetrachtung der SSH erfolgt im Punkt 8.1.
Die Ursache des steigenden Stromverbrauchs liegt in der Anlagentechnik, welche im Zuge der 
Generalsanierung gemäß den Vorschriften eingebaut wurde. Der in 2022 durch die Bauarbei-
ten erhöhte Wasserverbrauch hat sich normalisiert. Die Verbrauchskennwerte für Strom und 
Wasser liegen oberhalb der Vergleichswerte.
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6.6 GS "Thomas Müntzer" Gehren

Der Wärmeverbrauch hat gegenüber dem Vorjahr abgenommen und liegt weit unter dem 
Benchmark-Zielwert. 
Der Stromverbrauch ist leicht gestiegen, der Kennwert liegt oberhalb des Vergleichswertes. 
Leicht steigende Schülerzahlen verursachen größere Strom- und Wasserverbräuche.
Der Wasserverbrauch stieg leicht über den Vorjahreswert. Der Kennwert ist nicht aussage-
kräftig, da der Verbrauch der Sporthalle enthalten ist.
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6.7 GS Geschwenda

Der Wärmeverbrauch sinkt dauerhaft durch die energetische Gebäudesanierung auf ein nied-
rigeres Niveau. Der Kennwert liegt unter dem Benchmark-Zielwert. 
Der Stromverbrauch ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und liegt zwischen Ziel- und 
Mittelwert. 
Der Wasserverbrauch steigt durch größere Nutzerzahlen. Der Kennwert liegt unter dem Ziel-
wert.  
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6.8 GS "An der Burglehne" Gräfenroda

Der Wärmeverbrauch sank leicht durch das sparsame Nutzerverhalten. Die Verbrauchskenn-
werte liegen im Benchmark-Vergleich zwischen den Ziel- und den Mittelwerten. 
Es gibt weiterhin einen relativ hohen Wärmeverbrauch infolge teilweise unsanierter Bausub-
stanz. Der Stromverbrauch steigt infolge steigender Schülerzahlen.
Der Wasserverbrauch sank gegenüber dem Vorjahr durch sparsames Nutzerverhalten. Der 
Kennwert liegt zwischen Ziel- und Mittelwert. 
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6.9 GS + TGS Großbreitenbach

Alle Verbrauchszahlen blieben auf einem nahezu konstanten Niveau.  Das denkmalgeschützte 
Objekt lässt lediglich eingeschränkte Energiesparmaßnahmen zu. Durch den sparsamen Um-
gang mit Wärme und Strom haben die Nutzer einen großen Einfluss auf den Verbrauch. 
Die Vergleichswerte im Strombereich werden deutlich überschritten. 
Der Kennwert für den Wasserverbrauch liegt beim Benchmark-Mittelwert.  
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6.10 GS "An der Wachsenburg" Holzhausen

Gestiegene Verbräuche in allen Bereichen sind erkennbar. Allerdings muss wegen der unter-
schiedlichen Tankzyklen eine gewisse Unschärfe bei der Wärmeverbrauchszahl einkalkuliert 
werden. Der Schulhausmeister vor Ort reagiert sofort auf Veränderungen. Der Heizölkessel im 
separaten Heizhaus hat enorme Wärmeverluste und muss dringend ersetzt werden. 
Alle Verbrauchskennwerte übersteigen die Benchmark-Mittelwerte. Ein Erweiterungsbau am 
Standort mit Heizungserneuerung ist in Planung.
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6.11 GS + RS "W. Hey" Ichtershausen

Der Wärmeverbrauch sank gegenüber dem Vorjahr und trifft das Niveau des Basisjahres 2019. 
Der Kennwert liegt unter dem Benchmark-Zielwert. 
Der Stromverbrauch ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig gestiegen. Eine Analyse stellt sich 
schwierig dar, da der Verbrauch der Sporthalle enthalten ist. Bildet man die Kennzahl für 
Schule und Sporthalle zusammen, liegt diese bei 10 kWh/m²a und damit bei beiden Objekten 
zwischen Benchmark Ziel- und Mittelwert. Der Anstieg des Wasserverbrauches konnte 2019 
durch bauliche Maßnahmen im Sanitärbereich gestoppt werden. 2023 stieg der Wasserver-
brauch aufgrund höherer Nutzerzahlen. Der Kennwert liegt unterhalb des Zielwertes.
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6.12 GS "Am Stollen" Ilmenau

Im Bereich Wärme und Strom traten geringfügige Änderungen auf. Die Senkung im Wärme-
verbrauch gegenüber 2019 ist zurückzuführen auf sparsame Einstellungen der Heizzeiten, des 
Temperaturniveaus in Fluren und die Absenkung der Vorlauftemperatur im System durch wit-
terungsgeführte Fahrweise des Fernwärmereglers.
Die Kennwerte für Wärme und Strom liegen im Bereich von Mittel- und Zielwert. 
Der Wasserverbrauch sank durch etwas geringere Nutzerzahlen. Der Kennwert liegt über dem 
Benchmark-Mittelwert.   
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6.13 GS "Karl Zink" Ilmenau

Die Umstellung auf Fernwärme bewirkt 2023 eine Energieeinsparung von 33%. Der Benchmark-
Zielwert für Wärme wird unterschritten. 
Der Stromverbrauch liegt leicht unter dem Wert des Vorjahres, der Kennwert zwischen Mittel-
wert und Zielwert. 
Der Wasserverbrauch ist durch das Nutzerverhalten gestiegen. Er liegt zwischen Ziel- und 
Mittelwert für dieses Objekt. 
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6.14 GS "Ziolkowski" Ilmenau

Der erhöhte Wärmeverbrauch hat sich verstetigt. Die Ursache wird in den konsequenten und 
notwendigen Lüftungsintervallen vermutet. Der erforderliche Luftwechsel bei vollbesetzten 
Schulklassen kann in diesem Objekt nur schwer erreicht werden. Der Kennwert liegt weit unter 
dem Zielwert. 
Strom- und Wasserverbrauch erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr ursächlich durch die hö-
heren Nutzerzahlen. Die Kennwerte befinden sich über den Benchmark-Mittelwerten. Beim 
Wasser ist der Verbrauch der Sporthalle enthalten. Zur Senkung des Stromverbrauchs trägt 
die schrittweise Umrüstung auf LED-Technik maßgeblich bei.
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6.15 GS Kirchheim

Durch die Fassadendämmung ist eine dauerhafte Reduktion des Wärmeverbrauchs gegen-
über dem Vergleichsjahr 2019 eingetreten. Der Kennwert unterschreitet leicht den Zielwert.
Der Stromverbrauch steigt im Vergleich zum Vorjahr. Der Kennwert liegt zwischen Ziel- und 
Mittelwert. 
Der Wasserverbrauch normalisiert sich gegenüber 2022, liegt dennoch über dem Mittelwert. 
Die Ursache liegt in den Nutzerzahlen.
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6.16 GS „J. J. W. Heinse“ Langewiesen

Das Objekt besteht aus Hortgebäude und Grundschule. Bis Ende 2020 befand sich die 
Grundschule in der Generalsanierung. Der Verbrauchswert Wärme liegt auf einem Niveau 
der normalen Nutzung. Der Verbrauch sank durch Optimierungen gegenüber dem Vorjahr. 
Der Kennwert liegt weit unterhalb des Zielwertes. 
Der Stromverbrauch sank leicht und trifft den Benchmark-Mittelwert. 
Der enorme Wasserverbrauchsanstieg 2022 im Objektteil Hortgebäude hat sich normalisiert.
Der Kennwert des Wasserverbrauchs liegt zwischen Ziel- und Mittelwert.  
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6.17 GS Europaschule Marlishausen

Der Wärmeverbrauch ist durch sparsame Einstellungen gesunken. Er beinhaltet den Ener-
gieverbrauch der elektrischen Wärmepumpe und des Erdgas-Spitzenkessels. Der Ver-
brauchskennwert Wärme liegt weit unter dem Benchmark-Zielwert. 
Strom- und Wasserverbräuche liegen leicht unter den Werten von 2022. Sie ordnen sich 
über den Benchmark-Vergleichswerten ein. 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh ber EUR

Wärme

K
os

te
n

kW
h

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh EUR

Strom

K
os

te
n

kW
h

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2019 2020 2021 2022 2023

Liter EUR

Wasser

K
os

te
n

Li
te

r



Energiebericht 2023   Ilm-Kreis

- 52 -

6.18 GS Martinroda

Das Objekt wurde zwischen August 2019 und August 2020 wegen Sanierung nicht für den 
Schulbetrieb genutzt. Der Wärmeverbrauch ist gegenüber 2022 minimal gesunken. Der 
Kennwert für Wärme liegt unterhalb des Zielwertes. 
Der Stromverbrauch steigt gegenüber dem Vorjahr durch entsprechendes Nutzerverhalten. 
Die Schwankung des Wasserverbrauchs ist den variierenden Schülerzahlen geschuldet. 
Strom- und Wasserverbräuche liegen im Bereich zwischen Mittel- und Zielwert. 
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6.19 GS "A. Lindgren" Osthausen

Der extreme Sprung beim Wärmeverbrauch 2019 und 2020 wird durch die unterschiedlichen 
Tankzyklen hervorgerufen (ein- bzw. zweimalige Pelletlieferung pro Jahr). Deshalb ist der 
Wärmeverbrauchskennwert hier nicht aussagefähig. Durchschnittlich liegt er zwischen Ziel- 
und Mittelwert. 
Der Stromverbrauch steigt leicht und liegt oberhalb des Mittelwertes. 
Die Erhöhung des Wasserverbrauchs ist den steigenden Schülerzahlen geschuldet. Der Kenn-
wert liegt über dem Mittelwert.
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6.20 GS Plaue

Die Verbrauchswerte im Bereich Wärme konnten seit 2019 durch die Heizungssanierung 
(elektrische Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Erdgas-Spitzenlastkessel) dauerhaft unter den 
Zielwert gesenkt werden. Der Stromverbrauch sinkt zum Vorjahr geringfügig und liegt unter 
dem Benchmark-Zielwert.
Der Mehrverbrauch an Trinkwasser im Jahr 2022 durch die zusätzliche Nutzung des Objektes 
durch die Kindertagesstätte Plaue konnte reduziert werden. Die Kennzahl liegt über dem Mit-
telwert. 
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6.21 GS Stadtilm

Die Verbräuche für Wärme und Strom sanken geringfügig. 
Der Wärmeverbrauchskennwert bleibt auf einem konstant hohen Niveau zwischen Ziel- und 
Mittelwert. 
Der Wasserverbrauch hat aufgrund steigender Nutzung zugenommen. Für Strom und Wasser 
liegen die Kennwerte weiterhin deutlich über den Ziel- und Mittelwerten.  Bei allen Medien sind 
die Daten der Sporthalle enthalten.
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6.22 GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach

Der Verbrauch im Bereich Wärme konnte um weitere 6% gesenkt werden. Die Gesamteinspa-
rung durch die Erneuerung der Heizungsanlage beträgt ca. 30%. Der Kennwert für dieses 
denkmalgeschützte Schulgebäude liegt mit 58 kWh/m²a jetzt unter dem Zielwert von 66 
kWh/m²a. 
Die Verbräuche für Strom und Wasser stiegen gegenüber dem Vorjahr und erreichen fast das 
Niveau des Basisjahres 2019. Die Kennwerte liegen zwischen Ziel- und Mittelwert. 
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6.23 RS „Geratal“ Geraberg

In diesem Objekt erfolgte ein Anbau von Klassenräumen und ein Wärmeträgerwechsel zu 
Holzpellet unter Einbindung des vorhandenen Gaskessels als Spitzenlastkessel. Während 
der Umbauarbeiten fand kein Schulbetrieb statt. Die Nutzung als Regelschule erfolgte ab 
dem Schuljahr 2022/23. 
Der Wärmeverbrauch zum Vergleichsjahr 2019 sank um 35%. Der zugehörige Kennwert von 
52 kWh/m²a unterschreitet den Zielwert des Objektes. 
Die Verbräuche für Strom und Wasser spiegeln das Nutzungsverhalten der Schule wider. 
Die Kennwerte liegen nahe dem zugehörigen Mittelwert. 
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6.24 TGS Gräfenroda

Der Wärmeverbrauch konnte durch sparsame Einstellung des Schulhausmeisters gesenkt 
werden. Der Kennwert liegt unter dem Benchmark-Zielbereich. 
Ab 2022 wird der Strom für die Sporthalle separat erfasst. Aus diesem Grund wird ein gerin-
gerer Stromverbrauch ausgewiesen, der sich verstetigt. Der Kennwert für Strom liegt unter 
dem Benchmark-Zielwert. 
Der Wasserverbrauch sinkt geringfügig. Der dazugehörige Kennwert liegt oberhalb des 
Benchmark-Mittelbereichs. 
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6.25 RS Gräfinau-Angstedt

Der Wärmeverbrauch sank leicht. Die Ursache lag an der geringeren Nutzung einiger Räume 
und der sparsamen Einstellung des Schulhausmeisters. Der Kennwert unterschreitet den Ziel-
wert. 
Der Strom- und Wasserverbrauch stiegen leicht an. Der Grund wird in den variierenden Schü-
lerzahlen und der fortlaufenden Digitalisierung verortet. Die Kennwerte liegen unterhalb der 
jeweiligen Zielwerte.
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6.26 RS "Geschwister Scholl" Ilmenau

Eine minimale Reduzierung des Wärmeverbrauchs ist erkennbar. Der Kennwert liegt zwi-
schen Ziel- und Mittelwert. Die Gesamtkosten sanken durch die staatlichen Entlastungsbe-
träge im Jahr 2023 und die Kostenreduktion durch den fehlenden CO2-Kostenanteil für die 
Fernwärmeversorgung in Ilmenau.
Der Wasserverbrauch sank trotz aufgetretenen Wasserschadens. Dadurch und infolge einer 
Fehlfunktion der Bewegungsmelder der Beleuchtung stieg der Stromverbrauch an. Beide 
Schäden konnten beseitigt werden. Die Kennwerte für Strom und Wasser unterschreiten 
trotz des Anstiegs den Benchmark-Zielwert. 
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6.27 RS "H. Hertz" Ilmenau

Der Verbrauch im Bereich Wärme konnte durch sparsames Nutzerverhalten gesenkt werden. 
Der Wärmeverbrauchskennwert liegt deutlich unter dem Zielwert. 
Der Stromverbrauch erhöhte sich leicht aufgrund des Nutzerverhaltens und erreicht den 
Benchmark-Mittelwert.
Der Wasserverbrauch sank und trifft den Benchmark-Mittelwert. Bei allen Medien sind die Da-
ten der Sporthalle enthalten.
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6.28 TGS Stadtilm

Der Wärmeverbrauch konnte durch sparsame Einstellungen gegenüber dem Vorjahr weiter 
gesenkt werden. Der Kennwert für den Wärmeverbrauch liegt unter dem Zielwert. In diesem 
Objekt erzeugt ein BHKW Wärme und Strom, der im Objekt verbraucht wird. 
Der Stromverbrauch steigt geringfügig und liegt über dem Benchmark-Mittelwert. Der Wasser-
verbrauch steigt weiter und liegt oberhalb des Mittelwertes. Grund dafür sind steigende Schü-
lerzahlen.
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6.29 RS „Am Schloss Neideck“ Arnstadt

Dieses Objekt befand sich zwischen 2018 und Februar 2022 in einer Generalsanierung.  Nach 
Abschluss der Arbeiten erfolgt die Nutzung als Schulgebäude der Regelschule „Am Schloss 
Neideck“. Der Kennwert Wärmeverbrauch liegt unter dem Zielbereich. 
Der Stromverbrauch bleibt konstant. Der Kennwert trifft genau den Mittelwert. 
Der Wasserverbrauch spiegelt die normale Nutzung des Schulgebäudes wider. Der Kennwert 
liegt oberhalb des Mittelwertes. 
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6.30 Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt

Der Wärmeverbrauch konnte aufgrund sparsamer Einstellungen gesenkt werden. Bei allen 
Medien sind die Daten der kleinen Sporthalle enthalten, die seit Ende 2021 nicht mehr genutzt 
wird. Der Kennwert liegt weit unter dem Zielwert.  
Die Verbräuche für Strom und Wasser steigen aufgrund des Nutzungsverhaltens leicht an. Die 
Kennwerte treffen den jeweiligen Zielwert. 
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6.31 Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau

Die Verbrauchswerte für Wärme und Wasser sind gesunken. Neben der sparsamen Betriebs-
weise liegt das am Ende der Nutzung des Gebäudeteils ehem. Glasfachschule (Prof.-Deubel-
Straße) als Interimsobjekt zwischen 2018 bis Mitte 2022 für die GS Langewiesen und RS Gera-
berg sowie einer teilweisen Wiederbenutzung durch das Gymnasium. Die Wärmeverbrauchs-
kennzahl beim Benchmarking liegt unter dem Zielwert. 
Der Stromverbrauch stieg leicht an. Die Kennzahlen für Strom und Wasser liegen zwischen 
Ziel- und Mittelwert.  
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6.32 Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1

In diesem Objekt sind geringere Verbräuche in allen Bereichen zum Vorjahr sichtbar.  
Der Kennwert Wärme liegt zwischen Ziel- und Mittelwert. 
Durch die Nutzung als Schule mit Internat liegen die Kennwerte für Strom- und Wasserver-
brauch oberhalb der Benchmark-Mittelwerte. 
Die Eigenstromerzeugung des BHKW bewirkt seit 2017 einen Rückgang der Stromkosten, 
die durch die enormen Preissteigerungen 2023 nicht aufgefangen werden konnten.
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6.33 Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2

Leichte Reduktion in allen Bereichen durch sparsame Einstellungen vor Ort. 
Der Kennwert Wärme liegt unterhalb des Zielwertes. Bei Strom trifft er genau den Zielwert. 
Der Rückgang des Stromverbrauchs ergibt sich durch sparsames Nutzerverhalten und der 
schrittweisen Umrüstung auf LED-Technik. Der Kennwert für Wasser liegt oberhalb des 
Benchmark-Mittelwertes. 
Bei allen Medien sind die Daten der Sporthalle enthalten.
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6.34 Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau

Der Verbrauchskennwert für Wärme liegt auf einem stabilen Niveau weit unterhalb des Ziel-
wertes. Die Wärme wird durch eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe erzeugt. Die Kennwerte für 
Strom und Wasser liegen auf einem hohen Niveau oberhalb des Mittelwertes. 
Der Wärme- und Wasserbedarf ist weiterhin sehr hoch, was der besonderen Nutzung dieses 
Objektes geschuldet ist (Förderzentrum, Ganztagsschule). 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh ber EUR

Wärme

K
os

te
n

kW
h

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh EUR

Strom

K
os

te
n

kW
h

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2019 2020 2021 2022 2023

Liter EUR

Wasser

K
os

te
n

Li
te

r



Energiebericht 2023   Ilm-Kreis

- 69 -

6.35 Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau

Der Wärmeverbrauch ist leicht gesunken. Der Kennwert liegt seit der Fassadensanierung des 
Altneubaus (2018 durchgeführt) unterhalb des Zielwertes. 
Der Stromverbrauch ist gestiegen und trifft genau den Benchmark-Zielwert.  
Der Wasserverbrauch stieg über das Vorjahresniveau und liegt damit über dem Benchmark-
Zielwert. Verantwortlich für die Verbrauchssteigerungen sind steigende Schülerzahlen. 
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6.36 Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau, Schulteil Arn.

Der Wärmeverbrauch konnte durch sparsame Einstellungen und geringere Nutzung um 10% 
gesenkt werden. Der Stromverbrauch sank geringfügig. Die Verbrauchskennzahlen für Wärme 
und Strom liegen zwischen den entsprechenden Ziel- und Mittelwerten. 
Der Wasserverbrauch hat sich normalisiert. Der Wasserverbrauchskennwert liegt unter dem 
Benchmark-Zielwert. Grund dafür ist die geringe Schülerzahl dieser Förderschule.
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6.37 Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arnstadt

In allen Bereichen sind Rückgänge zu erkennen. Die Kennzahlen für Strom und Wärme liegen 
unterhalb der Zielwerte. 
Die Schulsporthalle des Objektes wurde 2022 als Flüchtlingsunterkunft genutzt, das hatte er-
höhte Verbräuche zur Folge. 2023 fand eine Sanierung von Teilbereichen der Halle statt, so-
dass nur eine eingeschränkte Nutzung erfolgte.
Der Kennwert für den Wasserverbrauch liegt zwischen Ziel- und Mittelwert.
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6.38 Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau

Der Wärmeverbrauch sank leicht gegenüber dem Vorjahr. Die Verbrauchsreduktion aus der 
Fassadensanierung einiges Gebäudeteils 2021/2022 verstetigt sich. Die Verbrauchskenn-
zahl für Wärme liegt zwischen Ziel- und Mittelwert. 
Der Stromverbrauch erhöhte sich um 3%, ursächlich durch die fortschreitende Digitalisie-
rung. Die Stromverbrauchskennzahl liegt deutlich oberhalb der Vergleichswerte. 
Der Wasserverbrauch ist durch sparsame Einstellungen des Schulhausmeisters gesunken. 
Der Kennwert liegt zwischen dem Benchmark-Mittel- und Zielwert.
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6.39 Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt

Die Verbräuche gegenüber dem Vorjahr sind fast konstant geblieben. 

Die Verbrauchskennzahl für Wärme liegt unter dem Benchmark-Zielwert. Die Kennzahl für 
Strom liegt zwischen Ziel- und Mittelwert. Durch die große Nutzungsintensität liegt die Kenn-
zahl für Wasser weit oberhalb der Benchmarkwerte.  
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6.40 Sporthalle Schulgebäude Lindenallee 10, Arnstadt

Der Wärmeverbrauch ist durch die erhöhten Spülvorgänge der Warmwasseranlage zum Vor-
jahr gestiegen. In diesem kleinen Objekt nimmt der Anteil der Warmwassererzeugung ca. 
40% des Jahresverbrauchs ein. 
Das Objekt wird seit April 2018 für Schul- und Vereinssport genutzt. Dieser Betrieb erfolgt 
unabhängig vom dazugehörigen Schulgebäude, welches leer steht und als Effizienzhaus 
Denkmal saniert wird. Der Stromverbrauch ist durch die Bauarbeiten gestiegen. Die Energie-
Verbrauchskennwerte liegen oberhalb der Benchmark-Vergleichswerte.
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6.41 Sporthalle „Schobse-Sporthalle“ Gehren

Der Wärmeverbrauch steigt leicht über den Vergleichswert des Vorjahres.  

Der Stromverbrauch sinkt gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleichsjahr 2019 sinkt er um 
33% ursächlich durch die vollumfängliche Auswirkung der Umrüstung des Hallenbereiches 
auf LED-Technik. Die Kennwerte liegen beide jeweils zwischen Ziel- und Mittelwert. 

Der Wasserverbrauch ist im Verbrauch der GS „Thomas Müntzer“ enthalten und kann deshalb 
hier nicht mit dargestellt werden.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh ber EUR

Wärme

K
os

te
n

kW
h

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh EUR

Strom

K
os

te
n

kW
h



Energiebericht 2023   Ilm-Kreis

- 76 -

6.42 Sporthalle TGS Gräfenroda

Gegenüber dem Vorjahr ist der Wärmeverbrauch leicht gesunken. Der Wasserverbrauch 
sank aufgrund von sparsamer Nutzung. Die Kennwerte unterschreiten den jeweiligen Bench-
mark-Zielwert. 
Durch Einbau eines Zwischenzählers im Laufe des Jahres 2022 wird der Stromverbrauch der 
Sporthalle ab 2023 auswertbar, da ab 2023 ein volles Kalenderjahr erfasst wurde. Der Kenn-
wert liegt unterhalb des Zielwertes. 
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6.43 Sporthalle Sportzentrum „Am Hammertor“ Großbreitenbach

Eine leichte Reduktion des Wärmeverbrauchs ist erkennbar. Der Stromverbrauch stieg ge-
genüber dem Vorjahr an. Ursache ist die erhöhte Nutzung des Objektes. Die Verbrauchs-
kennwerte für Wärme und Strom liegen zwischen den Ziel- und den Mittelwerten. Der Was-
serverbrauch steigt gegenüber dem Vorjahreswert. Der Wasserverbrauchskennwert liegt auf 
einem niedrigen Niveau unterhalb des Benchmark-Zielwertes. 
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6.44 Sporthalle Holzhausen

In allen Bereichen sind höhere Verbräuche als 2022 erkennbar, für Wärme und Strom liegen 
Sie im Bereich zwischen Ziel- und Mittelwert. Durch die sparsamen und vorausschauenden 
Einstellungen des Schulhausmeisters konnten diese Werte erzielt werden. Der Kennwert 
beim Wärmeverbrauch unterliegt wegen unregelmäßiger Tankzyklen (Flüssiggas) gewissen 
Schwankungen. Der Wasserverbrauchskennwert liegt oberhalb des Mittelwertes und spiegelt 
die höhere Nutzungsintensität wider.  
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6.45 Sporthalle Ichtershausen

Der Wärmeverbrauch ist gesunken, der Kennwert liegt damit unter dem Zielwert. 

Der Mehrverbrauch beim Wasser gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Umsetzung der 
gesetzlichen Vorgaben an die Trinkwasserhygiene in dieser Sporthalle. Der Kennwert liegt 
über dem Mittelwert. 

Der Stromverbrauch ist im Verbrauch der GS + RS „W. Hey“ Ichtershausen enthalten und kann 
deshalb hier nicht dargestellt werden.
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6.46 Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau

Ein Rückgang im Wärmeverbrauch gegenüber dem Vorjahr ist erkennbar. 
Der Wärmeverbrauchskennwert bewegt sich stabil unterhalb des Benchmark-Zielwertes. 

Die Verbrauchswerte für Strom und Wasser steigen über das Vorjahresniveau durch ver-
mehrte Nutzung. Die Kennwerte liegen jeweils zwischen Ziel- und Mittelwert. 
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6.47 Sporthalle Campus Ilmenau

Gegenüber dem Vorjahr sind Verbrauchserhöhungen im Bereich Wärme und Strom erkenn-
bar. 
Für dieses Objekt werden keine Kennwerte angegeben, da diese wegen der gemeinsamen 
Nutzung durch die TU Ilmenau und den Ilm-Kreis nicht realistisch wären. Die hier dargestellten 
Werte sind die Anteile an Verbrauch und Kosten, die dem Ilm-Kreis zugerechnet werden. 
Diese belaufen sich im Berichtsjahr auf ca. 37 % der Gesamtwerte.
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6.48 Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros

Ein Rückgang beim Verbrauch von Wärme, Strom und Wasser sind erkennbar. Die Ver-
brauchskennzahl für Wärme liegt beim Benchmarking unter dem Zielwert. Die Wärmeversor-
gung wurde auf Fernwärme umgestellt. Deren Einsparung kommt 2023 vollumfänglich zu Tra-
gen. Die Warmwasserbereitung ist außer Betrieb und muss erneuert werden. Der Kennwert 
liegt unterhalb des Zielwertes. Der hohe Wert beim Stromverbrauch ist durch zusätzliche Nut-
zer und Technik bedingt, dieser Kennwert bewegt sich im Bereich des Benchmark-Mittelwer-
tes. Der Wasserverbrauchsreduktion ist mit einer geringerer Nutzeranzahl zu erklären. Er liegt 
unterhalb des Zielwertes. 
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6.49 Sporthalle GS "Ziolkowski" Ilmenau

Der Wärmeverbrauch stabilisiert sich auf das Niveau vom Vorjahr und dem Basisjahr 2019. 
Die Verbrauchskennzahl für Wärme liegt auf einem höheren Niveau zwischen den entspre-
chenden Ziel- und den Mittelwerten. Die Gebäudehülle der Sporthalle ist sanierungsbedürftig 
und undicht. Dieses Objekt ist für eine Generalsanierung vorgesehen.

Der Stromverbrauch steigt leicht gegenüber dem Vorjahr, liegt noch unter dem Basisjahr 2019. 
Der Wasserverbrauch ist im Verbrauch der GS „Ziolkowski“ Ilmenau enthalten und kann des-
halb hier nicht dargestellt werden.
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6.50 Sporthalle "Ilm-Sporthalle" Ilmenau

Der Rückgang aller Verbräuche ist zu erkennen und auf das normale Nutzungsprofil einer 
Sporthalle zurückzuführen. Zusätzlich führte die zeitweise Objektschließung zur Erneuerung 
des Hallenbodens zu einem Verbrauchsrückgang. Die Kennwerte können wegen der einge-
schränkten Nutzung nicht ausgewertet werden. Der enorme Verbrauchsanstieg 2022 resul-
tiert aus der Nutzung des Objektes als Notunterkunft. 
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6.51 Sporthalle Kirchheim

Zum Vorjahr ist der Wärmeverbrauch fast konstant geblieben. Der Kennwert liegt unterhalb 
des Zielwertes. Der Stromverbrauch erhöhte sich durch vermehrte Nutzung der Halle. Der 
Kennwert liegt zwischen Ziel- und Mittelwert. 
Der Kennwert für den Wasserverbrauch liegt trotz Steigerung unterhalb des Zielwertes. Der 
Grund dafür sind unterschiedlichen Nutzerzahlen der Sporthalle. 
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6.52 Sporthalle Kultur- und Sportzentrum Langewiesen

Sinkende Verbräuche in allen Bereichen sind erkennbar. Die Reduktion im Wärmeverbrauch 
liegt an der Aufschaltung des Objektes auf die Gebäudeleittechnik des Landratsamtes. Da-
durch werden Temperaturen und Heizzeiten effektiver überwacht. Der Verbrauchskennwert 
von Wärme liegt weit unterhalb des entsprechenden Zielwertes. Strom- und Wasserver-
brauch sind gesunken. Die Lüftungsanlage ist aufgrund von Erneuerungsarbeiten der Brand-
meldeanlage außer Betrieb. Der Kennwert für den Stromverbrauch liegt zwischen dem Ziel- 
und dem Mittelwert.
Der sinkende Wasserverbrauch deutet auf eine geringe Nutzung hin. Der Kennwert liegt weit 
unterhalb des Zielwertes. 
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6.53 Sporthalle Marlishausen

Die SSH Marlishausen wurde 2020 fertiggestellt. Der Wärmeverbrauch stieg geringfügig zum 
Vorjahr. Der Verbrauchskennwert für liegt weit unter dem Zielwert. 
Durch Optimierung der Regelung konnte der Stromverbrauch weiter gesenkt werden. Der 
umfangreichen Anlagentechnik geschuldet liegt der Stromverbrauch auf einem hohen Niveau 
über dem Benchmark-Mittelwert.
Der Wasserverbrauch steigt weiter und liegt über den Benchmark-Mittelwert. Als Ursache 
werden die erforderlichen Spülungen wegen der Hygieneanforderungen im Trinkwasserbe-
reich angegeben. 
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6.54 Sporthalle Martinroda

Der Wärmeverbrauch stieg über das Vorjahresniveau, da die Raumtemperaturen auf ein er-
trägliches Maß angehoben wurden. An einer getrennten Einstellmöglichkeit des Hallen- und 
Umkleidebereiches wird gearbeitet. Die Verbrauchskennwerte von Wärme und Wasser liegen 
unter den Zielwerten. 
Der Stromverbrauch sinkt gegenüber dem Vorjahr und liegt über dem Benchmark-Mittelwert. 
Ursache für den hohen Stromverbrauchs des Objektes ist der Betrieb der Lüftungsanlage im 
Umkleidebereich. Sie wird seit Ende 2023 mit einer Zeitschaltuhr gesteuert. Der sparsame und 
nur zeitweilige Betrieb der Lüftungsanlage führte zu Komforteinbußen bei der Nutzung der 
Umkleidebereiche. 
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6.55 Sporthalle Osthausen

Es ist ein Rückgang aller Verbräuche gegenüber dem Vorjahr erkennbar. Die extremen 
Schwankungen beim Wärmeverbrauch werden durch unregelmäßige Tankzyklen (Flüssig-
gas) verursacht.  Deshalb ist der Wärmeverbrauchskennwert hier nicht aussagefähig. Die 
gemittelten Kennwerte für Wärme und Strom liegen zwischen Mittel- und Zielwert. Der 
Stromverbrauch ist aufgrund der eingeschränkten Nutzung durch eine Baumaßnahme ge-
sunken. Der Wasserverbrauch sank leicht. Der Kennwert liegt oberhalb des Mittelwertes. 
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6.56 Sporthalle Plaue

Es ist ein Rückgang des Wärmeverbrauchswertes aufgrund sparsamer Einstellungen zu ver-
zeichnen. Die Verbrauchskennzahl für Wärme liegt beim Benchmarking auf einem hohen Ni-
veau im Bereich zwischen Ziel- und den Mittelwert. Die Heizungsanlage hat ihre Nutzungs-
dauer überschritten und soll erneuert werden. Der Strom- und Wasserverbrauch stiegen zum 
Vorjahr durch höhere Nutzung des Objektes, erreichen jedoch nicht das Niveau des Basis-
jahres 2019. Der Anstieg beim Wasserverbrauch 2020 wurde durch einen Wasserschaden 
verursacht. Die Kennwerte für Strom und Wasser liegen zwischen Benchmark-Ziel- und Mit-
telwert.
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6.57 Sporthalle TGS Stadtilm

Zum Vorjahr sanken die Verbräuche für Wärme und Wasser durch sparsame Einstellungen 
bzw. Nutzung des Objektes. 
Bei Wärme erreicht der Verbrauchskennwert infolge der 2017 sanierten Bausubstanz einen 
sehr niedrigen Wert unterhalb des Zielwertes.  
Der Stromverbrauch stieg ursächlich wegen des Nutzerverhaltens an. Die Verbrauchskenn-
zahlen für Strom und Wasser liegen zwischen den entsprechenden Ziel- und den Mittelwerten. 
Im Objekt befinden sich außer der Sporthalle mit Sanitär- und Umkleideräumen auch Unter-
richtsräume.
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6.58 Sporthalle Stützerbach

Der Wärmeverbrauch ändert sich kaum zum Vorjahr und pendelt sich auf das Niveau 2019 
ein. Der Schulhausmeister versucht durch viel Zeitaufwand für die Regulierung der Hei-
zungsanlage seit Jahren größere Verbräuche und Kosten durch den schlechten baulichen 
Zustand des Gebäudes aufzufangen. Die Wärmeverbrauchskennzahl ist sehr hoch, bedingt 
durch die baulichen Gegebenheiten des Objektes. Bei Strom und Wasser werden die Ziel-
kennwerte unterschritten. 
Am Standort Stützerbach entsteht ein Sporthallenneubau mit erhöhten Effizienzanforderungen 
und dem Einsatz Erneuerbarer Energien.
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6.59 Sporthalle GS „L. Bechstein“, Arnstadt

Die Nutzung der Sporthalle erfolgt nach der Generalsanierung 2018-2021 erst seit Schuljah-
resbeginn 2021. Der Wärmeverbrauch hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht.  
Die Beheizung erfolgt über eine Gas-Wärmepumpe, an deren Optimierung noch gearbeitet 
wird.  Der Kennwert liegt unter dem Benchmark-Zielwert. 
Der Stromverbrauch ist leicht gestiegen. Er wurde bis 2019 bei der GS Bechstein erfasst. Der 
umfangreichen Anlagentechnik geschuldet liegt der Stromverbrauch auf einem relativ hohen 
Wert zwischen den Vergleichswerten. Der Wasserverbrauch blieb konstant. Der Kennwert liegt 
unter dem Zielwert.
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 6.60 Landratsamt Arnstadt

Der Verbrauch sank in allen Bereichen unter die Vorjahreswerte. 
Die Ursache für die Wärmeverbrauchsreduktion liegt einerseits an der Berichtigung der Zu-
ordnung des Erdgasverbrauchs für die Stromerzeugung des Blockheizkraftwerkes (BHKW); 
an der Optimierung der Ansteuerung des BHKW und andererseits an der Absenkung der 
Raumtemperatur für öffentliche Gebäude (außer Schulen) gemäß der gesetzlichen Vorgabe 
der EnSikuMaV, die von Herbst 2022 bis Frühjahr 2023 galt. Der Kennwert liegt zwischen 
Ziel- und Mittelwert. 
Der Stromverbrauch konnte durch Umstellung auf LED für einen ersten Bauabschnitt und 
Einsparungen durch kürzere Nutzungszeiten (z.B. Homeoffice) gesenkt werden. Im Strom-
verbrauch enthalten sind 5% Ladestrom für 3 Elektrodienstfahrzeuge. Die Verbrauchskenn-
zahlen für Strom und Wasser liegen über den Benchmark-Vergleichswerten.
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6.61 Landratsamt Ilmenau

Der Wärmeverbrauch stieg geringfügig gegenüber dem Vorjahr. Der Verbrauchskennwert für 
Wärme liegt zwischen Benchmark-Ziel- und -Mittelwert. 
Der Stromverbrauch erhöhte sich um 10%. Die Ursache liegt im seit 2023 enthalten Lade-
strom von 3 Elektrodienstfahrzeugen in Höhe von 13% des Gesamtverbrauchs. 
Der Wasserverbrauch sank leicht gegenüber dem Vorjahreswert. Die Kennwerte für Strom 
und Wasser liegen oberhalb der Benchmark-Mittelwerte. 
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7. Energieverbrauch und Energiekosten von Dienstwagen

Der Fuhrpark des Landratsamtes bestand 2023 aus 43 Fahrzeugen. Davon hatten 7 Fahr-
zeuge einen Elektroantrieb. In Tabelle 19 werden Verbrauch und Kosten der beiden An-
triebsarten für eine durchschnittliche jährliche Fahrleistung von 10.000 km gegenübergestellt.  
Die Verbrauchsdaten wurden durch das Fuhrparkmanagement und das Energiemanagement 
im Jahr 2023 erhoben. 

Dienstwagen Klein-PKW Elektroantrieb Verbrennerantrieb
8,4 kWh/l Benzin

Energieverbrauch pro 10.000 km 2.000 kWh (20 kWh/100 km) 5.500 kWh (6,5 l/100km)

Energiekosten pro 10.000 km 460 Euro 1.200 Euro

Tabelle 19: Auswertung nach Antriebsarten im Fuhrpark 

Die Umstellung des Fuhrparks auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb soll gemäß gesetzlicher Vor-
gabe bis Ende 2025 zu 38,5 % und bis Ende 2030 zu 77% erfolgen. Mit dem Umstieg auf 
Elektroantrieb werden Energie und Kosten eingespart. Im Objekt „Landratsamt Ilmenau“ 
steigt der Stromverbrauch durch das Laden der Fahrzeuge. Dieser Mehrverbrauch wird 
durch geringere Kraftstoffkosten im Bereich des Fuhrparkes mehr als nur kompensiert.

8. Auswirkung von Sanierungsmaßnahmen

8.1. Generalsanierung der Schulsporthalle (SSH) Dörnfeld 

Die SSH Dörnfeld wurde von 2021 bis 2022 saniert. Zusätzlich zu den Verbrauchsdaten des 
Gesamtobjektes (bestehend aus der Grundschule, dem Werkraumgebäude und der Schul-
sporthalle) aus den Energieträgerabrechnungen unter Punkt 6.5 liegen weitere Daten vor. 

Die Grafik 9 zeigt den Wärmeverbrauch vor und nach der Sanierung. Die Daten werden nicht 
von der Software „EKOMM“ erfasst und sind deshalb nicht witterungsbereinigt. Unter Berück-
sichtigung der Flächenvergrößerung der Schulsporthalle um ca. 20% ergibt sich eine spezifi-
sche Einsparung von ca. 80% durch die energetische Sanierung.

Grafik 9: Wärmeverbrauch SSH Dörnfeld vor und nach der energetischen Gebäudesanierung
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9. Mittelfristige Kostenprognose

Die Grafik 10 zeigt den prognostizierten Verlauf von Energie- und Wasserkosten bis zum 
Jahr 2032 aller erfassten Objekte. Aufgrund der Marktsituation 2023 fand eine extreme Kos-
tensteigerung statt. In den Folgejahren beeinflusst der steigende CO2-Preis zusätzlich den 
Energiepreis. 

Die im Energiebericht 2022 prognostizierte Preissteigerung für 2023 wurde noch übertroffen. 

Folgende Randbedingungen wurden für die jährliche Kostensteigerungsprognose angenom-
men: Fernwärme 6%; Erdgas, Heizöl, Holz 10%; Strom 3%; Wasser 3%

Grafik 10: Energie- und Wasserkostenprognose aller erfassten kreiseigenen Objekte bis 2032

10. Empfehlungen und Ziele in Auswertung der Ver-
brauchskennzahlen

Die Erfassung, Aufbereitung und Darstellung der Verbrauchsdaten und der Kosten im jährli-
chen Energiebericht bietet die Möglichkeit, durch interne Vergleiche und durch das Benchmark-
Verfahren Objekte zu identifizieren, bei denen die Verbräuche von Energie und Wasser sowie 
die entsprechenden Kosten unverhältnismäßig hoch sind. 

An den Gesamtkosten nehmen die Kosten für Wärme den größten Anteil ein, wie die Grafik 4 
zeigt. Deshalb ist es sinnvoll, vorrangig in diesem Sektor Maßnahmen zur Energieeinsparung 
vorzunehmen.

Die in Tabelle 16 dargestellten Kennzahlen beziehen sich auf die Energiemenge, die für Hei-
zung und Warmwasserbereitung verbraucht wird (kurz Wärme). Hier sind zunächst die Objekte 
zu identifizieren, welche die höchsten Wärmeverbräuche bezogen auf die Bruttogrundfläche 
haben.

Im nächsten Schritt ist eine genauere Betrachtung dieser Objekte erforderlich, um die speziel-
len Gegebenheiten, die zu „schlechten“ Kennwerten und zu hohen Kosten führen, berücksich-
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tigen zu können. Darauf aufbauend werden Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanie-
rung vorgeschlagen. 

Bei Anwendung dieses Algorithmus und unter Berücksichtigung der bereits geplanten Maß-
nahmen unter 3.1.2. sind folgende bauliche Maßnahmen noch erforderlich.

Objekt Indikator Mögliche Maßnahmen Auswirkung

SSH „Karl-
Zink“

- energetische Sanierung aufgrund 
Nutzungsende der Bauteile und 
Anlagentechnik

- Dämmung Fassade, Dach oder  
oberste Geschossdecke; 

- Erneuerung Anlagentechnik

- Einsparung von  
Heizenergie und      
Kosten 

SSH Gehren - hoher Wärmeverbrauchskennwert
- Kessel Baujahr 1997

- Erneuerung Wärmeerzeuger, 
Wechsel des Energieträgers

- Herstellen Fernbedienbarkeit (Ge-
bäudeleittechnik)

- Einsparung von  
Heizenergie und      
Kosten 

GS Dörnfeld - Fassade ungedämmt
- Ausbau Dachgeschoss unfertig

- Dämmung Fassade
- Ausbau DG 

- Einsparung von  
Heizenergie und      
Kosten 

SBSZ Ilmenau - Aula: Energieintensive Lampen 
installiert - Umstellung Beleuchtung auf LED - Einsparung von  

Strom und Kosten 

GS Stadtilm - hoher Wärmeenergieverbrauch
- Kessel Baujahr 1995

- Erneuerung Wärmeerzeuger, 
Wechsel des Energieträgers

- Einsparung von  
Heizenergie

Sporthallen 
Ilm-Kreis

- energieintensive Lampen instal-
liert

- Stromverbräuche reduzierbar
- Umstellung Beleuchtung auf LED - Einsparung von  

Strom und Kosten

Verwaltungs-
gebäude Ilm-
Kreis

- Stromverbräuche nicht auffällig, 
aber reduzierbar - Umstellung Beleuchtung auf LED - Einsparung von  

Strom und Kosten 

Tabelle 20: Empfehlung von baulichen Maßnahmen

Das Bundesklimaschutzgesetz (KSG) 2021 verankert die Klimaneutralität bis 2045. 
Demnach erhält die Kennzahl für die CO2-Emission für alle Investitionsentscheidungen 
mehr Gewicht. Hier erfolgt der Verweis auf das umfangreiche „Konzept zur Erreichung der 
CO2-neutralen Bewirtschaftung kreiseigener Immobilien im ILM-KREIS“. 

Die Verbräuche von Energie und Wasser sind bis zu einem gewissen Grad mittels technischer 
oder baulicher Mittel (Gebäudeleittechnik, energetische Sanierung) beeinflussbar. Um den da-
mit erreichten optimalen Verbrauch zu halten, ist es wichtig, in den Bemühungen zur Einspa-
rung von Energie und Trinkwasser nicht nachzulassen. Andernfalls werden alle Verbräuche 
automatisch wieder nach oben gehen. Dies ist ein bekannter Erfahrungswert der Branche. 

Die Mitwirkung der Nutzer vor Ort ist unabdingbar für den sparsamen Umgang mit Ener-
gie. Durch technische Möglichkeiten lassen sich Elektroenergie und Trinkwasser nur 
begrenzt einsparen, denn hier hat der Nutzer einen erheblichen Einfluss. Deshalb ist die 
Arbeit mit den Nutzern der Liegenschaften (Lehrer, Schüler, Hausmeister, Nutzer der 
Verwaltungsgebäude) außerordentlich wichtig, um eine Sensibilisierung für Einspa-
rungsmöglichkeiten zu erreichen. 

Das Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement sieht es als seine Aufgabe, die Nutzer 
aller kreiseigenen Liegenschaften jederzeit ausreichend, bedarfsgerecht und unter Beachtung 
eines effizienten und sparsamen Ressourceneinsatzes mit Strom, Heizwärme und Trinkwas-
ser zu versorgen. 

Dabei muss der Schwerpunkt besonders bei Heizwärme auf der bedarfsgerechten Versor-
gung liegen. Hier haben die Zeiträume der Versorgung wie auch die vorgehaltenen Raum-
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temperaturen eine zentrale Bedeutung. Die Information der Nutzer und die konsequente Ein-
haltung der vorgeschriebenen Temperaturen sind hierfür unabdingbar.

Es muss gelingen, die in den letzten Jahren weitgehend abgesenkten Energieverbräuche auf 
diesem Niveau zu halten bzw. weiter abzusenken. Ebenso gilt es beim Trinkwasser den mit 
Energie- und Wasserverbrauch einhergehenden gesetzlichen Auflagen mit Einsparungen 
beim Verbrauch zu begegnen. 

Ziel ist es, den langfristigen Preisanstieg bei Energie und Trinkwasser auch künftig 
durch Verbrauchsrückgänge abzufedern. Mittel zur Erreichung dieses Ziels sind die 
weitere energetische Ertüchtigung der Gebäudesubstanz des Ilm-Kreises, der Ausbau 
und die Nutzung der Gebäudeleittechnik und die Einbeziehung der Nutzer und Anlagen-
betreiber in die Bemühungen zum effizienten Einsatz der Ressourcen Energie und 
Trinkwasser.

11. Anhang

11.1    Berechnungsgrundlagen

11.1.1 Verbrauchsdaten

Umrechnungsfaktoren für die Bestimmung der Energieverbräuche

Um den Energieverbrauch bei unterschiedlichen Energieträgern vergleichen zu können, müs-
sen diese auf eine gemeinsame Mengenbasis bezogen werden. Als gemeinsame Basis eignet 
sich die Einheit „Kilowattstunde“ [kWh], also die Menge der Energie. In der folgenden Tabelle 
sind die Energiewerte-Umrechnungsfaktoren der einzelnen Energieträger aufgeführt.

Energieträger Mengeneinheit Heizwert

Strom kWh               1 kWh/kWh

Heizöl Liter            9,8 kWh/l

Erdgas (bei Brennwert-
technik)

m³             10 kWh/m³

Holzpellets kg            4,9 kWh/kg

Holzhackschnitzel kg            4,0 kWh/kg

Tabelle 21: Umrechnungsfaktoren Energieträger

Berechnungsgrundlagen der Energie- und Wasserverbräuche

Um Energie- und Wasserverbräuche von Gebäuden unterschiedlicher Größe und in verschie-
denen Regionen gelegen vergleichbar zu machen, ist es notwendig, diese standardisiert zu 
erfassen und auszuwerten. Energieverbrauchswerte werden nach dem tatsächlich gemesse-
nen Verbrauch berechnet. Die in den folgenden Abschnitten dargestellten Formeln dienen zur 
Berechnung der Energieverbrauchswerte und entsprechen der in der VDI-Richtlinie „Energie-
verbrauchskennwerte für Gebäude“ (VDI 3807) gegebenen Empfehlung.
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Korrektur des Strom- und Wasserverbrauches auf den Bezugszeitraum

Alle im Bericht angegebenen Energieverbrauchswerte für Licht- und Kraftstrom sowie Wasser 
werden, um vergleichbar zu sein, auf einen festen Bezugszeitraum, ein Kalenderjahr, umge-
rechnet. Die Umrechnung erfolgt linear anhand folgender Gleichung:

�� ��
���+�?
�;

�F ����
�F

�� �� ,              wobei gilt:

EV bereinigter Energieverbrauch in kWh

EVg gemessener Energieverbrauch in kWh

zV Anzahl der Tage, an denen der Energieverbrauch
gemessen wurde

Witterungsbedingte Bereinigung des Heizenergieverbrauches

Um eine Vergleichbarkeit zu schaffen, muss der Wärmeenergieverbrauch normiert werden. 
Die witterungsbedingte Korrektur erfolgt anhand der Größe „Heizgradtage“, die ein Maß für 
den Wärmebedarf darstellt. Sie erfolgt nach der Gleichung

�� ��
�1
�1

���" ����
�&�?� 

�&�?
�� �� ,               wobei gilt:

EVH bereinigter Energieverbrauch in kWh

EVg gemessener Energieverbrauch in kWh

G15m mittlere Heizgradtage des Ortes in Kelvin * d

G15 tatsächliche Heizgradtage im Messzeitraum des Ortes
in Kelvin * d

Die erforderlichen Klimadaten werden von den amtlichen Wetterstationen Erfurt und Meinin-
gen bezogen.

11.1.2 Verbrauchskennwerte

Allgemeines

Energieverbrauchskennwerte dienen als Maß für die Höhe des Energieverbrauches von Ge-
bäuden und Einrichtungen. Im Vergleich mit gleichartig genutzten Objekten lässt sich damit 
eine energiebezogene Einstufung der Gebäude und Einrichtungen vornehmen.

Voraussetzungen für die Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten sind:

�� die Klassifizierung der Gebäude,

�� die Einrichtung und Zuordnung einer eindeutigen Nutzung bezogen auf eine dazugehörige 
Fläche,

�� die Verwendung von bereinigten Energieverbräuchen.
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Berechnung des Heizenergieverbrauchskennwertes (Wärmeverbrauchskennwert)

Der Heizenergieverbrauchskennwert berechnet sich anhand folgender Gleichung:

��
��
��

�� �"

�� �"

��

�� ,                     wobei gilt:

eVH Heizenergieverbrauchskennwert in kWh/m2a

EVH bereinigter Wärmeverbrauch in kWh/a

AE Energiebezugsfläche in m2  (hier Bruttogrundfläche)

Berechnung des Wasserverbrauchskennwertes 

Der Wasserverbrauchskennwert berechnet sich anhand folgender Gleichung:

�F
��
��

�� �@

�� �@

��

�� ,                     wobei gilt:

vVW Wasserverbrauchskennwert in m3/m2a

VVW auf ein Jahr hochgerechneter Wasserverbrauch in m3/a

AE Bezugsfläche in m2 (hier: Bruttogrundfläche)

11.1.3 Kosten

Bei der Berechnung der Kosten für den Verbrauch der verschiedenen Energieträger müssen 
die unterschiedlichen Lieferbedingungen berücksichtigt werden. 

Strom, Erdgas und Wasser werden kontinuierlich geliefert und abgerechnet. Anhand geeigne-
ter Zähler bzw. der Abrechnungen lässt sich der Verbrauch pro Zeitintervall dieser Energieträ-
ger einfach bestimmen. 
Bei Heizöl, Flüssiggas, Holzhackschnitzeln und Holzpellets werden im Gegensatz dazu in un-
regelmäßigen Abständen entsprechende Mengen zu einem bestimmten Preis bestellt und ein-
gelagert. Der Verbrauch lässt sich anhand von Füllstandsmessern oder Wärmemengenzäh-
lern ermitteln. Wird keine Verbrauchsmessung durchgeführt, so wird der Verbrauch anhand 
der vorliegenden Datenbasis (z. B. den vorliegenden Rechnungen für die Öllieferungen) be-
stimmt. 

Die Verbrauchskosten werden anhand der gemessenen bzw. bestimmten Verbrauchswerte 
und der im jeweils letzten gültigen Versorgungsvertrag getroffenen Preisvereinbarungen oder 
bei Einzellieferungen anhand des für den Energieträger bezahlten Preises berechnet.

11.2    Glossar

Basisjahr: Jahr der frühesten Darstellung der Verbrauchswerte im vorliegenden Bericht, also 
das Jahr 2019. Das Basisjahr dient als Vergleichsmöglichkeit für die Folgejahre.

Bezugsgröße: Die Bezugsgrößen (z.B. kWh/m 2 oder m3/m2) dienen dazu, Einrichtungen glei-
cher Nutzung aber unterschiedlicher Größe miteinander vergleichen zu können. Sie sind von 
der Nutzung abhängig. Die zur Berechnung herangezogene Gebäudefläche ist die Brutto-
grundfläche (BGF).
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BGF: Bruttogrundfläche, Summe der Grundflächen aller vollständig umschlossenen Räume 
eines Gebäudes.

BHKW: Blockheizkraftwerk; Ein mit Gas betriebener Motor, der fest mit einem elektrischen 
Generator gekoppelt ist. Der Generator erzeugt Strom, welcher im Objekt verbraucht oder ins 
Netz eingespeist wird. Die entstehende Abwärme des Motors wird über Wärmetauscher dem 
Heizungssystem zugeführt. Das System gilt als hocheffizient (Gesamtwirkungsgrad > 90 %). 
Anschaffung und Betrieb werden gefördert und steuerbegünstigt. 

BWK: Brennwertkessel (wenn wandhängend: Brennwerttherme), gas- oder ölbefeuerter Wär-
meerzeuger für Heizwärme und zur Warmwasserbereitung; Kessel und Abgassystem sind aus 
säurefesten Werkstoffen. Die Abgastemperatur wird unter die Kondensationstemperatur ge-
bracht und dadurch die Rückgewinnung der Latentwärme ermöglicht (Energie, die bei der Kon-
densation von Wasserdampf frei wird).

BWT: Brennwerttechnik, in BWK eingesetzte Technologie

Emission (lateinisch: emittere, aussenden) bezeichnet den Austritt von Schadstoffen in Luft, 
Boden und Gewässer, aber auch von Lärm und Erschütterungen und zwar an der Quelle.

Endenergie: vom Verbraucher bezogene Energieform, meist Sekundärenergie, z.B. Elektrizi-
tät aus dem öffentlichen Stromnetz

Gradtagszahl ist eine ortsabhängige Kenngröße, die die lokalen klimatischen Bedingungen 
widerspiegelt. Sie wird vom Deutschen Wetterdienst zur Verfügung gestellt und für die Klima-
bereinigung von Verbrauchsmesswerten verwendet.

Kilowattstunde [kWh]: Einheit bzw. Maß für die geleistete Arbeit (Heizwärme, Licht usw.)

Kohlendioxid (CO 2): Farb- und geruchloses Gas, das bei der Verbrennung fossiler Brenn-
stoffe (z. B. Erdgas, Erdöl oder Kohle) freigesetzt wird. Kohlendioxid gilt als wichtigster Vertre-
ter der Treibhausgase, die zur Verstärkung des natürlichen Treibhauseffektes und der damit 
verbundenen globalen Erwärmung beitragen.

Objekt: Ein Objekt fasst ein oder mehrere Gebäude/Einrichtungen zu einer auf den Energie- 
und Wasserverbrauch bezogenen Gesamtheit zusammen. Dafür ist es erforderlich, dass den 
Einrichtungen separat oder gemeinsam eindeutige Energieverbrauchswerte für Licht- und 
Kraftstrom, Wärme und Wasser zugeordnet werden können (z. B. ein Schulzentrum, beste-
hend aus Grund- und Regelschule, Turnhalle und Sportplatz).

Stromverbrauchskennwert [kWh/m²a]: Stromverbrauch bezogen auf die Nutzfläche (hier: 
Bruttogrundfläche) eines Gebäudes und den Zeitraum eines Jahres. Der Wert dient als Ver-
gleichszahl und ist ein Hilfsmittel für die Beurteilung des Stromverbrauches.

Verbrauchskennwert [kWh/m²a bzw. m³/m²a]: Der Verbrauchskennwert ist ein Sammelbegriff 
für die flächenbezogenen Kennwerte eines Gebäudes. Er wird aus dem Energieverbrauch 
(Brennstoff, Wärme, elektrische Energie) oder dem Wasserverbrauch eines Jahres ermittelt. 

Wärmebedarf: der aufgrund des Standortes, der Gebäudegegebenheiten und der Nutzung 
rechnerisch ermittelte Bedarf des Gebäudes an Wärmeenergie

Wärmeverbrauchskennwert [kWh/m²a]: der witterungsbereinigte Heizenergieverbrauch be-
zogen auf die Energiebezugsfläche (hier: Bruttogrundfläche) eines Gebäudes und den Zeit-
raum eines Jahres; Der Wert dient als Vergleichszahl und ist ein Hilfsmittel für die Beurteilung 
des Heizenergieverbrauches.
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Wasserverbrauchskennwert [m³/m²a]: der Wasserverbrauch bezogen auf die Nutzfläche 
(hier: Bruttogrundfläche) eines Gebäudes und den Zeitraum eines Jahres; Der Wert dient als 
Vergleichszahl und ist ein Hilfsmittel für die Beurteilung des Wasserverbrauches.

EnSikuMaV: Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame 
Maßnahmen im Geltungsbereich vom 1.9.2022 bis 15.04.2023. Für öffentliche Gebäude (au-
ßer Schulen) traten folgende Energiesparmaßnahmen in Kraft:  Gemeinschaftsflächen, die 
nicht dem Aufenthalt dienen, dürfen nicht beheizt werden. In Arbeitsräumen darf die Tempe-
ratur nicht über 19 Grad liegen. Dezentrale Trinkwassererwärmungsanlagen wie Boiler oder 
Durchlauferhitzer müssen abgeschaltet werden, wenn das Wasser überwiegend zum Hände-
waschen verwendet wird.



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 023    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Genehmigung der Niederschrift über die 1. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises in 
der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 19. Juni 2024     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die Niederschrift über die 1. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises in der Wahlperiode 2024 
bis 2029 vom 19. Juni 2024 wird genehmigt.

Begründung:

Gemäß § 112 i. V. m. § 42 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung ist die Niederschrift in der 
nächsten Sitzung durch Beschluss des Kreistages zu genehmigen.

gez. Petra Enders
Landrätin

Anlage:
Niederschrift vom 19. Juni 2024



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 020/24
(Drucksache-Nr. 023)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genehmigung der Niederschrift über die 1. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises in der 
Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 19. Juni 2024     

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Die Niederschrift über die 1. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises in der Wahlperiode 2024 
bis 2029 vom 19. Juni 2024 wird bestätigt.

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Informationsvorlage

zum Tagesordnungspunkt 9.1. der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahl-
periode 2024 bis 2029

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich zur Kenntnisnahme
    
    
    
    

Kenntnisnahme der Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das 
Geschäftsjahr 2023 der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge zur Kenntnis nehmen:

Die Vorlage des Jahresabschlusses nebst Lagebericht 2023 (Anlage) der Spar-
kasse Arnstadt-Ilmenau.

Mit Feststellung des Jahresabschlusses 2023 ist aus dem Bilanzgewinn des 
Berichtsjahres eine Zuführung von 497.262,00 € zur Sicherheitsrücklage erfolgt. 
Damit erhöht sich die Sicherheitsrücklage, ausgewiesen im Jahresabschluss 
2023 der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, auf 108.565.133,71 €. 

Begründung:

Gemäß § 20 Abs. 3 Satz 3 Thüringer Sparkassengesetz (ThürSpkG) wird der Jahresabschluss 
und der Lagebericht dem Träger vorgelegt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau weist eine

Bilanzsumme von 1.441.122.793,32 €

aus.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau weist einen

Bilanzgewinn in Höhe von 497.262,00 €

aus.
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Entwicklung der Sicherheitsrücklage:

Sicherheitsrücklage 2022 108.067.871,71 €

Zuführung 497.262,00 €

Summe 108.565.133,71 €

gez: Petra Enders
Landrätin

Anlagen: Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 024    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Dem Verwaltungsrat der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlas-
tung erteilt.

Begründung:

Auszug aus dem Thüringer Sparkassengesetz:

„§ 20 Jahresabschluss

...

(5) Die Vertretungskörperschaft des Trägers beschließt über die Entlastung des Verwaltungs-
rats.“

Der Jahresabschluss 2023 und der Lagebericht wurden gemäß § 20 Abs. 3 Thüringer Spar-
kassengesetz vom Verwaltungsrat der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau in seiner Sitzung am 
25. Juli 2024 festgestellt und gebilligt.

gez: Petra Enders
Landrätin
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Beschluss-Nr. 021/24
(Drucksache-Nr. 024)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entlastung des Verwaltungsrates der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau für das Geschäftsjahr 
2023

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Dem Verwaltungsrat der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau wird für das Geschäftsjahr 2023 
Entlastung erteilt.

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Informationsvorlage

zum Tagesordnungspunkt 11.1. der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahl-
periode 2024 bis 2029

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich zur 

Kenntnisnahme
    
    
    
    

Übergabe der Jahresrechnung 2023 des Landkreises Ilm-Kreis          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge zur Kenntnis nehmen:

Die Jahresrechnung 2023 des Landkreises Ilm-Kreis gemäß Anlage.

gez. Petra Enders
Landrätin

Anlage:
Jahresrechnung 2023
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1. Rechtsgrundlagen  
 
Nach § 80 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der 
Haushaltswirtschaft, einschließlich des Standes des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres, nachzuwei-
sen. Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Innerhalb von 4 Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres ist die Jah-
resrechnung aufzustellen und dem Kreistag vorzulegen. 
 
Nach Durchführung der örtlichen Prüfung laut § 82 ThürKO und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten stellt der Kreistag die Jahresrechnung in einer 
öffentlichen Sitzung unverzüglich fest und beschließt über die Entlastung. 
 
Die Jahresrechnung umfasst nach § 77 der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer 
Gemeindehaushaltsverordnung – ThürGemHV) den kassenmäßigen Abschluss und die Haushaltsrechnung. 
 
Es sind folgende Anlagen beizufügen: 
 

1. eine Vermögensübersicht, 
2. eine Übersicht über die Schulden und Rücklagen, 
3. einen Rechnungsquerschnitt und eine Gruppierungsübersicht, 
4. ein Verzeichnis der beim Jahresabschluss unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder, 
5. ein den Belangen des Datenschutzes entsprechendes Verzeichnis der über den in § 80 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV genannten Zeitraum hinaus 

gestundeten Beträge (keine derartigen Stundungen vorhanden, Verzeichnis entfällt 2023),  
6. ein Erläuterungsbericht sowie 
7. eine Übersicht über die Budgets. 

 
2. Kassenmäßiger Abschluss  
 
Der kassenmäßige Abschluss 2023 (buchmäßiger Kassenbestand) enthält die in § 78 ThürGemHV geforderten Angaben: 
 

1. Verwaltungshaushalt + -1.136.358,35 

2. Vermögenshaushalt + 26.423.824,15 

3. Verwahrgelder/Vorschüsse + 954.058,60 

Gesamt  + 26.241.524,40 
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3. Entwicklung der Finanz wirtschaft im Haushaltsjahr 2023  
 
In der Sitzung des Kreistages am 8. Februar 2023 wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 des Ilm-Kreises übergeben. Im Rahmen der Haus-
haltsberatungen wurden Veränderungen zum Planwerk vorgenommen. 
 
Mit Beschluss Nr. 302/23 hat der Kreistag die Haushaltssatzung des Ilm-Kreises für das Haushaltsjahr 2023 sowie mit Beschluss Nr. 303/23 den Fi-
nanzplan 2021 bis 2025 für den Ilm-Kreis in der Sitzung am 29. März 2023 beschlossen.  
 
Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 24. April 2023, AZ.: 5090-240-1512/84, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des 
Landkreises Ilm-Kreis für das Haushaltsjahr 2023, mit dem in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investiti-
onen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.395.400 €, genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung 
nicht. Die Bekanntgabe erfolgte im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 4/2023 vom 9. Mai 2023. 
 
Als Informationsvorlage zum Tagesordnungspunkt 10.2 der 30. Sitzung des Kreistages am 6. September 2023 wurde eine V-Ist-Einschätzung des 
Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes zum Haushalt 2023 und dazugehörige Begründungen schriftlich zur Kenntnis gegeben. Mit Stand 31. Juli 
2023 betrug der prognostizierte Verlust des Verwaltungshaushaltes ca. 2,47 Mio. € und prognostizierte Verlust des Vermögenshaushaltes ca. 1,53 Mio. 
€. Bis zum Jahresende gab es in mehreren Bereichen weitere Abweichungen, welche in der Summe das Ergebnis verbesserten. Dies wird an den ent-
sprechenden Stellen unter Punkt 7. erläutert. 
 
 
4. Entwicklung der Kassenlage  
 
Die Kassenlage war über das gesamte Jahr stabil, ein Kassenkredit musste 2023 nicht aufgenommen werden.  
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5.  Gegenüberstellung  Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis sowie Zuschuss  oder Über schuss der Einzelpläne  
 
 
 
Verwalt ungshaushalt   

- in Euro - 

VwHH Einnahmen  Ausgaben  Zuschussbedarf  

Bezeichnung  Haushalts-
ansatz  

Rechnungs-     
ergebnis  

Haushalts-
ansatz  

Rechnungs-    
ergebnis  

Haushalts-
ansatz  

Rechnungs-
ergebnis  

1 2 3 4 5 6 (4  ./.  2) 7 (5  ./.  3) 

Allgemeine Verwaltung 730.800 787.827 14.471.000 12.742.928 13.740.200 11.955.101 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 3.167.800 3.239.587 9.983.700 9.311.143 6.815.900 6.071.556 

Schulen 7.202.300 7.537.253 21.207.100 20.190.878 14.004.800 12.653.625 

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 2.137.000 2.158.048 4.971.600 4.408.985 2.834.600 2.250.937 

Soziale Sicherung 40.321.950 39.971.950 88.683.400 92.692.875 48.361.450 52.720.925 

Gesundheit, Sport, Erholung 909.400 1.013.900 5.784.450 5.233.653 4.875.050 4.219.753 

Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 1.004.100 899.230 2.727.300 3.073.390 1.723.200 2.174.160 

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 4.200.200 5.884.289 9.556.800 11.262.022 
5.356.600 5.377.733 

Wirtschaft. Unternehmen, allg. Grund- und Son-
dervermögen 973.400 995.441 2.083.400 2.177.441 

1.110.000 1.182.000 

Allg. Finanzwirtschaft 102.351.700 102.513.328 3.529.900 3.907.538 -98.821.800 -98.605.790 

Summe Einzelpläne 0 –  9 162.998.650 165.000.853 162.998.650 165.000.853 0 0 
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Vermögenshaushalt   
 
                                                                                                                                                                                                                  - in Euro – 
 

VmH Einnahmen  Ausgaben  Zuschussbedarf  

Bezeichnung  Haushalts -
ansatz  

Rechnungs -    
ergebnis  

Haushalts -
ansatz  

Rechnungs -   
ergebnis  

Haushalts -
ansatz  

Rechnungs -
ergebnis  

1 2 3 4 5 6 (4  ./.  2) 7 (5  ./.  3) 

Allgemeine Verwaltung 541.700 435.720 1.326.000 1.110.968 784.300 675.248 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 525.250 30.688 2.440.000 2.548.878 1.914.750 2.518.190 

Schulen 
1.449.877 1.807.377 8.386.500 8.687.351 

6.936.623 6.879.974 

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 59.500 79.135 107.450 124.948 47.950 45.813 

Soziale Sicherung 0 0 0 -94.334 0 -94.334 

Gesundheit, Sport, Erholung 102.100 121.882 106.000 142.287 3.900 20.405 

Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 538.400 621.400 715.000 722.031 176.600 100.631 

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 247.500 180.266 751.000 686.000 503.500 505.734 

Wirtschaft. Unternehmen, allg. Grund- und Sonderver-
mögen 2.991.400 2.981.347 4.770.000 4.849.500 

1.778.600 1.868.153 

Allg. Finanzwirtschaft 16.234.123 15.566.175 4.087.900 3.046.361 -12.146.223 -12.519.814 

 Summe Einzelpläne 0 – 9 22.689.850 21.823.990 22.689.850 21.823.990 0 0 
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6. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben  
 
 
Verwaltungshaushalt        

Bezeichnung  Haushaltsansatz 202 3 Rechnungsergebnis 202 3 Differenz  

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes         
a) Finanzzuweisungen vom Land 53.219.000 53.212.651 -6.349 

b) Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage 48.572.000 48.532.161 -39.839 

c) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 57.837.150 59.292.360 1.455.210 

d) Sonstige Finanzeinnahmen 3.370.500 3.963.680 593.180 

Summe  162.998.650 165.000.853 2.002.203 

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes   
 

0 

a) Personalausgaben 43.839.000 41.336.231 -2.502.769 

b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50.289.650 51.196.556 906.906 

c) Zuweisungen und Zuschüsse 20.454.900 19.198.545 -1.256.355 

d) Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 44.964.100 49.360.431 4.396.331 

e) Sonstige Finanzausgaben 3.451.000 3.909.090 458.090 

Summe  162.998.650 165.000.853 2.002.203 

                                                         
Vermögenshaushalt      

Bezeichnung  Haushalt sansatz 202 3 Rechnungsergebnis 202 3 Differenz  
Einnahmen des Vermögenshaushaltes        
a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt 3.087.900 3.608.215 520.315 

b) Entnahme aus der Rücklagen 4.885.023 4.652.086 -232.937 

c) Zuweisungen und Zuschüsse 9.939.827 9.783.566 -156.261 

d) Einnahmen aus Krediten 4.395.400 3.395.400 -1.000.000 

e) Sonstige vermögenswirksame Einnahmen 381.700 384.722 3.022 

f) Umschuldung von Krediten 0 0 0 

Summe  22.689.850 21.823.990 -865.860 
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Bezeichnung  Haushaltsansatz 202 3 Rechn ungsergebnis 202 3 Differenz  

Ausgaben des Vermögenshaushaltes        

a) Vermögenserwerb 3.804.950 4.004.174 199.224 

b) Baumaßnahmen 11.610.000 11.588.304 -21.696 
c) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 3.187.000 3.185.151 -1.849 
d) Tilgung 3.794.200 2.752.896 -1.041.304 

e) Tilgung für Umschuldung 0 0 0 

f) Zuführung zur Rücklage 293.700 293.465 -235 

g) Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 

Summe  22.689.850 21.823.990 -865.860 

        

Zusammenstellung  Haushaltsansatz 202 3 Rechnungsergebnis 2 023 Differenz  

a) Verwaltungshaushalt 162.998.650 165.000.853 2.002.203 

b) Vermögenshaushalt 22.689.850 21.823.990 -865.860 

Summe  185.688.500 176.638.338 3.550.788 

    

 
 
 
7. Erläuter ungen Verwaltungshaushalt  
 
Zum Jahresende 2023 schließt der Verwaltungshaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 561.854,63 € ab, das sind 0,34 % des Verwaltungshaus-
haltes.  
 
In den nachfolgenden Erläuterungen zu den Unterabschnitten werden die größeren  Abweichungen zwischen Plan 2023 und Rechnungsergebnis 
2023 begründet. 
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Personalkosten  (PK) 
                                                                                                                                                - in T€ -      
  Plan 2023 JR 2022 Differenz  
1. Personalkosten ges. 43.839.000 41.336.231 -2.502.769 
2. Honorare 839.600 808.760 -30.840 
3. Personalkosten SN  42.999.400 40.527.471 -2.471.929 
4. Erstattungen 3.639.700 3.571.903 -67.797 
5. PK SN 3. ohne 4.  34.452.000 36.955.568 2.503.568 

                                                                                                                                   
Der Sammelnachweis für das Jahr 2023 wurde nach pauschaler Streichung i. H. v. 4.520.000,- € mit insgesamt 42.999.400,- € geplant. Ausgehend 
vom Jahresabschluss ergibt sich ein Gesamtbetrag i. H. v. 40.527.471,23 € und somit Minderausgaben i. H. v. 2.471.928,77 €. 
 
Die Diskrepanz zwischen den geplanten und den realisierten Kosten resultiert aus den folgen-den Aspekten: 
 
 
1. Minderausgaben durch nicht bzw. nicht vollumfänglich besetzte Stellen; im Wesentlichen sei hier auf die nachstehenden Vakanzen verwiesen: 

 

Unterabschnitt Stellenbezeichnung/ 
-umfang 

Stellenvakanz 
in 2023  Bemerkung 

00000 
Kreistag 

Sachbearbeiter Kreis-
tagsbüro/ 
1,0 VbE 

6 Monate 
unbesetzt 

Amtsinternes Umset-
zungsverfahren 

00200 
Büro Landrätin 

Breitbandkoordinator/ 
1,0 VbE 

4 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.05.2023 

00200 
Büro Landrätin 

Persönlicher Referent/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Stellenumwidmung in 
2024 

02300 
Rechtsamt 

Justitiar/Leiter ZASV/ 
1,0 VbE 

3 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.02.2024 

02300 
Rechtsamt 

Juristische Assistenz/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.02.2024 

03000 
Kämmerei 

Sachbearbeiter Steuer-
angelegenheiten/ 
Haushalt/ 
1,0 VbE 

3 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.07.2024 

03500 
Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement 

Amtsleiter/ 
1,0 VbE 

8 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.09.2023 
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03500 
Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement 

Bauleiter Hochbau/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.03.2024 

03500 
Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement 

Elektrofachplaner/ 
Bauleiter/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
15.01.2024 

06100 
E-Akte/ 
Prozessmanagement 

Projektmanager E-Akte/ 
1,0 VbE 

9 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung in 
2024 

11010 
Jagd- und  
Fischereiwesen 

Sachbearbeiter Jagd- 
und Fischereiwesen/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.01.2024 

11300 
Verkehrsamt 

Sachbearbeiter Kfz-
Zulassung/ 
1,0 VbE 

8 Monate 
unbesetzt 

Amtsinternes Umset-
zungsverfahren 

16000 
Rettungsdienst 

Disponent Leitstelle/ 
1,0 VbE 

6 Monate 
unbesetzt 

Anhaltende Stellen-
vakanz  

29500 
Medienzentrum 

Sachbearbeiter Kreis-
medienzentrum/ 
1,0 VbE 

8 Monate 
unbesetzt 

Anhaltende Stellen-
vakanz 

29500 
Medienzentrum 

Administrator Digital-
pakt/ 
1,0 VbE 

3 Monate 
unbesetzt Bevorstehende Neu-

einstellungen zum 
01.05.2024 29500 

Medienzentrum 

Administrator Digital-
pakt/ 
6,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

40000 
Sozialamt 

Sachbearbeiter Sys-
temverwaltung/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Amtsinternes Umset-
zungsverfahren 

40000 
Sozialamt 

Sachbearbeiter Einglie-
derungshilfe/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.04.2024 

40000 
Sozialamt 

Sachbearbeiter Wohn-
geld/ 
1,0 VbE 

3 Monate 
unbesetzt 

Hausinternes Umset-
zungsverfahren 
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50200 
Veterinäramt 

Sachbearbeiter Verwal-
tung/ 
1,0 VbE 

3 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.07.2024 

50200 
Veterinäramt 

Lebensmittelkontrolleur/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Vorhaltestelle Ausbil-
dung 

61300 
Bauaufsicht 

Sachbearbeiter Bau-
aufsicht/ 
0,75 VbE 

5 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.01.2024 

79100 
Wirtschaftsförderung/ 
Tourismus 

Mitarbeiter Regional-
management/ 
1,0 VbE 

6 Monate 
unbesetzt 

Laufendes Beset-
zungsverfahren 

 
Die ganzjährige bzw. über einzelne Monate andauernde Nichtbesetzung von Stellen führt kostenseitig zu Minderausgaben i. H. v. insgesamt 
1.079.221,49 €. 
 
 
2. Minderausgaben durch gesperrte Stellen (ausgehend vom Beschluss des Kreistages Nr. 301/23 vom 29.03.2023) 
 
Entsprechend der Beschlusslage des Kreistages bzw. des zuständigen Ausschusses konnte der überwiegende Teil der mit Haushaltsplan 2023 einge-
arbeiteten Stellen (23,85 VbE) erst zeitversetzt einer personalwirtschaftlichen Verwendung zugeführt werden. 
 
Die Freigabe dieser Stellen erfolgte durch entsprechende Beschlüsse in den Sitzungen des Kreisausschusses am 29.09.2023 sowie am 25.10.2023. 
Auch aus unmittelbar nach dieser Stellenfreigabe initiierten Ausschreibungsverfahren gingen – unter Berücksichtigung von Bewerbungs-, Kündigungs- 
und Mitbestimmungsfristen – im Jahr 2023 i. d. R. keine Stellenbesetzungen hervor.      
 
Finanziell bewirken die gesperrten Stellen Minderausgaben i. H. v. insgesamt 1.441.989,23 €. 
 
Die oben erläuterten Minderausgaben sind stets unter Berücksichtigung der Häufigkeit von Langzeiterkrankungen im Mitarbeiterstamm und der unter-
jährigen Veränderung im Eingruppierungs- bzw. Besoldungsgefüge zu betrachten. 
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Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung 
 

Zuschussbedarf - in Euro - gesamt  ohne P ersonalkosten SN 

Plan 13.740.200 3.927.900 

Rechnungsergebnis 11.955.101 3.118.099 

  -1.785.099 -809.801 

 
 
UA 00000 - Kreistag  
 
00000.49000 – Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (im SN Personalkosten enthalten) 
Bei der Mittelanmeldung wird in Bezug auf Sitzungsgeld und Verdienstausfall von einer 100 %-igen Teilnahme aller Kreistagsmitglieder an Kreistags-, 
Ausschuss- und Fraktionssitzungen ausgegangen. Gleiches trifft für sachkundige Bürger sowie stimmberechtigte und beratende Mitglieder in den Aus-
schüssen zu.  
Bei der Mittelanmeldung war von einem monatlichen Zuschuss von 10 € ab Januar 2023 für die Teilnahme an der digitalen Kreistagsarbeit ausgegan-
gen. Die Einführung des Ratsinformationssystems verzögerte sich deutlich, sodass erst ab dem Monat November 2023 der Zuschuss gezahlt werden 
musste. Der Zuschuss wurde auf 20 €/Monat festgelegt. Daraus ergaben sich Minderausgaben in Höhe von 8.440 €. 
Der Besuch im Landkreis Kassel ist auch im Jahr 2023 nicht zustande gekommen, wodurch die eingeplanten Übernachtungskosten für 8 KA-Mitglieder 
und die Landrätin nicht angefallen sind (Minderausgaben i. H. von 720,00 €). 
 
00000.53000 - Mieten für Sitzungsräume 
Kostenübernahme der Raummiete in Höhe zur Anhörung zur gymnasialen Oberstufe der TGS Stadtilm am 10.01.2023 in der Stadthalle Arnstadt, 
Erhöhung des Mietzinses für KT-Sitzungen um 760 €/Sitzung; eingeplant war eine Erhöhung von 120 € 
Kostenübernahme für die Bürgermeister-Dienstberatung am 11.09.2023 im Gemeindezentrum Neustadt 
 
00000.62100 - Feiern, Ehrungen und Partnerschaften  
Der Besuch im Landkreis Kassel ist auch im Jahr 2023 nicht zustande gekommen, wodurch die eingeplanten Ausgaben € für Gastgeschenke entfallen 
sind. 
 
00000.65100 – Bücher und Zeitschriften 
Die Beträge für 4 Ergänzungslieferungen für die Lose-Blatt-Sammlung „Kommunalrecht in Thüringen“ lagen im Jahr 2022 unter den tatsächlichen Be-
trägen des Jahres 2023. Die Haushaltsaufstellung erfolge auf Grundlage der Auszahlungen des Jahres 2022. 



 14 

00000.65100 – Sonstige Geschäftsausgaben 
Die Mittelüberschreitung steht im Zusammenhang mit den Traueranzeigen für ein verstorbenes ehemaliges Kreistagsmitglied in 2 regionalen Tageszei-
tungen 
 
 
UA 00200 - Büro  Landrätin  
 
00200.16800 - Erstattungen für Veröffentlichungen in Amtsblatt 
Mehr kostenpflichtige Veröffentlichungen als zur Haushaltsaufstellung geplant. 
 
00200.17810 – Zuweisung Ehrenamt 
Höherer Zuschuss von der Thür. Ehrenamtsstiftung (Zusatzanträge für Fortbildungen und Schülerfreiwilligentag). 
 
00200.62200 - Publikationen 
Mittelüberschreitung aufgrund Kostenerhöhung für Traueranzeigen/Nachrufe für verstorbene Mitarbeiter/ehemalige Bürgermeister etc. in zwei regiona-
len Tageszeitungen 
 
00200.71820 – Förderung Ehrenamt 
Höhere Ausgaben aufgrund Mehreinnahmen in 00200.17810 
 
 
UA 01000 - Rechnungsprüfungsamt  
 
01000.11000 - Prüfungsgebühren 
Die Mehreinnahmen resultieren zum einen aus einer umfangreicheren örtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2018 bis 2020 (Betätigungsprüfung) 
einer Kommune und zum anderen aus einer Ausweitung des Prüfzeitraumes für eine Kommune gegenüber der ursprünglichen Planung. 
 
 
UA 02200 – Personalamt  
 
02200.15700 - Vermischte Einnahmen 
Dieser Haushaltsansatz ist ein Schätzbetrag und kann sehr schwanken, da nicht absehbar ist, wie viele Gerichtstermine anfallen oder zusätzliche Ein-
nahmen entstehen. 
 
02200.16100 - Erstattung vom Land (Betriebsrentenstärkungsgesetz) 
Durch geänderte gesetzliche Grenzen im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes konnten Erstattungsansprüche durch das vorgenannte Ge-
setz auf weitere Mitarbeiter angewandt werden. 
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02200.16101 - Entschädigung nach § 56 Infektionsschutzgesetz 
Die Auszahlung der Entschädigungsleistungen verlief durch eine Reduktion des hierfür eingesetzten Personals beim Thüringer Landesverwaltungsamt 
deutlich verzögert. Dies führte dazu, dass beantragte Erstattungsleistungen aus dem Jahr 2021 zum Teil mit mehreren Monaten und Jahren Verzöge-
rung ausgezahlt wurden, somit zeitlich nicht planbar waren und unter Umständen erst im Jahresverlauf 2023 als Einnahmen verbucht werden konnten. 
Darüber hinaus war ein weiterer Pandemieverlauf wie auch die Anzahl der tatsächlichen Quarantänefälle kaum einschätzbar. Es erfolgte daher für die-
se HH-Stelle kein Einnahmeansatz. 
 
02200.16400 - Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung (Mutterschaftsgeld) 
Der Haushaltsansatz beruht alljährlich auf Erfahrungswerten. Auf die Anzahl der tatsächlichen Schwangerschaften kann grundsätzlich kein Einfluss 
genommen werden. 
 
02200.16500 – Erstattung von Personalkosten 
Die leichte Erhöhung im HH-Ansatz ist unvorhergesehenen Personaländerungen geschuldet. 
 
02200.56200 - Aus- und Fortbildung 
Der erhöhte Schulungsbedarf, der erforderlich war, konnte auch aufgrund von Absagen der Schulungen nicht komplett durchgeführt werden.  
 
02200.65000 - Bürobedarf 
Hier war eine minimale Überschreitung erforderlich. Ein Ausgleich kann jedoch durch den vorhandenen Deckungskreis und Minderausgaben bei HH-
Stelle 02200.65410 erfolgen. 
 
02200.65100 - Bücher und Zeitschriften 
Durch die abgeschlossenen Tarifverhandlungen und den damit einhergehenden veränderten tarifrechtlichen Grundlagen, erfolgten Neuanschaffungen 
im Bereich der Gesetzesliteratur. 
 
02200.65400 - Dienstreisen 
Für das Personalamt entstanden aufgrund der konsequenten Nutzung von Dienstfahrzeugen nur Reisekosten in Höhe von 443,38 €. 
 
02200.65410 – Dienstreisen Deutsche Bundesbahn 
Pandemiebedingt konnten Dienstreisen, insbesondere mit der Bahn, nicht durchgeführt werden bzw. wurden durch die Mitarbeiter nicht genutzt. Mit 
einem Übergang zur Endemie und dem zunehmenden Angebot an Veranstaltungen und Beratungen in Präsenz ist von einem Rückgang der Telefon-
konferenzen und Online-Meetings auszugehen. Damit einhergehend ist mit einem Anstieg der Ausgaben für Dienstreisen im Jahr 2024 zu rechnen 
 
02200.65500 - Beraterkosten (Stellenbewertung) 
Die Restkosten der Beratungstätigkeit bei Stellenbewertungen belaufen sich insgesamt auf 5.936,70 €. Weitere Kosten durch den Berater werden nicht 
entstehen. 
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02200.67500 - Erstattungen PK an AIK für Bearbeiter Altdeponien 
Im Verlauf des Jahres 2022 erfolgte die Abwicklung der Altdeponie. Zukünftig werden hier die Nachzahlungen für die Personalkostenabrechnungen 
verbucht. 
 
02200.67600 - Erstattung an Kommunalen Versorgungsverband 
Dieser Haushaltsansatz ist ein Schätzbetrag und kann durch die geringe Anzahl von betroffenen Personen stark schwanken. Ab 2024 fallen hier keine 
Kosten mehr an, da die Kindergeldberechnung zukünftig komplett von der Bundesfamilienkasse bei der Agentur für Arbeit durchgeführt wird. 
 
 
UA 02300 – Recht samt    
 
02300.10000 – Verwaltungsgebühren, Beglaubigungen u. ä. 
Die Einnahme von Beglaubigungen ist relativ schwer zu kalkulieren, da sie davon abhängig ist, wie viele Beglaubigungen durch Bürger im Rechtsamt 
angefragt und benötigt werden. 
 
02300.65500 - Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten 
In der Haushaltsstelle wurden von geplanten 20.000 € lediglich 12.244,65 € abgerufen. Dies liegt darin begründet, da Kosten für Gerichtsverfahren und 
Rechtsanwaltsgebühren schwer kalkulierbar sind. Das Rechtsamt hat wenig Einfluss auf die Anzahl an eingehenden Verfahren. 
 
 
UA 02800 – Kommunalaufsicht     
 
02800.10000 - Verwaltungsgebühren 
Es wurden weniger Verwaltungsgebühren eingenommen als geplant. Die Widerspruchsgebühren können nur geschätzt werden. Die Einnahmen hän-
gen zum einen davon ab, wie viele und welche Widerspruchsakten durch die Kommunen übersandt werden und wie hoch der jeweilige Streitwert ist. 
Weiterhin hängen die Einnahmen auch davon ab, ob die Widerspruchsführer nach der Anhörung durch uns an ihrem Widerspruch festhalten. Hierzu 
können vorab keine verlässlichen Prognosen getroffen werden, so dass wir uns bei der Planung an den Vorjahresergebnissen orientieren. 
 
02800.56200 und 02800.650000 - Aus- und Fortbildung sowie Bürobedarf 
Die Minderausgaben in den HHSt. 02800.56200 und 02800.650000 wurden aufgrund des Deckungsringes zum Ausgleich der HHSt. 02800.65100 (Bü-
cher und Zeitschriften) herangezogen.  
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UA 03000 – Kämmerei  
 
03000.65510 – Sachverständigenkosten 
Die Steuerberatungskosten wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. Es waren Beratungskosten bezüglich der Neuregelungen zur Umsatzbe-
steuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) vorgesehen und die genaue Höhe der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen konnte bei Haushalts-
aufstellung nicht genau geplant werden. 
 
 
UA 03300 – Kreiskasse  
 
03300.10000 - Vollstreckungsgebühren 
Es wurden weniger Amtshilfeersuchen, für die gemäß § 36 Abs. 3 ThürVwZVG Vollstreckungsgebühren erhoben werden, dem Landkreis übermittelt. 
 
03300.65800 – Bankgebühren, Transaktions- und Zahlungsgarantiekosten ec-cash 
Durch den Wegfall der Verwahrentgelte der Banken konnte im Bereich der Bank- und Transaktionsgebühren Mittel eingespart werden. 
 
 
UA 03500 – Gebäude und L iegenschaftsmanagement  
 
03500.13000 - Einnahmen aus Verkauf 
Durch einen Holzverkauf wurden zusätzliche Einnahmen erzielt. 
 
03500.15400 - Rückzahlungen 
Durch hohe Rückzahlung der Versorger und Versicherungspartner kam es zu höheren Einnahmen. 
 
03500.16800 - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 
Die Mehreinnahmen resultieren aus Erstattungen Betriebskostenvorauszahlungen Sparkasse u. IKPV und Rückzahlungen von den Versorgern (Gas, 
Strom, Wasser). 
 
03500.51000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Es konnten die eingeplanten finanziellen Mittel nicht vollständig aufgebraucht werden, da perspektivisch mit weitaus höheren Ausgaben für Erbbauzin-
sen für den Standort Geraberg sowie die neue Rettungswache Frauenwald gerechnet wurde. 
 
03500.52100 - Ausstattungsgegenstände 
Geplante Möbel für das Medienzentrum wurden nicht bestellt, da der Umbau des Verwaltungsgebäudes Am Technikum 6 in Ilmenau aufgrund verspä-
teter Baugenehmigung erst in 2024 umsetzbar ist. 
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03500.54000 – Pandemie Covid-19 
Es ergaben sich Mehrausgaben aufgrund höherer Kosten aufgrund notwendiger Anmietungen/Reinigung der Abstrichstellen, Kündigung erst April/Mai 
2023. 
 
03500.61000 - Dienstleistungen Dritter 
Der geplante Umzug des Medienzentrums in das Gebäude am Technikum 6 Ilmenau fand durch Bauverzögerungen nicht statt. Kosten für den Umzug 
des BKS in das GAZ entstanden nicht. 
 
03500.65000 - Bürobedarf gesamte Verwaltung Büromaterial 
Es kam es zu Kostensteigerungen bei der Anschaffung von Büromaterial.  
 
03500.65210/65300 - Fernmeldegebühren/ Öffentliche Bekanntmachungen (Ausschreibungen) 
Im Bereich der Fernmeldegebühren kam es durch den Anbieter zu Preiserhöhungen, weshalb die Kosten stiegen. Bei den öffentlichen Bekanntma-
chungen kam es zu einer Erhöhung der Anzahl beauftragter Ausschreibungsverfahren, somit ergeben sich die Mehrausgaben. 
 
 
UA 08300 – Aus - und Fortbildung  
 
08300.15000 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 
Dieser Haushaltsansatz ist ein Schätzbetrag und kann durch die geringe Anzahl von betroffenen Personen stark schwanken. Abrechnungen erfolgen 
zeitversetzt. 
 

08300.56200 – Ausbildung zentral 
Dieser Haushaltsansatz ist ein Schätzbetrag und kann durch die geringe Anzahl von betroffenen Personen stark schwanken. Abrechnungen erfolgen 
zeitversetzt. 
 

HH-Stelle 08300.56201 - Ausbildung (Reisekosten) 
Dieser Haushaltsansatz ist ein Schätzbetrag und kann durch die geringe Anzahl von betroffenen Personen stark schwanken. Eine genaue Vorhersage, 
in welchem Umfang Reisekosten entstehen werden, ist nicht möglich. 
 
08300.65100 – Bücher und Zeitschriften 
Dieser Haushaltsansatz ist ein Schätzbetrag und kann durch die geringe Anzahl von betroffenen Personen stark schwanken. Dem Personalamt ist vor-
her nicht bekannt, wieviel Literatur neu erscheinen wird. 
 
 



 19 

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 

Zuschussbedarf – in Euro -  gesamt  ohne PK   

Plan 6.815.900 -848.200 Überschuss 

Rechnungsergebnis 6.071.556 -1.426.379 Überschuss 

 744.344 -578.179  

 
 
UA 11000 – Ordnungs - und Gewerbeamt  
 
11000.10000 - Verwaltungsgebühren Waffenrecht, Personenstandswesen, Allgemeines Ordnungsrecht 
Auf dieser HHSt. werden Verwaltungsgebühren des SG Allg. Ordnungsrecht, Waffenrecht, Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit, Gewerberecht 
(Schornsteinfegerrecht) vereinnahmt. 
 
11000.10400 - Gebühren Ausländerbehörde 
Bei nahezu gleichbleibenden Gebührensätzen wurde erneut mehr als 2021 eingenommen. Daran wird das deutlich gestiegene Arbeitspensum in die-
sem Bereich deutlich. Die Zahlen der Zuwanderung sowie der Flüchtlinge haben weiter zugenommen. Die Zahl der im IK lebenden Ausländer hat sich 
2023 erneut um ca. 1.000,- Personen erhöht und liegt nun bei über 10.000. Dazu kam die sogenannten Ukraine Flüchtlingskrise, die sich jedoch in der 
Einnahmeposition nicht auswirkt, da hier alle Amtshandlungen von der Gebührenpflicht befreit waren. Rechnet man tatsächliche und fiktive Einnahmen 
(Gebührenbefreiungen, insbesondere Ukraine ca. 146.000,- €) zusammen, so ergibt sich eine Verdreifachung der bearbeiteten Fälle im Vergleich zu 
den Vorjahren. Im HH-Ansatz 2024 wurde dieser erhöht. 
 
11000.56200 - Aus- und Fortbildung 
Im Zuständigkeitsbereich des Ordnungs- und Gewerbeamtes ist nahezu jährlich mit Gesetzesänderungen umzugehen. Die Bandbreite der zu vollzie-
henden Gesetze ist erheblich. Hinzu kommen personelle Veränderungen, woraus sich ein Schulungsbedarf ergibt. Zum Teil sind Schulungen auch 
gesetzlich vorgeschrieben (z. B. Standesamtswesen). Da nicht alle Themen durch den Landkreistag oder die Verwaltungsschule kostengünstig ange-
boten werden, ist die Teilnahme an teuren Speziallehrgängen notwendig (z. B. Waffenrecht, Gewerberecht-, Ausländerrecht, Staatsangehörigkeits-
recht, usw.). Insbesondere Schulungen im Bereich Anwendersoftware in der ABH waren sehr kostenintensiv. Der HH Ansatz 2024 wurde erhöht. 
 
11000.65020 - Bundesdruckerei eAT 
Die Kosten für die Bundesdruckerei sind abhängig von den Einnahmen der HHSt 11000.10400. 
Für Flüchtlinge ist ein großer Teil der Dokumente und für aus der Ukraine Geflüchtete generell kostenfrei, jedoch entstehen Kosten bei der Bundesdru-
ckerei (Vordrucke, Duldung, Reiseausweise, Ausweisersatz u. ä.), die der Landkreis trägt.  
Mehrausgaben durch kostenfreie Erstellung von Dokumenten für aus der Ukraine Geflüchtete werden dem Land in Rechnung gestellt. 
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UA 11300 – Verkehrsamt  
 
11300.10000 - Einnahmen Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung 
Die tatsächlichen Einnahmen durch die Zulassung von Kraftfahrzeugen und Anhänger sind um knapp 7 % geringer - wie geplant – ausgefallen. Die 
allgemeine Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger ist durch die gestiegenen Lebenshaltungs- und Heiz-/Stromkosten aufgrund des anhaltenden Ukrai-
ne-Krieges tatsächlich geschwächt. Damit werden in erster Linie nur notwendige Ausgaben getätigt und Investitionen in andere, fortschrittlichere Kraft-
fahrzeuge bleiben im Regelfall aus. 
Hinzu kommt noch, dass die Förderprogramme bei alternativen Antriebssystemen ausgelaufen sind und insgesamt die deutlich gestiegenen Anschaf-
fungskosten für Neufahrzeuge und junge Gebrauchtfahrzeuge das Kaufverhalten beeinflussen. Dadurch bleiben Fahrzeuge eher im Fahrzeugbestand 
der Halter und es finden hier weniger Fahrzeugwechsel statt. 
 
11300.10001 - Einnahmen Anordnungsverfahren im Kfz-Zulassungswesen 
Die erzielten Einnahmen entsprechen etwa dem Planansatz. Durch die angespannte Wirtschaftslage und den gestiegenen Lebenshaltungskosten sinkt 
die Liquidität der Vollstreckungsschuldner, denn die tatsächlichen Einnahmen sind auch immer von den wirtschaftlichen Verhältnissen des Vollstre-
ckungsschuldners (Zahlungsfähigkeit) abhängig.  
 
11300.10002 - Einnahmen Verwaltungsgebühren Führerscheinwesen 
Die Einnahmen im Jahr 2023 haben die Planzahlen um gut 13% übertroffen. Die Mehreinnahmen lassen sich durch die erhöhten Antragstellungen in 
der Fahrerlaubnisbehörde begründen. Da eine vorhersagbare Zahl an Bürgervorsprachen nicht möglich ist, wurden die geplanten Einnahmen für 2023 
konservativ geschätzt. Ein maßgeblicher Grund hierfür sind die gesetzlichen Umtauschfristen für die sich noch im Umlauf befindlichen Papierführer-
scheine der BRD und DDR, die sukzessive bis 2033 getauscht werden müssen. 
 
11300.10003 - Einnahmen Straßenverkehrsbehörde 
Die Einnahmen der Straßenverkehrsbehörde haben sich aufgrund der Vielzahl von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen nahezu verdoppelt im 
Vergleich zum Planansatz 2023.  Begründet werden kann dies im Allgemeinen durch die erhöhte Bautätigkeit nach der Corona-Pandemie sowie mit 
dem Weideraufleben des öffentlichen Lebens (deutliche Zunahme von Veranstaltungen) sowie mit dem aktuell vorherrschenden Breitbandausbau im 
Landkreis. 
 
11300-10006 - Einnahmen gewerblicher Personen- und Güterkraftverkehr 
Die geplanten Einnahmen für das Jahr 2023 wurden um 8,8 % übertroffen. Die Abweichung ergibt sich aus weiteren Anträgen von neuen bzw. beste-
henden Unternehmen, die weder planbar noch prognostizierbar waren. Die für das Jahr 2023 geplanten Einnahmen wurden konservativ geschätzt und 
nur wiederkehrend anfallende Gebühren als Einnahmen berechnet. 
 
11300.10030 - Zulassungsverfahren i-Kfz (Online-Verfahren) 
Die geplanten Einnahmen für 2023 wurde tatsächlich um über 40 % übertroffen und führten zu den Mehreinnahmen. Grund hierfür ist das Inkrafttreten 
der 4. Wirkstufe des i-Kfz-Verfahrens (01.09.2023), an dem nunmehr neben den Privatpersonen auch juristische Personen teilnehmen können. Hinzu 
kommt, dass sich auch die Bedingungen zur Online-Außerbetriebsetzung vereinfacht haben, denn es ist hierzu keine aufwändige Identifizierung mehr 
notwendig.  
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11300.56200 - Aus- und Fortbildung 
Durch Verzögerung bei der Besetzung offener Planstellen und nicht vorhersehbaren Langzeiterkrankungen wurde – wie im Vorjahr - großer Wert auf 
die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit gelegt und geplante Ausbildungsmaßnahmen wie Inhouse-Schulungen etc. gestrichen und für das Jahr 2024 
neu geplant. 
 
11300.61000 - Kosten an Dienstleister für elektr. Stilllegung KFZ 
Die Haushaltsstelle korrespondiert mit der Einnahme-HH-Stelle 11300.10030. Hier sollen Ausgaben bzw. Aufwendungen für die regenerierten Einnah-
men im i-Kfz wie Gebühren und Bereitstellungszahlungen für E-Payment-Dienste bezahlt werden. Aktuell wird ein Großteil der E-Paymentzahlungen 
über das Lastschriftverfahren mit Sperrvermerk sowie Giropay geleistet und entsprechend des derzeitigen E-Payment-Lösung der S-Public Services 
von der Sparkasse fallen hierzu keine erhöhten Nutzungsgebühren an, welche über diese Haushaltsstelle abgerechnet werden müssen. 
 
11300.65010 - Vordrucke und Dokumente für Kfz-Zulassungs- u. Führerscheinstelle 
Im Jahr 2023 haben sich die tatsächlichen Ausgaben um knapp 10 % zum Planansatz erhöht. 
Die in dieser Haushaltsstelle verbuchten Ausgaben dienen zum einen im Bereich der Kfz-Zulassung für die Beschaffung von sicherheitsempfindlichen 
Materialien zur Ausfertigung von Kfz-Zulassungsdokumenten und zum anderen im Bereich der Fahrerlaubnisbehörde für die Befriedigung von Rech-
nungen der Bundesdruckerei für die Lieferung von EU-Kartenführerscheinen, Fahrerkarten und Qualifikationskarten, die durch die Antragsteller bean-
tragt wurden. Die Ausgaben sind nicht konkreter planbar und richten sich nach der Anzahl der Antragsstellungen. 
Die Höhe der Ausgaben steigt proportional zu den Einnahmen in den Haushaltsstellen 11300.10000 (Verwaltungseinnahmen Kfz-Zulassung) und ins-
besondere 11300.10002 (Verwaltungseinnahmen Führerschein).  
Die Erhöhung der Ausgaben ist speziell mit den ansteigenden Antragstellungen in der Fahrerlaubnisbehörde zu begründen. Die Bürgerinnen und Bür-
ger beantragen hier erhöht neben dem laufenden Pflichtumtausch auch die Ausstellung von EG-Kartenführerscheinen für die Fahrerlaubnisklassen für 
Berufskraftfahrer (Lkw, Bus usw.) aufgrund der 5-jährigen Befristung. Diese benötigen zusätzlich für den beruflichen Einsatz eine Berufsfahrerqualifika-
tionskarte sowie eine Fahrerkarte im Check-Kartenformat. 
Alle diese Dokumente werden von der Bundesdruckerei gefertigt, werden bei Antragstellung bereits von den Antragstellern bezahlt (Einnahmen in der 
Haushaltsstelle 11300.10002 - Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisbehörde -) und müssen durch das Verkehrsamt nach Rechnungslegung der Bun-
desdruckerei fristgerecht ausgeglichen werden. 
 
11300.65500 - Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 
Die geplanten Ausgaben für 2023 wurde nicht erreicht. Im Plansatz wurden mögliche Ausgaben im Zusammenhang mit der Umschreibung von ukraini-
schen Kraftfahrzeugen sowie den Tausch von ukrainischen Führerscheinen prognostiziert. Diese Verfahren sind aber durch die Allgemeinverfügungen 
vom Bundesministerium sowie des Freistaates Thüringen nicht zum Tragen gekommen. 
 
11300.65510 - Honorare Gutachten, amtl. Übersetzungen, Taxi 
Die geplanten Ausgaben für 2023 wurde nicht erreicht und werden wie die Minderausgaben in der Haushaltsstelle 11300.65500 begründet. 
 
11300.67000 - Ausgaben für Erstattung der Gebühren an das KBA Flensburg 
Die geplanten Ausgaben im Jahr 2023 haben sich tatsächlich nicht bestätigt und wurden nicht erreicht. 
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Die hier anfallenden Ausgaben an das KBA für Führerscheine, Kfz-Zulassungsvorgänge etc. sind vom Antragsteller vereinnahmte Gebühren für das 
Kraftfahrt-Bundesamt und richten sich maßgeblich nach den Antragseingängen bei Kfz-Zulassungsbehörde und Fahrerlaubnisbehörde. Durch Rück-
gang der Einnahmen im Bereich Kfz-Zulassung und keinem noch höheren Antragsanstieg im Bereich der Fahrerlaubnis mussten insgesamt weniger 
Gebühren als geplant an das Kraftfahrt-Bundesamt abgeführt werden. 
 
 
UA 12000 – Umweltamt  
 
12000.10050/10100/10150 - Gebühren der unteren Abfall-, Immissionsschutzbehörde und der unteren Wasserbehörde und der unteren Bodenschutz-
behörde 
Die Höhe der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren ist abhängig von den zu bearbeitenden Anträgen und der Gebührenhöhe nach der Verwaltungs-
kostenordnung des TMUEN. Bei den Gebühren der unteren Immissionsschutzbehörde wurden aufgrund zweier nicht absehbarer Genehmigungsver-
fahren mit relativ hohen Investitionskosten Mehreinnahmen erzielt. Die Mindereinnahmen bei der unteren Wasserbehörde/unteren Bodenschutzbehör-
de resultieren aus der im Vergleich zu vergangenen Jahren geringeren Anzahl von Anträgen, für die nach der Verwaltungskostenordnung relativ hohe 
Gebühren zu erheben sind. 
 
12000.16100 - Erstattung vom Land für Altlastenbehandlung 
Einnahmen Fördermittel aufgrund der Richtlichtlinie zur Förderung der Altlastenbehandlung im Freistaat Thüringen – Förderrichtlinie Altlasten. 
Es wurden 100-Prozent-Förderungen für 3 Projekte (Untersuchung mehrerer Altlastenstandorte) bewilligt. 
Entsprechend den Mehreinnahmen auch Mehrausgaben in der Haushaltsstelle 12000.61000. 
 
12000.16800 - Erstattungen vom übrigen Bereich 
Die Einnahmen entstehen durch die Verrechnung von Auslagen aus den Gebühreneinnahmestellen 10050, 10100 und 10150. Es sind Kosten für Ver-
öffentlichungen in Genehmigungs- und Zulassungsverfahren, die zunächst durch das Landratsamt gezahlt und dann mit den Verwaltungskosten von 
den Antragstellern als Auslagen erhoben werden. Die Höhe ist abhängig von der Zahl der entsprechenden Verfahren. Keine Einnahmen aufgrund der 
nicht durchgeführten Verfahren. 
 
12000.17100 - Zuweisung vom Land "Regionalbudget Nachhaltigkeit" 
Regionalbudget "Nachhaltigkeit": Übertragung nicht verbrauchter Mittel aus dem Jahr 2022, HV 3Z zugunsten Deckungsring 1 17; entsprechende Aus-
gabe in der Hhst. 12000.63100 
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12000.61000 - Dienstleistungen durch Dritte 
Es waren für die Nachsorge der stillgelegten Deponien (Nachsorge in Verantwortung des Ilm-Kreises) geplant und für Gefährdungsabschätzungen 
nach § 9 Abs. 1 BBodSchG unter Ausnutzung der Richtlichtlinie zur Förderung der Altlastenbehandlung im Freistaat Thüringen – Förderrichtlinie Altlas-
ten (Einnahmen Hhst. 16100). 
Aufgrund der gewährten 100-Prozent-Förderungen für die Untersuchung mehrerer Altlastenstandorte wurden für diese Maßnahmen finanzielle Mittel 
zweckgebunden ausgegeben (Einnahmen-Hhst. 12000.16100).  
Die für die Nachsorge der stillgelegten Deponien geplanten Mittel erwiesen sich im Ergebnis der Ausschreibung der Leistungen als nicht ausreichend. 
Um die dringend erforderlichen Maßnahmen durchführen zu können, wurde eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe beantragt und genehmigt. 
 
12000.63100 - Projekt "Ilm-Kreis blüht" "Regionalbudget Nachhaltigkeit" 
Ausgabe zweckgebundener aus dem HH-Jahr 2022 übertragener Mittel aus dem Regionalbudget "Nachhaltigkeit", entsprechende Einnahme in der 
Hhst. 17100. Die Ausgabe beruht auf einer Zuwendung des TMUEN im Rahmen des „Regionalbudget Nachhaltigkeit“ und wurde für die Initiative „Ilm-
Kreis blüht“ verwendet. 
 
12000.65400 - Dienstreisen 
Der überwiegende Teil dieser Ausgaben sind Wegstreckenentschädigungen für die dienstliche Nutzung privater Kfz. Durch verstärkte Nutzung der 
Fuhrparkfahrzeuge konnten diese Ausgaben reduziert werden 
 
12000.65840 - Ersatzvornahme 
Angesetzt waren finanzielle Mittel für die Beräumung und Entsorgung wilder Müllablagerungen. 
Für die Beräumung wilder Ablagerungen mussten im Jahr 2023 weniger aufgewendet werden, u. a. weil für Leistungen Dritter aus dem Jahr 2023 die 
Rechnungslegung erst 2024 erfolgte. Weitere Ersatzvornahmen, z. B. zur Gefahrenabwehr, waren nicht erforderlich. 
 
12000.66100 - Mitgliedsbeiträge 
Es waren finanzielle Mittel für die Mitgliedsbeiträge des Landratsamtes/Landkreises im Landschaftspflegeverbandes Thüringer Wald e.V., DWA, DWA 
Gewässernachbarschaften, Verein Zukunftsfähiges Thüringen und den Förderbeitrag Förderverein Biosphärenreservat Vessertal geplant. 
Aufgrund eines Beschlusses der Mitgliederversammlung des LPV Thüringer Wald e.V. am 16.11.2022 mussten die Landkreise einen Zusatzbeitrag von 
bezahlen. Das war bei der Mittelanmeldung zum Haushalt noch nicht bekannt. 
 
12000.67800 - Erstattung an ABW 
Erstattungen an das ABW für den Einsatz von geförderten Arbeitskräften im Umweltamt (Maßnahmen § 16i SGBII) und Kosten Bundesfreiwilligen-
dienst. 
 
12000.71800 - Zuschüsse für Projektförderung und an Vereine als institutionelle Förderung 
Für die Förderung von Vereinen und Projekten wurden 2023 finanzielle Mittel beantragt und bewilligt. Ein Förderantrag der Stadt Stadtilm für das Nah-
erholungsgebiet Singer Berg bzw. Waldlehrpfad „Singer Berg“ konnte nicht bewilligt werden, da der Stadt Stadtilm hierfür eine LEADER-Förderung 
bewilligt worden war. 
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UA 12200 - Klimaschutz  
 
12200.17000 - Zuweisung vom Bund - Kommunalrichtlinie des BMWK 
Aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 15.11.2023 wurden die Mittel des BMWK (KTF) gestrichen und es konnten keine Anträge mehr 
gestellt werden, so dass kein Mittelabfluss wie geplant möglich war. Des Weiteren konnten im Antragszeitraum keine Fördermittel beantragt werden da 
die dafür zugrunde liegenden Projekte nicht antragsreif waren und die Vorbereitungsphase für die Anträge aufgrund des Krankenstandes (August- En-
de November 2023) des Klimaschutzmanagers nicht wie geplant abgeschlossen werden konnte. Die KfW Förderung für das Projekt „Dannheim“ konnte 
beantragt und durch die KfW bewilligt werden. Ebenso beantragt und bewilligt werden konnte die Maßnahme „Dannheim“ über die Richtlinie KlimaIn-
vest. 
 
12200.17000 - Zuweisung vom Land – TMIL "Förderrichtlinie zu Projekten und Maßnahmen der Regionalentwicklung und 
zur Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels" 
Das geplante Vorhaben war fertig mit dem TMIL abgestimmt. Der Abschluss des Förderantrages war aufgrund des Krankenstandes des zuständigen 
Bearbeiters von August bis Ende November 2023 nicht möglich. Da im Dezember der Haushaltsschluss war konnte das Projekt im Jahr 2023 nicht mit 
dem TMIL endabgestimmt werden. 
 
12200.63200 - Projekt Bildung 
Es konnten weniger Projekte mit externen Bildungsanbietern den Schulen angeboten werden als in der Haushaltsplanung 2022 angedacht. 
 
12200.63201- klimafreundliche Mobilität 
Für die Projekte „STADTRADELN“ und „SCHULRADELN“ wurden weniger Mittel benötigt als bei der Haushaltsplanung 2022 für das Jahr 2023 ange-
dacht. 
 
12200.65300 - Öffentlichkeitsarbeit 
Mit den Mitteln sollte ein „Klimaschutzportal“ als Plattform zur besseren Kommunikation des Thema Klimaschutz und Klimaanpassung erarbeitet wer-
den. Aufgrund der Umstellung der Webseite auf eine neue Struktur konnte das Projekt im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden. 
 
12200.65500 - Konzeptstudie Dannheim 
Im Haushaltszeitraum konnte die Erarbeitung der Förderanträge beauftragt werden die zur Bewilligung von Fördermitteln führte. Eine Umsetzung der 
Maßnahme konnte aufgrund der fehlenden Ausschreibung im Haushaltsjahr 2023 nicht erfolgen. 
 
12200.65501 - Klimaschutzkonzept Ilm-Kreis 
Die Maßnahme konnte aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen des Klimaschutzmanagements zur Begleitung des Prozesses nicht begonnen werden. 
Des Weiteren konnten im Haushaltsjahr 2023 die angedachten Fördermittel über die Kommunalrichtlinie und die Richtlinie KlimaInvest nicht beantragt 
werden. Dieses ist die Voraussetzung dafür gewesen die Mittel verausgaben zu können. 
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12200.65502 - Potentialstudie Erneuerbare Energien 
Der Projektantrag beim TMIL für das vorliegende Projekt konnte aufgrund des Krankenstandes des Klimaschutzmanagers von August bis Ende No-
vember 2023 nicht zum Abschluss gebracht werden und eine angedachte Umsetzungsbegleitung der Maßnahme im Jahr 2023 war damit nicht mehr 
möglich. 
 
12200.71500 - Zuschuss an Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH 
Das Projekt wurde im Jahr 2023 vorbereitet kam im Jahr 2023 jedoch nicht zur Umsetzung. Eine Mittelverausgabung ist deshalb nicht erfolgt. 
 
12200.71800 - Kommunaler Klimafonds 
Die Ausschreibung „Kommunaler Klimafonds“ fand im April 2023 erstmalig statt. Bei dem Projektaufruf konnten von sieben beantragten Projekten 
sechs bewilligt werden. Aufgrund des Fördervolumens wurden nicht alle Fördermittel verbraucht die im Jahr 2022 bei der Haushaltsaufstellung einge-
plant wurden. 
 
 
UA 13000 – Brandschutz  
 
13000.15300 - Erstattungen 
Keine Erstattungen in dem Bereich.  
 
13000.16700 - Kostenerstattung von der Bahn AG für Instandhaltung Technik Tunnelbasiseinheit 
Höhere Erstattungen für die Instandhaltung Technik Tunnelbasiseinheiten. 
 
13000.17100 - Zuwendung vom Land (Fahrerlaubniserweiterung) 
Höhere Zuwendung durch Land, da mehr Anträge bewilligt wurden. Weitergabe an Gemeinden erfolgt 
 
13000.17102 - Zuweisung vom Land (Dienstkleidung, Persönliche Schutzausrüstung) 
Zuwendung des Landes zum Erwerb persönlicher Schutzausrüstung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, teilweise Eigennutzung durch Landkreis, 
Rest als Förderung für die Gemeinden. 
 
13000.52300 - Instandhaltung Technik Tunnelbasiseinheit 
Höherer Aufwand durch diverse Prüfungen und Reparaturen, aber auch höhere Erstattungen, tlw. Vorjahr, durch das Land. 
 
13000.55100 - Unterhaltung der Fahrzeuge 
Höhere Kosten für Instandhaltung der Fahrzeuge im Bereich Brandschutz, Erledigung diverser Reparaturen und Erfüllung von Wartungsvorschriften. 
Gleichzeitig steigende Kosten durch Inflation. 
 
13000.56200 - Aus- und Fortbildung 
Fehlende Rechnungslegung einer größeren Weiterbildungsveranstaltung in 2023. 
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13000.56210 - Aus- und Fortbildung Externe 
Teilnahme von ehrenamtlichen Kreisbrandmeistern an Fachfortbildungen. 
 
13000.57000 - Verbrauchsmaterial 
Höherer Bedarf an Verbrauchsmaterial im Bereich Brandschutz. 
 
13000.58000 - Verpflegung bei Einsätzen, Übungen u.ä.  
Niedrigere Verpflegungskosten durch geringere Anzahl an Übungen und Einsätzen. 
 
13000.61000 - Dienstleistungen durch Dritte 
Preissteigerungen durch Inflation. 
 
13000.65500 - Honorare für Externe und Gutachterkosten 
Start der Projekte, bspw. digitale Alarmierung, in diesem Bereich in 2023, aufgrund fehlender personeller Ressourcen beim Land, nicht möglich gewe-
sen. 
 
13000.71200 - Zuweisung an Gemeinden (Führerscheinerweiterung) 
Höhere Zuwendung durch Land, da mehr Anträge bewilligt wurden. Weitergabe an Gemeinden erfolgt. 
 
13000.71201 - Zuweisung an Gemeinden (Jugendfeuerwehr) 
Höhere Zuwendung durch Land, da mehr Anträge bewilligt wurden. Weitergabe an Gemeinden erfolgt. 
 
13000.71202 - Zuwendungen an Gemeinden (Dienstkleidung) 
Zuwendung des Landes zum Erwerb persönlicher Schutzausrüstung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, teilweise Eigennutzung durch Landkreis, 
Rest als Förderung für die Gemeinden. Förderprogramm soll lt. Land auslaufen. 
 
13000.71801 - Ehrenamtsförderung  
Geringerer Abruf an Fördermitteln durch div. Organisationen. 
 
 
UA 13100 – Feuerwehrtechnisches Zentrum Ilmenau (FTZ  
 
13100.16900 – Innere Verrechnungen (UA 13000, 13200 und 14000) 
Geringere Anzahl an Veranstaltungen und Übungen, bedingt Auslastung der Feuerwehren, im Bereich Brand- und Katastrophenschutz. 
 
13100.52200 - Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten 
Verschiebung geplanter Preisanstiege durch Anbieter. 
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13000.55100 - Unterhaltung der Fahrzeuge 
Geringerer Wartungsbedarf Fahrzeug FTZ. 
 
13100.55400 - Kraftstoffe 
Umstellung der Kostenlegung wegen Tankkarten (zentrale Abrechnung). 
 
13100.56200 - Aus- und Fortbildung 
Absage von Fortbildungen durch Anbieter. 
 
13100.65000 - Bürobedarf 
Geringerer Bürobedarf. 
 
13100.65500 - Honorare für Externe und Gutachterkosten (TÜV) 
Geringere Anzahl an „Flaschen-TÜV“ wie kalkuliert. Keine Preissteigerung durch Anbieter, wie ursprünglich geplant. 
 
 
UA 13200 – Atemschutzübungsanlage (ASÜ) Gehren  
 
13200.11000 – Benutzungsgebühren Atemschutzübungsanlage (ASÜ) 
Erhöhte Einnahmen durch höhere Anzahl an kostenpflichtigen Durchgängen. 
 
 
UA 13300 – Kreisausbildung 
 
13300.58000 – Verpflegung 
Erhöhte Anzahl an Lehrgängen zur Deckung des Bedarfes der kommunalen Feuerwehren im Landkreis. 
 
 
UA 14000 – Katastrophenschutz     
 
14000.15300 – Erstattungen 
Zusätzliche Erstattung durch das Land für Ausrüstung im Katastrophenschutz. 
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14000.16000 - Erstattungen vom Bund 
Erstattungen durch den Bund für Instandhaltung Fahrzeuge. 
 
14000.16800 - Kostenerstattungen für Katastrophenschutzeinsätze 
Geringere Einsatzkosten und folglich verringerte Erstattung durch Verursacher. 
 
14000.52101 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.- für Katastrophenschutzeinsätze 
Reserve für Einsätze.  
 
14000.52200 - Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten 
Instandsetzung diverser Einsatzmittel, da verhältnismäßiger als Ersatzbeschaffung. 
 
14000.55100 - Unterhaltung Fahrzeuge 
Höhere Kosten für Instandhaltung der Fahrzeuge im Bereich Katastrophenschutz, teilweise Beseitigung größerer Mängel (bspw. diverse Reparaturen 
von Fahrzeugen im Betreuungszug). 
 
14000.55400 - Kraftstoffe 
Geringere Kosten für Kraftstoffe im Bereich Katastrophenschutz. 
 
14000.56000 - Dienst- und Schutzbekleidung 
Lieferschwierigkeiten bei Hersteller, Ausschreibung durch späten Haushalt nicht vollumfänglich möglich (fehlende Möglichkeit der Rechnungslegung in 
2023). 
 
14000.56200 - Aus- und Fortbildung 
Absage von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen durch Anbieter. 
 
14000.56210 - Aus- und Fortbildung Externe 
Geringere Kosten durch reduzierte Teilnahme an Veranstaltungen. 
 
14000.57000 - Verbrauchsmaterial 
Geringerer Verbrauch an Materialien. 
 
14000.57001 - Pandemie-Covid 19 (Verbrauchsmaterial) 
Keine Kosten für Infektionsschutzausrüstung, da kein Verbrauch. 
 
14000.57002 - Verbrauchsmaterial für Katastrophenschutzeinsätze 
Geringerer Verbrauch durch weniger Einsätze und Übungen. 
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14000.58000 - Verpflegung bei Einsätzen, Übungen u. ä. 
Niedrigere Verpflegungskosten durch geringere Anzahl an Übungen und Einsätzen. 
 
14000.61001 - Dienstleistungen durch Dritte - für Katastrophenschutzeinsätze 
Keine Kosten durch Katastrophenschutzeinsätze, Ausnahme Vorhaltung Treibstoffreserve. 
 
14000.65500 - Honorare für Externe und Gutachterkosten 
Erweiterung Machbarkeitsstudie Neubau Fahrzeugstellplätze Katastrophenschutz (Variantenvergleich). 
 
14000.67800 - Erstattung an ehrenamtliche Einsatzkräfte 
Nur geringe Erstattungen erforderlich gewesen. 
 
14000.67900 – Innere Verrechnung (UA 13100) 
Geringere Anzahl an Übungen und Einsätzen führten zu geringeren Kosten. 
 
 
UA 16000 – Rettungs dienst  
 
16000.11000 - Leitstellengebühr für vermittelte Einsätze 
Höhere Einnahmen durch höhere Leitstellengebühr (Ergebnis der Verhandlungen mit den Kostenträgern im Rettungsdienst). 
 
16000.50000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Relaisstellen) 
Verzögerung der Mängelbeseitigung durch Probleme bei den Anbietern. Geplante Maßnahmen wurden tlw. günstiger in der Umsetzung. 
 
16000.52200 - Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten 
Reduzierte Kosten durch Modernisierung Leitstelle. 
 
16000.53300 - Leasinggebühren IT 
Geringere Kosten durch fehlende Vertragsabschlüsse, keine Angebote bei Ausschreibungen. 
 
16000.54600 - Elektroenergie 
Geringere Energiekosten durch Preisänderungen. 
 
16000.55100 - Unterhaltung Fahrzeuge 
Geringere Wartungskosten für LNA/OrgL Fahrzeug 
 
16000.56000 - Dienst- und Schutzkleidung 
Lieferschwierigkeiten bei Hersteller (fehlende Möglichkeit der Rechnungslegung in 2023). 
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16000.56200 - Aus- und Fortbildung 
Höhere Anzahl an Fortbildungen in der Leitstelle 
 
16000.56210 - Aus- und Fortbildung Externe 
Geringere Kosten durch Aus- und Fortbildung bei LNA/OrgL 
 
16000.61000 - Dienstleistungen durch Dritte 
Einige Projekte sind noch nicht abgeschlossen, dementsprechend erfolgte noch keine Rechnungslegung in 2023. 
 
16000.65500 - Honorare für Externe und Gutachterkosten 
Gutachten zur Überprüfung Rettungsdienstbereich (Bedarf Rettungsmittel) wurde begonnen, bisher wurde durch den Auftragnehmer bisher nur ein 
Teilbetrag abgerufen. Zusätzlich Gutachten zur Beurteilung der Tischbesetzzeiten im Leitstellenbereich Westthüringen. 
 
16000.71300 - Verbandsumlage "Zentrale Leitstelle Westthüringen" 
Verbandsumlage „Zentrale Leitstelle Westthüringen“ wurde durch den Geschäftsführer verringert bzw. nicht vollumfänglich abgerufen. 
 
 
 
Einzelplan 2 – Schulen  
  

Zuschussbedarf - in Euro - gesamt  ohne P K 

Plan 14.004.800 8.511.500 

Rechnungsergebnis 12.653.625 7.454.012 

 -1.351.175 -1.057.488 

 
 
21129.14000 - Mieten und Pachten 
Der Kindergarten Plaue hat in der Grundschule Räumlichkeiten angemietet, da durch einen Wasserschaden Renovierungsarbeiten nötig sind. Da sich 
die Bauzeit auch über das Jahr 2023 erstreckt hat wurden zusätzliche Mieteinnahmen erzielt. Geplant war der Auszug des Kindergartens im Dezember 
2022. 
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20000.41610 - Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst und FSJ 
Die Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr bzw. für den Bundesfreiwilligendienst wurden zu sehr günstigen Konditionen besetzt. 
 
20000.50100 - Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen 
Fehlende Schlußrechnungen und offene Aufträge führen zu erheblichen Minderausgaben. 
 
20000.52100 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 
Die benötigten Ausstattungsgegenstände der Schulen wurden im Haushaltsjahr 2023 über das Budget in den einzelnen Schulen bzw. über den Ver-
mögenshaushalt angeschafft. Die veranschlagten Mittel in den einzelnen Schulen waren ausreichend. Die Deckung wurde nicht benötigt. 
 
20000.61000 - Dienstleistungen an Dritte 
Der Haushaltsansatz war für die Prüfung und Reparatur aller Fachkabinette geplant. Im Jahre 2023 konnten aus Kapazitätsgründen der Firmen nicht 
alle Reparaturen durchgeführt werden. Ebenso waren die Umzugskosten für die komplette Grundschule Holzhausen vorgesehen. Dieser Umzug fand 
im Jahr 2023 nicht statt.  
 
20000.65000 - Bürobedarf 
Die Belieferung der Schulen mit Kopierpapier war bisher in den Wartungsverträgen für die Kopiergeräte verankert. Nach Auslaufen der Mietverträge 
wurde durch die Firma mitgeteilt, dass zukünftig die Lieferung mit Papier nicht gewährleistet werden kann. Somit wurde Mitte Dezember eine Aus-
schreibung auf den Weg gebracht um die Schulen im Jahr 2023 versorgen zu können. Finanzielle Mittel konnten dafür im Haushaltsjahr 2023 nicht 
berücksichtigt werden, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die Ausschreibungsergebnisse nicht vorlagen. 
 
20000.67200 – Gastschulbeiträge 
Es waren 2023 weniger Gastschüler angemeldet. 
 
24011.67800 - Internat Arnstadt - Erstattung an freie Träger 
Die Soccer Academie Arnstadt GmbH als Betreiber des Internates in Arnstadt hat eine Erhöhung der Miete rückwirkend zum 01.01.2023 geltend ge-
macht. Grund hierfür sind die enorm gestiegenen Strom- und Gaspreise, so dass der ursprüngliche Mietzins nicht mehr auskömmlich war. 
 
29000.63900 - Schülerbeförderung zum obligatorischen Unterricht 
Durch die Einführung des 49,00 € Tickets in der Schülerbeförderung wurden Mehrausgaben erwartet. Ursache hierzu ist die Ausgabe der Tickets auch 
für die Monate Juli und August, da es sich um ein Monatsticket handelt. Regulär werden in der Schülerbeförderung für die Wochen, in denen noch 
Schule stattfindet Wochenkarten erworben. Eine Übernahme der Beförderungskosten in den Ferien erfolgt sonst nicht.  Auch die Sonderbeförderung 
für die RS Ichtershausen sollte neu geklärt werden. Es erfolgte in 2023 auf Wunsch der Landrätin die Beförderung der Schüler von Geraberg und Ge-
schwenda an die TGS Gräfenroda. Es war eine ÜPL in Höhe von 80.900,00 € notwendig. Da die Rechnungslegung für den Monat Dezember erst im 
Januar 2024 erfolgte wurde diese nicht vollumfänglich gebraucht. 
 
29000.63910 - Schülersonderbeförderung 
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Durch die Neuausschreibung der Schülersonderbeförderung ergaben sich neu Preise für die einzelnen Lose. Der HH-Ansatz war nicht mehr  
auskömmlich und es musste eine überplanmäßige Ausgabe beantragt werden. Da die Rechnungslegung für den Monat Dezember erst im Januar er-
folgte wurde diese nicht vollumfänglich gebraucht. 
 
29000.63912 - Schülerbeförderung zum Praktikum/Kompetenzzentrum 
Durch die Erhöhung der Fahrpreise war der Haushaltsansatz nicht auskömmlich. 
 
 
UA 21104-29504 – Unterhaltung Schulen  
 
21104-29504.52201 - Reparaturen an Sportgeräten 
Fehlende Rechnungen 
 
21104-29504.54200 - Heizkosten 
Ratenanpassungen nach Nachzahlungen höherer Fernwärme-, Gas- und Pelletsverbrauch witterungsbedingt, dadurch nicht im Voraus exakter zu pla-
nen 
 
21104-29504.54300 - Reinigungsmittel 
Preisanpassungen durch Anbieter 
 
21104-29504.54400 - Vergütung der Reinigungsunternehmen 
Fehlende Rechnungen für November/Dezember 2023 
 
21104-29504.54500 - Wasser/Abwasser 
Ratenanpassungen und hohe Nachzahlungen, Fäkalschlammentsorgung 
 
21104-29504.54600 - Elektroenergie 
Ratenanpassungen und hohe Nachzahlungen. 
 
21104-29504.61100 - Dienstleistungen durch Dritte 
weniger Krankheitsvertretung bei den Hausmeistern und neue Wartungsverträge. 
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Einzelplan 3 – Kultur, Denkmalpflege, Naturschutz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
30000.17100 - Zuweisung vom Land LSZ für Tag der Vereine 
Tag der Vereine wurde nur Ilmenau und nicht in Arnstadt durchgeführt; im Jahresverlauf weniger aus den LSZ-Mitteln beantragt. 
 
30000.17800 - Zuweisung übrige Bereiche 
Spende Sparkasse f. Bürgerabend. 
 
30000.63000 - Kulturelle Veranstaltungen 
Mehrausgabe Bürgerabend; gedeckt durch 30000.17800. 
 
30000.63100 - Projektkosten - Tag der Vereine 
Tag der Vereine wurde nur Ilmenau und nicht in Arnstadt durchgeführt 
 
 
UA 33300 – Musikschule 
 
33300.11001 - Teilnehmerentgelte Umsatzsteuerfrei 
Die Mehreinnahmen resultieren einerseits aus tatsächlichen Mehreinnahmen und andererseits aus Nachzahlungen säumiger Zahler. 
 
33300.14002 - Instrumentenmiete, Technik Schüler Umsatzsteuerfrei 
Hier wurde ein Teil der Ausleihe des Cembalos aus Ilmenau an das Theater Meinigen verbucht. Dieses wurde für die Spielzeit 2022/2023 gemietet.  
 
33300.15700 - Vermischte Einnahmen 
Das Defizit resultiert in diesem Bereich pandemiebedingt aufgrund nicht stattgefundener Veranstaltungen und so dem Verlust entsprechender Spen-
deneinnahmen.  
 

Zuschussbedarf – 
in Euro - 

gesamt  ohne PK   

Plan 2.834.600 19.000  
Rechnungser-
gebnis 

2.250.937 -433.095 Überschuss 

  -583.663  -359.588  
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33300.17100 - Zuweisungen vom Land 
Die Mehreinnahme ist durch die unerwartet hohe Landesförderung begründet. 
 
33300.17800 - Spenden und dgl. 
Die Mindereinnahme hat mit der ursprünglichen Kalkulation der jährlichen Spende des Stadtwerke Arnstadt zu tun, die diese aber nun über einen 
Sponsoringvertrag direkt an unseren Arnstädter Förderverein geben. 
 
33300.41610 - Beschäftigungsentgelte und dgl. (Honorarlehrer) 
Die Minderausgabe ist ein kleinen Flexibilitätspuffer, der es bei einer unerwarteten Nachfrage in einem bestimmten Bereich ermöglicht, kurzfristig durch 
personelle Aufstockung zu reagieren. 
 
33300.53000 - Mieten und Pachten 
Die Minderausgaben sind damit begründet, dass wir viele Ausgaben über die Landesförderung bestreiten konnten. 
 
33300.54200- Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme) 
Die Minderausgaben gehen auf die Annahme immens steigender Energiekosten zurück und einer sehr konservativen Kalkulation der Stadtwerke, die 
wir angefordert hatten. Zudem sind im Vorfeld beide Gebäude in Arnstadt seit 2023 fast vollständig auf LED umgestellt. 
 
33300.54400 - Vergütung der Reinigungsunternehmen 
Die Mehrausgabe geht auf aufsteigende Personalkosten zurück.  
 
33300.56200 - Aus- und Fortbildung 
Die Minderausgabe spiegelt die noch geringe Nachfrage an Weiterbildung bei den Kolleginnen wider. Das Musikschulgesetz forciert hier in Perspekti-
ve ein Umdenken bei der systematischen Weiterbildung der Lehrkräfte. 
 
33300.60100 Lehr- und Unterrichtsmittel 
Die Minderausgaben sind mit dem schwierigen Umgang mit den Fördermitteln des Landes zu erklären.  
 
33300.63100 Projekt MS.ARN-ILM 2020 – gemeinsam stark 
Die Mehrausgaben gegenüber dem geplanten Soll resultieren aus der unerwartet hohen Förderung des Landes. 
 
33300.64110 Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt 
Hier wurde im Haushalt vorerst keine Kalkulation vorgenommen 
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33300.65400 Dienstreisen 
Die Minderausgabe in diesem Bereich erklärt sich daraus, dass wir Einrichtungen in Stadtilm, wegen der geringen Nachfrage, derzeit nicht bedienen.  
 
33300.66100 Mitgliedsbeiträge am VdM, Thür. Orgelsommer e.V. 
Hier steht derzeit noch eine Minderausgabe. Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge des VdM wird diese im laufenden Jahr 2024 aber tilgen.  
 
 
UA 35000 - Volkshochschule  
 
35000.11050 - Teilnehmerentgelte – Drittmittel Integrationskurse 
Gegenüber der ursprünglichen Planung konnten im Laufe des Jahres mehr Integrationskurse 
durchgeführt werden. Ausschlaggebend waren geänderte Zulassungsberechtigungen. 
 
35000.14000 - Mieten und Pachten 
Erhöhung auf Grund vertraglicher Neuregelung. 
 
35000.16600 - Erstattung von Verwaltungsaufwendungen 
Entgegen der ursprünglichen Planung wurde von der Erstellung der Programmhefte abgesehen. 
 
35000.17000 – Zuweisung vom BAMF 
Es konnten mehr Berufssprachkurse durchgeführt werden. 
 
35000.17001 - Zuweisung vom Deutschen Volkshochschulverband 
Im Jahr 2023 wurden weniger talentCAMPus-Projekte durchgeführt. 
 
35000.53000 - Mieten und Pachten 
Erhöhung, da seit 2023 die Kosten aus der HH.-stelle 54400 hier inkludiert sind. Geringfügige 
Erhöhungen der Miet- und Mietnebenkosten betreffend das Gebäude „Am Bahnhof 6“ in Arnstadt. 
 
35000.54400 - Vergütung der Reinigungsunternehmen 
Siehe HH.-Stelle 53000. 
 
35000.54600 - Elektroenergie 
Die Energiepreise haben sich nicht - wie vom Anbieter angekündigt - erhöht. 
 
 
35000.56200 - Aus- und Fortbildung 
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Eine geplante Weiterbildungsmaßnahme konnte erst später als geplant begonnen werden. 
 
35000.61000 - Dienstleistung durch Dritte 
Reduzierung da seit 2023 der Schließdienst für das Gebäude „Bahnhofstraße 6“ in Ilmenau in der 
HH.-Stelle 67900 inkludiert ist. Weitere Reduzierung auf Grund geringerer Fahrtkosten für 
StartDeutsch-Kurse. 
 
35000.61100 - Aufwendungen für Datenverarbeitung 
Deutliche Einsparungen konnten bei den IT-Ausgaben im speziellem im IT-Support erfolgen. 
 
35000.63300 - Projekt talentCAMPus 
Projekte wurden nicht im geplanten Umfang durchgeführt, siehe HH.-Stelle 17001. 
 
35000.65300 - Öffentliche Bekanntmachungen, Programmhefte 
Anders als ursprünglich geplant wurden keine Programmhefte veröffentlicht. Stattdessen haben wir 
unser Kursprogramm im Amtsblatt des Landkreises bekanntgegeben. 
 
35000.65500 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 
Durch die gestiegene Anzahl der Integrationskurse wurden mehr Prüfungen durchgeführt. 
 
 
UA 36000 – Natur - und Landschaftspflege  
 
36000.10000 – Verwaltungsgebühren 
Die Mehreinnahmen beruhen vor allem auf vermehrten Anfragen zu Gehölzfällungen, gestiegenen Anträgen zur Prüfung des naturschutzrechtlichen 
Vorkaufsrechtes sowie Eingriffsgenehmigungen (Verlegung von Versorgungsleitungen). 
 
36000.16200 - Erstattungen von Gemeinden 
Siehe Erläuterung HhSt 36000 51100 
 
36000.16700 - Erstattung von privaten Dritten  
Der auf mehrere Jahre angelegte externe Ausgleich für Bebauungen im Außenbereich bei Kleinbreitenbach, für den aufgrund der Vereinbarung mit den 
Eingriffsverursachern eine Einnahme und Ausgabe im Jahr 2023 geplant war, wurde in einem Zug realisiert. Die Ausgabe erfolgte in der Hhst. 
36000.51200. Deshalb wurden auch die Gesamtkosten von den Eingriffsverursachern im Jahr 2023 gefordert und vereinnahmt. Den Mehreinnahmen 
stehen entsprechende Mehrausgaben in der Hhst. 36000.51200 gegenüber. 
 
36000.17100 - Zuweisungen vom Land  
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Die Mehreinnahmen resultieren aus dem Abschluss zusätzlicher Verträge im Rahmen des NALAP- Förderprogrammes. Das Geld war zweckgebunden 
für die geförderten Maßnahmen einzusetzen (Mehrausgaben aus der Hhst. 36000.51000 entsprechend dem Haushaltvermerk 3Z) 
 
36000.51000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 
Die Mehrausgaben wurden zum Teil zweckgebunden für geförderte Maßnahmen (Förderung im Rahmen des NALAP) geleistet, Deckung aus entspre-
chenden Mehreinnahmen in der Hhst. 17100 (mit Haushaltvermerk 3Z zugunsten dieser Hhst.) Weiterhin gab es das Erfordernis, an dendrologischen 
Naturdenkmalen in größerem Umfang als sonst üblich baumpflegerische Maßnahmen durchzuführen. Auch haben die Ausschreibungen für sonstige 
landschaftspflegerische Maßnahmen ein höheres Volumen ergeben (Preissteigerungen). 
 
36000.51100 - Pflegemaßnahmen NSG Ilmenau 
Die eingeplanten Kosten für Pflegemaßnahmen im NSG Ilmenauer Teiche wurden nicht in vollem Umfang benötigt.  Dementsprechend weniger Ein-
nahmen in der Hhst. 36000.16200 (weniger Entnahme aus dem Verwahrkonto). Nicht ausgegebene Mittel müssen entsprechend dem öffentlich-
rechtlichen städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 45 der Stadt Ilmenau „Ehrenberg Ost“ zur Sicherung des naturschutzrechtlichen Aus-
gleichs ins Haushaltsjahr 2024 übertragen werden. 
 
36000.51200 - Pflegemaßnahmen 
Siehe Erläuterungen zur Hhst. 36000.16700. Der auf mehrere Jahre angelegte externe Ausgleich für Bebauungen im Außenbereich bei Kleinbreiten-
bach, für den aufgrund der Vereinbarung mit den Eingriffsverursachern eine Einnahme und Ausgabe im Jahr 2023 geplant war, wurde in einem Zug 
realisiert. Die Mehrausgabe war durch die entsprechende Mehreinnahme in der Hhst. 36000.16700 gedeckt. 
 
36000.52100 - Beschaffung von Ausstattungsgegen- ständen, Geräten usw. 
Anschaffungen wurden zugunsten des erhöhten Wartungs- und Reparaturbedarfes vorhandener Geräte zurückgestellt (Mehrausgaben in der Hhst. 
36000.52200) 
 
36000.52200 - Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten 
An den vor allem durch das Arbeitsteam des Umweltamtes eingesetzten Geräte (Einachser, Motorsensen) entstand ein erhöhter Reparaturbedarf. Die 
Mehrausgabe ist im Deckungsring 1.48 durch Minderausgaben in der Hhst. 36000.52100 gedeckt. 
 
36000.61200 - Sonstige Verwaltungsausgaben  
Die Ausgaben waren für die Durchführung des Naturschutztages vorgesehen. Die Naturschutztagung musste aufgrund der Erkrankung mehrere Refe-
renten auf März 2023 verschoben werden, so dass die hierfür eingeplanten Haushaltsmittel nicht benötigt wurden. 
 
36000.65500 - Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten  
Die Beauftragung und Bearbeitung des Landschaftsplanes „Ilmenauer Umland“ verzögerte sich, so dass wesentliche Leistungsphasen nicht mehr be-
gonnen und in Rechnung gestellt werden konnten. Die Untersuchungen zur Schutzwürdigkeit von Landschaftsteilen in Vorbereitung einer Ausweisung 
als GLB und die Erfassung von Alleen konnten nicht vergeben werden. 
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Einzelplan 4 – Soziale Sicherung / Aussiedler - und Ausländerwesen  
 

Zuschuss – in Euro - gesamt  ohne PK  

Plan 48.361.450 37.201.150 

Rechnungsergebnis 52.720.925 41.938.679 

 4.359.475 4.737.529 

 
 
Einzelplan 4 – Soziale Sicherung  
 
Ausgaben:  
 
40000.67100 - Erstattung von Leistungen an das Land (Wertmarken) 
Einnahmen durch den Erwerb von Wertmarken im Bereich Schwerbehindertenrecht werden an das Land abgeführt. Aufgrund geringerer Einnahmen 
2023 sind demzufolge die Ausgaben gesunken. 
 
40000.71100 - Rückzahlung Fördermittel LSZ 
Hierbei handelt es sich um eine Rückzahlung von in 2019 erhaltenen nicht verbrauchten Fördermitteln (zeitlich späterer Eintrittstermin der Stelleninha-
berin). Die Verbescheidung erfolgte erst in 2023. Die Summe enthält einen Zinsanteil. 
 
41010.73010 - Laufende Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen 
Höhere Ausgaben sind fallzahlbedingt. Auch im Jahr 2023 sind noch ungeplante ukrainische Mitbürger, welche das 57. Lebensjahr überschritten ha-
ben, in das Sozialsystem, des Kap. 3 SGB XII migriert.   
 
41010., 48200., 49530. - Bildung und Teilhabe SGB XII, SGB II, BKGG 
Durch die Wohngeldreform haben mehr Kinder einen Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Dazu kommt eine kontinuierliche Steigerung der Preise in 
den Bereichen Mittagessen, Klassenfahrten und Schülerbeförderung.  
 
41018.74020 - Hilfe zum Lebensunterhalt – Einrichtungen nach § 134 SGB IX 
Siehe HHstellen 48816.789001/78902 Wohnheime § 134 SGB IX Erwachsene / Kinder.  
Nicht geplante Reduzierung der Fallzahlen und somit Ausgabeminderung bei Hilfe zum Lebensunterhalt. 
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41102. -  41105. - Pflegegeld § 64 a SGB XII 
Die Mehrbelastung resultiert im Wesentlichen aus der Antragstellung ukrainischer Flüchtlinge, deren Pflegegeldanspruch mangels Pflegeversicherung 
in vollem Umfang nach dem SGB XII zu tragen ist, sowie der überdurchschnittlich zugenommenen Zahl von Antragstellern, die ambulant betreut wer-
den, insbesondere in Ambulant Betreute Wohnformen einziehen, bei denen ein anteiliger Pflegegeldanspruch verbleibt. Zudem ist die Leistungshöhe 
abhängig vom Pflegegrad der Antragsteller und somit nur schwer kalkulierbar. 
 
41112. -  41115.73220 - Häusliche Pflege (PG 2-5) § 64 b SGB XII 
Die Kosten der häuslichen Pflege (Pflegedienst) sind durch verschiedene Aspekte der Preisgestaltung, insbesondere Personalkosten, extrem gestie-
gen, was eine erhöhte Anzahl an Anträgen auf Unterstützung nach sich gezogen hat. Darüber hinaus ist die Zahl von Pflegebedürftigen, die in soge-
nannten Ambulant Betreute Wohnformen einziehen (zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar) überdurchschnittlich gestiegen. Daraus re-
sultieren zusätzlich erhöhte Kosten für die Betreuung in der Einrichtung. Zudem ist der Leistungsumfang auch abhängig vom Pflegegrad der Antrag-
steller und somit nur schwer kalkulierbar. 
 
41140.73220 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64 e SGB XII 
Hierbei handelt es sich sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch des konkreten Leistungsumfanges um nur schwer kalkulierbare Einzelfälle. Die Kosten 
sind abhängig von der tatsächlichen Zahl an Anträgen sowie der tagesaktuellen Preisentwicklung für Material- und Personalkosten.  
In 2023 gab es weniger Zahlfälle, als erwartet. 
 
41172.74220 - Teilstationäre Pflege § 64 g SGB XII 
Die Zahl der Antragsberechtigten hat aufgrund steigender Betreuungskosten zugenommen. Soweit bisher die Kosten der Tagespflege weitgehend 
durch die Leistungen der Pflegekasse gedeckt werden konnten, ist dies durch erhebliche Kostensteigerungen in 2023 bei jedoch gleichbleibenden 
Leistungen der Pflegekasse nicht mehr möglich, soweit die Betreuung nicht nur an einzelnen Wochentagen erfolgt. 
 
41192. - 41195.74220 - Stationäre Pflege (PG 2-5) § 65 SGB XII 
Die Kosten für die stationäre Betreuung steigen regelmäßig, lagen jedoch mit ca. 10 % noch weit über der erwarteten Steigerung für 2023. Gesetzliche 
Neuregelungen sowohl im personellen, als auch wirtschaftlichen Bereich wurden mit erhöhtem Aufwand umgesetzt, was insgesamt zu einer signifikan-
ten Steigerung der Fallzahlen / Zahlfälle führte. Die Finanzierung von Pflegeheimkosten aus eigenem laufendem Einkommen war zunehmend nicht 
mehr möglich. 
Die Kosten und die Anzahl von Sozialhilfeberechtigten werden angesichts einer durchschnittlichen Steigerung der Heimkosten von 15 % in 2024 wei-
terhin zunehmen. 
Darüber hinaus wurde das Budget für diese Kostenstellen, trotz bekannter Problematik, gegenüber dem ursprünglichen Planentwurf unverhältnismäßig 
gekürzt. 
 
41320.73141 - Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V a. E.  
41320.74141 - Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V i. E. 
Alle 157 ukrainischen Mitbürger, welche in das Leistungssystem der Hilfe zum Lebensunterhalt migriert sind, haben keine gesetzliche Krankenkasse, 
sodass sie über das Sozialamt krankenversichert sind. In dem Bereich bedeuteten die Mehrfälle an Ukrainern eine Steigerung von fast 300%. 
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41410.73240 - Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.    
41418.74240 - Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.    
Fälle nach § 67 SGB XII sind stark einzelfallabhängig und können daher nur schwierig planerisch dargestellt werden. So kann auch hier ein Einzelfall 
erhebliche Kosten verursachen, was beim Planansatz 2023 Berücksichtigung fand, aber nicht in dem Umfang eingetreten ist. 
 
41440.73190 - Blindenhilfe a. E. 
Die Ausgaben können nur schwer geschätzt werden, da diese von den Fallzahlen und der Einkommenssituation der Leistungsempfänger abhängig 
sind.  
 
41500. - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII 
Grundsicherung wird zu 100% erstattet. Zum Inflationsausgleich wurden daher Maßnahmen der Bundesregierung zur Abmilderung umgesetzt. Die 
Bundesgesetzgebung hat dazu Schon- und Übergangszeiten eingeführt. 
 
47100.71800 - Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege 
Die Antragszahlen steigen jedes Jahr. Mit der ausgekehrten Leistung wurde nur ein geringer Teil der Anträge befriedigt.  
 
47100.71802 - Zuschüsse Betreuungsverein 
Die Beplanung der Haushaltsstelle erfolgt nach entsprechender inhaltlicher Vorgabe des Gesundheitsamtes. 
 
47100.71806 - Pandemie Covid-19 Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) 
Im Rahmen der Planungen wurde ein Betrag berücksichtigt, der evtl. Rückzahlungen oder Korrekturzahlungen an leistungsberechtigte Unternehmen im 
Nachgang der i.R. der Sonderzahlungen aufgrund der Corona-Situation absichern sollte. Bisher ist es nicht zu einer solchen Zahlungsforderung ge-
kommen. 
 
47100.71807 - Beschäftigungsinitiative Ilm-Kreis 
Das hier angesetzte Budget dient zur Kofinanzierung von Fördermaßnahmen des Jobcenters zur Ermöglichung von Beschäftigung u.a. gem. § 16e 
SGB II. Diese Förderung hat eine Gesamtlaufzeit von bis zu 5 Jahren mit einer - i.R. des SGB II – abnehmenden Förderquote. Hierdurch ergibt sich 
eine über die Laufzeit zunehmende Höhe der Kofinanzierungsnotwendigkeit durch den Ilm-Kreis, was bei der Beplanung dieser Haushaltsstelle be-
rücksichtigt werden muss. 
 
48200.69100 / 69300 - Leistungen für Unterkunft und Heizung 
Durch die Inflation, insbesondere bei den Heizkosten, sind von den Energieanbietern erhöhte Abschlagszahlungen fällig. Die Bundesgesetzgebung hat 
dazu Schon- und Übergangszeiten eingeführt, in welchen die Bedarfsgemeinschaften trotz Erhöhung nicht zur Kostensenkung aufgefordert werden 
dürfen. Die Mehrkosten sind daher durch die Sozialhilfeträger zutragen.   
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48800.16102 - Erstattungen vom Land – Mehraufwendungen im Sachkostenbereich der EGH 
48800.71801 - Zuweisung für pandemiebedingte Mehraufwendungen im Sachkostenbereich 
                        der Eingliederungshilfe  
Hierbei handelt es sich um die Fördermittel vom Land für den Zeitraum 11-12/2021. Da die Widerspruchsfrist gegenüber den Leitungserbringern abge-
wartet werden musste, erfolgte die Erstattung vom Land erst im November 2022 und wurde in das HHJ 2023 gebucht, um die Zuweisung an die Leis-
tungserbringer weiterzuleiten. 
 
48801.78900 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
Es kam in 2023 zu einem enormen Anstieg der Fallzahlen, sowie einer höheren Anzahl der benötigten Fachleistungsstunden. Die Bedarfe der Kinder 
im vorschulischen Bereich sind gestiegen und werden so auch von allen Leistungserbringern zurückgemeldet. 
 
48802.78900 - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM 
Die Mehrausgaben liegen im normalen Schwankungsbereich und sind fallzahlbedingt. 
 
48802.78901 - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM  
                      - Lohnnebenkosten 
Aufgrund von Personalmangel in der EGH konnten die November-Rechnungen erst im Januar 2024 gebucht werden. 
 
48802.78902 - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM  
                      - Arbeitsförderungsgeld 
Aufgrund von Personalmangel konnten die November-Rechnungen erst im Januar 2024 gebucht werden. 
Zusätzlich hat eine WfbM im Ilm-Kreis hohe Gewinne erwirtschaftet und musste diese an die Mitarbeiter auszahlen, wodurch weniger AföG ausgezahlt 
wurde. 
 
48803.78900 - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern 
Die prognostizierte Steigerung der Einzelfälle ist nicht eingetreten. Rückgang um einen Einzelfall. 
 
48805.78900 - Schulbegleiter (Integrationshelfer) 
Der ursprüngliche Planansatz wurde i.R. des Haushaltsverfahrens stark gekürzt. 
 
48805.78903 - Persönliches Budget, Hilfsmittel und sonstige Leistungen  
Diese HH-Stelle ist aufgrund ihrer Einzelfallbezogenheit schwer planbar. Im HHJahr traten einige überdurchschnittlich hohe Kosten verursachende Ein-
zelfälle hinzu. 
 
48807.78900 - Einfache Assistenzleistungen für Erwachsene 
Es wurde in der Planung von einem weiteren Fortschreiten der Ambulantisierung ausgegangen, jedoch wurde durch die Teilhabekommission Ende 
2022 die Verlängerung der Übergangsfrist zur Umstellung der Leistungen auf personenzentrierte Komplexleistung beschlossen. 
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48807.78903 - Einfache Assistenzleistungen für Kinder 
Die aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen in 2021 und 2022 prognostizierte weitere Steigerung ist nicht eingetreten. 
 
48808.78900 - Qualifizierte Assistenzleistungen für Erwachsene 
Die Haushaltsstelle 48808.78900 ist zum größten Teil in die Haushaltsstelle 48808.78905 übergegangen, dieser Übergang wird fortgesetzt und be-
gründet den Ausgabenrückgang. 
 
48808.78902 - Persönliches Budget 
In dieser HHstelle befinden sich sehr teure Einzelfälle, die nur schwer planbar sind. Zudem führten die Verhandlungen mit den Leistungsanbietern zu 
erhöhten Entgeltsätzen, für deren zugrunde liegende Leistungsangebote jedoch keine kostengünstigeren Alternativangebote gegeben sind.  
Einige Anbieter haben die mit der bereits erfolgten Umstellung der Leistungen auf personenzentrierte Komplexleistung einhergehende Kostensteige-
rung umgesetzt. 
 
48808.78903 - Qualifizierte Assistenzleistungen für Kinder 
Die Haushaltsstelle umfasst einen Einzelfall. Das Fallaufkommen ist nicht planbar. 
 
48808.78905 - Gemischte Assistenz – besondere Wohnformen 
Die Planangabe für 2023 war schwierig, da bis 2022 keine Erfahrungswerte vorlagen und eine Planung ausschließlich auf Grundlage der Hochrech-
nung 2022 erfolgen konnte.  
Im Juni 2022 betrug die der Planung für 2023 zugrunde liegende Hochrechnung 5.864.290,04 €, wobei der Jahresabschluss 2022 eine Summe von 
6.354.189 € auswies und somit deutlich über der Hochrechnung lag.  
Zusätzlich wurde der HH-Ansatz im Rahmen der HH-Aufstellung i.H. von 985.400 € gekürzt.   
 
48808.78906 - Gemischte Assistenz in Familienpflege 
Im Jahr 2023 erfolgte keine Antragstellung.  
 
48809.78900 - Heilpädagogische Leistungen - Sonder- und Regelkindertagesstätten   
Die I-Kita-Plätze konnten aufgrund mangelnden Fachpersonals nicht voll belegt werden.  
Zusätzlich zum Personalmangel in den Kitas kann die Platzkapazität mit I-Kindern nicht voll ausgeschöpft werden, da zu viele Kinder mit extrem hohem 
Bedarf auch zunehmend die I-Kitas überfordern. 
 
48810.78900 - Förderbereich einschließlich persönliches Budget 
Die HH-Stelle wurde i.R. der HH-Aufstellung um 300.000 € gekürzt. 
Zusätzlich fand in einem Förderbereich des Ilm-Kreis eine Kapazitätserweiterung statt. Erstmalig mussten Zusatzbetreuungen für zwei Klienten bewil-
ligt werden. 
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48810.78901 - Tagesstätten  
Aufgrund der Eröffnung des Teilhabezentrum in Ilmenau wurden Klienten aus Tagesstätten genommen und es kam zur Kostenersparnis. 
Darüber hinaus wurden nicht zielführende Hilfen beendet. 
 
48814.78900 - Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe 
Die Beantragung von Hilfsmitteln ist nicht planbar. Einzelfallanträge können enorme Kosten verursachen. In 2023 kam es zu weniger bewilligten Anträ-
gen bzw. zu Ablehnungen und Weiterleitungen von Anträgen. 
 
48815.78900, 78901 - Besuchsbeihilfen 
Die Antragsreduzierung kann auf die Nutzung des Deutschlandticket zurückgeführt werden. 
Die HH-Stelle ist aufgrund von Einzelfällen kaum planbar. 
 
48816.78900 - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie 
Die HH-Stelle ist aufgrund von kostenintensiven Einzelfällen nicht planbar.  
 
48816.78901, 78902 - Wohnheime § 134 SGB IX Erwachsene/Kinder 
Hilfen im Jahr 2023 konnten erfolgreich beendet werden, zusätzlich kam es zu Übergängen in andere Hilfen. Benötigte Plätze konnten durch Leis-
tungserbringer aufgrund fehlenden Personals nicht zur Verfügung gestellt werden, somit mussten Plätze in Wohnheimen reduziert werden. 
 
49510.78800 - Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz (BerRehaG) 
49510.16100 - Erstattung vom Land nach dem BerRehaG 
Die Ausgaben sind abhängig von der Fallzahl. Diese hat sich verringert, sodass weniger Ausgaben entstanden sind als veranschlagt wurden. Leistun-
gen nach dem BerRehaG werden vom Land erstattet. 
 
49520.78800, 78810 - Blindengeld, Gehörlosengeld 
Die Ausgaben für das Blindengeld lassen sich nicht genau vorhersagen. Diese sind nicht nur fallzahlabhängig, sondern auch abhängig von persönli-
chen Verhältnissen (u.a. Pflegebedürftigkeit, stationärer Unterbringung).  
Ebenso waren die Ausgaben für das Gehörlosengeld nicht genau vorhersehbar. Die Erhöhung des Sinnesbehindertengeldes ab 01.07.2023 und eine 
Fallzahlsteigerung haben zu den Mehrkosten gegenüber dem Planansatz geführt.  
 
49540.71500 - Mobilitätstickets 
Die Einführung des durch den Ilm-Kreis geplanten Mobilitätstickets für Leistungsberechtigte nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII wurde in 2023 
aufgrund der gesetzgeberischen Unklarheiten in Bezug auf die Umsetzung des 9-Euro bzw. des Deutschlandtickets vorerst ausgesetzt. 
Eine Umsetzung soll auf Grundlage eines entspr. Beschlusses des ÖPNV-Ausschusses nunmehr ab dem 01.07.2024 erfolgen. 
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Einnahmen:  
 
Gruppierungen: - 241 Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen 
    - 251 Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen 
    - 249 Rückzahlung Darlehen außerhalb von Einrichtungen 
    - 259 Rückzahlung Darlehen innerhalb von Einrichtungen 
Rückzahlungen sowie Kostenersatz gewährter Hilfen sind keine kontinuierlichen Einnahmen und daher schwer planbar. 
 
Gruppierungen: - 2454 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen 
       - 2554 Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen 
Dieser Kostenpunkt ist grundsätzlich schwer zu prognostizieren. Bei Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern ist immer die individuelle Fallge-
staltung maßgeblich, eine exakte Planung daher nicht möglich.  
 
40000.10001 - Verwaltungsgebühren Schwerbehindertenrecht – Wertmarken  
Es ist nicht vorhersehbar, wie viele Bürger ein Merkzeichen mit dem damit verbundenen Nachteilsausgleich erhalten. Darüber hinaus entscheiden die 
Antragsteller selbst, ob sie eine Wertmarke erwerben möchten. Eine exakte Prognose ist somit nicht möglich. 
 
40000.17102 - Zuweisung vom Land – Projekt AGATHE 
Das Projekt „AGATHE“ ist ein Förderprojekt des Freistaates Thüringen, in dessen Rahmen Personal- und Sachkosten der teilnehmenden Körperschaf-
ten gefördert werden. Gestiegene Gesamtkosten des Projektes führen dabei zu erhöhten Einnahmen. Die Steigerung der kreislichen Ausgaben beru-
hen dabei auf einer Steigerung der Eingruppierung der Projektmitarbeiter. 
 
41010.24540 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. 
Erstattungsverfahren sind nicht planbar, da sie von der Anzahl der Anträge und persönlichen Verhältnissen der Antragsteller abhängig sind.  Es kann 
daher immer nur eine Schätzung anhand der Vorjahre erfolgen.  
Es erfolgten in 2023 eine Vielzahl von Rentennachzahlungen, Erstattungen vom Jobcenter, Kindergeld etc., u.a. auch für ausländische Mitbürger. 
 
41192. - 41194.25540 - Leistungen v. Sozialleistungsträgerin - Stationäre Pflege (PG 2-4) 
Die erhöhten Einnahmen von Sozialleistungsträgern entstanden durch das neue Wohngeld-Plus-Gesetz. Die Wohngeldansprüche haben sich erhöht. 
Darüber hinaus hat sich der Personenkreis der Anspruchsberechtigten Heimbewohner erweitert. Die Mehreinnahmen entsprechen den Zahlungen aus 
Erstattungsansprüchen durch die verzögerte Bearbeitung der Anträge durch die Wohngeldstellen.  
 
41193.25300 - Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten i. E. 
Die Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen sowie Unterhaltsleistungen sind fallabhängig und nicht vorhersehbar, daher nur schwer kalkulierbar. 
Die Mehreinnahme resultiert u. a. aus einer Nachzahlung in einem Fall. 
 
 
41320.24900 - Rückzahlung gewährte Hilfen a. E. § 264 SGB V 
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2023 erfolgten durch die AOK Kostenrückerstattungen für 2021 sowie 2022. Rückzahlungen sind nicht planbar. 
 
41500.17100 - Zuweisung gem. § 46 a SGB XII i. V. m. § 6 ThürAGSGB XII  
                        Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
Höheren Einnahmen der Zuweisung liegen höhere Ausgaben zugrunde. Grundsicherungs-leistungen werden zu 100 % vom Bund erstattet. 
 
41500.24540, 24541 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. 
Erstattungsverfahren sind nicht planbar, da sie von der Anzahl der Anträge und persönlichen Verhältnissen der Antragsteller abhängig sind.  Es kann 
daher immer nur eine Schätzung anhand der Vorjahre erfolgen.  
Die Mehreinnahmen ergaben sich dabei überwiegend durch Rentennachzahlungen.  
 
47100.15410 - Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren 
Rückzahlungen von an Dritte vergebenen Projektmitteln (SodEG, Schuldnerberatungsstelle, Fördermittel gem. § 5 SGB XII, ThINKA) ergeben sich aus 
nachträglichen Veränderungen des Projektumfangs. Diese ergeben sich beispielsweise aus nicht vollständig besetzten Personalstellen oder nicht um-
gesetzten Einzelprojekten. 
 
48200.19100, 48200.19101 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach SGB II 
Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 Abs. 5 ff. SGB II zweckgebunden an den kommunalen Ausgaben der Leistungen für Unterkunft und Heizung. Hier-
bei gelten landesspezifische Beteiligungsquoten, deren Höhe sich aus den gesetzlich festgelegten Werten nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II sowie den 
mit der Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung (BBFestV) anzupassenden Werten nach § 46 Abs. 8 SGB II ergeben. 
Der Planansatz 2023 für die Erstattung nach § 46 Abs. 8 SGB II beruht auf dem in der BBFestV 2022 festgelegten (für 2023 vorläufigen) landesspezifi-
schen Wert (6,8 % Bundesbeteiligung). Der endgültige Wert wurde erst im Jahr 2023 rückwirkend für das laufende Jahr angepasst und mit der 
BBFestV 2023 (Erhöhung auf 8,5 % Bundesbeteiligung) bekannt gegeben.  
Der Verteilungsschlüssel dieses Bundesanteils wurde ebenfalls erst 2023 nach Auswertung der Datenmeldung nach § 6 ThürAGSGB II – den Gesamt-
ausgaben aller kommunalen Träger für die Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b Bundeskindergeldgesetz des Vorjahres 2022 – ermittelt. Hier ergab 
sich eine geringfügige Erhöhung für den Ilm-Kreis von 4,044 % auf 4,071 %. 
Des Weiteren sind die Ausgaben für die Leistungen nach dem SGB II gestiegen, so dass auch die Einnahmen der Bundesbeteiligung höher ausfallen.  
Eine exakte Planung ist daher vorab nicht möglich. 
 
48800.16101 - Zuweisung vom Land – Integrationshelfer 
Im Rahmen der Planung wurde davon ausgegangen, dass das Schulverwaltungsamt eine Stelle Pflegefachkraft für die Dr.-Hans-Vogel-Schule (För-
derzentrum) ausschreibt und die Gelder somit nicht dem Sozialamt zugewiesen werden. Zur Ausschreibung kam es bisher nicht, demzufolge mussten 
die Mehreinnahmen in 2023 verbucht werden. 
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48800.16102 - Erstattung vom Land 
             Pandemiebedingte Mehraufwendungen im Sachkostenbereich der EGH 
s. Ausgaben 48800.71801 Zuweisung für pandemiebedingte Mehraufwendungen im Sachkostenbereich der Eingliederungshilfe  
 
48800.24501 - Erstattung nach § 43a SGB XI (Pflegegeld) 
Die Fallzahlen für Pflegebedürftige sind gesunken, da diese die Leistungen in Pflegeheime beziehen und somit sind auch die Erstattungen nach § 43 a 
SGB IX gesunken. 
 
48800.24900 - Rückzahlung Darlehen 
Die Mehreinnahme bezieht sich auf einen Fall, bei dem die Eingliederungshilfe als Darlehen gezahlt und 2023 erstattet wurde. 
 
49520. - Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (SinnbGG) 
Die Ausgaben für die Leistungen nach dem ThürSinnbGG werden vom Land zu 100 % erstattet. Geringere Einnahmen der Landesmittel für das Lan-
desblindengeld gegenüber dem Planansatz 2023 resultieren aus fallzahlbedingten Minderausgaben, höhere Einnahmen beim Landesgehör-losengeld 
aus fallzahlbedingten Mehrausgaben. 
 
 
Einzelplan 4 – Aussiedler - und Ausländerwesen 
 
UA 42000 - Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG 
Bei den Einnahmen kommt es zu einer Abweichung in Höhe von 2.474.200,00 €. Dies ist dadurch zu begründen, dass durch den Haushaltsvermerk 3Z 
begünstigte Ausgaben im DR. 1 87. durch die Kämmerei aufgeteilt werden. 
Bei den Ausgaben ergeben sich Minderausgaben in Höhe von 1.474.120,31 €. Dies ergibt sich daraus, dass im Haushaltsjahr 2023 weniger Leistungs-
empfänger in den Leistungsbezug des § 2 AsylbLG gewechselt sind als ursprünglich geplant. Ursachen hierfür sind der Abschluss von Asylantragsver-
fahren oder aufenthaltsbeendenden Maßnahmen.  
 
UA 42110 - Grundleistungen zur Sicherung des phys. Existenzminimums § 3 AsylbLG 
In der Haushaltsstelle 42110.16100 (Erstattung vom Land) sind Mehreinnahmen in Höhe von 1.193.083,53 zu verzeichnen. Dieser Unterschiedsbetrag 
resultiert aus noch eingeflossenen Einnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022 sowie dem Zufluss von Erstattungen des Landes, die anderen Haushalts-
stellen zuzuordnen sind. Die Minderausgaben in der Haushaltsstelle 42110.79100 (Sach- und Geldleistungen) sind durch weniger Leistungsempfänger 
nach dem § 3 AsylbLG zu begründen. 
 
UA 42130 - Geldbetrag zur Deckung des soz.-kult. Existenzminimums § 3 AsylbLG 
Bei den Einnahmen kommt es zu einer Abweichung in Höhe von 900.000,00 €. Dies ist dadurch zu begründen, dass durch den Haushaltsvermerk 3Z 
begünstigte Ausgaben im DR. 1 87. durch die Kämmerei aufgeteilt werden. 
In den Haushaltsstellen 42130.79100 sowie 42130.79200 sind in der Jahresrechnung weniger Ausgaben in Höhe von ges. 478.261,66 € entstanden. 
Auch dies ist dadurch zu begründen, dass es im Haushaltsjahr 2023 weniger Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG gab.  
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UA 42410 - sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG 
Nach § 6 AsylbLG können sonstige Leistungen im Einzelfall gewährt werden, wenn sie zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit so-
wie zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern oder zur Erfüllung von verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflichten erforderlich sind. Im Haus-
haltsjahr 2023 kam es zu einer vermehrten Antragsstellung solcher Leistungen als in den Vorjahren. Dadurch ergibt sich eine Abweichung in den 
Haushaltsstellen 42410.79100, 42410.79101 sowie 42410.79200 in Höhe von insgesamt 120.344,51 €. 
 
UA 43600 - Unterbringung, Betreuung, Bewachung 
Bei den Gesamteinnahmen in der Jahresrechnung 2023 sind 129.892,82 € weniger Einnahmen zu verzeichnen als ursprünglich veranschlagt. Dies 
begründet sich durch viele Faktoren. In der Haushaltsstelle 43600.14002 (Unterkunftsgebühren Asylbewerber) konnten weniger Ansprüche geltend 
gemacht werden als geplant. Bei der Abweichung in den Haushaltsstellen 43600.15300 sowie 43600.15400 handelt es sich um 2023 neu geschaffene 
Haushaltsstellen. Bei dem Unterschiedsbetrag in der Haushaltsstelle 43600.16100 handelt es sich um einen Übertrag zweckgebundener Einnahmen 
aus dem Vorjahr.  
Die Mindereinnahmen in den Haushaltsstellen 43600.16101, 43600.16102 sowie 43600.16103 begründen sich dadurch, dass Erstattungsansprüche 
erst zum Ende des Haushaltsjahrs 2023 geltend gemacht werden konnten und erst im Haushaltsjahr 2024 zugeflossen sind. Die Erstattungen der Mie-
ten durch das Jobcenter (Haushaltsstelle 43600.16400) können nicht nach Asylbewerben und ukrainischen Kriegsflüchtlingen aufgetrennt werden. 
Durch den in 2023 weiterhin hohen Zustrom von ukrainischen Kriegsflüchtlingen sind hier Mehreinnahmen in Höhe von 1.390.438,19 €, die durch das 
Jobcenter erstattet wurden. Bei den Gesamtausgaben sind Mehrausgaben in Höhe von 953.690,34 € entstanden. Durch den vermehrten Zustrom von 
Flüchtlingen sowie dadurch entstehende Umzüge und Wohnungswechsel GU/EU wurden in der Haushaltsstelle 43600.50000 (Unterhaltung und Repa-
raturen) 91.027,01 € mehr ausgegeben.  Durch ständige Ein- und Auszüge sowie Neuanmietung von Wohnraum mussten Mehrausgaben in Höhe von 
68.211,23 € für die Anschaffung von Möbeln etc. getätigt werden, was den Differenzbetrag der Haushaltsstelle 43600.52100 begründet. Auch die Ab-
weichung in den Haushaltsstellen 43600.5300 und 43600.53100 (Mieten) ist durch Neuanmietung von Wohnraum zu begründen. Im Haushaltsjahr 
2023 sind, wie bereits erwähnt, weniger Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG zu verzeichnen. Dadurch ist die Differenz von 239.905,20 € der Haus-
haltsstelle 43600.54001 zu erklären. Durch den hohen Bedarf an Einzelunterkünften für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist die Situation am Woh-
nungsmarkt weiterhin angespannt. Dies erschwert es zunehmend den bereits anerkannten Flüchtlingen, eigenen Wohnraum zu finden. Dadurch konn-
ten im Haushaltsjahr 2023 weniger Anerkannte aus den Gemeinschaftsunterkünften in ihren eigenen Wohnraum ziehen. Außerdem wurden 2023 mehr 
Asylverfahren in kürzerer Zeit positiv abgeschlossen. Dadurch ergibt sich die Abweichung der Haushaltsstelle 43600.54002 (Betreiberkosten für aner-
kannte Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften) in Höhe von 125.230,56 €. Die Minderausgaben der Haushaltsstelle 43600.54003 (Bewirtschaf-
tung/Betriebskosten) sind durch deutlich geringere Betriebskostenabrechnungen als ursprünglich veranschlagt zu begründen.  
 
UA 43610 - Kosten u. Erstattungen Ukraine 
Die Mindereinnahmen der Haushaltsstelle 43610.16100 (Erstattung durch das Land für ukrainische Kriegsflüchtlinge) sind durch die durch das Land 
erlassene Verordnung zur Erstattung der entstandenen Kosten für Flüchtlinge aus der Ukraine zu begründen. Die Erstattung hierfür erfolgte auf eine 
andere vorgegebene Haushaltsstelle. Die Bewachungskosten sind ursprünglich im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr angefallen, da es keine Sammelun-
terkünfte für Ukrainer mehr gegeben hat. Hier begründet sich die Mehreinnahme durch die erst im Jahr 2023 zugeflossenen Erstattungen für das Jahr 
2022. Da es keine Sammelunterkünfte für Ukrainer mehr gab, sind auch weniger Kosten für die soziale Betreuung entstanden, was demzufolge einen 
geringeren Erstattungsbetrag durch das Land nach sich zieht (Haushaltsstelle 43610.16104). Bei den Ausgaben für die Unterbringung von Kriegsflücht-
lingen aus der Ukraine sind Minderausgaben in Höhe von 1.701.130,23 € zu verzeichnen. Diese Ausgabenreduzierung ist dadurch zu begründen, dass 
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es zwar auch 2023 einen großen Zustrom an Ukrainern gab, aber dieser jedoch geringer ausgefallen ist als vermutet. Weiterhin konnte bereits beste-
hender Wohnraum „frei“ gezogen werden und zur Unterbringung genutzt werden. 
 
 
Einzelplan 4 – Jugendamt  
 
UA 45 - Jugendamt  – Jugendhilfe nach SGB VIII  

 
Im Haushaltsplan 2023 sind insgesamt in diesem UA Mehrausgabenausgaben in Höhe von ca. 85.000 € und Mehreinnahmen in Höhe von ca. 186.000 
€ zu verzeichnen. 
Die Mehreinnahmen- und ausgaben resultieren hauptsächlich aufgrund angefallener Kosten und Kostenerstattungen bei unbegleiteten minderjährigen 
Ausländern. 
 
 
 
Einzelplan 5 – Gesundheit, Spor t 
 

Zuschussbedarf – in Euro - gesamt  ohne PK  

Plan 4.875.050 567.450 

Rechnungsergebnis 4.219.753 381.617 

 -655.297 -185.833 

 
 
UA 50100 - Gesundheitsamt  
 
 
50100.52100 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw. 
Ursprünglich war geplant, einen medizinischen Kühlschrank für den Infektionsschutz und psychologische Tests für den Sozialpsychiatrischen Dienst 
anzuschaffen, die aber nicht benötigt wurden. 
 
50100.52200 - Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw. 
Diese Haushaltsstelle gehört zum Deckungsring 61, die notwendigen Mehrausgaben wurden durch die Ersparnis der HH-Stelle 50100.52200 finanziert. 
Die Mehrausgaben sind auf die notwendigen Reparaturen bestehender Medizintechnik zurückzuführen. 
 
50100.56000 - Dienst- und Schutzkleidung 
Nur zwei Mitarbeiterinnen benötigten neue Dienstkleidung. 



 49 

50100.56200 - Aus- und Fortbildung 
Während der Corona-Pandemie konnten die Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes nicht vollumfänglich ausgeführt werden. Die Nachholung dieser 
Aufgaben wurde im Jahr 2023 fokussiert und hierdurch bedingt wurde das Aus- und Fortbildungskontingent nicht vollständig ausgeschöpft. 
 
50100.59000 - Pandemie-Covid-19 (Verbrauchsmaterial) 
Die Beschaffung von Verbrauchsmaterial war nicht mehr notwendig, zum 08.04.2023 entfiel der Rechtsrahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen 
nach IfSG § 28b. 
 
50100.59200 - Besonderer medizinischer Sachbedarf/Medikamente 
Erhöhter Bedarf an Impfstoff und Medikamenten für die Prophylaxe bei Ansteckungsverdächtigen gem. § 20 Absatz 5 IfSG. Die Erstattung der  
anfallenden Kosten erfolgte über die HH-Stelle 50100.16100 (Erstattungen vom Land). 
 
50100.61000 – Dienstleistungen durch Dritte 
Die Ausgaben für die Absonderung uneinsichtiger Tuberkulosekranker nach § 30 IfSG im Bezirksklinikum Obermain / Bayern mussten im Haushaltsan-
satz berücksichtigt werden. Die Kosten für eine Unterbringung variieren je nach Dauer der Unterbringung zwischen 38.000 € und 45.000 €. Eine ent-
sprechende Unterbringung musste nicht erfolgen. 
 
50100.65400 – Dienstreisen 
Während der Corona-Pandemie konnten die Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes nicht vollumfänglich ausgeführt werden. Die Nachholung dieser 
Aufgaben wurde im Jahr 2023 fokussiert und hierdurch bedingt wurde das Dienstreisekontingent nicht vollständig ausgeschöpft. 
 
50100.65510 – Honorare 
Wegen Krankheit konnten vier der geplanten Supervisionen im SpDi nicht durchgeführt werden. Des Weiteren konnte der Vertrag mit dem Supervisor 
erst nach Veröffentlichung des Haushalts abgeschlossen werden. 
 
 
 
Einzelplan 6 – Bau, Verkehr  
 

Zuschussbedarf – in Euro - gesamt  ohne PK  

Plan 1.723.200 612.600 

Rechnungsergebnis 2.174.160 1.121.277 

 450.960 508.677 
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UA 65000 – Kreisstraßen 
 
65000.51000 – Wartung und Pflege der Kreisstraßen 
Aufgrund fehlender Schlussrechnungen offener Aufträge kam es zu Minderausgaben. Die Maßnahmen werden 2024 weitergeführt. 
 
 
 
Einzelplan 7 – Wirtschaftsförderung, ÖPNV  
 

Zuschussbedarf – in Euro - gesamt  ohne PK  

Plan 5.356.600 4.721.000 

Rechnungsergebnis 5.377.733 4.742.109 

 21.133 21.109 

 
 
UA 77000 – Fuhrpark  
 
Aufgrund der Preissteigerungen für die Unterhaltung und vor allem für den Kraftstoff der Fahrzeuge kam es im Unterabschnitt des Fuhrparkes zu er-
höhten Ausgaben. Des Weiteren war die Reparatur eines Baggers, welche nicht vorhersehbar war, notwendig. 
 
 
UA 79100 - Wirtschaftsförderung und Tourismus 
 
79100.16230 - Einnahmen Eigenanteil LK Gotha für Regionalbudget  
Nicht alle Fördermittel für das Jahr 2023 konnten ausgeben werden, weil Projekte nach 2024 geschoben werden mussten. Aus diesem Grund musste 
der Landkreis Gotha einen geringeren Eigenanteil leisten. 
 
79100.16250 - Eigenanteil Kommunen für Siedlungsflächenkonzept 
Durch einen Nachauftrag und Verzögerung der Projektbausteine von 2022 nach 2023 wurden in 2023 höher Kosten und damit höhere Eigenanteile 
fällig. 
 
79100.17100 - Zuweisungen vom Land für Regionalmanagement Ilm-Kreis 
Nicht besetzte Stelle im Regionalmanagement seit August 2023 und höhere Fördermittel laut Bescheid wie geplant. 
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79100.17130 - Zuweisung vom Land Regionalbudget 
Fast eine Punktlandung. Die leichten Mehreinnahmen resultieren aus Fördermitteln aufgrund einer Verschiebung vom Vermögenshaushalt in den Ver-
waltungshaushalt. 
 
79100.17200 - Zuweisung vom LK Gotha für Regionalmanagement 
Infolge der geringeren Personalkosten (siehe Begründung HHST 79100.17100) wurden weniger Eigenanteile vom LK Gotha fällig. 
 
79100.52100 – Beschaffung von Ausstattung 
Finanzelle Mittel waren für beschädigte Radinfotafeln und Wandertafeln geplant. Im Jahr 2023 wurden aber keine Tafeln im Ilm-Kreis beschädigt. 
 
79100.62000 - Werbe- und Fördermaßnahmen Wirtschaftsförderung 
Wirtschaftskarte und Ausbildungsbroschüre konnte aufgrund personeller Krankheitsfälle nicht erstellt werden. Auch die geplante Beteiligung an der 
Messe Expo-Real in München im Rahmen des Thüringenstandes konnte aufgrund der der Absage der LEG zu einem Thüringenstand nicht erfolgen. 
 
79100.62010 - Werbe- und Fördermaßnahmen Tourismus 
Ursprünglich geplante finanzielle Mittel für das Stadtradeln wurde aus finanziellen Mittel des Klimaschutz bezahlt. Ebenso wurden geplante Mittel für 
die IGW Berlin nicht benötigt, da diese durch Mittel des Thüringer Bogen finanziert wurden. 
 
79100.63100 - Projektkosten Regionalbudget 
Nicht alle Fördermittel für das Jahr 2023 konnten ausgeben werden, weil Projekte nach 2024 geschoben werden mussten. 
 
79100.66100 - Mitgliedbeiträge RV Thür. Wald, Naturpark Thür. Wald, AGFK, RPG Mittelthüringen 
Geringere Ausgaben, da die geplante Beitragserhöhung des Regionalverbund Thüringer Wald erfolgt ist. 
 
79100.71100 - Zuweisung an die Regionale Planungsstelle Mittelthüringen 
Das Projekt Koordinierungsstelle Koordinator Atommüllendlage wurde von den Kreisen der Planungsgemeinschaft Mittelthüringen gestrichen. 
 
79100.71800 Zuschüsse zu regionalen touristischen Projekten  
Für den Qualitätswanderweg von Großbreitenbach und finanzielle Mittel für das Biosphärenreservat wurden keine finanziellen Mittel abgerufen. 
 
 
UA 79200 – Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 
 
79200.17100 - Zuweisung vom Land 
Bisherige Einnahmen setzen sich zusammen aus der Abschlagszahlung i.H.v. 452.915,00 € mit dem Bescheid vom 08.05.2023 auf die beantragte 
StPNV-Grundförderung im Jahr 2023, der StPNV-Förderung im Jahr 2023 des Freistaates an den Landkreis für landesbedeutsame Buslinien (Linie 
300) i.H.v 171.542,00 € mit Bescheid vom 18.08.2023 und der Zahlung i.H.v. 452.927,00 € mit dem finalen Bescheid vom 27.11.2023 auf die beantrag-
te StPNV-Grundförderung im Jahr 2023. 
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79200.17102 - Zuweisungen vom Land – zusätzliche Ausgleichszahlung zur Abfederung von Verlusten Pandemie Covid-19 
Bisherige Einnahmen setzen sich zusammen aus der 2. Abschlagszahlung aus der Richtlinie Corona-Hilfe ÖPNV Thüringen 2022 i.H.v. 249.407,20 €, 
der zusätzlichen Soforthilfe 2023 des Freistaates Thüringen i.H.v. 378.015,00 € gemäß Bescheid vom 08.05.2023, der 3. Abschlagszahlung nach 
Richtlinie Corona-Hilfe ÖPNV Thüringen 2022 i.H.v. 557.457,00 € (Zahlungseingang am 23.05.2023) und der finalen Zahlung aus Richtlinie Corona-
Hilfe ÖPNV Thüringen 2021 nach Festsetzungsbescheid vom 25.10.2023 i.H.v. 213.773,38 €. 
 
79200.17110 - Zuweisung vom Land für Azubi-Tickets 
Verringerung des Einnahmeansatzes, da die Förderung zur Anerkennung des "Azubi-Ticket"-Thüringen des Freistaates bereits zum 30.04.2023 und 
nicht zum 30.06.2023 eingestellt wurde. 
 
79200.71560 - Zuwendung an ÖPNV-Betrieb für Deutschlandticket 
Bescheid vom 26.06.2023 mit der Weiterleitung der 1. Abschlagszahlung für das Deutschlandticket im Jahr 2023 i.H.v. 296.120,00 € und Bescheid vom 
26.10.2023 mit der Weiterleitung der 2. Abschlags-zahlung für das Deutschlandticket im Jahr 2023 i.H.v. 242.280,00 € vom Landkreis an die IOV. 
D.h., die IOV hat auf der Grundlage der Bescheide eine Gesamtzuwendung von 538.400,00 € vom Landkreis erhalten. 
Der Bescheid zur Weiterleitung der 3. Abschlagszahlung für das Deutschlandticket im Jahr 2023 i.H.v. 2.029.540,00 € wurde bisher noch nicht ausge-
fertigt, da die 3. Abschlagszahlung von Freistaat gegenüber dem Landkreis schon beschieden wurde, aber die Zahlung beim Landkreis noch nicht ein-
gegangen ist. 
 
79200.71500 - Zuschüsse an ÖPNV-Betriebe (Landes- und Kreismittel) 
Bescheid vom 15.12.2022 über eine monatliche Zuwendung vom Landkreis an die IOV i.H.v. 446.362,50 € für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 
31.12.2023. D.h., die IOV erhält auf der Grundlage dieses Bescheides eine Gesamtzuwendung von 5.356.350,00 €. 
 
79200.71510 - Zuwendung an ÖPNV-Betriebe für Azubi-Ticket 
Bescheid vom 15.12.2022 i.V.m. dem Änderungsbescheid vom 26.04.2023 über eine monatliche Zuwendung vom Landkreis an die IOV i.H.v. 
24.156,00 € für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.04.2023. D.h., die IOV erhält auf der Grundlage der Bescheide eine Gesamtzuwendung 
i.H.v. 96.624,00 €. (s. auch Erläuterungen zu Haushaltsstelle: 79200.17110) 
 
79200.71530 - Sonderausgleichsleistungen (Zuwendung an ÖPNV – Ausgleichsleistung zur Abfederung von Verlusten) 
Bescheid vom 16.01.2023 über eine einmalige Sonderzuwendung vom Landkreis an die IOV i.H.v. 250.000,00 € zur Abfederung von Verlusten, Be-
scheid vom 19.04.2023 über eine einmalige Sonderzuwendung vom Landkreis an die IOV i.H.v. 550.000,00 € zur Abfederung von Verlusten, Bescheid 
vom 21.06.2023 über eine einmalige Sonderzuwendung vom Landkreis an die IOV i.H.v. 385.000,00 € zur Abfederung von Verlusten und Bescheid 
vom 20.11.2023 über eine einmalige Sonderzuwendung vom Landkreis an die IOV i.H.v. 213.652,58 € zur Abfederung von Verlusten. 
D.h., die IOV hat auf der Grundlage der Bescheide eine Gesamtzuwendung von 1.398.652,58 € vom Landkreis erhalten. 
 
79200.71540 - Zuschuss an IOV für hochautomatisiertes Fahren 
Bescheid vom 15.12.2022 über eine einmalige Sonderzuwendung vom Landkreis an die IOV i.H.v. 150.000,00 € zur Finanzierung des Pilotprojektes 
hochautomatisiertes Fahren. 
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79200.71560 - Zuwendung an ÖPNV-Betrieb für Deutschlandticket 
Siehe Einnahmen in der HHst. 79200.17130 und Weiterreichung per Bescheid an die IOV. 
 
 
 
Einzelplan 8 – Grundvermögen, Wirtschaftliche Unternehmen  
 

Zuschussbedarf - in Euro - gesamt   

Plan 1.110.000  
Rechnungsergebnis 1.182.000 72.000 

 
 
88005-88028.14000 - Mieten und Pachten 
Durch die Erhöhung der Betriebskosten wurden die Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter erhöht. 
 
88001-88028.15400 - Erstattung für kreiseigene Gebäude  
Durch hohe Rückzahlung der Versorger (Gas, Wasser, Strom) und Zahlungen durch Betriebskostenabrechnungen, der in unseren Verwaltungsgebäu-
den ansässigen Mieter, kam es zu höheren Einnahmen. 
 
88010.15200 - Zahlungen von Schadensfällen 
Aufgrund der Mehrausgaben für Schadensfälle, kam es zu mehr Einnahmen durch Zahlungen der Versicherungen. 
 
88001-88025.50000 - Unterhaltung der Grundstücke Verwaltungsgebäude 
Die Minderausgaben sind zur Deckung der noch notwendigen Maßnahmen bspw. Wetzlarer Platz, Am Technikum, Ritterstraße 14 notwendig; Der HH-
Ansatz war hier aufgrund der Kürzungen im HH 2023 zu gering angesetzt. 
 
88001-88025.54600 - Elektroenergie 
Aufgrund Anpassung der Ratenzahlung/Abschläge resultierend aus Rückzahlung und Nachzahlungen in einigen Objekten kam es zu Minder- bzw. 
Mehrausgaben. 
 
88001-88025.61000 – Dienstleistungen durch Dritte 
Es kam 2023 vermehrt zu Vandalismusschäden an Schulen, aber auch zu Wasserschäden und Schäden durch Dritte. 
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Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwir tschaft  
 

 
 
 
 
 

 
UA 90000 – Allgemeine Finanzzuweisungen/Umlagen 
 

Entwicklung UA 90000      
Bezeichnung  Plan 2023 JR 2023 Differenz   
Schlüsselzuweisung 31.200.000 31.242.880 42.880  
Mehrbelastungsausgleich 12.012.000 12.016.280 4.280  
Kompensationszahlung 6.700.000 6.700.000 0  
Stabilisierungszuweisung 
des Landes (ThürCorPanG) 282.5000 2.703.990 -121.010  
Ausschüttung nach § 24 
Abs. 3 ThürFAG 482.000 481.641 -359  
Zuwendung Schülerbeförde-
rung Ukr. Flüchtlinge 0 67.860 67.860  

FAU 839.700 799.781 -39.919  
Kreisumlage 47.732.300 47.732.380 80  
 Gesamt  101.791.000 101.744.813 -46.187  

 
UA 91200 - Zinsausgaben 
Die Zinsausgaben konnten aufgrund der allgemeinen günstigen Zinsentwicklung mit günstigen Zinssätzen reduziert werden.  
 
UA 91300 – Kalkulatorische Einnahmen 
Veränderungen ergaben sich aus den tatsächlich abgerechneten Investitionen zum Jahresende 2023. Die entsprechenden Ausgaben spiegeln sich in 
den Unterabschnitten wider (Einnahmen = Ausgaben) und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis.  
 
91500.86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt Tilgung   
Gegenüber der Planung ergibt sich aufgrund des tatsächlichen Schuldendienstes eine Reduzierung der Tilgung um 43,3 T€. 

in Euro -  

Plan -98.821.800   

Rechnungsergebnis -98.605.790 216.010 
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91500.86010  
Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wird, beträgt 561.854,63 €. 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben  
Einnahmen und Ausgaben sind nach § 7 ThürGemHV nur in Höhe der im Haushaltsjahr zu erwartenden oder voraussichtlich zu leistenden Beträgen zu 
veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind (Grundsatz der Wahrheit). Der Genauigkeit der Veranschlagung sind 
aber Grenzen gesetzt, da der Haushalt ein in die Zukunft gerichtetes Zahlenwerk ist. Die aus vertraglichen Verpflichtungen resultierenden Ausgaben 
sind zum größten Teil bekannt und können daher ziemlich genau geplant werden. Unplanmäßigkeiten treten auf, wenn z. B. die Zuweisungen im kom-
munalen Finanzausgleich und die zweckgebundenen Zuweisungen vom Land noch nicht bekannt sind oder wenn sich bestimmte Entwicklungen oder 
strukturelle Veränderungen abzeichnen, die sich spürbar ausgabeseitig auswirken. Um die Haushaltsführung trotzdem flexibel und wirtschaftlich zu 
gestalten und die Aufgabendurchführung nicht zu gefährden, sieht die Gemeindehaushaltsverordnung Instrumentarien vor, wie z. B.: 

�x Deckungsfähigkeit und Zweckbindung von Einnahmen 
�x Zulässigkeit von über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
�x Nachtragshaushalt. 

 
In der Jahresrechnung sind 11.058.404,69 € über- und außerplanmäßig bewilligte Ausgaben enthalten. 
 
Nachfolgend werden die Deckungsmöglichkeiten der über- und außerplanmäßig bewilligten Ausgaben dargestellt: 
 

 üpl. Ausgaben  apl. Ausgaben  Gesamt  

Minderausgaben 1.906.236,81  1.906.236,81 

Mehreinnahmen 2.206.215,72 2.593.197,38 4.799.413,00 

Allgemeine Rücklage 4.352.754,78  4.352.754,78 

 
Bei den überplanmäßig und außerplanmäßig genehmigten Ausgaben handelt es sich im Wesentlichen um Folgende: 
 

Überplanmäßige Ausgaben:  Außerplanmäßige Ausgaben:  

82,3 T€ Versicherungen/Schadensfälle 2,5 Mio. € Zuweisung IOV Deutschlandticket  

7,1 Mio.€ Hilfen zum Lebensunterhalt, Sozialhilfe   9,8 T€ Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel 

407,4 T€ Leistungen innerhalb von Einrichtungen  

8,8 T€ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  

8,5 T€ Bürobedarf – Vordrucke und Dokumente  

92,8 T€ Schülerbeförderung  
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8.  Entwicklung der Rücklagen  
  

 

 

Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.069.996,12 € entsprechend § 20 (2) ThürGemHV ist gewährleistet (siehe Anlage). 
 
Allgemeine Rücklage (zweckgebundener Anteil) Stand Ende 2022  Zuführung / Entnahme Stand Ende 2023 
Zuführung zweckgebundene Mittel aus der Tilgung der 
städtebaulichen Maßnahmen 

660.788,56 293.464,76 954.253,32 
 

Sonderlastenausgleich § 22 f ThürFAG-Klimapakt 238.630,00 -238.630,00 0 
    
Stand 31.12.202 3 zweckgebundene Rücklage gesam t 899.418,56 54.834,76 954.253,32 
    

Allgemeine Rücklage  (ohne zweckgebundene Anteile)  JR 2023 
Stand 31.12.2022 9.222.936,82 
Entnahme 4.413.456,35 
Stand 31.12.2023 4.809.480,47 
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9.  Vermögenshaushalt  
 
Einnahmen Vermögenshaushalt   
                

Einzelplan

Ansatz
 2023

Anord-
nungs-

soll 2023
Mehr-/Minder-

einnahmen neue HER

Abgänge
 KER aus 
Vorjahr

Abgänge
 HER aus 
Vorjahr

Rechnungs-
ergebnis

0 541.700,00 544.722,19 3.022,19 0,00 0,00 109.002,21 435.719,98

1 525.250,00 30.687,85 -494.562,15 0,00 0,00 0,00 30.687,85

2 1.449.877,00 610.417,29 -839.459,71 1.201.020,00 0,00 4.060,47 1.807.376,82

3 59.500,00 79.135,29 19.635,29 0,00 0,00 0,00 79.135,29

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 102.100,00 19.782,36 -82.317,64 102.100,00 0,00 0,00 121.882,36

6 538.400,00 371.400,00 -167.000,00 250.000,00 0,00 0,00 621.400,00

7 247.500,00 109.434,66 -138.065,34 78.665,34 0,00 7.834,00 180.266,00

8 2.991.400,00 0,00 -2.991.400,00 2.981.400,00 0,00 53,07 2.981.346,93

9 16.234.123,00 11.654.974,55 -4.579.148,45 3.911.200,00 0,00 0,00 15.566.174,55

Gesamteinnahmen 22.689.850,00 13.420.554,19 -9.269.295,81 8.524.385,34 0,00 120.949,75 21.823.989,78
 

 
 
 
Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmepositionen:  
 
Einzelplan 0  
Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Übertragung des Gebäudes Schönbrunnstraße 8 in Arnstadt an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis, 
geplant in Höhe von 400.000 €, vollzogen, so dass die Einnahme gemäß Beschluss des Kreistages Nr. 290/22 in Höhe von 373.708,94 € realisiert 
werden konnte. In der Haushaltsstelle 03000.34700 werden Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (10,9 T€) aus vergangenen Jahren 
ausgewiesen. Im Einzelplan 0 wird das Sanierungsvorhaben an den Pfaffenteichen finanziell abgebildet, gemäß Finanzierungsvereinbarung zahlte die 
Stadt Ilmenau einen Anteil in Höhe von 160.000 € an den Landkreis im Juni 2023 aus. Außerdem wird in der Haushaltsstelle 06000.36100 die Zuwen-
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dung für das Projekt „Dokumentenmanagementsystem“ (DMS) gebucht. Der Änderungsbescheid, datiert vom 08.10.2021, liegt vor. Die Projektlaufzeit 
endete 2023. Im Jahr 2021 wurden anhand der verausgabten Mittel 21.978,55 € abgerufen und ausgezahlt. Dagegen erfolgten im Jahr 2022 keine Ak-
tivitäten, so dass die noch abzurufenden Fördermittel in Höhe von 109.002,21 € als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2023 übertragen wurden. In 
Ermangelung der Fortführung des Projektes wurde mit Änderungsbescheid vom 09. November 2023 der Haushaltseinnahmerest ausgebucht bzw. 
nicht weiter in das Jahr 2024 übertragen. Mit benanntem Bescheid wurde ein Teilerfolg des Projektes Einführung eines DMS durch die Einführung von 
E-Starter Pakets und die Einrichtung einer Schnittstelle Aviso festgestellt, so dass die bereits ausgezahlten Förderanteile nicht zurückgezahlt werden 
mussten. 
 
Einzelp lan 1 
Im Bereich des Katastrophenschutzes wurden für Fahrzeugbeschaffungen 525.250,00 € veranschlagt. Dies betrafen Zuwendungen für drei Fahrzeuge. 
Für die Beschaffung eines Gerätewagens Atemschutz/Strahlenschutz waren 187.000 € vorgesehen. Der Zuwendungsbescheid liegt, datiert vom 
17.11.2023 vor. Für die Beschaffung eines Gerätewagens Dekontamination Thüringen für die FFW Großbreitenbach wurden mit Bescheid vom 
13.09.2023 dem Landkreis 105.600,00 € gewährt. Ebenfalls mit Bescheid vom 13.09.2023 erhält der Landkreis für die Beschaffung eines Gerätewa-
gens Gefahrgut für die FFW Arnstadt eine Förderung in Höhe von 232.650,00 €. Die drei benannten Bescheide sehen jedoch eine Mittelauszahlung 
der Fördergelder insgesamt in der geplanten Höhe erst im Jahr 2025 vor, so dass kein Haushaltseinnahmerest gebildet werden konnte. Die Mittel wer-
den im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 neu veranschlagt. 60.687,85 € Förderung wurden dem Landkreis für die Umrüstung auf Digitalfunk ausge-
zahlt. 
 
Einzelplan 2      
Die in Ansatz gebrachten Einnahmen im Einzelplan 2 stellen Investitionszuweisungen für die Schulen dar. Es handelt sich dabei um Einzelförderungen 
für investive Maßnahmen im Rahmen der Bildungsinfrastruktur, die aus den Bundes- und Landesprogrammen (auf Antrag) dem Landkreis gewährt 
werden.  
 
Im Rahmen eines Projektes versorgt der Ilm-Kreis seine Schulen mit Fahrradabstellanlagen. Die Maßnahme insgesamt in geplanter Höhe von 
394.800,00 € wird zu 50 % aus Bundesmitteln gefördert. Die Umsetzung der Maßnahme verzögerte sich bis ins Jahr 2023. Der Förderbescheid liegt 
dem Landkreis vor, sowie Änderungsbescheide zur Projektverlängerung. 10.596,07 € wurden im Jahr 2022 aufgrund des Baufortschrittes vereinnahmt, 
ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 159.174,48 € wurde in das Jahr 2023 übertragen, davon vereinnahmte der Landkreis abschließend 
155.114,01 €. Die Maßnahme ist endabgerechnet, der Verwendungsnachweis wurde erstellt und geprüft. 
 
Datiert vom 02. Juni 2021 ging dem Landkreis der Zuwendungsbescheid aus dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der 
Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder (GanztagInvest-Richtlinie) zu. 90 % fördert der Bund und der Freistaat Thüringen zweckgebunden für die 
Gestaltung von Ganztagsangeboten an unseren Grund- und Förderschulen. Die Mittel für das Projekt wurden in den beiden Haushaltsstellen 
20000.36101 (bauliche Maßnahmen) und 20000.36102 (Ausstattung) abgebildet. Aufgrund von noch verfügbarem Landesbudget konnten im Jahr 2022 
noch 359.430,93 € Fördermittel akquiriert werden. Vom Bund wurde bereits am 21.10.2021 ein Fortsetzungsprogramm „Ganztagsförderungsgesetz 
(GaFöG)“ beschlossen. Lediglich die Landesrichtlinie wurde noch nicht erlassen. Aufgrund der gesicherten Fortsetzung des Programmes konnten noch 
geplante, jedoch mit dem bisherigen Budget nicht mehr durchführbare Maßnahmen, als Haushaltsausgaberest finanziell gesichert werden. Entspre-
chend wurden auch die noch geplanten offenen Einnahmen als Haushaltseinnahmereste übertragen (20000.36101 62.726,05 € und 20000.36102 
45.000,00 €). 
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Zusätzliche Einnahmen konnte der Landkreis für den Sonnenschutz an der Staatlichen Grundschule „Ziolkowski“ Ilmenau in Höhe von 16.644,21 € 
erhalten. Für die Errichtung von Spielgeräten an der Staatlichen Grundschule Martinroda wurden im Rahmen der gesicherten Fortsetzung des GaFöG 
Haushaltseinnahmereste in Höhe von 73.800,00 € (ebenfalls Bildung Haushaltsausgabereste) übertragen. An der Staatlichen Grundschule in Kirch-
heim wurde der Umbau des Nebengelass zu Horträumen als große Fortführungsmaßnahme geplant. Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahme 
ist ebenfalls die Bereitstellung von Mitteln aus dem GaFöG (Sperrvermerk). Entsprechend wurde ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 180.000,00 € 
gebildet.  
 
Datiert vom 15.11.2021 ging dem Landkreis der Zuwendungsbescheid für den Neubau der Schulsporthalle in Stützerbach zu. Insgesamt wurden dem 
Landkreis zur Umsetzung der Maßnahme ursprünglich 2.812.577 €, gegliedert in fünf Jahresscheiben, zur Verfügung gestellt. Mit 4. Änderungsbe-
scheid vom 24.11.2023 wurden dem Landkreis weitere 326.178,00 € zugesichert. Insgesamt steht für die Maßnahme eine Förderung von nunmehr 
3.138.755,00 € bereit. Die Erhöhung der Förderung resultiert aus dem Antrag beim Freistaat Thüringen auf finanzielle Unterstützung aufgrund von er-
heblichen Mehrkosten. Um Zinsbelastungen zu vermeiden, werden vorübergehend jeweils gemäß Baufortschritt Mittel im jeweiligen Haushaltsjahr zu-
rückgezahlt, die im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Im Jahr 2023 waren dies 902.220,00 €. Entsprechend der Finanzierungsverein-
barung mit der Stadt Ilmenau wurde ein Komplementärfinanzierungsanteil in Höhe von 413.580,00 € für die Errichtung der Schulsporthalle gezahlt. 
 
Für die Errichtung der Biomasseanlage im Rahmen des Um- und Anbaus der Staatlichen Regelschule „Geratal“ konnten vom Bund sowie auch vom 
Land insgesamt 121.000 € Förderungen generiert werden. Die Mittel wurden als Haushaltseinnahmereste übertragen, da die Maßnahme sich etwas 
verzögert hatte, im Jahr 2023 wurden dann insgesamt 121.076,00 € vereinnahmt. 
 
Zusätzliche Einnahmen konnte der Landkreis einerseits für den Sonnenschutz an der Staatlichen Regelschule „W. Hey“ Ichtershausen in Höhe von 
13.862,08 € und andererseits für die Sanierung der Fassade am Staatlichen Berufsschulzentrum in Ilmenau in Höhe von 72.000,00 € vom Land Thü-
ringen für energetische Sanierungen erhalten. 
 
Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt Stadtilm erhält der Landkreis jährlich seit 2017 23.300,00 € für die abgeschlossene Sanie-
rung der Schulsporthalle in Stadtilm. Im Jahr 2016 wurde dem Landkreis einmalig 300.000,00 € gezahlt, so dass bisher insgesamt 463.100,00 € ausge-
reicht wurden. 
 
Im Jahr 2020 wurde außerdem die Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 gestartet. Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensberei-
che stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildungsinfrastruktur dar. Bund und Freistaat Thüringen unterstützen die Träger der staatli-
chen und freien Schulen in Thüringen bei den notwendigen Investitionen in die Vernetzung von Schulen und die Ausstattung mit IT-Systemen. Ziel soll 
es sein, zukunftsorientiert digitale Bildungsinfrastrukturen zu schaffen, unter der Maßgabe der Chancengerechtigkeit für jedes einzelne Kind. Für den 
Teil I – Schule und III – Medienzentrum erhält der Landkreis 5.234,2 T€. Die Mittel wurden in zwei Jahresscheiben 2020 und 2021 in den Haushalt im 
Abschnitt Medienzentrum verankert. Zur Umsetzung waren Medienkonzepte in allen Schulen zu erarbeiten und es sind Einzelförderanträge zu stellen 
und abzuarbeiten. Entsprechend der Abarbeitung des Projektes werden jeweils die Restmittel als Haushaltsreste übertragen. 
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Einzelplan 3  
Die Musikschule Arnstadt-Ilmenau erhielt im Rahmen des Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetzes vom Freistaat Thüringen finanzielle Unter-
stützung. 66.634,44 € wurden zur Anschaffung von Instrumenten und beweglichen Ausstattungsgegenständen im Vermögenshaushalt einnahmeseitig 
verbucht. 
 
12.750,92 € erhielt die Volkshochschule Zuwendungen vom Land für Projekte, insbesondere Digitalisierungsmaßnahmen. 
 
Einzelpla n 5 
Für die Digitalisierung der Gesundheitsämter stehen Fördermittel im Rahmen des ÖGD-Paktes Teil C zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um eine 
100%ige Förderung. Im Jahr 2023 vereinnahmte der Landkreis 19.782,36 €. 
 
Einzelplan 6    
371.400,00 € standen insgesamt für die Straßenbaumaßnahmen im Jahr 2023 zur Verfügung. 188.400,00 € wurden dem Landkreis vom Land Thürin-
gen für die Straßenbaumaßnahme an der K 8 OL Döllstedt gezahlt. Für die Straßenbaumaßnahme an der K 9 OA Ehrenstein vereinnahmte der Ilm-
Kreis 98.000,00 €. Weitere 15.000,00 € wurden für die K 15 Zufahrt Espenfeld vom Freistaat Thüringen ausgezahlt, für diese Maßnahme wurde gemäß 
Zuwendungsbescheid vom 20.11.2023 ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 250.000,00 € gebildet, da die Maßnahme baulich im Jahr 2024 umge-
setzt wird. 70.000,00 € zahlte der Freistaat dem Landkreis für den Bau des Kreisels K 22 Alkerslebener Kreuz. 
 
Einzelplan 7     
Im Jahr 2016 begann die bauliche Umsetzung des Projektes Bau des Radweges „Thüringer Waldrandroute“ mit der Realisierung des ersten Wegeab-
schnittes Pennewitz WRR 13 IK 03. Dieses Vorhaben wurde bis 2024 durchgeführt. Für die Realisierung stehen zwei Förderprogramme zur Verfügung. 
90 % der zuwendungsfähigen Kosten werden im Rahmen der Richtlinie des Freistaates Thüringen für die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert. Der Bescheid vom 22.12.2015 liegt dem Landkreis vor. Im 
Rahmen der Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen werden für einige Wegeab-
schnitte weitere Mittel von dem verbleibenden Anteil zur Verfügung gestellt. Den noch offenen Rest tragen die jeweiligen Gemeinden. Der Landkreis 
stellt Mittel für Beschilderungen bereit und ging zur Unterstützung der Gemeinden teilweise in Vorfinanzierung. Im Jahr 2024 wird das Vorhaben vo-
raussichtlich abgeschlossen. Im Jahr 2022 waren die Fördermittel vollständig abzurufen. Der Landkreis vereinnahmte im Jahr 2023 5.600,00 € vom 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt für die Beschilderung anteilig gemäß Vertrag zur Beschilderung mit angrenzenden Kommunen. Der Verwendungsnach-
weis muss zum Ende Mai 2024 dem Fördermittelgeber vorgelegt werden.  
 
Ferner ist im Einzelplan 7 die Umsetzung des Regionalbudgets veranschlagt. Der Zuwendungsbescheid für das Projekt für die Region der Landkreise 
Ilm-Kreis und Gotha liegt, datiert vom 06.04.2023, vor. Das Projekt hat eine Laufzeit von 2019 bis 2025, bis zum Jahr 2022 wurden 80 % gefördert, ab 
2023 werden 70 % Fördermittel ausgereicht. Es wurden 124.332,00 € Zuwendungen im Jahr 2023 veranschlagt, davon wurden 74.666,66 € ausge-
reicht, die Restmittel werden als Haushaltseinnahmereste vorgetragen. Der Landkreis Gotha beteiligt sich an den Eigenmitteln zum Projekt zu 50 %.  
 
Zur Umsetzung des Projektes „Fahrradwegweisung Ilm-Kreis“ liegt der Zuwendungsbescheid, datiert vom 18.08.2022, 1. Änderungsbescheid vom 
25.11.2022, vor. Das Projekt erstreckt sich über drei Jahre. Die Gesamtausgaben werden in Höhe von 335.205,75 € geplant, es können 251.400,00 € 
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Zuwendung erhalten werden. Im Jahr 2023 wurden anteilig 112.500,00 € ausgezahlt, die noch offenen 29.000,00 € wurden als Haushaltsausgabereste 
übertragen. 
 
Die geplante Förderung von E-Mobilität in Höhe von 60.000,00 € konnte nicht erreicht werden. 
 
Einzelplan 8  
Im Unterabschnitt 81800 wird die Versorgung der sogenannten „weißen Flecken“ des Landkreises mit Breitband abgebildet. Es gelten als „weiße Fle-
cken“ im Sinne der Breitbandförderung unterversorgte Bereiche, in denen der bisherige Internetzugang nicht einmal 30 Mbit/s (als Downloadgeschwin-
digkeit) ermöglicht, zusätzlich musste ein Markterkundungsverfahren, welches nicht älter als ein Jahr ist, über die Ausbaugebiete vorliegen, indem sich 
kein Telekommunikationsunternehmen für die nächsten 3 Jahre verpflichtet, eigenwirtschaftlich die Bereiche zu erschließen. Die Breitbandversorgung 
als schneller Zugang zum Internet ist heute eine wesentliche Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftliche Teilhabe. 

Bei der Verfügbarkeit von Breitbandanschlüssen bestehen jedoch große Unterschiede insbesondere zwischen städtischen und ländlichen Räumen. 
Dies bedeutet nicht nur einen Nachteil für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, die in ihren Regionen nicht den gleichen Zugang zu digitalen Informa-
tionen, Kommunikation und Dienstleistungen haben wie in den Städten, es bedeutet auch einen Nachteil für Kommunen, deren wirtschaftliche und de-
mografische Entwicklung beeinflusst wird. Die Verfügbarkeit von schnellen Internetzugängen ist deshalb ein wesentlicher Standortfaktor sowohl für 
Unternehmen als auch für Bürgerinnen und Bürger. 

Der Ausbau der Breitbandinfrastruktur basiert auf Vorschriften der EU, des Bundes sowie des Landes. Entgegen der ursprünglich geplanten Investition 
in Höhe von 35,0 Mio. €, werden nach Abschluss des umfangreichen Vergabeverfahrens 16,756 Mio. € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sind ein-
nahme- und ausgabeseitig als Haushaltsreste jeweils nach Projektfortschritt vorgetragen. Mit der Umsetzung wurde ein Telekommunikationsunterneh-
men beauftragt, 50 % trägt der Bund, der Bescheid vom 14.12.2020 liegt dem Landkreis vor. Der Freistaat Thüringen trägt 8,2687 Mio. €, der Zuwen-
dungsbescheid vom 27.01.2021 liegt ebenfalls vor. Weitere 106,7 T€ muss, den einschlägigen Förderbestimmungen Rechnung tragend, für seinen 
Eigenanteil das Amt Wachsenburg tragen, die Mittel wurden 2023 ausgezahlt. Die Finanzierungsvereinbarung liegt, datiert vom 03.12.2020, vor. Im 
Jahr 2022 wurden einnahme- wie auch ausgabeseitig 2.481.631,24 € umgesetzt, im Jahr 2023 5.666.779,61 €. 
 
Einzelplan 9      
Im Einzelplan 9 vereinnahmte der Landkreis im Jahr 2023 die jährlich zur Verfügung gestellte Schulinvestitionspauschale vom Freistaat Thüringen in 
Höhe von 1.396.117,41 € sowie die Investitionspauschale in Höhe von 1.998.555,62 €. Der Landkreis erhielt im Dezember des Jahres 2022 eine inves-
tive Zuweisung nach § 22 f ThürFAG Sonderlastenausgleich Klimapakt in Höhe von 238.630,00 €. Diese Mittel wurden zur Umsetzung von Klima-
schutzmaßnahmen im Jahr 2023 verwendet, sodass die Gelder im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 zweckgebunden der Rücklage zugeführt 
wurden und im Haushalt 2023 zur Verfügung standen. Für das Jahr 2023 wurden 515.800,00 € Sonderlastenausgleich gemäß § 22 f ThürFAG im Ver-
mögenshaushalt zugeordnet. Die Mittel wurden in das Jahr 2024 übertragen, da die zweckentsprechende Verausgabung im Jahr 2024 erfolgt. Die ge-
planten Kreditaufnahmen aus der Ermächtigung 2023 in Höhe von 3.395.400,00 € werden vollständig als Haushaltseinnahmereste vorgetragen, im 
Jahr 2023 wurden die Kreditaufnahmen aus der Ermächtigung 2022 in Höhe von 4.950.000,00 € getätigt. Im Jahr 2022 wurden keine Umschuldungen 
abgewickelt. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt für die ordentliche Tilgung erfolgte planmäßig in voller Höhe von 2.752.895,78 €. Für die seit 
Jahren getätigten planmäßigen Tilgungen der fünf Städtebauförderdarlehen wurde mit Bescheid vom 22. Juni 2017 erfreulicherweise die noch offenen 
Restschulden vom Freistaat Thüringen in nicht rückzahlbare Zuwendungen umgewandelt, so dass ab dem Jahr 2017 die Tilgungen in Höhe von 293,7 
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T€ jährlich entfallen. Die noch offene Restschuld aus allen fünf Darlehensverpflichtungen beliefe sich auf 4.608 T€. Der Erlass der Darlehensreste ist 
an die Auflage gebunden, diesen Betrag nachweislich für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur einzusetzen. Hier sind Verwendungsnachweise dem 
Freistaat vorzulegen. Der gesamte Darlehensrest war auf Buchungsanweisung des Freistaates in einer Summe im Jahr 2017 als außerplanmäßige 
Tilgung und gleichzeitig als Zuschussgewährung auszubuchen. Aus diesen in einer zweckgebundenen Rücklage angesammelten Geldern, wurden 
2022 erstmals 1.100.000 € für Schulinvestitionsmaßnahmen eingesetzt und abgerechnet. Im Jahr 2023 wurden planmäßig 293.464,76 € der Allgemei-
nen Rücklage zugeführt. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes musste im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 4.413.456,35 € zur Verfügung gestellt 
werden, 4.646.423,00 € waren als Entnahme aus der allgemeinen Rücklage geplant. Durch den positiven Abschluss des Verwaltungshaushaltes war 
die gesamte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wie geplant nicht erforderlich.  
 
Ausgaben Vermögenshaushalt  
          

Einzelplan
Ansatz
 2023

Anord-
nungs-

soll 2023
Mehr-/Minder-

ausgaben neue HAR
Abgänge

 HAR aus Vorjahr
Rechnungs-

ergebnis

0 1.326.000,00 102.179,16 -1.223.820,84 1.117.790,65 109.002,21 1.110.967,60

1 2.440.000,00 22.244,44 -2.417.755,56 2.586.109,24 59.475,39 2.548.878,29

2 8.386.500,00 317.656,93 -8.068.843,07 8.570.901,22 201.207,04 8.687.351,11

3 107.450,00 94.947,88 -12.502,12 30.000,00 0,00 124.947,88

4 0,00 0,00 0,00 0,00 94.334,49 -94.334,49

5 106.000,00 20.405,00 -85.595,00 121.882,36 0,00 142.287,36

6 715.000,00 28.246,94 -686.753,06 723.784,55 30.000,00 722.031,49

7 751.000,00 110.518,94 -640.481,06 575.481,06 0,00 686.000,00

8 4.770.000,00 102.970,91 -4.667.029,09 4.746.529,09 0,00 4.849.500,00

9 4.087.900,00 3.046.360,54 -1.041.539,46 0,00 0,00 3.046.360,54

Gesamtausgaben 22.689.850,00 3.845.530,74 -18.844.319,26 18.472.478,17 494.019,13 21.823.989,78  
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Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgabepositionen:  
             
Einzelplan 0  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll*  Anordnung s-
soll z uzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausga-

ben 
03000.98100 Rückzahlungen von Zuweisungen, Prüfung Verwendungsnachweis Generalsa-

nierung SSH Dörnfeld 
 

7.600,00 
 

7.600,00 
 

03500.93200 Erwerb von Grundstücken an Kreisstraßen, bspw. K 3, K 8, K 9 sowie Erwerb 
Grundstück für Bergwacht 

 
100.149,32 

 
100.149,32 

 

03500.93281 Anschlussbeiträge für neue oder wiederherzustellende Anschlüsse, die durch 
Ver- und Entsorgungsverbände beschieden werden 

 
134.000,00 

 
134.000,00 

 

03500.93500 Ausstattung für die Verwaltung, insbesondere Mobiliar und technische Geräte 167.709,03 167.709,03  
03500.94500 Gebäudeleittechnik, Anbindung Schulen/Sporthallen, wie bspw. SSH Gehren 51.597,18 51.597,18  
03500.94501 Umrüstung LED-Beleuchtung Verwaltungsgebäude 10.000,00 10.000,00  
03500.95000 Tiefbaumaßnahme Pfaffenteich Fortführungsmaßnahme  1.832.213,15 1.832.213,15  
06000.93400
/93500 

Erwerb immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände im Bereich EDV 
(Deckungsring) 

 
515.102,21 

 
369.270,94 

 
-145.831,27 

06000.93401 Projekt Erweiterung Dokumentenmanagementsystem zur Umsetzung der Digi-
talisierungsprozesse 

 
187.060,07 

 
78.057,86 

 
-109.002,21 

 
Einzelplan 1  

Haushalt s-
stelle  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

13000.93501 Brandschutz, Erwerb beweglicher Sachen, Fahrzeuge wie TLF 3000 für Groß-
breitenbach und Stadtilm 

 
1.115.343,39 

 
1.115.343,39 

 
 

13000.98200 Brandschutz, Bezuschussung Kommunen, Zuschuss für Gerätehaus Stadtilm 
und Arnstadt und für Spezialfahrzeuge an Kommunen (bspw. HLF 10 Marlis-
hausen und HLF 20 Amt Wachsenburg) 

 
 

424.000,00 

 
 

423.150,86 

 
 

-849,14 
13100.93501 FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen, Anschaffung Rollcontainer 116.807,00 105.426,09 -11.380,91 
14000.93500 Katastrophenschutz, Erwerb beweglicher Sachen, bspw. Rollcontainer f. Stark-

regen/Hochwasser und Vegetationsbrand 
 

454.115,00 
 

454.114,10 
 

-0,90 
14000.93501 Katastrophenschutz, Erwerb Fahrzeuge, bspw. TLF 4000 Arnstadt, Gerätewa-

gen Gefahrgut Arnstadt und Gerätewagen Dekontamination Großbreitenbach 
 

1.865.000,00 
 

1.865.000,00 
 
 

14000.93502 Katastrophenschutz, Umrüstung auf Digitalfunk 110.687,85 80.152,85 -30.535,00 



 64 

14000.93504 Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen für Einsätze 10.000,00 10.000,00  
14000.94500 Katastrophenschutz, Neubau Stellplätze mit Sozialtrakt, Fortführungsmaß-

nahme 
 

1.200.000,00 
 

1.200.000,00 
 

14000.98200 Katastrophenschutz, Bezuschussung Kommunen für Sirenenanlagen 110.000,00 110.000,00  
16000.93402 Rettungsdienst,– Immaterielle Vermögensgegenstände wie Softwareerweite-

rungen und Notrufabfragesysteme (Deckungsring) 
 

90.000,00 
 

90.000,00 
 
 

16000.93404 Rettungsdienst, Programmierung der Schnittstelle zum E-Pen Einsatzleitsys-
tem 

 
45.000,00 

 
35.000,00 

 
-10.000,00 

16000.93502 Rettungsdienst, Mobiliar und Hardware Leitstelle (Deckungsring) 120.000,00 97.755,56 -22.244,44 
16000.93504 Erwerb beweglicher Sachen, E-Pen Hardware 21.633,017 21.633,01  
16000.98200 Rettungsdienst, Zuschüsse für Investitionen Zweckverband Westthüringen 99.200,00 99.200,00  

 
Einzelplan 2  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

20000.93561 
bis 93566 

Schulausstattungen an Grund- und Regelschulen, Gymnasien, Berufsschulen 
und Förderschulen (Mobiliar, technische Geräte usw.)  

 
550.218,54 

 
549.935,08 

 
-283,46 

20000.93568 Ausstattung Grund- und Förderschulen, Projekt „GanztagInvest“ wird fortge-
setzt neu Projekt Ganztagsförderungsgesetz „GaFöG“  

 
50.000,00 

 
50.000,00 

 

20000.94501 Projekt Fahrradabstellanlagen an Schulen, Fortführungsmaßnahme  318.348,96 318.348,96  
20000.94502 Umrüstung LED-Beleuchtung an Schulen 32.009,98 32.009,98  
21104.94500 GS „Thomas Müntzer“ Gehren, Brandschutzmaßnahmen, Brandschutztüren, 

Sicherheitsbeleuchtung 
 

280.772,56 
 

280.772,56 
 

21104.94501 GS „Thomas Müntzer“ Gehren, Schulhofsanierung 350.000,00 350.000,00  
21108.94500 GS Großbreitenbach, Brandschutzmaßnahme, Fluchttreppe Dachgeschoss 2.742,60 2.742,60  
21108.94501 GS Großbreitenbach, Ganztagsförderungsgesetz, noch fehlende Umset-

zungsrichtlinie, daher Projekt verzögert 
 

80.000,00 
 

80.000,00 
 

21110.94502 GS „Karl Zink“ Ilmenau, Abstellbox 3.000,00 3.000,00  
21110.94504 GS „Karl Zink“ Ilmenau, Ganztagsförderungsgesetz, noch fehlende Umset-

zungsrichtlinie, daher Projekt verzögert 
 

20.000,00 
 

20.000,00 
 

21112.94500 GS „Am Stollen“ Ilmenau, Multifunktionsgebäude, Fortführungsmaßnahme 392.563,24 392.563,24  
21112.94502 GS „Am Stollen“ Ilmenau, Brandschutzmaßnahmen, wie Sicherheitsbeleuch-

tung und 2. Rettungsweg 
135.658,81 135.658,81  

21112.94504 GS „Am Stollen“ Ilmenau, Treppe Schulhof 27.600,00 27.600,00  
21112.94505 GS „Am Stollen“ Ilmenau, Sanierung Dach 450.000,00 450.000,00  
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21114.94500 GS „Ziolkowski“ Ilmenau, Brandschutzmaßnahmen 100.000,00 100.000,00  
21114.94502 GS „Ziolkowski“ Ilmenau, Schallschutz- und Elektroarbeiten 50.000,00 50.000,00  
21114.94503 GS „Ziolkowski“ Ilmenau, Sonnenschutz 48.143,03 30.811,06 -17.331,97 
21116.94500 GS „Johann Jacob Wilhelm Heinse“ Langewiesen, Fortführungsmaßnahme 

grundhafte Sanierung lt. KT-Beschluss 174/16 und 202/16, Klimagerät noch 
ausstehend 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

 
 

21118.94502 GS Martinroda, Garage 10.000,00 10.000,00  
21118.94503 GS Martinroda, Projekt „GaFöG“, Spielgeräte 90.000,00 82.613,24 -7.386,76 
21118.94504 GS Martinroda, Fenster Westseite 70.000,00 55.000,00 -15.000,00 
21118.94505 GS Martinroda, Anpassung Fensternischen (Deckungsring)     30.000,00 30.000,00  
21120.94502 GS Stützerbach, Heizungssanierung 33.922,92 12.830,18 -21.092,74 
21120.94503 GS Stützerbach, Dachsanierung 98.810,00 98.810,00  
21121.94502 GS „Geschw. Scholl“ Arnstadt, Erweiterung Toiletten 200.000,00 200.000,00  
21121.94503 GS „Geschw. Scholl“ Arnstadt, Erneuerung Fenster  50.000,00 50.000,00  
21121.94508 GS „Geschw. Scholl“ Arnstadt, Mauerwerkstrockenlegung Keller 70.000,00 70.000,00  
21122.94502 GS „J.S.Bach“ Arnstadt, Ganztagsförderungsgesetz, Baumhäuser, Ballfang-

zaun, Markise 
 

85.000,00 
 

85.000,00 
 

21124.94502 GS „An der Burglehne“ Gräfenroda, Ganztagsförderungsgesetz, Abriss Ne-
bengebäude 

 
60.000,00 

 
60.000,00 

 

21124.94503 GS „An der Burglehne“ Gräfenroda, Trockenlegung Giebel 10.000,00 10.000,00  
21125.93500 GS „An der Wachsenburg“ Holzhausen, Ausstattung in Abhängigkeit von 

Baumaßnahme 
 

20.000,00 
 

20.000,00 
 

21125.94501 GS „An der Wachsenburg“ Holzhausen, Fortführungsmaßnahme Sanierung 2.022.937,35 2.022.937,35  
21126.94504 GS „W. Hey“ Ichtershausen, Fortführungsmaßnahme Anbau 1.552.347,52 1.552.347,52  
21127.94501 GS Kirchheim, Sanierung Nebengelass Ganztagsförderungsgesetz, noch 

fehlende Umsetzungsrichtlinie, daher Projekt verzögert 
 

300.000,00 
 

300.000,00 
 

21128.94501 GS Marlishausen, Projekt Ganztagsförderungsgesetz, noch fehlende Umset-
zungsrichtlinie, daher Projekt verzögert, Markisen  

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 

21132.94500 GS Osthausen, Brandschutz 10.000,00 10.000,00  
21134.94501 GS „L. Bechstein“ Arnstadt, ELA-Anlage 21.880,98 21.880,98  
21135.94500 GS „Dr. H. Bielfeld“ Arnstadt, Projekt Ganztagsförderungsgesetz, noch feh-

lende Umsetzungsrichtlinie, daher Projekt verzögert, Spielgeräte 
 

40.000,00 
 

40.000,00 
 

21140.94500 SSH Gehren, Dachsanierung 341.000,00 341.000,00  
21141.94501 SSH Großbreitenbach, Lichtkuppel Dach 100.000,00 100.000,00  
21142.94501 SSH GS „Karl Zink“ Ilmenau, Generalsanierung, Fortführungsmaßnahme, 

zurückgestellt, da fehlende Förderzusage für die angemeldeten Vorhaben, 
 

200.000,00 
 

100.000,00 
 

-100.000,00 
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daher Verzögerung der Maßnahme 
21146.93500 Neubau SSH Stützerbach, Ausstattung in Abhängigkeit von Baufortschritt 90.000,00 90.000,00  
21146.94500 Neubau SSH Stützerbach, Fortführungsmaßnahme 3.077.841,77 3.077.841,77  
21147.94500 SSH GS „Ziolkowski“ Ilmenau, Generalsanierung, derzeit planerische Vorbe-

reitung, Förderzusage fehlt noch 
 

500.000,00 
 

500.000,00 
 

21152.93500 SSH Dörnfeld, Generalsanierung, Ausstattung vollständig erworben, De-
ckungsring 

 
14.734,49 

 
12.522,76 

 
-2.211,73 

21152.94500 SSH Dörnfeld, Generalsanierung, Fortführungsmaßnahme, Deckungsring, 
Maßnahme befindet sich derzeit in der Endabrechnung 

 
92.580,27 

 
94.792,00 

 
2.211,73 

22502.94502 RS „Geratal“ Geraberg, Erweiterungsanbau, Teil angrenzend Altbausanie-
rung 

425.470,41 380.546,41 -44.924,00 

22502.94503 RS „Geratal“ Geraberg, Sportanlagen 110.000,00 110.000,00  
22502.94504 RS „Geratal“ Geraberg, Errichtung Garage 15.000,00 15.000,00  
22503.94502 RS Gräfinau-Angstedt, Außenverschattung 6.000,00 6.000,00  
22506.94500 RS „Geschw. Scholl“ Ilmenau, Brandschutzmaßnahmen 375.650,75 375.650,75  
22506.94501 RS „Geschw. Scholl“ Ilmenau, Dacheindeckung 450.000,00 450.000,00  
22512.94500 RS Ichtershausen, Brandschutzmaßnahmen, Ertüchtigung Elektro  312.831,76 312.831,76  
22512.94501 RS Ichtershausen, Elektrosanierung 83.671,33 83.671,33  
22512.94503 RS Ichtershausen, Sanierung Aula 60.027,65 60.027,65  
22512.94505 RS Ichtershausen, Dachsanierung 50.000,00 50.000,00  
22514.94500 Gemeinschaftsschule Gräfenroda, Brandschutzmaßnahmen, Beleuchtung, 

Brandschutztüren 
 

240.582,88 
 

240.582,88 
 

22514.94502 Gemeinschaftsschule Gräfenroda, Erneuerung Eingangstreppe 150.000,00 150.000,00  
22515.93502 TGS Stadtilm, Ausstattung Werkraum 33.000,00 33.000,00  
22515.94501 TGS Stadtilm, Anbau Mensa 906.903,74 906.903,74  
22515.94502 TGS Stadtilm, Umbau Klassen 20.000,00 20.000,00  
22515.94504 TGS Stadtilm, ELA-Anlage 12.400,00 12.400,00  
22516.94500 RS „Am Schloss Neideck“ Arnstadt, Schulhofsanierung 60.000,00 60.000,00  
22517.94500 RS Arnstadt „Robert Bosch“, Brandschutzmaßnahmen, Türen 73.520,52 73.520,52  
22517.94502 RS Arnstadt „Robert Bosch“,Um- und Ausbau, Fortführungsmaßnahme 490.000,00 490.000,00  
22522.94500 SSH Gräfenroda, Anbau für Sektion Gewichtheber Fortführungsmaßnahme 90.671,66 90.671,66  
22522.94501 SSH Gräfenroda, Dachsanierung 150.000,00 150.000,00  
22522.94502 SSH Gräfenroda, ELA-Anlage 100.000,00 100.000,00  
23400.93500 Gymnasium „Am Lindenberg“ Ilmenau, Ausstattung in Abhängigkeit von 

Baumaßnahme 
50.000,00 50.000,00  

23400.94500 Gymnasium „Am Lindenberg“ Ilmenau, Brandschutzmaßnahmen    100.000,00 100.000,00  
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23400.94501 Gymnasium „Am Lindenberg“ Ilmenau, Elektroleistungen 270.000,00 270.000,00  

23400.94503 Gymnasium „Am Lindenberg“ Ilmenau, Dachsanierung    250.000,00 250.000,00  
23400.94506 Gymnasium „Am Lindenberg“ Ilmenau, Elektroleistungen 600.000,00 600.000,00  
23400.94509 Gymnasium „Am Lindenberg“ Ilmenau, Eingangstreppe 80.000,00 80.000,00  
23500.93500 Gymnasium Ilmenau Haus 1 „Goetheschule“, Ausstattung in Abhängigkeit 

von Baumaßnahme 
20.000,00 20.000,00  

23500.94500 Gymnasium Ilmenau Haus 1 „Goetheschule“, Brandschutzmaßnahmen, 
Hausalarm, Fluchtweg 

 
508.336,40 

 
508.336,40 

 

23500.94502 Gymnasium Ilmenau Haus 1 „Goetheschule“, Dachsanierung 200.000,00 200.000,00  
23510.94500 Gymnasium Ilmenau Haus 2 „Goetheschule, Brandschutz, Hausalarm 38.122,28 38.122,28  
23700.94501 Gymnasium „MELISSANTES“ Arnstadt, Akustikdecke 30.000,00 30.000,00  
23910.93500 Sporthalle Arnstadt, „Am Jahn-Sportpark“, Ausstattung in Abhängigkeit von 

Baumaßnahme 
 

15.000,00 
 

15.000,00 
 

23910.94500 Sporthalle Arnstadt, „Am Jahn-Sportpark“, Sanierung Duschen 250.000,00 250.000,00  
23910.94501 Sporthalle Arnstadt, „Am Jahn-Sportpark“, ELA-Anlage 182.376,04 182.376,04  
23910.94502 Sporthalle Arnstadt, „Am Jahn-Sportpark“, Verbesserung Speisenversorgung 50.000,00 50.000,00  
23920.94500 Neubau SSH Gym. „MELISSANTES“ Fortführungsmaßnahme 1.933.058,76 1.933.058,76  
24010.93500 SBSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arnstadt, Ausstattung Umrüstung KfZ auf 

Elektrotechnik 
 

250.000,00 
 

248.194,11 
 

-1.805,89 
24010.93501 SBSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arnstadt, Ausstattung Verbesserung Unter-

richts- und Lernbedingungen bestimmte Berufe 
 

115.200,00 
 

113.959,23 
 

-1.540,77 
24010.94500 SBSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arnstadt, Tore 39.000,00 39.000,00  
24020.93500 SBSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau, Ausstattung Verbesserung Unter-

richts- und Lernbedingungen bestimmte Berufe 
 

84.500,00 
 

84.484,55 
 

-15,45 
24020.94504 SBSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau, Fernwärme Werkstattgebäude 125.000,00 125.000,00  
27200.94502 Reg.Förderz. „Dr. Hans Vogel“, Projekt „GanztagInvest“, Verschattung 9.777,80 5.868,09 -3.909,71 
29500.93401 Medienzentrum, Erwerbe Immaterielles für Schulen außerhalb v. Digitalpakt, 

Deckungsring 
 

146.097,78 
 

163.842,11 
 

17.744,33 
29500.93402 Medienzentrum, Erwerbe Immaterielles Optimierung Berufsfelder SBSZ KT-

Beschluss 336/23 
 

46.000,00 
 

46.000,00 
 

29500.93420 Medienzentrum, Fortführungsmaßnahme Digitalpakt I und III – Immaterielles 
im Medienzentrum 

 
290.637,43 

 
290.637,43 

 

29500.93421 Medienzentrum, Fortführungsmaßnahme Digitalpakt I und III – Immaterielles 
in Schulen 

 
1.284.203,00 

 
1.284.203,00 

 

29500.93501 Medienzentrum, Technik an Schulen außerhalb Digitalpakt 339.498,75 307.135,37 -32.363,38 
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29500.93502 Medienzentrum, Tafelflügel KT-Beschluss 367/23 228.400,00 228.400,00  
29500.93520 Medienzentrum, Fortführungsmaßnahme Digitalpakt I und III – Hardware im 

Medienzentrum 
 

150.000,00 
 

150.000,00 
 

29500.93521 Medienzentrum, Fortführungsmaßnahme Digitalpakt I und III – Hardware in 
Schulen 

 
1.089.955,68 

 
1.089.955,68 

 

29500.94520 Medienzentrum, Fortführungsmaßnahme Digitalpakt I und III – in Schulen 
Planungsleistungen 

 
187.545,65 

 
187.545,65 

 

29500.94521 Medienzentrum, Fortführungsmaßnahme Digitalpakt I und III – in Schulen 
Bauleistungen 

 
1.603.310,87 

 
1.603.310,87 

 

 
Einzelplan 3  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

33300.93500 Musikschule Arnstadt-Ilmenau, Erwerb Instrumente, Sonstiges 66.634,44 66.634,44  
33300.94500 Musikschule Arnstadt-Ilmenau, Lüftung Schallschutzkabine 30.000,00 30.000,00  
35000.93500 Volkshochschule Projekte, Digitalisierung 37.150,00 18.013,44 -19.136,56 
36500.98700 Denkmalschutz und –pflege, Zuschüsse  15.000,00 15.000,00  

 
Einzelplan 5  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

50100.93400 Gesundheitsamt, Erwerb Immaterielles, ÖGD Teil C 38.700,00 38.700,00  
50100.93501 Gesundheitsamt, Erwerb von beweglichen Sachen, ÖGD Teil C 115.982,36 115.982,36  
50200.94500 Veterinäramt, Verwahrstelle TNP 11.500,00 11.500,00  
50210.93500 Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Trichinoskop 18.000,00 17.491,83 -508,17 

 
Einzelplan 6  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

65000.95000 Kreisstraßen, Brückenprüfungen 100.000,00 100.000,00  
65000.95002 Kreisstraße K 2, OA Niederwillingen, Pflastertausch 37.743,04 37.743,04  
65000.95008 Kreisstraße K 8 OL Döllstedt,  569.960,22 569.960,22  
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65000.95009 Kreisstraße K 9 OA Ehrenstein in Richtung Kreisgrenze Remda, Deckener-
neuerung und Tragfähigkeitserhöhung 

 
274.753,12 

 
221.884,61 

 
-52.868,51 

65000.95015 Kreisstraße K 15, Zufahrt Espenfeld 570.000,00 570.000,00  
65000.95021 Kreisstraße K 21 Kr. Rockhausen – OE Rockhausen 20.000,00 20.000,00  
65000.95022 Kreisstraße K 22 Kreisel am Alkerslebener Kreuz Gemeinschaftsmaßnahme 

Anteil Landkreis 
 

408.867,07 
 

338.867,07 
 

-70.000,00 
65000.95044 Kreisstraße K 44, OL Langewiesen 210.691,87 200.691,87 -10.000,00 
65000.95054 Kreisstraße K 54/L1047 Kreuzungsausbau 40.000,00 40.000,00  
65000.95060 Kreisstraße K 60 Kahlert, Anlaufprojektierung, Bau verschoben, da keine För-

derung erhalten 
 

75.079,70 
 

75.079,70 
 
 

 
Einzelplan 7  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

77000.93500 Fuhrpark, Erwerb Fahrzeuge 171.761,65 171.761,65  
77000.93501 Fuhrpark, Sonderprogramm Klimaschutz Elektrofahrzeuge 200.000,00 140.000,00 -60.000,00 
79100.94500 Regionalbudget, Fortführungsmaßnahme 170.000,00 170.000,00  
79100.94501 Projekt Beschilderung nach Radkonzept im Ilm-Kreis 334.650,54 334.650,54  
79100.96100 Bau des Radweges „Thüringer Waldrandroute“ Fortführungsmaßnahme  382.619,26 382.619,26  

79100.98200 Zuschüsse für Investitionen an Städte und Gemeinden für Radverkehr, 
Stadt Stadtilm Ilmtal-Radweg 

 
50.000,00 

 
50.000,00 

 

 
Einzelplan 8  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

81800.95000 Breitbandausbau, Bauleistungen 97.851,09 97.851,09  
81800.98700 Breitbandausbau, Zuschuss an das Telekommunikationsunternehmen 17.263.281,18 17.263.281,18  
88001.94501 Verwaltungsgebäude Musikschule Paul-Löbe-Str. 1 Ilmenau, Elektro 50.000,00 50.000,00  
88006.94500 Verwaltungsgebäude Wetzlarer Platz Ilmenau, Sanierung  192.173,37 192.173,37  
88007.94500 Verwaltungsgebäude Volkshochschule Bahnhofstraße 6 Ilmenau Dach-, Sa-

nitär-, Kellersanierung 
 

330.000,00 
 

330.000,00 
 

88008.94500 Verwaltungsgebäude Am Technikum 6 Ilmenau, Brandschutzmaßnahmen 210.031,53 210.031,53  
88019.94501 Verwaltungsgebäude, Ritterstraße 14 Arnstadt, Umrüstung LED-Beleuchtung 100.000,00 90.000,00 -10.000,00 
88019.95000 Sanierung Garagenhof Arnstadt Ritterstraße 360.000,00 360.000,00  
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88024.94500 Gebäude Straßenmeisterei 767.615,06 767.615,06  
88028.94500 Gebäude Lindenallee 10 Arnstadt, Sanierung  2.083.974,93 2.083.974,93  
88029.94500 Gebäude Bergwacht Allzunah 70.000,00 70.000,00  
88030.94500 Gebäude Bergwacht Ilmenau 10.000,00 10.000,00  
88100.95000 Teichsanierung 234.359,78 234.359,78  

 
Einzelplan 9  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

91000.91003 Zuführung an allg. Rücklage, zweckgebunden eingesparte Tilgungen der fünf 
Städtebaufördermaßnahmen, da lt. Bescheid zum Einsatz in die Bildungsinfra-
struktur vorzusehen und nachzuweisen, in 2017 nicht mehr umsetzbar 

 
 

293.700,00 

 
 

293.464,76 

 
 

-235,24 
91200.97708 Ordentliche Tilgungsleistungen von Krediten am Kreditmarkt 2.794.200,00 2.752.895,78 -41.304,22 
91200.97709 Umschuldungen 2.700.000,00 2.631.820,31 -68.179,69 

* Haushaltsansatz einschließlich Einfluss aus ÜPL/APL und Haushaltsreste Vorjahr  

Die teils dargestellten Mehrausgaben sind stets im Rahmen von Deckungsringen gedeckt. 
 
10. Haushaltsreste zum Jahresabschluss 2023  
  
Der Übertragung der Haushaltsreste (Haushaltseinnahmereste HER und Haushaltsausgabereste HAR) in das Haushaltsjahr 2024 stellt sich wie folgt 
dar: 

�x Vermögenshaushalt  
Haushaltseinnahmereste (HER) aus Vorjahren 12.852.028,84 
Haushaltsausgabereste (HAR) aus Vorjahren 30.281.744,50 
Haushaltseinnahmereste (HER) neu 8.524.385,34 
Haushaltsausgabereste (HAR) neu 18.472.478,17 
Haushaltseinnahmereste insgesamt  21.376.414,18 
Haushaltsausgabereste insgesamt  48.754.222,67 

 

�x Verwaltungshaushalt  
Haushaltsausgabereste neu  1.348.461,43 
Abgang alter Haushaltsausgabereste  170.327,57 

 
Im Einzelnen:  
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11. Übersicht über den Stand der wichtigsten abgeschlossenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 
         (bei Brandschutz maßnahmen auch Abschnitte) -  Angaben in €  
 
Eigenmittel stellen auch die abgerechneten Mittel aus den Investitionspauschalen dar. 
 

1. Radabstellanlagen an Schulen – Haushaltsstelle 20000.94501 
 

Planjahr Plan HAR Anordnungssoll planmäßige Finanzierung 
Zuwendung Bund Eigenmittel/Kredit 

2019 42.000,00  15.345,63   
2020 176.400,00 26.654,37 39.913,27   
2021 176.400,00 163.141,10 0,00   
2022  339.541,10 21.192,14   
2023  318.348,96 318.348,96   

gesamt  394.800,00  394.800,00 193.339,53 201.460,47 
 
Abrechnung der Maßnahme nach Kostengruppen: 

Realisierungszeitraum Kostengruppe Mittelinanspruchnahme 
2019 - 2023 500 - Außenanlagen 394.800,00 

gesamt   394.800,00 
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Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treib-
hausgasemissionen leisten. Mit dem Förderprogramm „Zuwendungen aus den Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative“ des Bundes konnten zur 
Förderung der nachhaltigen Mobilität einzelne Schulen des Ilm-Kreises mit Radabstellanlagen ausgestattet werden. 
 
Die Umsetzung begann in 2019 mit den Maßnahmen an den Staatlichen Regelschulen „Geschwister Scholl“ und „Heinrich Hertz“ in Ilmenau und wurde 
in 2023 mit Maßnahmen an weiteren 19 Schulstandorten abgeschlossen. Es wurden insgesamt 301 Fahrradbügel mit 602 Stellplätzen errichtet. So 
erhielten die Staatlichen Grundschulen „Am Stollen“ Ilmenau, Plaue, „J. S. Bach“ Arnstadt, „Karl Zink“ Ilmenau, „Grundschule am Rennsteig“ Stützer-
bach, „Astrid Lindgren“ Osthausen, die Staatlichen Regelschulen „Geratal“ Geraberg, Gräfinau-Angstedt, „Am Schloss Neideck“ Arnstadt; „Geschwister 
Scholl“ Ilmenau, die Staatlichen Gymnasien „MELISSANTES“ Arnstadt, „Goetheschule Ilmenau“, das Staatliche Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau, 
Standort Arnstadt sowie die Staatlichen Förderzentren „Dr. Hans Vogel“ und „Pestalozzischule“ Standort Ilmenau Radabstellanlagen.  
 

2. Staatliche Grundschule Ziolkowski Ilmenau – Haushaltsstelle 21114.94503 Sonnenschutz 
 
Finanzierungsplan: 

Planjahr Plan HAR Anordnungssoll planmäßige Finanzierung 
Zuwendung Land Eigenmittel/Kredit 

2021 50.000,00  897,90   
2022  49.102,10 959,07   
2023  48.143,03 30.811,06   

gesamt  50.000,00  32.668,03 16.644,21 17.331,97 
 
Abrechnung der Maßnahme nach Kostengruppen: 

Realisierungszeitraum Kostengruppe Mittelinanspruchnahme 
2021 - 2023 300 - Bauwerk - Baukonstruktionen 25.090,50 

 400 - Bauwerk - technische Anlagen 3.813,05 
 700 - Baunebenkosten 3.764,48 

gesamt   32.668,03 
 
Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treib-
hausgasemissionen leisten. Mit dem Förderprogramm „Zuwendungen aus den Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative“ des Bundes konnte als Kli-
maschutzmaßnahme die Ostfassade mit einer Außenverschattung zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes errichtet werden. Dies bein-
haltet die Ausstattung von 16 Fenstern mit einer Raffstoreanlage als Sonnenschutz. 
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3. Generalsanierung der Schulsporthalle an der Staatlichen Grundschule „Karl Friedrich Wilhelm Wander“, An der Linde 18 in 99326 
Stadtilm, OT Dörnfeld – Haushaltsstelle 21152.94500/93500 Erweiterungs-, Um- und Ausbau/Ausstattung 

 
Finanzierungsplan: 

Planjahr Plan HAR Anordnungssoll planmäßige Finanzierung 
Zuwendung Land Beteiligung 

Stadt Stadtilm 
Eigenmittel/Kredit 

2019 150.000,00  18.156,29    
2020 550.000,00 131.843,71 81.102,60    
2021 1.539.170,00 600.741,11 709.150,37    
2022 9.500,00 1.430.760,74 1.332.945,98    
2023  107.314,76 83.766,04    

gesamt  2.248.670,00  2.225.121,28 1.394.597,00 200.000,00 630.524,28 
 
Abrechnung der Maßnahme nach Kostengruppen: 

Realisierungszeitraum Kostengruppe Mittelinanspruchnahme 
2019 - 2023 300 - Bauwerk - Baukonstruktionen 1.327.610,01 

 400 - Bauwerk - technische Anlagen 368.032,08 
 500 - Außenanlagen 76.679,13 
 600 - Ausstattung 47.601,32 
 700 - Baunebenkosten 405.198,74 

gesamt   2.225.121,28 
 
Historie zur Umsetzung der Maßnahme: 
 

�x Baugenehmigung mit Bescheid vom 28.07.2020 
�x Zuwendungsbescheid Schulinvestitionsprogramm vom 04.11.2020 
�x Bauanlaufberatung am 11.03.2021 
�x Baubeginn am 15.03.2021 
�x feierliche Einweihung der sanierten Schulsporthalle am 02.11.2022 
�x Einreichung des Verwendungsnachweises 23. Februar 2024 
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Baubeschreibung, Baudurchführung: 
Die gesamte Schulsporthalle wurde einer Generalsanierung unterzogen. Die Halle bietet nach der Sanierung wesentlich verbesserte Bedingungen für 
den Schul- und Vereinssport und leistet damit einen Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität des Schulstandortes Dörnfeld und des ländlichen Raumes im 
Einzugsgebiet.  
 

Es erfolgte der Anbau ausreichend dimensionierter Geräteräume einschließlich eines bisher fehlenden Bereiches für Außensportgeräte mit direktem 
Zugang zu den Außenanlagen sowie eines Lehrerzimmers. Anstelle der verschlissenen Ausstattung und Inneneinrichtung treten moderne Sanitär- und 
Umkleidebereiche einschließlich Einrichtung eines behindertengerechten WC‘s mit barrierefreier Dusche. Die Sanierung der Halle erfolgte auf der 
Grundlage der aktuellsten Vorschriften hinsichtlich Unfall- und Arbeitsschutz, z.B. durch die Ausstattung mit Prallschutz, (der in der alten Halle fehlte), 
einer ballwurfsicheren und akustisch wirksamen Unterdecke mit integrierten Deckenstrahlplatten und Beleuchtung sowie modernen Multifunktions-
sportgeräten. Hoch innovative Lichtbandverglasungen mit Kapillareinlage streuen das Tageslicht ins Halleninnere und bieten dabei Sonnen- und insbe-
sondere Blendschutz zur Vermeidung von Sportunfällen, wobei in die Lichtbänder auch eine ausreichende Anzahl von Lüftungsflügeln, die gleichzeitig 
zur Entrauchung genutzt werden können, integriert sind.  
 
Die Auslegung der Turnhalle erfolgte als Versammlungsstätte, um der Schule so die Möglichkeit zur Durchführung von außerschulischen Aktivitäten 
wie Schuleinführungsfeiern etc. zu ermöglichen. In die Halle wurde eine Beschallungsanlage eingebaut, die nicht nur für Alarmierungen, sondern hof-
fentlich nur dafür genutzt wird, den Spaßfaktor bei allen Aktivitäten zu erhöhen. 
 
Der Eingangsbereich konnte durch die Verlegung der Eingangstür in die Fassade und die Montage eines freitragenden Glasvordaches mit integrierter 
LED-Beleuchtung großzügiger gestaltet werden. Der Ilm-Kreis leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz durch Umsetzung der Energieeinsparver-
ordnung, z. B. durch die Dämmung der gesamten Gebäudehülle einschließlich hochwärmedämmender und ballwurfsicherer Bauelemente.  
Die Sanierung der Halle wurde vorrangig durch in Thüringen ansässige, schlagkräftige Firmen realisiert. Nur Spezialgewerke wie Sportboden und 
Prallwand einschl. Hallentoren wurden durch bundesweit tätige Unternehmen erbracht. Die Auswahl der Firmen für alle Gewerke erfolgte mit Hilfe von 
öffentlichen Vergabeverfahren. Mit der Generalsanierung der Sporthalle wurden auch die zugehörigen Außenanlagen erneuert und dabei besonderes 
Augenmerk auf behindertengerechten Zugang (Rampe), Elemente für die Pausengestaltung (Sitzstufen), Gesundheitserziehung (Barfußpfad) und den 
Sportunterricht (Weitsprunganlage) gelegt.  
 

4. Staatliches Gymnasium „MELISSANTES“ Arnstadt – Haushaltsstelle 23700.94502 Neugestaltung Vorplatz 
 

Finanzierungsplan: 
Planjahr Plan HAR Anordnungs-

soll 
planmäßige Finanzierung 

Eigenmittel/Kredit 
2020 15.000,00    
2021 80.000,00 15.000,00 10.412,42  
2022 52.000,00 84.587,58 132.136,33  
2023  4.451,25 4.451,25  

gesamt  147.000,00  147.000,00 147.000,00 
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Abrechnung der Maßnahme nach Kostengruppen: 
Realisierungszeitraum  Kostengruppe Mittelinanspruchnahme 

2020 - 2023 300 - Bauwerk - Baukonstruktionen 11.185,17 
 500 - Außenanlagen 119.836,27 
 700 - Baunebenkosten 15.978,56 

gesamt   147.000,00 
 

Die Neugestaltung des Vorplatzes erfolgte unter Einbeziehung der Schülerumfrage zur künftigen Schulhofgestaltung. Dabei wurden die Kunstwerke 
(Künstler Prof. Gottfried Schüler mit Darstellung von Till Eulenspiegel und „Die Bremer Stadtmusikanten“) in der Neugestaltung berücksichtigt. Ziel die-
ser Maßnahme war den Vorplatz attraktiver und in seiner Funktion erlebbar und für die Schülerinnen und Schüler nutzbar zu machen. Im Zuge der 
Maßnahme wurden Sitz- und Liegeflächen geschaffen. Ebenfalls wurden die umliegenden Flächen neugestaltet und bepflanzt. 
 

5. Staatliches Förderzentrum „Pestalozzischule“ Ilmenau, Außenstelle Arnstadt, Plauesche Straße 
 – Haushaltsstelle 27310.94501 – Außenanlagen 

 

Finanzierungsplan: 
Planjahr Plan HAR  Anordnungssoll  planmäßige Finanzierung 

Eigenmittel/Kredit 
2018 40.000,00  1.366,42  
2019  38.633,58 16.394,81  
2020 200.000,00 22.238,77   
2021 278.000,00 222.238,77 328.534,40  
2022  171.704,37 180.443,09  
2023   3.548,64  

gesamt  518.000,00  530.287,36 530.287,36 
 

Abrechnung der Maßnahme nach Kostengruppen: 
Realisierungszeitraum  Kostengruppe Mittelinanspruchnahme 

 300 - Bauwerk - Baukonstruktionen 5.173,69 
 400 - Bauwerk - technische Anlagen 3.417,93 

 500 - Außenanlagen 451.681,21 
 700 - Baunebenkosten 70.014,53 

gesamt   530.287,36 
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Seit 2017 wird die „Villa Franz“ in der Plaueschen Straße 4 als Arnstädter Schulteil des Staatlichen Förderzentrums „Pestalozzischule“ Ilmenau ge-
nutzt. In der „Villa Franz“ spielt der Garten als Aufenthaltsort für die Pausen- und Nachmittagsgestaltung der Schüler eine sehr wichtige Rolle. Die Au-
ßenanlagen sollen in verschiedenen Abschnitten neugestaltet werden.  Der 1. Bauabschnitt beinhaltet den eigentlichen Spiel- und Aufenthaltsbereich 
für alle Schüler der Schule und wurde nun baulich umgesetzt. Hier wurden die Ausstattungselemente für Spiel, Sport und Aufenthalt errichtet. Dies sind 
u.a. ein Kletterspielgerät, eine Doppelschaukel, aber auch eine Hängematte, Bänke sowie ein Barfußpfad. Um Lagermöglichkeiten zu schaffen, wurde 
ein Nebengebäude errichtet. Es verfügt außerdem über eine Überdachung, um die Beschäftigung im Freien für die Schüler auch bei Regen zu ermögli-
chen. 
 
 12. Entwicklung des Vermögens  
 
Den §§ 75, 76 sowie 81 ThürGemHV folgend, ist das Vermögen des Ilm-Kreises zu dokumentieren. Die Vermögensübersicht, welche jedes Jahr als 
Anlage der Jahresrechnung beigefügt ist, weist die nach § 76 Abs. 1 und 2 ThürGemHV nachzuweisenden Vermögensbestandteile aus.  
 
Der Ilm-Kreis besitzt unmittelbare Beteiligungen an 5 Unternehmen. Es handelt sich dabei um 2 Eigengesellschaften, die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-
Ilmenau gGmbH und die Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH IKPV und 3 Beteiligungsunternehmen, die Technologie- und Gründerzentrum 
Ilmenau GmbH, die Ilmenauer Umweltdienst GmbH sowie die Beteiligung an der KIV GmbH. 
 
Die Stammeinlagen des Landkreises in Gesellschaften mit beschränkter Haftung beziffern sich zum 31.12.2023 unverändert zum Vorjahr auf 633,3 T€. 
Das im Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb festgesetzte Stammkapital beträgt wie in den Vorjahren 1.023,0 T€. Die Einlagen bei Geldinstituten in der 
Vermögensübersicht sind keine Liquiditätsüberhänge, sondern ausschließlich die der Rücklage zugewiesenen Mittel. Es handelt sich dabei zum 
31.12.2023 um einen Betrag in Höhe von 10.122.355,38 €. Wertpapiere besitzt der Landkreis nicht. 
 
Im Teil B der Vermögensübersicht ist jährlich das Vermögen, welches kostenrechnenden Einrichtungen dient, nachzuweisen. Im Vergleich zum 
31.12.2022 schmälerte sich dieses Vermögen auf 13.543,5 T€. Die kalkulatorischen Abschreibungen im Jahr 2023 betragen 439,4 T€. 19,5 T€ wurden 
in diese Einrichtungen investiert.  
 
 13. Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes und der Eigen-  bzw. Beteilig ungsgesellschaften  
 
Nachfolgend wird dokumentiert, dass für die Beteiligungsverhältnisse sowie den Eigenbetrieb des Ilm-Kreises für das aktuell vorzulegende, abge-
schlossene und geprüfte Geschäftsjahr (2022) die Jahresabschlüsse ordnungsgemäß vorgenommen wurden. Dem Landkreis liegen die Dokumente in 
Form von Jahresabschlussberichten bzw. Prüfberichten, erstellt von den Wirtschaftsprüfern bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, vollständig vor. In 
dem jeweils zuständigen Gremium fanden entsprechende Beratungen und Beschlussfassungen statt. 
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1. Eigenbetrieb  
 
Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm -Kreis  
Der Eigenbetrieb schloss das Geschäftsjahr 2022 ordnungsgemäß ab. Der Abschlussprüfer legte seinen Bericht über die Prüfung des Lageberichtes 
und des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2022 datiert mit dem 02. Mai 2023 vor. Er erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. 
Die Mitglieder des Kreistages beschlossen in der 29. Sitzung am 28. Juni 2023 mit Beschluss-Nr. 319/23 die Feststellung und Verwendung des Jah-
resergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2022. Mit Beschluss-Nr. 320/23 aus gleicher Sitzung entlasteten die Mitglieder des Kreistages die Landrätin, 
den hauptamtlichen und den ehrenamtlichen Beigeordneten und die Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2022.  
 
2. Eigengesellschaften  
 
IKPV Ilm -Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH  
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 liegt dem Gesellschafter Ilm-Kreis vor. Mit Berichterstattung über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes, datiert vom 14. Juni 2023, erteilte der Wirtschaftsprüfer einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Im Ergebnis erfolgte 
am 22. Juni 2023 die Gesellschafterbeschlussfassung über die Feststellung und Verwendung des Jahresergebnisses 2022 und die Entlastung der Ge-
schäftsführung entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrates. Dem Aufsichtsrat wurde in gleicher Sitzung des Gesellschafters ebenfalls Entlastung 
erteilt. 
 
Ilm-Kreis -Kliniken Arnstadt -Ilmenau gGmbH  
Dem Gesellschafter Ilm-Kreis wurde der Prüfbericht zum Jahresabschluss und Lagebericht 2022 vorgelegt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erteilte 
am 12. Juni 2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. In der Gesellschafterversammlung am 11. Juli 2023 wurde das Jahresergebnis 2022 
festgestellt, über dessen Verwendung befunden und der Geschäftsführung sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Wirtschaftsjahr 
2022 erteilt. 
 
3. Beteiligungsgesellschaften  
 
Ilmenauer Umweltdienst GmbH  
Entsprechend der Berichterstattung seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für 
das Geschäftsjahr 2022, datiert vom 10. März 2023, wurde ebenfalls ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gesellschafter beschlos-
sen am 07. Juni 2023 über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung der Geschäftsführung und die Verwendung des Ergebnisses. 
 
Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH  
Den Gesellschaftern wurde der Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022, datiert vom 26. Juni 2023, übergeben. In der Ge-
sellschafterversammlung am 27. Juni 2023 erfolgte die Feststellung des Jahresabschlusses 2022. Ferner wurden die Verwendung des Jahresergeb-
nisses und die Entlastung des Geschäftsführers beschlossen. Das Unternehmen ist von der Pflicht zur Durchführung einer Abschlussprüfung befreit. 
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Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH  
Die Gesellschafterversammlung beschloss am 28.06.2023 über die Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2022 sowie über die 
Verwendung des Jahresergebnisses 2022 und Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Jahr 2022. Die Niederschrift über die 
stattgefundene Gesellschafterversammlung liegt dem Landkreis vor. 
 
4. Mittelbare Beteiligungen des Landkreises  
 
IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau  
Gesellschafter der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau ist die IKPV Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH. Seitens der Gesellschafter wurde in 
der Versammlung am 22. Juni 2023 der Jahresabschluss 2022 in der vom Wirtschaftsprüfer mit Datum vom 14. Juni 2023 testierten Fassung festge-
stellt. Der Geschäftsführung wurde in gleicher Sitzung Entlastung erteilt und über die Verwendung des Jahresergebnisses wurde befunden. Der Wirt-
schaftsprüfer erteilte ebenfalls einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. 
 
Medizinisches Versorgungszentrum MVZ Ilmenau GmbH  
Gesellschafter des Unternehmens ist zu 100 % die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH, eine Eigengesellschaft des Ilm-Kreises. Dem Ilm-Kreis 
wurde der Prüfbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022, datiert vom 12. Juni 2023, übergeben. Die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Mit Gesellschafterbeschluss am 11. Juli 2023 erfolgte die Feststellung des 
Jahresabschlusses 2022, die Festlegung zur Verwendung des Jahresergebnisses und Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022 
ordnungsgemäß. 
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3 4 5

1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck

0,1

nachrichtlich:

Anteilsrechte (nicht zum Zwecke der Beteiligung erworben)

1.515,2 1.287,1

2.  Geldeinlagen

2.2 Einlagen bei Geldinstituten 9.894,3 10.122,4
2.1 Wertpapiere

2.3 Sonstige Forderungen

1.4 Das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital - AIK -
      (festgesetztes Stammkapital)

1.023,0 1.023,0

      kommunalen Zusammenschlüssen

81,6

1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen

      wurden

255,6

633,3

               Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH

      Haushalts zur Erfüllung einer Aufgabe gewährt

13,0

               KIV GmbH

255,6

      dav.: Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH

               Ilmenauer Umweltdienst GmbH

               Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH

270,0 270,0

26,0

6

A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV

1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des

26,0

1.  Forderungen des Anlagevermögens

      der Beteiligung erworben wurden

81,6

1 2

633,3

0,1

13,0

Vermögensübersicht

Stand am Ende des
Haushaltsjahres

Abschrei-
bungen

AbgangZugangStand zu Beginn des
Haushaltsjahres

Aufgabenbereich
Vermögensart
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3 4 5

10,4 17,6

10,4 17,6

10,3
8,7

19,0

4,1

4,1

Gebäude (Neubau) 787,0 776,7

Summe Musikschule Arnstadt-Ilmenau 21,4

(Anlagegruppen)
bewegliches Anlagevermögen 21,4

Abschrei-
bungen

Stand am Ende des
Haushaltsjahres

1 2 6

Aufgabenbereich
Vermögensart

Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres

Zugang Abgang

B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV

Einzelplan 1, Unterabschnitt 13100
Feuerwehrtechnisches Zentrum

(Anlagegruppen)
bewegliches Anlagevermögen 117,0 109,8

117,0 109,8

831,4 812,4

17,3

17,3

35,744,4

Einzelplan 3, Unterabschnitt 33300

Summe Atemschutzübungsanlage

(Anlagegruppen)

Einzelplan 1, Unterabschnitt 13200

Summe Feuerwehrtechnisches Zentrum

bewegliches Anlagevermögen

Musikschule Arnstadt-Ilmenau

Atemschutzübungsanlage
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3 4 5

5,2 4,2

5,2 4,2

16,1

16,1

139,9

139,9

Grund/Boden
Gebäude 2.796,4 2.656,5

748,0 748,0

Summe Objekt Paul-Löbe Str. 1, Ilmenau 970,9 954,8

Objekt Paul-Löbe Str. 1, Ilmenau
Einzelplan 8, Unterabschnitt 88001

Grund/Boden

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88005
            Objekt Krankenhausstraße 12, Ilmenau

(Anlagegruppen)

70,1 70,1
900,8 884,7

Summe Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau 8,5 9,5

bewegliches Anlagevermögen 8,5 9,5
(Anlagegruppen)

Einzelplan 3, Unterabschnitt 35000
Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau

Aufgabenbereich
Vermögensart

B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV

Abschrei-
bungen

Stand am Ende des
Haushaltsjahres

2 6

Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres

Zugang Abgang

1

Gebäude

(Anlagegruppen)

Summe Objekt Krankenhausstraße 12,  Ilmenau   3.544,4 3.404,5



3 4 5

28,0

 28,0

1,2 39,5

1,2 39,5Summe Objekt Bahnhofstr. 6, Ilmenau 603,5

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88006

Gebäude 513,4 475,1

(Anlagegruppen)

150,0

Grund/Boden

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88007

(Anlagegruppen)
Objekt Bahnhofstr. 6, Ilmenau

56,1 28,1
Grund/Boden 93,9

Gebäude

Abgang

6

93,9

Abschrei-
bungen

Stand am Ende des
Haushaltsjahres

122,0

565,2

90,1

Zugang

21

B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV

Aufgabenbereich
Vermögensart

97

Summe Objekt Wetzlarer Platz 1, Ilmenau

Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres

Objekt Wetzlarer Platz 1, Ilmenau

90,1
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3 4 5

6,4
1,6
5,0

13,0

4,4

4,4

2,8 2,8
Gebäude 298,0 293,6

Summe Rettungswache Gräfenroda 300,8 296,4

Grund/Boden 

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88013

Summe Rettungswachen Stadtilm und Großbreiten-
bach sowie Katastrophenschutz-

lager Gräfinau-Angstedt

61,5

Rettungswache Gräfenroda

schutzlager Gräfinau-Angstedt

37,0

Gebäude Stadtilm 63,1
Gebäude Gräfinau-Angstedt 138,7

436,7

Grund/Boden Großbreitenbach 10,0 10,0
Grund/Boden Gräfinau-Angstedt

133,7

449,7

37,0

(Anlagegruppen)

Stand am Ende des
Haushaltsjahres

Zugang

6

Abgang Abschrei-
bungen

1 2

sowie das Katastrophen-

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88011

194,5

(Anlagegruppen)

Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres

Gebäude Großbreitenbach 200,9

Aufgabenbereich
Vermögensart

Rettungswachen Stadtilm und Großbreitenbach
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3 4 5

22,4

22,4

2,7 131,2

2,7 131,2

Zugang

309,1
Grund/Boden

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88018

2 6

Aufgabenbereich
Vermögensart

Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres

Stand am Ende des
Haushaltsjahres

Abgang

1

Abschrei-
bungen

21,3

6.477,5

308,0

567,5
6.038,5 5.910,0

(Anlagegruppen)

286,7
21,3

            Objekt Ritterstraße 14, Arnstadt

Gebäude

Summe Objekt Villa Schlossplatz 2, Arnstadt

(Anlagegruppen)
Grund/Boden

Villa Schlossplatz 2 Arnstadt

330,4

6.606,0

Gebäude

Summe Objekt Ritterstraße 14, Arnstadt

567,5

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88019
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3 4 5

19,5 439,4

1 2 6

Aufgabenbereich
Vermögensart

Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres

Zugang Abgang Abschrei-
bungen

Stand am Ende des
Haushaltsjahres

Grund/Boden 29,4 29,4

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88025
Objekt Kastanienallee 4 a, Stadtilm

13.543,5

Gebäude 0,00 0,0

(Anlagegruppen)

Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV gesamt 13.963,4

29,429,4Summe Objekt Kastanienallee 4 a, Stadtilm
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Übersicht  
 

über die Schulden  
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Übersicht über die Schulden  

- in 1.000 Euro  - 
Landkreis Ilm -Kreis  

 
Art 

Stand zu Beginn des 
Haushaltsjahres 

Kreditaufnahme Sonstige 
Zugänge 

Tilgung Sonstige 
Abgänge 

Stand am Ende 
des 

Haushaltsjahres 
  im Haushaltsjahr  
 2 3 4 5 6 7 
1.    Schulden aus Krediten von/vom 
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 
1.2. Land 
1.3. kommunalen Gebietskörperschaften 
1.4. Zweckverbänden u. ähnlichen Verbänden 
1.5. sonstigen öffentlichen Bereich 
1.6. Kreditmarkt 

 
 
 
 
 
 

37.291 

 
 
 
 
 
 

4.950 

  
 
 
 
 
 

2.753 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

39.488 
Summe 1  37.291 4.950  2.753  39.488 

2.    Schulden aus Vorgängen, die  
       Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
       gleichkommen 
2.1. Leasing 
2.2. Restkaufpreise 
2.3. Sonstige 

 
 
 

2.174 

 
 
 

102 

 
 
 
 

 
 
 

745 

  
 
 

1.531 

      Summe 2  2.174 102  745  1.531 
3.    Kassenkredite 
 
       Nachrichtlich: 
4.    Innere Darlehen 
4.1.  Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 
4.2.  Innere Darlehen von Sondervermögen 
        ohne Sonderrechnung 

      

5.     Schulden der Sondervermögen 
        mit Sonderrechnung 
5.1.  aus Krediten 
5.2.  aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
        wirtschaftlich gleichkommen 
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Übersicht  
 

über die Rücklagen  
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Übersicht über die Rücklage n 
 
Art Stand zu Beginn des  

Haushaltsjahres 2023 
 

Zuführungen Entnahmen Stand am Ende des 
Haushaltsjahres 2023 

 
1. Allgemeine Rücklage  
 

 
9.222.936,82 

 
 

 
4.413.456,35 

 
4.809.480,47 

 
    zweckgebundene  Al lgemeine     

Rücklage  
davon:  
�x Ansammlung Tilgung 

städtebaulicher Maßnahmen 
�x Sonderlastenausgleich § 22 f 

ThürFAG-Klimapakt 
 

 
 

899.418,56 
 

660.788,56 
 

238.630,00 
 
 

 
 

293.464,76 
 

293.464,76 
 

0,00 
 

 
 

238.630,00 
       

0,00 
 

238.630,00 
 
 

 
 

954.253,32 
 

954.253,32 
 

0,00 
 
 

 
2. Sonderrücklagen  

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre (Rechnungsergebnis): 
 
2021 
2022 
2023                  

 
141.442.225,20 € 
154.056.340,18 € 
165.000.853,13 € 
 
 

  

vom Durchschnitt zwei vom Hundert 3.069.996,12 € (Mindestrücklage). 
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Rechnungsquerschnitt  
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Gruppierungsübersicht  
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Übersicht  
 

über die Budgets 
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Vorbemerkungen  
 

1 Prüfun gsgegenstand, -auftrag und -verfahren  

Prüfungsgegenstand ist die örtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2018 bis 2021 des 
Landkreises Ilm-Kreis.  
 
Der Prüfungsauftrag ist dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises per Gesetz1 erteilt. 
Inhaltliche Vorgaben zur Rechnungs- und Kassenprüfung werden im § 84 ThürKO getroffen. 
Demnach erstreckt sich die Rechnungsprüfung auf die Einhaltung der für die Wirtschafts- 
und Haushaltsführung des Landkreises geltenden Vorschriften und Grundsätze. Ebenfalls zu 
prüfen ist die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe. Dabei ist auf das Ergebnis der 
Abschlussprüfung mit abzustellen. 
Weiterer Bestandteil der Rechnungsprüfung ist die Prüfung der Betätigung des Landkreises 
bei Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen der Landkreis 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze. 
Die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte sowie deren ordnungsgemäße 
Einrichtung ist im Rahmen von Kassenprüfungen zu überprüfen. 
 
Auf Grund dessen, dass das Rechnungsprüfungsamt bei der Durchführung von Prüfungen 
unabhängig ist2, ist es in der Gestaltung seiner Prüfungen und der Auswahl der Prüfthemen 
frei. Die Rechnungsprüfung ist grundsätzlich keine umfassende und vollständige Prüfung. 
Sie setzt fachliche Schwerpunkte und beschränkt sich auf Stichproben. 
 
Die zu prüfenden Fachbereiche und Schwerpunkte wurden mit dem Prüfungsplan 
2022 / 2023 des Rechnungsprüfungsamtes vom 09.09.2022 festgelegt. Erkenntnisse und 
unterjährige Prüfungen haben unter anderem Anhaltspunkte für die Auswahl der 
Prüfungsschwerpunkte geliefert.  
 
Die bei der Auswahl der zu prüfenden Unterlagen gemachten Stichproben, oblagen dem 
pflichtgemäßen Ermessen der Prüferinnen und Prüfer. 
 
Politische Entscheidung, insofern sie nicht gegen geltendes Recht verstoßen, werden nicht 
durch die Rechnungsprüfung bewertet. Allerdings wird auf Mängel von Entscheidungs-
grundlagen oder Auswirkungen politischer Entscheidungen unter dem Gesichtspunkt von 
Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hingewiesen. 
 
Die durchgeführte Prüfung erstreckte sich auf folgende Bereiche: 

 
Fachamt / Bereich / Einrichtung Fachkennzeichen 

Kämmerei KAE 
Kreiskasse KK 
Ordnungs- und Gewerbeamt OGA 
Büro der Landrätin BLR 
Amt für Brand- und Katastrophenschutz BKS 
Sozialamt SA 
Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement GLM, MV, PL 
Verschiedene Ämter - Dienstkleidung VÄD 
Verschiedene Ämter - Kassenreste VÄKR 
Verschiedene Ämter - langfristige Verträge VÄLV 
Verschiedene Ämter - Sachverständigen- und Gerichtskosten VÄSG 
Betätigung des Landkreises in privatrechtlichen Unternehmen  BT 

 

                                                 
1 § 82 Abs. 1 ThürKO 
2 § 81 Abs. 3 Satz 1 und 2 ThürKO 
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2 Darstellung von Prüfungsfeststellungen  und Erstellung des Schlussberichts  

Die Ergebnisse der Prüfung werden entsprechend der mit dem Prüfungsplan vorgegebenen 
fachlichen Schwerpunkte in Einzelniederschriften dargestellt. 
 
Im Schlussbericht und den Einzelniederschriften werden Vorgänge, die nach prüfseitiger 
Auffassung nicht im Einklang mit der zum Zeitpunkt der Verwaltungsentscheidung geltenden 
Gesetzes-, Rechts-, Beschluss- bzw. Erlasslage stehen oder mit sonstigen 
Rechtsgrundsätzen unvereinbar erscheinen mit einem �Ä�)�³�� ���)�R�U�G�H�U�X�Q�J�� markiert und 
entsprechend formuliert (z. B. Korrektur von Entscheidungen, Rückforderung von Zahlungen, 
Abstellen fehlerhafter Handlungen, Forderungen für die Zukunft etc.). 
 
In die Nachkontrolle der vorangegangenen Prüfung werden die Forderungen  als zwingend 
umzusetzende Tatbestände aufgenommen. 
 
Die betroffenen Fachbereiche und der entsprechende Dezernent hatten die Möglichkeit zu 
den im Schlussbericht bzw. Einzelniederschriften enthaltenen Prüfungsergebnissen Stellung 
zu nehmen. Die dargestellten Sachverhalte sind daher im Wesentlichen unstreitig. Insofern 
abweichende Auffassungen zu festgestellten Sachverhalten oder Forderungen der 
Rechnungsprüfung vorgebracht wurden, haben diese ihren Niederschlag in der 
entsprechenden Einzelniederschrift gefunden. 
 
Der vorliegende Schlussbericht beinhaltet Zusammenfassungen aller Einzelniederschriften 
der geprüften fachlichen Schwerpunkte.  
 
Auf eine Abschlussbesprechung wurde verzichtet. 
 
Mit dem Schlussbericht legt die Rechnungsprüfung dem Kreistag das Ergebnis seiner 
Prüfung der Jahresrechnungen 2018 bis 2021 sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung 
des Landkreises Ilm-Kreis vor. 
 
 
3 Rechtliche Grundlagen  

Die nachfolgenden rechtlichen Grundlagen wurden in der jeweils gültigen Fassung 
verwendet. 
 
�x Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), 
�x Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO), 
�x Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen  
 der Gemeinden (ThürGemHV),  
�x Verwaltungsvorschriften zur Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung,  
�x Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-,  
 Kassen- und Rechnungswesen in Thüringen,  
�x Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik, 
�x Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG,) 
�x Thüringer Gesetz zur überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschafts- 
 führung und zur Beratung der Gemeinden und Landkreise (ThürPrBG) 
 
in Verbindung mit weiteren spezialgesetzlichen Vorschriften. 

 
Gemäß § 114 ThürKO gelten für die Haushaltswirtschaft, das Kreditwesen, die 
Vermögenswirtschaft, die wirtschaftliche Betätigung, das Kassen- und Rechnungswesen und 
das Prüfungswesen der Landkreise die Bestimmungen des Vierten Abschnitts des Ersten 
Teils dieses Gesetzes (§§ 53 bis 85 ThürKO) entsprechend. Auf die Erläuterungen zu den 
genannten Paragraphen wird verwiesen. 
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Die Rechnungsprüfung verzichtet im nachfolgenden Bericht auf den sich wiederholenden 
Bezug auf § 114 ThürKO und stellt in den betreffenden Textstellen nur auf die §§ 53 bis 85 
ThürKO ab. 
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A Haushalts - und Wirtschaftsführung  2018, 2019, 2020 und 2021  
 
1 Haushalts - und Nachtragshaushaltssatzung en 

1.1 Aufstellung und Erlass der Haushaltssatzung  

Die in Anlage 1 beigefügte tabellarische Aufstellung gibt einen Überblick über die wichtigsten 
Festlegungen der Haushaltssatzungen sowie die zeitlichen Abläufe der Satzungserlass-
verfahren.  
 
Als Auslegungsfristen der Haushaltspläne für die Jahre 2018 und 2019 wurden die Daten 
08.03.2017 bis 22.03.2018 und 03.04.2018 bis 25.04.2019 im jeweiligen Amtsblatt 
veröffentlicht. Hierbei geht die Rechnungsprüfung von Schreibfehlern aus. In den 
Veröffentlichungen der Jahre 2020 und 2021 waren keine Fehler feststellbar. 
Die gesetzliche Bestimmung zur rechtzeitigen Vorlage der Haushaltssatzung bei  der 
Rechtsaufsichtsbehörde nach §  57 Abs.  2 ThürKO wurde  auf Grund der späten 
Beschlussfassung durch den Kreistag  in keinem der geprüften Jahre eingehalten.  

 
Die im § 55 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 ThürKO geforderten Angaben zur 
Wirtschaftsführung von Eigenbetrieben (Kreditaufnahme für Investitionen, Verpflichtungs-
ermächtigungen, Kassenkredite) sind in den genannten Haushaltssatzungen für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis enthalten. 
 
 
1.2 Aufstellung und Erlass der Nachtragshaushaltssatzung  

In den Jahren 2018 und 2021 wurde jeweils eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen. Die 
tabellarische Aufstellung in Anlage 2 gibt einen Überblick über die wichtigsten Festlegungen 
der Nachtragshaushaltssatzungen sowie die zeitlichen Abläufe der Satzungserlassverfahren. 
 
Die wichtigsten Fälle (nicht abschließend) zum zwingenden Erlass einer 
Nachtragshaushaltssatzung enthält § 60 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 ThürKO. Hierzu zählt der 
Gesetzgeber vier Sachverhalte auf, in denen der Kreistag unverzüglich tätig werden muss. 
Da es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Verpflichtung handelt, kann der Kreis beim 
Unterlassen rechtsaufsichtlich zum Erlass der Nachtragssatzung angehalten werden (vgl. 
§ 121 Abs. 1 ThürKO). 
 
Durch das Rechnungsprüfungsamt wurde der Absatz 2 Nr. 2 und 3 des vorgenannten 
Paragrafen stichpunktartig in die Prüfung einbezogen. 
 
§ 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO �± Ausgaben von erheblichen Umfang  
�Ä�«�E�L�V�K�H�U�� �Q�L�F�K�W�� �Y�H�U�D�Q�V�F�K�O�D�J�W�H�� �R�G�H�U�� �]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�� �$�X�V�J�D�E�H�Q�� �E�H�L�� �H�L�Q�]�H�O�Q�H�Q�� �+�D�X�V�K�D�O�W�V�V�W�H�O�O�H�Q�� �L�Q��
einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden 
�P�•�V�V�H�Q�³�� 
 
Die Erheblichkeitsgrenze wurde durch den Kreistag (Beschluss-Nr. 237/01) für 
außerplanmäßige Ausgaben je Haushaltsstelle mit 1,0 v. H. und für überplanmäßige 
Ausgaben je Haushaltsstelle mit 1,5 v. H. der Gesamtausgaben des Haushaltes bestimmt. 
Daraus ergeben sich folgende Erheblichkeitsgrenzen: 
 

Berechnungsgrundlage (Gesamtausgaben  �L�Q���¼) 

Hh-Jahr  2018 Nhh 2018 2019 2020 2021 Nhh 2021 

Vwh 125.333.400 125.122.900 127.670.000 132.043.350 141.043.350 144.731.800 

Vmh 26.661.620 29.768.420 16.025.435 53.733.350 20.303.300 25.934.700 

Gesamt 151.995.020 154.891.320 143.695.435 185.776.700 161.346.650 170.666.500 

daraus errechnete Erheblichkeitsgrenzen  
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ÜPL 2.279.925,30 2.323.369,80 2.155.431,53 2.786.650,50 2.420.199,75 2.559.997,50 

APL 1.519.950,20 1.548.913,20 1.436.954,35 1.857.767,00 1.613.466,50 1.706.665,00 

 
§ 60 Abs. 2 Nr. 3 ThürKO i. V. m. § 60 Absatz 3 Nr. 1 ThürKO �± bisher nicht veranschlagte 
Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  
�Ä�«�$�X�V�J�D�E�H�Q�� �G�H�V�� �9�H�U�P�|�J�H�Q�V�K�D�X�V�K�D�O�W�H�V�� �I�•�U�� �E�L�V�K�H�U�� �Q�L�F�K�W�� �Y�H�U�D�Q�V�F�K�O�D�J�W�H�� �,�Q�Y�H�V�W�L�W�L�R�Q�H�Q�� �R�G�H�U��
�,�Q�Y�H�V�W�L�W�L�R�Q�V�I�|�U�G�H�U�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���J�H�O�H�L�V�W�H�W���Z�H�U�G�H�Q���V�R�O�O�H�Q���³�� 
�Ä�$�E�V�D�W�]�������1�U���������E�L�V�������I�L�Q�G�H�W���N�H�L�Q�H���$�Q�Z�H�Q�G�X�Q�J���D�X�I���G�H�Q���(�U�Z�H�U�E���Y�R�Q���E�H�Z�H�J�O�L�F�K�H�Q���6�D�F�K�H�Q���G�H�V��
Anlagevermögens und Baumaßnahmen, soweit die Ausgaben nicht erheblich und 
�X�Q�D�E�Z�H�L�V�E�D�U���V�L�Q�G�«�³. 
 
Für außer- und überplanmäßige Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens und Baumaßnahmen wurde die Erheblichkeitsgrenze mit Kreistags-
beschluss Nr. 237/01 auf 250.000,00 Euro festgesetzt.  
Die Rechnungsprüfung empfiehlt die Erheblichkeitsgrenzen auf ihre Aktualität zu 
überprüfen und die Regelungen der Wertgrenzen in die Hauptsatzung bzw. Geschäfts -
ordnung aufzunehmen.  
 
 
2018 
Durch den Ilm-Kreis wurde im Haushaltsjahr 2018 eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen. 
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 ist gemäß § 55 Abs. 3 ThürKO zum 01.01.2018 in 
Kraft getreten. Damit verringerten sich die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und erhöhten 
sich die Ansätze des Vermögenshaushaltes. 
Bei der stichpunktartigen Prüfung konnten keine weiteren über- bzw. außerplanmäßigen 
Ausgaben festgestellt werden, die über den v. g. Erheblichkeitsgrenzen lagen. 
 
2019 
Während der stichprobenartigen Prüfung des Haushaltsjahres 2019 sind keine über- bzw. 
außerplanmäßigen Ausgaben angefallen, für welche es einer Nachtrags-haushaltssatzung 
bedurft hätte. 
 
2020 
Die stichprobenartige Prüfung des Haushaltsjahres 2020 hat keine über- bzw. 
außerplanmäßigen Ausgabenaufgezeigt, auf Grund derer es einer Nachtragshaushalts-
satzung bedurft hätte. 
 
2021 
Durch den Ilm-Kreis wurde im Haushaltsjahr 2021 eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen. 
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 ist gemäß § 55 Abs. 3 ThürKO zum 01.01.2021 in 
Kraft getreten. Damit erhöhten sich sowohl die Ansätze des Verwaltungshaushaltes als auch 
des Vermögenshaushaltes. 
Bei der stichpunktartigen Prüfung konnten keine weiteren über- bzw. außerplanmäßigen 
Ausgaben festgestellt werden, die über den v. g. Erheblichkeitsgrenzen lagen. 
 
 
1.3 Bestandteil e und Anlagen  zum Haushaltsplan  

Der Haushaltsplan ist ein unverzichtbarer Teil der Haushaltssatzung. Er bildet die Grundlage 
für die Haushaltswirtschaft des Landkreises. 
 
Der Haushaltsplan besteht gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV aus dem Gesamtplan, den 
Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes, den Sammelnachweisen und 
dem Stellenplan. Ihm sind die in Absatz 2 ausgewiesenen Anlagen als Pflichtanlagen 
beizufügen. 
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Den Anlagen zum Haushaltsplan fehlte lediglich die Übersicht über die aus 
Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden 
Ausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ThürGemHV).  
Das RPA empfiehlt in diesem Fall, die Anlage zu erstellen und darauf kurz und präzise 
zu erläutern, warum auf die Erstellung der Daten in dieser Anlage verzichtet wird.  
Denkbar wäre aber auch die Möglichkeit, diese Erläuterung in den Vorbericht aufzunehmen.  
Die Verwaltung sagte die zukünftige Umsetzung zu. Da im Prüfzeitraum keine 
Verpflichtungsermächtigungen vorhanden waren, wird auf weitere Anmerkungen durch die 
Rechnungsprüfung verzichtet. 
 
Der Finanzplan und das ihm zu Grunde liegende Investitionsprogramm sind Pflichtanlagen 
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 ThürGemHV. Diese Anlagen müssen, entgegen den Bestimmungen 
für den Haushaltsplan und die übrigen Anlagen, durch den Kreistag nicht nur zur Kenntnis 
genommen werden, sondern erfordern einen gesonderten Beschluss durch das zuständige 
Organ. 
Der Kreistag beschloss mit folgenden Beschlüssen den jeweiligen Finanzplan und das ihm 
zu Grunde liegende Investitionsprogramm:  
 

Hh-Jahr  Datum  Beschluss  
2018 17.01.2018 Beschluss-Nr. 276/18 
2018 27.06.2018 Beschluss-Nr. 293/18 
2019 06.02.2019 Beschluss-Nr. 339/19 
2020 29.01.2020 Beschluss-Nr. 068/20 
2021 27.01.2021 Beschluss-Nr. 165/21 
2021 07.07.2021 Beschluss-Nr. 191/21 

 
Die Daten für die mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 und 2021 geänderten 
Finanzpläne werden in der Tabelle mit aufgeführt. Der Finanzplan soll gemäß § 24 Absatz 4 
ThürGemHV für die einzelnen Jahre in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. Dieser 
Soll �± Vorschrift entsprach der Landkreis und führte planungsseitig in jedem Haushaltsjahr 
den Ausgleich herbei. 
Die formelle Prüfung der vorgelegten pflichtigen Bestandteile und der übrigen 
Anlagen zu den Haushaltsplänen ergaben keine Gründe für Beanstandungen . 
 
In den Vorberichten zu den Haushaltsplänen der Jahre 2018 bis 2021 wurden die 
Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes im 
Vorjahr des Haushaltsjahres dargestellt. Es fehlten Aussagen über das zweite dem 
Haushaltsjahr vorangegangene Haushaltsjahr. 
Für geplante energetische Investitionen werden im jeweiligen Vorbericht die Folgekosten 
dargestellt, für die anderen Investitionen fehlten die Auswirkungen auf die Folgejahre (§ 3 
Satz 1 Nr. 3 ThürGemHV). 
 
Weiter fehlte die Darstellung, wie sich die Rücklage in den folgenden drei Jahren entwickeln 
wird. 
Die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sowie der übrigen 
Sondervermögen war im Vorbericht genannt, allerdings fehlte die Darstellung der 
Entwicklung des zweiten dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahres. 
Die Vorberichte zu den geprüften Haushaltsplänen entsprachen nicht in vollem 
Umfang den gesetzlichen Anforderungen.  
 

F Das RPA fordert, den Vorbericht entsprechend der vorgenannt en Hinweise (§ 3 Satz 1 
ThürGemHV)  zukünftig  zu vervollständigen.  
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1.4 Vorläufige Haushaltsführung  

In den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 war der Landkreis bis zum Zeitpunkt der 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung zur vorläufigen Haushaltsführung gemäß  
§ 61 ThürKO verpflichtet. 
 

Haushaltsjahr  Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
2018 06.03.2018 
2019 02.04.2019 
2020 24.03.2020 
2021 16.03.2021 

 
In dieser Zeit durfte der Landkreis nur Ausgaben tätigen, zu deren Leistung er rechtlich 
verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren.  
 
Bei der stichprobenartigen Prüfung konnten folgende Verstöße gegen die gesetzlichen 
Vorschriften festgestellt werden. 
 
Über das Haushalts- und Kassenprogramm wurden ämterübergreifend zufällig Haushalts-
stellen ausgewählt. In die nähere Betrachtung fielen die Ausgabehaushaltsstellen, in 
welchen besonders mit freiwilligen Ausgaben zu rechnen ist. 
 
Die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung waren bis zur öffentlichen 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung zu beachten. Gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 1 ThürKO 
durfte der Landkreis bis zum Tag der Bekanntmachung nur solche Ausgaben tätigen, zu 
deren Leistung er rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger 
Aufgaben unaufschiebbar waren. 
Freiwillige Ausgaben durften im Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung grundsätzlich 
nicht getätigt werden. Im Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung ist für die Entscheidung 
über Ausgaben ein besonders strenger Maßstab anzulegen. Wichtig hierbei ist vor allem 
eine lückenlose Dokumentation für alle die Entscheidung beeinflussenden Sachverhalte. 
Bezugnehmend auf die Ermächtigungsgrundlage, des § 61 ThürKO, wurden die getätigten 
Ausgaben im Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung stichprobenhaft geprüft. 
Insgesamt wurden Ausgaben in 14 Haushaltsstellen überprüft. Der Anteil der in diesen 
Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung fallenden Buchungen beträgt ca. 17 %. 
 

Haushaltsjahr  Buchungen gesamt  davon in der haushaltslosen Zeit  
2018 447 44 
2019 411 58 
2020 297 100 
2021 353 50 

Summe  1508 252 

Die Buchungen verteilten sich in unterschiedlicher Häufigkeit auf die gesamten 
Haushaltsstellen. Dabei stachen 3 Haushaltsstellen quantitativ hervor, da auf sie im 
gesamten Betrachtungszeitraum 193 Buchungen entfielen.  
Die geprüften Buchungen befanden sich in den Haushaltsjahren 2018, 2019 und 2021 auf 
einem ähnlichen Niveau. 2020 war eine Verdopplung der Buchungen festzustellen, die auf 
die Teilnahme an der Grünen Woche 2020 in Berlin zurückzuführen ist.  
Die Prüfung erstreckte sich neben den genannten Haushaltsstellen auch auf solche, in 
denen keine Ausgaben angefallen sind. Sie bleiben in dieser Prüfung unberücksichtigt. 
 
Die Prüfungserkenntnisse zu den Ausgaben der 252 geprüften Buchungen im Zeitraum der 
vorläufigen Haushaltsführung lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
 
Der größte Teil der Ausgaben lässt sich unter die Tatbestandsvoraussetzungen des 
§ 61 ThürKO subsummieren und ist nicht zu beanstanden. 
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Ein geringer Teil der Ausgaben bezieht sich auf Präsente für Ehrungen zu Geburtstagen und 
Jubiläen. Sie stellen unzulässige freiwillige Ausgaben dar, sind aber von geringer finanzieller 
Bedeutung und auf Grund des zeitlichen Zusammenhangs nicht aufschiebbar. Dies traf 
insbesondere auf die Hhst. 00000.62100 mit insgesamt 8 Buchungen zu. 
Auf Grund des Ausnahmecharakters wird von einer Beanstandung abgesehen. 
 
Ein weiterer Teil sind die jährlich wiederkehrenden freiwilligen Ausgaben, wie z. B. 
Unterstützungen und Spenden an Vereine. Sie bilden einen quantitativ großen Anteil der 
Ausgaben und liegen meist im unteren dreistelligen Bereich. Die Ausgaben fielen 
insbesondere in der Hhst. 00200.66000 an und summierten sich auf c�D�������������������¼���� 
Es handelt sich um unzulässige Ausgaben im Rahmen des § 61 ThürKO.  

 
Um unzulässige Leistungen zu minimieren sind folgende Verfahrensweisen denkbar:  

1. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgt entsprechend der gesetzlichen 
Regelungen und die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Somit 
gibt es keine vorläufige Haushaltsführung. 

2. Der Landkreis verzichtet auf die freiwilligen Ausgaben bis zum Inkrafttreten der 
Haushaltssatzung.  

 
Abschließend kam es zu weiteren anlassbezogenen Ausgaben insbesondere für die 
Teilnahme an der Grünen Woche 2020 in Berlin. Für diesen Zweck kam es allein in der Hhst. 
79100.62010 zu 41 Buchungen während des Zeitraumes der vorläufigen Haushaltsführung. 
In dem Jahr war der Ilm-Kreis als Schwerpunktlandkreis zur Teilnahme und der Gestaltung 
des Bühnenprogramms verpflichtet, nachdem bereits im Vorjahr der Zuschlag durch das 
Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft erteilt wurde. 
 
Die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung entspr echend § 61 ThürKO, 
wurden 2018 bis 2021 nicht vollumfänglich beachtet.  
 
Die Rechnungsprüfung begrüßt es, dass bereits im Vorfeld des neuen Haushaltsjahres 
(III. Quartal des Vorjahres) die Amtsleiter aller Fachämter über sämtliche Maßnahmen im 
Rahmen der Jahresabschlussbuchungen sowie die eventuell bevorstehende vorläufige 
Haushaltsführung und die damit im Zusammenhang stehenden rechtlichen Grundlagen 
informiert werden. 
 
 
2 Vollständigkeit, ordnungsgemäße Erstellung und formelle Richtigkeit der 

Jahresrechnu ngen  

 
Die Verwaltung und Bewirtschaftung fremder Gelder erfordern eine umfassende 
Rechenschaftslegung und den ordnungsgemäßen Nachweis aller Einnahmen und Ausgaben 
für einen eng abgegrenzten Zeitabschnitt (hier: Haushaltsjahr). 
 
Der Landkreis legt mit Vorlage der Jahresrechnungen 2018, 2019, 2020 und 2021 
Rechenschaft über seine Wirtschaftsführung in den genannten Haushaltsjahren ab und weist 
das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der 
Schulden zu Beginn und am Ende jedes Haushaltsjahres nach. 
 
Die Jahresrechnungen des Landkreises Ilm-Kreis bestehen gemäß § 77 Abs. 1 ThürGemHV 
aus dem kassenmäßigen Abschluss und der Haushaltsrechnung. 
 
Sie wurden in Form von Sollrechnungen erstellt (§§ 78 und 79 ThürGemHV), die 
grundsätzlich nicht auf die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben (Ist), sondern 
ausschließlich auf die erteilten Annahme- und Auszahlungsanordnungen (Soll) abstellen. Der 
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kassenmäßige Abschluss enthält daneben auch die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bis 
zum Abschlusstag sowie die Kasseneinnahme und -ausgabereste. 
 
Nachfolgende Bestandteile und Anlagen der Jahresrechnungen sind zu erarbeiten und 
vorzulegen (§ 77 Abs. 2 ThürGemHV i. V. m. § 80 Abs. 1 ThürKO und VV zu § 77): 
 

Bestandteile / Anlagen  2018 2019 2020 2021 
Haushaltsrechnung X X X X 
Kassenmäßiger Abschluss X X X X 
Vermögensübersicht X X X X 
Übersicht über die Schulden X X X X 
Übersicht über die Rücklagen X X X X 
Rechnungsquerschnitt X X X X 
Gruppierungsübersicht X X X X 
Erläuterungsbericht X X X X 
Verzeichnis der beim Jahresabschluss unerledigten 
Vorschüsse und Verwahrgelder 

X 
 

X X X 

ein den Belangen des Datenschutzes entsprechendes 
Verzeichnis der über den in § 80 Absatz 1 ThürGemHV 
genannten Zeitraum hinaus gestundeten Beträge 

fehlt X X fehlerhaft 

eine Übersicht entsprechend § 2 Absatz 2 Nr. 6 
ThürGemHV (Übersicht über die Budgets mit einer 
Benennung der den Budgets zugeordneten Abschnitten 
und Unterabschnitten) 

X X X X 

 
In der Jahresrechnung 2018 fehlte das Verzeichnis der gestundeten Beträge. Ab der 
Jahresrechnung 2019 wurde im Erläuterungsbericht darauf eingegangen und erläutert, dass 
keine entsprechenden Stundungen existieren. Im Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 
2021 wurde auf das Jahr 2020 statt 2021 Bezug genommen. Die Rechnungsprüfung geht 
hier von einem Schreibfehler aus und verzichtet auf eine Beanstandung. 
 
Der Vorgabe des § 80 Abs. 2 ThürKO folgend, wurden die Jahresrechnungen 2018, 2019 
und 2020 des Landkreises Ilm-Kreis innerhalb von 4 Monaten nach Abschluss des jeweiligen 
Haushaltsjahres termingemäß aufgestellt und dem Kreistag wie folgt zur Kenntnis gegeben: 
 

2018 34. Kreistagssitzung 10.04.2019 
2019 6. Kreistagssitzung 20.05.2020 
2020 13. Kreistagssitzung 19.05.2021 
2021 21. Kreistagssitzung 18.05.2022 

 
Die fristgerechte Erstellung der Jahresrechnung 2021 bis 30.04.2022 war für die 
Rechnungsprüfung nicht ableitbar, da weder die Jahresrechnung noch der Erläuterungs-
bericht mit einem Datum versehen waren. Die Rechnungsprüfung geht von einer termin-
gerechten Erstellung aus, da die Vorlage bereits in der 21. Kreistagssitzung am 18.05.2022 
erfolgte. 
 
Die kommunalrechtlichen Bestimmungen zur rechtzeitigen Erstellung der Jahresrechnung 
und zur Vorlage im Kreistag wurden erfüllt. 
 
 
2.1 Haushaltsrechnung  

Die Haushaltsrechnungen des Ilm-Kreises wurden gemäß § 79 ThürGemHV als Soll-
Rechnungen zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres erstellt und schließen entsprechend 
den vorliegenden Unterlagen wie folgt ab: 
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Die Ergebnisse der geprüften Haushaltsjahre stellen sich ausgeglichen dar, d. h. in den 
einzelnen Jahren sind die Ausgaben durch entsprechende Einnahmen gedeckt. 
 
Die bereinigten Solleinnahmen des Verwaltungshaushaltes der Haushaltsjahre beinhalten 
die Globalbereinigung des jeweiligen Vorjahres und des laufenden Jahres. In obiger Tabelle 
wird der tatsächliche Abgang alter Kasseneinnahmereste (ohne Berücksichtigung der fiktiven 
Reste aus der Globalbereinigung) für die geprüften Jahre dargestellt. 
 
Der Sollabschluss des Verwaltungs - und Vermögenshaushaltes 201 8 bis 2021 wird als 
rechnerisch richtig bestätigt. Der Gesamthaushalt war in den geprüften Jahren 
ausgegl ichen.  
 
 
2.2 Haushaltsausgleich  

Der Haushaltsausgleich bis hin zur Rücklagenzuführung/-entnahme der Haushaltsjahre 2018 
bis 2021 stellte sich gemäß der jeweiligen Jahresrechnung und dem Erläuterungsbericht 
entsprechend § 22 ThürGemHV folgendermaßen dar: 

 

 

 

Die Forderungen des § 22 Abs. 1 ThürGemHV zum Haushaltsausgleich, d. h. eine 
Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe der 
ordentlichen Tilgung (2018:  2.204.227,93 �¼; 2019:  �������������������������� �¼����2020:  2.443.612,19 �¼�� 
2021:  2.583.058,85 �¼�����N�R�Q�Q�W�H in allen vier Jahren erfüllt werden. 
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Ab dem Jahr 2019 wurden sowohl eine Entnahme als auch eine Zuführung zur allgemeinen 
Rücklage geplant. Dies hängt damit zusammen, dass zweckgebundene Mittel (allgemeine 
Zuweisung für Kompensation auf Grund von landkreisübergreifender Gemeinde-
neugliederung, KInvG-Mittel, städtebauliche Mittel) als Bestandteil der allgemeinen Rücklage 
angespart und ausgewiesen werden. Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 6 
�Ä�5�•�F�N�O�D�J�H�³���G�L�H�V�H�U���1�L�H�G�H�U�V�F�K�U�L�I�W���Y�H�U�Z�L�H�V�H�Q�� 
 
In der Haushaltsdurchführung konnte in den Jahren 20 18 und  2020 entgegen der 
jeweils geplanten Entnahme aus der Rücklage eine Zuführung zur Rücklage 
erwirtschaftet werden. Die 2019 und 2020  getätigte  Entnahme von Mitteln der 
Rücklage fiel wesentlich geringer aus  als geplant . 
Den Anforderungen der Mindestzuführung des § 22 Abs. 1 ThürGemHV wurde in allen 
vier  Jahren entsprochen.  
 
 
2.3 Haushalts reste  

Über die Bildung der Haushaltsreste und deren Übertragung in das folgende Haushaltsjahr 
wurde bis zur Neufassung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-Kreises am 
17.11.2021 (Beschluss-Nr. 227/21) durch den Ausschuss für Finanzen-, Struktur- und 
Rechnungsprüfung Jahr jährlich ein Beschluss gefasst. Der Beschluss des FSR vom 
05.02.2019 bestätigt die Haushaltsreste zur Jahresrechnung 2018, obwohl den 
Ausschussmitgliedern die Haushaltsreste des Verwaltungshaushaltes gar nicht vorlagen.  
Auf Grund dessen, dass die Regelung ab dem 17.11.2021 außer Kraft getreten ist, ergehen 
hierzu keine weiteren Forderungen durch die Rechnungsprüfung. 
 
2.3.1 Haushaltseinnahmereste  

Haushaltseinnahmereste werden den Soll-Einnahmen zugerechnet und verbessern dadurch 
den Soll-Abschluss. Die tatsächliche Einnahme erfolgt jedoch erst im anschließenden 
Haushaltsjahr. Ein möglicher Ausfall dieser Einnahme im nächsten Jahr bedeutet, dass die 
Haushaltseinnahmereste in Abgang gestellt werden müssen und das Ergebnis der Soll-
Rechnung damit negativ beeinflusst wird. 
 
Gemäß § 79 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV dürfen Haushaltseinnahmereste nur für Einnahmen 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 ThürGemHV (Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für 
die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte) und aus der 
Aufnahme von Krediten gebildet werden, soweit der Eingang der Einnahmen im folgenden 
Jahr gesichert ist. 
 
Folgende Haushaltsreste wurden in die geprüften Haushaltsjahre übertragen bzw. in diesen 
gebildet:  
 

 
 
Im Verwaltungshaushalt wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet. 
 
Im Vermögenshaushalt ergaben sich folgende Feststellungen im Rahmen der Prüfung der 
Haushaltseinnahmereste. Nachfolgende Tabelle stellt die Fehler sowie deren Häufigkeit im 
Prüfzeitraum dar: 
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Hh-Jahr  2018 2019 2020 2021 

Gesamtanzahl HER  davon waren 23 19 19 23 
sachlich unbegründet 5 3 - - 
die Einnahme im Folgejahr nicht 
gesichert 

- 5 - - 

die Weiterübertragung unrechtmäßig 1 3 3 4 
 
Sachlich unbegründete Haushaltseinnahmereste 
Wie bereits im Ausschuss für Finanzen, Struktur und Rechnungsprüfung am 16.01.2018 
sowie der Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnungen 2015 bis 2017 des Ilm-
Kreises vom 10.11.2020 erläutert bzw. festgestellt, wurden abweichend von der gesetzlichen 
Regelung 2017 bis 2019 Haushaltseinnahmereste für Mittel aus der Entnahme der Rücklage 
gebildet und jeweils in das Folgejahr übertragen. Dies betraf die Hhst. 21125.36010, 
21129.36010, 23500.36010 und 27300.36010. 
Es handelte sich hierbei um Anteile der zur Verfügung gestellten Landesmittel zur 
Kommunalen Investitionsförderung (KInvF) und insoweit ursprünglich um Zuweisungen für 
Investitionen, aus welchen grundsätzlich Haushaltseinnahmereste gebildet werden dürften. 
Diese wurden der allgemeinen Rücklage als zweckgebundener Anteil zugeführt und anteilig 
für entsprechende Ausgaben in Form von Haushaltseinnahmeresten entnommen. 
 
Im Haushaltsjahr 2015 wurde�Q�� ���������������������� �¼�� �D�X�V KInvF-Landesmitteln in der 
Hhst. 91000.31004 eingenommen und der allgemeinen Rücklage als zweckgebundener 
Anteil zugeführt. Da die Zuwendungsmittel als zweckgebundener Anteil in der allgemeinen 
Rücklage aufgegangen sind, wäre eine tatsächliche Entnahme aus der Rücklage 
darzustellen gewesen. Die Mittel wurden als Haushaltseinnahmereste der Rücklage 
entnommen, dies ist nicht möglich.  
Seitens der Kämmerei wurde bereits erklärt, dass auf Grund der Vorgaben des Fördermittel-
gebers nur im Falle der KInvF-Mittel entsprechend verfahren wurde. Die KInvF-Projekte sind 
derweil abgeschlossen, so dass die Problematik so zukünftig nicht wieder vorkommen wird.  
 
Haushaltseinnahmereste dürfen entsprechend § 79 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV nicht für 
Mittel aus der Entnahme der Rücklage gebildet werden.  
 

Hh-
Jahr 

Hhst. Bezeichnung 
 

Anordnung 
Restbetrag 

anteilige 
Rücklage 

gebildeter 
HER 

2016 91000.31010 Entnahme Rücklage KInvFG - �����������������������¼ ���������������������¼ 
2017 91000.31004 Entnahme Rücklage KInvFG ���������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ 
2018 91000.31004 Entnahme Rücklage KInvFG ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ 
2019 91000.31004 Entnahme Rücklage KInvFG ���������������������¼ - - 

 
Die Darstellung als Haushaltseinnahmerest hat haushaltsrechtlich keine weiterreichenden 
negativen Konsequenzen. 2017 wurde der Gesamtbetrag des Haushaltseinnahmerestes aus 
2016 (32.500,00 �¼���� �D�Q�J�H�R�U�G�Q�H�W. Im Jahr 2018 wurde eine Anordnung in Höhe von 
78.642,69 �¼���Y�R�U�J�H�Q�R�P�P�H�Q�����G�L�H���U�H�V�W�O�L�F�K�H�Q�����������������������¼���Z�X�U�G�H�Q���Q�D�F�K�������������Z�H�L�W�H�U���•�E�H�U�W�U�D�J�H�Q����
Die Anordnung erfolgte 2019 in voller Höhe.  
Im Haushaltsplan 2017 war die Hhst. 91000.31004 mit einem Ansatz von 203.500,00 �¼��
�D�Q�J�H�J�H�E�H�Q���� �+�L�H�U�E�H�L�� �H�U�J�D�E�� �V�L�F�K�� �H�L�Q�H�� �'�L�I�I�H�U�H�Q�]�� �Y�R�Q�� �������������� �¼��zum tatsächlichen Rücklagen-
bestand. Diese wurde mit der Entnahme der Restmittel im Jahr 2019 über eine tatsächliche 
Mehreinnahme korrigiert. 
 
Ungesicherte Einnahme im Folgejahr 
In folgenden Fällen wurden Haushaltseinnahmereste gebildet, ohne dass die Einnahmen 
zum Zeitpunkt der Bildung der Reste im Sinne des § 79 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV im 
Folgejahr gesichert waren.  
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Hh-
Jahr 

Hhst. Bezeichnung gebildeter HER 

2018 79110.36100 Zuweisung Breitband Land 4.190.570,00 �¼ 
2018 79110.36200 Zuweisung Breitband Kommunen ���������������������������¼ 
2020 29500.36000 DigitalPakt Schule Bund ���������������������������¼ 
2020 29500.36100 DigitalPakt Schule Land �����������������������¼ 
2020 65000.36109 Investitionszuweisung Land K 9 �����������������������¼ 

 
Die Zuweisungen für Investitionen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau wurden im 
�8�$���������������L�P���+�D�X�V�K�D�O�W�������������P�L�W���L�Q�V�J�H�V�D�P�W�������������������������������¼���H�L�Q�J�H�V�W�H�O�O�W����Für die im Jahr 2018 
�J�H�E�L�O�G�H�W�H�Q�� �+�D�X�V�K�D�O�W�V�H�L�Q�Q�D�K�P�H�U�H�V�W�H�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �������������������������� �¼�� ���+�K�V�W���� �������������������������� �X�Q�G��
36200) lagen zum Zeitpunkt der Bildung keine Fördermittel-Bescheide vor. Diese wurden 
2019 voll in Abgang gebracht.  
Im Falle der Zuweisungen von Kommunen (Hhst. 79110.36200) wurden im Haushalt 2020 in 
�G�H�U�� �+�K�V�W���� ������������������������ �Q�H�X�� �0�L�W�W�H�O�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �������������������������� �¼�� �I�•�U�� �,�Qvestitionszuweisungen 
der Gemeinden Breitbandausbau eingestellt. Eine Vereinbarung über den einzusetzenden 
Eigenanteil einer Gemeinde wurde am 03.12.2020 durch den Ilm-Kreis und die 
entsprechende Gemeinde unterzeichnet. Hier wurde ein Eigenanteil in Höhe von 
106.646,93 �¼��mit der Fälligkeit 30.06.2021 vereinbart. Auf Grundlage dieser Vereinbarung 
�H�U�I�R�O�J�W�H���G�L�H���%�L�O�G�X�Q�J���H�L�Q�H�V���+�D�X�V�K�D�O�W�V�H�L�Q�Q�D�K�P�H�U�H�V�W�H�V���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�������������������������¼���L�P���-�D�K�U��������������
Dieser wurde bis zum Jahr 2023 weiter übertragen. Die Weiterübertragung ab dem Jahr 
2021 war unzulässig und wird beanstandet. 
Die Zahlung ging am 06.09.2023 beim Landkreis ein. Die Forderung wurde auf Grund einer 
Vereinbarung der Landrätin und des Bürgermeisters nicht zum Fälligkeitstermin, sondern 
erst am 12.04.2023 zum Soll gestellt.  
Eine Übertragung als Haushaltseinnahmerest scheidet bei einer fälligen Forderung aus. 
Diese wäre als Kasseneinnahmerest zu übertragen und mittels Mahn- und 
Vollstreckungsmaßnahmen beizutreiben gewesen. 
 

F Das Fachamt hat zukünftig Zahlungsanordnungen bei Vorlie gen der Voraussetzungen 
des § 38 Abs. 2 ThürGemHV unverzüglich zu erteilen.  
 
Im Haushalt 2020 wurden die Zuweisungen für den Breitbandausbau unter dem UA 81800 
�P�L�W�� �L�Q�V�J�H�V�D�P�W�� ���������������������������� �¼��neu veranschlagt. Hiervon wurden auf Grundlage von 
Zuwendungsbescheiden �L�Q�V�J�H�V�D�P�W�� ���������������������������� �¼�� �D�O�V�� �+�D�X�V�K�D�O�W�V�H�L�Q�Q�D�K�P�H�U�H�V�W�H�� �L�Q�� �G�D�V��
Jahr 2021 übertragen. Die Weiterübertragung in das Jahr 2022 war indes nicht zulässig. 
 
Zum Zeitpunkt der Bildung der Haushaltseinnahmereste für die Zuweisungen DigitalPakt 
Schule im Jahr 2020 wurde sich allein auf die DigitalPakt-Richtlinie des Landes gestützt. 
Diese begründet jedoch noch keinen Anspruch auf eine konkrete Zuweisung. Bis ins Jahr 
2023 wurden in der Hhst. 29500.36000 Haushaltseinnahmereste in Höhe von inzwischen 
���������������������������¼ weiter übertragen.  
 
Für die Maßnahme K 9 (Hhst. 65000.36109) lag ein Zuwendungsbescheid vom 27.10.2021 
vor. �'�H�U�� �+�D�X�V�K�D�O�W�V�H�L�Q�Q�D�K�P�H�U�H�V�W�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� ���������������������� �¼�� �L�P�� �-�D�K�U�� ���������� �K�l�W�W�H�� �V�R�P�L�W�� �Q�L�F�K�W��
gebildet werden dürfen. 
 
Bei der Bildung von Haushaltseinnahmere sten aus Zuweisungen muss der Eingang 
der Einnahmen im folgenden Jahr bereits vollumfänglich durch einen Zuwendungs -
bescheid gesichert sein.  Die vorgenannten gebildeten Haushaltseinnahmereste 
werden beanstandet.  
 
Unrechtmäßige Weiterübertragung 
Es wurden in den Hhst. 14000.36102 und 79100.36101 Haushaltseinnahmereste erneut in 
das Jahr 2019 übertragen . Hierbei handelte es sich zum einen um Mittel für den Einbau von 
Digitalfunk. Dabei war die Umsetzung der Maßnahme abhängig von den Ausschreibungen 
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des Freistaates Thüringen. Bei letzterer Haushaltsstelle wurden die restlichen Fördermittel 
zur Wald-Rand-Route übertragen. Die Mittel wurden bereits 2017 in den Haushalt eingestellt 
und mittels Haushaltseinnahmerest nach 2018 übertragen. 
 
Bei den Mitteln der Hhst. 21127.36100 in Höhe von 40.000,������ �¼���K�D�Q�G�H�O�W�H���H�V���V�L�F�K���X�P���H�L�Q�H�Q��
Investitionszuschuss vom Land für die Grundschule Kirchheim. Dieser war 2020 in den 
Haushalt in vorgenannter Haushaltsstelle als Einnahme eingestellt und wurde nach 2021 und 
2022 jeweils als Haushaltseinnahmerest übertragen. Im Jahr 2022 erfolgte die Anordnung in 
voller Höhe. 
 
In der Hhst. 23500.36010 wurden 108.000,00 �¼���D�O�V���+�D�X�V�K�D�O�W�V�H�L�Q�Q�D�K�P�H�U�H�V�W���L�Q���G�D�V���-�D�K�U������������
übertragen. Im Jahr 2017 wurden diese und ein weiterer Haushaltseinnahmerest in Höhe 
�Y�R�Q�������������������¼���Z�H�L�W�H�U���L�Q���G�D�V���-�Dhr 2018 übertragen. 
 
In der Hhst. 65000.36230 wurde im Jahr 2018 ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 
�������������������� �¼��anlässlich einer Zuweisung der Stadt Arnstadt für die Instandsetzung einer 
Straße gebildet. Dieser wurde weiter bis in das Jahr 2022 übertragen. Letztlich erfolgte dann 
�H�L�Q�H�� �(�L�Q�Q�D�K�P�H�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� ���������������������� �¼����Bei dem gebildeten Haushaltseinnahmerest 
handelt es sich um die maximale Erstattung der Stadt Arnstadt für Kosten der Vermessung, 
Baugrunduntersuchung und Planungsleistungen. Dies wurde mit Schreiben vom 29.03.2019 
nochmals von der Stadt gegenüber dem Landkreis bestätigt. Allerdings hätte der 
Haushaltseinnahmerest nur einmalig übertragen werden dürfen. 
Bei der Einnahme im Jahr 2022 handelte es sich um den Kostenanteil des Eigenanteils für 
d�H�Q���6�W�U�D�‰�H�Q�D�E�V�F�K�Q�L�W�W���Ä�$�X�I���G�H�U���6�H�W�]�H�³�����Z�H�O�F�K�H�U���V�L�F�K���L�P���(�L�J�H�Q�W�X�P���G�H�U���6�W�D�G�W���$�U�Q�V�W�D�G�W���E�H�I�L�Q�G�H�W�� 
 
Die Mittel der Hhst. 79100.36102 in Höhe von �������������������� �¼��wurden im Jahr 2018 als 
Haushaltseinnahmerest in das Folgejahr übertragen. Damit hätten diese im Jahr 2019 nicht 
noch einmal in das Jahr 2020 weiter übertragen werden dürfen. Hierbei handelte es sich um 
eine Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER). ���������� �H�U�I�R�O�J�W�H�� �G�L�H�� �W�H�L�O�Z�H�L�V�H�� �$�Q�R�U�G�Q�X�Q�J�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �������������������� �¼��
der Rest wurde in Abgang gebracht.  
 
Die geplanten Zuweisungen im Rahmen des Breitbandausbaus (UA 81800) wurden auf 
Grundlage von Zuwendungsbescheiden in Höhe von �L�Q�V�J�H�V�D�P�W�� ���������������������������� �¼�� �D�O�V��
Haushaltseinnahmereste in das Jahr 2021 übertragen. Die Weiterübertragung in das Jahr 
2022 und 2023 war indes nicht zulässig. 
 
Prinzipiell können Haushaltseinnahmereste gemäß Nr. 3.2.4 der Erläuterungen zu 
§ 74 ThürGemHV nur einmal übertragen werden. Die vorgenannten Haushaltsein-
nahmereste hätten nach einmaliger Übertragung in Abgang gebracht und neu in den 
Haushalt des Folgejahres eingestellt werden müssen. 
 
Die Weiterübertragung der vorge nannten Haushaltseinnahmereste wird beanstandet.  
In Hinblick auf die Projekte Breitbandausbau und Digitalpakt erscheint die gesetzliche 
Regelung zur einmaligen Übertragung von Haushaltseinnahmeresten überholt. Der Bund 
und das Land reichen Fördermittel in sehr großen Umfang (z.B. Breitbandausbau in Höhe 
�Y�R�Q�� ���������������������������� �¼���� �]�X�U�� �(�U�U�H�L�F�K�X�Q�J�� �G�H�V�� �)�|�U�G�H�U�]�L�H�O�H�V�� �D�X�V���� �'�L�H�V�H�� �0�L�W�W�H�O�� �V�L�Q�G�� �•�E�H�U�� �P�H�K�U�H�U�H��
Jahre einzusetzen sowie deren zweckentsprechende Verwendung nachzuweisen. Es ist dem 
Landkreis nicht möglich die bewilligten Fördermittel in Jahresscheiben abzubilden und nach 
einmaliger Übertragung in Abgang zu bringen, um sie dann erneut in den Haushalt 
einzustellen, da diese zur Finanzierung der Ausgaben sowie gebildeten 
Haushaltsausgabereste für die entsprechenden Maßnahmen benötigt werden. Eine 
anderweitige Finanzierung aus der Rücklage beispielsweise ist indes nicht möglich. Somit 
sollte der Gesetzgeber über eine Öffnung der bestehenden Regelungen im Zuge seiner 
Zuwendungspolitik nachdenken. 
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2.3.2 Haushaltsausgabere ste 

Haushaltsausgabereste werden den Soll-Ausgaben zugerechnet, ohne bisher fällig gewesen 
zu sein. Sie stellen eine Ausnahme von der zeitlichen Bindungswirkung des Haushaltsplanes 
und somit auch vom Grundsatz der Jährlichkeit dar. Gemäß § 19 Abs. 1 ThürGemHV sind 
alle Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes kraft Gesetz übertragbar, wenn noch ein 
Ausgabebedürfnis für den vorgesehenen Zweck in der Zukunft besteht. Ausgabenansätze 
des Verwaltungshaushaltes sind übertragbar, wenn ein entsprechender Haushaltsvermerk 
dies im Haushaltsplan vorsieht (§ 19 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV). 
 
Folgende Summen an Haushaltsausgaberesten wurden in die geprüften Haushaltsjahre 
übertragen bzw. in diesen gebildet:  

 

 
 
Verwaltungshaushalt 
Die Übertragbarkeit von Ausgabeansätzen des Verwaltungshaushalt setzt neben einer 
Erklärung durch besonderen Vermerk noch die Förderung einer wirtschaftlichen 
Aufgabenerfüllung voraus. Die übertragenen Ausgabeansätze des Verwaltungshaushaltes 
erfüllten diese beiden Voraussetzungen ausnahmslos. 
 
Nachfolgend ist die zahlenmäßige Entwicklung der übertragenen Haushaltsausgabereste 
des Verwaltungshaushaltes für die Jahre 2017 bis 2021 dargestellt. In den Jahren davor gab 
es keine entsprechenden Haushaltsausgabereste. Die gebildeten Reste waren stets in den 
Einzelplänen 0, 2, 6 und 8 zu finden. 
 

 
 
Folgende Feststellungen im Rahmen der Prüfung der Haushaltsausgabereste des 
Verwaltungshaushaltes der Jahre 2018 bis 2021 ergaben sich. 
 
In 4 Fällen wurden Mittel aus genehmigten über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben mittels 
Haushaltsausgaberest in das Folgejahr übertragen. Dies ist nur möglich, insofern die 
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Ausgaben bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, aber noch nicht 
geleistet wurden. Das bedeutet, dass der Landkreis nach der Bewilligung der üpl. / apl. 
Ausgaben, eine Verpflichtung eingegangen sein muss, lediglich die Zahlung erfolgte noch 
nicht. In den vorliegenden Fällen war lediglich der gebildete Haushaltsausgaberest in Höhe 
�Y�R�Q�� �������������������������� �¼��der Hhst. 20000.50100 im Jahr 2019 zu beanstanden. Nachfolgende 
Tabelle stellt die Entwicklung der übertragenen Haushaltsausgabereste der geprüften Jahre 
dar: 
 

Hhst. 20000.501000  Ansatz ( mit  HAR) angeordnet  üpl. / apl.  HAR 
2017    96.907,81 
2018 1.216.907,81 1.181.823,66 104.500,00 139.584,15 
2019 939.584,15 952.400,39 1.080.000,00 1.067.183,76 
2020 2.067.183,76 1.392.214,46 325.030,70 674.800,00 
2021 1.898.800,00 1.354.274,68 - 544.525,32 

 
Man sieht den deutlichen Anstieg der Haushaltsausgabereste im Jahr 2019. Dieser basiert 
auf einer Gefährdungssituation in einer Grundschule des Landkreises auf Grund einer 
Schadstoffbelastung durch Naphthalin in mehreren Räumen des Gebäudes. Durch das 
Fachamt wurden die notwendigen Maßnahmen, eine Alternativabschätzung, die 
Grobkostenschätzung sowie ein Bauablaufplan erarbeitet. Mit Beschluss -Nr. 036/19 vom 
04.09.2019 bewilligte der Kreistag �E�H�U�H�L�W�V�� �H�L�Q�H�� �•�S�O���� �$�X�V�J�D�E�H�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �������������������� �¼����
Daraufhin wurde ein Fachplaner mit genauen Untersuchungen und der Erstellung einer 
�.�R�V�W�H�Q�V�F�K�l�W�]�X�Q�J�� �E�H�D�X�I�W�U�D�J�W���� �'�L�H�V�H�� �E�H�O�L�H�I�� �V�L�F�K�� �D�X�I�� ���������������������� �¼�� �I�•�U�� �G�L�H�� �6�D�Q�L�H�U�X�Q�J�� �G�H�U��
schadstoffbelasteten Fußböden, die Erneuerung des Rohrleitungsnetzes Heizung und 
Heizkörper sowie Elektroarbeiten. 
Im Jahr 2020 war festzustellen, dass der Haushaltsausgaberest zwar vollständig angeordnet 
wurde, jedoch lediglich ca. 500.000,00 �¼�� �D�X�I�� �*�U�X�Q�G�� �Y�R�Q�� �9�H�U�S�I�O�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q�� �D�X�V�� �G�Hn Vorjahren 
geleistet wurden. Damit waren die überplanmäßigen Ausgaben bei der Bildung des 
Haushaltsausgaberestes überwiegend nicht in Anspruch genommen und somit zu Unrecht 
als Haushaltsausgaberest übertragen worden. Auf Grund dessen, dass es sich um einen 
Einzelfall sowie eine Notsituation handelte, sieht die Rechnungsprüfung von weiteren 
Ausführungen hierzu ab. 
 
Weitere Feststellungen ergaben sich bei der Prüfung der Höhe der gebildeten Haushalts-
ausgabereste. Hierbei war festzustellen, dass in insgesamt elf von 37 Fällen der Jahre 2018 
bis 2021 die vorhandenen Mittel am Jahresende in der entsprechenden Haushaltsstelle nicht 
in der erforderlichen Höhe des gebildeten Haushaltsausgaberestes vorhanden waren. Dies 
hing in allen Fällen damit zusammen, dass die Haushaltsstellen Bestandteil eines 
Deckungskreises waren und die entsprechenden Mittel von deckungspflichtigen 
Haushaltsstellen abgezogen wurden. Hierbei fehlte es allerdings an dem erforderlichen 
Sollübertrag nach Nr. 2 der VV zu § 18 ThürGemHV, mit dem der Ausgabeansatz der 
deckungsberechtigten Haushaltsstelle erhöht wurde. 
 
Die Rechnungsprüfung beanstandet den fehlenden Sollübertrag zur Erhöhung des 
Ausgabeansatzes der deckungsberechtigten Haushaltsstellen in den entsprechenden 
Deckungskreisen.  
Die Mittel der deckungspflichtigen Haushaltsstellen des jeweiligen Deckungskreises waren 
vorhanden, so dass die als Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushaltes 
übertragenen Mittel in den entsprechenden elf Fällen im Folgejahr zur Verfügung standen. 
 
Die Prüfung inwieweit die übertragenen Mittel zweckentsprechend im Folgejahr eingesetzt 
wurden, erfolgte im Prüfzeitraum stichprobenartig für alle Haushaltsausgabereste über 
���������������¼�� In allen geprüften Fällen ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
Der Umgang mit den in das Jahr 2022 übertragenen Haushaltsausgabereste wird im 
Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung 2022 geprüft. 
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Vermögenshaushalt 
Die als Haushaltsausgabereste gebundenen Mittel sind im Vergleich zu den Vorjahren sehr 
stark gestiegen. Im nachfolgenden Diagramm ist die Höhe aller gebildeten und übertragenen 
Haushaltsausgabereste als Vergleich der Haushaltsjahre 2015 bis 2021 dargestellt. Im Jahr 
2021 nehmen die Haushaltsausgabereste 57 % des Volumens des Vermögenshaushaltes 
ein. 
 

 
 
Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel aus den in den geprüften Haushaltsjahren 
gebildeten und den in die geprüften Haushaltsjahre übertragenen Haushaltsausgabereste in 
den Folgejahren wurde stichprobenartig geprüft. In 40 von 47 Fällen ergaben sich keine 
Beanstandungen. 
 
Im Falle der Hhst. 03500.93200 (Erwerb von Grundstücken) waren konkret einzelne 
Kreisstraßen bei der Bildung der Reste angegeben, für die Grundstücke erworben werden 
sollten. Für die 2018 (26.690,62 �¼�����X�Q�G������19 (15.000,00 �¼�����J�H�E�L�O�G�H�W�H�Q���+aushaltsausgaberest 
konnte eine zweckentsprechende Verwendung nicht in vollem Umfang bestätigt werden. Die 
Mittel wurden im Folgejahr für den Erwerb von Grundstücken verwendet, jedoch nicht im 
Zusammenhang mit den konkret bei der Restebildung angegebenen Kreisstraßen. Weitere 
Ausgaben wurden für die Eintragung von Dienstbarkeiten oder Kosten für die Änderung 
eines Erbbaurechtsvertrages getätigt.  
Ab dem Jahr 2020 wurde die vorgenannte Verfahrensweise dahingehend geändert, dass als 
Begründung zur Bildung des Haushaltsausgaberestes in der Hhst. 03500.93200 beispielhaft 
Kreisstraßen, für die Grundstücke noch zu erwerben sind, aufgezählt werden. Weitere 
Straßen sind sodann möglich. Die zweckentsprechende Verwendung kann somit bestätigt 
werden. Auf Grund dessen verzichtet die Rechnungsprüfung auf weitere Ausführungen. 
 
�'�H�U�� �+�D�X�V�K�D�O�W�V�D�X�V�J�D�E�H�U�H�V�W�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� ���������������������� �¼�� �L�Q�� �G�H�U�� �+�K�V�W���� ������������������������ �Z�X�U�G�H�� �I�•�U 
Mobiliarausgaben für die Leitstelle im Jahr 2018 gebildet. Ausgaben erfolgten in Höhe von 
������������������ �¼�� �I�•�U�� �]�Z�H�L�� �/�L�]�H�Q�]�H�Q�� �L�Q�� ������������ �'�D�P�L�W�� �Z�X�U�G�H�� �G�L�H�V�H�U�� �7�H�L�O�� �G�H�V�� �J�H�E�L�O�G�H�W�H�Q��
Haushaltsausgaberestes nicht zweckentsprechend verwendet.  
Die restlichen Mittel (90.588,29 �¼���� �Z�X�U�G�H�Q�� �Z�H�L�W�H�U�•�E�H�U�W�U�D�J�H�Q�� �X�Q�G�� �L�Q�� ���������� �I�•�U�� �0�R�E�L�O�L�D�U��
verausgabt. 
 
In der �+�K�V�W�������������������������� �Z�X�U�G�H�� �H�L�Q�� �+�D�X�V�K�D�O�W�V�D�X�V�J�D�E�H�U�H�V�W�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �������������������� �¼�� �I�•�U�� �G�L�H��
Beschaffungen von Gebläsefiltergeräten im Jahr 2020 gebildet. Die 1. Teilrechnung für die 
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�*�H�E�O�l�V�H�I�L�O�W�H�U�J�H�U�l�W�H���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�����������������������¼���Z�X�U�G�H���E�H�U�H�L�W�V���D�P�������������������������J�H�]�D�K�O�W�����'�L�H�V war 
im Rahmen der Bildung der Haushaltsreste des Jahres 2020 so noch nicht bekannt, weshalb 
der gebildete Rest im Jahr 2021 fast vollständig frei zur Verfügung stand. Ausgaben wurden 
in 2021 für eine Ladehalterung für einen Defibrillator, einen Stromerzeuger mit Zubehör 
sowie die Kosten für die Nachrüstung einer Rettbox geleistet. Damit konnte eine 
zweckentsprechende Verwendung nicht bestätigt werden. 
 
Der Haushaltsausgaberest der Hhst. 14000.93500 wurde im Jahr 2021 in Höhe von 
74.696,17 �¼�� �J�H�E�L�O�G�H�W���� �%�H�J�U�•�Q�G�H�W�� �Z�X�U�G�H�� �G�L�H�� �5�H�V�W�H�E�L�O�G�X�Q�J�� �P�L�W�� �$�X�V�J�D�E�H�Q�� �I�•�U�� �H�L�Q�H�Q��
Rollcontainer sowie Starkregen, Hochwasser und Vegetationsbrand. Die zweckentsprech-
ende Verwendung kann für die Ausgaben für Möbel des Stabsraumes in Höhe von 
���������������������¼���Q�L�F�K�W���E�H�V�W�l�W�L�J�W��werden. 
 
Das Fachamt teilte hierzu mit, dass einige Beschaffungen, bedingt der Lieferzeiten, sich in 
den Jahren 2020 bis 2023 erheblich verzögerten und teilweise über mehrere Jahre liefen. 
Damit konnten die Haushaltsausgabereste nicht alle wie geplant verausgabt werden.  
Die sachliche Bindung der übertragenen Ausgabemittel wird dadurch zum Ausdruck 
gebracht, dass diese dem Grunde nach nur für ihren Zweck verfügbar bleiben. Ungeachtet 
dessen entstehen in der Praxis frei werdende Haushaltsausgabereste . In solchen Fällen 
wäre es wenig sinnvoll, wenn für einen unvorhergesehenen Ausgabenmehrbedarf 
überplanmäßige Ausgaben andere Deckungsmittel eingesetzt werden müssten, als solche, 
die in der Regel bereits finanziert sind. Aus diesem Grund verzichtet die Rechnungsprüfung 
auf weitere Ausführungen zu vorgenannten Resten. 
 
Weitere Feststellungen ergaben sich bei der Prüfung der Höhe der gebildeten Haushalts-
ausgabereste. Hierbei war festzustellen, dass in insgesamt fünf Fällen der Jahre 2018 bis 
2021 die Mittel am Jahresende in der entsprechenden Haushaltsstelle nicht in der 
erforderlichen Höhe des gebildeten Haushaltsausgaberestes vorhanden waren. Dies hing in 
allen Fällen damit zusammen, dass die Haushaltsstellen Bestandteil eines Deckungskreises 
waren und die entsprechenden Mittel von deckungspflichtigen Haushaltsstellen abgezogen 
wurden. Hierbei fehlte es allerdings an dem erforderlichen Sollübertrag nach Nr. 2 der VV zu 
§ 18 ThürGemHV, mit dem der Ausgabeansatz der deckungsberechtigten Haushaltsstelle 
erhöht wurde. 
 
Die Rechnungsprüfung stellte in fünf Fällen fest, dass der  Sollübertrag zur Erhöhung 
des Ausgabeansatzes der deckungsberechtigten Haushaltsstellen in den 
entsprechenden Deckungskreisen  fehlte . 
Die Mittel der deckungspflichtigen Haushaltsstellen des jeweiligen Deckungskreises waren 
vorhanden, so dass die als Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushaltes übertragenen 
Mittel in den entsprechenden vier Fällen im Folgejahr zur Verfügung standen. Die 
Verwaltung gab als Begründung für die fehlenden Sollüberträge an, dass diese im 
Vermögenshaushalt Auswirkungen auf die Finanzplanung für Maßnahmen hätte und diese 
bei Fördermittelgebern im Rahmen der Antragstellung eingereicht wurden. Damit dies 
nachvollziehbar bleibe, werden die Haushaltsansätze nicht durch Sollüberträge geändert. 
 
Es wurde eine stichprobenartige Prüfung (35 Fälle) vorgenommen, ob im Falle der 
Haushaltsausgabereste, die aus über- / außerplanmäßigen Ausgaben gebildet worden sind, 
diese zum Zeitpunkt der Restebildung gemäß § 19 Abs. 3 ThürGemHV bereits in Anspruch 
genommen wurden (d. h. es wurden bereits Aufträge erteilt, jedoch noch keine Ausgaben 
geleistet). Hierbei waren folgende sechs Fälle zu beanstanden:  
 
 
Hh-Jahr Hhst. als HAR übertragene üpl./apl. angeordnet Bemerkungen 
2018 27300.94510 25.474,�������¼ ���������������������¼ Rest wurde nicht 

in Anspruch 
genommen 
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2019 29500.94520 ���������������������¼ ���������������������¼ für Ausgaben des 
Jahres 2020 
genutzt 

 88024.94500 �����������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼���E�L�V��
2023 weiter 
übertragen 

2020 21114.94504 ���������������������¼ ���������������������¼ 3�������������������¼���D�O�V��
Sollübertrag für 
andere Hhst. 
genutzt 

 21116.94500 �����������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼���D�O�V��
Sollüberträge für 
andere Hhst. 
genutzt 

2021 27300.94501 ���������������������¼ �������������������¼ ���������������������¼���D�O�V��
Sollübertrag für 
andere Hhst. 
genutzt 

Die Begründu ng zur Bildung der Haushaltsausgabereste der dargestellten 
�+�D�X�V�K�D�O�W�V�V�W�H�O�O�H�Q�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �L�Q�V�J�H�V�D�P�W�� ���������������������� �¼��durch die Fachämter wird 
beanstandet.  
 
 
2.4 Kassenmäßiger Abschluss  

2.4.1 Feststellung des buchmäßigen Kassenbestandes  

Den Abschluss der Haushaltswirtschaft eines jeden Haushaltsjahres bildet die 
Jahresrechnung. Sie besteht gemäß § 77 Abs. 1 ThürGemHV aus der Haushaltsrechnung 
und dem kassenmäßigen Abschluss. Mit dem kassenmäßigen Abschluss wird Rechenschaft 
über die ordnungsgemäße Führung der Kreiskasse abgelegt. 
 
Der Mindestinhalt des kassenmäßigen Abschlusses ist in § 78 ThürGemHV geregelt. Der 
buchmäßige Kassenbestand ist nicht zwingend identisch mit dem Kassensollbestand am 
Ende des Haushaltsjahres, da in diesem Bestand bereits Zahlungen für das folgende 
Haushaltsjahr enthalten sein können. Der buchmäßige Kassenbestand ergibt sich daher nur 
rechnerisch aus der Gegenüberstellung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben des jeweiligen 
Haushaltsjahres. 
 
Der kassenmäßige Abschluss für die Jahre 2018, 2019, 2020 und 2021 ist für den 
Verwaltungshaushalt, den Vermögenshaushalt und den Verwahrhaushalt jeweils gesondert 
zu ermitteln und lässt sich wie folgt aus den vorliegenden Unterlagen des Landkreises 
darstellen: 

(Angaben in �¼) 
Haushaltsjahr 201 8 

Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben Ist-Überschuss (+) 
Ist-Fehlbetrag (-) 

 
Verwaltungshaushalt 
Vermögenshaushalt 

 
124.181.309,21 
19.680.457,32 

 
125.279.427,04 
15.394.555,99 

 
- 1.098.117,83 

4.285.901,33 
Kassenfehlbestand Gesamthaushalt  3.187.783,50 
 
Verwahrhaushalt 
Vorschüsse 

 
 

 
 

 
891.126,59 
- 3.502,92  

haushaltsfremde Gelder, gesamt  887.623,67 
 
Ist-Fehlbetrag Vwh/Vmh                                                                               3.187.783,50 
Ist-Überschuss Vorschuss/Verwahr                                                                 887.523,67 

Summe                                                                                            4.075.407,17 
 

Im Ergebnis des Ist-Abschlusses des Haushaltsjahres 2018 errechnet sich ein buchmäßiger 
Kassenbestand in Höhe von 4.075.407,17 �¼. 
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(Angaben in �¼) 
Haushaltsjahr 201 9 

Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben Ist-Überschuss (+) 
Ist-Fehlbetrag (-) 

 
Verwaltungshaushalt 
Vermögenshaushalt 

 
125.955.014,70 
21.179.896,69 

 
125.645.966,97 
13.821.518,33 

 
309.047,73 

7.358.378,36 
Kassenbestand Gesamthaushalt  7.667.426,09 
 
Verwahrhaushalt 
Vorschüsse 

 
 

 
 

 
898.131,33 
- 14.194,32 

haushaltsfremde Gelder, gesamt  883.937,01 
 
Ist-Überschuss Vwh/Vmh                                                                              7.667.426,09 
Ist-Überschuss Vorschuss/Verwahr                                                                 883.937,01 

Summe                                                                                             8.551.363,10 
 

Im Ergebnis des Ist-Abschlusses des Haushaltsjahres 2019 errechnet sich ein buchmäßiger 
Kassenbestand in Höhe von 8.551.363,10 �¼. 

 
(Angaben in �¼) 
Haushaltsjahr 20 20 
 

Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben Ist-Überschuss (+) 
Ist-Fehlbetrag (-) 

 
Verwaltungshaushalt 
Vermögenshaushalt 

 
134.428.735,74 
30.405.659,47 

 
134.435.966,94 
18.273.245,28 

 
- 7.231,20 

12.132.414,19 
Kassenbestand Gesamthaushalt  12.125.182,99 
 
Verwahrhaushalt 
Vorschüsse 

 
 
 

 
 

 
806.045,53 
- 4.300,31 

haushaltsfremde Gelder, gesamt  801.745,22 
 
Ist-Überschuss Vwh/Vmh 12.125.182,99 
Ist-Überschuss Vorschuss/Verwahr 801.745,22 
Summe  12.926.928,21 

 
Im Ergebnis des Ist-Abschlusses des Haushaltsjahres 2020 errechnet sich ein buchmäßiger 
Kassenbestand in Höhe von 12.926.928,21 �¼�� 

 
 

(Angaben in �¼) 
Haushaltsjahr 2021  
 

Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben Ist-Überschuss (+) 
Ist-Fehlbetrag (-) 

 
Verwaltungshaushalt 
Vermögenshaushalt 

 
142.054.530,17 
35.820.433,77 

 
141.816.169,81 
22.738.548,45 

 
238.360,36 

13.081.885,32 
Kassenbestand Gesamthaus halt  13.320.245,68 
 
Verwahrhaushalt 
Vorschüsse 

 
 
 

 
 

 
1.032.857,50 

- 848,96 
haushaltsfremde Gelder, gesamt  1.032.008,54 
 
Ist-Überschuss Vwh/Vmh 13.320.245,68 
Ist-Überschuss Vorschuss/Verwahr 1.032.008,54 
Summe  14.352.254,22 

 
Im Ergebnis des Ist-Abschlusses des Haushaltsjahres 2021 errechnet sich ein buchmäßiger 
Kassenbestand in Höhe von 14.352.254,22 �¼�� 
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Übernahme der Ergebnisse des Vorjahres 

Die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2018, 2019, 2020 und 2021 waren zur 
ordnungsgemäßen Erstellung der Jahresrechnungen 2018 bis 2021 in die entsprechenden 
Haushaltsstellen zu übernehmen.  
Die Kontrolle der ordnungsgemäßen Übernahme der Ergebnisse des Vorjahres (Ist-
Fehlbetrag Vwh, Ist-Überschuss Vwh und Ist-Überschuss Vmh) wurde anhand der 
Jahresrechnungen 2017 bis 2022 durchgeführt. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
 
2.4.2 Bankbestand  
 
Die Abstimmung zwischen buchmäßigem Kassenbestand und dem Geldbestand auf 
Geschäfts- und Festgeldkonten erfolgte pflichtgemäß. 
 
Folgende Kontostände für das Haushaltsjahr 2018 wurden nachgewiesen: 
 

Konto �« 001                   ZW 11 Auszug vom 28.12.2018 �������������������¼ 
Konto �« 008                   ZW 14 Auszug vom 28.12.2018 ���������������������¼ 
Konto �« 145                    ZW12 Auszug vom 28.12.2018 ���������������������¼ 
Konto �« 153                   ZW 10 Auszug vom 28.12.2018 4.290.217,03 �¼ 
Liquiditätskonto              ZW 21 Auszug vom 28.12.2018 - 244,34 �¼ 
Konto �« 822                    ZW15 Auszug vom 28.12.2018 2.276,90 �¼ 
Konto �« 116                   ZW 60 Auszug vom 28.12.2018 ���������������¼ 
Barkasse Arnstadt Bestand 28.12.2018 ���������������������¼ 
Kassenautomat Ilmenau Bestand 31.12.2018 52.240,00 �¼ 
Kassenautomat Arnstadt Bestand 31.12.2018 9.108,00 �¼ 
Notfallkasse Ilmenau      ZW 31 Bestand 31.12.2018 ���������������¼ 
Notfallkasse Arnstadt     ZW 32 Bestand 31.12.2018 ���������������¼ 
Schwebeposten  �������������������¼ 
Bestand zum 31.12.2018   4.424.���������������¼ 

 
 

Folgende Kontostände für das Haushaltsjahr 2019 wurden nachgewiesen: 
 

Konto �« 001                   ZW 11 Auszug vom 30.12.2019 48.807,08 �¼ 
Konto �« 008                   ZW 14 Auszug vom 30.12.2019 14.088,75 �¼ 
Konto �« 145                    ZW12 Auszug vom 30.12.2019 8.133,39 �¼ 
Konto �« 153                   ZW 10 Auszug vom 30.12.2019 ���������������������������¼ 
Liquiditätskonto              ZW 21 Auszug vom 30.12.2019 ���������������������������¼ 
Konto �« 822                    ZW15 Auszug vom 30.12.2019 �������������������¼ 
Konto �« 116                   ZW 60 Auszug vom 30.12.2019 ���������������¼ 
�.�R�Q�W�R���«���������������������������������������������=�:�� Auszug vom 30.12.2019 ���������������������¼ 
Barkasse Arnstadt Bestand 30.12.2019 13.801,93 �¼ 
Kassenautomat Ilmenau Bestand 30.12.2019 ���������������������¼ 
Kassenautomat Arnstadt Bestand 30.12.2019 ���������������������¼ 
Notfallkasse Ilmenau      ZW 31 Bestand 30.12.2019 ���������������¼ 
Notfallkasse Arnstadt     ZW 32 Bestand 30.12.2019 ���������������¼ 
Schwebeposten  ���������������������¼ 
Bestand zum 31.12.201 9  9.787.101,75 �¼ 
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Folgende Kontostände für das Haushaltsjahr 2020 wurden nachgewiesen: 
 

Konto �« 001                   ZW 11 Auszug vom 30.12.2020 34.693,21 �¼ 
Konto �« 008                   ZW 14 Auszug vom 30.12.2020 22.691,77 �¼ 
Konto �« 145                    ZW12 Auszug vom 30.12.2020 19.968,05 �¼ 
Konto �« 153                   ZW 10 Auszug vom 30.12.2020 ���������������������������¼ 
Liquiditätskonto              ZW 21 Auszug vom 30.12.2020 �����������������������������¼ 
Konto �« 822                    ZW15 Auszug vom 30.12.2020 ���������������������¼ 
Konto �« 116                   ZW 60 Auszug vom 30.12.2020 ���������������¼ 
�.�R�Q�W�R���«���������������������������������������������=�:�� Auszug vom 30.12.2020 ���������������������¼ 
Barkasse Arnstadt Bestand 30.12.2020 6.641,18 �¼ 
Kassenautomat Ilmenau Bestand 30.12.2020 ���������������������¼ 
Kassenautomat Arnstadt Bestand 30.12.2020 �������������������¼ 
Notfallkasse Ilmenau      ZW 31 Bestand 30.12.2020 ���������������¼ 
Notfallkasse Arnstadt     ZW 32 Bestand 30.12.2020 ���������������¼ 
Schwebeposten  �����������������������¼ 
Bestand zum 31.12.20 20  21.305.577,86 �¼ 

 
Folgende Kontostände für das Haushaltsjahr 2021 wurden nachgewiesen: 
 

Konto �« 001                   ZW 11 Auszug vom 30.12.2021 46.360,18 �¼ 
Konto �« 008                   ZW 14 Auszug vom 30.12.2021 ���������������������¼ 
Konto �« 145                    ZW12 Auszug vom 30.12.2021 75.635,37 �¼ 
Konto �« 153                   ZW 10 Auszug vom 30.12.2021 ���������������������������¼ 
Liquiditätskonto              ZW 21 Auszug vom 30.12.2021 �����������������������������¼ 
Konto �« 822                    ZW15 Auszug vom 30.12.2021 �������������������¼ 
Konto �« 116                   ZW 60 Auszug vom 30.12.2021 ���������������¼ 
�.�R�Q�W�R���«��������������               ZW  Auszug vom 30.12.2021 ���������������������¼ 
Barkasse Arnstadt Bestand 30.12.2021 22.004,79 �¼ 
Kassenautomat Ilmenau Bestand 30.12.2021 ���������������������¼ 
Kassenautomat Arnstadt Bestand 30.12.2021 ���������������������¼ 
Notfallkasse Ilmenau      ZW 31 Bestand 30.12.2021 ���������������¼ 
Notfallkasse Arnstadt     ZW 32 Bestand 30.12.2021 ���������������¼ 
Schwebeposten  �����������������������¼ 
Bestand zum 31.12.20 21  �����������������������������¼ 

 
Die Kassenleiterin erklärte, dass keine weiteren Bankkonten und Depots eingerichtet sind, 
auf denen sich Kassenmittel bzw. Vermögen des Landkreises befinden (außer Sonderkonto 
Rücklage). 
 
Die Tagesabschlüsse vom 02.01.2019 für den 31.12.2018, vom 02.01.2020 für den 
31.12.2019, vom 04.01.2021 für den 31.12.2020 und vom 03.01.2022 für den 31.12.2021 
stellen sich wie folgt dar 

 
���D�O�O�H���$�Q�J�D�E�H�Q���L�Q���¼�� 2018 2019 2020 2021 

Kassenbestand Hh-jahr 5.269.253,13 10.569.690,88 21.790.548,17 17.813.659,55 

Kassenbestand Folgejahr - 844.939,30 - 782.589,13 -484.970,31 -180.267,79 

Kassenbestand gesamt  4.424.313,83 9.787.101,75 21.305.577,86 17.633.391,76 

 
Zwischen den Bankbeständen und den entsprechenden buchmäßigen Kassenbeständen 
ergeben sich Differenzen. Diese sind darin begründet, dass zum einen Buchungen und 
Zahlungen während des Haushaltsjahres erfolgten, die das Folgejahr betrafen. Zum anderen 
erfolgten für das jeweilige geprüfte Haushaltsjahr Buchungen und Zahlungen erst im 
Folgejahr. 
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Nachgewiesen wurden diese haushaltsjahrfremden Buchungen anhand des Zeitbuches der 
einzelnen Haushaltsjahre wie folgt: 

 

 
Es wurde auf die Saldenbeträge abgestellt. Eine vollumfängliche Prüfung der einzelnen 
Buchungen war aufgrund der Menge nicht möglich. 

 
Die jeweiligen Bestände zum 31. Dezember auf den Bankkonten (ohne Sonde rkonto 
Rücklage) stimmen unter Berücksichtigung der  Buchungen für das Haushaltsjahr und 
Folgejahr  mit den Kassenbeständen der geprüften Haushaltsjahre zum 31. Dezember 
überein.  
 
 
Verprobung 

 
Die Verprobung der buchmäßigen Kassenbestände 2018, 2019, 2020 und 2021 stellt sich 
wie folgt dar: 
 

 
 

Die rechnerische Richtigkeit des buchmäßigen Kassenbest andes der Jahre 2018 bis 
2021 wird  bestätigt.  
 
2.4.3 Kassenreste  
 
Kasseneinnahmereste 
Kasseneinnahmereste sind das Ergebnis von bis zum Jahresende angeordneten 
Forderungen des Landkreises, die durch den Zahlungspflichtigen nicht beglichen wurden. 
 
Im Haushalt des Ilm-Kreises sind in den geprüften Haushaltsjahren Kasseneinnahmereste 
wie folgt entstanden: 
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2018 
  (alle Angaben in Euro) 

Ermittlung der KER Vwh Vmh 
Gesamtrechnungssoll 
 

KER aus VJ 
+ Globalbereinigung Vorjahr 

./. Abgang auf KER VJ 
+ AO auf HER 

+ AO-Soll laufendes Jahr 
./. Globalbereinigung laufendes Jahr 

 

125.680.134,40 
 

1.128.217,99 
1.715.000,00 

397.564,74 
0,00 

125.114.481,15 
1.880.000,00 

31.541.805,48 
 

3.253.504,25 
0,00 

51.501,71 
5.230.327,99 

11.248.923,56 
0,00 

./. Ist-Einnahmen 124.181.309,21 19.680.457,32 
neue KER 1.498.825,19 796,77 

 
2019 

  (alle Angaben in Euro) 
Ermittlung der KER Vwh Vmh 
Gesamtrechnungssoll 
 

KER aus VJ 
+ Globalbereinigung Vorjahr 

./. Abgang auf KER VJ 
+ AO auf HER 

+ AO-Soll laufendes Jahr 
./. Globalbereinigung laufendes Jahr 

 

126.731.142,67 
 

1.498.825,19 
1.880.000,00 

365.431,11 
0,00 

126.544.097,20 
2.465.000,00 

4.557.768,36 
 

4.286.698,10 
0,00 
0,00 

7.007.425,67 
11.024.950,36 

0,00 

./. Ist-Einnahmen 125.955.014,70 21.179.896,69 
neue KER 1.137.476,58 1.139.177,44 

 
2020 

  (alle Angaben in Euro) 
Ermittlung der KER Vwh Vmh 
Gesamtrechnungssoll 
 

KER aus VJ 
+ Globalbereinigung Vorjahr 

./. Abgang auf KER VJ 
+ AO auf HER 

+ AO-Soll laufendes Jahr 
./. Globalbereinigung laufendes Jahr 

 

136.179.907,27 
 

1.446.524,31 
2.465.000,00 

333.607,45 
0,00 

135.541.666,80 
3.092.000,00 

4.557.768,36 
 

8.497.555,80 
0,00 
0,00 

3.353.079,49 
19.260.540,18 

0,00 

./. Ist-Einnahmen 134.428.735,74 30.405.659,47 
neue KER 1.598.847,92 705.516,00 

 
2021 

  (alle Angaben in Euro) 
Ermittlung der KER Vwh Vmh 
Gesamtrechnungssoll 
 

KER aus VJ 
+ Globalbereinigung Vorjahr 

./. Abgang auf KER VJ 
+ AO auf HER 

+ AO-Soll laufendes Jahr 
./. Globalbereinigung laufendes Jahr 

 

142.428.768,20 
 

1.598.847,92 
3.092.000,00 

285.157,27 
0,00 

142.555.382,47 
3.920.000,00 

28.708.002,24 
 

12.837.930,19 
0,00 
0,00 

1.073.211,40 
22.032.592,18 

0,00 

./. Ist-Einnahmen 142.054.530,17 35.820.433,77 
neue KER 986.542,95 123.300,00 

 
Um das Rechnungsergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres nicht durch Einnahmen zu 
verbessern, die gegebenenfalls nicht oder in nicht absehbarer Zeit eingehen, ist eine 
Restebereinigung vorzunehmen (VV Nr. 5 zu § 79 ThürGemHV). 
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Die Restebereinigung erfolgt in Form einer vorläufigen Niederschlagung (siehe oben - 
Globalbereinigung) und ist streng von der Niederschlagung nach § 32 ThürGemHV zu 
unterscheiden.  
Die vorläufig niedergeschlagenen Beträge werden im neuen Haushaltsjahr wieder 
buchmäßig erfasst, da die tatsächlich vorhandenen Kasseneinnahmereste unberührt bleiben. 
Es handelt sich hier nur um eine kassentechnische Art der Niederschlagung und nicht um 
eine Niederschlagung nach § 261 AO. 
 
Die Globalbereinigung in den geprüften Haushaltsjahren (2018:  1.880���������������� �¼���� ������9:  
2.465���������������� �¼���� ������������ �� �������������������������� �¼ und 2021:  3.920���������������� �¼���� �U�H�G�X�]�L�H�U�W�� �X�P�� �G�L�H�V�H�Q��
Betrag die tatsächlichen Kasseneinnahmereste.  
 
Somit wird innerhalb des bereinigten Sollabschlusses das Jahresergebnis beeinflusst. 
Ohne die pauschale Restebereinigung im Verwaltungshaushalt wären an dieser Stelle 
Kasseneinnahmereste in 2018 in Höhe von 3.378.825,19 �¼���� �L�Q�� ������9 in Höhe von 
3.602.476,58 �¼�����L�Q�������������L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�����������������������������¼ und in 2021 in Höhe von 4.706.542,95 �¼��
in der Jahresrechnung ausgewiesen worden. 
 
Im Vergleich zu den Vorjahren (2015 bis 2017) sind die Kasseneinnahmereste vor allem in 
den Haushaltsjahren 2020 und 2021 deutlich angestiegen, wie das nachfolgende Diagramm 
verdeutlicht.  
 

 
 
Der Landkreis ist durch den nicht rechtzeitigen oder nicht vollständigen Eingang der Gelder 
gezwungen, seine Ausgaben in nicht unerheblichem Umfang vorzufinanzieren.  
 
Die jeweilige Gesamtforderung im Verwaltungshaushalt  setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Einzelplan KER 2018 KER 2019 KER 2020 KER 2021 
0 4�������������������¼ 44.133,26 �¼ �����������������������¼ ���������������������¼ 
1 128.517,19 �¼ 149.352,99 �¼ 136.���������������¼ �����������������������¼ 
2 62.468,65 �¼ 63.396,35 �¼ 38.���������������¼ ���������������������¼ 
3 10.940,78 �¼ 38.293,16 �¼ 25.753,14 �¼ ���������������������¼ 
4 2.617.507,92 �¼ 2.765.777,22 �¼ 3.�����������������������¼ 3.6���������������������¼ 
5 47.869,54 �¼ 60.766,45 �¼ 51.196,87 �¼ ���������������������¼ 
6 447.098,45 �¼ 485.860,53 �¼ 633.482,46 �¼ �����������������������¼ 
7 509,00 �¼ - 10.380,30 �¼ 1.672,00 �¼ ���������������������¼ 
8 4.563,87 �¼ 5.276,92 �¼ 10.241,11 �¼ �������������������¼ 
9 10.823,68 �¼ -  -  -  

Summe  3.378.825,�������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ 
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Erläuterungen zum starken Anstieg der Kasseneinnahmereste 
In 2018 sind im Bereich Musikschule und Volkshochschule (Einzelplan 3) die 
Kasseneinnahmereste bei den Teilnehmerentgelten gestiegen. Im Einzelplan 6 haben sich 
die Kasseneinnahmereste bei den Gebühren für fremde Prüfleistungen sowie die Gebühren 
für Ersatzvornahmen stark erhöht. Weiter waren ausstehende Kostenerstattungen für 
Unterkunftsgebühren für Emigranten und Asylbewerber, Erstattungen aus Untermiet-
verträgen, eine Erstattung vom Land Thüringen für Bewachungskosten (84.896,23 �¼���� �X�Q�G��
des Jobcenters (22.2330,66 �¼���� �*�U�•�Q�G�H�� �I�•�U�� �G�H�Q�� �$�Q�V�W�L�H�J�� �G�H�U�� �.�D�V�V�H�Q�H�L�Q�Q�D�K�P�H�U�H�V�W�H�� �L�P��
Einzelplan 4.  
 
2019 resultiert der Anstieg der Kasseneinnahmereste in den Einzelplänen 1 und 3 aus 
angestiegenen offenen Einnahmen im Bereich Verwaltungsgebühren im Verkehrs-, 
Gewerbe- und Ordnungsamt, Kostenerstattungen im Bereich Ausländerbehörde, einer 
Zuweisung des BAMF, die erst in 2020 beim Landkreis einging sowie einer 
Verwaltungsgebühr im Bereich Denkmalschutz und -pflege. 
 
Im Jahr 2020 war ein sehr starker Anstieg der Kasseneinnahmereste im Einzelplan 0 zu 
verzeichnen. Dieser resultierte aus den gestiegenen Forderungen aus Säumniszuschlägen 
und Zinsen (Hhst. 03300.26100). Hier wurde auch die Globalbereinigung deutlich von 
35.000,00 �¼���D�X�I��������������,00 �¼���D�Q�J�H�K�R�E�H�Q�� 
Der Anstieg der Kasseneinnahmereste im Einzelplan 4 resultierte aus gestiegenen offenen 
Einnahmen aus Erstattungen vom Land nach der ThürFlüKEVO (542.143,40 �¼��, 
Erstattungen Dritter für Unterkunftsgebühren für Emigranten und Asylbewerber, 
Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (Unterhaltsvorschuss) sowie der Rückzahlung von 
zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 2 AsylbLG). 
Im Einzelplan 6 haben sich die Kasseneinnahmereste für Gebühren für fremde 
Prüfleistungen, die Gebühren für Ersatzvornahmen sowie die Zwangsgelder im Bereich 
Bauaufsicht mehr als verdoppelt. Weiter wurde eine Erstattung einer Kommune in Höhe von 
17.890,������ �¼�� �I�•�U�� �H�L�Q�H�� �J�H�P�H�L�Q�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�� �%�D�X�P�D�‰�Q�D�K�P�H�� �Q�L�F�K�W�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�� �G�H�U�� �)�l�O�O�L�J�N�H�L�W�� �L�Q��
2020 sondern erst in 2021 gezahlt. 
�(�L�Q�� �.�D�V�V�H�Q�H�L�Q�Q�D�K�P�H�U�H�V�W�� �D�X�V�� �H�L�Q�H�P�� �(�U�E�E�D�X�]�L�Q�V�Y�H�U�W�U�D�J�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �������������������� �¼�� �G�H�U�� �+�K�V�W����
88200.14600 sorgte für einen Anstieg der Reste im Einzelplan 8 des Jahres 2020. 
 
Die Kasseneinnahmereste im Einzelplan 6 sind im Jahr 2021 nochmals deutlich (um ein 
Drittel zum Vorjahr) angestiegen. Dies ist auf den deutlichen Anstieg bei den Gebühren für 
Ersatzvornahmen zurückzuführen. Zur realistischeren Darstellung der Einnahmen wurde die 
�5�H�V�W�H�E�H�U�H�L�Q�L�J�X�Q�J���Y�R�Q�������������������������¼���D�X�I�������������������������¼���L�P���-�D�K�U�������������D�Q�J�H�K�R�E�H�Q�� 
Der starke Anstieg der Kasseneinnahmereste im Einzelplan 7 resultiert aus einer Zuweisung 
vom Bund in der Hhst. 79120.17000 für die Regionalentwickl�X�Q�J�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �������������������� �¼����
welche erst am 12.12.2022 auf dem Konto des Landkreises eingegangen ist. Die Zuweisung 
wurde bereits mit Bescheid vom 10.08.2021 bewilligt.  
 
Die stichpunktartige Kontrolle der rechnerisch richtigen Ausweisung der Kassen-
einnahmereste im Verwaltungshaushalt in den jeweiligen Haushaltsstellen gab keinen Grund 
für Beanstandungen.  
Gemessen an der Gesamthöhe der ausgewählten Stichproben war die sachliche Richtigkeit 
der ausgewiesenen Reste nicht zu beanstanden.  
 
 
Im Vermögenshaushalt wurde keine Restebereinigung vorgenommen. Die in der 
Jahresrechnung ausgewiesenen Kasseneinnahmereste sind realistisch. 
 
Die jeweilige Gesamtforderung im Vermögenshaushalt resultiert aus den folgenden 
Einzelplänen:  
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Einzelplan  KER 2018 KER 2019 KER 2020 KER 2021 
2 - �����������������������¼ 719.416,00 �¼ 123.300,00 �¼ 
4 - 50,00 �¼ - - - 
6 - - - 13.900,00 �¼ - 
7 846,77 �¼ - - - 
9 - 599.173,38 �¼ - - 

 
Folgende Feststellungen ergaben sich bei den ausgewiesenen Kasseneinnahmeresten im 
Vermögenshaushalt: 
 
2020 
Bei dem negativen Kasseneinnahmerest in Höhe von �± ���������������������¼���K�D�Q�G�H�O�W���H�V���V�L�F�K���I�D�N�W�L�V�F�K��
um einen Kassenausgaberest. Dieser wurde nicht bis zum 31.12.2020 ausgezahlt und damit 
als neagtiver Kasseneinnahmerest in der Einnahmehaushaltsstelle 65000.36130 übertragen. 
�(�V�� �K�D�Q�G�H�O�W�H�� �V�L�F�K�� �K�L�H�U�E�H�L�� �X�P�� �Ä�Q�L�F�K�W�� �P�H�K�U�� �E�H�Q�|�W�L�J�W�H�³�� �)�|�U�G�H�U�P�L�W�W�H�O���� �G�L�H�� �D�Q�� �G�H�Q��
Fördermittelgeber zurückgezahlt wurden, um keine unnötigen Zinsen zahlen zu müssen. Die 
Rückzahlung wurde am 21.01.21 für das Jahr 2020 gebucht. Dies ist unzulässig. Gemäß 
§ 70 Abs. 1 ThürGemHV dürfen zu viel eingegangene Beträge nur von den Einnahmen 
abgesetzt werden, wenn die Rückzahlung im selben Jahr vorgenommen wird, in dem der 
Betrag eingegangen ist oder ein entsprechender Haushaltseinnahmerest besteht. Dies war 
nicht der Fall. Die Auszahlung erfolgte erst in 2021 und der Betrag ging 2020 ein. Ein 
Haushaltseinnahmerest bestand 2021 nicht.  
Daher wird der entstandene Kasseneinnahm erest in Höhe von - 13.900,00 �¼��
beanstandet.  
 
Hinsichtlich der restlichen entstandenen Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt 
ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
 
Kassenausgabereste 
Kassenausgabereste kommen in der Praxis relativ selten vor, weil im täglichen 
Geschäftsgang die, der Kasse erteilten, Auszahlungsanordnungen meist in vollem Umfang 
zum Fälligkeitstermin ausgeführt werden.  
Eine mögliche Ausnahme hiervon sind Forderungen Dritter, die kurz vor dem Abschlusstag 
bei der Kasse eingehen aber aus verschiedenen Gründen erst im neuen Jahr kassenmäßig 
ausgeführt werden (z. B. verzögerte Abbuchungen durch Banken bzw. Versorgungs-
unternehmen). 
 
Die Sollstellung muss auf Grund der Fälligkeit bis zum 31. Dezember des alten Jahres 
erfolgen, die Zeitbuchung zusammen mit der Ist-Buchung aber erst im neuen Jahr. 
Insbesondere auf die zeitlich verspäteten Abbuchungen Dritter hat die Verwaltung keinen 
Einfluss. 
 
Kassenausgabereste sind in den geprüften Haushaltsjahren in folgender Höhe entstanden: 
 
2018 

  (alle Angaben in Euro) 
Ermittlung der KAR Vwh Vmh 
Gesamtrechnungssoll 
 

KAR aus VJ 
./. Abgang auf KAR VJ 
+ AO auf HAR aus VJ 

+ AO-Soll laufendes Jahr 

 
 

124.650.998,63 
 

1.031.310,18 
- 10.211,39 

96.907,81 
124.240.079,88 

 

28.458.786,67 
 

194.848,65 
0,00 

7.319.695,20 
8.050.497,58 

 

./. Ist-Ausgaben 125.279.427,04 15.394.555,99 
neue KAR 99.082,22 170.485,44 
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In der Hhst. 32000.50000 wurde ein Kassenausgaberest in Höhe von 10.579,07 �¼��
ausgewiesen. Entstanden ist dieser, weil zwei Rechnungsbeträge bereits im Jahr 2018 zum 
Soll gestellt wurden, die Rechnungen aber erst mit Datum vom 05.08.2019 am 09.08.2019 
im Fachamt eingingen. Damit hätten die Ausgaben gemäß § 80 Abs. 1 ThürGemHV erst im 
Jahr 2019 zum Soll gestellt werden dürfen. 
Die entstandenen Kassenausgabereste werden beanstandet.  
 
�$�X�F�K�� �L�Q�� �G�H�U�� �+�K�V�W���� ������������������������ �Z�X�U�G�H�� �H�L�Q�� �.�D�V�V�H�Q�D�X�V�J�D�E�H�U�H�V�W�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �������������������� �¼��
ausgewiesen. Dieser entstand ebenfalls durch die fehlerhafte Sollstellung mehrere 
�5�H�F�K�Q�X�Q�J�H�Q���� �'�L�H�V�H���J�L�Q�J�H�Q���D�P������������������������ ���������������������� �¼���� �X�Q�G���D�P������������������������ ���������������������� �¼����
�H�L�Q���� �'�L�H�� �]�Z�H�L�W�H�� �5�H�F�K�Q�X�Q�J�� �Z�X�U�G�H�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �G�H�V�� �E�H�D�X�I�W�U�D�J�W�H�Q�� �$�Q�J�H�E�R�W�V�S�U�H�L�V�H�V�� ���������������������� �¼����
des Vergabeverfahrens im Jahr 2018 zum Soll gestellt. Lediglich die Mehrkosten von 
�������������������¼���Z�X�U�G�H�Q���N�R�U�U�H�N�W���L�P���-�D�K�U������������gebucht.  
Die Ausgaben hätten gemäß § 80 Abs. 1 ThürGemHV erst im Jahr 2019 nachgewiesen 
werden dürfen. 
Die entstandenen Kassenausgabereste w erden beanstandet.  
 
In den Hhst. 88011.54200 und 88011.61000 wurden negative Kassenausgabereste in Höhe 
von - �������������� �¼���X�Q�G��- �������������� �¼���D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q���� �'�L�H�V�H���H�Q�W�V�W�D�Q�G�H�Q���� �Z�H�L�O���.�R�V�W�H�Q�H�U�V�W�D�W�W�X�Q�J�H�Q���I�•�U��
Reparaturkosten und Heizkosten Dritten in Rechnung gestellt (zum Soll gestellt) wurden und 
die Zahlungen erst im Folgejahr 2019 eingingen. Diese Verfahrensweise wurde im Jahr 2019 
ebenfalls so praktiziert. 
Korrekterweise hätten die Kostenerstattungen in der UGr. 150 vereinnahmt werden müssen. 
Damit würde auch dem Bruttoprinzip nach § 7 Abs. 2 ThürGemHV Rechnung getragen. Eine 
Absetzung nach § 70 Abs. 2 ThürGemHV kommt indes nicht in Frage, da es sich nicht um zu 
viel ausgezahlte Beträge handelte, sondern um verauslagte. Die Verfahrensweise wurde 
bereits im Jahr 2020 eigenständig korrekt umgestellt, so dass keine weiteren Forderungen 
hierzu ergehen. 
 
Bei den ausgewiesenen negativen Kassenausgaberesten der Hhst. 29000.63900 in Höhe 
von - �������������� �¼�� �V�W�H�O�O�W�� �V�L�F�K�� �G�D�V�� �J�O�H�L�F�K�H�� �3�U�R�E�O�H�P�� �G�D�U���� �$�X�F�K�� �K�L�H�U�� �Z�X�U�G�H�Q�� �5�•�F�N�]�D�K�O�X�Q�J�H�Q�� �I�•�U��
Fahrtkosten als Absetzungen von den Ausgaben gebucht und hätten als Einnahmen gebucht 
werden müssen. Im Jahr 2019 entstand ein Kassenausgaberest in Höhe von �± �������������� �¼�� �L�Q��
vorgenannter Haushaltsstelle. Die Anpassung der Buchungen an das Bruttoprinzip erfolgte 
auch hier eigenständig ab dem Jahr 2020. Auf weitere Ausführungen wird daher verzichtet. 
 
Die vorgenannten negativen Kassenausgabereste werden beanstandet.  
 
2019 

  (alle Angaben in Euro) 
Ermittlung der KAR Vwh Vmh 
Gesamtrechnungssoll 
 

KAR aus VJ 
./. Abgang auf KAR VJ 
+ AO auf HAR aus VJ 

+ AO-Soll laufendes Jahr 

 
 

125.638.006,64 
 

1.197.200,05 
4.502,47 

297.545,95 
124.200.063,99 

 

3.415.940,35 
 

170.485,44 
0,00 

7.671.577,98 
5.976.804,34 

 

./. Ist-Ausgaben 125.645.966,97 13.821.518,33 
neue KAR 44.340,55 - 2.650,57 

 
Der ausgewiesene Kassenausgaberest der Hhst. 40500.67000 in Höhe von 35.547,29 �¼��
entstand im Rahmen der Abrechnung des Kommunalen Finanzierungsanteils für das 
kommunale Personal beim Jobcenter. Hierfür werden monatlich festgelegte Voraus-
zahlungen geleistet, die dann im Nachgang mit den geleisteten Ausgaben spitz abgerechnet 
werden. Im vorliegenden Fall wurden die Ausgaben für 11/2019 abgerechnet. Hieraus war 
�H�L�Q�H�� �1�D�F�K�I�R�U�G�H�U�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �������������������� �¼�� �H�Q�W�V�W�D�Q�G�H�Q���� �'�L�H�V�H�� �Z�X�U�G�H�Q�� �P�L�W�� �6�F�K�U�H�L�E�H�Q�� �Y�R�P��
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20.12.2019, eingegangen am 02.01.2020 in Rechnung gestellt. Damit war die Forderung 
gemäß § 80 Abs. 1 ThürGemHV im Jahr 2020 nachzuweisen. 
Der ausgewiesene Kassenausgaberest wird beanstandet.  
 
�,�Q�� �G�H�U�� �+�K�V�W���� ������������������������ �Z�X�U�G�H�� �H�L�Q�� �.�D�V�V�H�Q�D�X�V�J�D�E�H�U�H�V�W�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �������������������� �¼��
ausgewiesen. Dieser ist auf Grund einer am 31.01.2020 zu Soll gestellten Rechnung mit 
Fälligkeit laut Haushaltsprogramm am 31.12.2019 entstanden. Die Auszahlung erfolgte am 
16.07.2020.  
Im vorliegenden Fall wurden die Vorschriften des § 80 Abs. 1 ThürGemHV zur Rechnungs-
abgrenzung nicht berücksichtigt. Die Rechnung vom 01.07.2020 war am 19.07.2020 fällig 
und somit erst im Jahr 2020 als Soll-Ausgabe auszuzahlen und nachzuweisen. 
Der vorgenannten Kassenausgaberest wird als zu Unrecht entstanden beanstandet.  
 
Bei den ausgewiesenen negativen Kassenausgaberesten des Vermögenshaushaltes in 
Höhe von �± 2.�������������� �¼�� �K�D�Q�G�H�O�W�� �H�V�� �V�L�F�K�� �L�Q�� �E�H�L�G�H�Q�� �)�l�O�O�H�Q�� �X�P�� �.�R�U�U�H�N�W�X�U�H�Q�� �Y�R�Q�� �5�H�F�K�Q�X�Q�J�H�Q��
(Doppelzahlung und falscher Rechnungsbetrag). Im Fall der Hhst. 20000.93563 wurde eine 
Rechnun�J���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q���������������������¼ versehentlich doppelt ausgezahlt. Die Rückzahlung wurde 
erst im Jahr 2020 vereinnahmt. Damit hätte die Rückzahlung nicht nach § 70 Abs. 2 
ThürGemHV von den Ausgaben abgesetzt werden dürfen, sondern als Einnahme behandelt 
werden müssen. 
Der Kassenausgaberest in Höhe von �± ������������������ �¼�� �Z�L�U�G�� �D�O�V�� �]�X�� �8�Q�U�H�F�K�W�� �H�Q�W�V�W�D�Q�G�H�Q��
beanstandet.  
 
Der andere Fall war nicht zu beanstanden. 
 
2020 

  (alle Angaben in Euro) 
Ermittlung der KAR Vwh Vmh 
Gesamtrechnungssoll 
 

KAR aus VJ 
./. Abgang auf KAR VJ 
+ AO auf HAR aus VJ 

+ AO-Soll laufendes Jahr 

 
 

134.977.076,07 
 

44.340,55 
- 7.140,16 

1.366.789,49 
133.413.713,46 

 

40.150.687,91 
 

- 2.650,57 
0,00 

7.667.467,29 
10.647.882,31 

 

./. Ist-Ausgaben 134.435.966,94 18.273.245,28 
neue KAR 396.016,72 39.453,75 

 
Der ausgewiesene Kassenausgaberest der Hhst. 40500.67000 in Höhe von �������������������� �¼��
entstand im Rahmen der Abrechnung des Kommunalen Finanzierungsanteils für das 
kommunale Personal beim Jobcenter für die Monate 11/2020 mit Rechnung vom 22.12.2020 
(Posteingang 28.12.2020) und 12/2020 mit Rechnung vom 25.01.2021 (Posteingang 
28.01.2021). Die Forderung �I�•�U�� ���������������� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �������������������� �¼ war gemäß § 80 Abs. 1 
ThürGemHV im Jahr 2021 nachzuweisen.  
Der ausgewiesene Kassenausgaberest �Z�L�U�G���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�����������������������¼��beanstandet.  
 
In vier Haushaltsstellen des UA 43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 
sind insgesamt negative Kassenausgabereste in Höhe von �± �������������������� �¼�� �H�Q�W�V�W�D�Q�G�H�Q����
Hierbei handelt es sich faktisch um Kasseneinnahmereste. Diese sind für 
Betriebskostenerstattungen für Mietwohnungen, eine erstattete Mietzahlung sowie eine 
Kostenerstattung eines Leistungsberechtigten für zu Unrecht erbrachte Leistungen 
entstanden. 
Die ausgewiesenen Kassenausgabereste in Höhe von �± 44.793,37 �¼�� �Z�H�U�G�H�Q��
beanstandet.  
 
Korrekterweise sind die Kostenerstattungen in der UGr. 150 zu vereinnahmen. Damit würde 
dem Bruttoprinzip nach § 7 Abs. 2 ThürGemHV Rechnung getragen. Eine Absetzung 
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nach § 70 Abs. 2 ThürGemHV kommt indes nicht in Frage, da es sich nicht um zu viel 
ausgezahlte Beträge handelte. Die Verfahrensweise wurde ab dem Jahr 2023 korrekt 
umgestellt, so dass keine weiteren Forderungen hierzu ergehen. 
 
2021 

  (alle Angaben in Euro) 
Ermittlung der KAR Vwh Vmh 
Gesamtrechnungssoll 
 

KAR aus VJ 
./. Abgang auf KAR VJ 
+ AO auf HAR aus VJ 

+ AO-Soll laufendes Jahr 

 
 

141.461.503,57 
 

403.247,92 
- 1.449,45 

1.076.354,07 
140.354.396,74 

 

40.150.687,91 
 

39.453,75 
0,00 

10.097.749,49 
12.663.329,87 

./. Ist-Ausgaben 141.812.441,32 22.738.548,45 
neue KAR 23.006,86 61.984,66 

 
In der Hhst. 20000.60300 �Z�X�U�G�H�Q�� �������������������� �¼�� �D�O�V�� �.�D�V�V�H�Q�D�X�V�J�D�E�H�U�H�V�W�� �L�Q�� �G�D�V�� �-�D�K�U 2022 
übertragen. Die Sollstellung für die Ausgabe erfolgte am 30.01.2022 mit Fälligkeit 
�������������������������'�L�H���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H���5�H�F�K�Q�X�Q�J���Z�D�U���Y�R�P�������������������������L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�����������������������¼���I�•�U��
einen Zuschuss für Eintrittspreise von Schülern für Theateraufführungen im Zeitraum vom 
10.05. bis 18.05.2022. Hierbei handelte es sich um eine Nachholveranstaltung aus dem Jahr 
2021, welche pandemiebedingt nicht stattfinden konnte.  
Die Auszahlungsanordnung hätte im Jahr 2021 nicht erteilt werden dürfen, da ein 
Auszahlungsgrund nicht vorlag. Die Mittel sollten auf Grund einer politischen Entscheidung 
vor dem Verfall für den vorgenannten Zweck gesichert werden. Da kein 
Übertragungsvermerk an der Haushaltsstelle im Haushaltsplan vorhanden ist, hätten die 
unverbrauchten Mittel in die Gesamtdeckung einfließen müssen. 
Der entstandene Kassenausgaberest in Höhe von 1 5.000�������� �¼�� �G�H�U�� �+�K�V�W���� ������������������������
wird als unrechtmäßig entstanden beanstandet.  
 
In vier Haushaltsstellen des UA 43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 
sind insgesamt negative Kassenausgabereste in Höhe von �± 6.240,54 �¼���H�Q�W�V�W�D�Q�G�H�Q�����+�L�H�U�E�H�L��
handelt es sich faktisch um Kasseneinnahmereste. Diese sind für Betriebskosten-
erstattungen für Mietwohnungen, erstattete Mietzahlungen sowie eine Kostenerstattung 
eines Leistungsberechtigten für zu Unrecht erbrachte Leistungen entstanden. Diese 
Einnahmen sind nicht als Absetzungen von den Ausgaben zu behandeln.  
Die ausgewiesenen Kassenausgabereste in Höhe von �± 6.240,54 �¼�� �Z�H�U�G�H�Q�� �G�D�K�H�U��
beanstandet.  
Auf Grund dessen, dass ab dem Haushaltsjahr 2023 zwei Haushaltsstellen für die korrekte 
Verbuchung der Einnahmen Hhst. 43600.15300 und 15400 geschaffen und entsprechend 
genutzt werden, verzichtet das Rechnungsprüfungsamt auf eine weitere Ausführungen. 
 
 
Die im Vermögenshaushalt ausgewiesenen Kassenausgabereste der Jahre 2018, 2020 und 
2021 sind auf Forderungen Dritter zurückzuführen (Tilgungsleistungen für Kredite). Diese 
sind spätestens am 31. Dezember des jeweiligen Jahres fällig und zum Soll gestellt, wurden 
aber zeitversetzt abgebucht. Ihre sachgerechte Ausweisung ist nicht zu beanstanden. 
 
Abschließend ist bei der Prüfung der Kassenausgabereste des Verwaltungs -
haushaltes festzustellen, dass teils ergebnisorientierte  Lösungen  zur 
Weiterübertragung der finanziellen Mittel ohne Vermerk i m Haushaltsplan gefunden 
wurden. Diese werden nicht von den gesetzlichen Regelungen getragen . Die 
Rechnungsprüfung verweist nochmals auf die gesetzlichen Möglichkeiten zur 
Übertragung von Ausgabeansätzen nach § 19 ThürGemHV.  
Weiter sind alle Anordnungen m it begründenden Belegen zu versehen (§ 71 Abs. 1 
ThürGemHV) bzw. diese ohne Schwierigkeiten zur Einsicht und zur Prüfung 
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bereitzustellen (VV Nr. 3 zu §  71 ThürGemHV). Vielfach waren auf den Anordnungen 
keine Hinweise auf die aktenführende Stelle zu finden.  
 
 
Abgänge auf Kassenreste 
 
In den geprüften Haushaltsjahren werden in den Jahresrechnungen folgende Abgänge auf 
Kasseneinnahmereste ausgewiesen. 
 

Hh-Jahr  Vwh Vmh 
2018 - ���������������������������¼ ���������������������¼ 
2019 - ���������������������������¼ - 
2020 - ���������������������������¼ - 
2021 - ���������������������������¼ - 

 
Ursache für die Darstellung negativer Abgänge bei den Kasseneinnahmeresten im 
Verwaltungshaushalt ist die pauschale Restebereinigung nach Nr. 5 der VV zu  
§ 79 ThürGemHV des Vorjahres.  
 
Die Globalbereinigung (pauschale Restebereinigung) wird nach Eingabe in die Stammdaten 
des Haushaltsprogramms automatisch ausgeführt. Es erfolgen keine manuellen 
Buchungen / Anordnungen in den betreffenden Haushaltsstellen, sondern nur Änderungen in 
den Stammdaten. 
Auf die Darstellung in der Jahresrechnung bzw. in den Haushaltsstellen hat die Kämmerei 
nach eigenen Darlegungen keinen Einfluss. 
 
Eine Überprüfung der dazugehörigen Programmabläufe ist durch das 
Rechnungsprüfungsamt nicht leistbar. 
 
Die globale Restebereinigung sowie die tatsächlichen Abgänge auf Kasseneinnahmereste im 
Verwaltungshaushalt betragen in den einzelnen Haushaltsjahren: 
 

�$�Q�J�D�E�H�Q���L�Q���¼ 2018 2019 2020 2021 
Restebereinigung im 
Vorjahr 

1.715.000,00 1.880.000,00 2.465.000,00 3.092.000,00 

Tatsächliche 
Abgänge auf KER 

397.564,74 365.431,11 333.607,45 285.157,27 

 
Im Vermögenshaushalt wurde bei den Kasseneinnahmeresten keine Restebereinigung 
vorgenommen. �'�D�P�L�W���Z�X�U�G�H�Q�����������������������¼ in 2018 tatsächlich in Abgang gebracht.  
 
Folgende Abgänge auf Kassenausgabereste wurden in den jeweiligen Jahresrechnungen 
lediglich im Verwaltungshaushalt wie folgt ausgewiesen. 
 

Hh-Jahr  Vwh 
2018 - ���������������������¼ 
2019 �������������������¼ 
2020 - �������������������¼ 
2021 - �������������������¼ 

 
Im Zuge der Prüfung der Jahresrechnungen 2018 bis 2021 wurden die Abgänge auf 
Kasseneinnahmereste als Einzelschwerpunkt betrachtet. Auf die Ausführungen in der 
Einzelniederschrift �Ä�9�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q�H�� �b�P�W�H�U���± Kassenreste zum Umgang mit Abgängen auf 
Kassenreste�³ sowie die noch ausstehenden Ergebnisse aus der dazugehörigen 
Nachkontrolle wird an dieser Stelle verwiesen. 
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3 Verwahr und Vorschüsse  

Verwahrgelder 
 
Der Verwahrbestand stellte sich in den geprüften Haushaltsjahren wie folgt dar:  
 

Hh-Jahr 2018 2019 2020 2021 
 826.034,87 �¼ �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������������¼ 

 
Die Verwahrgelder bestanden hauptsächlich aus den folgenden Bestandteilen: 

 
�x Sicherheitseinbehalten für Bauleistungen zur Garantieleistungsabsicherung 

(§ 17 VOB/B), 
�x Pflichtverwahrungen nach den §§ 8 und 11 des Vermögenszuordnungsgesetz 

(VZOG), 
�x Verwahrung bezüglich Grundstücke unbekannter Eigentümer gemäß 

Art 233 § 2 Abs. 3 EGBGB, 
�x durchlaufende Umsatzsteuerbeträge, 
�x Kaution für Chipkarten, 
�x Rückzahlung für das Folgejahr sowie 
�x Auszahlbeträge, die im Folgejahr zu leisten sind. 

 
Seit 2015 werden die Zuführungen von oder an die Rücklage direkt in den entsprechenden 
Haushaltsstellen gebucht. Als Kassenbestandsverstärkung benötigte Rücklagemittel werden 
über die Verwahrung (Hhst.99999.11212) gebucht.  
 
Sicherheitsleistungen werden als Einbehalte eines Teiles der Rechnung auf einem eigenen 
Verwahrgeldkonto (§ 17 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 Nr. 4 VOB/B) oder in Form einer 
Bürgschaftsurkunde (§ 17 Abs. 2 i. V. m. Abs. 4 VOB/B) in entsprechender Höhe geleistet. 
Der Auftragnehmer hat dabei die Wahlmöglichkeit (§ 17 Abs. 3 VOB/B). 

 
Die Sicherheitseinbehalte werden gemäß der Dienstanweisung für die Kreiskasse (in der 
jeweils gültigen Fassung) durch die Fachämter erhoben, bewirtschaftet und anschließend im 
Verwahrhaushalt dargestellt. Sie dienen dazu, die vertragsgemäße Ausführung der 
Leistungen und die Mängelansprüche sicherzustellen (§ 17 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B). Neben den 
gesetzlichen Gewährleistungsfristen können diese auch vertraglich vereinbart werden. 
Sicherheitseinbehalte sind nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zurückzugeben  
(§ 17 Abs. 8 VOB/B).  
 
Das Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Sachgebiet Hoch- und Tiefbau führt 
in den Bauausgabebüchern eine Liste über die Sicherheitseinbehalte bei Bauvorhaben. 
Darin sind Beginn, Laufzeit und Ende der Gewährleistungsfristen vermerkt. Die Fristen 
werden mehrfach im Haushaltsjahr geprüft, um die nicht mehr einzubehaltenden Gelder 
auszuzahlen. Hierzu gibt es keine Anmerkungen. 
 

Das Verfahren im Umgang mit den verwahrten Gegenständen der Kreiskasse sowie der 
Fachämter ist durch Dienstanweisung geregelt.  
Die Urkunden werden im jeweiligen Fachamt in einem Tresor verwahrt. Die Aufbewahrung 
der Schlüssel ist gesichert. Hierzu gibt es keine weiteren Anmerkungen. 
 
Durch das Umweltamt werden, im Rahmen der Genehmigungen einer Anlage zur Lagerung 
und/oder Behandlung von Abfällen, zur Sicherung der den Betreibern nach Einstellung des 
Betriebes obliegenden Pflichten, Sicherheitsleistungen auferlegt (§ 12 Abs. 1 S. 2 BImSchG).  
 
Für Langzeitlager, die im Anwendungsbereich der Deponieverordnung (DepV) liegen, richtet 
sich die Erbringung der Sicherheitsleistung nach § 18 DepV.  
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Die Sicherheitsleistungen werden hauptsächlich in Form von Bürgschaften hinterlegt. Die 
Dauer ist im Gegensatz zu den Laufzeiten im Baubereich nicht an feste Fristen gebunden. 
Die Leistungspflicht entfällt nach Einstellung des Betriebes bei Erfüllung der entsprechenden 
Pflichten. Zur Verwahrung gibt es keine Anmerkungen. 
 
Der Landkreis kann für Grundstücke unbekannter Eigentümer gemäß 
Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB zum gesetzlichen Vertreter bestellt werden. Dies geschieht per 
Antragsverfahren der örtlich zuständigen Gemeinde. 
 
Im Jahr 2018 wurden 28 Pächter betreut. Dabei endete im Jahr 2018 die Vertretung eines 
Pächters (Hhst. 99999.11237). Somit wurden ab 2019 noch 27 Pächter betreut. 
Daraus ergaben sich zu verwahrende Gelder für Verkaufserlöse sowie Pachteinnahmen  
�L���� �+���� �Y���� �M�H�Z�H�L�O�V�� ���������������������� �¼�� ���������������� ���������������������� �¼�� ���������������� ���������������������� �¼�� �������������� �V�R�Z�L�H��
�����������������������¼���������������� 
 
Aufgabe des gesetzlichen Vertreters ist auch, die unbekannten Eigentümer ausfindig zu 
machen. Dazu sind naheliegende Ermittlungen durchzuführen, die in einem vertretbaren 
Zeit-, Mittel- sowie Kostenverhältnis stehen.  
 
Bereits die Antragstellung durch die Gemeinde hat unter Hinweis auf die bereits 
durchgeführten Maßnahmen zur Ermittlung des Eigentümers zu erfolgen. Nachdem der 
Landkreis zum gesetzlichen Vertreter bestimmt wurde, sollen die Ermittlungsbemühungen 
nicht enden. 
 
Der Landkreis fordert die Pächter jährlich zur Zahlung der vereinbarten Pacht auf und führt 
bei den betroffenen Gemeinden eine Sachstandsabfrage bezüglich der Eigentumsermittlung 
durch. Die gewonnenen Erkenntnisse werden von dem zuständigen Sachbearbeiter 
�D�X�V�J�H�Z�H�U�W�H�W���� �%�H�L�� �G�H�Q�� �D�O�V�� �Ä�Z�H�L�‰�H�� �)�O�H�F�N�H�Q�³�� �Yerbliebenen Grundstücken ist die 
Eigentümerermittlung teils sehr kosten- oder / und zeitintensiv. 
 
Am Verfahren bezüglich der Verwahrung zu Grundstücken unbekannter Eigentümer ist 
nichts zu beanstanden.  
 

Des Weiteren wurden Beträge für die Fahrschulausbildung für die Helfer im 
Katastrophenschutz (Hhst. 99999.13204) sowie Kostenerstattungsbeträge der Bahn AG für 
die Feuerwehr (Hhst. 99999.13205) verbucht. Gemäß § 30 Abs. 2 ThürGemHV dürfen 
Einnahmen nur solange als Verwahrgelder behandelt werden, bis sie endgültig im Haushalt 
gebucht werden können. 
Diese Beträge sind dem Haushalt eindeutig zuordenbar und damit nicht in der 
Verwahrung nachzuweisen und werden daher beanstandet.  
 
 
Vorschüsse 
 
Als Vorschüsse wurden folgende Bestände ausgewiesen: 
 

Hh-Jahr 2018 2019 2020 2021 
 �������������������¼ ���������������������¼ �������������������¼ ���������������¼ 

 
Darin enthalten waren durchlaufende Beträge (Umsatzsteuer) sowie Vorschüsse (u.a. 
Personalausgaben, Schulverwaltungsamt, Sozialamt und BAFÖG Arnstadt).  
 
Es wurden die strengen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des  
§ 30 Abs. 1 ThürGemHV, umgesetzt. Im Jahr 2019 wurde ein Vorschuss in Höhe von 
�������������������� �¼���I�•�U���G�D�V���6�F�K�X�O�Y�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�D�P�W�����+�K�V�W���������������������������� dargestellt. Hierbei handelte 
es sich um einen Vorschuss im Rahmen des Projekt�H�V�� �Ä�(�U�D�V�P�X�V�³. Dieser wurde am 



Ilm-Kreis  Landkreis Ilm-Kreis 
Rechnungsprüfungsamt Niederschrift über die örtliche Rechnungsprüfung 2018 bis 2021 

Seite 40 von 90 

08.07.2019 an eine Lehrkraft ausgereicht und nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 
abgerechnet. Die Abrechnung des Vorschusses erfolgte am 29.12.2020 und 14.01.2021. 
Mehrmalige Nachfragen beim Fachamt zur vorgenannten Verfahrensweise wurden nicht 
beantwortet, weshalb eine weitere Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt nicht möglich 
war. 
Der Vorschuss in Höhe von  �������������������� �¼�� �Z�L�U�G�� �Y�R�P�� �5�H�F�K�Q�X�Q�J�V�S�U�•�I�X�Q�J�V�D�P�W�� �D�O�V�� �Q�L�F�K�W��
prüfbar beanstandet.  
 
 
4 Kapitaldienst  

4.1 Verschuldung  

Die Übersicht zum Stand der Schulden lag den Haushaltsplänen (voraussichtlicher Stand) 
und den Jahresrechnungen bei. 

 
Die Schulden aus Krediten (ohne Sondervermögen) entwickelten sich im Prüfungszeitraum 
laut Schuldenübersicht der Jahresrechnungen wie folgt: 
 

(alle Angaben in 1.000 �¼, gerundet) 2018 2019 2020 2021 
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 34.549 36.259 38.745 39.005 
Zugang 6.4133 4.734 2.704 1.2104 
Abgang (ordentliche Tilgung) 4.7035 2.248 2.444 3.7936 
Stand am Ende des H h-Jahres  36.259 38.745 39.005 36.422 
Schulden aus Leasing zum Ende des 
Hh-Jahres 

1.910 1.464 1.422 1.051 

 
Der Stand der Schulden zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres ist identisch mit dem 
Saldo am Ende der vorangegangenen Haushaltsjahres.  
 
 
4.2 Kreditaufnahme  

4.2.1 Neuaufnahme  

Mit den jeweiligen Haushaltssatzungen wurden Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen in folgender Höhe festgelegt: 
 

Hh-Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 
Kreditermächtigung laut 
Hh-Satzung 

���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ 3.493.000 
�¼ 

Kreditaufnahme in 2018 2019 2020 - 2022 
Übertragung als HER ja ja ja nein ja 

 
Die für das Haushaltsjahr 2018 am freien Kreditmarkt geplanten Kreditaufnahmen werden im 
Jahr 2019 kassenwirksam, so dass hier ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 
4.734.450,00 �¼�� �J�H�E�L�O�G�H�W�� �Z�X�U�G�H���� �'�L�H�� �L�P�� �5�D�K�P�H�Q�� �G�H�U�� �-�D�K�U�H�V�U�H�F�K�Q�X�Q�J�� ���������� �J�H�W�l�W�L�J�W�H��
Neukreditaufnahme in Höhe von 3.914.640,00 �¼�� �U�H�V�X�O�W�L�H�U�W�H�Q aus der Ermächtigung des 
Haushaltsjahres 2017. 
 
Die für das Haushaltsjahr 2019 am freien Kreditmarkt geplanten Kreditaufnahmen werden im 
Jahr 2020 kassenwirksam, so dass hier ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 
2.703.708,00 �¼���J�H�E�L�O�G�H�W���Z�X�U�G�H���� 

                                                 
3 �(�Q�W�K�D�O�W�H�Q���V�L�Q�G���������������7�¼���I�•�U eine Umschuldung. 
4 �������������7�¼���I�•�U���]�Z�H�L���8�P�V�F�K�X�O�G�X�Q�J�H�Q�� 
5 �(�Q�W�K�D�O�W�H�Q���V�L�Q�G���������������7�¼���I�•�U���H�L�Q�H���8�P�V�F�K�X�O�G�X�Q�J�� 
6 �(�Q�W�K�D�O�W�H�Q���V�L�Q�G���������������7�¼���I�•�U���]�Z�H�L���8�P�V�F�K�X�O�G�X�Q�J�H�Q�� 
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Die im Rahmen der Haushaltssatzung 2020 geplante Kreditaufnahme von 5.729.000�������� �¼ 
wurde nicht realisiert. 
 
Die geplante Kreditaufnahmen 2021 in Höhe von 3.493.000,00 �¼��wurde nicht realisiert. Die 
Ermächtigung wurde als Haushaltseinnahmerest in voller Höhe ins Jahr 2022 übertragen. 
 
4.2.2 Umschuldung  

�(�L�Q�H�� �.�U�H�G�L�W�X�P�V�F�K�X�O�G�X�Q�J�� �Z�X�U�G�H�� ���������� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �������������������������� �¼�� �G�X�U�F�K�� �G�L�H�� �.�l�P�P�H�U�H�L��
vorgenommen. Der Beschluss-Nr. 320/18 vom 05.09.2018 des Kreistages zur Umschuldung 
lag vor.  
 
2021 wurden zwei Kreditumschuldungen in Höhe von insgesamt 1.210.118,������ �¼�� �G�X�U�F�K�� �G�L�H��
Kämmerei vorgenommen. Die Beschlüsse (Nr. 170/21 vom 27.01.2021 und Nr.197/21 vom 
07.07.2021) des Kreistages zur jeweiligen Umschuldung lagen vor.  
 
Bei Umschuldungen und Neuaufnahmen von Krediten werden verschiedene Kreditinstitute 
zur Angebotsabgabe aufgefordert. Die Bedingungen werden vorgegeben, um die Angebote 
vergleichen zu können. Die abgegebenen Angebote werden im Vier-Augen-Prinzip 
ausgewertet. Dabei erhielt stets das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag. 
 
Aus dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung der Verschuldung aus Kredit-
aufnahmen (ohne Leasing o. ä.) in den Jahren 2011 bis 2021 ersichtlich: 
 

 
      (alle Angaben in 1.000 �¼, gerundet) 

 
Die Einwohnerzahl des Ilm-Kreises sinkt seit 2016 kontinuierlich. Im Jahr 2019 war ein 
erheblicher Rückgang, auf Grund des Wechsels der Gemeinden Schmiedefeld und Gehlberg 
zur Stadt Suhl, zu verzeichnen. 

 
Bevölkerungs -

entwicklung  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

109.167 108.830 108.742 106.249 105.606 105.367 
�*�H�V�D�P�W�Y�H�U�V�F�K�X�O�G�X�Q�J�����L�Q���7���¼�� 36.259 38.745 39.005 36.422 
�9�H�U�V�F�K�X�O�G�X�Q�J���S�U�R���(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U�����L�Q���¼�� 351,01 378,44 382,81 355,64 

                    (Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, Bevölkerung des Ilm-Kreises zum Stichtag 31.12.20**.) 

 
 
4.3 Kassenlage  

Die Kassenliquidität des Ilm-Kreises war in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 stets 
gewährleistet. 
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Laut den Erläuterungsberichten zur jeweiligen Jahresrechnung musste in keinem der 
geprüften Jahre ein Kassenkredit aufgenommen werden. Allerdings wurde die Liquidität 
2018 kurzzeitig durch die Entnahme von Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Kassen-
bestandsverstärkung) gesichert. 
 
Eine Prüfung entsprechender Haushalts- bzw. Kassenunterlagen brachte kein gegenteiliges 
Ergebnis.  
 
 
5 Mehrausgaben  

In den Jahresrechnungen 2018 bis 2021 wurden in verschiedenen Haushaltsstellen 
Mehrausgaben ausgewiesen. 
Der Landkreis darf Mehrausgaben grundsätzlich nur leisten, wenn: 
 

- zweckgebundene Mehreinnahmen (§ 17 ThürGemHV) vorhanden sind, 
- im Rahmen von Deckungsvermerken (§ 18 ThürGemHV) oder 
- als Deckungsreserve veranschlagt wurden. 
 

Ist eine Deckung in diesem Rahmen nicht möglich, so besteht die Möglichkeit der 
Bewilligung einer über- bzw. außerplanmäßigen Ausgabe. 
 
Eine Deckungsreserve wurde nicht veranschlagt. Diesbezüglich ergehen keine weiteren 
Anmerkungen. 
 
 
5.1 Deckungskreise  

Der Landkreis hat für verschiedene Haushaltsstellen Deckungskreise gebildet. Nach § 15 
Abs. 1 Nr. 6 ThürGemHV müssen in den Unterlagen für die Haushaltssatzung/ 
Haushaltsplan Vermerke über die Deckungsfähigkeit nach § 18 ThürGemHV erläutert 
werden.7 
Bei mehreren Haushaltsstellen erfolgte eine Deckung durch Mehreinnahmen im Rahmen 
einer Zweckbindung. Reichten die Mehreinnahmen nicht aus, wurden weitere 
überplanmäßige Mittel bereitgestellt. Die Deckungskreise waren in den Einzelplänen an der 
direkten Haushaltsstelle ersichtlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Deckungskreise waren grundsätzlich ausgeglichen. Im Deckungskreis 1 A reichten die 
�0�L�W�W�H�O�� �L�Q�� ���������� �J�H�U�L�Q�J�I�•�J�L�J�� ������������ �¼���� �Q�L�F�K�W�� �D�X�V����Weitere Mittel fehlten im Deckungskreis 1 I in 
�+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �������������������� �¼ im Jahr 2020. Dieser besteht aus lediglich zwei Haushaltsstellen 
(06000.934000 und 06000.93500). Die Hhst. 06000.93500 verfügte über einen 
�+�D�X�V�K�D�O�W�V�D�X�V�J�D�E�H�U�H�V�W�� �D�X�V�� �G�H�P�� �9�R�U�M�D�K�U�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �������������������� �¼���� �+�L�H�U�Y�R�Q�� �Z�X�U�G�H�Q��
29.143,08 �¼�� �L�Q�� �$�E�J�D�Q�J�� �J�H�E�U�D�F�K�W���� �'�L�H�V�H�� �K�l�W�W�H�Q�� �G�H�P�� �'�H�F�N�X�Q�J�V�N�U�H�L�V�� �Z�H�L�W�H�U�� �]�X�U�� �9�H�U�I�•�J�X�Q�J��
gestellt werden müssen, damit alle Ausgaben hätten gedeckt werden können. Somit flossen 
die Mittel in die Gesamtdeckung und die Überschreitung wurde letztlich im Rahmen der 
Gesamtdeckung (§ 16 Abs. 1 ThürGemHV) ausgeglichen. Auf Grund des Ausnahme-
charakters der Überschreitung wird auf eine Beanstandung verzichtet. 

                                                 
7 Vgl. Käß, D.: Kommunales Haushalts- und Wirtschaftsrecht Thüringen, Erläuterung Nr. 7 zu § 15 ThürGemHV,  
   Kohlhammer Verlag, Stand: September 2014. 

Jahr  Anzahl Deckungs kreise  (einschließlich 
Sammelnachweis und Budgets)  

2018 97 

2019 98 

2020 104 

2021 116 
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In allen anderen Fällen wurden zusätzlich erforderliche überplanmäßige Ausgaben bei den 
einzelnen Haushaltsstellen des Deckungskreises bewilligt. 
 
 
5.2 Zweckbindung  

Zur Zweckbindung von Einnahmen bedarf es eines ausdrücklichen Vermerks im 
Haushaltsplan (siehe Nr. 1 in der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 17 ThürGemHV). Die Hhst. 
79100.17150 wurde im Jahr 2018 mit einem Zweckbindungsvermerk versehen. Es fehlte 
allerdings im Vermerk an einer Definition für welche Haushaltsstelle die Deckung 
vorgesehen ist. In den Folgejahren 2019 bis 2021 war ein korrekter Vermerk vorhanden, 
weshalb auf eine Beanstandung verzichtet wird. 
 
Die Hhst. 79100.36003 wurde ebenso in den Jahren 2018 und 2019 nicht mit einem 
konkreten Vermerk im Haushaltsplan versehen (§ 17 Abs. 4 ThürGemHV). Ab 2020 wurden 
die Einnahmen und Ausgaben für Breitband im Unterabschnitt 818 geführt (Hinweis des 
Thüringer Landesamtes für Statistik), weshalb auf weitere Ausführungen verzichtet wird. 
 
 
5.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben  

Über- und außerplanmäßigen Ausgaben stellen Abweichungen von der betraglichen Bindung 
des Haushaltsplanes dar. Entsprechende Ausgaben kommen in der Praxis häufig vor, da bei 
der Aufstellung des Haushaltsplanes viele Ansätze nicht genau berechnet bzw. nur 
geschätzt werden können. Voraussetzung für die Bewilligung einer über- oder 
außerplanmäßigen Ausgabe sind die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit sowie eine 
vorhandene Deckungsmöglichkeit durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen in anderen 
Haushaltsstellen.  
 
Das Bewilligungsverfahren regeln § 58 ThürKO sowie die Hauptsatzung und Zuständigkeits-
ordnung des Ilm-Kreises als Anlage zur Geschäftsordnung.  

F Die Regelung der Entscheidungszuständigkeit eines Ausschusses bei Mehrausgaben 
hat gemäß § 58 Abs. 1 Satz 3 ThürKO in der Haupt satzung zu erfolgen.  
 
Regelungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind zudem in der 
nachfolgend auszugsweise dargelegten Dienstanweisung Nr. 2010/11 enthalten: 
 

 üpl. Ausgabe apl. Ausgabe 

Ausschuss für Finanzen, Struktur 
und Rechnungsprüfung 

�E�L�V�����������������������¼ �E�L�V�����������������������¼ 

Landrätin �E�L�V�����������������������¼ �E�L�V�����������������������¼ 
Kämmerin �E�L�V�������������������������¼ �E�L�V�������������������������¼ 

 
Darüberhinausgehende über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen eines Beschlusses 
des Kreistages. Das Eilentscheidungsrecht der Landrätin gemäß § 108 ThürKO ist von den 
Festlegungen der Dienstanweisung nicht berührt. 
Ab dem 03.05.2021 galt die neue Dienstanweisung Nr. 2021/02, welche die bisherige 
Dienstanweisung Nr. 2010/11 ersetzte. An den Genehmigungs- und Verfahrensbefugnissen 
der einzelnen Organe ergaben sich dabei keine Änderungen. 
 
Es wurden alle ausgewiesenen Mehrausgaben der einzelnen Jahresrechnungen über 
1.500 �¼���J�H�S�U�•�I�W�� 
 
Zusammenfassend ließen sich folgende Verstöße bei der Prüfung der über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben feststellen: 
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Hh-Jahr 2018 2019 2020 2021 

Gesamtanzahl Mehrausgaben 140 132 105 124 

�$�Q�]�D�K�O���G�H�U���J�H�S�U�•�I�W�H�Q���0�H�K�U�D�X�V�J�D�E�H�Q���•�E�H�U�����������¼ 85 92 70 85 

 

keine Bewilligung der üpl./apl. 1 1 - - 

unzuständiges Organ - - - 1 

keine rechtzeitige Bewilligung der üpl./apl. 4 4 1 4 

keine Information des zuständigen Organs 3 - - - 

keine korrekte Deckungsmöglichkeit 11 15 15 7 

 
In zwei Fällen lag keine Bewilligung der über- bzw. außerplanmäßigen Ausgabe vor. In der 
Hhst. 79100.65520 war in der Jahresrechnung 2018 eine überplanmäßige Ausgabe von 
�������������� �¼�� �Y�H�U�]�H�L�F�K�Q�H�W���� �(�L�Q�� �$�Q�W�U�D�J�� �I�•�U�� �G�L�H�V�H�� �•�E�H�U�S�O�D�Q�P�l�‰�L�J�H�� �$�X�V�J�D�E�H�� �O�D�J�� �Q�L�F�K�W�� �Y�R�U����Am 
Jahresende waren tatsächlich keine Mehrausgaben angefallen, so dass die überplanmäßige 
Ausgabe nicht benötigt wurde und lediglich die �Ä�J�H�S�O�D�Q�W�H�Q�³���0�H�K�U�D�X�V�J�D�E�H�Q���Q�L�F�K�W���L�P���.�D�V�V�H�Q- 
und Haushaltsprogramm herausgenommen wurden. In 2019 wurde für eine außer-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 5.�������������� �¼ (Schülerbeförderungskosten) in der Hhst. 
29000.63901 ein Antrag gestellt. Auf diesem befand sich weder die Unterschrift des 
Amtsleiters noch die Unterschrift der Landrätin als zuständiges Organ für die Genehmigung. 
Durch die Kämmerei wurde mitgeteilt, dass eine entsprechende Vereinbarung von der 
Landrätin unterschrieben vorhanden ist und lediglich der Antrag zur Bewilligung einer 
außerplanmäßigen Ausgabe nicht unterzeichnet wurde. 

 
Bis auf eine Ausnahme im Jahr 2021 wurden alle übrigen über- bzw. außerplanmäßigen 
Mehrausgaben durch das jeweils zuständige Organ bewilligt. Hierbei handelte es sich um 
eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 37.500 �¼�����+�K�V�W���������������������������������Z�H�O�F�K�H���G�X�U�F�K���G�L�H��
Landrätin bewilligt wurde. Tatsächlich hätte diese entsprechend der Dienstanweisung 
Nr. 2021/02 der Ausschuss für Finanzen, Struktur und Rechnungsprüfung bewilligen 
müssen. 

 
In mehreren Fällen wurden durch die Landrätin Eilentscheidungen an Stelle des zuständigen 
Organs getroffen. Gemäß § 108 Satz 2 ThürKO ist das zuständige Entscheidungsgremium in 
der folgenden Sitzung zu informieren. In drei Fällen im Jahr 2018 erfolgte die Information des 
zuständigen Organs durch die Landrätin über die getroffene Eilentscheidung zur Bewilligung 
einer überplanmäßigen Ausgabe nicht  in der folgenden Sitzung. Die Mehrausgaben 
entstanden in den Hhst. 03000.65800 (Bankgebühren, Transaktions- und 
Zahlungsgarantiekosten ec-cash), 79200.65500 (Beraterleistung Direktvergabe) und 
27300.94510 (Erweiterungs-, Um- und Ausbau).  

 
Im Jahr 2021 erfolgte die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe in der 
Hhst. 88010.501������ �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� ���������������� �¼ mittels Eilentscheidung. Diese wurde auf Grund 
von unvorhergesehenen Havarien im Gymnasium Lindenberg, der Schulsporthalle Heinrich 
Hertz Ilmenau, der Schulsporthalle Gehren sowie der Gemeinschaftsunterkunft Arnstadt 
erforderlich und war sachlich nicht zu beanstanden. Die Information über die Eilentscheidung 
an den Kreistag erfolgte hingegen nicht, wie im § 108 Satz 2 ThürKO vorgeschrieben, 
unverzüglich. Die Eilentscheidung erging am 16.08.2021, die nächste Sitzung des Kreistages 
fand am 29.09.2021 statt. In dieser Sitzung erfolgte keine Information, der Kreistag wurde 
stattdessen in seiner darauffolgenden Sitzung vom 17.11.2021 informiert. 
 
Es wird hierzu auf die bestehende Forderung unter TZ KAE 67 der Niederschrift über 
die Prüfun g der Jahresrechnungen  2015 bis 2017 verwiesen.  

 



Ilm-Kreis  Landkreis Ilm-Kreis 
Rechnungsprüfungsamt Niederschrift über die örtliche Rechnungsprüfung 2018 bis 2021 

Seite 45 von 90 

Im Prüfzeitraum erfolgte in 13 Fällen die Bewilligung der außer- bzw. überplanmäßigen 
Ausgaben nicht rechtzeitig, d.h. vor Eingehen einer Verpflichtung. Exemplarisch sei hier die 
Überschreitung in der Hhst. 21121.94505 aus dem Jahr 2021 aufgeführt. Die 
au�‰�H�U�S�O�D�Q�P�l�‰�L�J�H�� �$�X�V�J�D�E�H�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� ������������������ �¼�� �Z�X�U�G�H�� �D�P�� ���������������������� �E�H�Z�L�O�O�L�J�W���� �'�L�H��
Rechnung an das Planungsbüro war hingegen bereits am 25.10.2021 fällig.  

 
Bei insgesamt 48 Fällen im Prüfzeitraum war festzustellen, dass die angegebenen 
Deckungsmöglichkeiten nicht korrekt waren. Zum Teil reichten die angegebenen 
Mehreinnahmen nicht aus oder es kam zu Mindereinnahmen in der entsprechenden 
Haushaltsstelle. Wesentliche Probleme im Ergebnis der Prüfung werden in den 
nachfolgenden Absätzen konkreter erläutert. 
In vier Fällen reichten die ausgewiesenen Mehreinnahmen, die zur Deckung von 
überplanmäßigen Ausgaben herangezogen wurden, auf Grund der vorgenommenen 
Globalbereinigung nicht aus. Hierbei wird das Soll abgesetzt und in das nächste 
Haushaltsjahr übernommen, wodurch zum Abschluss des Haushaltes die notwendigen 
Mehreinnahmen nicht mehr dargestellt werden können. Für die Hhst. 61300.65840 wurde in 
den Jahren 2018 bis 2020 die Hhst. 61300.10200 zur Deckung genutzt. Bei dieser wurde in 
jedem Jahr eine Globalbereinigung vorgenommen, so dass die Deckung nicht gewährleistet 
war.  
Für die Hhst. 48100.78800 sollte im Zeitraum 2018 bis 2021 jeweils eine Deckung durch die 
Hhst. 48100.24301 erfolgen. In allen Fällen konnte auf Grund einer Globalbereinigung keine 
Deckung gewährleistet werden, im Endeffekt entstanden in den Jahren 2018 bis 2020 keine 
�0�H�K�U�D�X�V�J�D�E�H�Q�����O�H�G�L�J�O�L�F�K�������������N�D�P���H�V���]�X���0�H�K�U�D�X�V�J�D�E�H�Q���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�����������������������¼�� 
Künftig ist bei der Auswahl  von Deckungsmöglichkeiten auf Globalbereinigungen zu 
achten.  
 
In den Jahren 2018 bis 2020 sollte die Deckung von bestimmten über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt durch Mittel aus der Entnahme aus 
der Rücklage erfolgen. 
Eine Deckung von über- oder außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 
durch den Vermögenshaushalt widerspricht dem Prinzip der Gesamtdeckung, das 
grundsätzlich für die beiden Teilhaushalte getrennt voneinander gilt.8 Nur in Ausnahmefällen 
besteht die Möglichkeit zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes aus Mitteln der 
allgemeinen Rücklage unter den Voraussetzungen des § 22 Abs. 3 Satz 1 ThürGemHV.  
Im Jahre 2020 wurden im Zuge der Corona-Pandemie acht über- oder außerplanmäßige 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt getätigt, welche durch Mittel der Rücklage gedeckt 
werden sollten.  
 

Hhst. der 
Mehrausgabe  

Bezeichnung der H hst.  
Entscheidung 

am 
Entscheidung 

durch  
Hhst.  zur 
Deckung  

Haushaltsjahr  2020 

03500.54000 
Pandemie Covid-19 

(Bewirtschaftungskosten) 
27.03.2020 Eilentscheidung 

Entnahme 
Rücklage 

03500.54000 
Pandemie Covid-19 

(Bewirtschaftungskosten) 
18.05.2020 Eilentscheidung 

Entnahme 
Rücklage 

03500.54000 
Pandemie Covid-19 

(Bewirtschaftungskosten) 
16.06.2020 Kreistag 

Entnahme 
Rücklage 

                                                 
8 �6�L�H�K�H�� �(�U�O�l�X�W�H�U�X�Q�J�� �$�� �1�U���� ���� �]�X�� �†�� ������ �7�K�•�U�*�H�P�+�9�� �L�Q�� �9�H�U�O�D�J�� �.�R�K�O�K�D�P�P�H�U�� �Ä�.�R�P�P�X�Q�D�O�H�V�� �+�D�X�V�K�D�O�W�V- und  
  �:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�U�H�F�K�W���7�K�•�U�L�Q�J�H�Q�³���Y�R�Q���'�L�H�W�H�U���.�l�‰. 
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47100.71806 
Pandemie Covid-19 
(Sozialdienstleister-

Einsatzgesetz) 
15.06.2020 Eilentscheidung 

Entnahme 
Rücklage 

50100.41600 
Pandemie Covid-19 

(Honorare) 
31.03.2020 Eilentscheidung 

Entnahme 
Rücklage 

50100.52101 
Pandemie Gesund-

heitskartenlesegeräte und 
Etikettendruck 

27.07.2020 Landrätin 
Entnahme 
Rücklage 

50100.59000 
Pandemie Covid-19 

(Verbrauchsmaterial) 
11.03.2020 Eilentscheidung 

Entnahme 
Rücklage 

79200.71500 
Zuschüsse an ÖPNV-
Betriebe (Landes- und 

Kreismittel) 
30.06.2020 FSR 

Entnahme 
Rücklage 

 
Durch den Gesetzgeber wurde in Zusammenhang mit den Herausforderungen der 
fortwährenden Corona-Pandemie der § 62a ThürKO neu geschaffen, in dem diverse 
Ausnahmeregelungen eingebettet wurden. Dieser erlaubt temporär auch den 
Vermögenshaushalt zur Deckung von notwendigen Mehrausgaben zur Sicherstellung der 
Aufgabenerfüllung des öffentlichen Wohls zu nutzen. Beginnend mit dem 25.06.2020 konnte 
diese Ausnahmeregelung genutzt werden und fand bei je einer über- und außerplanmäßigen 
Ausgabe des Landkreises seine Anwendung. Dem gegenüber stehen sechs Sachverhalte, in 
denen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Mehrausgaben durch Mittel der 
Rücklage gedeckt werden sollten, die sich zeitlich vor dem 25.06.2020 befanden und daher 
ohne die entsprechende gesetzliche Grundlage beschlossen wurden. 
Letztlich konnte die Deckung von Mehrausgaben jeweils innerhalb des 
Verwaltungshaushaltes im Rahmen der Gesamtdeckung erreicht werden, so dass keine 
Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt notwendig wurde. 
In 2021 wurden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht mehr durch Mehreinnahmen 
des Vermögenshaushaltes (Entnahme aus der Rücklage) gedeckt.  
Über- oder außerplanmäßige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes dürfen nur in den 
Ausnahmefällen des §  62a Abs.  1 ThürKO und §  22 Abs.  3 Satz 1 ThürGemHV durch 
den Vermögenshaushalt gedeckt werden. In allen anderen Fällen hat die Deckung 
inn erhalb des entsprechenden Teilhaushaltes zu erfolgen.  
 
Mehrausgaben sind mittels deckungsfähiger Deckungsquellen zu decken. In Betracht 
kommen dafür überplanmäßige und / oder außerplanmäßige Mehreinnahmen sowie echte 
Einsparungen bei geplanten Ausgaben. 
In der Hhst. 20000.50100 wurde im Jahr 2019 diesem Grundsatz in mehreren Punkten nicht 
entsprochen. 
 

Hhst.  der 
Mehrausgabe  

Bezeichnung 
der Hhst.  

Entscheidung 
am 

Entscheidung 
durch  

Hhst.  zur Deckung  

Haushaltsjahr  2019 

20000.50100 

Unterhaltung 
der 

Grundstücke 
und baulichen 

Anlagen 

18.06.2019 Kreistag Entnahme Rücklage 

  09.09.2019 Kreistag 20000.17100 

  

  23100.15300 

06.11.2019 Kreistag 
Deckungsring 144 

Deckungsring 132 
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Deckungsring 11S 

45570.25700 

45310.17100 

Gruppierung 15300 

Entnahme Rücklage 

 

Wie bereits ausgeführt, ist die Deckung von überplanmäßigen Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt durch Mittel des Vermögenshaushaltes nicht zulässig. In der Hhst. 
20000.50100 wurde mit zwei Beschlüssen zur Deckung der Mehrausgabe die Rücklage als 
Deckungsquelle angegeben. Dies betrifft sowohl den Beschluss-Nr. 021/19 vom 18.06.2019 
über eine Summe von 250.000 �¼�� �D�O�V�� �D�X�F�K�� �G�H�Q�� �%�H�V�F�K�O�X�V�V-Nr. 057/19 vom 06.11.2019 mit 
�H�L�Q�H�U���'�H�F�N�X�Q�J�V�V�X�P�P�H���Y�R�Q�������������������¼�� 
Im Beschluss-Nr. 057/19 vom 06.11.2019 wurden weiterhin die Deckungskreise 144, 132 
und 11 S zur Deckung angegeben. Ein Deckungskreis kann nicht als Deckungsmöglichkeit 
gewählt werden, dies ist zu ungenau. Es ist eine konkrete Haushaltsstelle zu bestimmen. 
Ebenso entspricht es nicht einer korrekten Deckungsmöglichkeit lediglich auf die Deckung 
durch Mittel aus der Gruppierung 15300 (Erstattungen an verschiedenen Schulen) 
abzustellen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden konkrete Haushaltsstellen zur Deckung 
angegeben, daher verzichtet die Rechnungsprüfung auf weitere Ausführungen. 
 
Die ebenfalls im Beschluss-Nr. 057/19 vom 06.11.2019 zur Deckung genutzte 
Einnahmehaushaltsstelle 45310.17100 enthält einen Zweckbindungsvermerk für den 
Deckungsring 11 C. Zweckgebundene Einnahmen dürfen nur für die im Vermerk 
bezeichnenden Ausgaben verwendet werden (siehe Erläuterung Nr. 2, 6 zu § 17 
ThürGemHV). 
 
Bei der Auswahl der  Deckungsmöglichkeiten ist die Zweckbindung von Einnahmen 
zukünftig zu beachten . 
 
 
6 Rücklage  

Gemäß § 68 ThürKO hat der Landkreis für Zwecke des Vermögenshaushaltes und zur 
Sicherung der Haushaltswirtschaft Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden. Dabei wird 
zwischen der allgemeinen Rücklage und Sonderrücklagen (§ 20 ThürGemHV) unter-
schieden.  
 
Der Stand der allgemeinen Rücklage (mit zweckgebundenen Anteilen) und Sonderrücklage 
stellte sich wie folgt dar: 
 
 

 Allgemeine 
Rücklage 
(gesamt)  

davon 
Kompensati
on nach § 60 
ThürGNGG 
2019 

davon KInVG -
Mittel  
ab 2020 Mittel 
nach § 6a Abs.2 
ThürKommHG  

davon aus 
Tilgung städte -
baulicher 
Maßnahmen  

Sonderrück -
lage 

Bestand 
01.01.2018 

���������������������������¼ 
 

- �����������������������¼ 
 

�����������������������¼ 
 

 

Entnahme - - ���������������������¼ 
 

-  

Zuführung 716.094,68 �¼ 
 

- 
 

- 
 

�����������������������¼  

Bestand 
31.12.2018 

6.420.511,29 �¼ 
 

 85.786,19 �¼ 
 

�����������������������¼  

Mindestrücklage ���������������������������¼ - - -  
Anteil zweckgebunden �����������������������¼  
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Bestand 
01.01.2019 

���������������������������¼ 
 

- ���������������������¼ 
 

�����������������������¼  

Entnahme �����������������������¼ 
 

- ���������������������¼ -  

Zuführung - - 
 

- 
 

�����������������������¼  

Bestand 
31.12.2019 

6.029.016,48 �¼ 
 

 - 
 

�����������������������¼  

Mindestrücklage 2.482.900,00 �¼ - - -  
Anteil zweckgebunden 880.394,28 �¼  
Bestand 
01.01.2020 

���������������������������¼ 
 

- - 
 

�����������������������¼  

Entnahme - 
 

- - -  

Zuführung �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������������¼ �����������������������¼ 
 

���������������������������¼ 

Bestand 
31.12.2020 

9.933.198,34 �¼ 
 

�����������������������¼ 2.376.020,5�����¼ 
 

���������������������������¼ 
 

���������������������������¼ 

Mindestrücklage 2.564.800���������¼ - - -  
Anteil zweckgebunden 4.111.259,29 �¼  
Bestand 
01.01.2021 

���������������������������¼ 
 

�����������������������¼ 2.376�����������������¼ 
 

���������������������������¼ 
 

���������������������������¼ 

Entnahme  �����������������������¼ 
 

���������������������������¼ - 2.200�����������������¼ 

Zuführung 2.417.938,03 �¼ - 
 

- �����������������������¼ 
 

 

Bestand 
31.12.2021 

9.894.327,46 �¼ 
 

�����������������������¼ - ���������������������������¼ 
 

- 

Mindestrücklage 2.677.446���������¼ - - -  
Anteil zweckgebunden 1.654.450,38 �¼  
 
Allgemeine Rücklage 
Die allgemeine Rücklage soll vorrangig dazu beitragen, eventuell auftretende 
Liquiditätsschwierigkeiten der Kasse zu überwinden (Verstärkung des Kassenbestandes) 
und einen Teil der Ausgaben des Vermögenshaushaltes (investive Maßnahmen) zu decken. 
Der Landkreis führt die Rücklagenmittel seit Frühjahr 2005 auf separaten Konten außerhalb 
des Haushaltes. 
 
Damit wird den Forderungen des Gesetzgebers Rechnung getragen. Die Bewirtschaftung ist 
mit Dienstanweisung geregelt. 
 
2018 war eine Entnahme von Mitteln der allgemeinen Rücklage in Höhe von ���������������������� �¼��
�J�H�S�O�D�Q�W�����,�Q���G�H�U���+�D�X�V�K�D�O�W�V�G�X�U�F�K�I�•�K�U�X�Q�J���N�R�Q�Q�W�H���H�L�Q���h�E�H�U�V�F�K�X�V�V���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�������������������������¼���G�H�U��
Rücklage zugeführt werden. 
 
2019 konnte die geplante Entnahme von Mitteln der allgemeinen Rücklage in Höhe von 
1.600.000,00 �¼�� �D�X�I�� ���������������������� �¼�� �Y�H�U�U�L�Q�J�H�U�W��werden. Hierbei wurde die Ist-Buchung nicht im 
Rahmen der Abschlussbuchungen vorgenommen, weshalb der Betrag fälschlicherweise als 
Kasseneinnahmerest in der Jahresrechnung 2019 ausgewiesen wurde. Die Ist-Buchung 
erfolgte erst im Jahr 2020. In den Jahren 2018, 2020, 2021 sowie 2023 erfolgten die 
Buchungen korrekt, weshalb auf weitere Ausführungen verzichtet wird. 
 
2020 plante der Landkreis eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 500.000,00 �¼. 
Letztlich konnten die �=�X�I�•�K�U�X�Q�J���]�X�U���D�O�O�J�H�P�H�L�Q�H�Q���5�•�F�N�O�D�J�H���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�������������������������¼���S�O�X�V��die 
Zuführung zur Sonderrücklage von ���������������������¼���H�U�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�H�W���Z�H�U�G�H�Q�� 
 
2021 konnten entgegen der geplanten 2.378.655,00 �¼���V�R�J�D�U�����������������������������¼���G�H�U���D�O�O�J�H�P�H�L�Q�H�Q��
Rücklage zugeführt werden. 
Wie deutlich wird, mussten im Prüfzeitraum lediglich in einem Jahr Mittel der allgemeinen 
Rücklage entnommen werden. In den anderen Jahren war es auf Grund der erwirtschafteten 
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Überschüsse des Verwaltungshaushaltes bzw. Minderausgaben des Vermögenshaushaltes 
möglich, Mittel der Rücklage zuzuführen. 
 
Zweckgebundene Rücklage städtebauliche Maßnahmen 
Durch die unerwartete Umwandlung eines Darlehens in einen Zuschuss (nicht rückzahlbare 
Zuwendung) im Jahr 2017 entfiel die jährliche Tilgungsrate für die fünf 
Städtebaufördermaßnahmen i. H. v. 293.464,76 �¼����Die eingesparten Tilgungsleistungen 
(Restschuld aus allen Darlehensverpflichtungen 4.608.000 �¼���� �V�L�Q�G�� �I�•�U�� �0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�� �L�Q�� �G�L�H��
Bildungsinfrastruktur einzusetzen und nachzuweisen. Bis zur Mittelverwendung werden 
diese als zweckgebundener Teil der allgemeinen Rücklage ausgewiesen. 
 
Zweckgebundene Rücklage KInvG-Mittel 
Hierbei handelte es sich um Anteile der zur Verfügung gestellten Landesmittel zur 
Kommunalen Investitionsförderung (KInvF) und insoweit ursprünglich um Zuweisungen für 
Investitionen. Im Haushaltsjahr 2015 wurde ein Gesamtbetrag an KInvF-Landesmitteln in 
�+�|�K�H���Y�R�Q�������������������������¼���H�L�Q�J�H�Q�R�P�P�H�Q���X�Q�G���G�H�U���D�O�O�J�H�P�H�L�Q�H�Q���5�•�F�N�O�D�J�H���D�O�V���]�Z�H�F�N�J�H�E�X�Q�G�H�Q�H�U��
Anteil zugeführt. Die Mittel waren zweckgebunden für Ausgaben im Zusammenhang mit 
Baumaßnahmen vorgesehen. Die restliche Zuweisung in Höhe von ���������������������¼���Z�X�U�G�H������������
entnommen. 
 
Die Entnahmen der zweckgebundenen Rücklage in Teilbeträgen über mehrere Jahre wurden 
zunächst als Haushaltseinnahmereste in den entsprechenden Jahresrechnungen 
nachgewiesen. Hinsichtlich der Bildung der Haushaltseinnahmereste wird auf Ausführungen 
unter TZ KAE 53 der Niederschrift über die örtliche Rechnungsprüfung der Jahresrech-
nungen 2015 bis 2017 des Ilm-Kreises vom 10.11.2020 verwiesen.  
 
Im Jahr 2020 wurden auf Grundlage des § 6a Abs. 2 ThürKommHG �������������������������� �¼�� �D�O�V��
zweckgebundener Teil der allgemeinen Rücklage ausgewiesen. Die Mittel wurden in 2021 in 
voller Höhe der Rücklage entnommen. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
Zweckgebundene Rücklage Kompensation nach § 60 ThürGNGG9 
Landkreise, die durch die Neugliederungen nach dem vorgenannten Gesetz insgesamt 
Einwohner verloren, erhielten in den Jahren 2020 bis 2022 allgemeine Zuweisungen als 
Kompensationszahlungen. 
Die Auszahlung der Kompensationszahlungen für die Jahre 2020 bis 2022 erfolgte am 
31.03.2020 (in einem Betrag). Die Kompensationszahlungen für die Jahre 2021 und 2022 
waren der allgemeinen Rücklage zuzuführen und im jeweiligen Jahr in der festgesetzten 
Höhe aufzulösen. Der Ilm-Kreis erhielt insgesamt ���������������������� �¼ und führte diese der 
allgemeinen Rücklage zu. Hiervon wurden ���������������������� �¼ �L�Q�� ���������� �X�Q�G�� ���������������������� �¼�� �L�Q�� ����������
entnommen. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
Der saldierte Rücklagenbestand zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres setzt sich laut 
Kontoauszügen wie folgt zusammen: 

 
 

2018 
Konto  Kontonummer   
Rücklage 1 ****697 3.989.594,54 �¼ 
Rücklage 2 ****750 1.000.000���������¼ 
KIK Gesamt Diverse (KIK 1, 2 und 3) �����������������������¼�� 
Gesamt   5.489.594,54 �¼ 

 
 

                                                 
9 Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNGG 2019)  
   vom 18. Dezember 2018 (GVBL. S. 795) in Kraft getreten am 1. Januar 2019 
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Art   
Konten 5.489.594,54 �¼ 
Jahresabschluss 6.420.511,29 �¼ 
Differenz  - 930.916,75 �¼ 

 
Bei der vorgenannten Differenz handelt es sich um die Zuführung zur allgemeinen Rücklage 
in Höhe von 716.094,68 �¼�� �V�R�Z�L�H�� �G�L�H�� �]�Z�H�F�N�J�H�E�X�Q�G�H�Q�H�Q�� �0�L�W�W�H�O�� �I�•�U�� �V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H��
�0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�������������������������¼�����'�L�H�V�H���Z�X�U�G�Hn im Rahmen der Abschlussbuchungen 
im Folgejahr realisiert. Weiter wurden der Rücklage KInvG-Mittel in Höhe von �������������������� �¼��
entnommen. 
 
2019  

Konto  Kontonummer   
Rücklage 1 ****697 5.334.725,10 �¼ 
Rücklage 2 ****750 1.000.000���������¼ 
KIK Gesamt Diverse (KIK 1, 2 und 3) �����������¼�� 
Gesamt   ���������������������������¼ 

 
Art   
Konten 6.334.725,10 �¼ 
Jahresabschluss 6.029.016,48 �¼ 
Differenz  305.708,62 �¼ 

 
�'�L�H�� �=�X�I�•�K�U�X�Q�J�� �I�•�U�� �V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H�� �0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� ���������������������� �¼�� �V�R�Z�L�H�� �G�L�H��
Entnahme von Mitteln der allgemeinen Rücklage �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� ���������������������� �¼�� �Z�X�U�G�H�Q�� �L�P��
Rahmen der Abschlussbuchungen im Folgejahr vollzogen. 
 
2020 

Konto  Kontonummer   
Rücklage 1 ****697 5.590.396,23 �¼ 
Rücklage 2 ****750 1.000.000���������¼ 
Gesamt   6.590.396,23 �¼ 

 
Art   
Konten 6.590.396,23 �¼ 
Jahresabschluss 9�������������������������¼ 
Differenz  - 3.342.802,11 �¼ 

 
Die Differenz resultiert aus der Zuführung für städtebauliche Maßnahmen in Höhe von 
�����������������������¼�����G�L�H���0�L�W�W�H�O���Q�D�F�K���†�����D���$�E�V���������7�K�•�U�.�R�P�P�+�*���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�����������������������������¼ sowie 
dem Überschuss für die allgemeinen Rücklage in Höhe von 673.316,82 �¼. Diese wurden erst 
im Rahmen der Abschlussbuchungen im Folgejahr vollzogen. 

 
2021 

Konto  Kontonummer   
Rücklage 1 ****697 8.558.945,17 �¼ 
Rücklage 2 ****750 1.000.000,00 �¼ 
Gesamt   9.558.945,17 �¼ 

 
Art   
Konten 9.558.945,17 �¼ 
Jahresabschluss 9.894.327,46 �¼ 
Differenz  -�����������������������¼ 

 
Die �(�Q�W�Q�D�K�P�H�� �G�H�U�� �0�L�W�W�H�O�� �Q�D�F�K�� �†�� ���D�� �$�E�V���� ���� �7�K�•�U�.�R�P�P�+�*�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �������������������������� �¼���� �Gie 
�=�X�I�•�K�U�X�Q�J���I�•�U���V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�������������������������¼ sowie der Überschuss 
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für die allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.417.938,03 �¼�� �Z�X�U�G�H�Q�� �H�U�V�W�� �L�P�� �5�D�K�P�H�Q�� �G�H�U��
Abschlussbuchungen im Folgejahr vollzogen. 
Der Bestand der Rücklage am 31.12. des jeweiligen geprüften Haushaltsjahres auf den 
aufgeführten Konten ist unter Berücksichtigung der vorherigen Erläuterungen begründet und 
korrekt. 
Die Rücklagenübersicht lag als Anlage der jeweiligen Jahresrechnung bei. Diese 
werden als rechnerisch richtig bestätigt.  
 
Mindestrücklage 
Zur Sicherung der Liquidität der Kasse muss in der allgemeinen Rücklage ein 
Mindestbestand vorhanden sein (Sockelbetrag), der sich in der Regel auf mindestens 2 v. H. 
der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem 
Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft (§ 20 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV).  
  

2018 2019 2020 2021 

allgemeine Rücklage ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ 

Sockelbetrag ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ 

Mehrbetrag + 3.277.599,58 �¼ + 2.665.722,20 �¼ + 7.368.398,34 �¼ �������������������������������¼ 

 
Der Landkreis verfügte in den ge prüften Haushaltsjahren über den gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestbestand der allgemeinen Rücklage.  
 
Sonderrücklage �Ä�.�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q���.�U�H�L�V�X�P�O�D�J�H�³ 
Soweit die sonstigen Einnahmen, die sonstigen Erträge oder Einzahlungen eines 
Landkreises bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung seinen Finanzbedarf nicht 
decken (Umlagesoll), ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben 
(Kreisumlage)10. 
Mit der Jahresrechnung 2020 wurde in der Hhst. 91000.91500 eine Zuführung in Höhe von 
2.200.000,00 �¼���D�Q���G�L�H���6�R�Q�G�H�U�U�•�F�N�O�D�J�H���Ä�.�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q���.�U�H�L�V�X�P�O�D�J�H�³���D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q����Die Mittel 
wurden im Jahr 2021 vollständig entnommen. 
 
Sonderrücklagen dürfen weder für die in den Absätzen 2 und 3 genannten Zwecke 
(Betriebsmittel der Kasse sowie Deckungsmittel für zukünftige Ausgaben des Vermögens-
�K�D�X�V�K�D�O�W�H�V���� �Q�R�F�K�� �]�X�P�� �+�D�X�V�K�D�O�W�V�D�X�V�J�O�H�L�F�K���� ���«����gebildet werden.11 Mit der Nachtrags-
haushaltssatzung 2021 wurde das Umlagesoll von ���������������������� �¼ �D�X�I�� ���������������������� �¼��
abgesenkt. Zur Deckung wurden der in 2020 gebildeten Sonderrücklage zugeführte Mittel in 
�+�|�K�H���Y�R�Q�����������������������¼���H�Q�W�Q�R�P�P�H�Q�� 
Wie bereits dargestellt, kennt das Gesetz solch einen Zweck zur Bildung einer 
Sonderrücklage nicht. Im weitesten Sinne dienten die Mittel zum Haushaltsausgleich 
(Absenkung des Umlagesolls). Hierfür ist eine Sonderrücklage nicht zulässig. Die Mittel 
hätten nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes der allgemeinen Rücklage zugeführt 
werden müssen. Nach § 22 Abs. 4 ThürGemHV hätten diese dann zum Ausgleich des 
Verwaltungshaushaltes herangezogen werden dürfen. 
�'�L�H�� �5�H�F�K�Q�X�Q�J�V�S�U�•�I�X�Q�J�� �E�H�D�Q�V�W�D�Q�G�H�W�� �G�L�H�� �%�L�O�G�X�Q�J�� �G�H�U�� �6�R�Q�G�H�U�U�•�F�N�O�D�J�H�� �Ä�.�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q��
�.�U�H�L�V�X�P�O�D�J�H�³ als unzulässig . 
 
 
7 Dauernde Leistungsfähigkeit  

Der Landkreis hat die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige 
Aufgabenerfüllung sowohl im eigenen als auch im übertragenen Wirkungskreis und somit 
auch die Leistungsfähigkeit gesichert ist. 
 

                                                 
10 § 25 Abs. 1 ThürFAG 
11 § 20 Abs. 4 ThürGemHV 
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Ein wesentliches Merkmal (nicht ausschließlich) zur Beurteilung der finanziellen 
Leistungskraft ist die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Je 
höher die Zuführung ausfällt, umso mehr kann der Landkreis zur Finanzierung von Ausgaben 
aus eigener Kraft beitragen. 
 
Gemäß der Haushaltspläne 2018, 2019, 2020 und 2021 ���)�R�U�P�E�O�D�W�W�� �Ä�%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�� �G�H�U��
�G�D�X�H�U�Q�G�H�Q�� �/�H�L�V�W�X�Q�J�V�I�l�K�L�J�N�H�L�W�³���� �Z�D�U�� �G�L�H�� �/�H�L�V�W�X�Q�J�V�I�lhigkeit des Landkreises gegeben. Diese 
stellte sich wie folgt dar: 
 

Gesamtzusammenstellung  
(�$�Q�J�D�E�H�Q���L�Q���¼) 2018 2019 2020 2021 

Summe laufende 
Einnahmen  

124.551.916 125.589.120 134.581.059 141.067.972 

abzüglich  
Summe laufende 
Ausgaben  

122.128.935 125.000.406 128.348.867 135.362.512 

Überschuss  2.422.981 588.714 6.232.192 5.705.460 
 
In den geprüften Haushaltsjahren zahlte der Landkreis Tilgungsraten in Höhe von 
���������������������������¼�����������������������������������������������¼�����������������������������������������������¼�����������������X�Q�G�������������������������������¼��
(2021) laut jeweiliger Jahresrechnung.  
Kreditumschuldungen wurden 2018 in Höhe von 2.498.538,72 �¼�� �X�Q�G�� ����21 in Höhe von 
1.210.118,11 �¼�� �J�H�W�l�W�L�J�W����In den restlichen geprüften Jahren erfolgten keine Kreditum-
schuldungen. 
 
Die Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe der vorgenannten 
Tilgungsleistungen (Pflichtzuführungen) waren Bestandteil der jeweiligen Haushalts-
planungen.  
 
Über die geplanten Zuführungen konnten dem Vermögenshaushalt weitere Mittel in 
folgender Höhe zugeführt werden: 
 

Hh-jahr Hh-Plan  AO über planmäßig  
2018 2.966.800,00 4.627.209,01 1.660.409,01 
2019 2.618.200,00 2.841.328,86 223.128,86 
2020 2.775.100,00 10.875.803,57 8.100.703,57 
2021 2.950.700,00 8.662.772,23 5.712.072,23 

Summe    15.696.313,67 
     (�$�Q�J�D�E�H�Q���L�Q���¼) 

 
Im Jahr 2018 kam es im UA 48200 für die Grundsicherung nach dem SGB II zu erheblichen 
Minderausgaben (- 1.103,5 T�¼��. Die hohen Minderausgaben resultieren aus der anhaltenden 
positiven Wirtschaftsentwicklung und den damit einhergehenden Rückgang der 
Bedarfsgemeinschaften. Die Inanspruchnahme-Quote der Bildung- und Teilhabeleistungen 
hat sich leider auch nach einer Öffentlichkeitskampagne nicht erhöht, weshalb weniger Mittel 
verausgabt wurden als geplant. 
Im Ergebnis der Jahresrechnung 2018 konnten dem Vermögenshaushalt �������������������������� �¼ 
überplanmäßig zugeführt werden.  
 
Im Jahr 2019 erhöhte sich der Zuschussbedarf im UA 41 Sozialhilfeleistungen �X�P���������������7�¼. 
Der erhöhte Zuschussbedarf resultiert aus fallzahlbedingten Abweichungen, steigenden 
Fallkosten in einzelnen Fachbereichen sowie gestiegene Fallzahlen auf Grund der 
Erweiterung des Förderbereiches einer Werkstatt für behinderte Menschen.  
Im gesamten Einzelplan 4 �H�U�K�|�K�W�H�Q�� �V�L�F�K�� �G�L�H�� �$�X�V�J�D�E�H�Q�� �O�H�G�L�J�O�L�F�K�� �X�P�� �������� �7�¼���� �Z�H�V�K�D�O�E�� �G�H�U��
vorgenannten UA nicht wesentlich zur Steigerung der Zuführung vom Verwaltungs- an den 
Vermögenshaushalt beigetragen hat. 
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Im Ergebnis der Jahresrechnung 2019 konnten dem Vermögenshaushalt ���������������������� �¼ 
überplanmäßig zugeführt werden. Das ist fast eine Punktlandung. 
 
Im Jahr 2020 verringerte sich im Einzelpl�D�Q�� ���� �6�F�K�X�O�H�Q�� �G�H�U�� �=�X�V�F�K�X�V�V�E�H�G�D�U�I�� �X�P�� ������������ �7�¼����
Gründe hierfür waren die geringeren Ausgaben auf Grund der Corona-Pandemie. 
Der Zuschussbedarf des UA 48200 Grundsicherung nach dem SGB II sank deutlich um 
4.191 �7�¼. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Ilm-Kreis hat sich seit 01/2010 mit rund 
7.000 auf rund 3.500 in 01/2020 halbiert. Dies ist u.a. Folge mehrerer Faktoren: 
abnehmende Bevölkerungszahl, steigender Altersdurchschnitt und überdurchschnittliche 
wirtschaftliche Entwicklung im Ilm-Kreis. 
Weitere Minderausgaben resultieren aus der Corona-Pandemie mit ihren bekannten 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens (Schulschließungen, Kita-Schließungen etc.). 
Insgesamt verringerte sich der Zuschussbedarf im Einzelplan 4 Sozialleistungen um 
6.984 �7�¼�� 
Im Ergebnis der Jahresrechnung 2020 konnten dem Vermögenshaushalt �������������������������� �¼ 
überplanmäßig zugeführt werden.  
 
Die größten Einsparungen ergaben sich im Jahr 2021 in den Einzelplänen 0 (1.366 �7�¼), im 
Einzelplan 1 (�������������7�¼), im Einzelplan 2 (1.249 T�¼) und im Einzelplan 4 (3.579 �7�¼). Ursache 
für die überwiegenden Minderausgaben waren die pandemiebedingten Folgeerscheinungen, 
wie die zeitweise Schließung von verschiedenen Einrichtungen (Schulen, Kitas, ambulante 
Leistungen usw.). Aber auch verspätete Rechnungslegungen (erst im Jahr 2022) sowie 
niedrigere Fallzahlen waren für die gesunkenen Ausgaben verantwortlich. 
Im Ergebnis der Jahresrechnung 2021 konnten dem Vermögenshaushalt 5.712.072,23 �¼��
überplanmäßig zugeführt werden.  
 
Es waren keine Auffälligkeiten ersichtlich, die auf eine unzulässige oder nicht nachvollzieh-
bare Einsparung hindeuten. Den gesetzlichen Vorgaben des § 22 Abs. 1 ThürGemHV wurde 
entsprochen. 

 
Außerplanmäßige Mittel mussten der Rücklage zur Finanzierung von Ausgaben des 
Vermögenshaushaltes in keinem der geprüften Jahre entnommen werden. 

 
Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit von 
2018 bis 2021, basierend auf den Rechnungsergebnissen sowie einen Ausblick auf die 
Folgejahre 2022 bis 2024 basierend auf den Plandaten des Haushaltsjahres 2022 dar.  
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Die abgegebenen Entwicklungsprognosen orientieren sich an aktuell bekannten Daten. 
Einige Einnahmen und vor allem Ausgaben sind auf Grund vielschichtiger Tatsachen nicht 
konkret planbar. Daher ist es wahrscheinlich, dass sich in den einzelnen Haushaltsjahren 
durchaus gravierende Abweichungen (positiv wie negativ) ergeben werden.  
 
Die Überschüsse der Jahre 2020 und 2021 lagen weit über den geplanten Ansätzen. Grund 
für diese Ausnahmen waren die pandemiebedingten Folgeerscheinungen, die zu einer 
Verzerrung bei der Haushaltsdurchführung führten.  
 
In der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wurden für die Folgejahre 
weiterhin Überschüsse ausgewiesen. Damit ist die dauernde Leistungsfähigkeit des 
Landkreises gewährleistet. 
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B Prüfung ausgewählter Sachgebiete und Themenbereiche  
 

1 Kreiskasse  - Unterabschnitt 03300   
Vollstreckungsgebühren (03300 .10000), Säumniszuschläge und Zinsen 
(03300.26100), uneinbringliche Vollstreckungskosten (033 00.26110) 

 
Die Rechnungsprüfung hat die Vollstreckungsverfahren der Kreiskasse des Ilm-Kreises in 
den Jahren 2020 und 2021 zur Beitreibung von offenen Forderungen geprüft. Beginnend mit 
den öffentlich-rechtlichen Forderungen, Amtshilfeersuchen, Mahnungen/ Zuschlägen/ 
Zinsen, der anschließenden Vollstreckung und schlussendlich mit der Handhabung bei 
erfolgreichen sowie erfolglosen Verfahrensausgang.  
Ebenso waren die Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse Bestandteil der Prüfung. 
 
Vollstreckungsverfahren werden im Rahmen von Amtshilfe- oder Vollstreckungshilfe-
ersuchen auch für andere Gläubiger als den Ilm-Keis durch die Mitarbeiter der Vollstreckung 
durchgeführt. Die Kosten für Vollstreckungshilfeersuchen werden vom Hilfesuchenden an 
den Landkreis erstattet. Hauptsächlich sind dies Kommunen des Landkreises, der 
Abfallwirtschaftsbetrieb, Zweckverbände, MDR Beitragsservice und Sonstige. Hierfür sind 
Vollstreckungsgebühren in Höhe �Y�R�Q�� �������������������� �¼�� �L�P�� �-�D�K�U�� ���������� �X�Q�G�� �������������������� �¼�� �L�P�� �-�D�K�U��
2021 auf einem separaten Konto vereinnahmt worden. 
 
Weiter wurden die Säumniszuschläge und Zinsen in der Hhst. 03300.26100 geprüft. Hierbei 
wurde festgestellt, dass die Bestandsumbuchungen zur Befüllung bzw. Entleerung der 
Kassenautomaten in der vorgenannten Haushaltsstelle gebucht werden. Dies führt zu 
Veränderungen der Ist-Beträge in der Haushaltsstelle zum Jahresabschluss und ist daher 
zukünftig über ein Verwahrkonto abzuwickeln. 
Hinsichtlich der durchgeführten Globalbereinigung der Kasseneinnahmereste ergaben sich 
keine Anmerkungen von Seiten der Rechnungsprüfung. Die Abgänge auf Kassenreste und 
damit der Verzicht auf Nebenforderungen waren alle nachvollziehbar und belegt. 
 
Die Unterlagen für die Beitreibung fremder Forderungen waren lückenlos vollständig und 
nicht zu beanstanden. Die Rechnungsprüfung gibt lediglich den Hinweis, die 
Abschlussprotokolle neben den digitalen Akten nicht mehr manuell zu führen. Weiter sollte 
vermerkt werden, über welches Personenkonto die Vollstreckungskosten abgerechnet 
werden. 
 
Die Rechnungsprüfung empfiehlt bei Änderung bzw. Erweiterung der Haushaltssoftware auf 
Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen den Fachämtern zu achten, damit für einen Schuldner 
nur noch ein Personenkonto eröffnet wird und darüber alle verbliebenen Nebenforderungen 
bis zum Eintritt der Verjährung beigetrieben werden können. 
 
Hinsichtlich der Anordnungs- und Feststellungsbefugnis hat der Gesetzgeber festgelegt, 
dass aus Sicherheitsgründen die materielle Entscheidung über die Forderungen von der 
kassenmäßigen Erledigung zu trennen sind. Dies erfolgte bei einem Mitarbeiter der 
Kreiskasse nicht, Auffälligkeiten ergaben sich mit der Prüfung nicht. Das Problem wurde 
bereits durch die Kreiskasse erkannt und im Jahr 2022 abgestellt. Weitere Anmerkungen 
ergaben sich hierzu nicht. 
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2 Ordnungs - und Gewerbeamt  
Gebühreneinnahmen Waffenbehörde  

Es erfolgte eine stichprobenartige Prüfung der Gebühreneinnahmen der Waffenbehörde im 
Ordnungs- und Gewerbeamt für die Jahre 2020 und 2021. Die Rechnungsprüfung erstreckte 
sich auf die haushaltsrechtliche Prüfung sowie die konkreten Gebührenerhebungen für 
unterschiedliche Gebührentatbestände der Waffenbehörde. 
 
Im Rahmen der haushaltsrechtlichen Prüfung ergab sich eine Feststellung hinsichtlich der 
fehlerhaften Buchung von Zwangsgeldern. Weiter wurde die Übereinstimmung von 
Sachbuch und Zahlungsanordnungen geprüft. Die Anordnungen der Waffenbehörde waren 
alle belegt. Die Gebühren wurden auf den Anordnungen stets von den zuständigen 
Sachbearbeitern sachlich und rechnerisch richtig festgestellt. 
 
Gebühreneinnahmen der unteren Waffenbehörde ergeben sich im Zusammenhang mit 
Waffenbesitzkarten, dem kleinen Waffenschein, dem Europäischen Feuerwaffenpass, 
waffenrechtlichen Überprüfungen und sonstigen Erlaubnissen und Ausnahme-
genehmigungen (einschließlich Widerrufen und Ablehnungen). 
 
Im Ergebnis war festzustellen, dass die durch die Waffenbehörde anzuwendenden 
Gebührensätze der WaffKostV seit über 25 Jahren unverändert bestehen. Die 
Wirtschaftlichkeit der festgeschriebenen Gebühren ist daher anzuzweifeln. Der Ilm-Kreis hat 
hierauf keinen Einfluss, da ein entsprechendes Gebührenverzeichnis vom Land zu erlassen 
ist. 
 
Vereinzelt wurden falsche Gebührennummern und veraltete Rechtsgrundlagen in den 
Bescheiden genannt, die Gebührenhöhe war nicht zu beanstanden. Für einzelne 
Gebührentatbestände bzw. bei Gebührenrahmen angewandte Gebührenhöhen steht noch 
eine Mitteilung der Aufsichtsbehörde über die Festlegung der anzuwendenden Gebühren 
aus. 
In Einzelfällen hat die Rechnungsprüfung festgestellt, dass fehlerhafte Gebührentatbestände 
für Sachverhalte angewandt wurden, diese beanstandet und Änderungen für die Zukunft 
gefordert. Bei Vorgängen, für die eine Gebührenspanne vorgegeben ist, wurden die 
Gebühren nicht immer nach dem Aufwand errechnet bzw. war die Gebührenhöhe nicht 
begründet. 
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3 Büro der Landrätin  
Bildungskoordination, Klimaschutzmanagement und KOMET  

Die Rechnungsprüfung wählte aus insgesamt 47 Projekten, die im Büro der Landrätin 
angesiedelt sind, drei Teilbereiche mit entsprechenden Einzelprojekten aus. Geprüft wurden 
die Teilbereiche datenbasiertes Bildungsmanagement im Ilm-Kreis (Bildung integriert), 
Klimaschutzmanagement, KOMET und dessen Folgeprojekt. 
 
Zu Beginn steht ein haushaltsrechtlicher Überblick sowie eine kurze Abhandlung zum Thema 
Aufgabenabgrenzung Landkreis/Gemeinden hinsichtlich der einzelnen Projekte im Büro der 
Landrätin.  
 
Der Bereich Klimaschutz wurde dabei am umfangreichsten geprüft. Konkret beinhaltete die 
Prüfung neben einem allgemeinen Teil (Aufgabenübertragung, Kompetenzverteilung) 
insgesamt 23 % der durchgeführten Einzelmaßnahmen. 
Forderungen ergaben sich bei einzelnen, mit Kreistagsbeschluss festgelegten, Instrumenten 
zur Überprüfung und Steuerung der Klimaschutzmaßnahmen des Landkreises. Hier sollen 
die Energie- und CO2 Bilanzen erneut erstellt und in zweckmäßigen Abständen 
fortgeschrieben werden sowie der Erfüllungsstand bei der Einsparung von Treibhausgasen 
mit Zahlen erfasst und der Grad der Erreichung dargestellt werden. Weiter ist ein geeignetes 
Maßnahme Controlling (KT Beschluss Nr. 038/14) einzurichten. 
 
Die geprüften Einzelmaßnahmen befanden sich entweder in Planung, in Umsetzung oder 
waren abgeschlossen. Hierbei erging die Forderung, dass Klimaschutzportal entsprechend 
des bestehenden Beschlusses zum Arbeitsplan 2021 einzurichten.  
Hinsichtlich der Nichtnutzbarkeit der Lademöglichkeiten im eingerichteten Radabstelllager im 
Landratsamt ergab sich eine Beanstandung sowie die Forderung künftig in vergleichbaren 
Projekten/Einzelmaßnahmen, die Dokumentation der benötigten Arbeitszeitanteile zur 
Sicherstellung der Auswertbarkeit vorzunehmen. 
Die wiederverwendbaren Becher zum Mieten sollten zukünftig mittels Vereinbarung verliehen 
werden, damit die Folgen bei Beschädigung oder Verlust geklärt werden können.  
 
Im Bundesmodellprojekt KOMET wurden für den ländlich geprägten Modellraum im 
südlichen Ilm-Kreis, konzeptionelle Grundlagen einer demografiefesten Entwicklung 
geschaffen, Formate entwickelt und Akteurs-Netzwerke mobilisiert. An KOMET anknüpfend, 
wurden in der Landgemeinde Großbreitenbach als Modellraum, Einzelmaßnahmen in den 
Handlungsfeldern �Ä�1�X�W�]�X�Q�J�V�P�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W�³���X�Q�G���Ä�$�X�V�E�L�O�G�X�Q�J���	���$�U�E�H�L�W�³���I�R�U�W�J�H�I�•�K�U�W�� 
Die Prüfung umfasste dabei die gesamte Dokumentation sowie die Betrachtung der 
Wirtschaftlichkeit und Plausibilität insbesondere unter dem Blickwinkel der Erweiterbarkeit 
auf das gesamte Kreisgebiet sowie einzelne weitere Gemeinden. 
 
Im Bereich Bildung integriert wurde über die Beantragung, Abwicklung sowie Abrechnung 
von verschiedenen Einzelmaßnahmen, mit zunehmender Prüfungstiefe auch die 
Durchführung in Hinblick auf die Finanzierung sowie der (monetäre und nicht monetäre) 
Nutzen der Einzelmaßnahmen geprüft. 
 
Die Rechnungsprüfung beanstandet, dass dem selbst gesetzten Schwerpunkt der 
Etablierung einer Schnittstellenfunktion nicht entsprochen und das Ziel, ein Bildungskonzept 
zu entwickeln, nicht erreicht wurde. Aus dem entwickelten Bildungsleitbild, lassen sich ohne 
ergänzendes Konzept, keine konkreten Maßnahmen ableiten. 
 
Die Beantragung zur Fortsetzung des Bildungsprojektes sollte durch den Kreistag unter dem 
Gesichtspunkt der angespannten Haushaltssituation, der verringerten Förderquote (60 %) 
sowie der Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung kritisch geprüft werden. 
 
Unklarheiten sieht die Rechnungsprüfung auch bei der zukünftigen Umsetzung der eigenen 
Aufgaben im Bereich Steuerung und Vernetzung ohne entsprechenden Bildungskoordinator. 
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4 Amt für Brand - und Katastrophenschutz  
Feiern und Ehrungen  (13000.62100), Beteiligung an Stützpunktfeuerwehren  
(13000.71800), Zuschüsse an Berg - und Wasserwachten, Hundestaffel  
(14000.71800) 

Im Rahmen der Prüfung des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz wurden die 
Ausgaben der drei Haushaltsstellen Feiern und Ehrungen, Beteiligung an 
Stützpunktfeuerwehren und Zuschüsse an Berg- und Wasserwacht sowie Hundestaffel 
geprüft. 
 
Zu Beginn wurden gesetzlichen Bestimmungen für die Aufgabenzuweisung an den Landkreis  
kurz erläutert. Anschließend erfolgte eine haushaltsrechtliche Prüfung der Ausgaben in 
vorgenannten Haushaltsstellen. Diese beinhaltete einen Überblick der Ausgaben der Höhe 
nach sowie den Haushaltsvollzug (vorläufige Haushaltsführung, über- und außerplanmäßige 
Ausgaben, Deckungskreise). 
 
Weiter wurde ein Überblick über das Verfahren für die Gewährung von Zuwendungen im Ilm-
Kreis �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�� �G�H�U�� �'�L�H�Q�V�W�D�Q�Z�H�L�V�X�Q�J�� ���������������� �Ä�=�X�Z�H�Q�G�X�Q�J�H�Q�� �G�H�V�� �,�O�P-Kreises �± 
�D�O�O�J�H�P�H�L�Q�H���)�|�U�G�H�U�U�L�F�K�W�O�L�Q�L�H�Q���X�Q�G���D�O�O�J�H�P�H�L�Q�H���%�H�Z�L�O�O�L�J�X�Q�J�V�E�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q�³���J�H�J�H�E�H�Q��  
 
Anschließend wurden die Ergebnisse der materiell-rechtlichen Prüfung der freiwilligen (Hhst. 
13000.62100 und 13000.71800 bzw. 71801) sowie der pflichtigen Ausgaben (Hhst. 
1300071800 und 14000.71800) dargelegt. Hierbei ergaben sich Forderungen hinsichtlich: 
 

- der Zuordnung von Ausgaben für Präsente für Bundeswehrangehörige zur 
Gruppierung 71801, 

- der fehlenden Nachweisprüfung von ausgegebenen Zuschüssen bzw. unvollständige 
Unterlagen der eingereichten Verwendungsnachweise, 

- der Aktualisierung des Vertragsregisters BKS sowie im Bedarfsfall der Anpassung 
einzelner Vereinbarungen. 

 
Weitere Hinweise ergingen bezüglich der Gewährung von Zuwendungen an 
Bundeswehrangehörige durch den Landkreis sowie die personelle Situation im BKS und den 
damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Aufgabenwahrnehmung. 
 



Ilm-Kreis  Landkreis Ilm-Kreis 
Rechnungsprüfungsamt Niederschrift über die örtliche Rechnungsprüfung 2018 bis 2021 

Seite 59 von 90 

5 Sozialamt �± Unterabschnitt 41258 Leistungen in anerkannten Werkstätten für 
behinderte Menschen  

 
Einleitend wurde auf die große Gesetzesverlagerung der Eingliederungshilfe ab dem 
01. Januar 2020 vom SGB XII in das SGB IX sowie die gesetzlichen Grundlagen für die 
Erbringung der Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen eingegangen. 
 
Anschließend erfolgte die haushaltsrechtliche Prüfung der Jahre 2020 und 2021. Zu Beginn 
wurde ein Überblick über die haushaltsrechtlichen Eckdaten der Jahre 2018 bis 2021 für die 
Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen gegeben. Weiter wurden die 
Übereinstimmung von Sachbuch und Zahlungsanordnungen, die Zuordnung der Ausgaben 
zu den einzelnen Haushaltsstellen sowie die Einhaltung der Festlegungen zur Anordnungs- 
und Feststellungsbefugnis überprüft. Hierzu ergaben sich vereinzelt Beanstandungen. 
Ebenso wurde die Übereinstimmung der Angaben im Fachprogramm mit den tatsächlich 
geleisteten Auszahlungen geprüft. Hier wurden �G�L�H�� �X�Q�J�H�N�O�l�U�W�H�Q�� �Ä�R�I�I�H�Q�H�Q�³�� �%�H�W�U�l�J�H�� �L�Q�� �G�H�Q��
entsprechenden Einzelfällen bereinigt und zusätzlich eine Anweisung an die Mitarbeiter 
herausgegeben, dass zukünftig darauf zu achten ist, dass solche Beträge bei der 
Bearbeitung vermieden werden. 
 
Ein weiterer Aspekt der haushaltsrechtlichen Prüfung waren die Rechnungen der einzelnen 
Leistungserbringer (Träger der Werkstätten). Diese wurden mit den geleisteten 
Auszahlungen abgeglichen. Dabei ergaben sich in drei Fällen Beanstandungen. 
 
Im Rahmen der Prüfung der Rechtmäßigkeit der Leistungserbringung wurden das 
Vorhandensein eines ärztlichen Gutachtens (Feststellung der Zugehörigkeit zum 
leistungsberechtigten Personenkreis sowie der Erbringung eines Mindestmaßes an 
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung), die örtliche Zuständigkeit und die Rechtmäßigkeit 
der erstellten Bescheide für Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen in 
Stichproben geprüft. Es ergaben sich vereinzelt Beanstandungen zu den ergangenen 
Bescheiden sowie eine Empfehlung zum Nachweis der örtlichen Zuständigkeit in älteren 
Bestandsakten. Der Verbleib eines ärztlichen Gutachtens konnte nicht geklärt werden. 
 
Hinsichtlich der Höhe der gezahlten Fachleistungen sowie Fahrtkosten ergaben sich keine 
Beanstandungen. Bei der Auszahlung von Abwesenheitstagen ergaben sich auf Grund von 
Werkstatt-Schließungen Fehler. Eine Forderung wurde für die Abrechnung des 24. und 31. 
Dezember aufgestellt. 
 
Bei Prüfung der Lohnnebenkosten und des Arbeitsförderungsgeldes war festzustellen, dass 
wenn sich eine tageweise Kürzung im Monat ergab, nicht im gleichen Maß beide Teilbeträge 
angepasst wurden. Dies betraf ca. 5 % der Vorgänge. Das Problem wurde als solches durch 
das Fachamt vor Auszahlung nicht erkannt. Auf Grund dessen erfolgten auch keine 
Nachfragen bei den Trägern. Es erfolgte eine entsprechende Anweisung zum Thema an die 
Sachbearbeiter für die laufende Bearbeitung. 
 
Als letzter Prüfungsschwerpunkt wurden die gezahlten Zuschüsse nach dem Gesetz über 
den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-
CoV-2 Krise in Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag (SodEG) in Stichproben geprüft. 
Hier ergab sich eine Beanstandung zur Prüfung der Antragsangaben der Träger sowie eine 
Feststellung zu Festlegungen zur allgemeinen Verfahrensweise. 
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6 Amt für Gebäude - und Liegenschaftsmanagement  

6.1 Bürobedarf gesamte Verwaltung Hhst. 03500.65000  
 
In der vorgenannten Teilprüfung des Amtes für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 
wurde das Vergabeverfahren, der Inhalt, die Verfahrensweise sowie die Zuständigkeiten bei 
der Bewirtschaftung der Haushaltsstelle für den Bürobedarf der gesamten Verwaltung des 
Landkreises analysiert und ausgewertet. Weiter wurden die Beschaffung und Bereitstellung 
von Quittungsblöcken für die Kreiskasse sowie einzelne Fachämter geprüft. 
 
Zu Beginn erfolgte eine haushaltsrechtliche Darstellung der Ausgaben und des 
Haushaltsansatzes der Hhst. 03500.65000 für den Zeitraum 2015 bis 2024.  
Anschließend wurde das Belegwesen sowie die Einhaltung der Regelungen zu den 
Anordnungs- und Feststellungsbefugnissen für die vorgenannte Haushaltsstelle geprüft. 
Hierbei ergab sich eine Forderung. 
 
Im Rahmen der Prüfung der Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung 
ergaben sich Feststellungen hinsichtlich der Zuordnung von Ausgaben zur 
Hhst. 03500.65000 sowie der Beschaffungen im Rahmen des präventiven Arbeitsschutzes. 
Hier sollte klar definiert werden, welche Beschaffungen für die gesamte Verwaltung durch 
das Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zu leisten sind. 
 
Bei der Prüfung der Vergabeverfahren ergaben sich Feststellungen hinsichtlich der 
Beschaffungsrichtlinie zur Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltig-
keitsaspekte sowie der Fristeinhaltung bei Zuschlagserteilung, Änderung von Aufträgen, der 
Wahl des Vergabeverfahrens, der Einhaltung von Zuständigkeiten. Weiter erging die 
Forderung bei Direktvergaben die Unternehmen bei wiederholter Beschaffung von Liefer- 
oder Dienstleistungen regelmäßig zu wechseln. 
 
Hinsichtlich der Beschaffung und Bereitstellung von Quittungsblöcken ergaben sich keine 
Beanstandungen. 
 
6.2 Mietverträge - Analyse und Bewertung der Kosten einzelner Mietverträge  
 
Folgende Sachverhalte wurden im Rahmen dieser Teilprüfung des Amtes für Gebäude- und 
Liegenschaftsmanagement geprüft: 

- Analyse und Bewertung der Kosten für den neuen Standort der Leitstelle, 
- Unterbringung der Internatsschüler im Ausweichobjekt Hhst. 43600.53002 und 
- Analyse und Bewertung der Kosten für den Archivstandort Ichtershäuser Straße. 

 
Zunächst wurde bei dem �7�K�H�P�D�� �Äneuer Standort der Leitstelle�³ auf die Objektsuche 
eingegangen. Anschließend wurden die Umbaukosten für das neue Objekt dargestellt, die 
jährlichen Mietkosten dem Kaufpreis gegenübergestellt und eine abschließende Bewertung 
dessen vorgenommen. 
 
Im Rahmen des Mietvertrages für die Unterbringung der Internatsschüler in einem 
Ausweichobjekt wurden die Mietkosten dargelegt sowie die Belegungszahlen, anschließend 
erfolgte eine Bewertung dessen. Es ergaben sich Feststellungen hinsichtlich einer fehlenden 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu den Unterbringungsmöglichkeiten der Internatsschüler, der 
Mietvertragsausgestaltung und der unentgeltlichen Überlassung der Räumlichkeiten. 
 
Die Analyse und Bewertung der Kosten für den Archivstandort Ichtershäuser Straße ergab, 
dass keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Vorfeld zur Objektauswahl vorlag. Weiter ergab 
sich eine Feststellung bei den Betriebskostenabrechnungen. Abschließend erfolgte eine 
Auswertung zum zukünftigen Umgang mit dem angemieteten Archivobjekt. 
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6.3 Ausgaben für Planungsleistungen  im Landkreis  
 
Im Rahmen dieser Teilprüfung des Amtes für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 
wurde geprüft, inwieweit Maßnahmen nach erbrachten Planungsleistungen umgesetzt 
wurden und ob vor der Beauftragung von Planungsleistungen Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen durchgeführt wurden. 
 
Zu Beginn wurde auf die Erforderlichkeit von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei 
Entscheidungen über finanzwirksame Maßnahmen eingegangen. Weiter erfolgten 
allgemeine Hinweise zur Anwendbarkeit der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI). 
Als erster Prüfschwerpunkt wurde erläutert, was es zu beachten gilt, wenn Planungs-
leistungen durch den Landkreis beauftragt werden. Es wurde für die Jahre 2018 bis 2021 
dargelegt, bei wie vielen Maßnahmen des Landkreises die erforderlichen freiberuflichen 
Leistungen an Dritte vergeben bzw. durch eigenes Personal erbracht wurden. Anschließend 
wurden Maßnahmen dargestellt, die nach Einstellung in den Haushaltsplan und beauftragten 
freiberuflichen Leistungen umgesetzt wurden. Weiter wurden Gründe und Beispiele für die 
Nichtrealisierung von veranschlagten Maßnahmen aufgeführt. 
 
Einen weiteren Prüfungsschwerpunkt bildeten Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, hier konkret 
inwieweit diese vor Beauftragung von Planungsleistungen vorlagen. Im Prüfzeitraum wurde 
bei zwei große Maßnahmen mittels Wirtschaftlichkeitsbetrachtung die günstigste Variante 
zur Erneuerung herausgearbeitet. Darüber hinaus wurde der Umgang mit Wirtschaftlichkeits-
berechnungen bei Baumaßnahmen mit beauftragten Ingenieursleistungen sowie bei der 
Aufstellung des Haushaltsplans für kleinere Maßnahmen beleuchtet. 
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7 Verschiedene Ämter �± Dienstkleidung  
Hhst. 03500.56000, Hhst. 13000.56000, Hhst. 14000.56000 und Hhst. 50100.56000  

 
Der Schwerpunkt dieser Prüfung lag auf den Ausgaben im Rahmen der Beschaffungen für 
Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung sowie persönlicher Schutzausrüstung sowie der 
Einhaltung der entsprechenden Dienstanweisung des Landkreises (einschließlich des 
Bekleidungskatalogs) in den Fachämtern Gesundheitsamt, Amt für Brand- und 
Katastrophenschutz und im Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. 
 
Zu erst wurde ein Überblick über die bestehenden Regelungen des Landkreises zum 
vorgenannten Thema gegeben. Hierbei ergab sich eine Forderung zur Überarbeitung der 
bestehenden Dienstanweisung. Weiter wurde die Schaffung einer neuen Haushaltsstelle 
empfohlen, zur Buchung von Ausgaben für die persönliche Schutzausrüstung sowie weitere 
arbeitsschutzspezifische Aufwendungen. 
 
Bei der Prüfung der Vergabeverfahren zur Beschaffung der vorgenannten Kleidung im 
Fachbereich Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ergaben sich Feststellungen 
zur Auftragswertschätzung, Dokumentation und Wahl des Vergabeverfahrens. Im Amt für 
Brand- und Katastrophenschutz und Gesundheitsamt ergaben sich Feststellungen bei 
Direktvergaben hinsichtlich der Dokumentation und Preisvergleiche.  
Die Regelungen zur Anordnungs- und Feststellungsbefugnis sowie des Führens eines 
Kleidernachweises entsprechend der Dienstanweisung wurden in den drei Fachbereichen 
vollumfänglich eingehalten und umgesetzt. 
 
Im Rahmen der Prüfung der Einhaltung der �ÄDienstanweisung über Dienst-, Arbeits- und 
Schutzkleidung sowie persönliche Schutzausrüstung im Landratsamt Ilm-�.�U�H�L�V�³��und des 
Bekleidungskataloges wurde geschaut, ob die Zuständigkeiten für die Beschaffungen 
eingehalten wurden und die beschaffte Bekleidung durch den Bekleidungskatalog abgedeckt 
war. Hierbei ergaben sich bei beiden Prüfschwerpunkten Feststellungen. 
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8 Verschiedene Ämter �± Umgang mit Abgängen auf Kassenreste  

Auf Grund der Prüfungsergebnisse im Rahmen der örtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 
2011 und 2012 - Thema Abgänge auf Kasseneinnahmereste - wurde bei der gegenwärtigen 
Prüfung der Umgang mit Abgängen auf Kassenreste (z. B. Verfahren, Gründe, Höhe, 
Zuständigkeiten, Nachweis) für den Zeitraum 2020 und 2021 als erneuter Prüfungs-
schwerpunkt gewählt. 
 
Nach kurzer Darstellung der haushaltsrechtlichen Grundlagen und Regelungen im Ilm-Kreis 
zu Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen wurde ein zahlenmäßiger 
Gesamtüberblick über die tatsächlichen Abgänge auf Kasseneinnahmereste und  
-ausgabereste im Prüfzeitraum gegeben. 
 
Die zur Prüfung ausgewählte Stichprobe von Abgängen auf Kasseneinnahmereste im Vwh 
umfasste 10 % der jährlichen Gesamtabgänge, dies entspricht insgesamt 19 Einzelfällen. Es 
wurde nicht in allen Fällen die Zuständigkeit für Niederschlagungen entsprechend der 
gültigen Dienstanweisung eingehalten.  
Bei den geprüften unbefristeten Niederschlagungen erwies sich die Überwachung der 
Verjährung von Forderungen als problematisch. 
Im Ergebnis ist die Dienstanweisung 2013/04 �ÄStundung, Niederschlagung und Erlass sowie 
Vergleich von Forderungen des Landratsamtes Ilm-Kreis�³ zu überarbeiten. 
 
Hinsichtlich der Abgänge auf Kasseneinnahmereste im Vmh und den Abgangsstellungen aus 
anderen Gründen ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
Im Rahmen der Prüfung der Abgangsstellungen auf Kassenausgabereste im Vwh wurden 
insgesamt 18 Einzelfälle geprüft, wobei ein Fall auf Grund von fehlenden Unterlagen nicht 
prüfbar war. Weitere Beanstandungen ergaben sich nicht. 
 
Die Rechnungsprüfung stellte in zwei Fällen fest, dass laut Jahresrechnung mehr Abgänge 
auf Kassenreste ausgewiesen, als Kassenreste aus Vorjahren vorhanden waren. Diese 
Diskrepanzen in den Jahresrechnungen 2020 und 2021 sind unter Umständen mit dem 
Softwareanbieter für das verwendete Haushalts- und Kassenprogramm aufzuklären. 
 
Weiter wurde festgestellt, dass für Stundungen, die Aussetzung der Vollziehung und den 
Erlass die entsprechenden Buchungsschlüssel im Haushalts- und Kassenprogramm nicht 
durch die Haushaltssachbearbeiter angewendet werden. Dies sollte im Hinblick auf die 
Aussagefähigkeit des Haushaltsvollzugs in jedem Fall geschehen. 
 
Bei der Auflistung von unbefristet niedergeschlagenen Forderungen, die zum 31.12.2023 
verjähren, ergab sich eine Differenz zwischen der Summe der Liste der Kämmerei und der 
aufbereiteten Liste nach Fachämtern von der Kreiskasse. Dies ist zu klären. 
 
Abschließend ist festzustellen, dass die von den Fachämtern abgegebenen Begründungen 
zum Umgang mit Forderungen und deren weitere Bearbeitung zu einer tiefgreifenderen 
Prüfung anregen. 
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9 Verschiedene Ämter �± langfristige Verträge  

Die Prüfung der langfristigen Verträge im Ilm-Kreis erfolgte als Querschnittsprüfung anhand 
einzelner Fachämter des Landratsamtes. Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs-
amt, das Verkehrsamt, das Schulverwaltungsamt, das Umweltamt, das Sozialamt und das 
Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wurden als Stichprobe ausgewählt. 

Zu Beginn wurde ein kurzer Überblick über die Zielstellung, Einführung und Umsetzung 
eines Vertragsregisters im Landkreis gegeben. Hierzu ergab sich eine Empfehlung 
hinsichtlich der Bereinigung des Registers. 

Anschließend wurden die Ergebnisse der Prüfung je ausgewählten Fachamt dargelegt. Es 
ergab sich eine Forderung bezüglich der vertraglich gebundenen Personen, welche 
Leistungen für das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt erbringen und deren 
Darstellung im Rahmen des Stellenplanes.  

Im Verkehrsamt erging eine Forderung zur Überprüfung der bestehenden vertraglichen 
Grundlagen des Fachamtes hinsichtlich der Aufnahme in das Vertragsregister.  

Im Bereich des Schulverwaltungsamtes und Sozialamtes wurde im Rahmen der Prüfung 
herausgearbeitet, dass das Vertragsregister dringend zu aktualisieren ist.  

Im Umweltamt ergaben sich keine Beanstandungen.  

Im Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wurden drei Forderungen durch die 
Rechnungsprüfung aufgestellt. Zum einen sind die Fischereipachtverträge unverzüglich 
hinsichtlich der Höhe des Pachtzinses zu überprüfen. Weiter sind Altverträge, die im 
Vertragsregister nachgewiesen werden und bereits viele Jahre keiner Überprüfung 
unterzogen wurden, zu überprüfen, inwieweit eine erneute Ausschreibung durchzuführen ist. 
Der Abschluss von Verträgen unterliegt dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit. Als letzter Punkt wurde auch hier festgestellt, dass das Vertragsregister sowie 
die Liste der Registerverantwortlichen zu aktualisieren ist. 

Abschließend wurden nochmals allgemeine Hinweise zum Umgang mit dem Vertragsregister 
des Landkreises gegeben. Ein weiteres Beispiel eines langfristigen Vertrages im Bereich 
Büro Landrätin wurde gerügt. Hierzu erging die Forderung die Leistung der Erstellung des 
Amtsblattes des Ilm-Kreises auszuschreiben. Als abschließende Forderung wurde an alle 
nicht geprüften Fachbereiche des Landkreises aufgeführt, ihre Vertragsregister auf 
Vollständigkeit und Aktualität hin zu überprüfen.  

 



Ilm-Kreis  Landkreis Ilm-Kreis 
Rechnungsprüfungsamt Niederschrift über die örtliche Rechnungsprüfung 2018 bis 2021 

Seite 65 von 90 

10 Verschiedene Ämter �± Sachverständigen -, Gerichts - und ähnliche Kost en in der 
Untergruppierung 65500 und 65510  

Nach Durchsicht der Sachbücher wurden durch die Rechnungsprüfung fünf Unterabschnitte 
zur Prüfung der Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten in den Untergruppen 
65500 und 65510 als Stichprobe festgelegt. Die Auswahl fiel auf die Fachbereiche 
Bauaufsicht, Sozialamt, Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Rechtsamt und 
Umweltamt. 
 
Thematisch werden unter vorgenannten Gruppierungen Geschäftsausgaben für Leistungen 
erfasst, die nicht von eigenen Beschäftigten des Landkreises erbracht werden. Die 
Verwaltung bedient sich hier einzelner Sachverständiger. 
 
Zu Beginn erfolgte eine Gesamt- sowie Einzeldarstellung der Ausgaben der fünf 
ausgewählten Unterabschnitte im Prüfzeitraum.  
 
Anschließend wurden die Prüfergebnisse der fünf Fachbereiche hinsichtlich der erfolgten 
Ausgaben in den entsprechenden Untergruppierungen dargelegt. Die Rechnungsprüfung 
stellte folgende Forderungen auf: 
 
In der Bauaufsicht werden bei der Weiterberechnung von Sachverständigenkosten an die 
Antragsteller die Vorgaben zur Rechnungsabgrenzung nicht immer beachtet. Es ist eine 
einheitliche korrekte Anwendung der gesetzlichen Regelungen für die Abrechnung von 
Fahrtkosten der Sachverständigen zu erwirken. 
 
Die Rechnungen von Gutachtern im Bereich des Sozialamtes entsprechen nicht immer den 
Vorgaben des Steuerrechts. 
 
Im Rahmen der Durchsicht des Belegwesens zur Auswahl der fünf zu prüfenden 
Unterabschnitte fielen weitere Fachbereiche auf, bei denen die Ausgabenzuordnung in der 
UGr. 655xx fehlerhaft war. Hierzu erging die einheitliche Forderung, dass durch die 
Fachbereiche in Zusammenarbeit mit der Kämmerei entsprechende Änderungen zu 
veranlassen sind. 
 
Abschließend verweist die Rechnungsprüfung auf die allgemeinen Grundsätze des § 7  
Abs. 1 ThürGemHV, wonach die Veranschlagung sorgfältig zu erfolgen hat, da Rechnungs-
ergebnisse einzelner Haushaltsstellen der UGr. 655xx größere Abweichungen von den 
entsprechenden Haushaltsansätzen zeigten. Hier könnten sich, wenn auch teils nur 
geringfügige, Einsparpotentiale bieten. 
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11 Betätigungsprüfung des Landkreises  

Die fortlaufende Prüfung zur Betätigung des Ilm-Kreises erfolgte für die Jahre 2018 bis 2021 
für alle kommunalen Unternehmen. 
Im Rahmen der Betätigungsprüfung erfolgte die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der 
Eigenbetriebe, kommunaler Anstalten und Zweckverbände sowie der Betätigung des Ilm-
Kreises bei Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen der Ilm-Kreis 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die Betätigung des Landkreises in öffentlich-
rechtlicher Form (Eigenbetrieb AIK) wurde hierbei erstmalig geprüft. 
 
Die Betätigungsprüfung ist keine Unternehmensprüfung und keine Geschäftsführungs-
prüfung. Diese Aufgabe obliegt besonderen Prüfungsorganen, weshalb die örtliche 
Rechnungsprüfung bezüglich der Prüfung des Jahresabschlusses, der Einhaltung der 
Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung sowie der Prüfung zur Vermögens-, 
Ertrags- und Finanzlage vollständig auf die Ergebnisse der Abschlussprüfung durch den 
bestellten Abschlussprüfer abstellt. 
 
Die Betätigungsprüfung berücksichtigt die Berichterstattung der Beteiligungsverwaltung mit 
den Wirtschaftsdaten (Wirtschafts- und Lagebericht) der kommunalen Unternehmen und 
Eigenbetriebe. Inhalt der örtlichen Rechnungsprüfung in Form der Betätigungsprüfung war: 

�x handeln die Beteiligungen im Sinne des Landkreises und seiner Interessen, 
�x werfen die Beteiligungen einen Ertrag für den Haushalt des Landkreises (§ 75 Abs. 1 

ThürKO) ab, 
�x wurde die an den jeweiligen kommunalen Zielen orientierte beste Organisationsform 

gewählt, 
�x sind das Kontroll- und Aufsichtssystem der Beteiligungsverwaltung bei der 

Kreisverwaltung ausreichend geregelt und werden die Kontrollrechte und -pflichten 
zeitnah und wirksam genug ausgeübt, 

�x erhält der Landkreis von seinen Vertretern bzw. Bevollmächtigten in den Organen der 
Gesellschaften alle zur Wahrnehmung ihrer Mitbestimmungsrechte notwendigen 
Informationen und 

�x erfolgte die Auswertung des Jahresabschlusses einschließlich des Lageberichtes 
zum jeweiligen Wirtschaftsjahr und wurde dies nachgewiesen. 

 
Im Ergebnis der Prüfung wurde festgestellt, dass die Beteiligungsverwaltung des 
Landkreises die ihr obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß und wirkungsvoll 
wahrgenommen hat. Der Ilm-Kreis wurde von seinen Vertretern bzw. Bevollmächtigten in 
den Organen der Kapitalgesellschaften (Gesellschaftsversammlungen, Aufsichtsräten und 
Beiräten) und Wahrnehmung der Mitbestimmungsrechte in den Unternehmen (unter 
Berücksichtigung der o. g. Einschränkungen) angemessen und umfänglich vertreten. Es 
ergaben sich darüber hinaus keine Anhaltspunkte für Verstöße der von dem Gesellschafter 
entsandten Bevollmächtigten gegen Vorschriften des jeweiligen Gesellschaftsvertrages. 
Es wurden bei der Prüfung der Beteiligungen keine Feststellungen getroffen, die Anlass zu 
grundsätzlichen Beanstandungen oder zur Inanspruchnahme der Rechte nach § 54 HGrG, 
z.B. aufgrund unklarer Posten in den Jahresabschlüssen oder Beanstandungen durch die 
Abschlussprüfer, gegeben hätten. 
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass Beteiligungen gemäß § 75 Abs. 1 ThürKO einen 
angemessenen Ertrag für den Haushalt des Landkreises abwerfen sollen. Insbesondere 
dann, wenn eine Eigenkapitalquote von annähernd 80% erreicht wird und die Regelungen 
des Gesellschaftsvertrages eine Auskehr erlauben. In den geprüften Jahren wurden keine 
Erträge dem Haushalt zugeführt. Jahresgewinne der Unternehmen wurden jeweils auf neue 
Rechnung vorgetragen, bzw. erfolgte der Verlustausgleich für frühere Jahre. Auf die 
Ergebnisse der einschlägigen überörtlichen Prüfung des Thüringer Rechnungshofes vom 
07.01.2019 wird verwiesen. 
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C Unvermutete Kassenprüfungen  2018 bis 2021  
 
Der Landrätin obliegt nach § 82 Abs. 3 ThürKO die örtliche Kassenprüfung. Hierfür bedient 
sie sich des Rechnungsprüfungsamtes, welches die Kassenprüfung durchführt. 
 
Örtliche Kassenprüfungen haben den Charakter von eigenständigen Prüfungen, über die 
separate Prüfberichte zu fertigen sind (vgl. auch Schreiben des Thüringer 
Landesverwaltungsamtes vom 19.12.2000, AZ.: 205.00-1517.20-001/00-IK). 
Aus diesem Grund finden die Ergebnisse keinen weiteren Eingang in den Schlussbericht 
über die Prüfung der Jahresrechnungen 2018 bis 2021 des Ilm-Kreises und werden nur der 
Vollständigkeit halber hier genannt. 
Der Kreistag hat darüber hinaus das Recht von der Landrätin konkrete Informationen über 
das jeweilige Prüfungsergebnis und die getroffenen Feststellungen zu fordern. 
 
Die Landrätin erteilte dem Rechnungsprüfungsamt des Ilm-Kreises jährlich schriftlich den 
Auftrag, in einem festgelegten Zeitraum, eine unvermutete Kassenprüfung in der Kreiskasse 
durchzuführen. 

Jahr  Beauftragung durch die Landrätin 
am 

Durchführungszeitraum  

2018 22.01.2018 III./IV. Quartal 2018 
2019 16.01.2019 II./III. Quartal 2019 
2020 20.01.2020 III. Quartal 2020 
2021 14.01.2021 II./III. Quartal 2021 

 
Die Prüfungen wurden jeweils durch zwei Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes 
durchgeführt. Folgende Punkte umfasste die jeweilige Prüfung: 
 
- Kontrolle der dem Prüfungstag vorangegangenen Tagesabschlüsse (ohne die 
 Prüfung einzelner Buchungsfälle), 
- Kontrolle der Barkasse in Arnstadt, 
- Prüfung der Sonderkasse AIK, 
- Kontrolle der vor dem Prüfungstag zuletzt erstellten Bilanz (Teil Kassenbestand), 
- Kontrolle der Barkasse in Ilmenau, 
- Kontrolle der Einnahmekassen in Arnstadt, 
- Kontrolle der Deponien in Wolfsberg und Rehestädt sowie 
- Kontrolle der Kompostieranlage in Langewiesen. 
 
Zu den Prüfungen lagen die Kassenbücher, das Zeitbuch, die Bankkontenauszüge sowie die 
Bilanz vor. 
Die entsprechenden Dienstanweisungen für die Kreiskasse und die Sonderkasse wurden 
berücksichtigt. 
 
Das Bargeld wurde in den jeweiligen Räumen im Beisein der Prüfer durch die zuständigen 
Bediensteten gezählt und das Ergebnis der Zählung unmittelbar protokolliert. Die in den 
jeweiligen Tagesabschlüssen ausgewiesenen Bestände waren durch Konto- bzw. 
Bankauszüge belegt und damit ausreichend nachgewiesen. 
 
Im Verlauf der Prüfungen wurden verschiedene Mängel festgestellt, zu deren Abstellung den 
entsprechenden Fachbereichen Hinweise und Forderungen unterbreitet wurden. 
Einzelheiten können den Niederschriften über die unvermutete Kassenprüfung der 
Kreiskasse sowie der Sonderkasse AIK des Landratsamtes Ilm-Kreis12 entnommen werden. 
 
Über den Inhalt der jeweiligen Niederschrift für die Jahre 2018 bis 2021 erklärten die 
Beteiligten ihr Einvernehmen. 

                                                 
12 Niederschriften vom 25.07.2018, 21.01.2020, 18.11.2020 und 01.02.2022 



Ilm-Kreis  Landkreis Ilm-Kreis 
Rechnungsprüfungsamt Niederschrift über die örtliche Rechnungsprüfung 2018 bis 2021 

Seite 68 von 90 

D Umgang mit Prüfungsergebnissen der Vorjahre  
 
1 Feststellung der Jahresrechnungen 2015 bis 2017 und Entlastung  

Die örtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2015 bis 2017 wurde vom Rechnungs-
prüfungsamt des Landkreises Ilm-Kreis durchgeführt und im November 2020 abgeschlossen. 
 
Die Übergabe des Berichtes an den Kreistag erfolgte am 11.11.2020. 
 
Auf der Grundlage dieser Prüfung empfahl der Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung die Zustimmung zur Bestätigung der Jahresrechnungen 2015 bis 2017 
und die Entlastung der Landrätin und des Beigeordneten. 
 
Durch den Kreistag wurden daraufhin in seiner 10. Sitzung am 09.12.2020 mit den 
Beschlüssen-Nr. 147/20 bis 149/20 die Jahresrechnungen 2015 bis 2017 öffentlich 
festgestellt. Die Entlastung der Landrätin sowie des hauptamtlichen und ehrenamtlichen 
Beigeordneten, soweit diese die Landrätin vertreten haben, wurde mit den Beschlüssen-Nr. 
150/20 bis 152/20 für die Jahre 2015 bis 2017 erteilt (§ 80 Abs. 3 ThürKO). Die Beschlüsse 
wurden im Amtsblatt Nr. 1/2021 vom 19.01.2021 veröffentlicht. 
 
Die festgestellten Jahresrechnungen mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes sind mit den Beschlüssen über die Feststellung der 
Jahresrechnung und die Entlastung gemäß § 80 Abs. 4 ThürKO zwei Wochen lang öffentlich 
auszulegen und bis zur Feststellung der folgenden Jahresrechnung zur Einsichtnahme zur 
Verfügung zu halten. Auf Ort und Zeit der Auslegung und die Möglichkeit der Einsichtnahme 
ist durch öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen. 
 
Über die Möglichkeit der Einsichtnahme bis zur Feststellung der folgenden Jahresrechnung 
nach § 80 Abs. 4 ThürKO wurde nicht ortsüblich informiert. Damit wurde auf Ort und Zeit der 
Auslegung ebenfalls nicht ordnungsgemäß hingewiesen. 
 
Die fehlende Bekanntmachung nach §  80 Abs. 4 ThürKO wird beanstandet.  
 
 
2 Umgang mit den Prüfergebnissen der Vorjahre  

Mit Datum vom 30.04.2024 war festzustellen, dass alle durch den Kreistag bestätigten 
Festlegungen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2010 bearbeitet waren, Maßnahmen zur 
weiteren Bearbeitung festgelegt bzw. durch Beschluss des Kreistages oder des 
Ausschusses für Finanzen, Struktur und Rechnungsprüfung für erledigt erklärt wurden. 
Des Weiteren wurden Festlegungen durch das Rechnungsprüfungsamt für erledigt erklärt, 
wenn analoge Sachverhalte in der jeweils aktuellen Prüfung neu aufgegriffen wurden. 
 
Durch die Übergabe der Schlussberichte der jeweiligen Haushaltsjahre gemäß § 82 Absatz 4 
ThürKO i. V. m. § 7 Absatz 1 ThürPrBG wurde die Rechtsaufsichtsbehörde, das Thüringer 
Landesverwaltungsamt, in Kenntnis gesetzt. 
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2.1 Nicht umgesetzte Festlegungen aus der Prüfung 20 11 bis 20 17 

 
Prüfung  Amt  TZ  Thema Forderung  Umsetzung  

    Seite im SB       

Verkehrsamt  - Unterabschnitt 11300  
2013-2014 VKA VGO 21 

(Seite 52) 
 UA 11300 Auf den Gebührenmarken 

des Kassenautomaten sind 
zukünftig auch im Bereich 
der Zulassungsstelle die 
Gebührentatbestände in 
ihrer Bedeutung 
auszuweisen.  

Umsetzung ist noch nicht erfolgt. 
offen  

2013-2014 VKA VGO 53 
(Seite 57) 

 UA 11300 Besteht für die Be hörde ein 
Ermessensspielraum, ist im 
Bescheid aufzuzeigen, dass 
das Ermessen pflichtgemäß 
ausgeübt wurde. Auf die 
Begründung von 
Ermessensentscheidungen 
nach § 39 Abs. 1 Satz 3 
ThürVwVfG wird verwiesen.  

Das Gesetz enthält hier stets Kann-
Bestimmungen. Ermessen muss 
begründet werden, insbesondere auf 
Verhältnismäßigkeit eingegangen 
werden. Das geht aus den 
Bescheiden (Stand 2019 - die bei der 
letzten Nachkontrolle vorgelegten) 
nicht hervor. An dieser Stelle wird 
empfohlen, sich an das Rechtsamt 
für Formulierungen zu wenden. 
offen  

2013-2014 VKA VGO 60 
(Seite 58) 

 UA 11300 Sollte bei der Entziehung 
einer Fahrerlaubnis ein 
besonderer 
Verwaltungsaufwand 
bestehen, so ist auch über 
die 2/3-Grenze(170,00 Euro) 
hinaus eine höhere Gebühr 
gemäß der Kalkulation zu 
erheben. Der besondere 
Aufwand ist im Rahmen des 
Entziehungsbescheides 
darzustellen.  

Kalkulation ist (Stand 02/2023) noch 
nicht erfolgt. offen  

2013-2014 VKA VGO 89 
(Seite 62) 

 UA 11300 Es ist grundsätzlich eine 
Überprüfung sowie ggf. eine 
Anpassung der kalkul ierten 
Gebühren vorzunehmen. 
Dabei ist mit Hinblick auf 
die Ausführungen unter 
(VGO 090 �± 093) 
insbesondere zu beachten, 
dass  

  * für die Verlängerung der 
Erteilung roter 
Dauerkennzeichen eine 
Gebühr kalkuliert wird,  

Ohne Kalkulation keine Umsetzung 
der Forderung. Die Forderung zielt 
nicht auf die Mindestgebühr sondern 
eine kalkulierte Gebührenhöhe. 
offen  

  �
���G�L�H���Ä�,�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�N�R�V�W�H�Q�³���I�•�U��
ausgegebene 
Fahrtenbücher (jeweils0,30 
Euro) aus den 
Gebührensätzen für die 
Erteilung roter 
Dauerkennzeichen und  die 
Ausgabe des 
Fahrzeugscheinheftes zu 
streichen sind, da diese 
Kosten gesondert erhoben 
werden,  

Ohne Kalkulation keine Umsetzung 
der Forderung, da weiter derselbe 
Gebührensatz einschließlich der 
Individualkosten verwendet wird. 
offen  
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  * die Gebühr en für 
Ausnahmen von den 
verkehrsrechtlichen 
Vorschriften mit Bezug auf 
den Bearbeitungsaufwand 
(z. B. je angefangene 
Viertelstunde Arbeitszeit) 
neu zu kalkulieren sind,  

Kalkulation ist (Stand 02/2023) noch 
nicht erfolgt. offen  

  * für Vorgänge, die ni cht nur 
in Einzelfällen auftreten 
(z.B. Neuerteilung einer 
Fahrerlaubnis nach 
Entziehung), Gebühren zu 
kalkulieren sind.  

2015-2017 VKA VGO 35 
(Seite 60) 

ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000 

Die Gebühren der 
Straßenverkehrsbehörde 
sind unter Berücksichtigung 
der im Gebührentarif 
geregelten 
Gebührenrahmen sowie § 6 
Abs. 1 GebOSt i. V. m. § 9 
VwKostG (des Bundes) zu 
kalkulieren und 
anzupassen. Dabei ist 
insbesondere darauf zu 
achten, dass:  

Eine Kalkulation ist (Stand 02/2023) 
noch nicht erfolgt. offen  

  1.    ein nachvollziehbarer 
Maßstab für den 
unterschiedlichen 
Verwaltungsaufwand bei 
Anordnungen von 
Verkehrsbeschränkungen 
aufgrund von Baustellen zu 
bestimmen ist (siehe VGO 
40), 

  2.    die Ermäßigung der 
Gebühren für 
Ausnahmegenehmigungen 
bei 
Verkehrsbeschränkungen 
im Falle mehrerer 
Fahrzeuge festzulegen ist 
(siehe VGO 50),  

  3.    die verschiedenen 
Tatbestände für die 
Genehmigung von 
Veranstaltungen klar 
abgrenzbar festzulegen si nd 
(siehe VGO 57),  

  4.    für besonders 
aufwändige Anordnungen 
von 
Verkehrsbeschränkungen 
für wiederholt auftretende 
Veranstaltungen 
entsprechende 
Gebührensätze vorzusehen 
sind (siehe VGO 61),  

  5.    ein möglicher 
Auffangtatbestand für 
andere a ls im GebTSt 
aufgeführte Maßnahmen mit 
der Gebührenvorgabe der 
Geb.-Nr. 399 GebTSt 
übereinstimmt (siehe VGO 
63), 
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  6.    die Höchstdauer von 3 
Jahren für die Erlaubnisse 
nach § 29 Abs. 3 StVO 
sowie die 
Ausnahmegenehmigungen 
nach § 46 Abs. 1 Satz 1 N r. 5 
StVO bei der Staffelung 
beachtet wird (siehe VGO 
64), 

 
  7.    die Gebührensätze für 

die Erlaubnisse nach § 29 
Abs. 3 StVO und die 
Ausnahmegenehmigungen 
nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
StVO aufgrund des gleichen 
Verwaltungsaufwandes 
anzugleichen sin d (siehe 
VGO 65). 

2015-2017 VKA VGO 41 
(Seite 61) 

ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000 

Aus den Bescheiden muss 
für den konkreten Einzelfall 
zweifelsfrei hervorgehen, 
welche Auflagen der 
Empfänger zu erfüllen hat.  

Es heißt auf dem Blatt jetzt nicht 
mehr Auflagen sondern 
"Anwendungen". Im Bescheid heißt 
es weiterhin: "Die zusätzlichen 
Anordnungen und Auflagen auf der 
Folgeseite sind, soweit diese 
zutreffen, zu beachten." Die Seite 
enthält 36 Punkte (teils allgemeine 
Gesetzeswiederholungen, teils 
individuelle und eventuelle 
Modalitäten). Die Forderung ist nicht 
umgesetzt. offen  

2015-2017 VKA VGO 74-75 
(Seite 68) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000  

Bei der Gebühr für die 
Berichtigung einer 
Gemeinschaftslizenz sind 
abhängig von den Gründen 
für die Berichtigung 
unte rschiedliche 
Gebührensätze aufgrund 
des Verwaltungsaufwandes 
zu kalkulieren.  

Im Gespräch am 25.07.2023 wurde 
folgende Aufteilung vom Fachamt 
�H�U�O�l�X�W�H�U�W�����0�L�Q�G�H�V�W�J�H�E�•�K�U���������¼���I�•�U��
einfache Änderungen (Anschrift) und 
�0�L�W�W�H�O�J�H�E�•�K�U���������¼�����V�L�H�K�H���9�*�2�����������I�•�U��
aufwendigere Fälle (Änderung des 
Verkehrsleiters mit 
Zuverlässigkeitsprüfung). 
Feststellung der darauffolgenden 
Nachkontrolle: Im Fachprogramm 
�$�O�Y�D���L�V�W���Q�X�U���G�H�U���������¼���6�D�W�]���K�L�Q�W�H�U�O�H�J�W����
�'�H�U���������¼-Satz wurde in 6 Fällen ab 
2022 stets angewendet. 2 Fälle 
davon waren aufgrund Wechsel des 
Verkehrsleiters - der Aufwand ist 
hierbei für das RPA schwer 
einzuschätzen. Diese Umsetzung ist 
mindestens mit dem Einpflegen des 
Gebührensatzes nachzuweisen. 
offen  

Sozialamt - Asyl  
2013-2014 SA SA/B 21 

(Seite 140) 
Freibetrag 
bei 
Einkommens- 
anrechnung 

Bei der Ermittlung der 
Freibeträge nach § 82 Abs. 3 
SGB XII ist zukünftig vom 
Bruttoeinkommen 
auszugehen.  

Forderung ist offen  
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UA - Gebühren der Unteren Abfallbehörde, der Unteren Immissionsschutzbehörde und Wasserbehörde und der 

Unteren Bodenbehörde  
2015-2017 UA UA 03 

(Seite 71) 
 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 12000 

Einnahmen aus 
Ersatzvornahmen sind 
zukünftig getrennt von den 
Verwaltungsgebühren in der 
dafür vorgesehenen 
Haushaltsstelle 12000.10200 
zu buchen.  

2021-2022 gab es keinen Fall, der 
eine Ersatzvornahme durch das 
Umwelt nach sich zog, sodass eine 
mögliche Umbuchung anhand der 
Aktenlage nicht geprüft werden 
konnte. Im Gespräch mit dem 
Sachgebietsleiter und der für die 
Anordnung zuständigen Mitarbeiterin 
wurde erklärt, dass unabhängig der 
letzten beiden Jahre, bisher keine 
Umbuchungen nach Eingang von 
Geldern erfolgten. Die Forderung 
wird als nicht erledigt fortgeführt und 
in die nächste Nachkontrolle 
einbezogen. offen  

2015-2017 UA UA 24 
(Seite 76) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 12000 

Die Gebühren für 
Amtshandlungen unter 
Beachtung des Teil A 
Abschnitt 7 des 
Kostenverzeichnisses zur 
ThürVwKostOMLFUN i. V. 
m. § 9 sowie § 21 Abs. 4 
ThürVwKostG, für die eine 
Von-Bis -Spanne 
vorgegeben ist, sind  
 
b) im Einzelfall zu 
bestimmen und in der 
Bescheidbegründung für 
den Bescheidempfänger 
nachvollziehbar darzulegen.  

In den vorgefundenen Fällen erfolgte 
in der Bescheidbegründung zu 
Genehmigungen KKA eine 
ordnungsgemäße Darlegung der 
Ermittlung der Gebühr (nach 
Stundenaufwand). In allen anderen 
Genehmigungen WBG, LWS, WGÜ 
wurden die Kosten im Bescheid ohne 
weitere Begründung festgelegt. Es 
�Z�L�U�G���O�H�G�L�J�O�L�F�K���D�X�I���G�L�H���$�X�V�V�D�J�H���Ä�«��
entsprechend Arbeitsaufwand und 
�%�H�G�H�X�W�X�Q�J���G�H�V���9�R�U�K�D�E�H�Q�V�³��
verwiesen. Fälle im Bereich WSG 
und WGÜ traten im letzten Jahr nicht 
auf, bzw. wurden über die 
Genehmigung BWG mit einbezogen.  
offen  

2015-2017 UA UA 43 
(Seite 81) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 12000 

Die Fälligkeiten von 
Kostenfestsetzung und 
Kostenrechnung sind 
aufeinander abzustimmen.  

In den Bescheiden der unteren 
Wasserbehörde / unteren 
Bodenbehörde werden auch im Jahr 
2022 keine Fälligkeiten festgelegt. 
offen   

Verschiedene Ämter - Ausschreibungen  
2015-2017 ZASV VÄA 5 

(Seite 139) 
Vergabever- 
fahren 

Die Eignungsprüfung ist 
entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben 
durchzuführen und zu 
dokumentieren.   

In Bezug auf die Fachämter in deren 
Zuständigkeit noch Vergaben liegen 
ist diese Forderung noch offen . 

Systemische Prüfung  
2013-2014 Sys Sys 39 

(Seite 44) 
IT-Sicher-
heitsbeauf-
tragten 

Neben der Sicherstellung 
finanzieller 
Rahmenbedingungen ist die 
Besetzung der 
Kontrollfunktion zum 
ordnungsgemäßen IT -
Betrie b durch einen 
geeigneten IT -
Sicherheitsbeauftragten 
entsprechend der DA 
umzusetzen bzw. - nach 
Anpassung der DA �± über 
die Aufgabenverteilung im 
LRA neu zu regeln.   

Da die Anträge auf eine Stelle im 
Stellenplan mehrfach gestrichen 
wurden, erfolgte für den Zeitraum 
01.01.-31.12.2023 die Auftrags-
vergabe extern.  
Aktuell (05.04.2023) ist gibt es im 
Landratsamt Ilm-Kreis keinen 
Sicherheits-beauftragten (weder 
intern noch extern). offen  
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Schulverwaltungsamt  

2011-2012 SVA GP 30 
(Seite 75) 

Überarbeitung 
Schulanlagen- 
entgelt-
ordnung 

Im Ergebnis dieser Prüfung 
weist das RPA darauf hin, 
dass die Ordnung einer 
Überarbeitung bedarf, die 
Entgelte neu kalkuliert 
werden müssen, in der 
Ordnung bestimmt werden 
muss in welchen Abständen 
die Entgelte überprüft 
werden, die  Regelungen zur 
Entgeltfreiheit einer 
Veränderung bedürfen, die 
Bestimmungen zu 
Fachkabinetten zu 
vereinheitlichen sind und 
dass bestehende 
Regelungen einzuhalten 
sind.  

Das Ergebnis der Nachkontrolle ist 
analog 2020 unverändert. offen  

2011-2012 SVA GP 32 
(Seite 75) 

Mietpreise 
Schließfach- 
anlagen in 
Schulen 

Das RPA bemängelt, dass 
die Preisfindung nicht 
belegbar ist und der Preis 
mindestens seit dem Jahr 
2000 unverändert besteht. 
Es wurde daher darauf 
hingewiesen, die 
Angemessenheit des 
Preises zu überprüf en. 

Das Ergebnis der Nachkontrolle ist 
analog 2020 unverändert. offen  

2011-2012 SVA GP 33-41 
(Seite 76) 

Mietpreise  
Kantinen in 
Schulen 

Das RPA weist darauf hin, 
dass der Preis neu zu 
kalkulieren und festzulegen 
ist. Bestehende 
Vertragsverhältnisse sind 
dabei zu berücksichtigen.  

Das Ergebnis der Nachkontrolle ist 
analog 2020 unverändert. offen  

2011-2012 SVA GP 44-48 
(Seite 77) 

Kalkulation  
Mietpreise 
Räume 

Es wird darauf hingewiesen, 
dass zukünftig die 
anfallenden Kosten 
nachweislich zu ermitteln 
sind.  

Das Ergebnis der Nachkontrolle ist 
analog 2020 unverändert. offen  

  In der v. g. Ordnung sind für 
solche Sachverhalte keine 
Festlegungen getroffen 
worden. Im Zuge einer 
Überarbeitung wären dafür 
Regelungen zu schaffen.  

Das Ergebnis der Nachkontrolle ist 
analog 2020 unverändert. offen  



Ilm-Kreis  Landkreis Ilm-Kreis 
Rechnungsprüfungsamt Niederschrift über die örtliche Rechnungsprüfung 2018 bis 2021 

Seite 74 von 90 

 
2011-2012 SVA GP 50 

(Seite 78) 
Automaten- 
aufstellung an 
Schulen 

Es wird darauf hingewiesen, 
dass die v. g. Sachverhalte 
umgehend zu klären sind. 
Dazu ist von den 
Schulleitern nachweislich 
eine Meldung aller 
Personen, Fi rmen oder 
Einrichtungen zu fordern, 
die Flächen in Schulen 
dauerhaft nutzen. Bei 
Unstimmigkeiten (Abgleich 
vorhandener Verträge mit 
den gemeldeten Nutzern) 
sind durch das PSA 
entsprechende Maßnahmen 
einzuleiten. Darüber hinaus 
sollten die Schulleiter auf 
die Ihnen nicht obliegenden 
Aufgaben (z. B. Abschluss 
von Aufstellungsverträgen) 
hingewiesen werden.  

Das Ergebnis der Nachkontrolle ist 
analog 2020 unverändert. offen  

2013-2014 SVA PSA/F 7 
(Seite 99) 

Vertrags- 
register 

Das Vertragsregister ist 
entsprechen d zu 
überarbeiten.  

Mit der inhaltlichen Überarbeitung 
des Vertragsverzeichnisses wurde 
begonnen. offen  

 
 
2.2 Erledigung auf andere Art  

 
Prüfung  Amt  TZ   Forderung  Umsetzung  

    Seite im 
SB 

      

UA - Gebühren der Unteren Abfallbehörde, der Unteren Immis sionsschutzbehörde und Wasserbehörde und der 
Unteren Bodenbehörde  

2015-2017 UA UA 24 
(Seite 76) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 12000 

Die Gebühren für 
Amtshandlungen unter 
Beachtung des Teil A 
Abschnitt 7 des 
Kostenverzeichnisses zur 
ThürVwKostOMLFUN i. V. 
m. § 9 sowie § 21 Abs. 4 
ThürVwKostG, für die eine 
Von-Bis -Spanne 
vorgegeben ist, sind   a) zu 
kalkulieren, in einer 
Richtlinie festzulegen und 
entsprechend anzuwenden  

Richtlinie ist nicht praktikabel. 
erledigt  

Amt für Gebäude - und Liegenschaftsmanagement  

2011-2012 GLM GP 16 
(Seite 73) 

Mieten Es wird darauf 
hingewiesen, hier 
Rechtsklarheit herzustellen.  

Ergebnis wird FSR vorleget. erledigt  

2011-2012 GLM GP 17 
(Seite 73) 

Mieten Das RPA weist darauf hin, 
dass vom Vermieter eine 
BK-Abrechnung zu fordern 
ist. Darüber hinaus ist 
zukünftig vertragskonform 
zu handeln.  

Betriebskosten-Abrechnungen sind 
zu fordern. Es erfolgt ein Neubau mit 
Sozialtrakt, in dem die Straßenwärter 
dann untergebracht sind. erledigt  
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Kämmerei  

2015-2017 KAE KAE 40 
(Seite 31) 

 begründende  
 Belege 

Die v. g. Regelung ist 
einzuhalten. Dem nicht 
entsprechende 
Anordnungen sind 
zurückzuweisen.  

Im Rahmen der Hausprüfung 2018 
bis 2021 wird erneut geprüft. 
erledigt  

2015-2017 KAE KAE 55 
(Seite 39) 

 HER Bei der Bildung von 
Haushaltseinnahmeresten  
aus Zuweisungen muss der 
Eingang der Einnahmen im 
folgenden Jahr bereits 
vollumfänglich durch 
Zuwendungsbescheid 
gesichert sein.  

Im Rahmen der Hausprüfung 2018 
bis 2021 wird erneut geprüft. 
erledigt  

2015-2017 KAE KAE 67 
(Seite 43) 

 Eilentschei- 
 dungen LR 

Zukünftig ist das 
zuständige Organ in jedem 
Fall unverzüglich über eine 
Eilentscheidung durch die 
Landrätin gemäß § 108 
ThürKO zu informieren.  

Im Rahmen der Hausprüfung 2018 
bis 2021 erneut geprüft. erledigt  

2015-2017 KAE KAE 69 
(Seite 44) 

  Das Vorlieg en der 
Voraussetzungen für die 
Bewilligung außer - bzw. 
überplanmäßiger Ausgaben 
im Rahmen einer 
Eilentscheidung durch die 
Landrätin sind zukünftig 
genau zu prüfen.   

Im Rahmen der Hausprüfung 2018 
bis 2021 erneut geprüft. erledigt  

Sozialamt  

2015-2017 SA SA 35 
(Seite 98) 

 Asyl Die Vorschriften des 
Datenschutzes sind 
einzuhalten.  

Seit 2017 erfolgt die Bearbeitung der 
Krankenbehandlung durch 
beauftragte Krankenkassen und in 
Abrechnung dieser direkt mit dem 
Land. erledigt  

2015-2017 SA SA 39 
(Seite 100) 

 Asyl Zahlungsanordnungen sind 
unverzüglich zu erteilen, 
sobald die Verpflichtung 
zur Leistung, der 
Zahlungspflichtige oder 
Empfangsberechtigte, der 
Betrag und die Fälligkeit 
feststehen, was mit der 
Forderung/Auflistung an 
das Land gegeben war.  

Sachverhalt gibt es so nicht mehr, da 
die Zuständigkeit für Krankenhilfe 
seit 01.01.17 beim Land Thüringen 
liegt. Forderung ist deshalb als 
erledigt anzusehen. erledigt  

2015-2017 SA/ 
ZASV 

SA 63 
Seite 109) 

 Asyl Zukünftig sind die 
Entscheidungsbefugnisse 
(Nr. 6) zur 
Zusch lagserteilung sowie 
die Unterschriftsbefugnisse 
(Nr. 7) entsprechend der 
aktuellen 
Verwaltungsvorschrift zur 
Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen durch den Ilm -
Kreis einzuhalten.  

Die ZASV führt die Vergaben für das 
Sozialamt durch und hält die 
entsprechenden Regelungen ein. 
erledigt  

2015-2017 SA SA 69 
(Seite 111) 

 Asyl Zukünftig sind die 
Zuständigkeiten der aktuell 
gültigen DA zur Festlegung 
der Anordnungsbefugnis 
einzuhalten.  

Wird im Rahmen der Prüfung der 
Jahresrechnungen 2018 bis 2021 
neu geprüft. erledig t. 
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2015-2017 SA SA 79 
(Seite 115) 

 Asyl Außerplanmäßige 
Ausgaben sind vor 
eingehen einer 
Verpflichtung durch das 
zuständige Gremium zu 
bewilligen.  

Wird im Rahmen der Prüfung der 
Jahresrechnungen 2018 bis 2021 
neu geprüft. erledigt.  

2015-2017 SA SA 90 
(Seite 118) 

 Asyl Das Fachamt hat die 
Betriebskosten für 
untervermietete Objekte 
entsprechend den 
vertraglichen Regelungen 
abzurechnen.  

Sachverhalt gibt es so nicht mehr, da 
keine Untervermietung mehr 
stattfindet. erledigt  

Verschiedene Ämter - Kasseneinnah mereste  

2011-2012 KAE/ 
KK 

VÄ 8 
(Seite 82) 

  Das RPA verweist hier auf 
den Ausnahmecharakter 
einer unbefristeten 
Niederschlagung.  

Auf Grund unterschiedlicher 
Auffassungen zwischen KK/ KAE 
und RPA zum Sachstand wurde bei 
der Nachkontrolle zur Prüfung der JR 
2015-2017 (siehe Schlussbericht 
vom November 2020) bereits vom 
RPA eine Einzelfallbetrachtung im 
Rahmen der nächsten Prüfung der 
Jahresrechnung in Erwägung 
gezogen. Bis dahin war die 
Festlegung als Erinnerung zu führen. 
Der Prüfungsplan zur JR 2018- 2021 
enthält dazu einen Schwerpunkt. 
erledigt  

2011-2012 KAE/ 
KK 

VÄ 13 
(Seite 83) 

  Im Hinblick auf die 
Aussagefähigkeit der 
Haushaltsführung sind 
diese Buchungsschlüssel 
in jedem Fall zu verwenden.  

Auf Grund unterschiedlicher 
Auffassungen zwischen KK/ KAE 
und RPA zum Sachstand wurde bei 
der Nachkontrolle zur Prüfung der JR 
2015-2017 (siehe Schlussbericht 
vom November 2020) bereits vom 
RPA eine Einzelfallbetrachtung im 
Rahmen der nächsten Prüfung der 
Jahresrechnung in Erwägung 
gezogen. Bis dahin war die 
Festlegung als Erinnerung zu führen. 
Der Prüfungsplan zur JR 2018- 2021 
enthält dazu einen Schwerpunkt. 
erledigt  

Verkehrs -, Gewerbe - und Ordnungsamt  

2015-2017 VKA VGO 53 
(Seite 63) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000 

Bei 
Ausnahmegenehmigungen 
vom Durchfahrtsverbo t bei 
Baustellen ist eine 
Gebührenbefreiung aus 
Gründen der Billigkeit 
zukünftig im Bescheid zu 
begründen.  

In einer erneuten Stichprobe waren 
keine vergleichbaren Fälle. Seitens 
des Fachamtes konnten auch keine 
Fälle aufgezeigt werden. erledigt  

 
 
2.3 umg esetzte Fest legungen aus den Jahren 2006 bis 20 17 

 
Prüfung  Amt  TZ   Forderung  Umsetzung  

    Seite im 
SB 

      

Kämmerei  

2015-2017 KAE KAE 45   Es ist darauf hinzuwirken, 
dass die 
haushaltsrechtlichen 
Vorgaben nach § 7 
ThürGemHV eingehalten 
werden.  

Die Nachkontrolle der Buchungen in 
der Hhst. 03500.93500 für die Jahre 
2020 bis 2022 ergab keine 
Feststellungen. erledigt  
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2015-2017 KAE KAE 51   Der Ausschuss für 
Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung hat 
grundsätzlich entsprechend 
§ 5 Abs. 1 Spiegelstrich 6  
der Zuständigkeitsordnung 
für die weiteren 
Ausschüsse und sonstigen 
Gremien des Kreistages 
des Ilm -Kreises über die 
Bildung sämtlicher 
Haushaltsreste Beschluss 
zu fassen.  

Mit der Entscheidung über die 
Änderung der Geschäftsordnung 
einschließlich der 
Zuständigkeitsverordnung für die 
weiteren Ausschüsse und sonstigen 
Gremien des Kreistages, die im KT 
vom 17.11.2021 ansteht, wäre der 
FSR-Ausschuss nicht mehr für die 
Entscheidung über die 
Haushaltsreste zuständig. erledigt  

2015-2017 KAE KAE 72   Der Verbleib der 
Vereinbarung sowie die 
�=�D�K�O�X�Q�J���G�H�U���������������¼���G�X�U�F�K��
die Gemeinde sind durch 
den 
Projektverantwortlichen zu 
klären.  

�(�L�Q�J�D�Q�J���G�H�U���������������������¼���L�P��
Dezember 2020. erledigt  

Amt für Gebäude - und Liegenschaftsmanagement  

2011-2012 GLM GP 19 
(Seite 74) 

Kosten 
eingemietete 
Objekte 

Inwieweit mit dieser 
Vertragsgestaltung eine der 
Nutzung entsprechende 
Kostenverteilung 
sichergestellt ist, kann 
nicht beurteilt werden. Das 
RPA empfiehlt, dies in 
Zusammenarbeit mit dem 
zuständigen Fachamt zu 
überprüfen. Der 
Vertragspartne r ist dazu um 
die Vorlage einer 
Aufstellung seiner Kosten 
zu bitten. Entsprechend 
dem Ergebnis der 
Überprüfung ist 
gegebenenfalls eine 
Vertragsänderung 
anzustreben.  

Die Rechnungslegung erfolgt 
vertragsgemäß; seit dem Jahr 2015 
wird eine jährliche Abfrage beim 
zuständigen Fachamt auf Grundlage 
des aktuellen Aktenbestandes der 
Stadt Arnstadt und des Ilm-Kreises 
vorgenommen. Die Abfrage für das 
Jahr 2020 ist im Regisafe unter ID 
870872 und 869052 einsehbar. 
erledigt  

2011-2012 GLM GP 20 
(Seite 74) 

Kosten 
eingemietete 
Objekte 

Es wird darauf 
hingewiesen, an dieser 
Stelle vertragskonform zu 
handeln.  

Vertragsanpassung erfolgte. erledigt  

2011-2012 GLM GP 27 
(Seite 75) 

Kosten 
eingemietete 
Objekte 

Das RPA gibt den Hinweis, 
dass zukünftig bei einer 
Einmietung in frem de 
Gebäude in jedem Fall eine 
Kosten - / 
Nutzenbetrachtung 
nachweislich zu erfolgen 
hat.  

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
werden vorgenommen; Raum- und 
Standortkonzept für Landratsamt 
liegt vor und wird gerade aktualisiert. 
erledigt  
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2013-2014 GLM GLM 18 
(Seite 82) 

Erstattung 
von 
Ausgaben 
des Vwh 

Die fehlerhaften 
Rechnungen sind zu 
korrigieren. Zukünftig sind 
die Abrechnungen gemäß 
dem Vertrag und 
Änderungsverträgen über 
die Bereitstellung und 
Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen des 
Gebäude - und 
Inventarma nagements vom 
11.01.2012 einschließlich 
Anlagen in der aktuell 
gültigen Fassung zu 
erstellen.  

Korrekturrechnung erfolgte. erledigt  

2015-2017 GLM/ 
ZASV 

GLM 5 
(Seite 133) 

Straßenbau-
maßnahme 
K43 

Änderungen des 
Leistungsverzeichnisses 
bzw. Grundlagen zur 
Ers tellung eines Angebotes 
sind in den Akten zu 
vermerken.  

Mit der Schaffung der ZASV kann 
festgestellt werden, dass diese 
Forderung umgesetzt wird. erledigt  

2015-2017 GLM/ 
ZASV 

GLM 12 
(Seite 135) 

 Straßenbau-
maßnahme 
K43 

Die Rechnungsprüfung 
fordert zukünft ig eine 
nachweisbare Kalkulation 
�G�H�U���Ä�Q�H�X�H�Q�³���(�L�Q�K�H�L�W�V�S�U�H�L�V�H����
da sich diese durch 
Mengenmehrungen 
gegebenenfalls auch 
ändern können.  

Mit der Schaffung der ZASV kann 
festgestellt werden, dass diese 
Forderung umgesetzt wird. erledigt  

UA - Gebühren der Untere n Abfallbehörde, der Unteren Immissionsschutzbehörde und Wasserbehörde und der 
Unteren Bodenbehörde  

2015-2017 UA UA 05 
(Seite 72) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 12000 

a) Arbeits - und Zeitaufwand 
sind in den Vorgängen zu 
dokumentieren.  

Dem Rechnungsprüfungsamt wurde 
ein Bescheid vorgelegt (2021/2022 
kaum Vorkommnisse) in dem die 
Ermittlung der Kosten anhand von 
Berechnungseinheiten (á 15 
Minuten) und die daraus ermittelte 
Gebühr für den Kostenschuldner 
nachvollziehbar begründet wurden. 
Zusätzlich erfolgte als 
Aktendokumentation eine konkrete 
Auflistung aller aufgewendeten 
Zeiten. erledigt . 

  b) Die tatsächlichen 
Aufwendungen sind 
nachzuweisen und zu 
erheben.  

2015-2017 UA UA 06 
(Seite 72) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 12000 

Wird die Gebührenspanne 
aufgrund v on 
Billigkeitsgründen 
unterschritten, ist der 
Abwägungsprozess 
ordnungsgemäß zu 
dokumentieren.  

Im Zeitraum 2021 / 2022 erfolgte nur 
eine Einzelfallgenehmigung zur 
Verbrennung von Baum- und 
Strauchschnitt. In dem vorgelegten 
Fall wurde die Gebühr an der 
untersten Grenze der Von-Bis-
Spanne festgelegt. Nach Aussage 
des Sachgebietsleiters werden keine 
Gebühren mehr unter der Spanne 
festgelegt. Billigkeitsgründe kommen 
somit nicht mehr zum Tragen. 
erledigt . 
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2015-2017 UA UA 08 
(Seite 72) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 12000 

Auslagen bei der 
Durchführung von 
Amtshandlungen der 
unteren Abfallbehörde, 
insbesondere Fahrkosten, 
sind zu erheben.  

Nach Aussage des 
Sachgebietsleiters werden 
Fahrtkosten seit der Prüfung 
erhoben. Im Zeitraum der 
Nachkontrolle 2021 / 2022 erfolgten 
keine Genehmigungen bei denen 
Vor-Ort-Besichtigungen erforderlich 
waren. Da zur Prüfung im Bereich 
der Gebühreneinnahmen der unteren 
Immissionsschutzbehörde Auslagen 
für Fahrtkosten geltend gemacht 
wurden und es sich um den gleichen 
Sachgebietsleiter handelt, wird 
davon ausgegangen, dass diese 
Verfahrensweise entsprechend der 
Forderung auch auf die Gebühren 
der unteren Abfallbehörde 
übertragen wurde. erledigt . 

2015-2017 UA UA 39 
(Seite 80) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 12000 

Die Berechnung von 
Fahrtkos ten hat 
ordnungsgemäß zu 
erfolgen.  

Die, in den vorgelegten Bescheiden, 
als Auslagen geltend gemachten 
Fahrtkosten wurden im Jahr 2022 
�R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰���P�L�W�������������¼���M�H��
Kilometer entsprechend Nr. 2.2.2.2 
der ThürVwKostO geltend gemacht. 
erledigt  

Sozialamt  

2011-2012 KAE, 
SA 

KAE 65 
(Seite 31), 
SA 32 
(Seite 48) 

Vier-Augen-
Prinzip 

Es wird fe stgestellt, dass 
das Vier -Augen -Prinzip im 
Rahmen der Bearbeitung 
der Fälle damit nicht 
gewährleistet ist.  

Mit dem Antikorruptionsbeauftragten 
wurde ein entsprechendes Konzept 
zur Einhaltung des Vier-Augen-
Prinzips abgestimmt. erledigt . 

2013-2014 SA SA/B 17 
(Seite 17) 

Bestattungs-
kosten 

Zukünftig ist die Brutto -
Regelung der 
berücksichtigungsfähigen 
Kosten einer Bestattung 
unter Nr. VII. Buchstabe a 
der Arbeitsrichtlinie des 
Ilm-Kreises zu beachten.  

Die Forderung hat sich durch 
Änderung der Richtlinie erledigt.  

2015-2017 SA SA 11 
(Seite 92) 

Asyl Die vorgenannten Fehler 
bei der Bescheiderstellung 
sind abzustellen.  

In der Nachkontrolle betrug die 
Fehlerquote für die erstellten 
Bescheide 12%. Das RPA geht 
hierbei von einer vertretbaren 
Fehlerzahl auf Grund der Vielzahl 
der zu erlassenden Bescheide in den 
Fällen aus. erledigt  

2015-2017 SA SA 13 
(Seite 92) 

 Asyl Die Fehlerquote von 65 % 
der zu spät gezahlten Fälle 
sowie keine erfolgte 
Nachzahlung ist zukünftig 
zu verringern.  

In der Nachkontrolle ergab sich eine 
Fehlerquote von 20%. Auf Grund der 
anhaltenden hohen Belastung der 
Mitarbeiter durch die 
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine 
wird auf eine weitere Nachkontrolle 
verzichtet, da eine positive 
Entwicklung zu sehen ist und sich 
derzeit ein relativ stabiler 
Personalbestand im Bereich AAW 
abzeichnet. erledigt  

2015-2017 SA SA 20 
(Seite 95) 

 Asyl Zukünftig sind 
Neueinweisungen nach 
Zuständigkeitsänderung zu 
unterlassen.  

Neueinweisungen nach einem 
Zuständigkeitswechsel waren den 
geprüften Fällen der Nachkontrolle 
nicht zu entnehmen. erledigt  
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2015-2017 SA SA 23 
(Seite 96) 

 Asyl Annahmeanordnungen sind 
gemäß § 38 Abs. 2 
ThürGemHV zu erstellen.  

Die Anweisung, bei Anmeldung 
eines Erstattungsanspruches der 
Höhe nach die Sollstellungen zu 
erstellen, ist ergangen. Bei 
Änderungen der Höhe soll die 
Sollstellung angepasst werden. 
erledigt  

2015-2017 SA SA 67 
(Seite 110) 

 Asyl Die 
Zuordnungsvorschriften 
der ThürGemHV sind 
zukünftig korrekt 
anzuwenden.  

Die Kosten für 
Ausstattungsgegenstände werden 
ausschließlich im 
Verwaltungshaushalt gebucht. 
erledigt  

2015-2017 SA SA 72 
(Seite 112) 

 Asyl Zukünftig sind die 
Rückzahlungen von 
Guthaben aus 
Betriebskostenabrechnung
en als Einnahmen zu 
buchen.  

Rückerstattungen von Strom, Gas 
und Betriebskosten werden seit 2023 
in den Hhst. 43600.15300 und 15400 
gebucht. erledigt  

2015-2017 SA  SA 80 
(Seite 115) 

 Asyl Die übernommenen 
Pflichtanteile der WBG 
Ilmenau sind in Höhe der 
Einlage in die 
Vermögensübersicht des 
Landkreises aufzunehmen.  

Die Vermögensübersicht enthält 
tatsächlich die Eintragung. erledigt  

2015-2017 SA SA 81 
(Seite 115) 

 Asyl Das Fachamt hat zukünftig 
über solche 
Vereinbarungen 
mindestens Aktenvermerke 
anfertigen.  

Aktuell werden Einzelunterkünfte nur 
von den 
Wohnungsbaugesellschaften der 
Städte Arnstadt und Ilmenau 
angemietet. Hier besteht bereits die 
Abmachung, dass keine 
Mietkautionen gezahlt werden 
müssen. erledigt  

2015-2017 SA SA 82 
(Seite 116) 

 Asyl Das Fachamt hat die 
Bemühungen Personen, die 
nicht mehr in die 
Zuständigkeit des 
Bereiches AAW fallen, in 
selbst angemieteten 
Wohnraum unterzubringen, 
aktenkundig zu machen. 
Ebenso ist die 
Aufforderung zum 
Verlassen der, durch den 
Landkreis zur Verfügung 
gestellten, Einzel - und 
Gemeinschaftsunterkünfte 
nachzuweisen.  

Personen, die nicht mehr in die 
Zuständigkeit des AAW fallen 
wurden aktenkundig aufgefordert die 
EU bzw. GU zu verlassen und sich 
eigenen Wohnraum zu suchen. 
erledigt  

2015-2017 SA SA 94 
(Seite 119) 

 Asyl Die 
Auszahlungsanordnungen 
sind entsprechend der zu 
Grunde liegenden 
vertraglichen Regelungen 
korrekt zu gestalten.  

Zahlungen GU Karl-Liebknecht-
Straße korrekt. Weitere GU 
Mietausgaben nicht mehr vorhanden. 
erledigt  

2015-2017 SA SA 104 
(Seite 122) 

 Asyl Zukünftig sind 
Rückzahlungen 
entsprechend den 
Regelungen des § 70 
ThürGemHV zu buchen.  

Es wurden keine Rückzahlungen in 
der Nachkontrolle festgestellt. 
erledigt  

Verschiedene Ämter - Ausschreibungen  

2015-2017 ZASV VÄA 4 
(Seite 138) 

  Die Auftragswerte sind 
ordnungsgemäß zu 
schätzen.  

Mit der Schaffung der ZASV kann 
festgestellt werden, dass diese 
Forderung umgesetzt wird. erledigt  
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2015-2017 ZASV VÄA 7 
(Seite 140) 

  Die 
Bekanntmachungsregelung
en sind in jedem Fall 
einzuhalten.  

Mit der Schaffung der ZASV kann 
festgestellt werden, dass diese 
Forderung umgesetzt wird. erledigt  

2015-2017 ZASV VÄA 10 
(Seite 140) 

  Bei beiden  Anlagen muss 
festgestellt werden, dass 
auf Grund der 
Veränderungen der VOB 
und VOL (jetzt UVgO) in den 
letzten Jahren auch die 
Anlagen neu angepasst 
werden müssen.   

Mit der Schaffung der ZASV kann 
festgestellt werden, dass diese 
Forderung umgesetzt wird. erledigt  

2015-2017 ZASV VÄA 10 
(Seite 141) 

  Die Dokumentation und das 
Vorliegen der notwendigen 
Unterlagen hat höchste 
Priorität bei der Umsetzung 
der gesetzlichen Vorgaben.  

Mit der Schaffung der ZASV kann 
festgestellt werden, dass diese 
Forderung umgesetzt wird. erledigt  

Amt für Schule, Kultur und Sport  

2006-2009 SVA VfF 28 aus 
2006/ VfF 
3 und  4 
aus 2008 

Sportanlagen-
satzung IK 

- Die bestehende 
Sportanlagensatzung ist 
entsprechend der 
Argumentation des RPA zu 
konkretisieren.  

Mit der am 16. November 2022 vom 
Kreistag beschlossenen Nutzungs- 
und Vergabeordnung für 
Sportanlagen in Trägerschaft des 
Ilm-Kreises (SportNVO) erledigt.  

- Die Anmerkungen für die 
Neufassung der 
SportAS/SportAGS sind 
umzusetzen.  

Mit der am 16. November 2022 vom 
Kreistag beschlossenen Nutzungs- 
und Vergabeordnung für 
Sportanlagen in Trägerschaft des 
Ilm-Kreises (SportNVO) erledigt.  

- 4b) Die gegenwärtig 
verwendete 
Bescheidvorlage ist zu 
überarbeiten.  

Mit der am 16. November 2022 vom 
Kreistag beschlossenen Nutzungs- 
und Vergabeordnung für 
Sportanlagen in Trägerschaft des 
Ilm-Kreises (SportNVO) erledigt.  

Verschiedene Ämter - Verwendung Kostenrechnungsformulare, Investitionspauschale nach dem Thür. 
Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz, Kontrolle der Einhaltung der AO - und Feststellungsbefugnis  

2013-2014 KK/ 
ZASV 

VÄ 9 
(Seite 48) 

  Die vergaberechtlichen 
Vorschriften sind zukünftig 
bei Beschaffungen der 
Kasse zu beachten.   

In der Nachkontrolle war 
festzustellen, dass noch eine große 
Anzahl von 
Kostenrechnungsformularen im 
Fachamt vorliegen, so dass davon 
ausgegangen werden muss, dass 
eine Beschaffung in den nächsten 
Jahren nicht erfolgt (geringe Anzahl 
der Benutzung). Im Zeitalter der 
Digitalisierung wird die Erstellung 
von Kostenrechnungen elektronisch 
erfolgen. Eine Beschaffung mittels 
Ausschreibung ist somit 
unwahrscheinlich und wenn dann nur 
über die ZASV möglich. Der Prüfer 
empfiehlt aus diesem Grund die 
Forderung als erledigt  zu bewerten. 
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2013-2014 SVA PSA/F 9 
(Seite 100) 

 AO/Feststel-
lungsbefugnis 

Es ist sicherzuste llen, dass 
in jedem Fall der Zeitpunkt 
der Änderung einer 
Unterschriftsbefugnis 
dokumentiert wird.   

Die zu den Unterschriftsbefugnissen 
im SVA geführten Aufzeichnungen 
weisen nach wie vor Mängel 
hinsichtlich des 
Änderungszeitpunktes auf. Bei 6 von 
20 geprüften Unterabschnitten war 
der Zeitpunkt der Änderung einer 
Unterschriftsbefugnis in den im SVA 
geführten Aufzeichnungen nicht 
dokumentiert. Ebenfalls entsprachen 
bei 8 von 20 geprüften 
Unterabschnitten die 
Bescheinigungen im Belegwesen 
2022 nicht den im SVA geführten 
Aufzeichnungen. Um die Bearbeiter 
zur Eintragung des 
Änderungszeitpunktes anzuhalten, 
einigten sich Fachamt und RPA 
dazu, das verwendete Formblatt 
diesbezüglich um eine Spalte zu 
ergänzen. Des Weiteren wurde sich 
darauf verständigt, von allen Schulen 
usw. aktuelle Befugnisse mit 
Unterschriftsproben abzufordern. 
Darüber hinaus sollen die jeweils 
Verantwortlichen mittels 
Rundschreiben auf die von Ihnen zu 
beachtenden Regelungen in 
Kenntnis gesetzt werden. Als Termin 
wurde vom Fachamt der 01.03.2023 
bestimmt. Das RPA wird über den 
Stand der Umsetzung informiert. Auf 
dieser Basis wertet das RPA die 
Festlegungen als erledigt  und behält 
sich für folgende Haushaltsjahre 
gegebenenfalls eine erneute Prüfung 
vor. 

2013-2014 SVA PSA/F 11 
(Seite 100) 

 AO/Feststel-
lungsbefugnis 

In Zukunft sind nicht den 
Aufzeichnungen 
entsprechende 
Bescheinigungen 
zurückzuweisen.  

siehe vorherige Festlegung  

Volkshochschule  

2013-2014 Vhs Vhs 8 
(Seite 103) 

Belegwesen 
Vhs 

Der Zahlungsverkehr ist 
nach § 47 Abs. 1 
ThürGemHV vorr angig 
unbar abzuwickeln.   

Das Belegwesen der Haushaltsjahre 
2021 �± 2022 enthält keine 
Barauszahlungen über Vorschüsse 
oder andere Haushaltsstellen. 
erledigt  

2013-2014 Vhs Vhs 14 
(seite 104) 

 Belegwesen 
Vhs 

Die Ausgaben sind zu 
analysieren und zukünftig 
sachgerecht zu buchen.  

Die im Rahmen der Prüfung der JR 
2013/ 2014 getroffene Aussage ist 
auch für die Haushaltsjahre 2021 �± 
2022 zutreffend. Die der Hhst. 
35000.65800 zugeordneten 
Ausgaben sind nicht in jedem Fall 
mit den Vorgaben der 
Haushaltssystematik vereinbar. Eine 
den Ausgaben entsprechende Hhst. 
(35000.66200 vermischte Ausgaben) 
wurde durch die Kämmerei kurzfristig 
noch bei der Haushaltsplanung für 
2023 eingearbeitet. erledigt  

2013-2014 Vhs/ 
ZASV 

Vhs 16 
(Seite 105) 

Beschaffung 
Vhs 

Die vergaberechtli chen 
Vorschriften sind zukünftig 
einzuhalten.  

Mit der Schaffung der ZASV kann 
festgestellt werden, dass diese 
Forderung umgesetzt wird. erledigt  
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Personal - und Schulverwaltungsamt  
2013-2014 PSA/ 

ZASV 
PSA 36 
(Seite 89) 

Beschaffungs
wesen 

Bei Vergaben von 
öf fentlichen Aufträgen über 
Leistungen sind zukünftig 
die Vorschriften der UVgO 
und der 
Verwaltungsvorschrift zur 
Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen des Ilm -Kreises 
einzuhalten. Dies betrifft 
insbesondere:  

Mit der Schaffung der ZASV kann 
festgestellt werden, dass diese 
Forderung umgesetzt wird. erledigt  

  * die produktneutrale 
Leistungsbeschreibung 
(§ 23 Abs. 5 UVgO),  

Mit der Schaffung der ZASV kann 
festgestellt werden, dass diese 
Forderung umgesetzt wird. erledigt  

  * die Regelung, dass bei 
Aufträgen  nach UVgO ab 
einer Nettowertgrenze von 
800,00 Euro drei Angebote 
einzuholen sind,  

Mit der Schaffung der ZASV kann 
festgestellt werden, dass diese 
Forderung umgesetzt wird. erledigt  

  * die 
Zuständigkeitsregelung des 
Landkreises und  

Mit der Schaffung der ZASV kann 
festgestellt werden, dass diese 
Forderung umgesetzt wird. erledigt  

  * die Dokumentation der 
einzelnen Stufen des 
Verfahrens und einzelnen 
Maßnahmen sowie die 
Begründung der 
Entscheidungen (§ 6 
UVgO). 

Mit der Schaffung der ZASV kann 
festgestellt werden, dass diese 
Forderung umgesetzt wird. erledigt  

2015-2017 SVA PSA 2 
(Seite 82) 

Schülerbe-
förderung 

Beim Zuweisungsgeber ist 
nachweislich die 
Prüfbarkeit der, der 
Berechnung u. a. zugrunde 
liegenden Schülerzahl zu 
erfragen.  

Die Aussage des SVA wurde anhand 
der, für die Zuweisung 2022 
zugrunde gelegten Schülerzahlen 
überprüft und wird bestätigt. erledigt  

2015-2017 PA PSA 7 
(Seite 84) 

Zeiterfassung 
und 
Reisekosten 

Die Dienstvereinbarung ist 
in den genannten Punkten 
zu vervollständigen bzw. zu 
ändern.  

Die Dienstvereinbarung wurde 
überarbeitet und in den 
entsprechenden Punkten angepasst. 
erledigt  

2015-2017 PA PSA 7 
(Seite 85) 

Zeiterfassung 
und 
Reisekosten 

-Ausnahmen von der 
elektronischen 
Zeiterfassung sind mittels 
Dienstvereinbarung zu 
benennen und zu regeln.  

Die Dienstvereinbarung wurde 
überarbeitet und in den 
entsprechenden Punkten angepasst. 
erledigt  

-Die erfassten Zeitdaten der 
Schulsachbearbeiter und 
Hausmeister sind nach 
Prüfung durch den 
jeweiligen Fachbereich 
einheitlich im PA 
aufzub ewahren.  

Die Dienstvereinbarung wurde 
überarbeitet und in den 
entsprechenden Punkten angepasst. 
erledigt  

2015-2017 PA PSA 7 
(Seite 85) 

Zeiterfassung 
und 
Reisekosten 

-Die Beschäftigten der 
Musikschule sind über den 
Umgang mit den erfassten 
Daten zu inform ieren.  

Die Beschäftigten der Musikschule 
wurden mit Schreiben des PA vom 
16.09.2022 zur Datenerfassung und 
deren Umgang informiert. erledigt .  

  -Analog anderer Bereiche 
sind im FTZ ebenfalls 
Dienstzeitnachweise zu 
führen.  

Für die Mitarbeiter des FTZ wurde im 
Juni 2021 die elektronische 
Zeiterfassung eingerichtet. erledig t.  

2015-2017 PA PSA 8 
(Seite 85) 

Zeiterfassung 
und 
Reisekosten 

Die Festlegungen zur 
Datenvernichtung sind zu 
ändern und einzuhalten.  

Die Dienstvereinbarung wurde 
überarbeitet und in den 
entsprechenden Punkten angepasst. 
erledigt  
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2015-2017 PA PSA (11 
(Seite 87) 

 Zeiterfassun
g und 
Reisekosten 

Die Dienstreiseordnung ist 
entsprechend anzupassen.  

Am 08.11.2021 wurde ein expliziter 
Hinweis zum Sachverhalt per E-Mail 
an alle Mitarbeiter/innen versandt. 
Das RPA erachtet den vom Fachamt 
gewählten Weg für ausreichend und 
trägt diesen mit. erledigt . 

2015-2017 PA PSA 12 
(Seite 87) 

 Zeiterfassun
g und 
Reisekosten 

Der jeweiligen 
Kassenanordnung sind 
begründende Unterlagen 
beizufügen oder die 
Fund stelle zu vermerken.  

Begründende Belege wurden 
nachgereicht und werden zukünftig 
beigefügt. erledigt  

2015-2017 PA PSA 13 
(Seite 88) 

Zeiterfassung 
und 
Reisekosten 

Die haushaltsrechtlichen 
Vorschriften nach § 7 Abs. 
2 ThürGemHV sind 
einzuhalten.  

Die Abrechnungen für 2023 erfolgten 
korrekt. erledigt  

2015-2017 PA PSA 15 
(Seite 88) 

 Zeiterfassun
g und 
Reisekosten 

Der für die Bearbeitung 
eines Lohnfalles bislang 
zugrunde gelegt Wert ist zu 
überprüfen.  

Kalkulation erfolgt, neuer Wert wurde 
AIK und ZRM mitgeteilt. erledigt  

Verkehrs -, Gewerbe - und Ordnungsamt  
2015-2017 OGA VGO 6 

(Seite 56) 
ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000 

Die zahlungsbegründenden 
Belege in Form der 
Gebührenbescheide sind 
zukünftig entsprechend § 
71 Abs. 1 Satz 1 
ThürGemHV den 
Anordnungen beizufüg en. 
Alternativ ist es möglich, 
einen Hinweis auf der 
Anordnung (der PK -
Sollbuchung) anzubringen, 
dass die Bescheide im 
Fachamt eingesehen 
werden können.  

Es wurde ein Stempel 
"Zahlungsbegründende Unterlagen 
liegen im Fachamt vor" angeschafft. 
Auf den PK-Sollbuchungen wird der 
Hinweis vermerkt. erledigt  

2015-2017 OGA VGO 9 
(Seite 56) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000 

Entgelte für Postleistungen, 
welche das bei dem 
jeweiligen 
Verwaltungsvorgang 
übliche Maß übersteigen, 
sind zukünftig gesondert 
als Auslagen zu  erheben.  

Auslagen können anhand Sachbuch 
(Einnahmeart) bestätigt werden. 
erledigt  

2015-2017 VKA VGO 37 
(Seite 60) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000 

Die 
Rechtsbehelfsbelehrungen 
sind um die Möglichkeit der 
DE-Mail zu ergänzen.  

Rechtsbehelfsbelehrung ist 
angepasst. DE-Mail Poststelle wird 
angegeben. erledigt  

2015-2017 VKA VGO 38 
(Seite 61) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000 

Der Hinweis auf den Wegfall 
der aufschiebenden 
Wirkung bei der Anordnung 
von Verkehrszeichen ist 
dort zu streichen, wo keine 
Verkehrs zeichen 
angeordnet werden.  

Der Hinweis ergeht jetzt nirgends 
mehr. erledigt  

2015-2017 VKA VGO 43 
(Seite 52) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000 

Ergeben sich sachliche 
Gründe dafür, dass zu 
einem Vorgang keine 
Gebühr erhoben wird, ist 
dies nachweislich 
fest zuhalten. Dies gilt 
insbesondere für durch die 
Behörde veranlasste 
Nachträge aufgrund von 
Korrekturen bzw. 
Ergänzungen.  

In Nachkontrolle ist nur ein Fall mit 
Nachtrag vorgekommen 
(AZ:2021B00489). Hier wurden keine 
Kosten erhoben. Ein Grund hierfür 
war weiterhin nicht dargestellt. Die 
SB wurden erneut darauf 
aufmerksam gemacht, dass eine 
Begründung im solchen Fällen 
vermerkt wird. erledigt  
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2015-2017- VKA VGO 51 
(Seite 63) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000 

Zukünftig sind 
Dauerausnahmegenehmigu
ngen nach § 46  Abs. 1 Satz 
1 Nr. 11 StVO auf höchstens 
drei Jahre zu befristen.  

Es erfolgte eine Nachkontrolle 
anhand ALVA, Aktenzeichen E. 22 
von 79 Fällen mit Aktenzeichen Jahr 
2021 sowie 4 von 136 Fällen mit 
Aktenzeichen Jahr 2022 waren über 
einen längeren Zeitraum als 3 Jahre 
befristet. Erneute Nachkontrolle nach 
Gespräch am 25.07.2023. Alle Fälle 
(29) aus 2023 sind max. 3 Jahre 
befristet. erledigt  

2015-2017 VKA VGO 52 
(Seite 63) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000 

Unabhängig von einer 
möglichen öffentlich -
rechtlichen  Beteiligung sind 
Busbetriebe nicht 
gebührenbefreit nach § 5 
GebOSt. Für die 
Ausnahmegenehmigungen 
sind deshalb zukünftig 
Gebühren zu erheben.  

Beschlussvorlagen Nr. 26 und 27 
wurden vom FSR beschlossen und 
damit die entsprechende 
Gebührenbefreiung. erledig t 

2015-2017 VKA VGO 60 
(Seite 64) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000 

Als Rechtsgrundlage für 
Gebühren im Rahmen des 
Aktenzeichens O ist 
zukünftig Geb. -Nr. 399 i. V. 
m. Geb. -Nr. 261 GebTSt 
anzugeben.  

Eine Änderung wurde im Zuge der 
Nachkontrolle im Februar 2023 
vorgenommen. Anhand aktueller 
Fälle konnte dies bestätigt werden. 
erledigt  

2015-2017 VKA VGO 62 
(Seite 65) 

ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000 

Seitens der 
Rechnungsprüfung ergehen 
folgende Forderungen:    

  1.   Hinsichtlich der 
Gebührenerhebung ist 
zukünftig eine Trennung 
der Genehmigung einer 
Veranstaltung von der 
Anordnung einer 
Verkehrsbeschränkung 
vorzunehmen. Dies betrifft 
sowohl die 
unterschiedlichen 
Rechtsgrundlagen für die 
Gebührenerhebung als 
auch eine betragsmäßige 
Aufspaltung.  

Die Aufteilung wird vorgenommen. 
erledigt  

   

  2.   Sofern im Landkreis 
keine allgemeine Regelung 
zur sachlichen 
Gebührenbefreiung im 
öffentlichen Interesse 
getroffen wird, sind für 
verkehrsrechtliche 
Anordnungen im 
Zusammenhang mit 
Veranstaltungen zukünftig 
Gebühre n zu erheben, auch 
wenn die Veranstaltung 
nicht 
genehmigungspflichtig ist.  

Straßenverkehrsrechtliche 
Anordnung an den Baulastträger 
ergeht extra (gebührenbefreit nach 
GebOSt). erledigt  

2015-2017 VKA VGO 64 
(Seite 66) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000 

Zukü nftig sind Erlaubnisse 
nach § 29 Abs. 3 StVO 
sowie 
Ausnahmegenehmigungen 
nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
5 StVO auf eine Dauer von 
maximal drei Jahren zu 
beschränken.  

Nachkontrolle anhand 
Fachprogramm: für Aktenzeichen SG 
kann 3-Jahres-Befristung bestätigt 
werden. erledigt  
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2015-2017 VKA VGO 73 
(Seite 68) 

ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000 

Die Gebühren im Bereich 
Güterkraftverkehr sind 
unter Beachtung des § 22 
Abs. 1 GüKG i. V. m. § 9 
VwKostG (des Bundes) und 
der GüKKostV zu 
kalkulieren.  

In Thüringen wurde 1998 die 
Verwendung der Mittelgebühr 
vereinbart. Dies wurde in der 
Arbeitsberatung im Bereich GüKG 
beim TLVwA am 19.10.2023 
bestätigt. erledigt.  
 

2015-2017 VKA VGO 80 
(Seite 69) 

 ausgewählte 
Gebühren im 
UA 11000 

Zukünftig ist bei der 
Begründung der Gebühren 
die konkrete 
Gebührennummer des 
Gebührenverzeichnisses 
zur PBefGKostV 
anzugeben.  

Eine Gebührennummer wird 
inzwischen aufgeführt. erledigt  

Jugendamt  
2015-2017 JA JA 17 

(Seite 125) 
Zuschüsse 
schulbezo-
gene Sozial-
arbeit 

Die 
Kooperationsvereinbarunge
n sind z ukünftig 
ausdrücklich zum 
Bestandteil der 
Leistungsvereinbarung zu 
erklären.  

Die Forderung wurde im 
darauffolgenden Zyklus der 
Leistungsvereinbarungen umgesetzt. 
erledigt  

2015-2017 JA JA 32 
(Seite 127) 

 Zuschüsse 
schulbezo-
gene Sozial-
arbeit 

Zukünftig ist  bei der 
Kürzung von 
Kostenüberschreitungen 
einheitlich vorzugehen.  

Innerhalb der Stichprobe von 5 
Fällen aus 2021 wurde die 20%-
Grenze umgesetzt. erledigt  

2015-2017 JA JA 37 
(Seite 128) 

 Zuschüsse 
schulbezo-
gene Sozial-
arbeit 

Die Regelung und 
Verfahrensw eise 
hinsichtlich der 
Ausstattung der 
schulbezogenen 
Jugendsozialarbeit vor Ort 
mit Computer -Technik ist 
einheitlich aufeinander 
abzustimmen.  

Technik-Nachrüstung für die 
Schulsozialarbeiter erfolgt nun über 
das Medienzentrum. In den 5 Fällen 
der Stichprobe zur Nachkontrolle 
waren keine PC-Technik-
Anschaffungen ersichtlich. erledigt  

2015-2017 JA JA 39 
(Seite 129) 

 Zuschüsse 
schulbezo-
gene Sozial-
arbeit 

Zukünftig ist auf die 
Vergütung der Fachkräfte 
entsprechend der Richtlinie 
Schulsozialarbeit zu achten, 
insbesondere wenn sich 
Erhöhungen bei den 
Entgeltgruppen ergeben. 
Die freien Träger sind 
ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, dass ein 
niedrigeres Entgelt nicht 
förderfähig ist.  

Innerhalb der Stichprobe der 
Nachkontrolle erfolgte die Vergütung 
entsprechend der Richtlinie. erledigt  

2015-2017 JA JA 48 
(Seite 130) 

 Zuschüsse 
schulbezo-
gene Sozial-
arbeit 

Auf eine fristgemäße 
Erstellung des 
Verwendungsnachweises 
ist zukünftig zu achten.  

In den Folgejahren wurde die Frist 
eingehalten. erledigt  

Betätigung des Landkre ises in privatrechtlichen Unternehmen  
2013-2014 BTP BTP 24 

(Seite 144) 
  Seit Beginn der 

Wahlperiode 2014 -2019 
erfüllt der Gesellschafter 
Ilm-Kreis damit seine 
Verpflichtungen im Beirat 
der TGZI unzureichend bzw. 
nicht. Vertreter des Ilm -
Kreises haben im Beirat 
nach § 73 Abs. 1 Nr. 2 
ThürKO angemessen 
Einfluss zu erhalten.  

Es wurden zwei Vertreter für den Ilm-
Kreis im Beirat benannt. erledigt  
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2015-2017 BTP BTP 13 
(Seite 145) 

  Der Gesellschaftsvertrag 
der TGZI ist 
kommunalrechtskonform 
auszugestalten und  
Jahresabschlüsse sind 
nach kommunalrechtlichen 
Grundsätzen zu prüfen.  

Mit Schreiben vom 24.05.2023 teilte 
das TLVwA mit, dass im 
vorliegenden Fall die materiell-
rechtlichen Voraussetzungen für eine 
Rücknahme des 
Dauerverwaltungsaktes 
(Ausnahmegenehmigung zur 
Befreiung der TGZI von der 
Aufstellungs- und Prüfungspflicht 
eines Jahresabschlusses) als nicht 
gegeben anzusehen sind und in 
diesem Zusammenhang keine 
weiteren Maßnahmen beabsichtigt 
sind. erledigt  

2015-2017 BTP BTP 22 
(Seite 146) 

  Der Beschluss de s 
Kreistages Nr. 238/2017 in 
�+�|�K�H���Y�R�Q�����������������¼���L�V�W���E�L�V��
Jahresende umzusetzen 
oder gegebenenfalls 
aufzuheben.  

Hhst. 79100.717000 Auszahlung 
���������������������¼���%�X�F�K�X�Q�J���Y�R�P��
09.12.2020, Buchung kann bestätigt 
werden Hhst. 79100.93600 
�$�X�V�]�D�K�O�X�Q�J�����������������¼���%�X�F�K�X�Q�J���Y�R�P��
27.07.2020, Buchung kann bestätigt 
werden. erledigt  

2013-2014 BTP BTP 23 
(Seite 144) 

Betätigung 
des 
Landkreises 

Auf Empfehlung des 
Beirates der TGZI und auf 
der Grundlage eines 
entsprechenden 
Kreistagsbeschlusses ist 
eine 
kommunalrechtskonforme 
Ausgestaltu ng des 
Gesellschaftsvertrages 
herbeizuführen.   

Der Gesellschaftsvertrag der TGZI 
wurde bisher noch nicht 
überarbeitet. erledigt  

Amt für Brand - und Katastrophenschutz  

2013-2014 BKS BKS 19 
(Seite 76) 

Gefahrenver-
hütungs-
schauen 

Die gesetzlichen 
Regelungen des § 20 
ThürBKG sind zwingend 
umzusetzen.  

FSR hat Landrätin mit einer 
Lösungssuche beauftragt. erledigt  
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E Schlussbemerkungen / Entlastungsvorschlag  

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ilm-Kreis hat die Jahresrechnungen 2018 bis 
2021 des Ilm-Kreises entsprechend dem gesetzlichen Auftrag gemäß §§ 82 Abs. 1 und 84 
Abs. 1 ThürKO geprüft. 

Mit der Übergabe des Schlussberichtes sowie der Niederschriften über die Einzelprüfungen 
am 04.09.2024 wird dem Kreistag das Prüfungsergebnis bekannt gegeben. 

Es wurden bei der stichprobenweisen Prüfung keinerlei Feststellungen getroffen, die auf 
betrügerische oder grob fahrlässige Handlungen schließen lassen. 

Es wird dem Kreistag des Ilm-Kreises vorgeschlagen, sich der Niederschrift über die örtliche 
Rechnungsprüfung anzuschließen und die Entlastung der Landrätin und des Beigeordneten 
gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO für die Haushaltsjahre 2018, 2019, 2020 und 2021 
auszusprechen. 

Die Rechnungsprüfung geht davon aus, dass das Ergebnis der Prüfung diesen 
Entlastungsvorschlag zulässt. Die Entlastung bedeutet keinen Verzicht auf Schadenersatz 
oder Regressansprüche. Soweit durch ein Fehlverhalten der Verwaltung Schäden 
entstanden sind, wird auf die Pflicht hingewiesen, rechtliche Möglichkeiten zum Ausgleich zu 
prüfen und gegebene Ansprüche zu verfolgen. 

Durch den Kreistag ist das Verfahren über die Rechnungslegung entsprechend 80 Abs. 3 
ThürKO fortzusetzen und zum Abschluss zu bringen. 

Arnstadt, den 05.08.2024 

Larissa Marsell-Kröber 
Leiterin Rechnungsprüfungsamt 
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Anlage 1  
 
Aufstellung und Erlass der Haushaltssatzungen 2018 bis 2021  
 
 

 2018 2019 2020 2021 
 �$�Q�J�D�E�H�Q���L�Q���¼ 
Verwaltungshaushalt (E/A) 
 

125.333.400 127.670.000 132.043.350 141.238.300 

Vermögenshaushalt (E/A) 26.661.620 16.025.435 53.733.350 20.303.300 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

4.734.450 2.703.708 5.729.000 3.493.000 

Verpflichtungsermächtigungen im 
Vermögenshaushalt 

- - - - 

Kreisumlage absolut (Umlagesoll) 33.899.400 37.214.200 40.219.900 41.211.000 

Umlagesatz für die Kreisumlage 35,95 % 37,40 % 36,23 % 35,615 % 

Höchstbetrag Kassenkredit 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 
Einbringung in den Kreistag 26. Sitzung 

13.12.2017 
32. Sitzung 
19.12.2018 

03. Sitzung 
06.11.2019 

10. Sitzung 
09.12.2020 

abschließende Lesung / 
Beschlussfassung 

27. Sitzung 
17.01.2018 

33. Sitzung 
06.02.2019 

05. Sitzung 
29.01.2020 

11. Sitzung 
27.01.2021 

Genehmigung TLVwA 15.02.2018 07.03.2019 10.03.2020 17.02.2021 
Bekanntmachung 06.03.2018 02.04.2019 24.03.2020 16.03.2021 
Auslegung Haushaltsplan 2 Wochen 3 Wochen 2 Wochen 2 Wochen 
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Anlage 2  
 
Aufstellung und Erlass der Nachtragsh aushaltssatzungen 2018 und  2021 
 
 

 2018 2021 
 �$�Q�J�D�E�H�Q���L�Q���¼ 
Verwaltungshaushalt (E/A) 125.122.900 144.731.800 
Vermögenshaushalt (E/A) 29.768.420 25.934.700 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

- - 

Verpflichtungsermächtigungen im 
Vermögenshaushalt 

- - 

Kreisumlage absolut (Umlagesoll) - �����������������������¼ 

Umlagesatz für die Kreisumlage - 33,714 % 
Höchstbetrag Kassenkredit - - 
Einbringung in den Kreistag 29. Sitzung 

27.06.2018 
14. Sitzung 
07.07.2021 

abschließende Lesung / Beschlussfassung 29. Sitzung 
27.06.2018 

15. Sitzung 
07.07.2021 

Genehmigung TLVwA nicht 
genehmigungspflichtig 

nicht 
genehmigungspflichtig 

Bekanntmachung 10.07.2018 24.08.2021 
Auslegung Haushaltsplan 2 Wochen 2 Wochen 
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Der Kreistag des Ilm-Kreises möge zur Kenntnis nehmen:

Der Kreistag des Ilm-Kreises nimmt den Beteiligungsbericht des Ilm-Kreises 2024 auf der 
Grundlage der Jahresabschlussdaten 2023 in der in der Anlage vorliegenden Form zur Kennt-
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gez. Petra Enders
Landrätin
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Vorwort  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
leistungsstarke Partner mit überdurch-
schnittlicher Reichweite in unserem 
Landkreis bilden unsere kommunalen 
Unternehmen.  
 
Im Besonderen zeichnen sie sich durch 
ein nachhaltiges, von hohem Leistungs-
vermögen geprägtes, Engagement aus, 
welches vordergründig auf das Wohl und 
die zeitgemäße Lebensqualität unserer 
Bürgerinnen und Bürger und nicht aus-
schließlich auf Gewinnerzielungsabsich-
ten ausgerichtet ist.  
  

Unsere kommunalen Unternehmen garantieren und gestalten die zukünftige Entwick-
lung in unserer Region und tragen außerordentlich zum sozialen Zusammenhalt bei. 
Eine besondere, ja teils existenzielle Bedeutung kommt dabei den politisch vorgegebe-
nen Normen zu. 
 
Wie in jedem Jahr soll mit nachfolgendem Beteiligungsbericht umfassend und transpa-
rent über das Wirken unserer kommunalen Unternehmen und natürlich in diesem Kon-
text deren wirtschaftliche Situation informiert werden. 
 
Die gesetzliche Grundlage bildet dabei der § 75 a Thüringer Kommunalordnung, wobei 
die hier vorliegende Berichterstattung des Ilm-Kreises teilweise über die inhaltlichen 
Forderungen des Gesetzgebers hinausgeht. Anliegen soll sein, den Mitgliedern des 
Kreistages, der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der interessierten Öffentlichkeit detailliert 
Auskunft über die unternehmerischen Aktivitäten des Landkreises zu geben. 

 
Die Beteiligungsunternehmen des Ilm-Kreises agieren in vielfältigen Wirkungskreisen, 
beispielsweise dienen sie der Wirtschaftsförderung in unserer Region, erfüllen Aufgaben 
der Abfallentsorgung, führen den straßengebundenen Personennahverkehr durch und 
sichern die medizinische Versorgung im Landkreis. 1.129 Beschäftigte waren im Ge-
schäftsjahr 2023 in den Eigen- bzw. Beteiligungsgesellschaften des Landkreises tätig.  
 
Dank der engagierten Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Geschäftsführun-
gen und den Mitgliedern in den Organen konnten die Unternehmen das Geschäftsjahr 
2023 erfolgreich gestalten, die Fülle der Aufgaben absolvieren und zum positiven Ab-
schluss des Geschäftsjahres beitragen. 
 
Arnstadt, den 05. August 2024 

 
Petra Enders 
Landrätin 
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1     Überblick über die Beteiligungen des Ilm-Kreises 

Beteiligungsbericht 2024

Ilm-Kreis

öffentlich -rechtliche 
Organisationsformen

Eigenbetrieb
Abfallwirtschaftsbetrieb

Ilm-Kreis
�6�W�D�P�P�N�D�S�L�W�D�O�������������������������¼

Anstalt des 
öffentlichen Rechts

Sparkasse Arnstadt-Ilmenau
Träger Ilm-Kreis

Zweckverbände
Tierkörperbeseitigung

Thüringen

Restabfallbehandlung 
Mittelthüringen

Zweckverband Zentrale Leitstelle 
Westthüringen

privatrechtliche
Organisationsformen

Eigengesellschaften

Ilm-Kreis -Kliniken 
Arnstadt -Ilmenau gGmbH

�6�W�D�P�P�N�D�S�L�W�D�O�������������������¼

Medizinisches 
Versorgungszentrum MVZ 

Ilmenau GmbH
Beteiligung: 100 % Ilm-Kreis-

Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH
�6�W�D�P�P�N�D�S�L�W�D�O�������������������¼

Ilm-Kreis Personenverkehrs -
gesellschaft mbH 

�6�W�D�P�P�N�D�S�L�W�D�O���������������������������¼

IOV Omnibusverkehr
GmbH Ilmenau

Beteiligung: 100 % IKPV
�6�W�D�P�P�N�D�S�L�W�D�O�������������������¼

Beteiligungs -
gesellschaften

Ilmenauer Umweltdienst GmbH
Beteiligung: 51 % Ilm-Kreis

49 % eigene Anteile des Unternehmens
�6�W�D�P�P�N�D�S�L�W�D�O���������������������¼

Technologie - und
Gründerzentrum Ilmenau GmbH

Beteiligung: 60 % Ilm-Kreis
�6�W�D�P�P�N�D�S�L�W�D�O���������������������������¼

Kommunale Informationsverarbeitung 
Thüringen GmbH (KIV)

Beteiligung: 0,00388 %

�6�W�D�P�P�N�D�S�L�W�D�O�������������������������¼

KOP-IT e. G. 

Beteiligung: 14,3 % KIV

�½�1�[�1���ç

rechtsfähige Stiftung 
des bürgerlichen Rechts

Sankt Jakobus Stiftung Ilmenau

Stiftung Wissenschaft und Technik 
Ilmenau

Zustiftung Ilm-Kreis 2020
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  2 Allgemeine Ausführungen zu den Grundlagen bzw. der Ziel -
 setzung des B eteiligungsberichtes sowie die maßgeblichen 
 Aktivitäten im Rahmen der Beteiligungswirtschaft des Ilm -
 Kreises im B erichtszeitraum  
 
2.1 Allgemeine Grundlagen und Zielsetzung  
 
Der alljährliche Beteiligungsbericht der kommunalen Gebietskörperschaften verfolgt 
das Ziel, transparent und umfassend über deren wirtschaftliches Betätigungsfeld Be-
richt zu erstatten. Maßgeblich sind dabei die aktuell vorliegenden Jahresabschluss-
daten der Unternehmen. In diesem Jahr bilden die Prüfberichte bzw. Jahresab-
schlüsse und in diesem Zusammenhang die von den Geschäftsführungen erarbeite-
ten Lageberichte zum Stichtag 31.12.2023 die wesentliche Ausgangsbasis.  
 
Die gesetzliche Grundlage für die Pflicht der Erstellung und die inhaltlichen Vorgaben 
der Beteiligungsberichte bildet in Verbindung mit § 114 der § 75 a Thüringer Kom-
munalordnung. Danach ist jährlich zum 30. September des Jahres über jedes Unter-
nehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem die kommunale Gebiets-
körperschaft unmittelbar beteiligt ist, Bericht zu erstatten. Im Fall der mittelbaren Be-
teiligung der Kommune an solchen Unternehmen gilt das Gleiche, wenn die Beteili-
gung mehr als 25 vom Hundert beträgt oder die Bilanzsumme des Unternehmens 
drei Millionen vierhundertachtunddreißigtausend Euro überschreitet. In dem Beteili-
gungsbericht sind insbesondere darzustellen: 
 

1. der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse am Unter-
nehmen, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens 

2. der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens 
3. für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, 

die Lage des Unternehmens, die Zuschüsse und Kapitalentnahmen durch die 
Gebietskörperschaft und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen 
Geschäftsjahrs die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer, die 
wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unter-
nehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäfts-
führung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unter-
nehmens; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs gilt entsprechend. 

 
Der jeweils aktuelle Beteiligungsbericht des Ilm-Kreises wird in der Sitzung im Sep-
tember den Mitgliedern des Kreistages übergeben, der Rechtsaufsichtsbehörde, dem 
Thüringer Landesverwaltungsamt, übersandt und auf der Homepage des Landrats-
amtes Ilm-Kreis der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
 
Mit Vorlage des Beteiligungsberichtes soll noch vor der Haushaltsplanung für das 
kommende Jahr sichergestellt werden, dass umfangreiche und aktuelle Informatio-
nen zu den kommunalen Unternehmen einerseits hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Stabilität, andererseits der optimalen kommunalen Aufgabenerfüllung vorliegen.  
 
Der vorliegende Beteiligungsbericht wurde �± in bewährter Form �± wie in den voran-
gegangenen Jahren gegliedert.  
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2.2 Maßgebliche Aktivitäten des Ilm -Kreises im Rahmen der  Betei-
 ligungswirtschaft für die Periode 0 9/2023 bis 08/202 4 
 
Unter diesem Gliederungspunkt wird in bewährter Verfahrensweise kompakt und ge-
gliedert nach Betätigungsfeldern über die wesentlichen Aktivitäten des Landkreises 
im Rahmen der Steuerung seiner Beteiligungen berichtet bzw. beeinflussende Tat-
bestände aufgezeigt. Grundlage bilden dabei insbesondere die Beschlussfassungen 
durch den Kreistag, wobei hier zu bemerken ist, dass rechtliche Vorgaben in Form 
von Gesetzes- oder Satzungsregelungen die Rahmenbedingungen bereits vorgeben.  
 
Im Berichtszeitraum fanden sechs Sitzungen des Kreistages statt. Der Vollständigkeit 
halber sind Gegenstand der nachfolgenden Katalogisierung nicht nur die laut § 75 a 
Thüringer Kommunalordnung geforderten Informationen zu den Unternehmen in der 
Rechtsform des privaten Rechts, sondern auch der Unternehmen in öffentlich-
rechtlichen Organisationsformen. 
 
Entsorgung   
 
Der Kreistag des Ilm-Kreises bestätigte in der 31. Sitzung am 15. November 2023 mit 
Beschluss-Nr. 345/23 die erste Änderungssatzung zur Satzung über die Vermeidung, 
Verminderung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen des Ilm-Kreises (Abfallwirt-
schaftssatzung). Entsprechend § 20 Abs. 2 KrWG i. d. F. vom 2. März 2023 beab-
sichtigte der Ilm-Kreis mit der Satzungsänderung ab dem Jahr 2024 Textilabfälle, 
welche in privaten Haushalten sowie in haushaltsüblichen Mengen in anderen Her-
kunftsbereichen im Gebiet des Ilm-Kreises anfallen, getrennt zu erfassen und zu ent-
sorgen. Die Erfassung erfolgte ab dem 1. Januar 2024 im Bringsystem auf 4 Entsor-
gungsanlagen/Wertstoffhöfen im Ilm-Kreis. Insgesamt wurden 8 Altkleider-Sammel-
Container aufgestellt. Die Erfassung versteht sich zusätzlich zu den derzeit im Ilm-
Kreis durchgeführten und bereits genehmigten gewerblichen und gemeinnützigen 
Sammlungen. Außerdem erfolgte im Anschluss in gleicher Sitzung mit Beschluss-Nr. 
346/23 die Bestätigung zur ersten Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Ab-
fallwirtschaftssatzung des Ilm-Kreises. Mit Bescheid des Thüringer Landesamtes für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) zum Vollzug der Abfallverzeichnis-
Verordnung i. V. m. dem Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz vom 2. Juni 2022 
wurden Unrichtigkeiten im Abfallartenkatalog der Deponie Rehestädt des Zweckver-
bandes Restabfallbehandlung Mittelthüringen korrigiert. Die fehlenden Abfallarten 
wurden ergänzt. Diese Ergänzung wurde in den Positivkatalog zur Gebührensatzung 
mit aufgenommen. Weiterhin wird im Positivkatalog die Gebührengruppe der Abfall-
art 170301*, kohlenteerhaltige Bitumengemische aufgrund eines Fehlers von der 
Gebührengruppe 07 auf Gebührengruppe 03 korrigie�U�W�����'�H�U���=�X�V�D�W�]���Ä�.�O�H�L�Q�P�H�Q�J�H�Q���E�L�V��
�������� �N�J�³�� �L�V�W�� �H�Q�W�I�D�O�O�H�Q���� �.�R�K�O�H�Q�W�H�H�U�K�D�O�W�L�J�H�� �%�L�W�X�P�H�Q�J�H�P�L�V�F�K�H�� �N�|�Q�Q�H�Q�� �D�X�I�� �G�H�U�� �'�H�S�R�Q�L�H��
Rehestädt abgelagert werden und werden demzufolge unter der Gebührengruppe 03 
angenommen.  
 
Mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2023 des Eigenbetrie-
bes Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis wurde durch den Kreistag am 15. November 
2023 mit Beschluss-Nr. 347/23 die eureos GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
mit der Niederlassung in Dresden beauftragt. 
 
In der 1. Sitzung des Kreistages der neuen Wahlperiode 2024 bis 2029 am 19. Juni 
2024 erfolgte für die Ilmenauer Umweltdienst GmbH die Bestätigung des Vorschla-
ges der Vertreter des Landkreises für den Aufsichtsrat des Unternehmens zur Wahl 
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in der Gesellschafterversammlung, wie nachfolgend im Beteiligungsbericht zum Be-
richtsteil des Unternehmens detailliert aufgeführt. Die Wahl in der Gesellschafterver-
sammlung fand bis zum Zeitpunkt der finalen Erarbeitung des diesjährigen Beteili-
gungsberichtes noch nicht statt. 
 
Ebenfalls in der 1. Sitzung des Kreistages der Wahlperiode 2024 bis 2029 wurden 
die Kreistagsmitglieder und deren Stellvertreter für den Betriebsausschuss des Ei-
genbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis wie nachfolgend aufgeführt bestätigt 
(Beschluss-Nr. 012/24): 
 
Fraktion:  Mitglied:     Stellvertreter: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AfD   Herr Hans -Joachim Fiedler   Herr Tobias Schmidt  
CDU/FDP  Frau Sandra Schaffroth    Herr Lars Pitan  
FWG   Herr Georg Bräutigam    Herr Stefan Buchtzik  
DIE LINKE  Herr Eckhard Bauerschmidt   Herr Frank Kuschel  
 
In dieser 1. Sitzung des Kreistages erfolgte außerdem die Festsetzung der Anzahl 
der weiteren Verbandsräte für das Verbandsmitglied Ilm-Kreis und Bestellung der 
weiteren Verbandsräte und deren Stellvertreter für die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Restabfallbehandlung Mittelthüringen (Beschluss-Nr. 013/24). Der 
Beschlusstext lautet wie folgt: 
 
1. Für die Wahlperiode 2024 bis 2029 wird die Anzahl der vom Verbandsmitglied 

Ilm-Kreis in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Restabfallbe-
handlung Mittelthüringen zu entsendenden weiteren Verbandsräte entspre-
chend der für die Kommunalwahl geltenden Einwohnerzahl auf drei festge-
setzt. 

2. Für die Verbandsversammlung des  Zweckverbandes Restabfallbehand-
lung Mittelthüringen  werden für das Verbandsmitglied Ilm-Kreis folgende 
weitere Verbandsräte und Stellvertreter bestellt: 

 
Fraktion:  Mitglied:     Stellvertreter: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AfD   Herr Hans -Joachim Fiedler   Herr Tobias Schmidt  
CDU/FDP  Frau Sandra Schaffroth    Herr Lars Pitan  
FWG   Herr Georg Bräutigam    Herr Stefan Buchtzik  
 
öffentlicher straßengebundener Personennahverkehr  
 
Mit den Beschlüssen-Nr. 360/23 sowie 359/23 erfolgten durch den Kreistag in der 
Sitzung am 13. Dezember 2023 die Beschlussfassungen zum Wechsel eines Mit-
gliedes betreffs der Arbeit in den Aufsichtsräten der IOV Omnibusverkehr GmbH 
Ilmenau und Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH wie folgt:  
 
5. Änderung des KT -Beschlusses Nr. 010/19 vom 18. Juni 2019 -Abberufung 
eines Mitgliedes und Entscheidung zum Vorschlag eines neuen Mitgliedes für 
den Aufsichtsrat der IOV Omnibusverkehr GmbH I lmenau zur Wahl in der Ge-
sellschafterversammlung  
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Der Kreistag beschloss in benannter Sitzung: 
 

1. Es wird der Gesellschafterversammlung der IOV Omnibusverkehr GmbH 
Ilmenau vorgeschlagen, das Mitglied des Kreistages des Ilm-Kreises Herrn Ulf 
Kümmerling (fraktionslos) als Aufsichtsratsmitglied abzuberufen. 

2. Für den Aufsichtsrat IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau wird nach Aus-
scheiden eines Mitgliedes des Aufsichtsrates das Mitglied des Kreistages des 
Ilm-Kreises Frau Grit Penzler (Fraktion linkegrünespd) zur Wahl in der Gesell-
schafterversammlung vorgeschlagen. 

 
5. Änderung des KT -Beschlusses Nr. 009/19 vom 18. Juni 2019 - Abberufung 
eines Mitgliedes und Entscheidung zum Vorschlag eines neuen Mitgliedes für 
den Aufsichtsrat der Ilm -Kreis Personenverkehrsgesellschaft  mbH zur Wahl in 
der Gesellschafterversammlung  
 
Der Kreistag beschloss in benannter Sitzung: 
 

3. Es wird der Gesellschafterversammlung der Ilm-Kreis Personenverkehrsge-
sellschaft mbH vorgeschlagen, das Mitglied des Kreistages des Ilm-Kreises 
Herrn Ulf Kümmerling (fraktionslos) als Aufsichtsratsmitglied abzuberufen. 

4. Für den Aufsichtsrat der Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH wird 
nach Ausscheiden eines Mitgliedes des Aufsichtsrates das Mitglied des Kreis-
tages des Ilm-Kreises Frau Grit Penzler (Fraktion linkegrünespd) zur Wahl in 
der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen. 

 
In der 1. Sitzung des Kreistages der neuen Wahlperiode 2024 bis 2029 am 19. Juni 
2024 erfolgten für die Beteiligungsunternehmen Ilm-Kreis Personenverkehrgesell-
schaft mbH und die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau die Bestätigung des Vor-
schlages der Vertreter des Landkreises für die Aufsichtsräte der Unternehmen zur 
Wahl in der Gesellschafterversammlung, wie nachfolgend im Beteiligungsbericht zu 
den jeweiligen Berichtsteilen der Unternehmen aufgeführt. Die Wahl in den Gesell-
schafterversammlungen fand bis zum Zeitpunkt der finalen Erarbeitung des diesjäh-
rigen Beteiligungsberichtes noch nicht statt. 
 
Sonstiges  
 
In der 30. Sitzung des Kreistages am 06. September 2023 wurde dem Verwaltungs-
rat der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt 
(Beschluss-Nr. 328/23). Im Vorfeld zu dieser Beschlussfassung wurde gemäß § 20 
Abs. 3 Thüringer Sparkassengesetz (ThürSpkG) dem Träger der Jahresabschluss 
und der Lagebericht für das Geschäftsjahr vorgelegt. Die Vertretungskörperschaft 
des Trägers beschließt nach § 20 Abs. 5 über die Entlastung des Verwaltungsrates.  
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Ilm-Kreises für das Haushaltsjahr 
2024, dessen Anlage die Wirtschaftspläne 2024 und neuesten Jahresabschlüsse der 
nach § 2 Abs. 2 ThürGemHV bestimmten Unternehmen sind, wurden in der 33. Sit-
zung des Kreistages am 07. Februar 2024 mit Beschluss-Nr. 372/24 beschlossen.  
Mit Schriftstück vom 11. März 2024 wurden seitens der Rechtsaufsichtsbehörde, 
dem Thüringer Landesverwaltungsamt, die getroffenen Festsetzungen in der Haus-
haltssatzung 2024 des Ilm-Kreises, soweit erforderlich, rechtsaufsichtlich genehmigt. 
Damit konnte die Haushaltssatzung von der Landrätin ausgefertigt und nach §§ 57 
Absatz 3 und 114 Thüringer Kommunalordnung öffentlich bekanntgemacht werden. 
Dies erfolgte im Amtsblatt am 16. April 2024.  



 

 

3 Darstellung ausgewählter finanz - und betriebswirtschaftlicher  
 Eckpunkte sowie Kennziffern der Unternehmen  
 des privaten Rechts  
3.1  Geschäftsjahr  20 23  
3.1.1  Unternehmensdaten  
 
 (Anga�E�H�Q���L�Q���7�¼���J�H�U�X�Q�G�H�W�� 
 unmittelbare B eteiligungen  mittelbare Beteili gung en 

 
Summe  

Daten/Unternehmen  Ilm-Kreis 
Persone n-
verkehrsg e-
sel lschaft 
mbH 

Ilm-Kreis -
Kliniken 
Arnstadt -
Ilmenau 
gGmbH  

Technologie - 
und Gründe r-
zentrum 
Ilmenau 
GmbH 

Ilmenauer  
Umwel t-
dienst  
GmbH 

KIV Kommu-
nale Informa-
tionsverarbei-
tung Thürin-
gen GmbH  

IOV Omnibu s-
verkehr GmbH 
Ilmenau  

Medizin isches Ver-
sorgung szentrum 
MVZ Ilmenau GmbH  

1. Geschäfts - und Ertragslage          
   Erlöse aus Krankenhausleistungen - 74.437,6 - - - - - 74.437,6 
   Erlöse aus Wahlleistungen, ambulan-

ten Leistungen und Nutzungsentgelte 
d. Ärzte, Erhöhung des Bestandes 
an unfertigen Leistungen 

 
 
 

- 

 
 
 

3.611,2 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

3.611,2 
   Umsatzerlöse 1.236,7 1.681,6 486,8 4.174,2 12.107,6 15.438,5 3.832,5 38.957,9 
   sonstige betriebliche Erträge 42,9 2.408,2 174,9 39,0 56,5 326,9 107,4 3.155,8 
   Materialaufwand - 16.691,9 - 1.092,0 7.231,3 5.543,7 192,6 30.751,5 
   Personalaufwand 266,5 57.568,3 187,3 1.969,5 3.188,2 6.188,6 2.993,1 72.361,5 
   Abschreibungen 107,2 4.726,1 180,5 463,3 107,2 1.234,7 291,5 7.110,5 
   sonstige betriebliche Aufwendungen 395,3 9.515,6 269,5 545,7 764,8 2.566,0 456,8 14.513,7 
   Jahresüberschuss 31,4 354,4 45,9 73,8 614,0 232,9 4,4 1.356,8 
   Jahresfehlbetrag - - - - - - - - 
         
2. Finanzbeziehungen zwischen  
    Kernhaushalt und Beteili gung  

        

         
a) resultierend aus Träger -  

schaft/Beteiligung  
        

Gewinnabführung an Kernhaushalt      
nach Steuerabzug 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

   Verlustabdeckung aus Kernhaushalt - - - - - - - - 
   Kapitalzuführung aus Kernhaushalt - - - - - - - - 
   Darlehensgewährung v. Kreis 
   (Stand 31.12.) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

   Zuschüsse an Beteiligungen für  
laufende Zwecke bzw. Investitionen 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

   Zahlungen von Beteiligungen - - - - - - - - 
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 unmittelbare Bete iligun gen  

 
mittelbare Beteiligung en  Summe  

Daten/Unternehmen  Ilm-Kreis Pe r-
sonenve r-
kehrsgesel l-
schaft mbH  

Ilm-Kreis -
Kliniken Ar n-
stadt -Ilmenau 
gGmbH  

Technologie - 
und Gründe r-
zentrum 
Ilmenau GmbH  

Ilmenauer  
Umwel tdienst  
GmbH 

KIV Kommu-
nale Informa-
tionsverarbei-
tung T hürin-
gen GmbH  

IOV Omnibu s-
verkehr GmbH 
Ilmenau 

Medizin isches 
Versorgung s-
zentrum MVZ 
Ilmenau GmbH  

b) nicht resultierend aus Träge r-
schaft/Beteiligung  

        

Entgelte für gegenseitige Liefe-
rungen und Leistungen 
einnahmeseitig Ilm-Kreis 

 
 

- 

 
 

1,0 

 
 

8,5 

 
 

0,6 

 
 

- 

 
 

1,0 

 
 

- 

 
 

11,1 
ausgabeseitig Ilm-Kreis 756,2 2,6 - 2,6 524,8 11.925,3 - 13.211,5 

         
3. Beschäftigte durchschnittlich  6 839 3 43 50 135 53 1.129 
         
4. Investitionen /Aktiva          
   Anlagevermögen 4.579,6 52.190,9 4.031,4 1.815,4 383,6 5.567,3 1.481,1 70.049,3 
   Umlaufvermögen 535,6 38.259,9 2.065,3 885,5 3.426,0 3.429,6 1.215,2 49.817,1 
         
5. Vermögens - und Kapitalstru k-

tur /Passiva      
 

  
 

   Eigenkapital 3.972,2 30.051,3 2.447,2 1.361,9 2.377,3 1.494,1 2.376,3 44.080,2 
   Eigenkapital zu Bilanzsumme 77,4 % 29,5 % 40,1 % 50,3 % 62,1 % 16,6 % 88,1 % 33,5 % 
   Sonderposten  790,6 39.500,5 3.525,2 - - - - 43.816,3 
   Sonderposten zu Bilanzsumme 15,4 % 38,8 % 57,7 % - - - - 33,3 % 
   Rückstellungen 40,4 11.432,7 44,5 176,9 668,3 1.362,3 164,3 13.889,4 
   Rückstellungen zu Bilanzsumme 0,8 % 11,2 % 0,7 % 6,5 % 17,5 % 15,1 % 6,1 % 10,6 % 
   Verbindlichkeiten 155,2 20.631,7 88,9 1.145,9 781,8 6.157,8 148,1 29.109,4 
   Verbindlichkeiten zu Bilanzsumme 3,0 % 20,2 % 1,5 % 42,3 % 20,4 % 68,3 % 5,5 % 22,2 % 
   Bilanzsumme 5.129,3 101.914,0 6.105,8 2.709,8 3.827,4 9.018,8 2.696,3 131.401,4 

Wirtschaftsprüfer/Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft 

 
KPMG AG 

 
BDO 

 
entfällt 

eureos GmbH 
wirtschaftsprü-

fungsgesell-
schaft 

 
AKR 

 
KPMG AG 

 
BDO 

 

Prüfungs- bzw. Bestätigungs- 
vermerk (bezogen auf den voll-
ständigen Jahresabschluss und 
Lagebericht) erteilt 

 
ja 

 
ja 

 
entfällt 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 
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3.1.2  Kennzahlen  
 
 unmittelbare B eteiligungen  mittelbare Beteiligung en 

 
Kennzahlen /Unternehmen  Ilm-Krei s Per-

sonenve r-
kehrsgesel l-
schaft mbH  

Ilm-Kreis -
Kliniken Ar n-
stadt -Ilmenau 
gGmbH  

Technologie - 
und Gründe r-
zentrum 
Ilmenau GmbH  

Ilmenauer  
Umwel tdienst  
GmbH 

KIV Kommunale 
Informations-
verarbeitung 
Thüringen 
GmbH 

IOV Omnibu s-
verkehr GmbH 
Ilmenau  

Medizin isches 
Versorgung s-
zentrum MVZ 
Ilmenau GmbH  

1. Kennzahlen zur Vermögens -        
und Kapitallage  

       

Anlagendeckungsgrad A  (%) 86,7 57,6 60,7 75,0 619,7 26,8 175,1 
Anlagenintensität (%) 89,5 5,1 66,0 67,2 10,1 61,7 54,9 
Investitionsquote (%) 0,1 6,1 0,1 40,0 71,6 18,4 5,2 
Reinvestitionsquote (%) 5,5 64,4 2,0 156,3 21,8 - 25,9 
Eigenkapitalquote (%) 77,7 29,6 40,0 67,6 62,1 16,6 88,4 
Verschuldungsgrad (%) 1,7 0,6 - -*) - 49,7 - 

        
2. Kennzahlen zur Ertragslage         

Eigenkapitalrentabilität (%) 0,8 1,2 1,9 5,4 25,8 15,6 0,2 
Personalintensität (%) 20,8 67,8 28,3 46,7 26,2 39,3 76,0 

        
3. Kennzahlen zur Finanzlage         
    Cash-�)�O�R�Z�������7�¼�� 188 3.756 - -263 357 1.677 -184 
        
        
        

 
*) gegenüber Gesellschafter IUWD 34,6 
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3.2  Geschäftsjahr  20 22  
3.2.1  Unternehmensdaten  
 
 (Anga�E�H�Q���L�Q���7�¼���J�H�U�X�Q�G�H�W�� 
 unmittelbare B eteiligungen  mittelbare Beteiligung en 

 
Summe  

Daten/Unternehmen  Ilm-Kreis 
Persone n-
verkehrsg e-
sel lschaft 
mbH 

Ilm-Kreis -
Kliniken 
Arnstadt -
Ilmenau 
gGmbH  

Technologie - 
und Gründe r-
zentrum 
Ilmenau 
GmbH 

Ilmenauer  
Umwel t-
dienst  
GmbH 

KIV Kommu-
nale Informa-
tionsverarbei-
tung Thürin-
gen GmbH  

IOV Omnibu s-
verkehr GmbH 
Ilmenau  

Medizin isches Ver-
sorgung szentrum 
MVZ Ilmenau GmbH  

1. Geschäfts - und Ertragslage          
   Erlöse aus Krankenhausleistungen - 74.440,6 - - - - - 74.440,6 
   Erlöse aus Wahlleistungen, ambulan-

ten Leistungen und Nutzungsentgelte 
d. Ärzte, Erhöhung des Bestandes 
an unfertigen Leistungen 

 
 
 

- 

 
 
 

3.713,9 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

3.713,9 
   Umsatzerlöse 1.307,2 2.440,6 420,8 4.511,3 10.299,1 13.703,0 3.606,5 36.288,5 
   sonstige betriebliche Erträge 90,5 3.036,5 160,1 68,9 61,1 208,5 164,2 3.789,8 
   Materialaufwand 569,9 15.108,9 0,7 1.683,1 6.283,0 5.025,8 145,8 28.817,2 
   Personalaufwand 285,3 55.397,3 177,9 1.828,2 2.734,5 5.457,7 2.718,2 68.599,1 
   Abschreibungen 110,7 4.625,7 179,7 399,5 123,6 1.322,0 283,8 7.045,0 
   sonstige betriebliche Aufwendungen 368,7 11.957,9 205,7 611,6 615,9 1.915,0 619,4 16.294,2 
   Jahresüberschuss 40,6 687,9 14,3 18,1 420,1 218,2 2,1 1.401,3 
   Jahresfehlbetrag - - - - - - - - 
         
2. Finanzbeziehungen zwischen  
    Kernhaushalt und Beteiligung  

        

         
a) resultierend aus Träger -  

schaft/Beteiligung  
        

Gewinnabführung an Kernhaushalt      
nach Steuerabzug 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

   Verlustabdeckung aus Kernhaushalt - - - - - - - - 
   Kapitalzuführung aus Kernhaushalt - - - - - - - - 
   Darlehensgewährung v. Kreis 
   (Stand 31.12.) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

   Zuschüsse an Beteiligungen für  
laufende Zwecke bzw. Investitionen 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

   Zahlungen von Beteiligungen - - - - - - - - 
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 unmittelbare Bete iligungen  

 
mittelbare Beteiligung en  Summe  

Daten/Unternehmen  Ilm-Kreis Pe r-
sonenve r-
kehrsgesel l-
schaft mbH  

Ilm-Kreis -
Kliniken Arn-
stadt -Ilmenau 
gGmbH  

Technologie - 
und Gründe r-
zentrum 
Ilmenau GmbH  

Ilmenauer  
Umwel tdienst  
GmbH 

KIV Kommu-
nale Informa-
tionsverarbei-
tung Thürin-
gen GmbH  

IOV Omnibu s-
verkehr GmbH 
Ilmenau 

Medizin isches 
Versorgung s-
zentrum MVZ 
Ilmenau GmbH  

b) nicht resultierend  aus Träge r-
schaft/Beteiligung  

        

Entgelte für gegenseitige Liefe-
rungen und Leistungen 
einnahmeseitig Ilm-Kreis 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

8,5 

 
 

0,4 

 
 

- 

 
 

0,3 

 
 

- 

 
 

9,2 
ausgabeseitig Ilm-Kreis 1.319,3 1,1 0,4 3,8 663,8 9.787,6 - 11.776,0 

         
3. Beschäftigte d urchschnittlich  7 849 3 42 45 128 57 1.131 
         
4. Investitionen /Aktiva          
   Anlagevermögen 4.692,0 53.772,7 4.207,5 1.552,3 217,9 6.463,1 1.695,6 72.601,1 
   Umlaufvermögen 380,8 26.197,4 1.940,9 1.156,1 3.487,9 1.899,9 1.014,7 36.077,7 
         
5. Vermögens - und Kapitalstru k-

tur /Passiva      
 

  
 

   Eigenkapital 3.940,8 29.696,9 2.401,2 1.288,1 1.973,4 1.261,2 2.372,0 42.933,6 
   Eigenkapital zu Bilanzsumme 77,5 % 32,5 % 39,0 % 47,3 % 53,0 % 15,1 % 87,5 % 35,7 % 
   Sonderposten  811,6 40.480,8 3.680,7 - - - - 44.973,1 
   Sonderposten zu Bilanzsumme 15,9 % 44,3 % 59,8 % - - - - 37,4 % 
   Rückstellungen 39,4 10.606,2 6,8 129,3 521,5 880,4 203,8 12.387,4 
   Rückstellungen zu Bilanzsumme 0,8 % 11,6 % 0,1 % 4,7 % 14,0 % 10,5 % 7,5 % 10,3 % 
   Verbindlichkeiten 138,1 10.597,6 67,6 1.273,2 1.226,5 6.223,3 127,0 19.653,3 
   Verbindlichkeiten zu Bilanzsumme 2,7 % 11,6 % 1,1 % 46,8 % 33,0 % 74,4 % 4,7 % 16,4 % 
   Bilanzsumme 5.087,0 91.381,6 6.156,3 2.722,2 3.721,4 8.369,4 2.710,3 120.148,2 

Wirtschaftsprüfer/Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft 

 
KPMG AG 

 
BDO 

 
entfällt 

 
eureos gmbh 

 
AKR 

 
KPMG AG 

 
BDO 

 

Prüfungs- bzw. Bestätigungs- 
vermerk (bezogen auf den voll-
ständigen Jahresabschluss und 
Lagebericht) erteilt 

 
ja 

 
ja 

 
entfällt 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 
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3.2.2  Kennzahlen  
 
 unmittelbare B eteiligungen  mittelbare Beteiligung en 

 
Kennzahlen /Unternehmen  Ilm-Kreis Pe r-

sonenve r-
kehrsgesel l-
schaft mbH  

Ilm-Kreis -
Kliniken Ar n-
stadt -Ilmenau 
gGmbH  

Technologie - 
und Gründe r-
zentrum 
Ilmenau GmbH  

Ilmenauer  
Umwel tdienst  
GmbH 

KIV Kommunale 
Informations-
verarbeitung 
Thüringen 
GmbH 

IOV Omnibu s-
verkehr GmbH 
Ilmenau  

Medizin isches 
Versorgung s-
zentrum MVZ 
Ilmenau GmbH  

1. Kennzahlen zur Vermögens -        
und Kapitallage  

       

Anlagendeckungsgrad A  (%) 84,0 55,2 57,1 83,0 905,6 19,5 139,9 
Anlagenintensität (%) 92,5 5,9 68,4 57,3 5,9 77,3 62,6 
Investitionsquote (%) 2,2 4,8 - 30,3 18,1 28,6 2,4 
Reinvestitionsquote (%) 94,9 48,8 - 117,8 30,1 138,6 11,6 
Eigenkapitalquote (%) 79,9 32,5 39,0 47,9 53,0 15,1 87,8 
Verschuldungsgrad (%) 2,2 1,2 - - - 48,9 - 

        
2. Kennzahlen zur Ertragslage         

Eigenkapitalrentabilität (%) 1,0 2,3 0,6 1,4 21,3 17,3 0,1 
Personalintensität (%) 20,4 66,1 30,6 39,9 26,4 39,2 72,1 

        
3. Kennzahlen zur Finanzlage         
    Cash-�)�O�R�Z�������7�¼�� -4 -1.503 - -291 745 -74 306 
        
        
        

 
*) gegenüber Gesellschafter 42,7 IUWD  

13 
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4   Darstellung der einzelnen Unternehmen

4.1   Unmittelbare Beteiligungen des Landkreises

4.1.1    Ilmenauer Umweltdienst GmbH

 
Anschrift: Ratsteichstraße 2 Tel.: 03677 8466-0

 98693 Ilmenau Fax: 03677 8466-29
E-Mail: info@iuwd-gmbh.de
Homepage: www.iuwd-gmbh.de

Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen

Stammkapital 160.000,00 €   

Gesellschafter 1. Ilm-Kreis mit 51 % entspricht 81.600 € 

2. eigene Anteile der Gesellschaft selbst in Höhe von 
49 % entspricht 78.400 €

Geschäftsführung Herr Ingo Kirsten, Pößneck, ist seit dem 01. Januar 2012 
zum Geschäftsführer bestellt. Er vertritt die Gesellschaft al-
lein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit. Ab 01. Mai 2016 wurde Frau Andrea Heumann, 
Stadtilm, zur Prokuristin (Gesamtprokura gemeinsam mit 
einem Geschäftsführer) bestellt.

Mitglieder des Aufsichtsrates Wahlperiode 2019 bis 2024

Frau Petra Enders Landrätin des Ilm-Kreises
(Aufsichtsratsvorsitzende)
Herr Eckhard Bauerschmidt Kreistagsmitglied
Fraktion linkegrünespd
Herr Matthias Schlegel Kreistagsmitglied
Fraktion linkegrünespd
Herr Uwe Möller Kreistagsmitglied
Fraktion CDU/FDP
Herr Lars Pitan Kreistagsmitglied
Fraktion CDU/FDP
Herr Hans-Joachim Fiedler Kreistagsmitglied
Fraktion AfD
Herr Stefan Buchtzik Kreistagsmitglied
Fraktion FWG
Frau Heike Kerntopf Kämmerin und Beauftragte für Beteiligungsangele-

genheiten des Landkreises, bis 30.09.2021
Herr Christian Theodor Kämmerer und Beauftragte für Beteiligungsangele-  

genheiten des Landkreises, ab 01.10.2021
Herr Dirk Ullrich Arbeitnehmervertreter
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Mitglieder des Aufsichtsrates Wahlperiode 2024 bis 2029

Mit Beschluss des Kreistages Nr. 011/24 in der 1. Sitzung der neuen Wahlperiode am 
19. Juni 2024 wurden die Vertreter des Ilm-Kreises für den Aufsichtsrat der Ilmenauer 
Umweltdienst GmbH zur Wahl in der Gesellschafterversammlung wie nachfolgend 
aufgeführt bestätigt:

1. In den Aufsichtsrat der Ilmenauer Umweltdienst GmbH wird nach § 6 Abs. (2) des 
Gesellschaftsvertrages der Ilmenauer Umweltdienst GmbH als Vertreterin des 
Landkreises Ilm-Kreis die Landrätin Frau Petra Enders entsandt.

2. Für den Aufsichtsrat der Ilmenauer Umweltdienst GmbH werden folgende Mitglie-
der des Kreistages des Ilm-Kreises zur Wahl in der Gesellschafterversammlung 
vorgeschlagen:

Fraktion: Mitglied:

AfD Herr Hans-Joachim Fiedler

AfD Herr Tobias Schmidt

CDU/FDP Herr Lars Pitan

CDU/FDP Frau Sandra Schaffroth

FWG Herr Stefan Buchtzik

DIE LINKE Herr Eckhard Bauerschmidt

3. In den Aufsichtsrat der Ilmenauer Umweltdienst GmbH wird nach § 6 Abs. (2) des 
Gesellschaftsvertrages der Ilmenauer Umweltdienst GmbH der von der Landrätin 
in der Verwaltung für Beteiligungsangelegenheiten des Landkreises Beauftragte 
Herr Christian Theodor entsandt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes für dieses Geschäftsjahr fan-
den die Sitzungen der Organe (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung) zur Konstitu-
ierung für diese Wahlperiode noch nicht statt.

Im Geschäftsjahr 2023 fanden zwei Gesellschafterversammlungen sowie zwei Auf-
sichtsratssitzungen statt. 

Beteiligungsverhältnisse des Unternehmens

Die Ilmenauer Umweltdienst GmbH unterhält keine Beteiligungen an Unternehmen.

Gegenstand und Zweck des Unternehmens

Unternehmenszweck ist die Erfüllung von abfallwirtschaftlichen Aufgaben im Auftrag 
des Ilm-Kreises zur Erfüllung der diesem obliegenden öffentlichen Aufgaben der Abfal-
lentsorgung. Daneben sind der Gesellschaft Tätigkeiten im Rahmen gesetzlicher Mög-
lichkeiten gestattet.

Unternehmensgegenstand sind dabei insbesondere folgende Tätigkeiten:

• Sammeln und Transportieren von Restmüll, Sperrmüll sowie von Bioabfäl-
len, Baum- und Strauchschnitt, Altpapier und Elektroaltgeräten von den an 
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die Abfallentsorgung des Landkreises angeschlossenen Anschluss- bzw. 
Benutzungspflichtigen

• Bau und Bewirtschaftung von Recyclinghöfen des Landkreises
• Wertstoffentsorgung von den an die Abfallentsorgung des Landkreises an-

geschlossenen Anschlusspflichtigen, insbesondere Bioabfall- und Altpa-
pierverwertung und weitergehende Maßnahmen zum Wertstoffrecycling 
nach Maßgabe gesetzlicher Vorschriften

• die Entsorgung von Elektroaltgeräten nach Maßgabe des Gesetzes über 
das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsor-
gung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG)

• die Sonderabfallkleinmengeneinsammlung und –beseitigung
• die Gewerbeabfallentsorgung.

Soweit gesetzlich zulässig und nach diesem Gesellschaftsvertrag nicht untersagt, ist 
die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet er-
scheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie ist berechtigt, sich an 
Einrichtungen, die dem Gesellschaftszweck dienen, zu beteiligen oder sie zu errichten. 
Dabei ist der Territorialitätsgrundsatz (gemäß Thüringer Kommunalordnung) zu beach-
ten. Für eine Beteiligung an einer Gesellschaft, die außerhalb des Gebietes des Ilm-
Kreises tätig ist oder tätig werden kann, ist die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbe-
hörde erforderlich. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben einer oder 
mehrerer Hilfspersonen im Sinne der Abgabenordnung bedienen, soweit sie die Auf-
gaben nicht selbst wahrnimmt.

Unternehmensaufbau

Das Unternehmen ist ein reines Entsorgungsunternehmen und hauptsächlich im Be-
reich Einsammeln und Transportieren tätig. Anlagen werden nicht betrieben. Der Auf-
bau gliedert sich in die Sparten Kommunalbereich und Industrie, Handel und Gewer-
be. Im Kommunalbereich werden Leistungen im Auftrag des Landkreises wie:

�� Rest- und Biomüllentsorgung
�� Sperrmüllentsorgung
�� Elektronikschrottentsorgung
�� Behältergestellung und Umtausch
�� Betreibung von einem Wertstoffhof 
�� Metallschrotterfassung
�� Kühlgeräteentsorgung
�� Erfassung von Baum- und Strauchschnitt

durchgeführt.

Im Bereich Industrie, Handel und Gewerbe ist die IUWD überwiegend in den Ge-
schäftsfeldern der Containertransporte, Industrieentsorgung, Wertstoffentsorgung und 
Aktenvernichtung tätig. Für die Bürger des Landkreises werden im Bereich "Freier 
Markt" Containerleistungen aller Art durchgeführt.
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Organigramm

Gesellschaftsvertrag

Im Berichtsjahr 2015 galt zunächst der Gesellschaftsvertrag vom 26. Juni 1990 in der 
Fassung der UR-Nr. 1292/2002, zuletzt geändert am 14. November 2003. Mit Be-
schluss des Kreistages Nr. 082/15 vom 24. Juni 2015 wurde eine Neufassung des 
Gesellschaftsvertrages bestätigt. Der Gesellschafterbeschluss wurde am 22.07.2015 
gefasst, die notarielle Beurkundung erfolgte am 06.08.2015.

Handelsregister

Das Unternehmen ist eingetragen beim Amtsgericht Jena unter HRB 300430 (vormals 
Amtsgericht Meiningen HRB 430, erstmals am 11. September 1990). 

Geschäftsführer

Kaufmännische
Leitung
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Einsatzleitung

Sekretariat Beauftragten-
wesen

Buchhaltung

Rechnungslegung
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       Müllwerker
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müll
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Elektronikschrott-

erfassung

Behälterreinigung
und –tausch

Gewerbemüll- und Wert-
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Aktenvernichtung

PPK-Sammlung

Wertstoffhof
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Wichtigste Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
in T€

Bilanzdaten Aktiva 

31.12.2023 31.12.2022
A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, 
gewerbliche Schutzrechte und ähnli-
che Rechte und Werte sowie Lizen-
zen an solchen Rechten und Werten

2 - 2 -

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche 

Rechte und Bauten ein-
     schließlich der Bauten auf
     fremden Grundstücken 369 14 % 382 14 %
2. andere Anlagen, Betriebs- und
    Geschäftsausstattung 1.444 53 % 1.168 43 %

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                9                   - 9 -

II. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen
    und Leistungen              330 12 % 284 10 %
2. Sonstige Vermögensgegenstände              105                4 %        158            6 %

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-
instituten 442 17 % 705 26 %

C. Rechnungsabgrenzungsposten 9 - 14  1 %

Bilanzsumme 2.710 100 % 2.722 100 %

Bilanzdaten Passiva 

31.12.2023 31.12.2022
A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 160 6 % 160 6 %
davon Nennbetrag eigener Anteile
ausgegebenes Kapital

-78
82

-3 %
3 %

-78
82

-3 %
3 %

II. Kapitalrücklage 158 6 % 158 6 %

III. Gewinnvortrag 1.049 39 % 1.031 38 %
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IV. Jahresüberschuss 73 3 % 18 1 %

B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 177 6 % - -

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 58 2 % 65 2 %

D.

2. Sonstige Verbindlichkeiten

Passive latente Steuern

1.088

25

40 %

1 %

1.208

31

44 %

1 %

Bilanzsumme 2.710 100 % 2.722 100 %

Entwicklung Eigenkapital und Verbindlichkeiten

0 €
200 €
400 €
600 €
800 €

1.000 €
1.200 €
1.400 €
1.600 €
1.800 €
2.000 €

2019 2020 2021 2022 2023

T€

Eigenkapital Verbindlichkeiten
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Daten Gewinn- und Verlustrechnung

2023 2022

1. Umsatzerlöse 4.174 4.511

2. Sonstige betriebliche Erträge 39 69

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und
    für bezogene Waren 409 437
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 684 1.246

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.587 1.548
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 
    Altersversorgung 382 279

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens und Sach-
anlagen 463 400

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 546        612

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen          17          19

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 33 9

9. Ergebnis nach Steuern 92 30

10. Sonstige Steuern 18 12

11. JJahresüberschuss 74 18

0
20
40
60
80

100
120
140
160

T€

2019 2020 2021 2022 2023

Entwicklung Jahresergebnisse

Jahresergebnis
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Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

2023 2022 2021 2020 2019
Vollzeit 43 42 43 41 42
Teilzeit - - - - -
Azubi - - - - -
Gesamt 43 42 43 41 42

Gewährte Gesamtbezüge der Geschäftsführung und der Mitglieder des Auf-
sichtsrates des Unternehmens

Die Vergütung der Geschäftsführung wird - mangels gesetzlicher Verpflichtung – nicht 
individualisiert ausgewiesen. Die ehrenamtlichen Aufsichtsratsmitglieder erhielten im 
Berichtsjahr insgesamt 3.600,00 € (Vorjahr 3.600,00 €).

Zuschüsse und Kapitalentnahmen durch den Landkreis

Im zu berichtenden Geschäftsjahr 2023 flossen analog der Jahre 2006 bis 2022 keine 
Zuschüsse, wie beispielsweise Investitionszuschüsse durch den Landkreis an das Un-
ternehmen. Lediglich vom Ilm-Kreis in Anspruch genommene Leistungen wie Contai-
nerentsorgungen und Behältermiete waren aus dem Kreishaushalt zu begleichen und 
beziffern sich auf ca. 2,6 T€ im Berichtsjahr (Vorjahr 3,8 T€). Es handelt sich dabei 
nicht um Leistungen, die aus dem Beteiligungsverhältnis resultieren. Finanzbeziehun-
gen, die sich aus dem Beteiligungsverhältnis ergaben, erfolgten im Jahr 2023 nicht.

Situationsbericht

Lage des Unternehmens, Grundzüge des Geschäftsverlaufes, Stand der Erfül-
lung des öffentlichen Zweckes

Grundlagen des Unternehmens

Gemäß Gesellschaftsvertrag erbringt die Ilmenauer Umweltdienst GmbH mit Sitz in 
Ilmenau ihre Geschäftstätigkeit im Wesentlichen durch die Erfüllung abfallwirtschaftli-
cher Dienstleistungen im Ilm-Kreis als mehrheitlich öffentliches Entsorgungsunter-
nehmen.

Hierzu fasste der Kreistag am 18. April 2011 den Beschluss, mit Leistungsbeginn zum 
1. Januar 2014, die Entsorgungsdienstleistungen aus dem Vertrag im offenen Verfah-
ren aufgrund des Wertumfangs europaweit auszuschreiben. 

Dieser Beschluss wurde am 4. Januar 2012 vom Kreistag des Ilm-Kreises aufgehoben 
und beschlossen, dass diese Leistungen in den Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis (AIK) 
zu integrieren sind und somit auf eine Neuausschreibung zu verzichten ist. 

Mit Bescheid vom 2. Mai 2013 wurde durch die Landrätin das Bürgerbegehren „Ab-
fallwirtschaft in kommunale Hand“ zugelassen. Als Sammlungsfrist wurde der Zeit-
raum vom 23. Mai 2013 bis zum 23. September 2013 festgesetzt. Im Ergebnis wurden 
ausreichend gültige Unterschriften festgestellt, wodurch das Bürgerbegehren zustande 
gekommen ist. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11. Dezember 2013 die Zuläs-
sigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt. Nach Feststellung der Zulässigkeit durch den 
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Kreistag ist dieses den Bürgern zur Entscheidung in geheimer Abstimmung (Bürger-
entscheid) vorzulegen. Als Termin der Abstimmung wurde durch die Rechtsaufsichts-
behörde der 23. März 2014 festgelegt. Die Wahlbeteiligung lag bei 41 %. Davon 
stimmten ca. 70 % für eine Kommunalisierung der abfallwirtschaftlichen Dienstleistun-
gen. 

Die Landrätin wurde in der Kreistagsitzung am 12. November 2014 beauftragt, die er-
forderlichen Verhandlungen zur Rekommunalisierung mit dem Mitgesellschafter der 
IUWD zu führen. Im Ergebnis der Verhandlungen stimmten die Gesellschafter am 
6. Januar 2015 einer Veräußerung, entsprechend § 33 GmbHG, zu. Weiterhin be-
schlossen die Gesellschafter den Erwerb dieser Geschäftsanteile durch die Ilmenauer 
Umweltdienst GmbH. Mit notariell beurkundetem Kaufvertrag vom 21. Januar 2015 
erfolgte der Erwerb der eigenen Anteile unter den aufschiebenden Bedingungen der 
Zustimmung durch den Kreistag des Ilm-Kreises, der Erteilung der Genehmigung der 
Rechtsaufsichtsbehörde des Ilm-Kreises zur Finanzierung und zum Erwerb und der 
Zustimmung durch den Aufsichtsrat des Mitgesellschafters rückwirkend zum 31. De-
zember 2014, 24:00 Uhr. Die aufschiebenden Bedingungen wurden vollumfänglich 
erfüllt und der Kaufvertrag somit rechtswirksam.

Zur Finanzierung des Erwerbs der Anteile durch die IUWD wurde 2015 ein Darlehens-
vertrag in Höhe von 2.000 T€ mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Ilm-Kreises (Eigen-
betrieb des Landkreises) abgeschlossen.

Der Ilm-Kreis hält 51 % der Geschäftsanteile der IUWD. 49 % der Geschäftsanteile 
werden von der Gesellschaft selbst gehalten als eigene Anteile.

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der bestellte Aufsichtsrat und die 
Gesellschafterversammlung.

Am 29. Juni 2015 erfolgte der Abschluss eines langfristigen Entsorgungsvertrages 
zwischen dem Ilm-Kreis als Gesellschafterin und der Ilmenauer Umweltdienst GmbH. 
Dieser Vertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Laufzeitbeginn war der 1. Janu-
ar 2016. Die IUWD wurde durch den Landkreis ab dem 1. Januar 2018 mit der Samm-
lung von Papier beauftragt. Dies beinhaltet auch die Erfassung des Verpackungsan-
teils der Dualen Systeme. Die Vermarktung, der Umschlag und die Bereitstellung des 
Altpapiers erfolgte, im Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung, durch die RE-
MONDIS GmbH & Co. KG am Standort Langewiesen. Dieser Dienstleistungsvertrag 
wurde zum 31.12.2023 beendet. 

Geschäftsverlauf

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt Deutschlands war im Jahr 2023 nach ersten 
Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,3 % niedriger als im 
Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung 0,1 % Die ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 im nach wie vor 
krisenbedingten Umfeld ins Stocken. Die trotz der jüngsten Rückgänge nach wie vor 
hohen Preise auf allen Wirtschaftsstufen dämpften die Konjunktur. Hinzu kamen un-
günstige Finanzierungsbedingungen durch steigende Zinsen und eine geringere Nach-
frage aus dem In- und Ausland. Damit setzte sich die Erholung der deutschen Wirt-
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schaft vom tiefen Einbruch im Corona-Jahr 2020 nicht weiter fort. Im Vergleich zu 
2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP um 0,7 % höher. 
Quelle: Pressemitteilung Nr. 019 vom 15. Januar 2024 des Statistischen Bundesamtes

Die Verbraucherpreise in Deutschland haben sich im Jahresdurchschnitt 2023 um 
5,9 % gegenüber 2022 erhöht. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, fiel die Infla-
tionsrate für 2023 damit geringer aus als im Jahr zuvor. Sie hatte im Jahr 2022 noch 
bei 6,9 % gelegen. Die Teuerung für das Jahr 2023 wurde wie im vorangegangenen 
Jahr von den Auswirkungen der Kriegs- und Krisensituation beeinflusst, die die Preis-
entwicklung auf allen Wirtschaftsstufen prägte. Entlastungsmaßnahmen milderten die 
Teuerung von Energie im Jahresverlauf 2023 wie bereits im Vorjahr teilweise ab. Die 
Energieprodukte verteuerten sich 2023 gegenüber dem Vorjahr um 5,3 %, nach einem 
enormen Anstieg um 29,7 % im Jahr 2022. Im Jahresverlauf zeigte sich zudem von 
März bis Dezember 2023 bei der Energie insgesamt eine Entspannung bei der Preis-
entwicklung. Das Ergebnis für das Jahr 2023 resultiert jedoch im Wesentlichen aus 
dem Vergleich mit dem hohen Preisniveau im Vorjahr. Im Jahresdurchschnitt 2023 
erhöhten sich die Preise für Haushaltsenergie um 14 %, unter anderem kostete Gas 
14,7 % und Strom 12,7 % mehr als ein Jahr zuvor. Hingegen verbilligte sich unter den 
Haushaltsenergieprodukten leichtes Heizöl im Jahresdurchschnitt gegenüber 2022 
deutlich um 22,2 %. Auch Kraftstoffe wurden im Jahresdurchschnitt günstiger (-5,8 %). 
Die Preisentwicklung für einzelne Kraftstoffsorten war jedoch sehr heterogen (Diesel-
kraftstoff -11,3 %, Superbenzin -4,0 %, aber Autogas + 3 %). Ohne Berücksichtigung 
der Energiepreise hätte die Jahresteuerungsrate 2023 bei 6 % gelegen.  
Quelle: Pressemitteilung Nr. 020 vom 16. Januar 2024 des Statistischen Bundesamtes

Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Geschäftsentwicklung entsprach unter Beachtung der gesamtwirtschaftlichen und 
branchenbezogenen Rahmenbedingungen im Jahre 2023 den Erwartungen. 

Trotz der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen im abgelaufenen Geschäftsjahr 
konnte auf der Grundlage des Entsorgungsvertrages mit dem Ilm-Kreis (kommunale 
Entsorgung) sowie dem erwirtschafteten Ergebnis des Bereiches gewerbliche Müllent-
sorgung der mit Gesellschafterbeschluss im Wirtschaftsplan 2023 prognostizierte Jah-
resüberschuss vor Ertragsteuern in Höhe von 37 T€ realisiert bzw. übertroffen werden.

Die Umsatzerlöse aus dem operativen Kommunalbereich erhöhten sich im Vergleich 
zu 2022 um 338 T€, haben jedoch den Planansatz für 2023 um 261 T€ unterschritten. 
Die Hauptursache der geringeren Umsätze im Kommunalbereich liegt hauptsächlich in 
den geringeren Papier-Vermarktungserlösen und nochmals geringeren Erfassungs-
mengen für Altpapier gegenüber 2022. Die Erfassungsmengen in allen anderen Ab-
fallarten bewegten sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Verkaufspreise im Großhandel für Mischpapier bewegten sich im Jahr 2023 auf 
einem insgesamt relativ konstanten niedrigen Niveau.

Diese Vermarktungserlöse haben im Ergebnis für die IUWD allerdings keine Auswir-
kungen, da diese Erlösanteile zu 100 % an den AIK vertraglich weitergereicht werden. 
Dadurch ergibt sich für die IUWD kein finanzielles Risiko aufgrund von unterjährig 
schwankenden Papiererlösen. Die Mitbenutzung der Kommunalen PPK-Sammlung 
durch die Dualen Systeme wurde mit Inkrafttreten des Verpackungsgesetzes grundle-
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gend neu geregelt. Diese Abstimmungsvereinbarung zwischen Kommune und den 
Dualen Systemen regelte wie auch 2022 die PPK-Mitbenutzung. Die IUWD wurde wie 
auch 2022 weiterhin mit der Erfassung von PPK für den Landkreis, incl. der anteiligen 
Mengen der dualen Systeme, beauftragt.

Der PPK-Vermarktungsvertrag mit REMONDIS wurde zum 31.12.2023 beendet und 
durch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Ilm-Kreises zum 01.01.2024 neu ausgeschrie-
ben. 

Die Personalkosten wurden gegenüber dem Wirtschaftsplan geringfügig unterschrit-
ten. Geringere Beschaffungskosten für Dieselkraftstoff gegenüber Plan haben sich 
positiv auf den Bereich der KfZ-Kosten ausgewirkt. Höhere Reparaturkosten und Kos-
ten für Ersatzteile konnten somit kompensiert werden. Die Ursachen für diese höheren 
Kfz-Kosten gegenüber dem Wirtschaftsplan begründen sich zum einen in gestiegenen 
Kosten aufgrund der inflationären Entwicklung für Reparaturdienstleistungen an der 
bestehenden Fahrzeugtechnik und in der Beschaffung von Ersatzteilen. 

Mit rund 93 % erzielte die Gesellschaft ihre Umsatzerlöse auf der Grundlage des mit 
dem Ilm-Kreis geschlossenen Entsorgungsvertrages. 

Das Jahresergebnis beläuft sich im Geschäftsjahr 2023 auf 74 T€ (Vorjahr: 18 T€).

Investitionen

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2023 Investitionen in Höhe von 726 T€ (Vorjahr: 471 
T€) getätigt. Die umfangreichsten Investitionspositionen betrafen dabei den Erwerb von 
drei Neufahrzeugen (zwei Abfallsammelfahrzeuge und ein Abrollkipperfahrzeug) und di-
versen Abfallbehältern. 

Abfallsammelfahrzeug
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Finanzierung

Die Finanzierung der im Geschäftsjahr 2023 durchgeführten Investitionen erfolgte 
ausschließlich aus Eigenmitteln der Gesellschaft. 

Die Rückführung des vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis ausgereichten 
Darlehens verlief planmäßig.

Personal

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 hat es nur geringfügige Veränderungen im Per-
sonalbereich gegeben. Im Durchschnitt des Geschäftsjahres 2023 waren im Unter-
nehmen 43 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 42 Mitarbeiter). 

Davon:
- 1 Geschäftsführer
- 5 Mitarbeiter Verwaltung
- 36 Mitarbeiter im operativen Bereich
- 1 Aushilfskraft 

Qualitätsmanagementsystem

Im Rahmen des eingerichteten Qualitätsmanagementsystems und der Zertifizierungs-
bedingungen als Entsorgungsfachbetrieb sowie in Umsetzung des Gesetzes zur Kon-
trolle und Transparenz im Unternehmensbereich hat die IUWD im fachlichen und 
technischen Bereich ein Informationssystem aufgebaut.

Im Dezember 2023 wurde erneut der Nachweis erbracht, dass der Betrieb die Anfor-
derungen der Entsorgungsfachbetriebsverordnung erfüllt. 

Darüber hinaus wird externen Geschäftsrisiken durch marktbezogene Analysen, der 
Beobachtung von allgemeinen und umweltspezifischen Gesetzesänderungen sowie 
von Entwicklungen im Bereich der technisch-technologischen Verfahren entgegenge-
wirkt. Diese Aufgaben werden in der Stelle des Qualitätsmanagementbeauftragten 
gebündelt.

Ferner werden in monatlichen betriebswirtschaftlichen Auswertungen finanzwirtschaft-
liche Kennziffern (Liquidität, Ergebnis etc.) analysiert, um interne Geschäftsrisiken 
aufdecken zu können. Weiterhin verfügt die IUWD über ein Kennzahlensystem zur 
Güte des Managementsystems, deren Informationen sich u. a. aus internen Audits, 
Kundenanforderungsanalysen sowie Selbstbewertungsprozessen der Leistungen er-
geben.

Ausblick, Chancen und Risiken

Risiko- und Chancenbericht 

Eine wichtige Maßnahme zur Risikominimierung der Ilmenauer Umweltdienst GmbH 
ist das Controlling einschließlich der kurz- und mittelfristigen Unternehmensplanung. 
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Schwerpunkt sind dabei die kontinuierlichen Ergebnisstandberichte (Soll-Ist-Vergleich) 
über die betriebswirtschaftlichen Daten mit der Bewertung der aufgetretenen Abwei-
chungen. Diese Soll-Ist-Vergleiche werden sowohl regelmäßig in den Beratungen im 
Unternehmen (Dienstberatung) als auch in den Zusammenkünften mit den Vertretern 
des Aufsichtsrates und des Gesellschafters ausgewertet.

Weitere Bestandteile zur Vermeidung interner und externer Risiken ergeben sich aus 
den Anforderungen der Entsorgungsfachbetriebsverordnung. Beauftragte externe 
Sachverständige prüfen jährlich, ob von der Ilmenauer Umweltdienst GmbH die orga-
nisatorischen, technischen und gesetzlichen Anforderungen an eine korrekte Dienst-
leistungserbringung erfüllt werden.

Entgeltanpassungen im Rahmen des Dienstleistungsvertrages sind möglich, obliegen 
jedoch der Genehmigung unseres kommunalen Auftraggebers. Die kommunalen Um-
sätze wurden für 2024 mit einer Entgeltanpassung geplant. Hierzu wurde ein sechster 
Änderungsvertrag zum Vertrag vom 29.07.2015 über Entsorgungsdienstleistungen 
zwischen dem Ilm-Kreis und der IUWD abgeschlossen. Gleichzeitig wurden die Erfas-
sungsmengen im Jahr 2023 für die Umsatzplanung für 2024 zugrunde gelegt. 

Containerfahrzeug

Durch die weiterhin aktuell angespannte geopolitische Lage und inflationäre Entwick-
lungen können sich zukünftige ergebniswirksame Risiken im Bereich der Beschaf-
fungskosten ergeben. 

Mit Umsetzung der Kommunalisierung und der weiteren Beauftragung der IUWD mit 
der Erbringung der operativen Entsorgungsdienstleistungen durch den Landkreis ist 
der Fortbestand der Gesellschaft auch für die folgenden Jahre als gesichert anzuse-
hen. Risiken aufgrund von Ausfällen wesentlicher Forderungen ergeben sich nicht, da 
unser Hauptauftraggeber der Ilm-Kreis ist. Etwa 93 % des Umsatzes ist durch unseren 
kommunalen Auftraggeber gesichert. Auch im gewerblichen Bereich wird die IUWD 
weiterhin ihre Dienstleistungen in beschränktem Umfang anbieten.
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Zur Sicherung der Darlehensverbindlichkeit hat die Gesellschaft 49 % ihrer Ge-
schäftsanteile inklusive aller Grundstücke, wertbestimmenden Gebäude, Fahrzeuge 
und Behälter an die Gesellschafterin übereignet.

Forderungsausfälle durch einzelne gewerbliche Kunden sind möglich, werden sich 
aber auf die IUWD eher nur geringfügig auswirken, da unser Hauptauftraggeber der 
Ilm-Kreis ist. 

Als problematisch erweist sich weiterhin der deutschlandweit festzustellende Fachkräf-
temangel auch für die Entsorgungsbranche. Es wird zunehmend schwieriger, geeigne-
tes Fachpersonal einzustellen. Insbesondere sind fehlende Berufskraftfahrer ein 
deutschlandweites Problem. Um einer erhöhten Fluktuation entgegenzuwirken, be-
stand das Ziel, die Vergütungsstruktur innerhalb der IUWD anzupassen und zukünftig 
den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD-E) anzuwenden. Entsprechende 
notwendige Vorbereitungen wurden im Wirtschaftsjahr 2023 getroffen, um eine nahtlo-
se Überführung in den TVöD-E zum 01.01.2024 zu gewährleisten. Geänderte tarifliche 
Rahmenbedingungen wurden in der Planung für 2024 berücksichtigt.

Prognosebericht

Für die folgenden Jahre ist aus wirtschaftlicher Sicht von einer stabilen Lage der Ge-
sellschaft auszugehen. Der Wirtschaftsplan 2024 sieht Umsatzerlöse von 3.909 T€ 
(Vorjahr: 4.520 T€) vor.

Die geplanten niedrigeren Umsätze gegenüber 2023 resultieren insbesondere aus der 
Beendigung des PPK-Vermarktungsvertrages zum 31.12.2023. Entsprechend wurden 
auch geringere auftragsbezogene Kosten geplant. Mit Abschluss des 6. Änderungs-
vertrages erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2024 eine vertraglichen Entgeltanpassung 
des Kommunalvertrages. Gleichzeitig wurden die Erfassungsmengen aus 2023 pla-
nungsseitig für 2024 berücksichtigt. 

Die geplanten Umsatzerlöse aus der operativen kommunalen Dienstleistungserbrin-
gung entsprechen im Wesentlichen der Preiskalkulation nach LSP (Stand Dezember 
2022). Kostensteigerungen aufgrund der geopolitischen Lage und der damit eingetre-
tenen inflationären Entwicklung wurden im Personal- und Kfz-Bereich im Wirtschafts-
plan für 2024 berücksichtigt. Gleichzeitig wird durch eine ständige Optimierung der 
Abfuhrleistungen einer Kostensteigerung im operativen Bereich entgegengewirkt.

Die fortlaufenden geplanten Ersatzinvestitionen in Neufahrzeuge werden sich in den 
nächsten Jahren positiv im Bereich der Kfz-Kosten auswirken. Für 2024 ist die Be-
schaffung eines Neufahrzeugs und die Ersatzbeschaffung diverser Abfallbehälter ge-
plant. Nach Abzug der operativen Betriebsaufwendungen wurde für 2024 ein Jahres-
ergebnis in Höhe von 21 T€ geplant.

Zum 31.03.2025 wird der Kredit an den Abfallwirtschaftsbetrieb in Höhe von 900 T€ 
fällig. Nach Einschätzung der Geschäftsführung kann die IUWD diese Rückzahlung 
aus eigenen Mitteln nicht realisieren, sodass eine weitere Fremdfinanzierung des Be-
trages erforderlich werden wird. Entsprechend wurden auch für die Folgejahre weitere 
Tilgungsraten im Finanzplan eingestellt. Vorzugsweise sollte der bestehende Kredit-
vertrag mit dem AIK verlängert werden oder auch neu abgeschlossen werden. 
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Durch den anhaltenden Ukraine-Krieg sind weitere Auswirkungen auf die gesamtwirt-
schaftliche Lage nur bedingt vorhersehbar. Bei einer Verschärfung der gegenwärtigen 
geopolitischen Situation sind weitere Kostensteigerungen nicht auszuschließen. So-
weit sich die Situation nicht dramatisch verändert, wird für 2024 entsprechend der Pla-
nung ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet.

Zweigniederlassungsbericht

Die Gesellschaft hat keine Zweigniederlassungen. 

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Die Ilmenauer Umweltdienst GmbH erfüllt Aufgaben für die öffentliche Abfallentsor-
gung im Ilm-Kreis und trägt damit zur Realisierung der örtlichen Daseinsvorsorge bei. 
Entsprechend des Unternehmensgegenstandes liegt ein öffentlicher Zweck vor. Die 
Geschäftstätigkeit des Unternehmens entspricht den ursprünglich genannten Zielen. 
Nachfolgende Grafik verdeutlicht den Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung 
anhand der Erlössituation und bekräftigt die Erfüllung des öffentlichen Zweckes im 
Berichtsjahr:

1%

5%

94%

Er löse kom m unale Entsorgung

Er löse gew erbliche Entsorgung

Er löse Sons tige

Haftungsrisiken

Grundsätzlich ist die Haftung des Landkreises entsprechend § 73 (1) Nr. 4 ThürKO 
durch die Wahl dieser privaten Rechtsform mit beschränkter Haftung (GmbH) in Höhe 
des Anteils der Beteiligung am Stammkapital begrenzt.

Unmittelbare Haftungen des Gesellschafters Ilm-Kreis aus eigenständiger Verpflich-
tung wie z. B. Bürgschaften, Schuldbeitritte, Garantieversprechen bestehen zur Ilme-
nauer Umweltdienst GmbH nicht.
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  4.1.2 Technologie - und Gründerzentrum Ilmenau GmbH  
 

   
Anschrift:  Ehrenbergstraße 11  Tel.:    03677 668-0  
    98693 Ilmenau    
         E-Mail:   horn@tgz-ilmenau.de 
         Homepage:   www.tgz-ilmenau.de 
 
Bete iligungsverhältnisse am Unternehmen  
 
Stammkapital  �����������������������¼ 
    Das Stammkapital ist voll eingezahlt. 
 
Gesellschafter  Landkreis Ilmenau/ 
    Rechtsnachfolger Ilm-Kreis �����������������������¼  60 % 
    Stadt Ilmenau    �����������������������¼  40 % 
                  
Geschäftsführung  
 
Herr Rüdiger Horn wurde ab dem 30.06.2015 zum Geschäftsführer  
des Unternehmens bestellt. 
 
Mitglieder des  Beirates in der Wahlperiode 20 19 bis 202 4 
 
Im Berichtsjahr 2023 gab es keine Änderungen bzgl. der Mitglieder des Beirates.  
 
In Nachfolge von Regionalmanager Christian Schmidt, als ständiger Gast des Beira-
tes, übernahm die neue Regionalmanagerin Frau Carolin Schmidt diese Rolle in 
2023. 
 
Folgende Mitglieder sind im Beirat des U nternehmens tätig : 
 
Vertreter des Gesellschafters Ilm-Kreis: 
Herr Dr. Thomas Scheller 
Büro der Landrätin/Sachgebietsleiter Kreisplanung 
 
Vertreter des Gesellschafters Stadt Ilmenau: 
Herr Sebastian Poppner 
Beauftragter der Wirtschaftsförderung 
 
Vertreter der Technischen Universität Ilmenau: 
Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jens Müller 
Vizepräsident für Internationale Beziehungen und Transfer 
 
Vertreter eines Wirtschaftsunternehmens: 
Herr Olaf Mollenhauer  
Gesellschafter und Geschäftsführer der Kompass GmbH 
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Vertreterin einer Steuerberatungsgesellschaft: 
Frau Cornelia Schmidt  
Schmidt & Drößler, Kanzlei für Steuer- und Rechtsberatung 
 
Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Tobias Reimann 
Leiter Fachgebiet Industrieelektronik und 
Gesellschafter und Geschäftsführer der  
ISLE Steuerungstechnik und Leistungselektronik GmbH 
 
Folgende ständige Gäste sind im Beirat des U nternehmens tätig : 
 
Regionalmanagement Landkreis Gotha und Ilm-Kreis: 
Frau Carolin Schmidt 
 
Wirtschaftsförderung der Stadt Ilmenau: 
Herr Tino Wagner 
 
Sitzungen des Beirates fanden im Berichtsjahr am 31.05.2023 und 22.11.2023 statt.  
 
Beteiligungsverhältnisse des Unternehmens  
 
Die Gesellschaft unterhält keine eigenen Beteiligungen. 
 
Gegenstand des Unternehmens  
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Bildung einer Standortgemeinschaft von jun-
gen und innovativen Unternehmen, die technologisch neue Produkte, Verfahren und 
Dienstleistungen entwickeln und anbieten. 
 
Ziel des Unternehmens ist die Stärkung der Innovationskraft, insbesondere der regi-
onalen Wirtschaft und die Schaffung neuer zukunftsorientierter Arbeitsplätze in vor 
allem mittelständischen Unternehmen. 
 
Schwerpunkt der Tätigkeit des Unternehmens ist die zeitlich befristete Bereitstellung 
von gewerblichen Flächen für interessierte Unternehmen. Dies kann durch Anmie-
tung entsprechender Räumlichkeiten und Flächen sowie durch Erwerb und Errich-
tung von Gebäuden geschehen.  
 
Des Weiteren werden Serviceeinrichtungen für die Mieter betrieben und Beratungs-
leistungen zur Unternehmensplanung (Technologie-, Finanzierungs- und Marketing-
beratung) gemeinsam mit Netzwerkpartnern erbracht sowie Kontakte und Kooperati-
onen vermittelt. 
 
Die Ausdehnung des Gegenstandes des Unternehmens auf weitere, dem Ziel des 
Unternehmens dienende, Leistungen ist möglich. Die Gesellschaft verfolgt als In-
strument der Wirtschaftsförderung im Gebiet der Gesellschafter keine Gewinnerzie-
lungsabsicht. 
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Unternehmensaufbau  
 
Auf Grund der geringen Größe entfällt eine Strukturierung des Unternehmens hin-
sichtlich des Unternehmensaufbaus. 
 
Gesellschaftsvertrag  
 
Die Gesellschaft wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 07. Februar 1991 gegründet 
(UR-Nr. 0256/1991 Notarin Ingrid Brand, Ilmenau). Bereits am 23.08.1991 erfuhr der 
Gesellschaftsvertrag eine Änderung, weitere folgten am 21.12.1991, 01.07.1993 zu-
letzt vor dem Notar Willi Decku, Trier �± UR-Nr. 1979/1999 W am 29. Oktober 1999. 
 
Handelsregister  
 
Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 301157 im Register eingetra-
gen. Die ursprüngliche Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 23. September 
1991 beim Kreisgericht Zella-Mehlis unter HRB 1157. 
 
Wichtigste Kennzahlen der Vermögens -, Finanz - und Ertragslage  
�L�Q���7�¼ 
 
Bilanzdaten   Aktiva                                                                                
 

   
31.12.2023 

 
31.12.2022 

A. Anlagevermögen      
      
I. Sachanlagen 

1. Grundstücke, grundstücksgleiche 
Rechte und Bauten einschließlich der 
Bauten auf fremden Grundstücken 

2. technische Anlagen und Maschinen 
3. andere Anlagen, Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung 

 
 
 

3.995 
4 
 

  32 

 
 
 

66 % 
 - 

 
  1 % 

 
 
 

4.172 
5 
 

  31 

 
 
 

68 % 
 - 

 
  1 % 

B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) 2 - 3 - 
II. Forderungen und sonstige  

Vermögensgegenstände 
1. Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen 
2. sonstige Vermögensgegenstände 
 

 
 
 

5 
18 

 
 
 

- 
- 
 

 
 
 

9 
15 

 
 
 

- 
- 
 

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 

 
2.041 

 
33 % 

 
1.913 

 
31 % 

      
C. Rechnungsabgrenzungsposten    9 -  

 8 
- 

      
 Bilanzsumme  6.106 100 % 6.156 100 % 
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Bilanzdaten   Passiva  
 
   

31.12.2023 
 

31.12.2022 
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 450 7 % 450 7 % 
II. Kapitalrücklage 102 2 % 102 2 % 
III. Gewinnrücklagen 1.451 24 % 1.451 24 % 
IV. Gewinnvortrag 398 6 % 384 6 % 
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) 46 1 %  14 - 
      
B. Sonderposten für Zuschüsse und  

Zulagen  
3.525      58 % 3.681      60 % 

      
C. Rückstellungen  

1. Steuerrückstellungen 
2. sonstige Rückstellungen 

 
- 

45 

 
- 

1 % 

 
1 
6 

 
- 
- 

      
D. Verbindlichkeiten  

1. Verbindlichkeiten aus  
      Lieferungen und Leistungen 
2. Sonstige Verbindlichkeiten 

 
 

21 
68 

 
 

- 
1 % 

 
 

14 
53 

 
 

- 
1 % 

  
Bilanzsumme  

 
6.106 

 
100 % 

 
6.156 

 
100 % 
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Daten Gewinn - und Verlustrechnung  
 

  2023 2022 
 
1. 

 
Umsatzerlöse 

 
487 

 
421 

2. Gesamtleistung  487 421 
3. sonstige betriebliche Erträge 

a) übrige sonstige betriebliche Erträge 
 

175 
 

160 
4. Personalaufwand   
 a) Löhne und Gehälter 152 150 
 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 

    Altersversorgung und für Unterstützung 
 

35 
 

28 
5. Abschreibungen 181 180 
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 269 205 
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 32 7 
 
8. 

 
Ergebnis nach Steuern  

 
57 

 
25 

 
9. 

 
sonstige Steuern 

 
11 

 
11 

 
10. 

 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ( -) 

 
46 

 
14 

 
Anzahl der Beschäftigten  
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Vollzeit-  
stellen 

1 1 1 1 1 

Teilzeit-  
stellen 

2 2 2 2 2 

Azubi - - - - - 
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Gewährte Gesamtbezüge der Geschäftsführung und  
des Beirates  des Unterne hmens  
 
Die Mitglieder des Beirates der Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH er-
hielten keine Bezüge. Entsprechend § 286 Abs. 4 des HGB wird auf die Darstellung des 
Gesamtbezuges der Geschäftsführung verzichtet. 
 
Zuschüsse und Kapitalentnah men durch den Landkreis  
 
Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und der Beteiligung, resultierend aus der 
Trägerschaft, bestanden im Geschäftsjahre 2023 nicht.  ���������7�¼���]�D�K�O�W�H���G�D�V���8�Q�W�H�U�Q�H�K�P�H�Q��
im Berichtsjahr an den Ilm-Kreis Erbbauzins.  
 
Situat ionsbericht  
 
Lage des Unternehmens, Grundzüge des Geschäftsverlaufs,  
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks  
 
Das Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) Ilmenau bildet seit 33 Jahren eine 
Standortgemeinschaft für innovative mittelständische Unternehmen. Grundsätzlich 
haben die Einliegerfirmen unterschiedliche Tätigkeitsfelder, da sich das Zentrum als 
�Ä�*�H�Q�H�U�D�O�L�V�W�³�� �Y�H�U�V�W�H�K�W�� �X�Q�G�� �H�L�Q�H�� �6�S�H�]�L�D�O�L�V�L�H�U�X�Q�J�� �D�X�I�� �E�H�V�W�L�P�P�W�H�� �7�H�Fhnologiefelder und 
Branchen nicht vorgesehen ist.  
 
Das TGZ Ilmenau ist ein Instrument der regionalen Wirtschafts- und Technologieför-
derung zur Entwicklung der Technologie Region Ilmenau Arnstadt im Thüringer Bo-
gen.  
 

 
Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau mit PV Anlage (Foto: A. Röhr) 
 
Betreibergesellschaft des Zentrums ist die Technologie- und Gründerzentrum 
Ilmenau GmbH, die satzungsgemäß keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt. Das 
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Finanzamt Gotha hat die wirtschaftsfördernde Tätigkeit der TGZ Ilmenau GmbH an-
erkannt, die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 18 KStG und entsprechenden Vor-
schriften der anderen Ertragssteuerarten als gegeben festgestellt und die Freistel-
lungsbescheide bis 2021 uneingeschränkt erteilt. Die Beantragung des Freistel-
lungsbescheides für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 erfolgt mit dem Jahresab-
schluss für das Jahr 2024. Zur Sicherung der Steuerbefreiung hat die TGZ Ilmenau 
GmbH bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben der Wirtschaftsförderung klar 
definierte und wirtschaftlich eingeschränkte Handlungsspielräume zu beachten. 
 
Der Wirtschaftsplan und der Jahresabschluss werden nach der Bestätigung und 
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung jährlich in den Haushaltsplänen 
und Beteiligungsberichten der Gesellschafter Landkreis Ilm-Kreis und Stadt Ilmenau 
ausgewiesen. Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 
erfolgte am 02.08.2024. Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.  
 
Neben der Geschäftsführung besteht ein Beirat als Organ der Gesellschaft. Die Ge-
sellschafter werden über wesentliche Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der 
Beiratssitzungen auch außerhalb der Gesellschafterversammlungen informiert und 
bei Notwendigkeit um Unterstützung oder Zustimmung gebeten. Dem Beirat werden 
die Ergebnisse aus den Gesellschafterversammlungen insbesondere bzgl. der Hand-
lungsempfehlungen mitgeteilt. Prüfungen durch die Rechnungsprüfungsämter erfol-
gen regelmäßig.  
 
Das Geschäftsjahr 2023 ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Bei einer Bilanzsum-
me von 6.105.759,06 �¼ beträgt das Eigenkapital 2.447.173,23 �¼. Eine durchschnittli-
che Auslastung des Hauses von knapp über 90 %, führte zu überdurchschnittlichen 
Mieteinnahmen. Der Jahresüberschuss von 45.952,30 �¼��ist mit der hohen Auslas-
tung, dem Zinsanstieg auf vorhandene Rücklagen und einer Massezahlung, aus dem 
Insolvenzverfahren eines ehemaligen Einliegers, begründet.  

Zum Ende des Geschäftsjahres 2023 waren im TGZ Ilmenau neben der Betreiberge-
sellschaft 17 Unternehmen angesiedelt. Die Unternehmensgröße lag zwischen 1 und 
40 Angestellten. Einer Ansiedlung stand eine Ausgründung in diesem Zeitraum ge-
genüber.  

Die durchschnittliche Belegung war höher als in den Vorjahren. In 2023 setzte sich 
das Wachstum der Einliegerunternehmen, was in der zweiten Jahreshälfte 2022 be-
gonnen hatte, fort und stabilisierte sich auf dem bereits genannten hohen Niveau.  
 

 
Einliegerfirmen im Jahr 2023 des Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau 
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Mit Blick auf 2024 war bereits eine Trendwände zu erkennen. Es kündigten zwei ge-
wachsene ältere Unternehmen Ihre Ausgründung in die Region an und es zeigten 
sich die Auswirkungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei einzelnen Un-
ternehmen. Die in 2023 genannte Ausgründung erfolgte wegen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten. Damit war mit einem Rückgang der Belegung in 2024 zu rechnen, 
da es in 2023 nur zu einer Neuansiedlung im Bereichen Softwarenentwicklung und 
Energietechnik kam.  
 
Das TGZ Ilmenau kann seine wirtschaftsfördernden Leistungen nur in einem Netz-
werk mit lokalen Partnern im Umfeld der Technischen Universität (TU) Ilmenau er-
bringen. Die weitere Integration des Zentrums, insbesondere der Einliegerunterneh-
men, in regionale und überregionale Netzwerke und Cluster ist zwingend notwendig, 
um damit die Nachhaltigkeit der Gründungen zu unterstützen. Für die Stärkung die-
ser Netzwerke und um der Gründungslandschaft neue Impulse zu geben, war das 
Zentrum mit seinen Partnern unter anderen in nachfolgenden Bereichen aktiv:  
 

Es erfolgte, wie bereits seit 13 Jahren, die enge Zusammenarbeit mit dem 
Gründerforum Ilmenau e.V. und der Technischen Universität Ilmenau (Projekt 
Ilmkubator) in der gemeinsame Initiative auftakt.: 
 

o Das Alumni Netzwerk dieser Initiative bietet Gründer in vielen Phasen 
der Entwicklung den geeigneten Ansprechpartner vor Ort.  

o Die ehrenamtliche Arbeit des Gründerforum Ilmenau e.V. ist ein großer 
Standortvorteil und eine Besonderheit von Ilmenau, da Gründer, Unter-
nehmer, Wissenschaftler und Studenten sich gegenseitig unterstützen 
und der Gründerszene Impulse geben.   

o �Ä�,�O�P�N�X�E�D�W�R�U�³�� �L�V�W�� �G�D�V�� �(XIST Projekt der Technischen Universität 
Ilmenau, um in den Bereichen Scouting, Coaching und Entrepreneu-
rship Education aktiver zu sein.  

o Es ist insbesondere die auftakt.Basis im TGZ Ilmenau, als zentraler An-
laufpunkt für das Gründungsgeschehen zu nennen 

o Es erfolgte gemeinsam mit den Partnern die Umsetzung unterschiedli-
cher Veranstaltungsformate im Berichtsjahr: Gründerstammtische, 
Runder Tisch und Mittagsforum der Einliegerfirmen, ergänzt um be-
darfsgerechte Veranstaltungen. Sehr positiv wurde z.B. das Erstsemes-
terfrühstück im Gründerzentrum mit über 50 Teilnehmern wahrgenom-
men. 
 

Um für Technikbildung und Selbständigkeit früh zu begeistern, wurde der Ansatz 
der Jugendunternehmenswerkstatt (JUW) im Gründerzentrum fortgeführt. Dies 
erfolgte gemeinsam mit der ELMUG eG, der Kompass GmbH, der STIFT Thü-
ringen und dem Gründerforum Ilmenau. Hinzu kamen das steigende Interesse 
und Engagement von regionalen Unternehmen. Neben der Betreuung von 
Schülerteams gemeinsam mit regionalen Unternehmern fanden drei Veranstal-
tungen mit zwei Gymnasien der Region statt. Hieran nahmen in Summe fast 150 
Schüler teil.  
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Für eine enge Zusammenarbeit und einen funktionierenden Austausch arbeitete das 
TGZ Ilmenau in unterschiedlichen regionalen Arbeitskreisen, Gremien und Initiativen 
mit: 
 

�x Es erfolgte die enge Zusammenarbeit der Thüringer Gründungszentren, dem 
ThEx Verbund und Thüringer Akteuren.  Die Gründungszentren verstehen 
sich als Multiplikator, regionaler Anker und Plattform im Thüringer Grün-
dungsökosystem. Aktivitäten Bezogen auf das ThEx waren z.B. Vorjurymit-
glied des ThEx Award, ThEx Award Training und Beratersprechtag im TGZI. 
 

�x Die Kooperation und der Austausch mit dem Fraunhofer Leistungszentrum 
InSignA wurde ausgebaut, um frühzeitig gründungsrelevante Themen zu 
identifizieren. Ein Beispiel hierfür ist das Mitwirken als Jurymitglied beim In-
novation HUB Elevator Pitch.  

 
�x Der Austausch und die Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft ist 

sehr wichtig, weshalb mit Vereinen und Clustern ein enger Kontakt gepflegt 
wurde, wie z.B. IEK e.V., PolymerMat e.V., SensorikNet e.V., Wirtschaftsju-
nioren Thüringer Wald und ELMUG eG. Damit können Gründer schneller im 
regionalen Netzwerk interagieren und kooperieren. 

 
�x Das Gründerzentrum ist seit 2016 Mitglied der Initiative Erfurter Kreuz mit 

der Möglichkeit, die Netzwerkangebote allen interessierten Einliegern zu Ver-
fügung zu stellen, die regionale Bindung zu erhöhen und eine zusätzliche 
Ebene des Austausches zwischen Erfurter Kreuz und Ilmenau zu schaffen. 

  
�x Es erfolgte die Mitarbeit in unterschiedlichen regionalen Gremien und Ar-

beitskreisen, um die Bekanntheit des Zentrums zu erhöhen, verwertbare 
Ideen zu identifizieren und der Region neue Impulse zu geben, u.a.: Arbeits-
kreis der regionalen Wirtschaftsförderer, Lenkungskreis für das Regionalma-
nagement/-budget von Ilm-Kreis und Kreis Gotha, Arbeitsgruppe Gründen 
und Mitglied im Beirat von Forschergruppen. 

 
�x Mit Unterstützung des Regionalmanagement erfolgte die Teilnahme als Aus-

steller bei der Ilmenauer Wissenschaftsnacht am 01.07.2023. und der ino-
vailmenau am 24.+25.10.2023.  

 
Diese Aktivitäten sollen die Bekanntheit des Zentrums, das Angebot und die Attrakti-
vität für Gründungsinteressierte sowie die Nachhaltigkeit von Gründungen steigern, 
um durch Neugründungen und dauerhafte regionale Ansiedlung die Region zu stär-
ken. 

Das TGZ Ilmenau ist auch zukünftig in der Lage, bei finanzieller Selbständigkeit, die 
geforderten Aufgaben im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung zu erfüllen.  
 
Das Jahr 2023 war in Summe positiv zu bewerten, am deutlichsten sichtbar an der 
sehr hohen Auslastung des Hauses.  
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Das spezifische Leistungsangebot ist unverändert ein wesentlicher Beitrag zur 
Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze in wachstumsorientierten Unternehmen der 
Region. 
 
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes  
 
Die Erfüllung des öffentlichen Zweckes der Gesellschaft ist von dem Gegenstand des 
Unternehmens direkt ableitbar. Die Geschäftstätigkeit entspricht den ursprünglich 
genannten Zielen. Dem Unternehmensgegenstand folgend, liegt öffentliches Interes-
se vor. Es handelt sich um einen interkommunalen Zusammenschluss von Gesell-
schaftern. Die Umsatzerlöse resultieren zu 100 % aus dem Gesellschaftszweck. 
 
Haftungsrisiken  
 
Prinzipiell ist die Haftungsbeschränkung i. S. des § 13 GmbHG gegeben, jedoch han-
delt es sich im Fall der TGZ Ilmenau GmbH um ein Unternehmen, welches nicht nach 
der Erzielung von Gewinnen strebt, dies ist im Gesellschaftsvertrag verankert (mögliche 
Durchgriffshaftung). Des Weiteren unterliegt das eingezahlte Stammkapital gemäß § 7 
des Gesellschaftervertrages der Mittelbindung. 
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4.1.3 IKPV Ilm-Kreis  Personenverkehrsgesellschaft  mbH 
 

 
 

Anschrift:  Ichtershäuser Straße 31 Tel.:  03628 640 640 
 99310 Arnstadt Fax: 

E-Mail:  
03628 640 644 
postbox@ikpv.de 

  Homepage:  www.ikpv.de 
 

Beteiligungsverhältnisse  am Unternehmen 

Stammkapital  �����������������������¼ 

Gesellschafter  Landkreis Ilm-Kreis 100 % 
 

Die Stammeinlagen sind in voller Höhe durch den Gesellschaf-
ter Ilm-Kreis in Form von Sacheinlagen eingezahlt. 

 
Geschäftsführung  Herr Lars Sommerfeld wurde mit Wirkung vom 

01. Juli 2010, Gesellschafterbeschluss Nr. 05/2010 vom 
18. Juni 2010, zum Geschäftsführer bestellt. Er ist allein- ver-
tretungsberechtigt. 

 
Mitglieder  des Aufsichtsrates  Wahlperiode  2019 bis  2024 

 
Frau Petra Enders Landrätin des Ilm-Kreises 
(Vorsitzende) 
Herr Eckhard Bauerschmidt Kreistagsmitglied 
Fraktion linkegrünespd 
bis 29. 01. 2020 
Herr Ulf Kümmerling Kreistagsmitglied 
Fraktion linkegrünespd 
ab 29. 01. 2020 
Herr Horst Brandt Kreistagsmitglied 
Fraktion linkegrünespd 
bis 29.09.2021 
Herr Maximilian Reichel-Schindler Kreistagsmitglied 
Fraktion linkegrünespd 
ab 29.09.2021 
Herr Dr. Rolf Frielinghaus Kreistagsmitglied 
Fraktion CDU/FDP 
Herr Andreas Bühl Kreistagsmitglied 
Fraktion CDU/FDP 
Herr Sebastian Thieler Kreistagsmitglied 
Fraktion AfD 
bis 01.07.2020 
Herr Klaus-Dieter Bock Kreistagsmitglied 
Fraktion AfD 
ab 01.07.2020 bis 06.01.2022 
Herr Dr. Jens Dietrich Kreistagsmitglied 
Fraktion AfD 
ab 30.03.2022 
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Frau Heike Bluhm Kreistagsmitglied 
Fraktion FWG 
Frau Heike Kerntopf Kämmerin und Beauftragte für Beteiligungs- 
bis 29.09.2021 angelegenheiten des Landkreises 
Herr Christian Theodor Kämmerer und Beauftragter für Beteiligungs- 
ab 29.09.2021 angelegenheiten des Landkreises 

 
Mitglieder des Aufsichtsrates Wahlperiode 2024 bis 2029  
 
Mit Beschluss des Kreistages Nr. 009/24 der 1. Sitzung der neuen Wahlperiode am 19. Juni 
2024 wurden die Vertreter des Ilm-Kreises für den Aufsichtsrat der Ilm-Kreis Personenverkehrs-
gesellschaft mbH zur Wahl in der Gesellschafterversammlung wie nachfolgend aufgeführt be-
stätigt: 
 
1. In den Aufsichtsrat der Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH wird nach § 8 Nr. 1. 

Abs. (1) des Gesellschaftsvertrages der Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH als 
Vertreterin des Landkreises Ilm-Kreis die Landrätin Frau Petra Enders  entsandt. 

2. Für den Aufsichtsrat der Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH werden folgende 
Mitglieder des Kreistages des Ilm-Kreises zur Wahl in der Gesellschafterversammlung vor-
geschlagen: 

Fraktion:   Mitglied: 

AfD   Herr Dr. Jens Dietrich  

AfD   Frau Sabine Grothe  

CDU/FDP  Herr Andreas Bühl  

CDU/FDP  Herr Jörg Thamm  

FWG   Frau Heike Bluhm  

DIE LINKE  Herr Eckhard Bauerschmidt  

3. In den Aufsichtsrat der Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH wird nach § 8 Nr. 1. 
Abs. (1) des Gesellschaftsvertrages der Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH der 
Kämmerer des Landkreises und gleichzeitig von der Landrätin in der Verwaltung für Betei-
ligungsangelegenheiten des Landkreises Beauftragte Herr Christian Theodor entsandt. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes für dieses Geschäftsjahr fanden die 
Sitzungen der Organe (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung) zur Konstituierung für diese 
Wahlperiode noch nicht statt. 

Im Geschäftsjahr 2023 fanden sieben Gesellschafterversammlungen und fünf Sitzungen 
des Aufsichtsrates statt. 
 
Beteiligungsverhältnisse  des Unternehmens  
 
Mit Wirkung zum 01. Januar 2018 hat die Gesellschaft 66 % der Anteile an der IOV Om-
nibusverkehr GmbH Ilmenau erworben und ist damit alleinige Gesellschafterin des Un-
ternehmens (davor 34 % der Anteile an der IOV). 
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Zweck  und  Gegenstand  des Unternehmens  
 

1. Unternehmenszweck ist die Erfüllung von Aufgaben des Ilm-Kreises als Aufga- 
benträger des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (stÖPNV). 
Die Gesellschaft nimmt diese Aufgabe der öffentlichen Verwaltung wahr, der Ilm- 
Kreis bedient sich der Gesellschaft zur Erfüllung der ihm nach dem Thüringer 
ÖPNV-Gesetz in der jeweils gültigen Fassung im Nahverkehrsraum des Ilm- 
Kreises und �± soweit vom Ilm-Kreis ausgehende Linien dies erfordern und be- 
gründen �± in angrenzenden Gebieten zugewiesenen Rechte und Pflichten. Die 
Gesellschaft ist insoweit zur Intervention im stÖPNV des Ilm-Kreises befugt, sie 
führt diese Aufgabe als öffentliches Unternehmen aus und ist dabei im Wesentli- 
chen für diesen Auftraggeber tätig. 

2. Unternehmensgegenstand ist die Planung, die Organisation, die Finanzierung und 
der Betrieb eines Linienverkehrsnetzes für den stÖPNV im Nahverkehrsraum des 
Ilm-Kreises und angrenzender Gebiete. Die Gesellschaft kann sich zur Durchfüh-
rung des Betriebs Dritter bedienen oder diese unter Berücksichtigung der gesetzli-
chen Vorgaben mit der Erbringung von Leistungen im ÖPNV betrau- en. 

3. Zweck des Unternehmens ist weiterhin das Halten und die Verwaltung von Betei- 
ligungen an Unternehmen, die im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben 
des Ilm-Kreises als Aufgabenträger des straßengebundenen öffentlichen Perso- 
nennahverkehrs (stÖPNV) stehen. Die Gesellschaft nimmt dabei insbesondere un-
ternehmensstrategische Aufgaben wahr, koordiniert Funktionen, Aufgaben und Ak-
tivitäten der Beteiligungsunternehmen und unterzieht diese einem effektiven Con-
trolling. 

4. Darüber hinaus gehören zum Unternehmensgegenstand: 
 

a) alle dem Unternehmenszweck dienlichen und zulässigen Aktivitäten im 
Bereich der öffentlichen Personenbeförderung mit Kraftfahrzeugen 

b) die Ausführung von Sonderformen des Linienverkehrs 
c) die Ausführung von Gelegenheitsverkehren mit Omnibussen, Taxen und 

Mietwagen 

d) die Planung, Finanzierung, Errichtung und Bewirtschaftung von Anla- 
gen zur Personenbeförderung und von Einrichtungen der verkehrlichen 
Infrastrukturdie Verwaltung von im Eigentum der Gesellschaft stehenden 
Immobilien 

e) der Erwerb, die Errichtung, die Bereitstellung und Betreibung von Im- mo-
bilien für Einrichtungen und Aufgaben des Ilm-Kreises sowie die Er- brin-
gung damit verbundener Dienstleistungen für den Ilm-Kreis soweit der 
Ilm-Kreis die Gesellschaft hiermit beauftragt. 

 
5. Die Gesellschaft kann alle den Zwecken nach den vorstehenden Absätzen die- 

nende Geschäfte abschließen. Sie ist berechtigt, sich an anderen, gleichartigen o-
der ähnlichen Unternehmen zu beteiligen. Sie kann mit anderen gleichartigen Un-
ternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften Verträge im Hinblick auf die 
Durchführung des Unternehmenszwecks schließen. 

6. Die Ausdehnung des Unternehmensgegenstands auf Bereiche, die der Erfüllung 
des in Absatz 1 definierten Zwecks dienlich sind, ist zulässig. 

 
Unternehmensaufbau  

 
Auf Grund der geringen Größe und Anzahl der Mitarbeiter entfällt eine Strukturierung 
des Unternehmens. 
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Gesellschaftsvertrag  

 
Durch Gesellschaftsvertrag vom 14.01.1991 wurde die IKPV mittels Abspaltung von 
der Kraftverkehrsgesellschaft Erfurt mbH gegründet (UR-Nr. 44/91 des Notars Hans- 
Peter Thode in Bad Sachsa). Der Gesellschaftsvertrag in seiner Fassung vom 13. Juni 
2000, UR-Nr. 773/2000 (Verschmelzung und Firmenänderung), wurde in § 2 Zweck 
und Gegenstand des Unternehmens geändert am 17.12. 2003 UR 1404 Notarin Jutta 
Röhn. Am 29. Mai 2009, UR-Nr. 495/2009 erfolgte die notarielle Beurkundung des er-
neut geänderten Gesellschaftsvertrages nach Beschluss des Kreistages Nr. 409/09. 
Der Gesellschaftszweck wurde konkretisiert, ein Aufsichtsrat installiert und die bisher 
geltenden Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag an den neuen Rechtsrahmen des 
öffentlichen Personennahverkehrs in Deutschland und der EU angepasst. Die derzeit 
gültige Fassung des Gesellschaftsvertrages ist datiert vom 30. August 2018 (Urkun-
den-Nr. 1394/2018 des Notars Martin Deike Arnstadt). Dieser Neufassung des Gesell-
schaftsvertrages geht der Beschluss des Kreistages-Nr. 198/16 vom 16. November 
2016 (17. Sitzung des Kreistages der Wahlperiode 2014 bis 2019) voraus. Der Gesell-
schaftsvertrag wurde im § 2 Zweck und Gegenstand des Unternehmens, § 7 Vorbe-
halte der Gesellschafterversammlung, § 8 Aufsichtsrat und 
§ 10 Wirtschaftsplan, Jahresabschluss überarbeitet. 

 
Handelsregister  

 
Das Unternehmen wurde am 01.02.1993 ursprünglich beim Amtsgericht Erfurt unter 
der Registriernummer HRB 6101 eingetragen. Seit dem 1. Mai 2006 ist das Unter- 
nehmen beim Amtsgericht Jena unter der Nummer HRB 106101 eingetragen. 
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Wichtigste Kennzahlen  der  Vermögens -, Finanz - und Ertragslage 
�L�Q���7�¼ 

Bilanzdaten  Aktiva  
 

31.12.2023 31.12.2022 
A. Anlagevermögen      

I. Immaterielle Vermögensgegen - 
stände  

    

 entgeltlich erworbene EDV-Software - - - - 

II. Sachanlagen      

 1. Grundstücke, grundstücksgleiche 
Rechte und Bauten einschließlich 
der Bauten auf fremden Grundstü- 
cken 

 
 

3.467 

 
 

68 % 

 
 

3.564 

 
 

70 % 
 2. technische Anlagen und Maschinen - - - - 
 3. andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 
 

70 
 

1 % 
 

85 
 

2 % 
    

III. Finanzanlagen      

 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.043 20 % 1.043 21 % 

B. Umlaufvermögen      

I. Forderungen  und  sonstige  Vermö - 
gensgegenstände  

    

 
1.  Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen 
2.  Forderungen gegen verbundene 

Unternehmen 

 
52 

 
1 % 

 
70 

 
1 % 

3 - 4 - 
 3. sonstige Vermögensgegenstände 42 1 % 57 1 % 

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kre - 
ditinstituten  

438 9 % 250 5 % 

C. Rechnungsabgrenzungsposten  14 - 14 - 

 Bilanzsumme  5.129 100 % 5.087 100 % 
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Bilanzdaten  Passiva  
 

31.12.2023 31.12.2022 
A. Eigenkapital      

I. Gezeichnetes  Kapital  256 5 % 256 5 % 

II. Kapitalrücklage  1.072 21 % 1.072 21 % 

III. Gewinnrücklagen      

 andere Gewinnrücklagen 1.977 39 % 1.977 39 % 

IV. Gewinnvortrag  636 12 % 596 11 % 

V. Jahresüberschuss  31 1 % 40 1 % 

B. Sonderposten für Investitionszu - 
schüsse zum Anlagevermögen  

 
791 

 
15 % 

 
812 

 
16 % 

C. Rückstellungen      

 sonstige Rückstellungen 40 1 % 39 1 % 

D. Verbindlichkeiten  
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-

instituten 

 

 
85 

 

 
2 % 

 

 
110 

 

 
2 % 

 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 

3. Verbindlichkeiten gegenüber Ge- 
sellschafter 

4.    Verbindlichkeiten gegenüber ver- 
       bundenen Unternehmen 

 
64 

 
1 
 
- 

 
1 % 

 
- 
 

- 

 
24 

 
1 
 
- 

 
1 % 

 
- 
 

- 
   5.    sonstige Verbindlichkeiten 5 - 3 - 

E. Passive  latente  Steuern  171 3 % 157 3 % 

 Bilanzsumme  5.129 100 % 5.087 100 % 
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Daten Gewinn - und  Verlustrechnung  
 

 2023 2022 
1. Umsatzerlöse 1.236 1.307 

2. sonstige betriebliche Erträge 42 91 

3. Materialaufwand 464 570 

4. Personalaufwand   

 a) Löhne und Gehälter 217 232 
 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor-

gung und für Unterstützung 
 

50 
 

53 

5. Abschreibungen   

 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens und Sachanlagen 

 
107 

 
111 

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 395 369 

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7 4 

8. 
 
9. 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

1 
 

14 

1 
 

19 

10. Ergebnis  nach  Steuern  37 47 

11. sonstige Steuern 6 6 

12. Jahresüberschuss  31 41 
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Anzahl  der  Beschäftigten  
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Geschäftsführer/Teilzeit 1 1 1 1 1 
geringfügig Beschäftigte 2 4 1 1 1 
Vollzeit- und Teilzeitkräfte 3 4 5 5 4 
Gesamt 6 9 7 7 6 

 

Gewährte Gesamtbezüge der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates des Un-
ternehmens  

 
Die Angabe zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt gemäß Schutzklausel nach 
§ 286 Abs. 4 HGB. Die vom Unternehmen im Jahr 2023 gezahlten Aufsichtsratsver- 
gütungen betrugen insgesamt 6,2 �7�¼�����9�R�U�M�D�K�U����,5 �7�¼���� 

 
Zuschüsse  und  Kapitalentnahmen  durch  den Landkreis  

 
Finanzströme zwischen dem Unternehmen und dem Gesellschafter Landkreis Ilm- 
Kreis (ohne Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis), welche ausschließlich 
aus dem Beteiligungsverhältnis resultieren, gab es im Jahr 2023 wie auch im Vorjahr 
nicht. Die in den Büchern ausgewiesenen Finanzbeziehungen zwischen dem Land-
kreis und der IKPV betreffen beispielsweise die gegenseitigen Mietverpflichtungen 
monetär zu Lasten des Ilm-Kreises, wie für die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau, 
die Außenstelle des Verkehrsamtes und des Gefahrenabwehrzentrums. Für die Er-
füllung der Aufgabe - Durchführung des stÖPNV im Ilm-Kreis - zahlt der Landkreis 
keine finanziellen Mittel an die IKPV, diese werden an die ausführende Gesellschaft, 
die IOV Omnibusverkehr Ilmenau, gezahlt. 

 
Situationsbericht  

 
Lage des Unternehmens, Grundzüge des Geschäftsverlaufes, Stand der Erfül - 
lung des öffentlichen Zweckes  

 
1. Grundlagen  des Unternehmens  

 
Gemäß dem gültigen Gesellschaftsvertrag der Ilm-Kreis Personenverkehrsgesell-
schaft mbH, welcher in der Gesellschaftsversammlung am 30. August 2018 neu ge-
fasst und am 18. September 2018 in das Handelsregister eingetragen wurde, ist der 
Unternehmenszweck der Gesellschaft die Erfüllung von Aufgaben des Ilm-Kreises als 
Aufgabenträger des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). 
Die Gesellschaft nimmt diese Aufgabe der öffentlichen Verwaltung wahr, der Ilm-Kreis 
bedient sich der Gesellschaft zur Erfüllung der ihm nach dem Thüringer ÖPNV Gesetz 
in der jeweils gültigen Fassung im Nahverkehrsraum des Ilm-Kreises und �± soweit 
vom  
Ilm-Kreis ausgehende Linien dies erfordern und begründen �± in angrenzenden Ge-
bieten zugewiesenen Rechte und Pflichten.  
 
Die Gesellschaft ist insoweit zur Intervention im ÖPNV des Ilm-Kreises befugt. Sie 
führt diese Aufgabe als öffentliches Unternehmen aus und ist dabei im Wesentlichen 
für diesen Auftraggeber tätig. Der Ilm-Kreis als Aufgabenträger hat mit Beschluss vom 
10. April 2019 (Beschluss-Nr.: 356/19) einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag über 
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die Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten nach Art. 5 Abs. 2 VO 
(EG) 1370/2007 an die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau (IOV) als interner Be-
treiber für den Zeitraum vom 01. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2029 vergeben. Auf der 
Grundlage dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrages und mit der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde hat die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau seit dem 01. Juli 
2019 die Durchführung des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs im Landkreis 
übernommen. Die Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH hat mit Schreiben 
vom 21. Dezember 2016 an den Mit- bzw. Mehrheitsgesellschafter sowie den Ge-
schäftsführer der RBA Regionalbus Arnstadt GmbH (ab dem 01. Juli 2021 moVeas 
GmbH) ihre Gesellschafterstellung zum 31. Dezember 2017 gekündigt. Auf der 
Grundlage des Gesellschaftsvertrages der RBA Regionalbus Arnstadt GmbH ist sie 
somit als Gesellschafter zum 31. Dezember 2017 aus der Gesellschaft ausgeschie-
den und ihr 34%iger Gesellschaftsanteil an der RBA Regionalbus Arnstadt GmbH 
wurde eingezogen.  
 
In Anwendung des § 14 des Gesellschaftsvertrages der RBA Regionalbus Arnstadt 
GmbH hat die Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH mit ihrem Ausscheiden 
aus der Gesellschaft einen Abfindungsanspruch für ihre eingezogenen Gesellschafts-
anteile gegenüber der RBA Regionalbus Arnstadt GmbH bzw. der moVeas GmbH. 
Im Jahr 2018 konnte kein Einvernehmen über die Höhe der Abfindung mit der RBA 
Regionalbus Arnstadt GmbH erzielt werden. Aus diesem Grund wurde zum Ende des 
Jahres 2018 ein Antrag an die Industrie- und Handelskammer Südthüringen zur Be-
nennung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zur Bestim-
mung der Höhe des Abfindungsanspruches der Ilm-Kreis Personenverkehrsgesell-
schaft mbH gegenüber der Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH (IKPV), 
99310 Arnstadt RBA Regionalbus Arnstadt GmbH gerichtet. Der benannte öffentlich 
bestellte und vereidigte Sachverständige wurde mit der Bestimmung der Höhe des 
Abfindungsanspruches beauftragt und hat am 07. Juni 2020 eine entsprechende gut-
achterliche Stellungnahme vorgelegt. Auf der Grundlage dieser gutachterlichen Stel-
lungnahme wurde die RBA Regionalbaus Arnstadt GmbH mit einem Schreiben vom 
09. Juli 2020 zur Zahlung des fälligen Abfindungsbetrages nebst Zinsen zum 28. Au-
gust 2020 aufgefordert. Die RBA Regionalbaus Arnstadt GmbH hat die geltend ge-
machte Zahlung nicht geleistet. Die Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH war 
somit gezwungen am 02. Oktober 2020 eine Klage gegen die RBA Regionalbaus 
Arnstadt GmbH auf Zahlung des geltend gemachten Abfindungsbetrages nebst Zin-
sen beim Landgericht Erfurt einzureichen. Ein erster Verhandlungstermin zur Klage, 
in dem sowohl die Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH als auch die moVeas 
GmbH ihre Rechtspositionen gegenüber dem Landgericht Erfurt dargelegt haben, er-
folgte vor dem Landgericht Erfurt am 07. Juli 2021. Auf der Grundlage dieses Termins 
fand am 01. Dezember 2021 ein zweiter Verhandlungstermin vor dem Landgericht 
Erfurt statt. Mit dem Beschluss des Landgerichtes vom 19. September 2022 wurde 
ein Sachverständiger mit der Begutachtung und Bewertung der vorliegenden gut-
achterlichen Stellungnahme vom 07. Juni 2020 beauftragt. Das Gutachten des vom 
Landgericht Erfurt beauftragten Sachverständigen wurden vom Landgericht Erfurt mit 
Schreiben vom 28. Juni 2023 übermittelt. Dieses Gutachten bestätigt die von der Ilm-
Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH gegenüber RBA Regionalbaus Arnstadt 
GmbH geltend gemachte Höhe des Abfindungsanspruches in Anwendung des Stutt-
garter Verfahrens. Mit Verfügung vom 21. September 2023 wurde ein weiterer Ver-
handlungstermin vor dem Landgericht Erfurt am 29. Februar 2024 bestimmt. Die Er-
gebnisse der Begutachtung und Bewertung des vom Landgericht Erfurt beauftragten 
Sachverständigen wurden im Urteil vom 18. April 2024 grundsätzlich bestätigt. Das 
Urteil ist der IKPV am 03. Mai 2024 zugegangen. Die moVeas GmbH hat mit 
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Schreiben ihres anwaltlichen Vertreters vom 31. Mai 2024 Berufung gegen das Urteil 
eingelegt.Ob und inwieweit die IKPV ihren Anspruch in voller Höhe durchsetzen kann, 
ist aktuell nicht absehbar. Aus Vorsichtsgründen wird dieser Abfindungsanspruch so-
mit im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 unverändert lediglich in Höhe der 
ursprünglichen Anschaffungskosten der Anteile in den sonstigen Vermögensgegen-
ständen (31 �7�¼; i. Vj. 31 �7�¼) ausgewiesen und von einer ertragswirksamen Realisie-
rung in Höhe des im Urteil vom 18. April 2024 zugesprochenen Betrages vorerst ab-
gesehen.  
 
Die Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH hat mit Notarvertrag vom 30. No-
vember 2017 weitere 66 % der Anteile an der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau 
erworben und hält seit dem 01. Januar 2018 100 % des eingetragenen Stammkapitals 
von 180.000,00 DM der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau. Die Ilm-Kreis Perso-
nenverkehrsgesellschaft mbH ist somit alleiniger Gesellschafter der IOV Omnibusver-
kehr GmbH Ilmenau.  
 
Neben dem Hauptgeschäftsfeld, der Erfüllung von Aufgaben des Ilm-Kreises als Auf-
gabenträger des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs, bewirt-
schaftet die Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 2023 ihr eigenes Bürogebäude sowie drei 
weitere kommerziell genutzte Immobilien. Die Mietflächen der vier Gebäude sind zu 
100 % zu ortsüblichen Mieten und langfristig vermietet.  
 
Die Immobilien werden teilweise mit eigenem Personal bewirtschaftet (Hausmeister- 
und Handwerkertätigkeiten). Hausmeister- und Handwerkertätigkeiten werden durch 
das vorhandene Personal auch für das Landratsamt des Ilm-Kreises im Zusammen-
hang mit der Betreuung von Einzelunterkünften von Flüchtlingen erbracht. Die Leis-
tungserbringung erfolgt auf der Grundlage einer zwischen dem Landratsamt und der 
Gesellschaft geschlossenen Rahmenvereinbarung zu einem marktüblichen Stunden-
verrechnungssatz. Auf Grund der Übertragung der unmittelbaren Geschäftsdurchfüh-
rung im Bereich ÖPNV an die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau als interner Be-
treiber seit dem 01. Juli 2019 beschränken sich die in der Gesellschaft selbst anfal-
lenden Tätigkeiten auf die Kontrolle dieser übertragenen Durchführung, auf die Be-
wirtschaftung der gesellschaftseigenen Immobilien, auf strategische Aufgaben und 
die Beauftragung sowie die Überwachung der Leistungserbringung des angestellten 
Personals für Hausmeister- und Handwerkertätigkeiten.  
 
Die strategische Steuerung der Gesellschaft liegt in Händen der Geschäftsführung 
sowie des Aufsichtsrates. Für die Kontrolle der übertragenen Durchführungen ist die 
Geschäftsführung zuständig. 
 
Die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren für die Steuerung der Gesellschaft 
sind Umsatz und das Jahresergebnis. Es wird hierzu auf die Aussagen unter 2. Ge-
schäftsverlauf, insbesondere auf die Ertragslage des Lageberichts, verwiesen.  
 
Weitere nichtfinanzielle Leistungsindikatoren sind für die Gesellschaft zum Erreichen 
der Leistungsziele von Bedeutung. Sie sind für die Entwicklung der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung.  
In Forschung und Entwicklung war die Gesellschaft nicht tätig. 
 
 
 
 



IKPV Ilm-Kreis  Personenverkehrsgesellschaft  mbH 

49 Beteiligungsbericht 2024 

 

 

2. Geschäftsverlauf  

Der prognostizierte Geschäftsverlauf für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde umgesetzt. 
�'�H�U���J�H�S�O�D�Q�W�H���-�D�K�U�H�V�•�E�H�U�V�F�K�X�V�V���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�����������7�¼���Z�X�U�G�H���X�P�������������7�¼���•�E�H�U�V�F�K�U�L�W�W�H�Q����
�V�R���G�D�V�V���G�L�H���*�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W���L�Q�V�J�H�V�D�P�W���H�L�Q�H�Q���-�D�K�U�H�V�•�E�H�U�V�F�K�X�V�V���Y�R�Q�������������7�¼���D�X�V�Z�H�L�V�W����
�$�X�F�K�� �G�L�H�� �H�U�]�L�H�O�W�H�Q�� �8�P�V�D�W�]�H�U�O�|�V�H�� ������������������ �7�¼���� �O�D�Jen deutlich über dem Planwert in 
�+�|�K�H���Y�R�Q���������������7�¼�����'�L�H���3�O�D�Q�•�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J���L�V�W���L�Q���H�L�Q�H�P���S�R�V�L�W�L�Y�H�Q���*�H�V�F�K�l�I�W�V�Y�H�U�O�D�X�I��
der Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 2023 begründet, welcher über den Erwartungen 
lag. Nachfolgend wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anhand von Tabellen 
dargestellt. Die tabellarischen Angaben können in den Einzelpositionen durch die Auf-
�U�X�Q�G�X�Q�J���D�X�I���Y�R�O�O�H���7�¼���5�X�Q�G�X�Q�J�V�G�L�I�I�H�U�H�Q�]�H�Q���D�X�I�Z�H�L�V�H�Q�� 

Ertragslage: 
 

 2023  2022  Veränderung 
 T�¼  % T�¼  % T�¼ % 

Umsatzerlöse 1.237  96,9 1.307  93,6 -70 -5,4 
Sonstige betriebliche Erträge 40  3,1 89  6,4 -49 -55,1 

Betriebsleistung  1.277  100,0 1.396  100,0 -119 -8,5 

Materialaufwand 464  36,3 570  40,8 -106 -18,6 
Personalaufwand 267  20,9 285  20,4 -18 -6,3 

Planmäßige Abschreibungen 107  8,4 111  8,0 -4 -3,6 

Betriebliche Steuern (ohne         

Ertragssteuern) 6  0,4 6  0,4 0 0,0 
Übrige Aufwendungen 378  29,7 362  25,9 16 4,4 

Betriebsaufwendungen insgesamt 1.222 95,7 1.334 95,6 -112       -8,4 

Betriebsergebnis  55  4,3 62  4,4 -7 -11,3 

Periodenfremdes Ergebnis -15  -1,2 -5  -0,4 -10 200,0 

Finanzergebnis 5  0,4 3  0,2 2 66,7 

Geschäftsergebnis/Ergebnis  vor  Ertragsteuern  45 3,5 60 4,3 -15 -25,0 

Ertragsteuern -14 -1,1 -19 -1,4 5 -26,3 

Jahresergebnis  31 2,4 41 2,9 -10 -24,4 

 
Die Umsatzerlöse aus der Rahmenvereinbarung über Dienstleistungserbringung mit 
dem Landratsamt des Ilm-�.�U�H�L�V�H�V���V�L�Q�G���X�P�����������7�¼���D�X�I�����������7�¼���]�X�U�•�F�N�J�H�J�D�Q�J�H�Q�����.�R�U��
respondierend ist der Rückgang der Material- und Personalaufwendungen zu sehen. 
Die Mieteinnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen und betragen 283 
�7�¼�����9�R�U�M�D�K�U�����������7�¼�������'�L�H���(�U�O�|�V�H���D�X�V���%�H�W�U�L�H�E�V�N�R�V�W�H�Q���V�L�Q�G���X�P���������7�¼���D�X�I�����������7�¼���J�H�V�W�L�H��
gen. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens wurden den sonstigen be-
trieblichen Erträgen zugeordnet. Der Rückgang der Personalaufwendungen ist in der 
Verringerung der durchschnittlichen Anzahl der festangestellten Mitarbeiter der Ge-
sellschaft von sechs (einschließlich Geschäftsführung) im Jahr 2023 im Vergleich zu 
sieben im Jahr 2022 begründet. Die Gehälter der im Jahr 2023 festangestellten Mit-
arbeiter der Gesellschaft wurden entsprechend der marküblichen Gehaltsentwicklung 
erhöht. Insgesamt ist das Betriebsergebnis positiv und ist vergleichbar zum Vorjahr. 
Die Ertragsteuern resultieren aus der Bildung von passiven latenten Steuern im We-
sentlichen aufgrund temporärer Differenzen aufgrund von Bewertungsunterschieden 
im Sachanlagevermögen zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz abzüglich aktiver 
latenter Steuern auf Verlustvorträge. Das Jahresergebnis liegt mit 31 T�¼���O�H�L�F�K�W���X�Q�W�H�U��
�G�H�P���9�R�U�M�D�K�U�H�V�H�U�J�H�E�Q�L�V���Y�R�Q���������7�¼�� 
 
Die Vermögenslage stellt sich zum 31. Dezember 2023 wie folgt dar: 
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 31.12.2023        31.12.2022  Veränderung 
 T�¼ % T�¼  % T�¼ % 

VERMÖGEN        

Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Grundstücke und Bauten 3.467 79,9 3.564 83,4 -97 -2,7 

Andere Sachanlagen 70 1,6 85 2,0 -15 -17,6 
Finanzanlagen 1.043 24,0 1.043 24,4 0 0,0 

 4.580 105,6 4.692 109,8 -112 -2,4 
abzüglich Sonderposten -791 -18,3 -812 -19,0 21 -2,6 

 3.789 87,3 3.880 90,8 -91 -2,3 
Sonstige mittelfristige Posten 36 0,9 37 0,9 -1 -2,7 

 
Mittel - und langfristig  gebundenes  Vermögen  

 
3.825 

 
88,2 

 
3.917 

 
91,6 

 
-92 

 
-2,3 

Kundenforderungen 52 1,2 70 1,6 -18 -25,7 
Sonstige kurzfristige Posten 24 0,6 38 0,9 -14 -36,8 
Flüssige Mittel 438 10,1 250 5,8 188 75,2 

Kurzfristig  gebundenes  Vermögen  514 11,8 358 8,4 156 43,6 

 
Vermögen  insgesamt  

 
 

4.339 

 
 

100,0 

 
 

4.275 

 
 

100,0 
 
 

 
 

64 

 
 

1,5 

 
 
 

 31.12.2023       31.12.2022  Veränderung 
 T�¼ % T�¼  % T�¼ % 

KAPITAL         

Stammkapital 256 5,9 256 6,0 0 0,0 

Rücklagen 3.049 70,3 3.049 71,3 0 0,0 
Bilanzgewinn 667 15,4 636 14,9 31 4,9 

Eigenkapital  3.972 91,5 3.941 92,2 31 0,8 

 
Rückstellungen 

 
20 

 
0,5 

 
20 

 
0,5 

 
0 

 
0,0 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 59 1,4 85 2,0 -26 -30,6 

Mittel - und  langfristiges  Fremdkapital  79 1,8 105 2,5 -26 -24,8 

Rückstellungen 21 0,5 19 0,4 2 10,5 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 26 0,6 26 0,6 0 0,0 
Lieferantenschulden 64 1,5 24 0,6 40 166,7 
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 1 0,0 1 0,0 0 0,0 
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 
inkl. latente Steuern 

 
176 

 
4,1 

 
159 

 
3,7 

 
17 

 
10,7 

Kurzfristiges  Fremdkapital  288 6,6 229 5,4 59 25,8 

 
Kapital  insgesamt  

 
4.339 

 
100,0 

 
4.275 

 
100,0 

 
64 

 
1,5 

 
 
 

Im Jahr 2023 wurden Investitionen in Höhe von 6 �7�¼��getätigt. Diesen stehen planmäßige Ab-
schreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen von 107 �7�¼��gegen-
über, wodurch sich das Anlagevermögen (nach Korrektur um den Sonderposten) um 791 �7�¼��
auf 3.789 �7�¼��(davon 1.043 �7�¼��Finanzanlagen) verringert hat. Außerplanmäßige Abschreibun-
gen, bspw. auf Finanzanlagen, erfolgten im Wirtschaftsjahr 2023 nicht. Das Eigenkapital steigt 
um 31 �7�¼��auf 3.972 �7�¼. Die Eigenkapitalquote hat sich durch die Erhöhung der Bilanzsumme 
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(jeweils unter Abzug des Sonderpostens für Investitionszuschüsse vom Anlagevermögen) 
vermindert und beträgt 91,5 % (Vorjahr: 92,2 %). Die Veränderung der Lieferantenverbind-
lichkeiten ist stichtagsbedingt. 
 

Finanzlage: 
 

 2023 2022 
 �7�¼ T�¼ 
 
Periodenergebnis 

 
31 

 
41 

Planmäßige Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens 107 111 
Abnahme (-) / Zunahme (+) der Rückstellungen 1 1 
Ertrag aus Auflösung Sonderposten -21 -21 
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge -1 0 
Zunahme (-) / Abnahme der Forderungen aus   

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht   

der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 34 -4 
Abnahme (-) / Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen   

und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der   

Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 43 -21 
Zinsaufwendungen (+)  
Zinserträge (-) 

1 
-6 

2 
-4 

Ertragsteueraufwand 14 19 
Mittelzufluss  (+)/ -abfluss  (-) aus  laufender  Geschäftstätigkeit  203 124 

 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) 

 
12 

 
0 

Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) -6 -105 
Erhaltene Zinsen 6 0 
Mittelabfluss  (-) aus der  Investitionstätigkeit  12 -101 

 
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten (-) 

 
-26 

 
-26 

Gezahlte Zinsen (-) -1 -1 
Mittelabfluss  (-) aus Finanzierungstätigkeit  -27 -27 

 
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 

 
188 

 
-4 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 250 254 
Finanzmittelfond  am Ende der  Periode  438 250 

 
Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2023 jederzeit liquide. Die Ertragslage ist stabil. Die 
Vermögens- und Finanzlage ist geordnet. Die Gesellschaft war und ist jederzeit in der Lage, 
ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die Auswirkungen des Angriffskrieges 
von Russland gegen die Ukraine führten im Geschäftsjahr zu keinen Unsicherheiten im Hin-
blick auf die Fortführung der Unternehmenstätigkeit. 

 
3. Prognose -, Chancen - und  Risikobericht  
 
Ein besonderes Risikomanagement ist auf Grund der Tätigkeitsbereiche der Gesellschaft 
und deren Größe nicht eingerichtet. Zur Erkennung von Risiken wird auf die laufende Buch-
haltung und deren Auswertungen, daneben auf branchenrelevante Informationen aus Fach-
zeitschriften zurückgegriffen.  
 
Auf Grund der langfristig abgeschlossenen Mietverträge bestehen nur geringe Risiken 
im Geschäftsbereich Vermietung/Verpachtung. Die geringen Risiken sind in möglichen 
den Auswirkungen des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine und ggf. ande-
ren unvorhersehbaren globalen Krisen mit einem möglichen Einfluss auf die Geschäfts-
bereiche des Unternehmens begründet. Die Bereiche Vermietung/Verpachtung als auch 
die Dienstleistungserbringung für das Landratsamt des Ilm-Kreises auf der Grundlage 
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der geschlossenen Rahmenvereinbarung bestimmen aktuell die wirtschaftliche Grund-
lage des Unternehmens.  
 
Daneben jedoch wird die Gesellschaft, wie bisher, für den Landkreis die Erfüllung von 
Aufgaben des Ilm-Kreises als Aufgabenträger des straßengebundenen öffentlichen Per-
sonennahverkehrs (StÖPNV) im Nahverkehrsraum des Ilm-Kreises als eine für diesen 
öffentlichen Zweck gegründete kommunale Eigengesellschaft so lange übernehmen, wie 
der Landkreis die Gesellschaft mittels des Nahverkehrsplanes mit dieser Aufgabe be-
traut. Durch den durch den Ilm-Kreis als Aufgabenträger an die IOV Omnibusverkehr 
GmbH Ilmenau als interner Betreiber vergebenen öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
über die Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten nach Art. 5 Abs. 2 VO 
(EG) 1370/2007 für den Zeitraum vom 01. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2029 besteht im 
Geschäftsbereich ÖPNV auch unter Beachtung der Auswirkungen der Pandemie mit 
dem Corona-Virus (Covid-19) und dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine 
nur ein geringes Risiko, da der Landkreis mit dem vergebenen öffentlichen Dienstlei-
tungsauftrag auch Finanzierungszusagen in Form von Ausgleichsleistungen gegeben 
hat.  
 
Die Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH als kreiseigene Gesellschaft wird im 
Auftrag ihres Gesellschafters, dem Landkreis Ilm-Kreis, die Umsetzung des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrages überwachen und die gemäß den europarechtlichen Vorgaben 
nötige Kontrolle über die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau ausüben. Trotz des an-
haltenden Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine sowie anderer globaler Kri-
sen und der noch nicht konkret bestimmbaren Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft hierdurch werden im Geschäftsjahr 2024 Um-
sätze auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2023 erwartet. Derzeit wird von einem po-
sitiven Jahresergebnis im Jahr 2024 in Höhe von 8,8 �7�¼���Vowie Umsatzerlösen in Höhe 
von 1.464,5 �7�¼��entsprechend dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 ausgegangen.  
 
Die Finanzierung soll im Wesentlichen aus dem operativen Cashflow und beim Erwerb 
von Anlagevermögen durch die Neuaufnahme von Krediten erfolgen. Darüber hinaus 
wird die weitere Entwicklung maßgeblich davon abhängen, wie sich die gesamtwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen verändern. Bisher waren die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen für die Gesellschaft vernachlässigbar. Dennoch sind für das Folgejahr und 
die Folgezeiträume Beeinträchtigungen, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft auswirken können, aktuell nicht gänzlich auszuschließen. 
Hierunter fallen insbesondere Kostensteigerungen bei der Beschaffung von Material 
und dem Bezug von Dienstleistungen sowie für das eigene Personal. Die aktuellen 
Veränderungen und die sich daraus ergebenden Folgen für die Gesamtwirtschaft und 
damit auch für die Entwicklung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens insbesondere 
zu Investitionen, Umsatz- und Ergebnisentwicklung erschweren die Prognose zum Ge-
schäftsverlauf für das laufende Jahr und die Folgezeiträume. Die Gesellschaft wird so-
weit möglich und zulässig alles zur Umsetzung der Jahresplanung unternehmen und 
erforderlichenfalls die Planung fortschreiben. Die Planungen für die Folgezeiträume 
werden gegebenenfalls auf die sich eventuell verändernden Sachlagen angepasst. 
 
4. Internes  Kontroll - und  Risikomanagement  

 
Alle wesentlichen Geschäftsvorhaben müssen im vom Aufsichtsrat geprüften und vom 
Gesellschafter genehmigten Wirtschaftsplan der Gesellschaft vorgesehen sein oder be-
dürfen der Genehmigung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung. Im 
Jahr 2023 wurden fünf Sitzungen des Aufsichtsrates der Gesellschaft durchgeführt. Die 
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Durchführung der Geschäfte obliegt der Geschäftsführung. 
 

5. Risikoberichterstattung  über  die  Verwendungen  von  Finanzierungsinstru - 
menten  

 
Die originären Finanzierungsinstrumente umfassen auf der Aktivseite im Wesentli- 
chen kurzfristige Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Die Ausfallrisiken 
auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden als gering eingeschätzt. 

 
Die originären Finanzinstrumente umfassen auf der Passivseite im Wesentlichen Ver-
bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Verbindlichkeiten gegenüber Kre-
ditinstituten, dem Gesellschafter sowie sonstige Verbindlichkeiten. 

 
Stand  der Erfüllung  des  öffentlichen  Zweckes  

 
Entsprechend dem Thüringer ÖPNV-Gesetz ist der Landkreis Aufgabenträger des 
straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs. Es ist seine Aufgabe diesen 
zu gewährleisten und dementsprechend zu planen, zu organisieren und zu finanzie-
ren. Den kommunalpolitischen Entscheidungen folgend, wurde ein Outsourcing die-
ser Aufgabe, was sich nunmehr bereits seit über zwei Jahrzehnten bewährt hat, vor- 
genommen. Die Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH erfüllt diese Aufgabe 
als eine Servicegesellschaft für den Ilm-Kreis und trägt damit die Verantwortung für 
diese Aufgabenerfüllung. Somit ist nach wie vor der öffentliche Zweck des Unterneh-
mens gegeben und vollumfänglich mit dem im Gesellschaftsvertrag verankerten Un-
ternehmensgegenstand vereinbar. Die IKPV nimmt generell entsprechend dem Ge-
sellschaftsvertrag die Verwaltungs- und Managementaufgaben im Zusammenhang 
mit der Funktion des Landkreises als Aufgabenträger des stÖPNV wahr. Ein Großteil 
der Arbeitsleistung im Unternehmen entfällt auf diese Aufgabe, was sich allerdings 
nicht monetär innerhalb der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung widerspiegelt. 

 
Haftungsrisike n 

 
Eine unmittelbare Haftung aus eigener Verpflichtung des Landkreises besteht nicht. 
Der Landkreis haftet mit dem gesamten Stammkapital. 
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4.1.4 Ilm-Kreis -Kliniken Arnstadt -Ilmenau gGmbH  
 

 
Anschrift en:   Standort Arnstadt    Tel.:             03628 919-0 
    Bärwinkelstraße 33   Fax:             03628 919-130 
     99310 Arnstadt    E-Mail:            gf@ilm-kreis-kliniken.de 
        Homep age:            www.ilm-kreis-kliniken.de 
 
   Standort Ilmenau     Tel.:             03677 606-0 
   Oehrenstöcker Str. 32    Fax:             03677 882035 
    98693 Ilmenau   
 
Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen  
 
Stammkapital  ���������������¼�� 
 
Gesellschafter  Landkreis Ilm-Kreis ist alleiniger Gesellschafter. 
 
Geschäftsführung  Seit dem 01. Oktober 2016 ist Herr Dr. med. Marcel John, 

MBA, Amt Wachsenburg OT Holzhausen, Geschäftsführer 
der Gesellschaft. Herr Dr. John ist von den Beschränkun-
gen des § 181 BGB befreit.  

Prokura  Ab 01. Juli 2010 erhielt Frau Christina Fischer, Ilmenau-
Roda, Einzelprokura (Gesellschafterbeschluss Nr. 005/10 
vom 18. Juni 2010). 

 
Mitglieder des Aufsichtsrates Wahlperiode 2019 bis 2024  
 
Frau Petra Enders (Vorsitzende)   Landrätin des Ilm-Kreises 
Herr Helmut Krause     Kreistagsmitglied 
Fraktion linkegrünespd 
bis März 2022 
Herr Norbert Zeike     Kreistagsmitglied 
Fraktion linkegrünespd 
ab März 2022 
Frau Eleonore Mühlbauer     Kreistagsmitglied 
Fraktion linkegrünespd 
Herr Jörg Thamm     Kreistagsmitglied 
Fraktion CDU/FDP 
Herr Dr. Jens Dietrich     Kreistagsmitglied 
Fraktion AfD 
Herr Günther Irrgang     Kreistagsmitglied 
Fraktion FWG 
Frau Sabine Thiel     Mitarbeitervertreterin 
Herr Steffen Loos     Mitarbeitervertreter 
bis November 2019 
Herr Stephan Jäger     Mitarbeitervertreter 
ab November 2019 bis November 2022 
Herr Dr. med. Jan Hübel-Abe   Mitarbeitervertreter 
ab November 2022 
Herr Dr. med. Thomas Weihrauch  Mitarbeitervertreter 
(stellv. Vorsitzender) 
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Mitglieder des Aufsichtsrates Wahlperiode 2024 bis 2029  
 
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes für dieses Geschäftsjahr 
fanden die Sitzungen der Organe (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung) zur 
Konstituierung für diese Wahlperiode noch nicht statt. Auch die Bestätigung der Ver-
treter aus dem Kreistag des Ilm-Kreises für die Arbeit im Aufsichtsrat in dieser Wahl-
periode ist derzeit noch nicht erfolgt. 

Dem § 7 des im Jahr 2013 geänderten Gesellschaftsvertrages entsprechend, gehö-
ren dem Aufsichtsrat neun Mitglieder an, die Amtsdauer dieser ist an die jeweilige 
Wahlperiode gebunden. Im Geschäftsjahr 2023 fanden vier ordentliche Sitzungen 
des Aufsichtsrates und drei ordentliche Sitzungen der Gesellschafterversammlung 
statt.  
 
Beteiligungsve rhältnisse  
 

Medizinisches Versorgungszentrum MVZ Ilmenau GmbH  
 

Die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH gründete 2006 eine Tochtergesell-
schaft, namens Medizinisches Versorgungszentrum MVZ Ilmenau GmbH. Sie ist 100 
%-ige Gesellschafterin des MVZ. Sie bildet als Mutterunternehmen mit ihrer Tochter-
gesellschaft Medizinisches Versorgungszentrum MVZ Ilmenau GmbH einen Kon-
zern. Das MVZ ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-
Ilmenau gGmbH. Mit den dort etablierten und zukünftig hinzukommenden Praxen 
wird sowohl die ambulante als auch die stationäre Versorgung der Patienten sicher 
gestellt Außerdem trägt es zur wirtschaftlichen Stabilität der Ilm-Kreis-Kliniken Arn-
stadt-Ilmenau gGmbH bei.  
 
Zweck und Gegenstand des Unternehmens  
 
1. Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich und unmittelbar auf die Förderung 

des öffentlichen Gesundheitswesens gerichtet. Dies schließt die Erfüllung des 
Versorgungsauftrags ein. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von 
Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Die Gesell-
schaft beteiligt sich im zugelassenen Umfang an der Patientenversorgung und 
kann die Aus- und Weiterbildung in den Krankenhausberufen gemäß § 31 
ThürKHG durchführen. 

2. Die Gesellschaft kann zu den vorbezeichneten Zwecken alle Geschäfte eingehen, 
die in einem wirtschaftlichen und organisatorischen Zusammenhang zum Unter-
nehmensgegenstand stehen. 

3. Sie ist berechtigt, sich an Einrichtungen, die dem Gesellschaftszweck dienen, zu 
beteiligen oder sie zu errichten. Dabei ist der Territorialgrundsatz (§ 71 Abs. 4 
ThürKO) zu beachten. Für eine Beteiligung an einer Gesellschaft, die außerhalb 
des Gebiets des Ilm-Kreises tätig ist oder tätig werden kann, ist eine Anzeige bei 
der Rechtsaufsichtsbehörde erforderlich. 

4. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben einer oder mehrerer Hilfs-
personen im Sinne der Abgabenordnung bedienen, soweit sie die Aufgaben nicht 
selbst wahrnimmt. 
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Unternehmensaufbau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gesellschafter Ilm -Kreis  

Aufsichtsrat  

Geschäftsführung  
Geschäftsführer Dr. med. M. John MBA 

Prokuristin Ch. Fischer 

 
Betriebsrat  

Krankenhausleitung  

Geschäftsführung  
Geschäftsführer Dr. med. M. 

John MBA 
Prokuristin Ch. Fischer 

Pflegedienstleitung  
Pflegedienstleiter M. Keschke 

Stellv. Pflegedienstleiterin 
H. Itzenplitz 

Ärztlicher Direktor  
CA Dr. med. J. Pausch 

Stellv. Ärztliche Direktorin 
CÄ Dr. med. H. Schlegel-Höfner 

Krankenhaus-
apotheke 

Krankenhaushygiene 

Klinik für Orthopädie und Unfall-  
chirurgie, spezielle Unfallchirurgie 

Klinik für Innere Medizin 
Bereich 1 Arnstadt 
Bereich 2 Arnstadt 
Bereich 1 Ilmenau 
Bereich 2 Ilmenau 

Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe 

Klinik für Hals- Nasen- Ohrenheilkunde 
und plastische Kopf-Hals-Chirurgie 

Klinik für  
Kinder- und Jugendmedizin 

Klinik für Suchtmedizin 

Klinik für Urologie 

Klinik für Anästhesie,  
Intensivmedizin,  

Palliativmedizin und 
 Schmerztherapie 

Institut für radiologische 
Diagnostik 

Bereich Arnstadt 
Bereich Ilmenau 

Institut für 
 Laboratoriumsmedizin 

Lehrausbildung 

Pflegeexperten 

Patiententransportdienst 

Patientenservice Pflege 

Klinik-Seelsorge 

Freiwilliges Soziales Jahr 

Pflegedienst 

Stationen Arnstadt 
Gefäßchirurgie/Diabetologie 
Orthopädie /Unfallchirurgie/HNO 
Komfortstation J.S.Bach 
Kardiologie 1  
Kardiologie 2/Wachbereich 
Kinder- und Jugendmedizin 
Gastroenterologie/Allgemein- und 
Viszeralchirurgie 
Geburtshilfe 
Frauenheilkunde 
Neonatologie 
Intensivtherapiestation 
Tagesstation 
Tagesstation 
Stationen Ilmenau 
Orthopädie/Unfallchirurgie 
Allgemein- Viszeralchirur-
gie/Urologie 
Innere Medizin 1 
Innere Medizin 2 
Suchtmedizin 1 
Suchtmedizin 2 
Intensivtherapiestation 
Palliativstation 
Tagesstation 

 

Funktionsdienst 

Bereiche Arnstadt 
OP-Bereich, Anästhesie, Not- 
fallaufnahme, Zentralsterilisation, 
Funktionsdiagnostik, Herzkathe-
terlabor, Therapiezentrum 

Bereiche Ilmenau 
OP-Bereich, Anästhesie, Not- 
fallaufnahme, Therapiezentrum, 
Funktionsdiagnostik 

Abteilung Management 

Sozialdienst und 
Entlassungsma-

nagement 
 

Abteilung PR und Marketing 

Abteilung für  
Medizincontrolling 

Abteilung Rechnungswesen 
und Finanzen 

Abteilung  
Personalmanagement 

Abteilung  
Personalentwicklung 

Hol- und Bringedienst 

Medizintechnik 

Abteilung Technik 

Abteilung IT 

Klinik für Allgemein- und  
Viszeralchirurgie  

Abteilung Controlling  

Externer 
Datenschutz- 
beauftragter 

Notfallaufnahme Ilmenau 

Notfallaufnahme Arnstadt 

Klinik für Gefäßchirurgie 

Abteilung Service und 
Kooperationsmanagement 

Ehrenamtlicher Be-
suchsdienst 

Abteilung Digitalisierung und 
Büroorganisation 

Abteilung Einkauf 



Ilm-Kreis -Kliniken Arnstadt -Ilmenau gGmbH  

Beteiligungsbericht 2024 57 

 
 
Foto: 28.04.2023: Coronabedingt konnte lange Zeit keine feierliche Begrüßung der Chefärzte stattfinden. Dies 
wurde im April 2023 nachgeholt: die Chefärzte (mit Blumen) sind: Steffen Friese (Notfallaufnahme Arnstadt), 
MUDr. Sylvia Tresselt (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und plastische Kopf-Hals-Chirurgie), Ilhami Benli (Gefäß-
chirurgie), Dr. med. Toralf Wolkersdörfer (Allgemein- und Viszeralchirurgie), Jan Koch (Innere Medizin �± Pneumo-
logie) (v.li. nach rechts) 
 

 
 
 Foto:  12.07.2023: Eröffnung einer gefäßchirurgischen Station in Ilmenau unter Federführung von Ilhami Benli  
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Gesellschaftsvertrag  
 
Der Gesellschaftsvertrag wurde im Jahr 2013 umfassend neu gefasst (Beschluss des 
Kreistages Nr. 277/13 vom 13. März 2013). Die Neufassung wurde mit Datum 14. 
März 2013 ausgefertigt und am 25. April 2013 vor dem Notar Ralf Taterka in Ilmenau 
beurkundet 
 
Handelsregister  
 
Die Gesellschaft wurde ursprünglich in das Handelsregister des Amtsgerichtes Erfurt, 
Abteilung B, unter HRB 13405 eingetragen. Nunmehr sind die Daten im Registerge-
richt Jena HRB 113405 erfasst. 
 
Wichtigste Kennzahlen der Vermögens -, Finanz - und Ertragslage  �L�Q���7�¼ 
 
Bilanzdaten   Aktiva  
 
  31.12.2023 31.12.2022 
A. Anlagevermögen  

 
    

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 
Entgeltlich erworbene Software 

 
310 

 
- 

 
419 

 
1 % 

      
II. Sachanlagen     
 1. Grundstücke mit Betriebsbauten 

     einschließlich der Betriebsbauten 
     auf fremden Grundstücken 

 
 

36.703 

 
 

36 % 

 
 

38.987 

 
 

43 % 
 2. technische Anlagen 5.787 6 % 6.514 7 % 
 3. Einrichtungen und Ausstattungen 6.439 6 % 5.181 6 % 
 4. geleistete Anzahlungen und An- 

    lagen im Bau 
 

722 
 

1 % 
 

442 
 

1 % 
      
III. Finanzanlagen 

Anteile an verbundenen 
Unternehmen 
 

 
 

2.230 
 

 
 

2 % 
 

 
 

2.230 
 

 
 

2 % 
 

B. Umlaufvermögen      
      
I. Vorräte     
 1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 871 1 % 1.068 1 % 
 2. unfertige Leistungen 

 
537 1 % 712 1 % 

II. Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände 

    

 1. Forderungen aus Lieferungen und  
    Leistungen 

 
4.898 

 
5 % 

 
7.261 

 
8 % 

 2. Forderungen nach dem Kranken- 
    hausfinanzierungsrecht 
3. Forderungen gegen verbundene 
    Unternehmen 
4. Sonstige Vermögensgegenstände 

 
22.324 

 
95 

217 

 
22 % 

 
- 
- 

 
11.162 

 
56 

376 

 
12 % 

 
- 
- 
 

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-
instituten 

 
9.318 

 
9 % 

 
5.562 

 
6 % 
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C. Ausgleichsposten nach dem KHG  

Ausgleichsposten für Eigenmittelförde-
rung 

 
 

11.407 

 
 

11 % 

 
 

11.358 

 
 

12 %  
      
D. Rechnun gsabgrenzungsposten  

andere Abgrenzungsposten 
56 - 54 - 

      
 Bilanzsumme  101.914 100 % 91.382 100 % 
 
Bilanzdaten   Passiva  
 
  31.12.2023 31.12.2022 
A. Eigenkapital  

 
    

 1.  Gezeichnetes Kapital 26 - 26 - 
 2.  Kapitalrücklagen 

3.  Bilanzgewinn 
23.946 
6.080 

24 % 
6 % 

23.946 
5.725 

26 % 
6 % 

      
B. Sonderposten aus Zuwendung en zur 

Finanzierung des Anlageverm ögens  
    

      
 1. Sonderposten aus Fördermitteln  

    nach dem KHG 
 

38.729 
 

38 % 
 

39.607 
 

43 % 
 2. Sonderposten aus Zuweisungen 

    und Zuschüssen der öffentl. Hand 
 

640 
 

1 % 
 

716 
 

1 % 
 3. Sonderposten aus Zuwendungen 

    Dritter 
 

131 
 

1 % 
 

158 
 

- 
      
C. Rückstellungen      
      
 1. Steuerrückstellungen - - 1 - 
 2. sonstige Rückstellungen 11.433 11 % 10.605 12 % 
      
D. Verbindlichke iten      
      
 1. Verbindlichkeiten gegenüber 

     Kreditinstituten 
 

619 
 

1 % 
 

1.078 
 

1 % 
 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

    und Leistungen 
 

3.478 
 

3 % 
 

2.933 
 

3 % 
 3. Verbindlichkeiten gegenüber 

    Gesellschafter 
 

41 
 

- 
 

41 
 

- 
 4. Verbindlichkeiten nach dem 

    Krankenhausfinanzierungsrecht 
 

13.593 
 

13 % 
 

      4.383 
 

5 % 
 5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zu-

wendungen zur Finanzierung des 
Anlagevermögens 

6. Verbindlichkeiten gegenüber  
    verbundenen Unternehmen 
7. Sonstige Verbindlichkeiten 

 
 

402 
 

32 
2.466 

 
 
 
 

- 
2 % 

 
 

412 
 

4         
1.747 

 
 

1 % 
 

- 
2 % 

  
E. Rechnungsabgrenzungsposten  
 
Bilanzsumme Passiva  

 
298 

 
101.914 

 
- 
 

100 % 

 
 
 

91.382 

 
 
 

100 % 
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Daten Gewinn - und Verlustrechnung  
 
  2023 2022 
 
  1. 

 
Erlöse aus Krankenhausleistungen 

 
74.438 

 
74.440 

  2. Erlöse aus Wahlleistungen 238 204 
  3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 3.474 3.331 
  4. 
4a. 

Nutzungsentgelte der Ärzte 
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Num-
mern 1 bis 4 enthalten 

73 
 

1.682 

67 
 

2.441 
  5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen  -174 112 
  6. 
 7. 

Sonstige betriebliche Erträge 
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit  
nicht unter Nr. 10 

2.408 
 

2.751 

3.036 
 

236 
  8. Personalaufwand   
 a) Löhne und Gehälter 48.505 46.358 
 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 9.063 9.039 
  9. Materialaufwand   
 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 10.021 9.609 
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.671 5.500 
    
 Zwischenergebnis  10.630 13.361 
    
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 11.846 4.476 
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für  

Eigenmittelförderung 
 

49 
 

51 
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten 

nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur 
Finanzierung des Anlagevermögens 

 
 

3.944 

 
 

4.046 
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ 

Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger  
Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 

 
 

11.930 

 
 

     4.516 
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen 
 

4.726 
 

4.626 
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen     9.516 11.958 
    
 Zwischenergebnis  297 834 
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16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 55 2 
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen           15           47 
18. Steuern 

 
-17 101 

19. Jahresüberschuss  354 688 
    
20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 5.725 5.037 
    
21. Bilanzgewinn  6.080 5.725  
 

 
Anzahl der Beschäftigten  
 

 
Mitarbe iter 

gesamt  
Durc hschnitt  

 
 
 

2023 

 
 
 

2022 

 
 
 

2021 

 
 
 

2020 

 
 
 

2019 

nach  
Beschä ftigten  

 849 805 
+46 

Azubis  

770 
+44 

Azubis  

759 
+47 

Azubis  

nach Vollkrä ften 664,29 666,96 672,59 659,81 645,34 

Veränd erung (V K) zum 
Vorjahr  

-2,67 -5,63 12,78 14,47 10,36 
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Gewährte Gesamtbezüge der Geschäftsführung und der Mitglieder in den O r-
ganen  
 
Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird entsprechend § 286 
(4) HGB verzichtet.  
 
Die Entschädigung der Mitglieder des Aufsichtsrates ist in § 10 der Geschäftsord-
nung für den Aufsichtsrat geregelt. Die Mitarbeit im Aufsichtsrat erfolgt kraft Amtes 
oder ehrenamtlich. Für die ehrenamtliche Tätigkeit erhalten die Mitglieder des Auf-
sichtsrates eine Entschädigung in Form eines pauschalierten Sitzungsgeldes in Höhe 
�Y�R�Q�����������¼ (an die Anwesenheit in der Sitzung gebunden). Mit dieser Entschädigung 
sind alle Aufwendungen abgegolten. Insgesamt wurden wie folgend dargestellt Auf-
wandsentschädigungen gezahlt: 
 

im Jahr  Aufwandsentschädigung  
gesamt:  

2019 �������������¼ 
2020 �������������¼ 
2021 �������������¼ 
2022 �������������¼ 
2023 �������������¼ 

 
Finanztransaktionen zwischen Unternehmen und Landkreis  
 
Finanzielle Transaktionen zwischen Landkreis und Unternehmen, resultierend aus 
dem Beteiligungsverhältnis, wie Kapitalzuführungen, Verlustabdeckungen, Gesell-
schafterdarlehen etc. erfolgten 2006 bis einschließlich 2023 nicht. Mittelzu- bzw. -
abflüsse zum Unternehmen aus Sicht des Landkreises resultierten aus gegenseiti-
gen Leistungen, wie beispielsweise die Inanspruchnahme von Leistungen durch das 
Gesundheitsamt (Röntgenleistungen). Der Ilm-Kreis zahlte für derartige Leistungen 
2023 2,6 �7�¼����2022 1,1 �7�¼) an die Gesellschaft.  
 
Situationsbericht  
 

Lage des Unternehmens, Grundzüge des Geschäftsverlaufes, Stand der Erfü l-
lung des öffentlichen Zwecks  
 

1. Grundlagen des Unternehmens  
 

Geschäftsmodell der Gesellschaft  
 

Die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag, UR-
Nr. 821/2004, vom 2. August 2004 mit Sitz in 99310 Arnstadt gegründet. Im Jahr 
2013 wurde der Gesellschaftervertrag neu gefasst (UR- Nr. 636/2013 R). Der Land-
kreis Ilm-Kreis ist alleiniger Gesellschafter der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau 
gGmbH. Die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH ist nach § 108 SGB V von 
den Kostenträgern für die Krankenhausbehandlung zugelassen. Somit besteht für 
das Unternehmen ein Anspruch auf Investitionsförderung gemäß § 9 Krankenhausfi-
nanzierungsgesetz in Verbindung mit den §§ 8-16 Thüringer Krankenhausgesetz. 
Der Änderungsbescheid vom 5. Februar 2020 mit Wirkung vom 1. Januar 2019 auf 
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der Grundlage des Feststellungsbescheids des Thüringer Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie zum 7. Thüringer Krankenhausplan vom 
12. Juli 2017 weist für die Ilm-Kreis-Kliniken insgesamt 373 Planbetten aus. Sie ver-
teilen sich auf die folgenden medizinischen Fachabteilungen an den Standorten Arn-
stadt und Ilmenau: Innere Medizin inklusive Suchtmedizin und Palliativmedizin, Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kinder- und Jugendme-
dizin, Urologie, Intensivmedizin, Allgemein- und Visceralchirurgie, Gefäßchirurgie 
sowie Orthopädie und Unfallchirurgie. 
 
2.    Wirtschaftsbericht  
 

2.1 Entwicklung von Branche und Gesundheitspolitik  
 
Aus dem Ende des Jahres 2023 veröffentlichten Krankenhaus-Barometer des Deut-
schen Krankenhausinstituts (DKI) geht hervor, dass die Krankenhäuser deutsch-
landweit finanzielle und personelle Probleme haben. Mehr als die Hälfte (54 %) der 
deutschen Allgemeinkrankenhäuser ab 100 Betten haben im Jahr 2022 Verluste ge-
schrieben. Der Anteil der Krankenhäuser mit einem Jahresüberschuss liegt bei 35 % 
und der Anteil der Häuser mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis bei 11 %. Im 
Vergleich zum Vorjahr hat sich die wirtschaftliche Situation deutlich verschlechtert. 
Im Jahr 2021 hatten nur 43 % der Krankenhäuser einen Jahresfehlbetrag und noch 
44 % der Häuser einen Jahresüberschuss. Nach Krankenhausgröße haben sich die 
Ergebnisse vor allem in den Krankenhäusern mit 300 bis 599 Betten überproportional 
verschlechtert. Hier ist das Ergebnis im Jahresvergleich in 60 % der Häuser gesun-
ken und nur in 8 % der Häuser gestiegen.  
 
Für das Jahr 2023 sind insgesamt weitere Verschlechterungen der wirtschaftlichen 
Lage der Krankenhäuser zu erwarten. Im Vergleich zum Jahr 2022 wird der Anteil 
der Häuser mit negativen Jahresergebnis von 54 % auf voraussichtlich 78 % anstei-
gen. Der Anteil der Krankenhäuser mit einem positiven Jahresergebnis wird von 35 
% auf voraussichtlich 7 % sinken. Damit dürfte sich der Anteil der Krankenhäuser mit 
einem Jahresüberschuss deutlich reduzieren. 15 % der Befragten gehen für 2023 
von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Die Preissteigerungen seit dem Jahr 
2022, etwa in den Bereichen Energie, medizinischer Bedarf und Löhne wirken sich in 
93% der Krankenhäuser sehr oder eher stark auf die Liquiditätssituation aus. Nur 
wenige Häuser sind hiervon nicht betroffen.  
 
Bei differenzierter Betrachtung nach Bettengrößenklassen sind die kleineren Häuser 
im Vergleich zu den mittleren und großen Häusern hiervon am stärksten betroffen 
Die Ilm-Kreis-Kliniken erhielten im Jahr 2023 Hilfsmaßnahmen in Bezug auf die 
Energiepreissteigerungen (Härtefallfonds gem. § 26f KHG und Preisbremsen für 
Gas, Fernwärme und Strom). Hierbei sind Hilfsmaßnahmen zu den mittelbaren und 
unmittelbaren Energiepreissteigerungen zu betrachten. Die unmittelbaren Hilfsmaß-
nahmen sind zweckgebunden und wurden bei der zuständigen Antragstelle (AOK) 
beantragt. Im Jahr 2024 müssen diese Kosten Anhand von Rechnungen nachgewie-
sen werden. Die mittelbaren Hilfsmaßnahmen sind nicht zweckgebunden und wur-
den Anhand der aufgestellten Betten berechnet. Der geförderte Zeitraum erstreckt 
sich über 19 Monate vom 01.10.2022 bis zum 30.04.2024. Im Jahr 2023 erhielten die 
Ilm-Kreis-Kliniken einen Betrag i.H. v. 2,75 Mio. �¼ aus dem Hilfsmittelpaket. Darin ist 
ein periodenfremder Anteil für das Jahr 2022 i. H. v. 374 T�¼ enthalten. Die auf fünf 
Tage verkürzte Zahlungsfrist der Krankenkassen wurde für das Jahr 2023 verlängert.  
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2.2 Geschäftsverlauf  
 
Die Budgetverhandlung für das Jahr 2022 konnten im Jahr 2023 abgeschlossen 
werden. Die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt erfolgte allerdings erst am 
31.01.2024. Durch den abgeschlossenen Umbau eines Nebengebäudes am Standort 
Arnstadt konnte der Umzug des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Arn-
stadt aus dem Krankenhausgebäude im Jahr 2023 erfolgen. Nach Übergang des 
Chefarztes der Klinik für HNO in das MVZ, konnte die Chefarztstelle neu besetzt 
werden. Am Standort Arnstadt wurde im Rahmen der Investitionsplanung die Endo-
skopietechnik ersetzt. Der Ersatz der Endoskopietechnik am Standort Ilmenau befin-
det sich in Planung. 
 
2.3 Umsatz - und Auftragsentwicklung  
 
Als wesentliche nichtfinanzielle Leistungsindikatoren sind Qualität und Patientenzu-
friedenheit anzusehen. Die im Geschäftsjahr 2023 durchgeführte Patientenbefragung 
führte unverändert zu einer grundsätzlich positiven Einschätzung der qualitativen 
Merkmale unseres Hauses.  
 
Auch die im Geschäftsjahr 2023 erneut durchgeführte Zertifizierung nach DIN EN 
ISO 9001:2015, wurde erfolgreich abgeschlossen. Als wesentliche finanzielle Leis-
tungsindikatoren sieht das Unternehmen neben den Umsatzerlösen die Summe der 
erzielten Bewertungsrelationen, die DRG-Fallzahlen und davon abgeleitet, den Case-
Mix-Index als Gradmesser der Fallschwere an. Die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-
Ilmenau gGmbH haben 18.838 vollstationäre Patienten im Jahr 2023 behandelt.  
 
Diese Fallzahlen sind gegenüber 2022 um 12,79 % gestiegen. Die Summe der effek-
tiven Bewertungsrelationen ist 2023 gegenüber 2022 von 12.434,469 auf 13.153,862 
gestiegen. Dies entspricht einer Zunahme um 5,79 %. Der CMI hat sich von 0,7445 
in 2022 auf 0,6983 in 2023 verändert. Neben den Verwerfungen durch die Corona-
Krise ist ein wesentlicher Punkt der Veränderungen der Weggang der Sportklinik. 
 
Die Ist-Leistungsdaten 2023 im Vergleich zum Budget 2022: 
 
                                                                             Ist 2023                         Budget 2022 
DRG-Fallzahl, gesamt mit Überliegern       18.838                                  16.072 
Effektive Bewertungsrelationen mit 
Überliegern                                                      13.153,862                           12.434,469 
CMI (Jahresinlieger mit Überliegern)                        0,698                                    0,744 
 
Ein Anstieg der Anzahl der versorgten Patienten in den Ilm-Kreis-Kliniken im Ver-
gleich zum Vorjahr kann verzeichnet werden. Die Umsatzerlöse aus DRG-Leistungen 
(finanzieller Leistungsindikator) entwickelten sich positiv im Vergleich zum Vorjahr, 
allerdings weiterhin rückläufig im Vergleich zu 2019.  
 
Zusammengefasst (finanzielle Leistungsindikatoren) entwickelte sich die Gesellschaft 
oberhalb der Vorjahresprognose. Die ambulante Versorgung von Patienten an den 
Ilm-Kreis-Kliniken konnte in 2023 stabil zum Vorjahresvergleich unter Einhaltung aller 
geltenden Hygienevorschriften fortgeführt werden.  
 
Ab dem Jahr 2020 wurden die Pflegepersonalkosten der Krankenhäuser aus den 
DRG-Fallpauschalen ausgegliedert und parallel zu den DRG-Fallpauschalen über ein 
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krankenhausindividuelles Pflegebudget nach dem Selbstkostendeckungsprinzip fi-
nanziert. Die Ausgestaltung des neuen Finanzierungsrahmens ab 2020 war durch 
die gesetzlichen Änderungen im Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) notwendig 
geworden und stellt die nachhaltigste Veränderung im DRG-System seit seiner Ein-
führung dar.  
 
Die Budgetverhandlungen 2022 sind abgeschlossen. Die Genehmigung erfolgte für 
das Budget 2022 zum 31.01.2024 durch das Landesverwaltungsamt. Seit dem Ge-
nehmigungszeitpunkt für das Budget 2021 rechnet das Unternehmen einen erhöhten 
Pflegeentgeltwert (Ausgleich) zur Sicherung der Liquidität ab. Die Überliegerabrech-
nung 22/23 wurde mit dem erhöhten Pflegeentgeltwert (Ausgleich) abgerechnet. 
Damit wird die, aufgrund der nachgelagerten Verhandlungen, noch nicht vollständige 
Ausfinanzierung des Pflegebudgets 2020 (rund 456 T�¼) nachgeholt. Bestandteil der 
vorläufigen Vereinbarung 2022 ist u.a. ein für 2022 zu vereinbarendes Pflegebudget 
in Höhe von 19,47 Mio. �¼. Hierbei wurden die wesentlichen Forderungen der Gesell-
schaft gegenüber den Kostenträgern anerkannt. Seit dem Genehmigungszeitpunkt 
für das Budget 2022 rechnet das Unternehmen einen erhöhten Pflegeentgeltwert 
(Ausgleich) zur Sicherung der Liquidität ab. Da die Genehmigung erst im Januar 
2024 vollzogen werden konnte, fließen die liquiden Mittel erst im Jahr 2024 zu. Damit 
wird die, aufgrund der nachgelagerten Verhandlungen, noch nicht vollständige Ausfi-
nanzierung des Pflegebudgets 2021 (rund 3,34 Mio. �¼) nachgeholt 
 
 
2.4 Investitionen  
 
Insgesamt wurden 3,510 Mio. �¼ an Investitionen für 2023 geplant. Zum Stand 
31.12.2023 wurden Investitionen in Höhe von 3,169 Mio. �¼ getätigt, davon aus Ei-
genmitteln 547 T�¼ und aus Pauschalfördermitteln 2,594 Mio. �¼. Wesentliche Investi-
tionen in 2023 waren u.a. der Kauf eines Linksherzkatheter in Arnstadt, eines Sono-
graphiegerätes, eines C-Bogens sowie eines OP-Mikroskopes. 
 

 
 

Foto: 19.12.2023: HKL �± Besuch des neuen Herzkatheterlabors am Standort Arnstadt 
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2.5 Finanzieru ngsmaßnahmen und -vorhaben  
 
Die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH erhielten für 2023 pauschale För-
dermittel in Höhe von 1,174 Mio. �¼ sowie wurde eine Erhöhung durch Umwidmung 
der Fördermittel für Beatmungsgeräte in die pauschalen Fördermittel in Höhe von 
184 T�¼ durchgeführt.  
 
2.6 Personal - und Sozialbereich  
 
Im Jahr 2023 beschäftigten die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH durch-
schnittlich 664,29 Vollkräfte, davon 117,14 Vollkräfte im ärztlichen Bereich und 
547,15 Vollkräfte im nichtärztlichen Bereich. 
 

 
 
Foto: 01.01.2023: Neujahrsbesuch der Landrätin an beiden Standorten, wo sie sich nach dem Verlauf der Silves-
ternacht in der Notfallaufnahme informierte und auf der Geburtsstation in Arnstadt das Neujahrsbaby besuchte. 
Auf dem Bild ist sie im Gespräch mit Dr. med. Christine Stapf, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe. 

 

Im Berichtszeitraum sind die Entgelte im Ärztlichen Dienst auf Basis des Tarifab-
schlusses 2023 zum 01.07.2023 um 4,8 % gestiegen und im Pflegedienst gemäß 
des bestehenden Haustarifvertrages ohne Tabellensteigerung geblieben, jedoch er-
folgte die Zahlung von vereinbarten Inflationsausgleichsprämien. Für die anderen 
Bereiche (nicht Ärzte, nicht Pflege) gab es Steigerungen zum 01.01.2023 in Höhe 
von 1,4 % sowie zum 01.11.2023 in Höhe von 1,8 % sowie vereinbarte Inflationsaus-
gleichsprämien. Die Erfahrungen aus der Coronazeit zeigen, wie praktisch die An-
wendung von Onlineweiterbildungen sind. Daraufhin wurde die Onlineweiterbildung 
auch im Jahr 2023 beibehalten. Das Projekt CNE (Onlineschulung) ist in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Betriebsrat im Januar 2022 gestartet. Im Dezember 2022 
konnte das Projekt abgeschlossen und wurde weiterhin auch im Jahr 2023 sehr stark 
genutzt. Ziel des Projektes war u.a. die flexiblere Schulung von Mitarbeitern, die Ge-
währleistung der Pflichtschulungen sowie die jährlichen Auffrischungen. Dieses Ziel 
konnte im Jahr 2023 umgesetzt werden. 
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Foto: 24.03.2024: Gesundheitsministerin Heike Werner besuchte gemeinsam mit Christian Schaft den Standort 
Arnstadt 

 
3.   Darstellung der Lage  
 
3.1 Vermögenslage  
 
Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10.532 T�¼ 
auf 101.914 T�¼ erhöht. Das Sachanlagevermögen sank um 1.473 T�¼ auf 49.651 T�¼, 
hauptsächlich aufgrund fehlender Investitionsfördermittel. Den Investitionen im Be-
reich Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 3.169 T�¼ 
stehen Abschreibungen in Höhe von 4.726 T�¼ gegenüber. Eine Kapitalerhöhung der 
Beteiligung am MVZ fand im Jahr 2023 nicht statt. Die Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen sind um 2.364 T�¼ gefallen. Wesentliche Punkte waren der Wegfall 
der Forderungen von Coronazuschüssen im Vergleich zum Vorjahr (1.157 T�¼) und 
dem Ausgleich der Forderung aus Entgeltwert für das Pflegepersonal (Ausgleiche 
2020) in Höhe von 456 T�¼. Die Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungs-
gesetz haben um 11.162 T�¼ zugenommen. Ursächlich hierfür sind die noch nicht 
ausgezahlten Fördermittel für die Errichtung zweier AOP-Zentren von 10.500 T�¼ so-
wie die Erhöhung der Forderungen des Pflege- und Entgeltbudgets von 1.102 T�¼. 
Die liquiden Mittel stiegen gegenüber dem Vorjahr um 3.756 T�¼ durch den Ausgleich 
der Forderung aus Entgeltwert für das Pflegepersonal (Ausgleiche 2020) in Höhe von 
2.839 T�¼ und die Erhöhung des lfd. Ausgleichs aus Entgeltwert für das Pflegeperso-
nal 2023. Insgesamt erhöhte sich das Eigenkapital auf 30.051 T�¼ um den Jahres-
überschuss von 354 T�¼. Die Sonderposten sanken aufgrund der Auflösung in Höhe 
der Abschreibung für Investitionen aus Pauschal- und Einzelfördermitteln mit 3.882 
T�¼. Demgegenüber stehen die Investitionen über Fördermittel um 2.622 T�¼. Die 
Rückstellungen in 2023 sind um 826 T�¼ gestiegen, hauptsächlich ist dies begründet 
durch erhöhte Personalkostenrückstellungen sowie Rückstellungen für Rechtsstrei-
tigkeiten sowie Zuführung für Rückstellung für rückzahlbare Fördermittel. Der Um-
fang an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung stieg hauptsächlich durch län-
gere Zahlungsziele gegenüber dem Vorjahr um 545 T�¼�� 
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3.2 Finanzlage  
 
Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 beträgt die Barliquidität der Ilm-Kreis-
Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH 9,32 Mio. �¼. Damit stehen ausreichend Eigenmittel 
zur Finanzierung des operativen Geschäfts zur Verfügung. Die Zahlungsfähigkeit war 
im gesamten Jahr durchgängig gegeben.  
 
3.3 Ertragslage  
 
Das Unternehmen schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss in 
Höhe von 354 T�¼ (Vorjahr: 688 T�¼) ab. Dieses Ergebnis überschreitet damit den 
Planansatz für 2023 um 354 T�¼. Maßgeblich für dieses Ergebnis ist die Energiekos-
tenunterstützung bzw. Inflationsausgleichszahlung in einer Höhe von 2,751 Mio. �¼. 
Davon sind periodenfremde Erträge für das Jahr 2022 in Höhe von 374 T�¼ enthalten. 
Die Erlöse aus Krankenhausleistungen, welche die Umsatzerlöse aus der stationären 
und teilstationären Krankenhausversorgung enthalten, wurden mit dem Landesbasis-
fallwert 2023 in Höhe von 3.992,34 �¼ abgerechnet. Dies entspricht einer Steigerung 
gegenüber dem Jahr 2022 um 4,37 %. Die Personalkosten bewegen sich auf Planni-
veau. Zusätzliche Ausgaben waren in der Pflege und der Orthopädie und Unfallchi-
rurgie im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung notwendig, um die Patientenbetreu-
ung abzusichern. Der Materialaufwand bewegt sich ebenfalls auf dem geplanten Ni-
veau.  
 
4.    Prognose -, Chancen und Risikobericht  
 
4.1 Prognosebericht  
 
Die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH ist für die Zukunft gut aufgestellt. Die 
Gesellschaft hat eine strategische Zielplanung erstellt, die sich im Wirtschaftsplan 
wiederfindet. Der Wirtschaftsplan 2024 weist ein Jahresergebnis in Höhe von 0,00 �¼ 
aus. Zum jetzigen Zeitpunkt ist klar, dass Corona als Pandemie nicht mehr die Rolle 
spielen wird wie in den vergangenen 3 Jahren. Damit ist auch das DRG System, wie 
es bis 2019 gültig war, in seiner wirtschaftlichen Ausprägung ab dem Jahr 2023 wie-
der voll wirksam. Das heißt, dass sämtliche Betriebskosten wieder über die DRG 
Pauschale der entsprechenden Anzahl von Patienten finanziert werden müssen. 
Deutschlandweit rechnet man in diesem Jahr mit einer Reduktion der Fallzahlen. Aus 
diesem Grunde gibt es eine Fokussierung unserer Maßnahmen mit dem Ziel einer 
Steigerung der Fallzahlen bzw. das Erreichen des Leistungsvolumens 2019. Mit dem 
Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) wird durch den Gesetzgeber die Möglich-
keit geschaffen eine bessere Personalausstattung im Pflegebereich zu erreichen und 
somit auch die Finanzierung zu verbessern. Aufgrund der Arbeitsmarktsituation im 
Pflegebereich, ist die Umsetzung nur unter erschwerten Bedingungen möglich und 
erfordert zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Personalakquise. Für die Maßnah-
men zur Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes wurden von der Gesellschaft 
rund 5,804 Mio. �¼ beantragt. Sanktionierte Fördertatbestände haben bei den Ilm-
Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH eine Höhe von rund 2,539 Mio. �¼. Bewilligte 
Fördermittel wurden dem Unternehmen i. H. v. 1,964 Mio. �¼ zugesichert. Somit ent-
steht eine Finanzierungslücke für die sanktionierten Fördertatbestände i. H. v. 576 
T�¼.  
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4.2 Chancenbericht  
 
Die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH nimmt in kommunaler Trägerschaft 
den Versorgungsauftrag für den Ilm-Kreis wahr. In ausgewählten Bereichen will das 
Unternehmen überregional bekannt sein.  
 

 
 
Foto: 08.11.2023: Eröffnung der Elternschule �± dies ist ein weiteres Angebot der Geburtshilfe. Im Rahmen der 
Elternschule werden unterschiedliche Kurse angeboten, die sowohl eine gute Vorbereitung auf die Geburt als 
auch eine gute Versorgung der jungen Familie gewährleisten soll. Dabei wird auch mit weiteren Hebammen ko-
operiert. Ziel ist ein breitgefächertes Angebot für Schwangere und junge Familien im Ilm-Kreis 

 
Im Rahmen des medizinischen Konzepts erweitert das Unternehmen gezielt sein 
Leistungsspektrum. So konnte der Bereich Pneumologie in der Klinik für Innere Me-
dizin am Standort Ilmenau durch die Einstellung eines neuen Chefarztes etabliert 
werden. Zur strategischen Zielplanung der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau 
gGmbH gehören u. a. Maßnahmen zur Erweiterung des ambulanten Bereiches und 
Personalentwicklungsmaßnahmen. Von großer Wichtigkeit werden die zukünftige 
Sicherung der Patientenzahlen und der damit verbundenen Bewertungsrelationen 
sein.  

 
 
Foto 20.12.2023: Vorstellung der neuen Elternmappe. Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt der Sparkasse, des Ilm-
Kreises und der Ilm-Kreis-Kliniken. Ziel ist es, den Eltern wichtige Informationen (etwa auch, wo sie sich bei Prob-
lemen hinwenden) können an die Hand zu geben. 
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Zur strategischen Zielplanung des Unternehmens gehören u. a. Patientenakquise 
durch zielgerichtete Außendarstellung, Maßnahmen zur Reduzierung der Verweil-
dauer durch Prozessoptimierung und Entwicklung von Behandlungspfaden, Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen und die Beantragung von weiteren Ermächtigungen für 
Spezialgebiete der Kliniken. Gemeinsam mit dem MVZ wird die Ilm-Kreis-Kliniken 
Arnstadt-Ilmenau gGmbH in Zukunft zudem noch intensiver zum Wohl der Patienten 
zusammenarbeiten. Dafür soll es einen permanenten Wissenstransfer und Informati-
onsaustausch geben.  
 
4.3 Risikobericht  
 
Im Rahmen des Risikomanagements werden potenzielle Risiken in allen relevanten 
Bereichen erfasst und bewertet. Stattgefundene Schadensereignisse werden analy-
siert und Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet. Das betriebswirtschaftliche Risiko-
management umfasst die Risikoidentifikation und eine Bewertung der bestehenden 
Risiken sowie die zugehörigen Maßnahmen zur Bewältigung der Risiken. Neu aufge-
tretene Risiken werden von den Abteilungsleitern erfasst und bewertet. Das Critical 
Incident Reporting System (CIRS) und ein EDV-Erfassungssystem sind etabliert. Im 
Rahmen einer Betriebsvereinbarung wurde der Prozess geregelt und gemeinsam mit 
dem Betriebsrat umgesetzt. Externe CIRS-Meldungen fließen ebenfalls in das CIRS-
System ein und werden zur Risikoidentifikation in den Kliniken genutzt. Im Wettbe-
werb mit den umliegenden Krankenhäusern und Kliniken sind die Risiken der wirt-
schaftlichen Zukunftssicherung primärer Gegenstand des Risikomanagements. Hier-
bei werden die strategischen Ziele und strategischen Risiken aufeinander abge-
stimmt. Zum umfassenden Risikomanagement der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-
Ilmenau gGmbH gehören die operationellen Betriebsrisiken, wie Sicherheit der Pati-
enten, der Mitarbeitenden einschließlich der Hygiene, der technischen Risiken und 
der EDV-Risiken. Weitere Bestandteile des Risikomanagements sind auch das me-
dizinische und betriebliche Notfall- und Krisenmanagement. Das Fundament unseres 
Risikomanagements ist der Aufbau einer offenen Fehlerkultur. Das Risikomanage-
ment der Gesellschaft unterteilt sich grundsätzlich in die beiden Hauptgruppen der 
proaktiven Prävention (Vermeiden von Fehlern in den verschiedensten Bereichen 
des Behandlungs- und Funktionsablaufs) und der reaktiven Prävention (Management 
von tatsächlichen Fehlern).  
 
Das Risikomanagement im Unternehmen umfasst die Handlungsfelder:  
�‡ Patientensicherheit (Vorwurf von Behandlungsfehlern, Bearbeiten von Haft-

pflichtschäden, Patientenstürze, CIRS, Hygienemanagement, Management von 
Arzneimitteln, M&M-Konferenzen) 

�‡ Beschwerdemanagement und Befragungswesen (bezogen auf alle Interessen-
gruppen) 

�‡ Schadenmanagement (Versicherungswesen, Auswertung Komplikationsstatisti-
ken, Fallbesprechungen) 

�‡ IQM-Daten sowie die Daten der externen Qualitätssicherung 
�‡ Mitarbeitersicherheit (Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung) 
�‡ Betriebsrisiken, technische Risiken, EDV-Risiken 
�‡ Datenschutz und Informationssicherheit  
�‡ Notfall- und Krisenmanagement  
 
Die Energie- sowie Gaslieferungen beziehen die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau 
gGmbH von den Stadtwerken Arnstadt und Ilmenau. Das eingeholte Angebot für die 
Stromlieferung in 2023 beinhaltete eine Preissteigerung von ca. 146 % gegenüber 
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2022. Durch das Auslaufen der Preisbindungen wurden in 2023 die Energielieferver-
träge mit den Stadtwerken Arnstadt und Ilmenau neu abgeschlossen. Der Bundestag 
hat mit dem am 07.11.2019 beschlossenen MDK-Reformgesetz den Medizinischen 
Dienst organisatorisch von den Krankenkassen gelöst. Für das Jahr 2023 wurde ein 
Prüfumfang für Schlussrechnungen für die vollstationäre Krankenhausbehandlung 
bei den Ilm-Kreis-Kliniken i. H. v. 9,71 % durchgeführt. Infolge des MDK-
Reformgesetzes müssen Krankenhäuser bei beanstandeten Rechnungen künftig 
einen individuellen, negativquotenbezogenen Aufschlag in Höhe eines prozentualen 
Anteils des Differenzbetrags, mindestens aber 300 �¼ zahlen. Dieser Aufschlag betrug 
im Jahr 2023 in den Ilm-Kreis-Kliniken 25 %, ausgehend von der Höhe der Rech-
nungskürzungen. Im Ergebnis der in den letzten Jahren durchgeführten MDK-
Gutachten wurden bereits bzw. beabsichtigt die Gesellschaft beim Sozialgericht sog. 
Leistungsklagen einzureichen. Aufgrund des unvorhersehbaren Ausgangs der Ver-
fahren wurden und werden MDK-Fälle mit offenen Posten mit 49 % Risiko in der 
MDK-Rückstellung zum Jahresabschluss bewertet. Es gibt einen verbindlichen Kata-
log "Ambulanter Operationen und stationsersetzender Eingriffe", der eindeutig defi-
niert, welche Leistungen i. d. R. ambulant erbracht werden sollen. Damit werden die 
Ilm-Kreis-Kliniken die Durchführung ambulanter Operationen neu strukturieren müs-
sen. Dazu gibt es bereits bauliche Probleme, um den Prozess des ambulanten Ope-
rierens effizient zu gestalten. Es wurden entsprechende Förderungen für diese Bau-
maßnahmen durch das Land genehmigt. Ab dem Jahr 2020 wurden die Pflegeper-
sonalkosten der Krankenhäuser aus den DRG-Fallpauschalen ausgegliedert. Die 
vollständige Finanzierung des Pflegebudgets 2023 erfolgt erst mit Abschluss und 
Genehmigung der Budgetvereinbarung 2024. Bis dahin muss die Differenz zwischen 
tatsächlichen Pflegebudget und der zu erwartenden Abschlagszahlung vorfinanziert 
werden. Im Jahr 2023 wurde mit der Prüfung des Verwendungsnachweises des 3. 
Bauabschnitts Ilmenau begonnen. Das Gesamtrisiko ist bilanziell abgebildet und 
schlägt sich in den Rückstellungen nieder. 
 
5. Erklärung der Unternehmensführung  
 
5.1 Frauenquote  

 
 

Foto 28.11.2023: Verleihung des Frauenförderpreises des Ilm-Kreises an die ehemalige Geschäftsführerin Marina 
Heinz. Sie habe die Kliniken nicht nur durch schwierige Zeiten geführt, ihr sei es auch zu verdanken, dass sich 
der Frauenanteil in Führungspositionen in den Ilm-Kreis-Kliniken erhöht hat. 

 
Nach dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an 
Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst vom 24. April 
2015 sind Zielsetzungen über 30 % im Aufsichtsrat, in den Ebenen Geschäftsfüh-
rung, Pflegedienstleitung sowie Abteilungsleiter vorgeschrieben. Ab dem 1. Januar 
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2016 müssen Unternehmen, die sowohl börsennotiert als auch voll mitbestimmt sind, 
in ihren Aufsichtsräten im Rahmen der turnusmäßigen Neubesetzungen für einen 
Mindestanteil von 30 % für Frauen und Männer sorgen.  
 
Die Aufsichtsratssitzung hat am 07. Juli 2022 folgende Quoten beschlossen: 
 
Führungsebene Zielgröße bis 

2027 
Stand zum 
31.12.2023 

in Personen 
 

Aufsichtsrat 33 % 33 % Gesamt: 9 
Männer: 6 
Frauen: 3 

Geschäftsfüh-
rung 

0 % 0 % Gesamt: 1 
Männer: 1 
Frauen: 0 

Chefärzte 30 % 33 % Gesamt: 15 
Männer: 10 
Frauen: 5 

Pflegedienstlei-
tung 

0 % 0 % Gesamt: 1 
Männer: 1 
Frauen: 0 

Abteilungsleiter 50 % 67 % Gesamt: 12 
Männer: 4 
Frauen: 8 

 
Aufgrund der unternehmerischen und krankenhausspezifischen Besonderheiten sind 
bei den Einzelführungspersonen (Geschäftsführung, Pflegedienstleitung) und den 
Chefärzten eine Frauenanteilsquote nicht planbar. Die Quote im Aufsichtsrat ist auf-
grund der Gestellung der Aufsichtsratsmitglieder aus kommunalen Organen und 
durch die Wahl des Mitgliedes des Betriebsrates nur beschränkt beeinflussbar. 
 
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes  
 
Die Erfüllung des öffentlichen Zweckes der Gesellschaft ist mit dem Gegenstand des 
Unternehmens identisch bzw. direkt ableitbar. Nachfolgend die Anzahl der aufgestell-
ten Betten im Geschäftsjahr 2023: 
 

 
 
Haftungsrisik en 
 
Unmittelbare Haftungen des Gesellschafters aus eigenständiger Verpflichtung, wie 
Bürgschaften, Schuldbeitritte, Garantieversprechen bestehen nicht. Für Verbindlich-
keiten der Gesellschaft haftet das Gesellschaftsvermögen. 

      Innere        Chirur-      Frauenheil-   Sucht-       HNO          Urologie       Kinder-    Anästhesie      
      Medizin      gie            kunde u.       medizin                                             und           u. Intensiv-       
           Geburtshilfe                                                          Jugend-     medizin  
                                                                                                                                     medizin       
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4.1.5  KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen 
GmbH 

 
 
Anschrift:  Ekhofplatz 2a  Tel.:      03621 4508-0  
  99867 Gotha   E-Mail:     info@kiv-thueringen.de 

Homep age:      kiv-thueringen.de 

 
Unternehmenssitz in Gotha 

 
Beteiligungsverhältnisse am Unt ernehmen  
 
Stammkapital     25.800,00 �¼  
 
Gesellschafter    
 
Freistaat Thüringen     9,08 %     �������������¼ 
ekom21-Kommunales  
Gebietsrechenzentrum  
Hessen K.d.ö.R.    45,15 %    11.649 �¼ 
Gemeinde- und Städtebund 
Thüringen e. V. (GStB)   45,16 %    11.650 �¼ 
157 Städte und Gemeinden   jeweils rd. 0,004 % �M�H�������¼                 157 �¼ 

- darunter Ilm-Kreis 
 
Geschäftsführung     Herr Thomas Gmilkowsky, Suhl 

(ab 01. Januar 2023)  
 
Herr Andreas Heiroth, Haynrode  
(ab 01. Januar 2023)  

Mitglieder des Aufsichtsrates  
 
Herr Michael Brychcy (ab 07.09.2020), Bürgermeister Waltershausen, Thüringen 
(Vorsitzender)  
Herr Horst Burghardt (ab 07.09.2021 bis 01.07.2023), Bürgermeister Friedrichs-
dorf/Taunus, (stellv. Vorsitzender)  
Herr Matthias Drexelius (ab 02.07.2023 Aufsichtsratsmitglied und ab 08.11.2023 
stellv. Aufsichtsratsvorsitzender), Direktor ekom21 KGRZ Hessen, Usingen  
Herr Dr. Hartmut Schubert (ab 01.07.2020), Gesellschafter Freistaat Thüringen, 
Staatssekretär Thüringer Finanzministerium  
Frau Peggy Greiser (ab 07.09.2021), Landrätin Schmalkalden-Meiningen 
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Herr Fabian Giesder (ab 07.09.2020), Bürgermeister Stadt Meiningen, Thüringen 
Herr Dirk Schütze (ab 01.07.2020), Bürgermeister Stadt Bad Sulza, Thüringen 
Herr Dr. Johannes Bruns (ab 01.01.2023), Oberbürgermeister Stadt Mühlhau-
sen/Thüringen 
Herr Hartmut Linnekugel (ab 01.07.2020), Bürgermeister a.D. der Stadt Volkmarsen, 
Hessen 
Herr Dr. Philipp Rottwilm (ab 01.07.2020), Bürgermeister Gemeinde Neuental, Hes-
sen 
 
Im Berichtsjahr haben zwei Sitzungen des Aufsichtsrates und eine Gesellschafter-
versammlung stattgefunden.   
 
Beteiligungsverhältnisse des Unternehmens  
 
Das Unternehmen unterhält eine Beteiligung an der KOP-IT e.G. in Höhe von 14,3 
�������Z�D�V���H�L�Q�H�U���%�H�W�H�L�O�L�J�X�Q�J���D�P���6�W�D�P�P�N�D�S�L�W�D�O���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�������7�¼ entspricht. 
 
Zweck und Gegenstand des Unternehmens  
 

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Wartung, Beschaffung, 
Bereitstellung, Betreuung und betriebliche Abwicklung technikunterstützter In-
formationsverarbeitung einschließlich der Erbringung aller damit im Zusam-
menhang stehender Beratungs- und Schulungsleistungen. Es unterstützt ins-
besondere die Gesellschafter darin, ihre Verpflichtungen und Aufgaben aus 
dem Onlinezugangsgesetz des Bundes sowie dem Thüringer E-Government 
Gesetz zu erfüllen.  

2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mit-
telbar dem vorstehenden Zweck zu dienen geeignet sind. Sie kann auch 
Zweigniederlassungen errichten.  

3. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder 
verwandter Art zu beteiligen sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu 
erwerben.  

4. Die Gesellschaft soll inhouse-fähig für öffentliche Auftraggeber gemäß § 99 
Nr. 1 bis 3 GWB in seiner jeweils gültigen Fassung als Gesellschafter der Ge-
sellschaft sein, insbesondere für Thüringer Gemeinden, Gemeindeverbände, 
Landkreise, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände sowie den Frei-
staat Thüringen, Anstalten des öffentlichen Rechts, Körperschaften des öffent-
lichen Rechts. Nicht Gesellschafter der Gesellschaft dürfen natürliche Perso-
nen oder juristische Personen werden, deren Beteiligung an der Gesellschaft 
�D�O�V���H�L�Q�H���Ä�S�U�L�Y�D�W�H���.�D�S�L�W�D�O�E�H�W�H�L�O�L�J�X�Q�J�����L�P���6�L�Q�Q�H���G�H�V���†�����������$�E�V���������1�U���������L�Q���9�H�U�E�L�Q��
dung mit Abs. 1 Nr. 3 GWB in seiner jeweils gültigen Fassung zu bewerten ist. 
�=�X�G�H�P���P�X�V�V�� �G�L�H�� �*�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W�� �L�P�� �5�D�K�P�H�Q�� �L�K�U�H�U�� �7�l�W�L�J�N�H�L�W�� �V�W�H�W�V���G�D�V�� �V�R�J���� �Ä�:�H��
sentlichkeitskriterium" des § 108 Abs. 4 Nr. 2 GWB in seiner jeweils gültigen 
Fassung beachten. 

 
Unternehmensaufbau  
Organigramm der KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH  
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Gesellschaftsvertrag  
 
Die Gesellschaft wurde am 04. März 1993 gegründet. Im Berichtsjahr galt der Gesellschafts-
vertrag in der Fassung vom 27. Mai 2020. 
 
Handelsregister  
 
Das Unternehmen ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Jena unter der Nr. HRB 
106362 eingetragen 
 
Wichtigste Kennzahlen der Vermögens -, Finanz - und Ertra gslage  �L�Q���7�¼ 
 

Bilanzdaten   Aktiva  
 

  31.12.2023 31.12.2022 
A. Anlagevermögen      
      
I. Immaterielle Vermögensgegen-

stände  
 
 

   

 1. entgeltlich erworbene Konzessio-
nen, gewerbliche Schutzrechte und 
ähnliche Rechte und Werte sowie Li-
zenzen an solchen Rechten und 
Werten 

 
 
 

3 

 
 
 

- 

 
 
 

7 

 
 
 

- 

II. Sachanlagen      
 1. technische Anlagen und Maschinen 35 1 % 106 3 % 
 2. andere Anlagen, Betriebs- und 

    Geschäftsausstattung 
89 2 % 99 3 % 

III. Finanzanlagen      
1.  1. Wertpapiere des Anlagevermögens 
2. Genossenschaftsanteile 
 

250 
6 

7 % 
- 

- 
6 

 

- 
- 

B. 
 
I. 
 
 

Umlaufvermögen  
 
Vorräte  
1. geleistete Anzahlungen 

 
 

 
- 

 
 
 

- 

 
 

 
2 

 
 

 
- 

II. Forderungen und sonstige Verm ö-
gensgegenstände  

    
 

 1.  Forderungen aus Lieferungen und 
     Leistungen 
2. Forderungen gegen Unternehmen, 

mit denen ein Beteiligungsverhält-
nis besteht 

 
792 

 
 

- 

 
21 % 

 
 

- 

 
1.178 

 
 

5 

 
32 % 

 
 

- 
 3. sonstige Vermögensgegenstände 33 1 % 61 2 % 

III. Wertpapiere  
1. sonstige Wertpapiere 
 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

IV. Kassenbestand, Bundesbankgut-
haben, Guthaben bei Kredi tinstitu-
ten und Schecks  

 
 

2.601 

 
 

68 % 

 
 

2.240 

 
 

60 % 
      
C. Rechnungsabgrenzungsposten  18 - 15 - 
      
 Bilanzsumme  3.827 100 % 3.721 100 % 
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Bilanzdaten   Passiva  
 
  31.12.2023 31.12.2022 
A. Eigenkapital      
      
I. Gezeichnetes Kapital  26 

 
1 % 

 
26 

 
1 % 

II. Gewinnvortrag  1.737 45 % 1.527 41 %  
      
III. Jahresüberschuss  614 16 % 420 11 % 

B. Rückstellungen  
1. Steuerrückstellungen 

 
57 

 
1 % 

 
51 

 
1 % 

 2. sonstige Rückstellungen 
 

611 16 % 470 13 % 
 

C. Verbindlichkeiten  
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestel-

lungen 

 
 

24 

 
 

1 % 

 
 

191 

 
 

5 % 
 2.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

     und Leistungen 
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unter-

nehmen, mit denen ein Beteili-
gungsverhältnis besteht 

 
489 

 
 

53 

 
13 % 

 
 

1 % 

 
694 

 
 

2 

 
19 % 

 
 

- 
 4. sonstige Verbindlichkeiten 216 6 % 340 9 % 
      
 Bilanzsumme  3.827 100 % 3.721 100 % 
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Daten Gewinn - und Verlustrechnung  
 

  2023 2022 
1. Umsatzerlöse 12.108 10.299 
    
2. sonstige betriebliche Erträge 56 61 
    
3. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  
und für bezogene Waren 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

 
 

5.354 
1.877 

 
 

4.367 
1.916 

    
4. Personalaufwand   
 a) Löhne und Gehälter 2.683 2.274 
 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für  

Altersversorgung und für Unterstützung 
 

        
505 

        
460 

5. Abschreibungen   
 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen  
 

107 
 

124 
    
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 765 616 

7. 
 
8.  

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
 
Abschreibungen auf Finanzanlagen und  
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
9. 

 
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

 
257 

 
180 

    
10. Ergebnis nach Steuern  616 423 
    
11.  sonstige Steuern 2 3 
    
12. Jahresüberschuss  

  
614 420 

 
Anzahl der Beschä ftigten  
 
Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2023 �± neben den zwei Geschäftsführern - 
durchschnittlich 48 Angestellte beschäftigt. Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnitt-
lich 45 Angestellte beschäftigt. 
 
Gewährte Gesamtbezüge der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates des 
Unternehmens  
 
Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Die 
Aufsichtsratsmitglieder haben im Berichtsjahr Sitzungsgelder in Höhe von 3,2 �7�¼��(Vor-
jahr 2,5 �7�¼����erhalten. 
 
Zuschüsse und Kapitalentnahmen durch den Landkreis  
 
Für Lieferungen und Leistungen wurden im Berichtsjahr 524,8 �7�¼��(Vorjahr 663,8 �7�¼����
an das Unternehmen gezahlt.  
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Situationsbericht  
 
Lage des Unternehmens, Grundzüge des Gesch äftsverlaufes, Stand der Erfü l-
lung des öffentlichen Zweckes  
 
I. Grundlagen des Unternehmens  
 
1. Geschäftsmodell des Unternehmens  
 
Die KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH (KIV) wurde 1993 ge-
gründet. Der Sitz des Unternehmens ist Gotha. Ziel des Unternehmens ist es, für alle 
Bereiche der Informationsverarbeitung im kommunalen Bereich ein kompetenter und 
zuverlässiger Partner zu sein. 
 
Dazu sind folgende Unternehmensziele formuliert: 
 

�x Betreuung von kommunalen Verwaltungen und artverwandten Einrichtungen in 
allen Fragen der Informationsverarbeitung �± Angebot komplexer Lösungen aus 
einer Hand. 

 
�x Bereitstellung einer umfangreichen Produktpalette mit Datenschnittstellen zwi-

schen den einzelnen Verfahren. 
 

�x In Abhängigkeit von den örtlichen Anforderungen werden zentrale und dezentrale 
Lösungen für die Verwaltung bereitgestellt. 

 
�x Durch eine umfassende Analyse und Beratung der Kommunen können kosten-

günstige Informationsverarbeitungskonzepte zu den konkreten Gegebenheiten in 
der Verwaltung angeboten und realisiert werden. 

 
�x Bei den zentralen Verfahren werden die hessischen Großrechnerlösungen (O-

WI21 und LOGA) eingesetzt. Für weitere Fachverfahren wird das KIV-
Rechenzentrum genutzt. Dabei wird die Anbindung der Kommunen über PC-
Netze und Internet realisiert. 

 
�x Im dezentralen Bereich wird der Einsatz von PC-Netzen unter WINDOWS-

Betriebssystemen umgesetzt. Die technische Konzeption der PC-Netze, die Lie-
ferung der Hardware und die Installation und Wartung der Netze sind Bestandteil 
des KIV-Leistungsspektrums. 

 
�x Die Rechenzentrumsleistungen werden im eigenen Rechenzentrum und über 

Kooperationspartner abgewickelt. 
 

�x Programmierleistungen werden im Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit der 
ekom21-KGRZ Hessen realisiert. 

 
�x Für alle angebotenen Produkte wird eine Betreuung, gegebenenfalls auch über 

Kooperationspartner, abgesichert. 
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�x Das Internet mit seinen Kommunikationsmöglichkeiten wurde in die Produktge-
staltung und Dienstleistungen der KIV Thüringen integriert. Die Fernwartung wird 
ausschließlich über verschlüsselte Verfahren via Internet realisiert. 

�x Die KIV Thüringen bietet zur Finanzierung von Hard- und Software für ihre Kun-
den lukrative Finanzierungsdienstleistungen an. 

 
�x Die Erarbeitung von Sicherheitskonzepten und das Stellen von KIV-Mitarbeitern 

als externe Datenschutzbeauftragte für Gemeinden und Stadtwerke ist eine wei-
tere Dienstleistungsausrichtung. 

 
�x Für die Unterstützung der Kommunen bei der Einführung von e-Government-

Lösungen sind zunehmend komplexere Lösungen gefragt, so dass sich die KIV 
Thüringen in Zukunft als der kommunale IT-Dienstleister in Thüringen entwickeln 
wird. 

 
�x Ausstattung von Schulen für Infrastruktur, Hardware, mobile Endgeräte und Prä-

sentationstechnik sowie Digitale Bildungsangebote. 
 
2. Forschung und Entwicklung  
 
Im Geschäftsjahr 2023 wurden die von der KIV Thüringen angebotenen Leistungen ent-
sprechend neuen Standards und Kundenanforderungen angepasst: 
 

�x Weiterentwicklung des firmeneigenen Rechenzentrums 
 

- Abarbeitung von verschiedenen Fachverfahren wie z. B. Personenstandswesen 
(AUTISTA), Einwohnermeldewesen (MESO; VOIS|MESO), HKR (H&H proDop-
pik) 

- Nutzung von zertifizierten Zugängen für Web-Lösungen wie Lohn- und Gehalts-
abrechnung (LOGA), GIS (GMSC-K) u. a. 

- Betrieb des Langzeitspeichers von kommunalen Daten im firmeneigenen Re-
chenzentrum  

- Lösungen zur elektronischen Bearbeitung von Rechnungen, Steuerdaten und 
elektronische Akte (Produkte refisafe und develop) usw. 

- Entwicklung von digitalen Workflows in den Bereichen OZG und eGovernment 
 

�x eigene Produkte, die in den letzten Jahren aktualisiert und erweitert wurden: 
 

- Liegenschaftsverwaltung mit Katasterdatenanschluss, Grafik - mit der neuen 
Möglichkeit die Daten auf eigenen Webseiten darzustellen -, Abgleich mit Melde-
daten, ALKIS-Konvertierung für Thüringen, Bewertungsmodul zur Werteerfas-
sung für die Doppik, vorbereitende Projektierung zum Integrieren eines Gebäu-
demanagements 

- Weiterentwicklung des Konzepts eines KIV-Datenmodells zum Datenaustausch 
über alle wichtigen Verfahren und das Zusammenführen als zentrales Auskunfts-
system für Entscheidungsträger 

- Behördenportal (ema21) zum Einsatz in Hessen 
- Erstellung von Datensicherheitskonzepten für Stadtwerke und Sicherstellung der 

Zertifizierungen 
- Die Weiterentwicklung der Kommunalsoftware webFlur in der Version 4.0 für Lie-

genschaften und Bau, ein strategisches Produkt der KIV Thüringen, wurde durch 
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eine direkte Verbindung zum Geoproxy Thüringen mit wöchentlich aktualisierten 
Datenbeständen aufgewertet. Die Anwender können jetzt auch eigene Daten in 
der Grafik erfassen und speichern. 

 
�x Entwicklung der KIV Thüringen zum Kommunalen IT-Dienstleister in Thüringen 

 
- Unterstützung der Kommunen bei der Digitalisierung des Verwaltungshandelns 
- Ausbau und Betrieb der Kommunal-Cloud 
- Bereitstellung der OZG-Infrastruktur und Zugang zu den Fachverfahren 
- Schaffung von Sicherheitsstandards (ISMS) und damit verbundene Prozessopti-

mierung 
- Integration kommunaler Fachverfahren in die Digitalplattformen des Freistaates 

und des Bundes 
- Entwicklung eines KommunalGateways zur Anbindung von Fachverfahren zur 

OZG-Umsetzung 
- Ausschreibung zahlreicher Hard- und Softwareprodukte zur inhouse-fähigen Be-

reitstellung an die Gesellschafter über den KIV-Gesellschafter-webShop 
 
II. Wirtschaftsbericht  
 
1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen  
 
Fachbereich und Produkte  
 
In Zusammenarbeit mit dem Freistaat Thüringen wurde die Integrationsplattform die aus 
den Produkten/Systemen: 

�x ThAVEL (Frontend des Freistaates Thüringen), 
�x dem KommunalGateway (kGateway) zur Anbindung von Fachverfahren, 
�x einem ePayment-System sowie 
�x Servicekonten 

besteht, als zentrale OZG-Umsetzungsplattform weiter ausgebaut. Über 80 Thüringer 
kommunale Verwaltungen nutzen mind. eine, die meisten mehrere Anwendungen. Die-
se Themengebiete werden von der neuen Abteilung Digitalisierung betreut. Wird bei der 
Umsetzung der einzelnen OZG-Projekte festgestellt, dass kein Fachverfahren zur voll-
ständig digitalen Abarbeitung vorhanden ist, kann das Workflow-Managementsystem 
Civento zur Verfügung gestellt werden. 
 
Zur Einführung der E-Rechnung wurde ein Langzeitarchiv eingeführt, welcher auch für 
dieses Projekt genutzt werden kann und steht damit zur rechtssicheren Archivierung 
von Anträgen zur Verfügung. In diesem Zusammenhang wird das Antragsverfahren des 
Freistaates ThAVEL durch erweiterte Funktionalitäten des KommunalGateways er-
gänzt. Weiterhin wird das ePayment-Systems zur Bezahlung von ThAVEL-Anträgen, 
welches mit dem Freistaat abgestimmt wurde, ausgerollt. Die KIV Thüringen übernimmt 
dabei die komplette Abwicklung mit der Kommune wie z. B. die Beantragung der Zu-
gänge, die datenschutzrechtliche Bewertung und den Abschluss von Verträgen. Mit der 
S-Public Services GmbH (ehemals Girosolution) und dem Thüringer Landesrechenzent-
rum (TLRZ) wurden Geschäftsprozesse zur Umsetzung abgestimmt. 
 
Die bestehende ISO 27001 Zertifizierung des Rechenzentrums und der Geschäftsstelle 
wird weiterhin aufrechterhalten. Die (Re-)Zertifizierung des bestehenden Zertifikats 
wurde in 2023 umgesetzt. 
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Das bestehende Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) wird permanent 
erweitert, verbessert und im täglichen Geschäftsbetrieb angewandt. So wurde ein Re-
gelwerk für die Abwicklung digital gestützter Geschäftsprozesse erarbeitet und umge-
setzt sowie ein Projektmanagement für die Abwicklung interner Projekte geschaffen. 
 
Im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes sowie des Thüringer E-
Government-Gesetzes wurde in der KIV Thüringen ein Digitalisierungsbeauftragter be-
nannt. In Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsleitung, den einzelnen Fachberei-
chen, dem Freistaat Thüringen, den Spitzenverbänden, den Softwareherstellern und 
den Kunden werden Digitalisierungsvorhaben geplant, initiiert und umgesetzt. Hierzu 
werden mit den Kunden Anwendercluster gebildet, die konkrete Themen der Digitalisie-
rung, wie z.B. e-Rechnung, Anbindung Fachverfahren an ThAVEL, e-Akte, Digitale 
Agenda usw. aufgreifen. Durch die partielle Zusammenarbeit können Aufgaben in 
Workshops aufbereitet und projekthaft beschrieben werden, um diese dann konkret 
umzusetzen. Hierfür werden enge Kontakte mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt 
und dem Freistaat Thüringen zur Bereitstellung von Fördermitteln an die Kommunen 
gepflegt. Ohne die Fördermittel des Freistaates würde eine Vielzahl von Digitalisie-
rungsprojekten nicht umgesetzt. 
 
Im Jahr 2023 wurden insgesamt 10 Mitarbeiter eingestellt, aber 7 Kollegen haben die 
KIV aus unterschiedlichsten Gründen verlassen. Daraus leitet sich die Herausforderung 
ab, die neuen Mitarbeiter im Team zu integrieren ohne Kundeneinschränkungen her-
vorzurufen. Der Mietvertrag am Ekhofplatz läuft im März 2024 aus, kann aber mit einer 
Option um 5 Jahre verlängert werden. Grundsätzlich hat sich der Beratungsbedarf er-
höht, d.h. die Kommunen brauchen einen kompetenten Partner, der bei der Vorberei-
tung und Durchführung von Projekten zur Zusammenführung von Verwaltungsleistun-
gen unterstützen kann. Hier bestätigt sich, dass die Entscheidungen der Vergangenheit 
zur Bereitstellung von komplexen Lösungen für die gesamte Verwaltung aus einer Hand 
und auch das Angebot eines Rechenzentrums zur Verbindung verschiedener Standorte 
richtig waren. 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die KIV Thüringen als Komplettanbieter von 
Hard- und Software für den kommunalen Bereich ihre marktführende Position weiter 
ausbauen konnte. Aufgrund der zunehmenden Komplexität der angeforderten Verwal-
tungsleistungen bei den Kommunen erhöht sich der Beratungsbedarf, welchen die KIV 
als All-In-One-Anbieter leisten kann. Für die KIV bedeutet dies, dass sich der Personal-
bedarf ständig erhöht, da künftig produktübergreifende Projekte bzw. verfahrensüber-
greifende Lösungen realisiert werden müssen. Insofern wird die Bereitstellung von 
Dienstleistungen künftig weiter an Bedeutung gewinnen. 
 
2. Geschäftsverlauf  
 
Umsatz - und Auftragsentwicklung  
 
Der Umsatz von 12.108 �7�¼��im Geschäftsjahr 2023 ist gegenüber dem Vorjahr um 
1.809 �7�¼��angestiegen. Den größten Anteil der Umsatzsteigerung hatten die Hard-
wareverkäufe über den technischen Vertrieb und Web-Shop. Darüber hinaus konn-
ten neue Kundengruppen bei den Gesellschaftern erschlossen werden. Weiterhin 
kauften die Thüringer Schulträger aus diversen Landratsämtern ihren IT-Bedarf über 
die KIV ein. Außerdem sind auch die Weiterführung der Projekte zur Digitalisierung 
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(ISMS, e-Rechnung, Digitale Agenda) und die Neukundengewinnung im Bereich Fi-
nanzwesen und Meldewesen zu nennen. 
 
Wettbewer bssituation  
 
Durch die Gebietsreform in Thüringen reduzierte sich zwangsläufig die Anzahl der Kun-
den. Damit verschärft sich die Konkurrenzsituation auf dem Kommunalmarkt drastisch. 
Hier hat sich die KIV Thüringen als Komplettanbieter deutlich bewährt. Durch den Bei-
tritt des Freistaates Thüringen und die Möglichkeit für die Kommunen, der KIV ebenfalls 
beizutreten, wird die KIV aufgewertet, da die Kommunen einfachere Möglichkeiten zum 
Bezug von Hard- und Software sowie von Dienstleistungen haben. 
 
Marketing u nd Vertrieb  
 
Die gemeindliche Gebietsreform bleibt ein ständiger Begleiter, dadurch setzen die neu-
en Verwaltungen zunehmend ihren Fokus auf die Vereinheitlichung von Produkten bzw. 
Verfahren. So sind einige Neukundenumstellungen erfolgt, vor allem im Bereich Ein-
wohnermeldewesen, Finanzwesen und GIS/Liegenschaften. Die Einführung von e-
Government und OZG-Projekten wurde fortgeführt. Es konnte eine Fortsetzung der 
Fördermaßnahmen durch den Freistaat Thüringen erreicht werden, sodass auch in 
2024 und 2025 mit Umstellprojekten vor allem im Finanzwesen gerechnet wird. Der Be-
ratungs- und Unterstützungsbedarf ist hier erheblich. Im Jahr 2023 wurden die größten 
Umsatzerfolge (ca. 35%) durch den technischen Vertrieb im Bereich der Schulverwal-
tungen erzielt, welche durch den Digital-Pakt Schule befeuert wurde. Der Rekordgewinn 
resultiert überwiegend aus diesem Bereich. Die Neukundengewinnung resultierte fast 
ausschließlich aus der Ablösung von Mitbewerberprodukten und der Übernahme der 
Betreuung von Kunden, die bisher vom jeweiligen Vertriebspartner betreut wurden. Es 
konnten weitere Kunden für die Nutzung des Rechenzentrums der KIV Thüringen ge-
wonnen werden. 
 
Investitionen  
 
Für die Sicherstellung des Betriebs des KIV-Rechenzentrums wurde einzelne Server-
techniken erweitert und auf beide Standorte verteilt. Damit ist das System ausfallsi-
cher und dynamisch erweiterbar. 
 
Kapital - und Finanzmaßnahmen  
 
Wesentliche Kapital- und Finanzierungsmaßnahmen sind in 2023 nicht erfolgt. 
 
Personal  
 
Aufgrund der erheblich gestiegenen Aufgaben war es erforderlich, den damit verbun-
denen erhöhten Personalbedarf kurzfristig zu decken. Insgesamt muss man feststel-
len, dass die KIV Thüringen zur Absicherung ihrer Leistungsfähigkeit weiteren Per-
sonalbedarf hat, der in den nächsten Jahren zu weiteren Einstellungen führen wird. 
In allen Bereichen sind die personellen Kapazitäten ständig ausgelastet. Die Arbeits-
aufgaben in allen Bereichen sind sehr anspruchsvoll, es kommen ständig neue Auf-
gaben dazu, da die gesetzlichen Ansprüche an die Kommunen permanent steigen. 
Damit verbunden werden auch die Anforderungen der Kommunen an die KIV Thü-
ringen immer höher. 
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Grundsätzlich werden Einstellungen nur mit entsprechender Bedarfsermittlung und 
Gegenfinanzierung vorgenommen. Die Bindung des vorhandenen Personals entwi-
ckelt sich deshalb zu einer permanenten Aufgabe, um die gewohnt hohe Qualität der 
Arbeitsleistung für die Kommunen zu gewährleisten. Gleichzeitig wurden gemeinsam 
mit dem Freistaat Thüringen die Aufgaben zur Realisierung des Onlinezugangsge-
setzes begonnen, so dass hier weiterer erheblicher Personalbedarf entsteht, der 
kurzfristig gedeckt werden muss. Inzwischen hat die KIV Thüringen knapp 50 Mitar-
beiter. 
 
III. Prognosebericht  
 
Die Geschäftsführung erwartet für 2023 einen planmäßigen Geschäftsverlauf. 
 

 
 
Der Erfolgsplan wird jeweils auf der Basis der Ergebnisse des laufenden Geschäfts-
jahres und den voraussichtlichen Veränderungen im Folgejahr sowie unter Berück-
sichtigung der strategischen Ziele des Unternehmens aufgestellt. Die gestiegenen 
Umsatzerlöse sowie das gestiegene Jahresergebnis resultieren vorrangig aus gro-
ßen Hardwaregeschäften mit den Schulträgern. Dieser Effekt wird in 2024 anhalten, 
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aber mit Auslaufen des Förderprogrammes Digital-Pakt-Schule im September 2024 
einbrechen. 
 
IV. Chancen - und Risikobericht  
 
1. Risikobericht  
 
Branchenrisiken 
In den vergangenen Jahren kam es zu einer Verschärfung der Konkurrenzsituation 
auf dem Kommunalmarkt in Thüringen. Befeuert wird dieser Marktdruck durch ge-
setzliche Änderungen (u. a. Grundsteuerreform, Gebietsreformen) im kommunalen 
Sektor. Dieser Entwicklung wurden durch eine Steigerung der Mitarbeiteranzahl und 
Anpassung der innerbetrieblichen Prozesse entgegengewirkt. Die Weltmarktlage hat 
sich hinsichtlich der Beschaffungsprobleme bei Hardware wieder verschlechtert. Di-
verse Faktoren haben auf die internationalen Produktionsstandorte und Lieferketten 
einen negativen Einfluss, welches sich als erhöhte Produkt- oder Komponentenprei-
sen auswirken. Das Auslaufen von Bundesförderungen (u. a. Digital-Pakt-Schule) 
wird Auswirkungen auf die Beschaffungsebene der Landratsämter haben, sodass 
man im 3. bzw. ab dem 4. Quartal 2024 geringeren Auftragseingang haben wird. Be-
ginnend in 2023 und abschließend 2024 müssen die Ausschreibungen für diverse 
Produktsegmente durchgeführt werden. Die Laufzeit von ca. 10 Rahmenverträge (u. 
a. Monitore, Laptops, Server, Speicherlösungen (Storage), Office-Softwarelösungen) 
endet Mitte bzw. Ende 2024. Die Auswirkung der Weltmarktlage kann Ende 2023 
nicht abschließend bewertet werden. 
 
Ertragsrisiken 
Im 4. Quartal wurden mehrere technische und organisatorische Maßnahmen (u. a. 
Arbeitsanweisungen, Zahlungsbedingungen in Verträgen und Angeboten, Grenzwer-
terkennung im Bankprogramm) eingeführt, um führzeitig Ertragseinbrüche zu erken-
nen. Die Verkäufe von Hard- und Software unterliegen einem gestiegenen Risiko, da 
sich die Investitionstätigkeit der Kommunen nur sehr schwer einschätzen lässt. Die 
Fördermittelpolitik des Freistaates Thüringen wurde im Sinne der KIV angepasst 
bzw. umgesetzt, sodass in einigen Bereichen (u. a. Finanzwesen (HKR), e-Akte, 
ISMS) mit einer Fortführung und anhaltend, hohem Auftragseingang zurechnen ist. 
Die fristgerechte Abarbeitung, in den Bereichen mit hochqualifiziertem Personal, 
stellt ein Risiko dar. Die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern in diesen Bereichen (u. 
a. Datenschutz, IT-Sicherheit und Finanzwesen) gekoppelt mit hohen Ausfallzeiten 
gefährdet Projektziele und somit Abrechnungstermine. Bei den Projektpartnern ins-
besondere den Thüringer Kommunen sind ähnliche und höhere Ausfallraten bei den 
Mitarbeitern an der Tagesordnung. Die geschilderten Risiken sollen durch Einbezie-
hung aller Produktbetreuer reduziert werden. Eine qualifizierte Kundenbetreuung und 
eine Verbesserung der Organisation der Hotline (First- und Second- Level) sowie des 
Ticketsystems sollen zu einer hohen Kundenzufriedenheit führen. 
 
finanzwirtschaftliche Risiken 
Aufgrund der guten Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren ist die Liquidität 
auf absehbare Zeit gesichert. Es erfolgt eine ständige Kontrolle der Zahlungseingän-
ge und eine pünktliche Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen. 
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Personalrisiken 
Die KIV Thüringen ist bestrebt, einen hohen Anteil an Stammpersonal zu sichern. Für 
die neu gewonnenen Mitarbeiter wurden überwiegend unbefristete Verträge abge-
schlossen. Es ist in der Vergangenheit gelungen, die Arbeitnehmer durch gute Ar-
beitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten an das Unternehmen zu binden. 
Die KIV Thüringen hat hier eine konsequente familienfreundliche Haltung, die den 
Mitarbeitern die Möglichkeiten anbietet, die für eine Vereinbarung von Familie und 
Beruf erforderlich sind. So wurde die betriebliche wöchentliche Arbeitszeit auf 38 
Stunden abgesenkt. Weiterhin haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, geeignete Wei-
terbildungsangebote anzunehmen, um sich beruflich weiter zu qualifizieren. Es gibt 
entsprechende Qualifikationsvereinbarungen, in deren Rahmen die KIV Thüringen 
auch die Kosten teilweise oder ganz übernimmt. Den künftig erhöhten Personalbe-
darf versucht die KIV Thüringen durch intensive und externe Personalsuche zu kom-
pensieren. 
 
rechtliche Risiken 
Wesentliche rechtliche Risiken bestehen nicht. 
 
technische Risiken 
Die technischen Risiken sind vergleichsweise hoch, zumal die KIV ein firmeneigenes 
Rechenzentrum an zwei Standorten betreibt. Das Rechenzentrum unterliegt einer 
permanenten versorgungstechnischen, hardwareseitigen wie auch datensicherheits-
technischen Absicherung. Die höchste Priorität hat, dass die Kunden jederzeit ar-
beitsfähig sind. Dies wird über Bereitschaftsdienste und Wochenenddienste gewähr-
leistet. Die technische Ausstattung muss dazu jederzeit den aktuellen Anforderungen 
entsprechen, darüber hinaus sind die Datenbestände gegen Missbrauch und Verlust 
entsprechend abzusichern. Zur Sicherstellung des hohen Standards werden Re-
chenzentrum und dessen Geschäftsprozesse regelmäßig auditiert. Die aktuelle Zerti-
fizierung wurde Mitte 2023 durchgeführt und diese wurde ohne Nebenabweichungen 
bestanden. Planmäßig finden in der Jahresmitte 2024 und 2025 Rezertifizierungen 
statt. 
 
2. Chancenbericht  
 
Chancen für das Unternehmen ergeben sich durch eine weitere Marktdurchdringung 
aufgrund der Zusammenarbeit mit dem Freistaat Thüringen zur Digitalisierung der 
Verwaltung sowie durch die Erweiterung des Beratungs-, Schulungs- und Consultin-
gangebotes im E-Government-Bereich, bei Datenschutzfragen und Datensicher-
heitskonzepten und Wirtschaftlichkeitsanalysen sowie Kosten- und Leistungsrech-
nungen. Es ist vorgesehen, den Web-Shop mit weiteren Produkten und Ausschrei-
bungen zu ergänzen, damit die Gesellschafter ein breites Produktangebot mit einer 
zügigen Bestellung von Hard- und Software vornehmen können. Durch das erweiter-
te inhouse-fähige Produktportfolio besteht auch für die neuen Kunden- und Themen-
bereiche eine immense Nachfrage. Hier sind explizit die Landratsämter und Schul-
träger zu nennen. Durch Erweiterung der Softwareprodukte können Umsätze in neu-
en, bisher noch nicht besetzten, Themenfeldern erzielt werden (z. B. Kindergarten-
verwaltung, Tourismus/elektronischer Meldeschein). Die im Rechenzentrum der KIV 
Thüringen bereitgestellten Anwendungen können auch von kleineren bis mittelgro-
ßen Verwaltungen ohne großen Investitionsaufwand genutzt werden. Es sind weitere 
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Kommunen für neue Anwendungen im Rechenzentrumsbetrieb (u. a. VDI1) gewon-
nen worden.1 VDI - Virtual Desktop Infrastructure bezeichnet eine Rechenzentrum -
Infrastruktur in Unternehmen, beider komplette Desktop-PCs virtualisiert werden. 
 
V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten  
 
Die Finanzmanagementziele bestehen in der Aufrechterhaltung der Liquidität und der 
Sicherstellung einer ausgewogenen Kapitalstruktur. Hierfür wurden technische und 
organisatorische Kontrollinstrumente eingeführt, um die Liquidität sicherzustellen. Die 
Risiken aus Finanzierungsmaßnahmen werden von der Geschäftsführung fortlaufend 
anhand von Unterlagen aus dem Rechnungswesen und der Liquiditätsplanung über-
wacht. Die Finanzierungsmaßnahmen umfassen die im üblichen Geschäftsverkehr 
vorherrschenden Aktivitäten zu marktüblichen Bedingungen. Wesentliche Risiken 
waren in 2023 nicht erkennbar. Derivative Finanzinstrumente werden nicht einge-
setzt. 
 
VI. Bericht über Zweigniederlassungen  
 
Es existieren keine Zweigniederlassungen. 
 
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes  
 
Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft entspricht den ursprünglich genannten Zie-
len. Entsprechend dem Unternehmensgegenstand liegt öffentliches Interesse vor. 
  
Haftungsrisiken  
 
Eine unmittelbare Haftung aus eigener Verpflichtung des Landkreises besteht nicht. 
Für Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet das Gesellschaftsvermögen. 
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4.2  Mittelbare Beteiligungen des Ilm -Kreises    
 
4.2.1  IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau  

 
 
Anschrift:  Verkehrshof    Tel.:   03677 8889-0 
  Unterpörlitzer Straße 15 b  Fax:   03677 8889-88 
  98693 Ilmenau   E-Mail:  info@iov-ilmenau.de 
       Homepage:   www.iov-ilmenau.de 
Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen  
 
Stammkapital  ���������������������¼�� 
 
Gesellschafter           100 % IKPV Ilm-Kreis  

        Personenverkehrsgesellschaft mbH  
Geschäftsführung  
 
Die alleinige Geschäftsführerin des Unternehmens ist seit dem 01.11.2022 Frau Sa-
rah Höring, B.Sc. Ingenieurin. 
 
Mitglieder des Aufsichts rates Wahlperiode 2019 bis 2024  
 
Frau Petra Enders    Landrätin des Ilm-Kreises 
(Aufsichtsratsvorsitzende) 
Herr Eckhard Bauerschmidt  Kreistagsmitglied 
Fraktion linkegrünespd 
bis 29.01.2020 
Herr Ulf Kümmerling   Kreistagsmitglied 
Fraktion linkegrünespd 
ab 29.01.2020 
Herr Horst Brandt    Kreistagsmitglied 
Fraktion linkegrünespd 
bis 29.09.2021 
Herr Maximilian Reichel-Schindler Kreistagsmitglied 
Fraktion linkegrünespd 
ab 29.09.2021 
Herr Dr. Rolf Frielinghaus   Kreistagsmitglied 
Fraktion CDU/FDP 
Herr Andreas Bühl    Kreistagsmitglied 
Fraktion CDU/FDP 
Herr Sebastian Thieler   Kreistagsmitglied 
Fraktion AfD 
bis 01.07.2020 
Herr Klaus-Dieter Bock   Kreistagsmitglied 
Fraktion AfD 
ab 01.07.2020 bis 06.01.2022 
Herr Dr. Jens Dietrich   Kreistagsmitglied 
Fraktion AfD 
ab 30.03.2022 
Frau Heike Bluhm    Kreistagsmitglied 
Fraktion FWG 
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Frau Heike Kerntopf   Kämmerin und Beauftragte für Beteiligungs-  
bis 29.09.2021     angelegenheiten des Landkreises 
Herr Christian Theodor   Kämmerer und Beauftragte für Beteiligungs- 
ab 29.09.2021    angelegenheiten 
Frau Kirsten Schatz Vorsitzende des Betriebsrates 
bis 20.10.2020 
Frau Jana Trautmann Vorsitzende des Betriebsrates 
ab 20.10.2020 bis 04.08.2021 
Herr Falk Gräßler Vorsitzender des Betriebsrates  
ab 04.08.2021 bis 06.05.2022 
Herr Maik Adolph   Vorsitzender des Betriebsrates 
ab 07.05.2022 bis 16.11.2022 Vorsitzender des Betriebsrates 
Herr Volker Macholdt 
ab 17.11.2022  
  
Mitglieder des Aufsichtsrates Wahlperiode 2024 bis 2029  
 
Mit Beschluss des Kreistages Nr. 010/24 der 1. Sitzung der neuen Wahlperiode am 
19. Juni 2024 wurden die Vertreter des Ilm-Kreises für den Aufsichtsrat der Ilm-Kreis 
Personenverkehrsgesellschaft mbH zur Wahl in der Gesellschafterversammlung wie 
nachfolgend aufgeführt bestätigt: 
 
1. In den Aufsichtsrat der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau wird nach § 8 Abs. 

(1) Buchstabe a) des Gesellschaftsvertrages der IOV Omnibusverkehr GmbH 
Ilmenau als Vertreterin des Landkreises Ilm-Kreis die Landrätin Frau Petra En-
ders  entsandt. 

2. Für den Aufsichtsrat der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau werden folgende 
Mitglieder des Kreistages des Ilm-Kreises zur Wahl in der Gesellschafterver-
sammlung vorgeschlagen: 

Fraktion:   Mitglied: 

AfD   Herr Dr. Jens Dietrich  

AfD   Frau Sabine Grothe  

CDU/FDP  Herr Andreas Bühl  

CDU/FDP  Herr Jörg Thamm  

FWG   Frau Heike Bluhm  

DIE LINKE  Herr Eckhard Bauerschmidt  

3. In den Aufsichtsrat der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau wird nach § 8 Abs. 
(1) Buchstabe c) des Gesellschaftsvertrages der IOV Omnibusverkehr GmbH 
Ilmenau der von der Landrätin in der Verwaltung für Beteiligungsangelegenheiten 
des Landkreises Beauftragte Herr Christian Theodor entsandt. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes für dieses Geschäftsjahr 
fanden die Sitzungen der Organe (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung) zur 
Konstituierung für diese Wahlperiode noch nicht statt. 
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Im Berichtsjahr 2023 haben sieben Sitzungen des Aufsichtsrates und fünf Gesell-
schafterversammlungen stattgefunden. 
 
Beteiligungsverhältnisse des Unternehmens  
 
Die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau unterhält selbst keine Beteiligungen an Un-
ternehmen. 
 
Gegenstand des Unternehmens  
 

1. Unternehmenszweck ist die Erfüllung von übertragbaren Aufgaben des Ilm-
Kreises als Aufgabenträger des straßengebundenen öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV), insbesondere die Gewährleistung des ÖPNV im Nah-
verkehrsraum des Ilm-Kreises und der angrenzenden Gebiete benachbarter 
Aufgabenträger. 

 
2. Die Gesellschaft kann alle diesem Zweck dienenden Geschäfte abschließen. 

Sie ist berechtigt, sich an anderen, gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen 
zu beteiligen. Sie kann mit anderen gleichartigen Unternehmen oder öffentli-
chen Körperschaften Verträge im Hinblick auf die Durchführung des Unter-
nehmenszwecks schließen. 

 
3. Unternehmensgegenstand ist der Betrieb eines Linienverkehrsnetzes für den 

ÖPNV im Nahverkehrsraum des Ilm-Kreises und angrenzender Gebiete, so-
weit es sich um abgehende Linien handelt. 

 
4. Darüber hinaus gehören zum Unternehmensgegenstand alle dem Unterneh-

menszweck dienlichen und nach der Thüringer Kommunalordnung zulässigen 
Aktivitäten im Bereich der öffentlichen Personenbeförderung mit Kraftfahrzeu-
gen, insbesondere die Ausführung von Sonderformen des Linienverkehrs; von 
Gelegenheitsverkehren mit Omnibussen, Taxen und Mietwagen; die Über-
nahme und Durchführung von Personenbeförderungsleistungen jeder Art für 
andere gleichartige Unternehmen; die Planung, Finanzierung, Errichtung und 
Bewirtschaftung von Anlagen zur Personenbeförderung. 

 
5. Zum Unternehmensgegenstand gehören außerdem die Erstellung von Pro-

dukten und Leistungen zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben; mit diesen 
Aufgaben zusammenhängende Beratungs-, Vermittlungs- und Handelstätig-
keit; sowie die Akquisition und die Verwaltung von im Eigentum der Gesell-
schaft stehenden Immobilien, die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines 
Linienverkehrsnetzes für den ÖPNV im Nahverkehrsraum des Ilm-Kreises und 
angrenzender Gebiete stehen. 

 
6. Die Ausdehnung des Unternehmensgegenstandes auf Bereiche, die der Erfül-

lung des im Absatz 1 definierten Zwecks dienlich sind, ist unter Beachtung der 
Vorgaben der Thüringer Kommunalordnung zulässig. Die Gesellschaft wird 
über den alleinigen Gesellschafter, der Ilm-Kreis Personenverkehrsgesell-
schaft mbH, durch den Ilm-Kreis kontrolliert und ist im Wesentlichen für diesen 
tätig. Die Einhaltung dieser Voraussetzungen ist durch die Gesellschaft si-
cherzustellen.
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Unternehmensaufbau   
Organigramm der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau   
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Gesellschaftsvertrag  

 
Die Gesellschaft wurde gemäß Notarvertrag vom 06.01.1993 gegründet. Der Gesell-
schaftsvertrag erfuhr am 17. Dezember 1997 mit UR-NR. 1858/97 des Notars Ralf 
Taterka eine Änderung. Am 02.07.2019 wurde der Gesellschaftsvertrag vor dem 
Notar Taterka Ilmenau UR-Nr. 000516/2019 erneut neu beurkundet. Dieser Beur-
kundung voraus ging die Beschlussfassung des Kreistages Nr. 353/19 vom 10. April 
2019. 

 
 

Handelsregister  
 

Das Unternehmen wurde ursprünglich beim Amtsgericht Meiningen unter HRB 2308 
am 21.04.1993 in das Handelsregister eingetragen. Nach den Umstrukturierungen 
bei den Amtsgerichten ist die Eintragung der Gesellschaft jetzt unter HRB 302308 
beim Registergericht Jena zu finden. 
 
 
 
 

 
Jubiläum 30 Jahre IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau 
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Wichtigste Kennzahlen der Vermögens -, Finanz - und Ertragslage  �L�Q���7�¼ 

 
Bilanzdaten   Aktiva  

 
  31.12.2023 31.12.2022 
A. Anlagevermögen      
      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände     
 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 

und ähnliche Rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 

 
 

199 

 
 

2 % 

 
 

20 

 
 

- 
      
II. Sachanlagen     
 1. Grundstücke, grundstücksgleiche 

    Rechte und Bauten einschließlich 
    der Bauten auf fremden Grundstücken 

 
 

          357 

 
 

      3 % 

 
 

     368 

 
 

           4 % 
 2. technische Anlagen und Maschinen 

3. Fahrzeuge für den Personenverkehr 
48 

4.690 
- 

52 % 
51 

4.026 
1 % 

48 % 
 4. andere Anlagen, Betriebs- und 

    Geschäftsausstattung 
5. geleistete Anzahlungen und 
    Anlagen im Bau 

 
267 

 
6 

 
6 % 

 
- 

 
367 

 
1.631 

 
4 % 

 
20 % 

      
B. Umlaufvermögen      
      
I. Vorräte     
 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 267 3 % 245 3 % 
 2. Waren 2 -  1 - 
      
II. Forderungen und sonstige Vermögens-

gegenstände 
    

 1. Forderungen aus Lieferungen und 
    Leistungen 

 
486 

 
5 %  

 
596 

 
7 %   

 2. Sonstige Vermögensgegenstände 625 7 % 684 8 % 
 

III. Kassenbestand 
Guthaben bei Kreditinstituten  

 
2.050        

 
22 % 

 

 
373 

 

 
5 % 

 
C. Rechnungsabgrenzung  22 - 7 - 
      
 Bilanzsumme   9.019 100 % 8.369 100 % 
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Bilanzdaten   Passiva  
 
  31.12.2023 31.12.2022 
A. Eigenkapital      
      
I. Gezeichnetes Kapital 92 1 % 92 1 % 
      
II. Gewinnrücklagen 2 - 2 - 
      
III. Gewinnvortrag         1.168 13 % 949 11 % 
      
IV. Jahresüberschuss 

 
233 3 % 218 3 % 

B. Rückstellungen      
      
 1. Rückstellungen für Pensionen und      

ähnliche Verpflichtungen 
2. Steuerrückstellungen 

 
67 
11 

 
1 % 

- 

 
114 

- 

 
          1 % 
- 

 3. Sonstige Rückstellungen 1.285 14 % 767 9 % 
      
C. Verbindlichkeiten      
      
 1. Verbindlichkeiten gegenüber 

    Kreditinstituten 
 

4.483 
 

50 % 
 

     4.087 
 

49 % 
 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen  

    und Leistungen 
3. Verbindlichkeiten gegenüber ver-

bundenen Unternehmen 

 
393 

 
3 

 
4 % 

 
- 

         
1.707 

 
4 

 
21 % 

 
- 

 
 
D.  

4. sonstige Verbindlichkeiten 
 
Rechnungsabgrenzungsposten  
 

1.278 
 

4 

14 % 
 

- 

        425 
 

4 

5 % 
 

- 

 Bilanzsumme  9.019 100 %    8.369 100 % 

 
 
 
Daten Gewinn - und Verlustrechnung  
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  2023 2022 
1. Umsatzerlöse 15.438 13.703 
    
2. sonstige betriebliche Erträge 327 208 
    
3. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
    und für bezogene Waren 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 
 

 
 

1.470 
4.073 

 
 

1.643 
3.383 

4. Personalaufwand   
 a) Löhne und Gehälter 5.137 4.516 
 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 

    Altersversorgung und für Unterstützung  
 

1.052 
 

941 
    
5. Abschreibungen   
     auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

    Anlagevermögens und Sachanlagen  
 

1.235 
 

1.322 
    
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.566 1.915 

 
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

 
41 - 

8. 
 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 

78 
 

69 
 

9. erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 59 110 
    
10. Ergebnis nach Steuern 254 232 
    
11. sonstige Steuern 21 14 
    
12. Jahres überschuss  233 218 
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Anzahl der Beschäftigten  
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

 
Beschäftigte gesamt 
(Jahresdurchschnitt  
gerundet) 

Geschäftsführer 
Angestellte 
Busfahrer 

Kfz-Schlosser 
Leiharbeiter 

Nachrichtlich: 
 Azubi 
 Teilzeit 
geringfügig Beschäftigte 

 
94 
 
 
1 

15 
71 
8 
 
 
1 
1 
6 

 
123 

 
 
1 

20 
92 
9 
1 
 
1 
2 
5 

 
127 
 
 
1 

19 
98 
9 
 
 
4 
2 
5 

 
128 

 
 
1 

21 
98 
9 
 
 
6 
3 
8 

 
135 

 
 

1 
22 

102 
11 
 
 

7 
9 
9 

 
 
 

 
 
  
Gewährte Gesamtbezüge der Geschäftsführung und der Mitglieder in den  Or-
ganen  

 
Unter Bezugnahme auf den § 286 (4) HGB wird auf die Darstellung der Bezüge der 
Geschäftsführung verzichtet. Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten für Ihre Arbeit im 
Berichtsjahr Bezüge in Höhe von 6.570 �¼ (Vorjahr 5,9 �7�¼��.  
 
Zuschüsse und Kapitalentnahmen durch den Landkreis  
 
Finanzströme zwischen dem Haushalt des Ilm-Kreises und der Beteiligung, resultie-
rend aus dem mittelbaren Beteiligungsverhältnis, hinsichtlich Verlustabdeckungen 
bzw. Kapitalzuführungen erfolgten in den Jahren 2004 bis einschließlich 2023 nicht.  
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Jedoch erfolgten Finanzbeziehungen zwischen Landkreis und Unternehmen, die 
nicht aus dem Beteiligungsverhältnis resultieren. Der Landkreis zahlte an die IOV für 
Schülerbeförderungen, wie beispielsweise Beförderungen im Rahmen des 
Schwimmunterrichts, sowie die Gewährung der Zuschüsse für die Durchführung des 
straßengebundenen ÖPNV. Letztere werden im Detail nachfolgend aufgezeigt, wobei 
der Landeszuschuss im Haushalt des Ilm-Kreises ein sogenannter Durchreichposten 
darstellt. Im Anteil des Freistaates ist auch die Sonderausgleichsleistung für das 
Azubi-Ticket enthalten.  

 
Situationsbericht  
 
Lage des Unternehmens, Grundzüge des Geschäftsverlaufes, Stand der Erfül-
lung des öffentlichen Zweckes  
 
I. Grundlagen des Unternehmens  

Die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau (IOV) ist ein kommunales Unternehmen im 
Süden des Freistaats Thüringen, das Buslinienverkehr und damit zusammenhängende 
Dienstleistungen anbietet. Zum 12.01.2021 erhielt die IOV die Genehmigungsurkunden 
für sämtliche beantragten Linienverkehre mit Kraftfahrzeugen nach § 42 PBefG bis zum 
30. Juni 2029.  
 
II. Wirtschaftsbericht  
 
1. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen 
 
Die hohe Inflation in 2022 und die damit einhergehende Straffung der Geldpolitik 
wirkten sich in 2023 weiter dämpfend auf die weltweite Konjunktur aus, jedoch wirk-
ten die Effekte weit weniger stark als ursprünglich angenommen. Insgesamt doku-
mentiert das IfW Kiel einen Anstieg der weltweiten Produktion von 3,1 %. Durch die 
gestiegenen Lebenshaltungskosten und die ungünstigeren Finanzierungsbedingun-
gen nach Anhebung der Leitzinsen setzte sich die Stagnation der Wirtschaft in der 
Europäischen Union fort (Wachstum des BIP um 0,5 %). Dies betraf in 2023 auch die 
deutsche Wirtschaft, deren BIP-Wachstum nach 1,8 % im Vorjahr mit -0,3 % nahezu 
unverändert blieb. Gegen Jahresende zeichnete sich jedoch insbesondere infolge 
sinkender Energiepreise bereits eine Entspannung dergestalt ab, dass sich die Infla-
tion um etwa 2 % einpendelte. Die Schwäche der deutschen Wirtschaft zeigte in 
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2023 dennoch Spuren auf dem Arbeitsmarkt mit einer Arbeitslosenquote von 5,7 % 
nach 5,3 % im Vorjahr.  
 

Der deutsche Branchenverband VDV berichtet von einer Erholung des ÖPNV von 
den pandemiebedingten Fahrgasteinbußen der letzten Jahre. Insbesondere die Ein-
führung des Deutschland-Tickets wird als entscheidender Impuls für die gegenüber 
dem Vorjahr um 8 % auf rd. 9,5 Milliarden gestiegenen Fahrgastzahlen betrachtet. 
Die gestiegene Nachfrage spiegelt sich jedoch nicht in den Einnahmen wider; die 
Preisgestaltung des Deutschland-Tickets führt angesichts der weiterhin hohen Be-
triebskosten im Gegenteil zu Verlusten, die durch Bund und Länder ausgeglichen 
werden müssen.  

Gleichzeitig haben Verkehrsunternehmen in 2023 eine Rekordzahl an Infrastruktur-
projekten im Rahmen eines vom Bund aufgelegten Investitionsprogramms angemel-
det, die dazu beitragen sollen, den Ausbau und die Modernisierung der ÖPNV-
Infrastruktur weiter voranzutreiben und die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu 
erreichen. 
 
2. Geschäftsverlauf 
 
Das Geschäftsjahr 2023 begann mit einer Tariferhöhung (zum 01.01.2023). Der Ein-
zelfahrschein für die Stadt wurde von 1,40 �¼�� �D�X�I�� �������� �¼�� �D�Q�J�H�K�R�E�H�Q���� �'�H�V�� �:�H�L�W�H�U�H�Q��
folgten: die bundesweite Abschaffung der Maskenpflicht in Zügen und Bussen des 
öffentlichen Nahverkehrs am 02.02.2023 sowie das Ende der seit 3 Jahren bundes-
weit geltenden Schutzmaßnahmen der Corona-Pandemie am 08.04.2023. Dem 
standen deutliche Preiserhöhungen für Kraftstoffe und Mehrausgaben für zu bezie-
hende Leistungen sowie eine Erhöhung der Vergütungssätze der Subunternehmen 
gegenüber. Ebenfalls trat zum 01.04.2023 der neu verhandelte Vergütungstarifver-
trag (TV-R) in Kraft, welcher Personalkostensteigerungen und Mehrausgaben durch 
Zahlungen der Inflationsausgleichsprämie mit sich brachte. 
Die Einführung des Deutschlandtickets zum 01.05.2023 war verbunden mit einem 
Umsatzrückgang. Das Deutschlandticket ist bundesweit gültig und ermöglicht 
deutschlandweite Fahrten im ÖPNV aller teilnehmenden Verkehrsunternehmen, 
Landestarife und Verkehrsverbünde sowie im verbundfreien Raum. Das Ticket kann 
online bei jedem Verkehrsunternehmen als Abonnement erworben werden und ist 
einen Monat gültig. Wenn es nicht gekündigt wird, verlängert es sich immer um einen 
weiteren Monat. Das Ticket durfte bis zum 31.12.2023 als statische Berechtigung auf 
Papier ausgegeben werden. Seit Januar 2024 ist die Ausgabe digital (z.B. als App) 
oder als Chipkarte verpflichtend. Über den Aufgabenträger Ilm-Kreis wurden 3 Ab-
schlagszahlungen in 2023 ausgezahlt, welche über den öffentlichen Dienstleistungs-
auftrag an die IOV weitergereicht wurden, um die Liquidität zu sichern.  

Zusätzlich zum Deutschlandticket wurde ab dem 01.05.2023 ein vergünstigtes Jobti-
cket angeboten. Hier erhalten die Unternehmen einen Rabatt von 5 % (Ticketpreis: 
46,55 �¼���� �P�L�W�� �G�H�U�� �%�H�G�L�Q�J�X�Q�J���� �G�D�V�V�� �V�L�H�� �G�D�V�� �7�L�F�N�H�W�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�U�� �9�H�U�J�•�Q�V�W�L�J�X�Q�J�� �Y�R�Q�� ���� % 
(Ticketpreis: 34,30 �¼�����D�Q���L�K�U�H���0�L�W�D�U�E�H�L�W�H�U���Z�H�L�W�H�U�J�H�E�H�Q������ 

Durch den ÖPNV-Ausschuss wurden im August 2023 zwei weitere Ticketangebote 
bewilligt, das Seniorenticket und das Mobilitätsticket. Diese wurden zum 01.07.2024 
eingeführt.  
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Der Fuhrpark der IOV wurde im Jahr 2023 um insgesamt fünf 12m-Busse erweitert. 
Das Landesamt für Bau und Verkehr hat einen Bus davon mit 70.000 �¼���J�H�I�|�U�G�H�U�W����Die 
verspätete Lieferung dieser Busse erfolgte im Mai 2024. Im April 2023 wurden drei 
10 bzw. 11 Jahre alte und vollständig abgeschriebene Busse verkauft. 

Des Weiteren wurden im September 2023 vier DFI-Anzeiger für die Haltestellen in 
Ilmenau (Wetzlarer Platz, 2 Stk.) und in Arnstadt (Stadtilmer Str., stadtauswärts und 
Am Wollmarkt, stadteinwärts) angeschafft. Hier erhielt die IOV vom Thüringer Lan-
desverwaltungsamt eine Förderung in Höhe von 10.800 �¼���� �Z�H�O�F�K�H�� �0�L�W�W�H�� �1�R�Y�H�P�E�H�U��
2023 ausgezahlt wurde. 

Eine weitere Zuwendung erhielt die IOV vom Bundesamt für Logistik und Mobilität für 
die Anschaffung von zehn Abbiegeassistenzsystemen, welche im Oktober 2023 in 
Höhe von 15.000 �¼���D�X�V�J�H�]�D�K�O�W���Z�X�U�G�H�� 

Die zwei automatisierten Kleinbusse von Easy Mile, welche im Juni 2022 geliefert 
wurden, konnten zum 01.06.2023 den Fahrbetrieb im Linienverkehr (Linie D) auf-
nehmen. Nach langer Prüfung der eingereichten Unterlagen, wurde die beantragte 
Förderung im Oktober und Dezember 2023 in voller Höhe (632.896,80 �¼���� �G�X�U�F�K���G�L�H��
Thüringer Aufbaubank ausgezahlt. 
 
a) Ertragslage 
 
Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde ein Jahresüberschuss nach Handelsrecht von 233 �7�¼��
erwirtschaftet (Vorjahr 218 �7�¼������ �,�Q�V�J�H�V�D�P�W�� �V�W�L�H�J�H�Q�� �G�L�H�� �8�P�V�D�W�]�H�U�O�|�V�H�� �L�P�� �9�H�U�J�O�H�L�F�K��
zum Vorjahr um 1.735 �7�¼�� �D�X�I�� ��������38 �7�¼���� �H�L�Q�� �3�O�X�V�� �Y�R�Q��12,6 %. Im Wesentlichen er-
höhten sich die Umsätze aus dem �/�L�Q�L�H�Q�Y�H�U�N�H�K�U�� �Y�R�Q�� ������������ �7�¼��im Vj. auf 4.558 �7�¼����
die Erträge aus öffentlichen Ausgleichsleistungen von 9.802 �7�¼���L�P���9�M�����D�X�I��10.346 �7�¼����
Die Einnahmen aus Gelegenheitsverkehr sind in 2023 um rund 544 �7�¼�� �J�H�J�H�Q�•�E�H�U��
dem Vorjahr �D�X�I�� �������� �7�¼��gesunken.  Der Planumsatz für das Geschäftsjahr in Höhe 
von 15.917 �7�¼���Z�X�U�G�H���G�H�Q�Q�R�F�K���Q�L�F�K�W���H�U�U�H�L�F�K�W����-479 �7�¼���� 
 
Das Liniennetz, welches durch die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau bedient 
wurde, belief sich auf 3.657.538 (Vj. 3.713.807) Fahrplankilometer. 

  
Fahrzeugflotte 

Der Materialaufwand stieg mit 5.544 �7�¼�� �J�H�J�H�Q�•�E�H�U�� �G�H�P�� �9�R�U�M�D�K�U�� ������������ �7�¼���� �G�H�X�W�O�L�F�K��
an, dabei hat sich insbesondere die Bildung einer Rückstellung zzgl. Gerichtskosten 
in Höhe von insgesamt 550 �7�¼�� �I�•�U�� �G�L�H�� �3�U�H�L�V�D�Q�S�D�V�V�X�Q�J�� �G�H�V�� �6�X�E�X�Q�W�H�U�Q�H�K�P�H�U�V�� �D�X�V��
gewirkt. Einen deutlichen Anstieg von 731 �7�¼���Y�H�U�]�H�L�F�K�Q�H�W�H�Q���D�X�F�K���G�L�H���3�H�U�V�R�Q�D�O�N�R�V�W�H�Q��
���������������7�¼���Q�D�F�K������������ �7�¼���L�P���9�R�U�M�D�K�U�������L�P���:�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���D�X�I�J�U�X�Q�G���Y�R�Q���7�D�U�L�I�D�Q�S�D�V�V�X�Q��
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gen, des Mitarbeiteranstiegs und der Inflationsausgleichsprämie. Die Abschreibun-
gen beliefen sich auf 1.235 �7�¼�����9�M�����������������7�¼���� 

Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 34 % ist im Wesentli-
chen auf Mehraufwendungen für Instandhaltungen, Beratungs- und Fortbildungskos-
ten und Kfz-Kosten zurückzuführen.  

Zusammenfassend lag das Betriebsergebnis mit 210 �7�¼�� �•�E�H�U�� �3�O�D�Q������������ �7�¼������ �8�Q�W�H�U��
Einbezug von zu erwartenden Steuererstattungen für Vorjahre konnte entgegen dem 
erwarteten Planergebnis von 19 �7�¼�� �H�L�Q�� �-�D�K�U�H�V�•�E�H�U�V�F�K�X�V�V�� �Y�R�Q�� ������ �7�¼�� ���9�M���� ������ �7�¼����
ausgewiesen werden. 
 
 
b) Vermögenslage 
 
Bei einer gestiegenen Bilanzsumme von 9.019 �7�¼�� ���9�M����8.369 �7�¼�� hat sich das Anla-
gevermögen bei einer Gesamtinvestitionssumme von 1.027 �7�¼���� �Y�H�U�U�H�F�K�Q�H�W�H�Q�� �$�E��
schreibungen von 1.235 �7�¼���X�Q�G���%�X�F�K�Z�H�U�W�D�E�J�l�Q�J�H�Q���Y�R�Q�������� �7�¼��(davon 687 �7�¼���D�N�W�L��
visch abgesetzte Zuwendungen) um 896 �7�¼�� �D�X�I�� ���������� �7�¼�� �Y�H�U�U�L�Q�J�H�U�W���� �'�L�H�� �$�Q�O�D�J�H�Q�L�Q��
tensität ist von 77,2 % auf 61,7 % gesunken. 

Auf die IOV-Anträge hin wurden die Investitionen im Rahmen der Projektförderung 
nach Maßgabe des Landesprogramms 2023 des Freistaats Thüringen zur Förderung 
von Investitionen im ÖPNV mittels Zuwendungen aus dem Landeshaushalt in Höhe 
von 687 �7�¼���J�H�I�|�U�G�H�U�W�����G�L�H���D�O�V���$�E�J�D�Q�J���L�P���$�Q�O�D�J�H�Y�H�U�P�|�J�H�Q���D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q���V�L�Q�G�� 

Das Umlaufvermögen ist mit 3.430 �7�¼���J�H�J�H�Q�•�E�H�U���G�H�P���9�R�U�M�D�K�U���X�P�������� % gestiegen. 
Bei weitgehend unveränderten Vorräten (269 �7�¼�� �Q�D�F�K�� ������ �7�¼�� �L�P���9�M������ �X�Q�G�� �V�R�Q�V�W�L�J�H�Q��
Vermögensgegenständen resultiert der Anstieg des Umlaufvermögens aus der Ver-
änderung der liquiden Mittel (2.050 �7�¼���Q�D�F�K�����������7�¼���L�P���9�M������ 

Auf der Kapitalseite ist das Eigenkapital durch den erzielten Jahresüberschuss ge-
genüber dem Vorjahr um 233 �7�¼���D�X�I���������������7�¼���J�H�V�W�L�H�J�H�Q�����'�L�H�V���K�D�W���]�X���H�L�Q�H�U���(�U�K�|�K�X�Q�J��
der Eigenkapitalquote auf 16,6 % (Vj. 15,1 %) geführt. 

Das Fremdkapital erhöhte sich um 416 �7�¼�� �D�X�I�� ���������� �7�¼���� �G�D�E�H�L�� �V�W�D�Q�G geringeren 
Rückstellungen für Pensionen und geringeren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen ein Anstieg der sonstigen Rückstellungen um 519 �7�¼��im Wesentlichen für 
die Rückstellungszuführung in Bezug auf die Preisanpassung des Subunternehmers 
gegenüber. 
 
c) Finanzlage 
 
Der Gesellschaft war es auch im Jahr 2023 von Anfang an möglich, die Liquidität des 
Unternehmens aufrechtzuerhalten. Hauptsächlich dazu beigetragen haben neben 
den Umsätzen, die Investitionszuschüsse des Freistaats Thüringen, die Ausgleichs-
leistungen des Ilm-Kreises sowie die gesetzlichen Fördersätze gemäß § 45a PBefG 
und des Schwerbehindertenausgleichs.  

Alle Fördermittel für die Durchführung gemeinwirtschaftlicher Leistungen wurden 
pünktlich ausgezahlt.  

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit war trotz Hinzurechnung nicht liquiditäts-
wirksamer Abschreibungen auf den Jahresüberschuss mit 2.333 �7�¼�� �Q�H�J�D�W�L�Y�� ���9�M���� �Q�H��
gativ mit -1.575 �7�¼������ 
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Mittelabflüsse für Investitionen in das Anlagevermögen über -1.027 �7�¼�� �I�•�K�U�H�Q�� �L�P��
Wesentlichen unter Berücksichtigung von Mittelzuflüssen aus Zuschüssen zum An-
lagevermögen von 688 �7�¼�� �]�X�� �H�L�Q�H�P�� �Q�H�J�D�W�L�Y�H�Q�� �&�D�V�K-Flow aus dem Investitionsbe-
reich von -278 �7�¼�� ���9�M����-255 �7�¼������ �'�H�U�� �&�D�V�K-Flow aus dem Finanzierungsbereich war 
mit 4.288 �7�¼�� �S�R�V�L�W�L�Y�� ���9�M���� ������56 �7�¼������ �'�D�E�Hi standen den Mittelzuflüssen aus Neuauf-
nahmen in Höhe von 1.258 �7�¼���V�R�Z�L�H���D�X�V���G�H�Q���$�X�V�J�O�H�L�F�K�V�O�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q���I�•�U���G�D�V���'�H�X�W�V�F�K��
landticket von 3.967 �7�¼�� �0�L�W�W�H�O�D�E�I�O�•�V�V�H�� �D�X�V�� �7�L�O�J�X�Q�J�H�Q�� �Y�R�Q�� �.�U�H�G�L�W�H�Q�� �Y�R�Q�� ������ �7�¼�� �J�H��
genüber. Dem Finanzmittelbestand konnten darüber hinaus 1.677 �7�¼���]�X�J�H�I�•�K�U�W���Z�H�U��
den (Vorjahr Entnahme über 74 �7�¼������ 

 
3. Leistungsindikatoren 
 
Das Unternehmen zieht für die interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen Be-
triebsergebnis und Umsatzerlöse einschließlich Ausgleichsleistungen als finanzielle 
Leistungsindikatoren heran. Diese stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: 
 
Betriebsergebnis  2023  2022  Veränderung  

  �7�¼     %   �7�¼     %   �7�¼ 
          

Umsatzerlöse 15.438  100,0  13.703  100,0  1.735 

Materialaufwand -5.544  -35,9  -5.026  -36,8  -518 

Sonstige betriebliche Erträge 327   2,1   209   1,5   118 

Rohergebnis  10.221   66,2   8.886   64,8   1.335 

Personalaufwand -6.189  -40,1  -5.458  -39,8  -731 

Abschreibungen -1.235  -8,0  -1.322  -9,6  87 

Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.587  -16,8  -1.915  -14,0  -672 

Betriebsaufwand  -10.011   -64,7   -8.695   -63,4   -1.316 
          

Betriebsergebnis  210   1,5   191   1,4   19 

 

Cash-Flow     2023  2022 

      �7�¼  �7�¼ 

         
Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit:   -2.333  -1.575 
Cash-Flow aus dem Investitionsbereich:   -278  -336 
Cash-Flow aus dem Finanzierungsbereich:  4.288  1.837 
Veränderung des Finanzmittelfonds   1.677  -74 
Flüssige Mittel am Anfang der Periode   373  447 
Flüssige Mittel am Ende der Periode   2.050  373 
 

Daneben ist die Kundenzufriedenheit ein wichtiger, auch richtungsweisender nichtfi-
nanzieller Leistungsindikator für die interne Unternehmenssteuerung.  
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Busbahnhof Ilmenau 

 
Die IOV stellt das Fahrplanangebot ab 2019 entsprechend der durch PTV Dresden 
durchgeführten Bedarfsermittlung unter Berücksichtigung von Beschwerden seitens 
der Bevölkerung nach der Einführung der neuen Systeme Fahrplan und Tarif auf. 
Weitere Anpassungen waren bisher nicht erforderlich, so dass unsere Verkehrsleis-
tung als bedarfsgerecht angesehen wird. Gemessen wird die Kundenzufriedenheit an 
den eingehenden Beschwerden der Fahrgäste in das Verhältnis gesetzt zu den 
durchgeführten Fahrten. Im Vergleich zum Vorjahr sind die eingehenden Beschwer-
den gestiegen. Ursache hierfür ist die Einführung eines digitalen Beschwerdemana-
gementsystems im April 2023, wo nun schriftliche, telefonische und mündliche Be-
schwerden erfasst werden. Des Weiteren wurde ein zusätzlicher Mitarbeiter zur Be-
schwerdebearbeitung eingestellt, um den Ablauf, die Bearbeitungszeit sowie die Be-
arbeitungsqualität zu verbessern.  
 
Des Weiteren wird als nichtfinanzieller Leistungsindikator die Pünktlichkeit der Busse 
herangezogen. 
Die Pünktlichkeit bemisst sich nach den Abfahrtzeiten der tatsächlich durchgeführten 
Fahrten (Ist-Zeiten) im Vergleich zu den Vorgaben aus dem jeweiligen Fahrplan 
(Soll-Zeiten). Hier wurde 2023 eine Quote von 92,7 % (Vorjahr 92,99%) erreicht. Ba-
sis dieser Ermittlung war die Bereitstellung der Fahrzeuge an der ersten Haltestelle 
der Fahrt. Ebenfalls wurde eine weitere Statistik erstellt, um die Pünktlichkeit detail-
lierter darzustellen. Hier sind unter anderem: Baustellen, Anschluss-
Folgeverspätungen, Störungen bei Wintereinbruch etc. bei allen bedienten Haltestel-
len inbegriffen. In dieser Statistik zur Pünktlichkeit wurde eine Quote von 86,16% er-
reicht. Ziel ist es, die Qualitätsvorgaben laut bestehenden ÖDA (>85%) einzuhalten. 
 
III. Prognosebericht  
 
Auch im Jahr 2024 werden fünf 12m Low-Entry-Busse bei der Firma Volvo in Höhe 
von 1.236.745 �¼�����.�U�H�G�L�W���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�������������������� �¼�����E�H�V�W�H�O�O�W�����Z�H�O�F�K�H���E�H�U�H�L�W�V���L�Q���G�H�U���H�X��
ropaweiten Rahmen-Ausschreibung im Jahr 2022 enthalten waren. Nach jetzigem 
Stand und nach Aussagen des Landesamtes für Bau und Verkehr wird hiervon kein 
Bus gefördert. Ebenfalls wurden eine Förderung zur Beschaffung von zwei Fahrgast-
informationssystemen in Höhe von 7.305 �¼�����)�|�U�G�H�U�X�Q�J���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q������������ �¼���X�Q�G���(�L��
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genmittel in Höhe von 1.827 �¼�����V�R�Z�L�H���G�L�H���1�D�F�K�U�•�V�W�X�Q�J���Y�R�Q���D�X�W�R�P�D�W�L�V�F�K�H�Q���)�D�K�U�J�D�V�W��
zählsystemen in zwei Gelenkbussen in Höhe von 14.698 �¼�� ���)�|�U�G�H�U�X�Q�J�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q��
11.023 �¼���X�Q�G���(�L�J�H�Q�P�L�W�W�H�O���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q������������ �¼�����E�H�D�Q�W�U�D�J�W��und seitens des Freistaats 
Thüringen bewilligt.  
 
Die Umsatzentwicklung für das Jahr 2024 lässt sich schwer einschätzen. Durch die 
Weiterführung des Deutschladtickets sowie die Einführung der zusätzlichen Ticke-
tangebote (Senioren- und Mobilitätsticket) rechnet die IOV mit steigenden Fahrgeld-
einnahmen für das Geschäftsjahr 2024. Ebenso sind die Kraftstoff- und Materialkos-
ten im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Dem gegenüber stehen jedoch die 
weiter steigenden Vergütungssätze der Subunternehmer sowie der Anstieg der eige-
nen Personalkosten.  
 
Insgesamt rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 mit einem ausge-
glichenen Betriebsergebnis.  
 
Die Leistungen der IOV wurden bisher entsprechend des genehmigten Fahrplanes 
gefahren und die Gelder für die Schülerbeförderung durch das Schulverwaltungsamt 
flossen planmäßig. Die Liquidität konnte durch Auszahlungen von Sonderausgleichs-
leistungen durch den Ilm-Kreis gesichert werden.  
 
In Deutschland wird seit August 2021 die EU-�5�L�F�K�W�O�L�Q�H���Ä�&�9�'���± Clean Vehicle Directi-
�Y�H�³�� �G�X�U�F�K�� �G�D�V�� �Ä�6�D�X�E�H�U�H-Fahrzeuge-�%�H�V�F�K�D�I�I�X�Q�J�V�J�H�V�H�W�]�³�� ���6�D�X�E�)�D�K�U�]�H�X�J�H�%�H�V�F�K�*����
umgesetzt. Diese Richtline gibt bei Neubeschaffungen vor, wie viele Fahrzeuge ei-
nen konventionellen, sauberen bzw. emissionsfreien Antrieb haben. Bis Ende 2025 
dürfen bundesweit nur noch 55% der Neubeschaffung Dieselbusse sein, die anderen 
�������� �P�•�V�V�H�Q�� �G�H�U�� �'�H�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �Ä�V�D�X�E�H�U�³�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�� �X�Q�G�� �G�L�H�� �+�l�O�I�W�H�� �G�D�Y�R�Q�� �Ä�H�P�L�V�V�L�R�Q�V��
�I�U�H�L�³�����$�E�������������E�L�V���(�Q�G�H�������������H�U�K�|�K�W���V�L�F�K���G�L�H�V�H���4�X�R�W�H���D�X�I���������� 
 
Um diese Richtlinie bei der Beschaffung von Neufahrzeugen im Jahr 2025 umsetzen 
zu können, wird die IOV im Jahr 2024 eine Machbarkeitsstudie zu alternativen An-
trieben durchführen lassen.  
 

IV. Chancen - und Risikobericht  
 
1. Globale Entwicklung 
 
Das IfW Kiel geht für 2024 von einem weltweiten Wirtschaftswachstum von 2,8 % 
aus. Nachdem sich die vor allem durch den Energiesektor getriebenen Preissteige-
rungen wieder normalisiert haben, ist davon auszugehen, dass auch die restriktive 
Geldpolitik der Notenbanken etwas gelockert werden wird. Jedoch kann nicht ausge-
schlossen werden, dass sich die in 2023 erfolgte deutliche Anhebung der Leitzinsen 
erst zeitverzögert auswirken wird.1  Die Bundesregierung geht in ihrer Jahresprojekti-
on davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in 2024 um 0,2 % wachsen wird.2 Insge-
samt weisen die Prognosen auf große Unsicherheiten mit Blick auf geopolitische 
Konflikte hin, die durchaus zu erneuten Preissteigerungen, insbesondere bei den 
Energiepreisen, führen können. 

 
1 IfW Kiel, Kieler Konjunkturberichte Nr. 111 (2024/Q1) Weltwirtschaft im Frühjahr 2024 
2 Bundesregierung, Schlaglichter_03/24_Wirtschaftspolitik Jahresprojektion der Bundesregierung: Moderate 

Belebung nach Stagnationsphase 
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2. Branchenspezifische Chancen und Risiken 
 
Die Entwicklung der Fahrgastzahlen beinhalten Chancen und Risiken zugleich. Der 
Gefahr rückläufiger Fahrgastzahlen z. B. bei steigenden Ticketpreisen und den damit 
verbundenen Umsatzrückgängen stehen aber überwiegende Chancen steigender 
Fahrgastzahlen gegenüber. So wird durch den demographischen Wandel bei stei-
gender Altersstruktur der Bevölkerung eine höhere Nachfrage nach Angeboten des 
ÖPNVs erwartet. Auch verkehrspolitische Maßnahmen insbesondere in Verbindung 
mit den weltweiten Klimazielen werden zu einer Verkehrswende führen. Der Bran-
chenverband VDV macht sich in diesem Zusammenhang für eine Ausweitung des 
Investitionsprogramms des Bundes für Ausbau und Modernisierung der ÖPNV-
Infrastrukturen stark. 
 
Das Risikomanagement der IOV GmbH ist eine Führungsaufgabe. Die drohenden 
Risiken für das Unternehmen werden ständig identifiziert, analysiert und bewertet. 
Diese regelmäßige Risikoanalyse erfolgt durch die einzelnen Fachbereiche der Ver-
waltung unter Führung der Geschäftsleitung. 
 
Die Abhängigkeit von ÖPNV-Zuschüssen stellt ein grundsätzliches Risiko dar, das 
die Geschäftsführung als mittleres Risiko einschätzt. Die Einführung des 49-Euro-
Tickets machte eine Anpassung von Ausgleichsleistungen für den ÖPNV notwendig. 
Angesichts der ungeklärten langfristigen Finanzierung des 49-Euro-Tickets besteht in 
diesem Bereich eine gewisse Prognoseunsicherheit. 
 
Steigende Fahrgastzahlen werden weiterhin zu einem Nachfrageüberhang nach Bus-
fahrerinnen und -fahrern führen. Der Mangel an Busführenden wird sich durch die 
demographische Entwicklung in dieser Berufsgruppe weiter verschärfen. Die Ge-
schäftsführung schätzt dies als mittleres Risiko ein. Insbesondere aufgrund der ge-
stiegenen Energiekosten und dem allgemeinen Anstieg des Lohnniveaus wird ein 
zusätzliches Risiko in dem möglichen Ausfall von Zulieferern und Dienstleistern ge-
sehen. Das daraus insgesamt resultierende Risiko, den aufgestellten Fahrplan nicht 
vollständig bedienen zu können, schätzen das Unternehmen als sehr hoch ein. Dem 
soll entgegengewirkt werden durch Einsatz autonomer Busse in Deutschland. Per-
spektivisch können die Fahrzeuge das Mobilitätsangebot erweitern und personelle 
Kapazitäten freisetzen.  
 
3. Gesamtaussage 
 
Die Gesellschaft kann sich dem globalen Risiko und den Branchenrisiken nicht ent-
ziehen. Geopolitische Unsicherheiten haben erhebliche Konsequenzen für die Welt-
wirtschaft und damit auch für die IOV GmbH. 
 
Für 2024 geht die Gesellschaft von einer weiteren deutlichen Steigerung der Um-
satzerlöse aus. Während die Materialaufwendungen nur moderat steigen sollten, 
wird ein deutlicher Anstieg bei den Personalaufwendungen erwartet. Insgesamt wer-
den ein leicht steigendes Betriebsergebnis und ein ausgeglichenes Jahresergebnis 
angestrebt. 
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Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks  
 
Dem Unternehmen wurde ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag zur Durchführung 
des ÖPNV im Ilm-Kreis erteilt. Dementsprechend ist der öffentliche Zweck des Un-
ternehmens gegeben und mit dem Gesellschaftsgegenstand identisch. Nachfolgende 
Grafik verdeutlicht das Verhältnis der Erlöse aus Linien- und Schülerverkehr im Ver-
gleich zu den Gesamtumsatzerlösen: 
 

 
 

 
 
Haftungsrisiken  
 
Unmittelbare Haftungen des Ilm-Kreises aus eigenständigen Verpflichtungen wie Bürg-
schaften, Schuldbeitritte, Garantieversprechen usw. bestehen nicht. Grundsätzlich haf-
tet für Verbindlichkeiten der Gesellschaft das Gesellschaftsvermögen. 
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4.2.2  Medizinisches  Versorgungszentrum  MVZ Ilmenau GmbH  
 

 
 
Anschrift:  Oehrenstöcker Straße 32  Tel.:               03677 606 715 
         98693 Ilmenau                    Fax:              03677 606 716 

        E-Mail:          mvz.ilmenau@ilm-kreis-kliniken.de 
        Homepage : www.mvz-ilmenau.de  
 

Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen  
 
Stammkapital   ���������������������¼ 
 
Gesellschafter  Die llm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH ist alleinige 

Gesellschafterin. Die Einzahlung des Stammkapitals ist am 
28. März 2006 in voller Höhe erfolgt.  

 
Geschäftsführung  Ab dem 01. Oktober 2016 ist Herr Dr. med. Marcel John, 

Amt Wachsenburg OT Holzhausen, Geschäftsführer der 
Gesellschaft. Er ist einzelvertretungsberechtigt. 

 
Mit Gesellschafterbeschluss vom 21. Juni 2010 erhielt Frau 
Katja Thron die Prokura ab 01. Juli 2010. 

Beirat /Aufsichtsrat  
 
Im Gesellschaftsvertrag des Unternehmens ist ein Beirat bzw. Aufsichtsrat als Organ 
der Gesellschaft nicht vorgesehen, entsprechend wurde er nicht aufgestellt. Jedoch 
nimmt der Aufsichtsrat der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH die Überwa-
chungsfunktion der Medizinisches Versorgungszentrum MVZ Ilmenau GmbH wahr. 
Dies ist in der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-
Ilmenau gGmbH verankert. 
 
Im Berichtsjahr 2022 fanden drei Gesellschafterversammlungen sowie vier Aufsichts-
ratssitzungen statt. 
 
Betei ligungsverhältnisse des Unternehmens  
 
Das MVZ unterhält keine Beteiligungen an weiteren Unternehmen. Verbundenes Un-
ternehmen ist die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH (Mutterunternehmen). 
 
Gegenstand des Unternehmens  
 
Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich und unmittelbar auf die Erbringung me-
dizinischer Leistungen überwiegend gegenüber gesetzlich Krankenversicherten im 
Rahmen einer Grundversorgung zur Gesundheitshilfe im Rahmen des öffentlichen 
Gesundheitswesens gerichtet. 
 
Der Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von medizini-
schen Versorgungszentren gem. § 95 SGB V, insbesondere zur Ausübung vertrags-
ärztlicher, privatärztlicher und sonstiger ärztlicher Tätigkeit und der Teilnahme an be-
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sonderen Versorgungsformen, wie der hausarztzentrierten Versorgung, der integrier-
ten Versorgung und der Teilnahme an Modellvorhaben sowie an Versorgungsaufträ-
gen nach § 73 c SGB V. 
 
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die der Erreichung dieses Gesellschafts-
zweckes unmittelbar oder mittelbar dienlich sind. Sie kann im Rahmen der gesetzli-
chen Vorgaben Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen 
beteiligen, auch solche errichten oder erwerben. 
 
Unterne hmensaufbau   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medizinisches  
Versorgungszentrum 
MVZ Ilmenau GmbH  

Geschäftsführ er 
Prokuristin  

Frauenheilkunde  
Ohrdruf  

Chirurgie Erfurt  

Allgemeinmedizin I und II  

Kinder - und Jugendmedizin  
 

Kinder - und Jugendmedizin  

MVZ  
Facharztzentrum Ilmenau  

Allgemeinmedizin I  und II 
 

Chirurgie I  und II  
 

Hals-/Nasen- und Ohrenheilkunde  

MVZ  
Facharztzentrum Arnstadt   

 

Neurologie  

Frauenheilkunde/Geburtshilfe  

Allgemeinmedizin Ingersleben  

Hals-, Nasen- Ohrenheilkunde Gotha  

Hals-, Nasen- Ohrenheilkunde Erfurt  

Schmerztherapie, Anästhesiologie  

Frauenheilkunde  
Ilmenau  

Frauenheilkunde  
Erfurt  

Chirurgie I  
 

Fil ialen  
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Gesellschaftsve rtrag  
 
Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag zur Gründung wurde am 03. März 2006 UR 
0265/2006 vor dem Notar Martin Deike in Arnstadt beurkundet. Am 04. Dezember 
2012 hat die Gesellschafterversammlung vor dem Notar Martin Deike beschlossen, 
den Gesellschaftsvertrag des Unternehmens zu ändern. Im Wesentlichen wurden die 
Regelungen zur Gemeinnützigkeit neu gefasst. 
 
Handelsregister  
 
Das Unternehmen ist im Handelsregister unter HRB 500268 beim Amtsgericht Jena 
am 09.05.2006 eingetragen worden.  
 
Wichtigste Kennzahlen der Vermögens -, Finanz - und Ertragslage  
�L�Q���7�¼   
 
Bilanzdaten   Aktiva  
 

  31.12.2023 31.12.2022 
A. Anlagevermögen  

 
    

I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
1. entgeltlich erworbene Rechte 

und Werte sowie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten 

2. Praxiswert 
3. geleistete Anzahlungen 

 

 
 
 

11 
1.346 

- 

 
 
 

- 
50 % 

- 

 
 
 

10 
1.557 

- 

 
 
 

- 
57 % 

- 

II. Sachanlagen      
 1. Grundstücke, grundstücksglei-

che Rechte und Bauten ein-
schließlich der Bauten auf 
fremden Grundstücken 

2. andere Anlagen, Betriebs- und 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

            Geschäftsausstattung 
3. geleistete Anzahlungen und 

Anlagen im Bau 
 

124 
 

- 
 

5 % 
 

- 
 

128 
 

- 
 

5 % 
 

- 
 

B. Umlauf vermögen  
 

    

I. Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände 
 

    

 1. Forderungen aus Lieferungen und 
    Leistungen 

 
1.032 

 
38 % 

 
682 

 
25 % 

 2. Forderungen gegen Gesellschafter 32 1 % - - 
 3. Sonstige Vermögensgegenstände 

 
20 1 % 18 1 % 

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-
instituten 

 
131 

 
5 % 

 
315 

 
12 % 

      
 Bilanzsumme  2.696 100 % 2.710 100 % 
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Bilanzdaten   Passiva  
 

  31.12.2023 31.12.2022 
A. Eigenkapital  

 
    

I. Gezeichnetes Kapital 
 

25 1 % 25 1 % 

II. Kapitalrücklage 
 

2.205 82 % 2.205 81 % 

III. Gewinn-/Verlustvortrag 
 

142 5 % 140 5 % 

IV. Jahresüberschuss 4 - 2 - 
 
B. 

 
Sonder posten aus Zuwendungen 
zur Finanzierung des Sachanlage-
vermögens  
Sonderposten aus Zuwendungen  
Dritter 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

_ 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
 
C. 

 
Rückstellungen  

    

 Sonstige Rückstellungen       164 6 % 204 8 % 
      
D. Verbindlichkeiten       
 
 

1. Verbindlichkeiten aus 
    Lieferungen und Leistungen 

 
12 

 
1 % 

 
27 

 
1 % 

 2. Verbindlichkeiten gegenüber 
    Gesellschafter 

 
95 

 
4 % 

 
56 

 
2 % 

 
 
E. 

 3. Sonstige Verbindlichkeiten 
 
Rechnungsabgrenzungsposten  
 

41 
 

8 

1 % 
 

- 

44 
 

7 

2 % 
 

- 

 Bilanzsumme  2.696 100 % 2.710 100 % 
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Daten Gewinn - und Verlustrechnung  
 
    2023 2022 
  1. Umsatzerlöse 3.832 3.606 
    
  2. sonstige betriebliche Erträge 107 164 
    
  3. Materialaufwand   
 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 89 72 
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 104 73 
    
  4. Personalaufwand   
 a) Löhne und Gehälter 2.555 2.347 
 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für  

    Altersversorgung und für Unterstützung 
 

    438 
 

371 
    
  5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen 
 

291 
 

284 
    
  6. sonstige betriebliche Aufwendungen 457 619 
    
  7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - - 
    
  8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 2 
    
 9. Ergebnis nach Steuern 4            2 
    
10. Jahresüberschuss  4  2 
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Anzahl der Beschäftigten  

 
 
 
 
 
 

 
Gewährte Gesamtbezüge der Geschäftsführung  
 
Auf die Darstellung der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird verzichtet. Grund-
lage dafür bildet der § 286 (4) HGB. 
 
Zuschüsse und Kap italentnahme n durch den Landkreis  
 
Zwischen dem Landkreis und der Gesellschaft fanden im Berichtsjahr keine Finanz-
ströme statt.  
 
Situationsbericht  
 
Lage des Unternehmens, Grundzüge des Geschäftsverlaufes, Stand der Erfü l-
lung des öffentlichen Zwecks  
 
1 Grundlagen des Unternehmens  
 
1.1 Rahmenbedingungen  
 
Die Medizinisches Versorgungszentrum MVZ Ilmenau GmbH wurde mit Gesell-
schaftsvertrag, UR-Nr. 265/2006, vom 3. März 2006 mit Sitz in 98693 Ilmenau ge-
gründet. In 2012 wurde der Gesellschaftsvertrag mit wesentlichen Regelungen zur 

Gesamt  2023 2022 2021 2020 2019 

Personen  53 57 54 38 30 

Voll kräfte  34,14 34,71 47,90 29,70 26,42 
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Gemeinnützigkeit neu gefasst. Der Zulassungsausschuss für Ärzte in Thüringen hat in 
seiner Sitzung am 14. März 2006 dem Antrag der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau 
gGmbH auf Zulassung eines medizinischen Versorgungszentrums in Ilmenau als 
fachübergreifende ärztlich geleitete Einrichtung stattgegeben und mit Bescheid Nr. Z 
154/06 die Genehmigung erteilt. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte unter 
HRB 500268 beim Amtsgericht Jena. Zum 1. Mai 2006 wurde der Praxisbetrieb mit 
den Fachgebieten Allgemeinmedizin und Chirurgie aufgenommen. 
 
1.2 Besetzung und Struktur  
 
Die Medizinisches Versorgungszentrum Ilmenau GmbH wurde im Jahr 2021 in zwei 
Facharztzentren Arnstadt und Ilmenau mit jeweils externen Praxen als Filialen unter-
gliedert.  
 
Im Facharztzentrum am Standort in Ilmenau kam es im Jahr 2023 zu folgenden fach-
ärztlichen Veränderungen: In der Praxis für Chirurgie ist Herr Dr. Christian Schulz zum 
30.11.2023 aus dem Facharztzentrum ausgetreten. In der Praxis für Hals-, Nasen- 
und Ohrenheilkunde vom Standort in Ilmenau wechselten zum 01.07.2023 Herr Dr. 
med. Radtke in die HNO-Filiale nach Gotha als Vertreter für Herr Dr. Faour, welcher 
zum 30.06.2023 ausgeschieden ist. In der Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshil-
fe in Erfurt, Filiale des Facharztzentrum Ilmenau, hat zum 01.01.2023 Frau Dr. med. 
Anja Landsiedel ihre Tätigkeit mit aufgenommen. Im Facharztzentrum in Arnstadt 
nahmen Frau Luise Schreier zum 01.05.2023 und Herr Patrick Hartung zum 
01.10.2023 ihre Tätigkeit in der Allgemeinmedizin auf. In der Praxis für Chirurgie in 
Erfurt fand zum 01.04.2023 ein Arztwechsel statt. Diese Praxis wird seit dem von 
Herrn Dr. med. Octavian Golubas betreut.  
 
Mit den Fachgebieten des Medizinischen Versorgungszentrum MVZ Ilmenau GmbH 
wird an mehreren Standorten die ambulante Versorgung der Bevölkerung in der Regi-
on des Ilm-Kreises und Umgebung in einer optimalen Kombination angeboten. Die 
örtliche Nähe der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH beider Standorte der 
Facharztzentren ermöglicht die Nutzung verschiedener Klinikeinrichtungen, z. B. OP-
Bereiche, Radiologie und Labor. 
 
1.3  Branchenentwicklung  
 
Mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz wurde im Jahr 2004 die Kooperations-
form der MVZ eingeführt.  
 
Seitdem ist die Anzahl der MVZ bundesweit stetig gestiegen. Die Rahmenbedingun-
gen werden vom Gesetzgeber kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt, zuletzt 
durch das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG), das am 11. Mai 2019 in 
Kraft getreten ist.  
 
Die Anzahl der MVZ insgesamt und auch die Anzahl der MVZ, bei denen ein Kranken-
haus beteiligt ist, steigen stetig. Deutschlandweit waren laut KBV am 31.12.2022 
4.574 MVZ zugelassen, davon 46% in Trägerschaft von Krankenhäusern. In Thürin-
gen sind nach den aktuellen Statistiken der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 140 
MVZ angemeldet, wobei sich davon 100 in Trägerschaft eines Krankenhauses befin-
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den. Das sind mit etwa 71 Prozent deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt (43%). 
(Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung �± letzter Datenstand 2022) 
 
2. Wirtschaftsbericht  
 
2.1 Leistung  
 
Die positive Leistungsentwicklung des Vorjahres hat sich auch im Geschäftsjahr 2023 
fortgesetzt und stabilisiert.  
 
Dies ist hauptsächlich auf eine überwiegend kontinuierliche fachärztliche Besetzung 
der einzelnen Fachgebiete zurückzuführen. Die Tätigkeitsschwerpunkte der Ärzte der 
jeweiligen Fachgebiete umfassen den gesamten ambulanten Regelversorgungsbe-
reich und stellen somit einen optimalen Komplementär zur flächendeckenden Ge-
sundheitsversorgung dar.  
 
Neben dem Facharztstandard, der als Zulassungsvoraussetzung der Kassenärztlichen 
Vereinigung gilt, werden entsprechend den Zusatzqualifikationen der Ärzte auch ge-
nehmigungspflichtige und somit qualitätsgebundenen KV-Leistungen in den einzelnen 
Praxen angeboten. Die Anzahl der ärztlichen Behandlungsfälle mit Abrechnungen ge-
genüber der Kassenärztlichen Vereinigung steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 
1,7% von 52.491 auf 53.384 Behandlungsfälle. Diese Steigerung ist auf eine stabile 
fachärztliche Besetzung der bereits bestehenden Praxen und dem hier vorhandenen 
stabilen wirtschaftlichen Umfeld zurückzuführen. Zum stabilen wirtschaftlichen Umfeld 
gehört neben einer umfassenden hausärztlichen Betreuung von Senioren- und Pfle-
geheimen auch eine Kooperationsvereinbarung zur Nachbehandlung von Patienten 
nach Implantation und Revision oder Ersatz einer Hüft- oder Kniegelenk-
Totalendoprothesen zwischen der Medizinisches Versorgungszentrum MVZ Ilmenau 
GmbH und der Prof. Volhard Klinik Masserberg, welche seit 2008 besteht.  
 
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Hinblick auf die Behandlungszahlent-
wicklung der MVZ Ilmenau GmbH, waren eher von nachrangigem Ausmaß. Das Pati-
entenaufkommen ist zwar weitestgehend stabil geblieben, ein deutlicher Ausbau der 
Fallzahlentwicklung war jedoch in keinem Fachgebiet möglich. Die Ursache hierfür lag 
hauptsächlich in der zögerlichen Intension der Patienten einen Facharzt aufzusuchen. 
Zur Steuerung des MVZ werden sich hauptsächlich drei Leistungsindikatoren bedient. 
Von besonderer Bedeutung sind dabei die aktuelle Liquiditätssituation, die quartals-
weise Entwicklung der Behandlungsfallzahlen und der Gesamterlöse pro Praxis.  
 
In den Jahren ab 2024 wird weiterhin von einer stabilen fachärztlichen Besetzung 
ausgegangen und somit auch von einer Stabilität der Behandlungsfallzahlen und Ge-
samterlöse. 
 
2.2 Ertrags -, Finanz - und Vermögenslage  
 
2.2.1 KV-Honorarabrechnungen  
 
Die Umsatzerlöse bestehen im Wesentlichen aus Erlösen aus ambulanter Tätigkeit für 
gesetzlich Versicherte, welche über die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen abge-
rechnet werden. Die Vorgabe des facharztindividuellen Punktzahlvolumens durch die 
Kassenärztliche Vereinigung Thüringen stellt eine Budgetgrenze dar, mit der die abge-
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rechneten Leistungen verglichen werden. Die Abrechnung der Fallzahlen und der un-
budgetierten Leistung durch das MVZ an die KV erfolgt fünf Werktage nach Quartal-
sende. Eine endgültige Aussage zum Leistungsvermögen der Praxis kann erst nach 
Vorliegen der Bescheide von der KV Thüringen zu den Quartalen getroffen werden, 
die nach wie vor in der Regel erst fünf bis sechs Monate nach Quartalsende zur Ver-
fügung stehen. Die KV Thüringen überweist zur Sicherung der Finanzierung der Praxis 
in den einzelnen Monaten Abschlagszahlungen.  
 
2.2.2 Sonstige Einnahmen  
 
Neben den Einnahmen durch die KV-Honorare berechnet das MVZ Leistungen an pri-
vat versicherte Patienten und IGEL-Leistungen, die jedoch bisher in einem geringen 
Umfang anfallen. 
 
2.2.3 Erlöse/Aufwendungen  
 
Auf die Personalkosten entfallen 76% der Kosten des Medizinischen Versorgungs-
zentrums. Die Ilm-Kreis-Kliniken übernehmen für das MVZ auf der Grundlage von Ver-
trägen und Vereinbarungen Verwaltungsarbeiten und stellen Einrichtungen für die 
Nutzung zur Verfügung. Die Erlöse aus der Praxistätigkeit betrugen 3.831 �7�¼. Diese 
sind gegenüber 2022 um 6,26% gestiegen, was zum einen ursächlich in der Behand-
lungsfallzahlsteigerung und in der Etablierung der im Jahr 2022 hinzugekommenen 
Praxen begründet liegt. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge ist aus dem 
Ertrag aus der Auflösung aus Rückstellung für Abrechnungsrisiken in Höhe von 54 �7�¼��
und einer Erstattung von Personalkosten in Höhe von 18 �7�¼ begründet. Die Risiken 
reduzieren sich im Wirtschaftsjahr, da eine Prüfung erfolgte und zu keinem finanziellen 
Aufwand geführt hat. Nach einer erfolgten Prüfung ist eine weitere Prüfung innerhalb 
der nächsten zwei Jahre ausgeschlossen. Der Sachaufwand insgesamt belief sich auf 
941 �7�¼. Damit sind die Sachaufwendungen gegenüber 2022 um 10% gesunken. Dies 
ist vorrangig durch den Verzicht der Mieten der Praxisräume der Ilm-Kreis-Kliniken 
Arnstadt- Ilmenau gGmbH begründet 
 
2.2.4 Ertragslage  
 
Positiv wirkten sich die überwiegende stabile Arztbesetzung und die Zusammenset-
zung der Fachgebiete auf die Entwicklung der Leistungen im MVZ aus. Die MVZ 
Ilmenau GmbH beherbergt nahezu alle Fachgebiete, welche auch im Mutterunterneh-
men der Ilm-Kreis-Kliniken vorhanden sind. Die MVZ Ilmenau GmbH bildet somit einen 
Komplementär in der ambulanten Vor- und Nachsorge klinischer Patienten, was wie-
derum zu einer langfristigen Fallzahlstabilität im MVZ führt. Alle bis zum Jahr 2023 
implementierten MVZ-Praxen konnten diese Fallzahlstabilität erreichen. Die MVZ 
Ilmenau GmbH schließt das Jahr 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 
4.365,92 �¼��ab, welcher um 110,73 % höher als im Vorjahr ist. Die im Vorjahr prognos-
tizierte Stabilität des Ergebnisses konnte im Wesentlichen erreicht werden. 
 
2.2.5 Vermögenslage  
 
Für die zum Praxisbetrieb notwendigen übrigen Anlagegüter sowie die Räumlichkeiten 
der Praxis bestehen mit der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH Nutzungsver-
einbarungen, die eine langfristige Nutzung dieser Anlagegüter durch die MVZ Ilmenau 
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GmbH einräumen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen Leis-
tungen im ambulanten Bereich bzw. dem regulären Geschäftsbetrieb. Die sonstigen 
Rückstellungen berücksichtigen vor allem Ausfall- bzw. Rückzahlungsrisiken nach 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen der Kassenärztlichen Vereinigung (117 �7�¼���� 
 
2.2.6 Finanzlage  
 
Die Liquidität hat sich zum Vorjahr um 184 �7�¼ verschlechtert, was in den nachgeholten 
Abschlagszahlungen für die in 2022 neu implementierten Praxen begründet liegt. Die 
Eigenkapitalquote blieb im Jahr 2023 unverändert bei 88 %. Die Zahlungsfähigkeit war 
im gesamten Jahr durchgängig gegeben. 
 
3. Prognose - Chancen - und Risikobericht  
 
Die Medizinisches Versorgungszentrum MVZ Ilmenau GmbH ist in seiner jetzigen 
Struktur sehr gut aufgestellt und konnte sich somit einen stabilen Patientenstamm ins-
besondere in der regionalen ambulanten Flächenversorgung sichern und diesen wei-
ter ausbauen.  
 
Es bildet mit seinen Facharztpraxen einen Komplementär zu der Ilm-Kreis-Kliniken 
Arnstadt-Ilmenau gGmbH innerhalb der ambulanten medizinischen Vor- und Nachsor-
ge klinischer Patienten. Das medizinische Leistungsangebot der Praxen entspricht den 
Fachbereichen der Grund- und Regelversorgung der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-
Ilmenau gGmbH und bildet eine umfangreiche Grundlage zur umfassenden ambulan-
ten medizinischen Versorgung.  
 
Für eine qualitativ hochwertige Leistungserbringung bieten eine Vielzahl von Zu-
satzqualifikationen der Fachärztinnen und Fachärzte des MVZ, die Nutzung der Ein-
richtungen der Kliniken und das angenehme Praxisumfeld hervorragende Vorausset-
zungen zum weiteren Ausbau der Fallzahlen voranzutreiben und somit die Ertragslage 
stabil zu halten bzw. weiter auszubauen. Dieser bereits in Vorjahren begonnene Aus-
bau der medizinischen Leistungsangebote in den MVZ-Praxen und der daraus resul-
tierenden Steigerung der Behandlungsfälle wird weiter angestrebt.  
 
Alle Fachärztinnen/Fachärzte und Arzthelferinnen des MVZ sind grundsätzlich ange-
stellte Mitarbeiter/Innen. Stagnierend könnte sich im Hinblick auf das nächste Ge-
schäftsjahr eine instabile fachärztliche Besetzung auswirken, da unbesetzte Facharzt-
sitze zu Fallzahlverlusten führen können. Die Zusammenarbeit zwischen dem MVZ 
und den Kliniken ist auf der Grundlage von Verträgen und Vereinbarungen geregelt, 
die auch im Jahr 2023 weiterbestehen. Diese Nutzungsvereinbarungen unterstützen 
und sichern das umfassende Leistungsangebot des MVZ und dienen somit der Fall-
zahlstabilität. Welche langfristigen Auswirkungen die Honorarreformen der Kassen-
ärztlichen Vereinigung mit der Vorgabe die Regelleistungsvolumina künftig haben 
werden, kann weiterhin nicht eindeutig prognostiziert werden. Bisher kann von einer 
weitestgehend sachgerechten Vergütung der Leistungen ausgegangen werden. Die 
Regelleistungsvolumina werden mit den Quartalsabrechnungen jeweils neu berechnet. 
Aufgrund dieser fehlenden Planungssicherheit können weitere negative Auswirkungen 
in künftigen Zeiträumen nicht endgültig ausgeschlossen werden. Hier ist es für das 
MVZ wichtig, dass Vorgaben und Abrechnungen gründlich geprüft und die Möglichkei-
ten des Widerspruchs oder der Antragstellung auf Sonderbedarfe genutzt werden. 
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Für dennoch drohende Prüfungen wurde eine Vorsorge in Form einer Risikobeurtei-
lung getroffen. Das Jahr 2023 bildet insbesondere mit den neu hinzugekommenen 
Praxen eine sehr gute Basis für die positive Prognose und das Fortbestehen der Me-
dizinisches Versorgungszentrum MVZ Ilmenau GmbH.  
 
Das Leistungsspektrum hat sich regional weiter verbreitert, es stärkt nun noch mehr 
das Kerngeschäft des Unternehmens und ist eine sehr gute Grundlage für den weite-
ren Ausbau der Fallzahlen und damit einhergehend der Ertragslage. Die Medizinische 
Versorgungszentrum MVZ Ilmenau GmbH ist auch zukünftig bestrebt, geeignete 
Fachärzte zur Besetzung freier Kassenarztsitze anzuwerben. Insbesondere mit dem 
Ziel die regionale Sicherung der ambulanten medizinischen Regelversorgung und so-
mit die Versorgungsstruktur der MVZ-Praxen weiter auszubauen.  
 
Für den erstellten Wirtschaftsplan 2024 beruhen deshalb die Angaben des Erfolgs-
plans auf der Basis von Erfahrungswerten aus den vergangenen Jahren. Den Erträgen 
stehen Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen, sodass die Geschäftsführung für 
das Geschäftsjahr 2024 von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgeht 
 
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes  
 
Die Gründung des Unternehmens ist gemäß § 114 i. V. mit § 74 Abs. 1 Satz 3 ThürKO 
rechtsaufsichtlich genehmigt worden. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ent-
spricht den ursprünglich genannten Zielen. Entsprechend dem Unternehmensgegen-
stand liegt öffentliches Interesse vor.  

 
Haftungsrisiken  
 
Grundsätzlich haftet für Verbindlichkeiten der Gesellschaft das Gesellschaftsvermö-
gen. Unmittelbare Haftungen des Ilm-Kreises aus eigenständigen Verpflichtungen be-
stehen nicht.  



Kennzahlen   

                      Beteiligungsbericht 2024 117 

Definition und Erläuterung der Kennzahlen  
 
Die Kennzahlen bieten eine Verdichtung von Informationen betriebswirtschaftlicher 
Zusammenhänge. Letztendlich stellen sie Zusammenfassungen bzw. Proportionen 
messbarer Unternehmensdaten dar. Allerdings müssen zwingend, damit keine 
falsche bzw. unreelle Wertung resultiert, immer die Gesamtzusammenhänge der 
Kennzahlen in Verbindung mit gegebenenfalls in diesem Geschäftsjahr 
beeinflussenden Besonderheiten (bspw. außerplanmäßige Tatbestände, 
Gesetzesänderungen usw.) bei der analytischen Betrachtung Beachtung finden. Es 
gibt eine Vielzahl von möglichen Kennziffern, die in Jahresabschlussauswertungen, 
Prüfberichten etc. ihren Niederschlag finden. Auch sind für die Berechnung der 
Kennzahlen nicht immer die Ausgangsdaten oder Berechnungsmethoden exakt 
gleich.  Für den Beteiligungsbericht wurde eine Auswahl getroffen, die nachfolgend 
erläutert wird, damit keine Fehlinterpretation entsteht: 
 
Definition der Berechnungsgrundlagen:  
  
Gesamtvermögen   =  Anlagevermögen + Umlaufvermögen  
 
      oder 
 
   Bilanzsumme der Aktivseite abzüglich etwaiger aktiver    
   Rechnungsabgrenzungsposten. 
 
Die Aktivseite der Bilanz gibt Aufschluss über die Vermögensstruktur des 
Unternehmens, zeigt die Mittelverwendung. 
 
Gesamt kapital  =  Eigenkapital + Sonderposten + Rückstellungen + Verbindlichkeiten  
 
      oder 
 
   Bilanzsumme der Passivseite abzüglich etwaiger passiver   
   Rechnungsabgrenzungsposten. 
 
Die Passivseite der Bilanz gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur des 
Unternehmens, zeigt die Mittelherkunft. 
 
Gesamt leistung  =  Erlöse + sonstige betriebliche Erträge +/- Bestandsveränderungen +/-  
   aktivierte Eigenleistungen (ohne Zinserträge) 
 
Die Gesamtleistung wird aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. 
 
 
Definition und kurze Erlä uterung der Kennzahlen : 
 
      Eigenkapital 
Anlagendeckungsgrad A    =     x 100  
            Anlagevermögen 
 
Der Anlagendeckungsgrad A, auch die sogena�Q�Q�W�H���Ä�*�R�O�G�H�Q�H���%�L�O�D�Q�]�U�H�J�H�O���L�P���H�Q�J�H�U�H�Q��
Sinne�³, gibt an, mit wie viel Eigenkapital das Anlagevermögen finanziert ist. 
Pauschaliert lässt sich schlussfolgern, je mehr das Anlagevermögen eines 
Unternehmens durch das Eigenkapital gedeckt ist, umso solider ist die Finanzierung.  
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Erläuternd ist an dieser Stelle anzumerken, dass bei der Berechnung im 
Beteiligungsbericht ausschließlich das Eigenkapital entsprechend der Passivseite der 
Bilanz herangezogen wurde, nicht, wie teilweise auch praktiziert, das Eigenkapital 
zuzüglich des Sonderpostens mit Rücklageanteil oder Anteile daraus (z. B. wenn 
Verlustvorträge im Unternehmen bestehen). 
 
      Anlagevermögen 
Anlagen intensität       =     x 100  
              Gesamtvermögen 
 
Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. 
Sie gibt also an, wie anlagenintensiv ein Unternehmen ist. Dies bedeutet, je höher 
der Wert ist, so entstehen ggf. hohe Fixkosten (Abschreibungen) und damit gilt das 
Unternehmen als nicht so flexibel bzw. flüssige Mittel sind schwieriger generierbar.  
 
       Investitionen 
Investitionsquote       =             x 100  
              Anlagevermögen 
 
Die Investitionsquote gibt den Anteil der Investitionen bezogen auf das 
Anlagevermögen an. Eine hohe Investitionsquote gilt als positiv, da dadurch das 
Anlagevermögen erhalten bzw. auf modernem Stand bleibt. Kritisch ist hierbei zu 
werten, dass diese Quote keine Aussage zur Qualität oder Notwendigkeit der 
getätigten Investitionen zulässt. 
 
        Investitionen in Sachanlagen 
Reinvestitionsquote      =           x 100  
              Abschreibungen 
 
Die Reinvestitionsquote lässt Schlüsse zu, inwieweit Abschreibungen, also der 
Werteverzehr, durch Investitionen in Sachanlagen in diesem Geschäftsjahr 
ausgeglichen wurden.  Ab 100 % Reinvestitionsquote wird die Substanz erhalten 
bzw. ausgebaut, weniger als 100 % zeigen einen Substanzverlust an. 
 
                Eigenkapital 
Eigenkapital quote      =           x 100  
              Gesamtkapital 
 
Die Eigenkapitalquote weist den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital aus. Je 
höher der Wert, desto niedriger ist der Fremdkapitalanteil, die finanzielle Stabilität der 
Gesellschaft wird als besser eingeschätzt. Die Quote ist auch ein Indikator, der die 
Abhängigkeit von Kapitalgebern aufzeigt. 
 
               Bankdarlehen 
Verschuldungsgrad      =          x 100  
              Gesamtkapital 
 
Ausgehend von den Kreditverbindlichkeiten zeigt dieser Verschuldungsgrad, 
gemessen am Gesamtkapital das Risiko der Finanzierungsstruktur.  Je höher der 
Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist das Unternehmen. 
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               Jahresüberschuss 
Eigenkapitalrent abilität      =          x 100  
                 Eigenkapital 
 
Durch diese Kennzahl kann abgeleitet werden, zu welchem Zinssatz in diesem 
Geschäftsjahr sich das eingesetzte Eigenkapital verzinst hat. Wobei hier nicht ohne 
weiteres Vergleiche zwischen den Geschäftsjahren möglich sind, eine Verbesserung 
der Rendite durch geringeres Eigenkapital ist negativ. Wie schon im Bericht 
ausgeführt, ist es für kommunale Unternehmen bei der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben oft nicht möglich, eine Rendite noch über dem Zins einer alternativen 
Geldanlage zu erreichen. 
 
 
               Personalaufwand 
Personalintensität            =          x 100  
               Gesamtleistung 
 
 
Eine hohe Personalaufwandsquote deutet in der Regel auf hohe fixe Kosten hin. Der 
Einfluss beispielsweise von Tarifsteigerungen ist höher. 
 
 
 
               
Cash-Flow                         =  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
     +/- nicht zahlungswirksame Finanzströme 
 
 
Zur Ermittlung des Cash-Flow bestehen sehr unterschiedliche 
Berechnungsmethoden. Ausgehend vom Jahresergebnis werden je nach Stufe die 
verschiedenen nicht zahlungswirksamen Positionen herausgerechnet. Dies sind 
beispielhaft die Abschreibungen (+) oder Zuführungen/Auflösungen von 
Rückstellungen (+/-). Je höher der Cash-Flow, umso besser die Finanzlage. Diese 
Kennzahl gilt auch als Indikator für die Schuldentilgungskraft bzw. Investitionskraft 
eines Unternehmens. 
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Abkürzungsverzeichnis  
 

Abs. Absatz 

AIK Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis 

Azubi Auszubildende 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

bspw. beispielsweise 

CA Chefarzt 

CMI  Casemixindex  - Der CMI berechnet sich aus dem Casemix 
geteilt durch die Zahl der Fälle. 

DRG Diagnosis Related Groups (diagnosebezogene Fallgruppen) 

EfBV Entsorgungsfachbetriebeverordnung 

ElektroG Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die 
umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und 
Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz) 

eG eingetragene Genossenschaft 

EU Europäische Union 

e. V.  eingetragener Verein 

gGmbH gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

GStB Gemeinde- und Städtebund 

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

HGB Handelsgesetzbuch 

HNO Hals, Nasen und Ohren 

HRB Handelsregisterblatt 

IDENT-System Identifikationssystem 

IHK Industrie- und Handelskammer 

IKK Ilm-Kreis-Kliniken 

IKPV Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH 

IUWD Ilmenauer Umweltdienst GmbH 

OP Operation 

i.V.m. in Verbindung mit 

IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau 

IT Informationstechnik 

Kfz Kraftfahrzeug 

KHG Krankenhausfinanzierungsgesetz �± Gesetz zur wirtschaftlichen 
Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Kranken-
hauspflegesätze 

KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH 

KGRZ Hessen Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen 

KStG Körperschaftssteuergesetz  

KT Kreistag 

KV Kassenärztliche Vereinigung 

LSP Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten 

Mio. Million 



Abkürzungsverzeichnis  

                      Beteiligungsbericht 2024 121 

MVZ Medizinisches Versorgungszentrum 

OB Oberbürgermeister 

OT Ortsteil 

OZG Onlinezugangsgesetz 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

ÖPV Öffentlicher Personenverkehr 

PbefG Personenbeförderungsgesetz  

Pkm Personenkilometer 

PPK Papier, Pappe, Kartonagen 

PWC PricewaterhouseCoopers GmbH 
QMB Qualitätsmanagementbeauftragter 

SGB Sozialgesetzbuch 

Spk. Sparkasse 

stÖPNV straßengebundener Öffentlicher Personennahverkehr 

TFM Thüringer Finanzministerium 

TGZI Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH 

ThürGemHV Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen der Gemeinden 
(Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung) 

ThürKHG Thüringer Krankenhausgesetz 

ThürKO Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
 (Thüringer Kommunalordnung) 

ThürÖPNVG Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr 

ThürSpkG Thüringer Sparkassengesetz 

TMWWDG Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale 
Gesellschaft  

TRIA Technologie Region Ilmenau Arnstadt 

TSVG Terminservice- und Versorgungsgesetz 

TU Technische Universität 

TV Tarifvertrag 

�7�¼ Tausend Euro 

UR Urkundenrolle 

VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 

VJ Vorjahr 

VO EG Verordnung der europäischen Gemeinschaft 

VK Vollkräfte 

ZRM Zweckverband Restabfallbehandlung Mittelthüringen 
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1. Einführung

Im Rahmen des Kommunalen Energiemanagements wird vom Amt für Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement des Ilm-Kreises jährlich der Energiebericht für das vorangegangene Jahr 
erstellt. Nachdem dieser dem Kreistag vorgelegt wurde, wird er auf der Homepage des Ilm-
Kreises veröffentlicht. Es werden die kreiseigenen Schulen, Sporthallen und Verwaltungsge-
bäude bezüglich ihrer Energie- und Wasserverbräuche sowie die dazugehörigen Kosten und 
Emissionen betrachtet. Die Daten sind statistisch aufbereitet, die Ergebnisse und Jahresver-
läufe werden erläutert und kommentiert. Im vorliegenden Energiebericht 2023 werden die 
Jahre 2019 bis 2023 betrachtet, wobei die Daten des Jahres 2019 den mittelfristigen statisti-
schen Berechnungen als Basiswerte dienen. Die Darstellung eines Fünfjahreszeitraums hat 
sich bewährt, gestattet sie doch einen Blick auf die Verläufe und Bewegungen von Verbrauch 
und Kosten. Da der Basiswert für die Betrachtung dabei nicht fix ist, sondern im Fünfjahresab-
stand mitwandert, werden sowohl kurz- als auch mittelfristige Veränderungen in den Verläufen 
sichtbar. 

Die Rechnungen der Versorgungsunternehmen sind die Grundlage der Verbrauchs- und Kos-
tenangaben. In einigen Fällen sind diese Rechnungsdaten nicht identisch mit den tatsächli-
chen Verbrauchsdaten (Ablesung nicht Tag genau zum Jahreswechsel, Schätzung oder Hoch-
rechnung der Zählerstände durch die Versorgungsunternehmen oder unregelmäßige Zyklen 
bei der Betankung bzw. Belieferung mit Heizöl, Flüssiggas, Holzhackschnitzeln oder Holzpel-
lets). Die dadurch verursachten Verschiebungen der Verläufe gleichen sich zwar über die Jah-
resgrenze hinaus wieder aus, sie können jedoch zu sichtbaren Sprüngen in einigen Darstel-
lungen führen. Solcherart verursachte Unregelmäßigkeiten finden im Text Erwähnung, ebenso 
wie die Gründe für Abweichungen, die sich außerhalb der üblichen jährlichen Streuung der 
Verbräuche bewegen. 

Um die Verbrauchsdaten vergleichbar zu machen, werden sie ins Verhältnis zur jeweiligen 
Bruttogrundfläche des betreffenden Objektes gesetzt und so flächenbezogen dargestellt. 
Diese sogenannten Verbrauchskennzahlen werden entsprechenden Vergleichswerten gegen-
übergestellt, sodass eine Einordnung und Bewertung der Verbräuche jedes aufgeführten Ob-
jektes vorgenommen werden kann. Die Benchmark-Werte bestehen in diesem Bericht aus 
einem Mittelwert und einem Zielwert. Diese Werte können trotz gleicher Nutzungsart der Ob-
jekte unterschiedlich hoch sein, da bei ihrer Ermittlung verschiedene Parameter der Objekte 
berücksichtigt werden. Sie werden durch einen Algorithmus berechnet, der im Programm 
EKOMM (ages GmbH Münster, EKOMM 4.6) implementiert ist.

Um eine Vergleichbarkeit beim Wärmeverbrauch über mehrere Jahre zu gewährleisten, wird 
eine sogenannte Witterungsbereinigung durchgeführt. Dabei wird der absolute Verbrauch des 
betreffenden Objektes mit den Klimadaten der jeweiligen Region mathematisch verknüpft und 
auf diese Weise der Verbrauch auf einen „genormten Klimaverlauf“ hoch- bzw. herunterge-
rechnet. So ergeben sich Zahlen, die nicht nur im selben Jahr untereinander, sondern auch 
über mehrere Jahre hinweg miteinander vergleichbar sind, unabhängig davon, ob es sich um 
ein „warmes“ oder ein „kaltes“ Jahr handelt. Anhand der Verbrauchs- und Kostenverläufe über 
einen Zeitraum von fünf Jahren wird jedes Objekt verbal eingeschätzt, wobei auf besondere 
Ereignisse im Berichtszeitraum eingegangen wird (z. B. Havarie, Sanierung, Nutzungsände-
rung). Deren Auswirkungen werden aufgezeigt und bewertet. 

Aufgrund der eingeschränkten Nutzung wegen der pandemiebedingten geringeren Belegung 
der Schulklassen und der teilweisen Schließung der Turnhallen ergeben sich 2020 und 2021 
Einsparungen. Besonders ein geringerer Wasserverbrauch schließt auf weniger Nutzer. Die 
Anweisung zum erhöhten Luftaustausch in den Klassenräumen hat einen erhöhten Wärme-
verbrauch zur Folge. Diese Effekte wirken gegenläufig bei Schulen mit Turnhallen. Statis-
tisch gesehen können die Jahre 2020 und 2021 dadurch nicht eindeutig ausgewertet wer-
den. 
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Der vorliegende Bericht enthält eine Übersicht der im Berichtszeitraum abgeschlossenen, lau-
fenden und geplanten Baumaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden, insofern diese Auswirkun-
gen auf die energetischen Eigenschaften des jeweiligen Objektes haben.

In Auswertung der Verbrauchskennzahlen werden Maßnahmen zur weiteren Einsparung von 
Ressourcen und Kosten empfohlen.

2. Allgemeine Hinweise

Der Energiebericht 2023 ähnelt in Form und Aufbau den Berichten der Vorjahre. Unter Punkt 
6 sind die Maßstäbe für Verbrauch und Kosten in jedem Diagramm unterschiedlich bzw. so 
angepasst, dass die Diagrammfläche ausgefüllt und eine gute Ablesbarkeit der Werte gegeben 
ist. Hierdurch bedingt, sind beim Vergleich verschiedener Objekte untereinander immer auch 
die jeweiligen Maßstäbe zu beachten.

Die Anzahl der untersuchten Objekte variiert in den Energieberichten der verschiedenen 
Jahre, was im Pkt. 4.3 „Entwicklung der Verbräuche“ zu unterschiedlichen Summen führt. 

Mit der Gebietsreform 2018 im Land Thüringen sind verschiedene bisher eigenständige Ein-
heiten in Städte eingemeindet worden. Die Schulen an diesen Standorten haben dabei immer 
ihre bisherigen Namen behalten, deren Bestandteil oft auch die ursprüngliche Ortsbezeich-
nung ist. Die kompletten aktuellen Anschriften der Schulen sind unter Pkt. 4.1 „Objektliste“ zu 
finden.

Die elektrische Energie zum Betrieb der Wärmepumpen ist in den Verbräuchen und den Kos-
ten von Wärme und nicht im Stromanteil enthalten. Dies ist jedoch nicht die gesamte Heiz-
energie, die in dem Objekt verbraucht wird. Da durch die Wärmepumpe noch Wärmeenergie 
aus der Umwelt hinzugewonnen wird, ist die Menge der im Objekt verbrauchten Energie höher 
als in der Grafik dargestellt. Unter Pkt. 4.1 „Objektliste“/ Tabelle 3 wird in der Spalte „Energie-
träger Wärme“ auf den Betrieb einer Wärmepumpe hingewiesen. 

Im Zuge der Digitalisierung aller Schulen und der vorgesehenen flächendeckenden Ausrüs-
tung mit digitaler Präsentationstechnik erhöht sich langfristig der Stromverbrauch. Die Umstel-
lung auf LED-Beleuchtung gleicht langfristig diesen Mehrverbrauch teilweise wieder aus.

Im Winter 2022/2023 herrschte Energieknappheit, sodass Bürger und Mitarbeiter zum Ener-
giesparen aufgerufen wurden. Besondere Schwierigkeiten gab es bei der Erdgasversorgung, 
bei der die Abschaltung einzelner Versorgungsgebiete im Ernstfall im Raum stand. 

Die Umsetzung der Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSiku-
MaV) vom 31.08.2022 erfolgte ab dem 01.09.2022 gemäß Verlängerung bis zum 15.04.2023. 
Für alle Verwaltungsgebäude (Schulen und medizinische Einrichtungen ausgenommen) wur-
den gesetzliche Energiesparmaßnahmen durchgeführt. In diesen z.T. angemieteten Gebäu-
den galt in diesem Zeitraum: 

- das Verbot der Beheizung von Gemeinschaftsflächen (Flure und Treppenhäuser blie-
ben unbeheizt), soweit es die bauphysikalischen Gegebenheiten zuließ,

- Höchstwerte für die Lufttemperatur in Arbeitsräumen (19 °C bei Büroarbeitsplätzen),
- die Trinkwassererwärmungsanlagen (ausgenommen Teeküchen) in den Verwaltungs-

gebäuden wurden abgestellt sowie
- die Beleuchtung von öffentlichen Nichtwohngebäuden und Baudenkmälern wurde ab-

geschaltet, sofern sie nicht der Sicherheit diente.

Diese Maßnahmen führten zu messbaren Einsparungen im Wärmeverbrauch. Im Objekt 
„Landratsamt Arnstadt“ beträgt diese Einsparung 8% (witterungsbereinigt) jeweils in beiden 
Kalenderjahren.
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Die Begriffe „Wärmeenergie“, „Elektroenergie“ sowie „Trink- und Abwasser“ werden aus Grün-
den der Übersichtlichkeit im Text und bei der Grafik kurz durch „Wärme“, „Strom“ und „Wasser“ 
ersetzt.

Des Weiteren finden die gebräuchlichen Abkürzungen für Grundschule (GS), Regelschule 
(RS), Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS), Gymnasium (Gymn.), Förderzentrum (FZ), 
Sporthalle (SSH), Staatliches Berufsschulzentrum (SBZ) sowie für staatlich (staatl.) aus Platz-
gründen im Bericht Verwendung.

3. Maßnahmen des Kommunalen Energiemanagements

Durch das Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement werden im Rahmen des kom-
munalen Energiemanagements kontinuierlich folgende Maßnahmen durchgeführt.

�� Monitoring der Verbrauchsdaten der Liegenschaften des Ilm-Kreises,

�� Identifizierung von Objekten, bei denen energetische Sanierungsmaßnahmen die 
größte Wirkung erwarten lassen. Dies erfolgt anhand der Kenntnisse über die Objekte 
und der im jährlich vorgelegten Energiebericht aufbereiteten Verbrauchsdaten.

�� Durchsetzung eines optimalen Energieeinsatzes mittels der vorhandenen Gebäude-
leittechnik (bspw. konsequente Ferienabsenkung bei Nichtnutzung der Gebäude, Ein-
haltung der vorgegebenen Raumtemperaturen der aufgeschalteten Objekte),

�� Aufschaltung weiterer Anlagen auf die zentrale Gebäudeleittechnik (GLT). Momentan 
sind 48 aktive Heizungsregler von der GLT-Station aus erreichbar. Mit diesen werden 
die Heizungs- und Lüftungsanlagen in 65 Gebäuden überwacht und gesteuert.

�� Schulung der Hausmeister im Umgang mit der Heizungs- und Regelungstechnik,

�� Mitwirkung bei Vertragsgestaltung mit den Versorgungsunternehmen sowie Überprü-
fung und Anpassung laufender Verträge,

�� Mitwirkung bei der Planung der Erneuerung von Heizungsanlagen, Bewertung und Va-
riantenvergleiche von planerisch vorgeschlagenen Lösungen und Beurteilung von Ver-
bräuchen anhand der Verbrauchskennwerte sowie der örtlichen Gegebenheiten,

�� Anpassung der installierten Anschlussleistungen bei Fernwärme und der Dimensionie-
rung der Wasserzähleinrichtungen an den tatsächlichen Bedarf.

�� Fortführung des Konzeptes zur Erreichung der CO2-neutralen Bewirtschaftung kreisei-
gener Immobilien im ILM-KREIS gemäß des Kreistagsbeschlusses, Beschluss-Nr. 
321/23 vom 28.06.2023 

3.1 Baumaßnahmen, die zu Energieeinsparung führen

Das Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement plant, beauftragt und überwacht Bau-
maßnahmen, die meist auch die energiespezifischen Eigenschaften der betreffenden Objekte 
verändern bzw. verbessern und so zur energetischen Ertüchtigung der Objekte beitragen.
In den folgenden Tabellen sind die im Berichtszeitraum abgeschlossenen Maßnahmen und 
deren Auswirkungen sowie die begonnenen bzw. geplanten Baumaßnahmen dargestellt.
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3.1.1  Abgeschlossene Baumaßnahmen

Objekt Baumaßnahme Fertig-
stellung Auswirkung

Invest-
Umfang         

[€]

Invest-
Anteil IK           

[€]

geför-
dert 

durch

GS „Karl-
Zink“ 
Ilmenau

Umstellung auf 
Fernwärme I / 2023 Energieeinsparung 33% 15.000 12.000

BAFA 
über Ver-

sorger 

RS „Geratal“ 
Geraberg

Erneuerung Wär-
meerzeuger (Pel-
letkessel) mit dem 
Anbau neuer Klas-
senräume

III / 2022
Energieeinsparung von 
35% zum Vergleichsjahr 
2019

187.000 66.000

Heizen mit 
Erneuer-

baren 
Energien - 

BAFA

SSH TGS 
Gräfenroda

Umstellung Hallen-
beleuchtung auf 
LED

III / 2022

Senkung des Stromver-
brauchs im Gesamtobjekt 
um 33% gegenüber dem 
Basisjahr 2019

25.000 -
Zuwei-

sung Kli-
maschutz

SSH GS 
Dörnfeld,
 

Generalsanierung
mit Anschluss an 
Nahwärmenetz 
Holzhackschnitzel-
heizung

IV / 2022

Energieeinsparung im Ge-
samtobjekt 52%; spezifi-
sche Einsparung im Ge-
bäude „SSH“ 80%

2.225.000 644.573

Schulin-
vestitions-
programm

Anteil 
Stadtilm

Landratsamt 
Arnstadt   

LED-Umrüstung 
1.BA IV / 2022

Senkung des Stromver-
brauchs im Gesamtobjekt 
um 7% �� auf diese Maß-
nahme bezogen 3% 

80.000 -
Zuwei-

sung Kli-
maschutz

Einzelne 
Schulen

LED-Umrüstung in 
Teilbereichen 2023

Mehrverbrauch durch Di-
gitalisierung wird teilweise 
kompensiert

30.000 30.000 -

Tabelle 1:  Abgeschlossene Baumaßnahmen             

3.1.2  Geplante und laufende Baumaßnahmen

Objekt Baumaßnahme
Fertig-

stellung 
geplant

Aktueller Stand

gepl.      
Invest-
Umfang 

[€]

gepl.   
Invest-

Anteil IK           
[€]

gefördert 
durch

GS 
Martinroda

Erneuerung Fens-
ter 2./3. BA  2025 Baumaßnahme in 

Planung 170.000 144.500
Klima-Invest 

Thür. Aufbau-
bank

SBSZ 
Ilmenau

Umstellung Fern-
wärme des Werk-
stattgebäudes 

2025 Baumaßnahme in 
Planung 90.000 90.000 BAFA über 

Versorger 

GS + SSH 
„An der 
Wachsen-
burg“ 
Holzhausen

Erneuerung Wär-
meerzeuger im 
Rahmen der Innen-
sanierung und Er-
weiterung

2027 Baumaßnahme in 
Planung 414.000 414.000

Sporthalle 
der GS „Am 
Rennsteig“ 
Stützerbach

Ersatzneubau mit
Wärmeerzeuger: 
Erdwärmepumpe 

  IV / 2025 Baumaßnahme in 
Realisierung 4.500.000 1.277.000

Schulinvestiti-
onsprogramm
Anteil Stadt Il-

menau
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Objekt Baumaßnahme
Fertig-

stellung 
geplant

Aktueller Stand

gepl.      
Invest-
Umfang 

[€]

gepl.   
Invest-

Anteil IK           
[€]

gefördert 
durch

und Photovoltai-
kanlage 

RS „Geratal“ 
Geraberg 

Sockeldämmung 
Altbau 2025 Baumaßnahme in 

Planung 300.000 255.000 BAFA

Landratsamt 
Arnstadt

LED-Umrüstung 
2. BA 2025 Baumaßnahme in 

Planung 100.000 85.000 BAFA

GS Gehren
LED Umrüstung im 
Rahmen der Elek-
trosanierung

2025 Baumaßnahme in 
Realisierung 65.000 55.250 BAFA

RS „W.Hey“ 
Ichtershause
n

LED Umrüstung im 
Rahmen der Elek-
trosanierung

2025 Baumaßnahme in 
Realisierung 125.000 125.000 -

SSH „Am 
Stollen“ 
Ilmenau

LED Umrüstung 2025 Geplante Baumaß-
nahme 45.000 38.000 BAFA

LED 
Umrüstung Schulen fortlaufend Baumaßnahme in 

Realisierung
100.000  
pro Jahr 85.000 BAFA

LED 
Umrüstung 

Verwaltungsge-
bäude fortlaufend Baumaßnahme in 

Realisierung
50.000  

pro Jahr 42.500 BAFA

TGS Gräfen-
roda

LED
Umrüstung, 1.BA 2025 Baumaßnahme in 

Planung 125.000 106.250 BAFA

alle Objekte 

Umsetzung der 
Mittelfristenergie-
versorgungssiche-
rungsmaßnahmen-
verordnung (EnSi-
miMaV)

2025 Baumaßnahme in 
Realisierung 140.000 140.000

SSH Plaue Erneuerung Wär-
meerzeuger 2026 Baumaßnahme in 

Planung 200.000 140.000 BAFA

GS „An der 
Burglehne“ 
Gräfenroda 

Abriss Nebenge-
bäude Schulgarten 2025 Baumaßnahme in 

Planung 80.000 8.000 Ganztags
Invest II

GS „An der 
Burglehne“ 
Gräfenroda 

Dämmung oberster 
Geschossdecke 
Haus 2

2026 Geplante Baumaß-
nahme 30.000 18.000 BAFA

FZ Arnstadt
Dachdämmung im 
Zuge der Dachsa-
nierung 

2026 Baumaßnahme in 
Planung 300.000 255.000 BAFA

SSH   
„Ziolkowski“ 
Ilmenau

Energetische Sa-
nierung im Rah-
men der General-
sanierung

2029 Baumaßnahme in 
Planung 2.800.000 605.450

Sportstätten-
förderung

Schulinvestiti-
onsprogramm

Anteil
Stadt Ilmenau

Tabelle 2:  Laufende und geplante Baumaßnahmen                             
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4. Zusammenfassende Bewertung

4.1 Objektliste

Die folgenden kommunalen Liegenschaften werden im vorliegenden Bericht erfasst und be-
wertet: 

Objekt Anschrift
Bruttogrund-

fläche [m²]

Energieträger 

Wärme

 Besonderheit

GS "Geschwister-Scholl-Schule“   

Arnstadt
Richard-Wagner-Str. 6

99310 Arnstadt
4.720   

Erdgas 

mit SSH

GS "Dr. H. Bielfeld"/RS „R. Bosch“  

Arnstadt
Goethestraße 32

99310 Arnstadt
5.134

Fernwärme 

mit SSH

GS "J. S. Bach" Arnstadt
Am Plan 1

99310 Arnstadt
2.232

Erdgas 

mit SSH

GS "L. Bechstein" Arnstadt
Prof.-Frosch-Str. 26

99310 Arnstadt
4.987 Fernwärme

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld An der Linde 18

99326 Stadtilm OT Dörnfeld
1.869

Holzhackschnit-
zel, Heizöl 

mit SH

GS "Thomas Müntzer" Gehren
Zum Haideteich 3

98694 Ilmenau OT Gehren
2.406

Erdgas 

mit SH (Wasser)

GS Geschwenda

Gutshof 19a

99331 Geratal 

OT Geschwenda

2.916

Wärmelieferung 

mit SH

GS „An der Burglehne“ Gräfenroda

Zum Wolfstal 48

99330 Geratal 

OT Gräfenroda

2.865

Erdgas

GS + TGS Großbreitenbach
Schulstraße 6

98701 Großbreitenbach
4.056

Erdgas

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen

Am Lämmerberg 31

99334 Amt Wachsenburg 

OT Holzhausen

1.221

Heizöl

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen
Schulstraße 22

99334 Amt Wachsenburg

OT Ichtershausen

4.917

Erdgas 

mit SH (Strom)

GS "Am Stollen" Ilmenau
Bergrat-Voigt-Str. 51

98693 Ilmenau
4.264

Fernwärme

GS "Karl Zink" Ilmenau
Karl-Zink-Str. 18

98693 Ilmenau
4.315

Fernwärme

GS "Ziolkowski" Ilmenau Ziolkowskistraße 14

98693 Ilmenau
4.330

Fernwärme 

mit SH (Wasser)

GS Kirchheim

Kirchheimer Hauptstraße 78a

99334 Amt Wachsenburg
1.777

Erdgas
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Objekt Anschrift
Bruttogrund-

fläche [m²]

Energieträger 

Wärme

 Besonderheit

OT Kirchheim

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen Hofgraben 6

98693 Ilmenau 

OT Langewiesen

3.201 Elektrische Wär-
mepumpe, Erd-
gas

GS Marlishausen

Schulstraße 1

99310 Arnstadt

OT Marlishausen

1.935

Elektrische  
Wärmepumpe, 
Erdgas

GS Martinroda
Schulstraße 2

98693 Martinroda
2.826

Erdgas

GS "A. Lindgren" Osthausen

Schulstraße 99a

99310 Osthausen-Wülfers-
hausen

1.500
Holzpellet

GS Plaue Straße des Friedens 4

99338 Plaue
3.183

Elektrische Wär-
mepumpe, Erd-
gas

GS Stadtilm Schulstraße 4a

99326 Stadtilm
3.694

Erdgas 

mit SH

GS "Grundschule am Rennsteig"      
Stützerbach

Gläsertalstraße 13

98694 Ilmenau 

OT Stützerbach

2.064

Erdgas

RS Geratal Geraberg

Ohrdrufer Straße 27a

99331 Geratal

OT Geraberg

2.764

Pellet + Erdgas

TGS Gräfenroda

Zum Wolfstal 43

99330 Geratal 

OT Gräfenroda

2.366

Erdgas

RS Gräfinau-Angstedt

Hinter den Gärten 40

98693 Ilmenau

OT Gräfinau-Angstedt

4.003

Erdgas 

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau
Bergrat-Mahr-Str. 1

98693 Ilmenau
4.527

Fernwärme

RS "H. Hertz" Ilmenau Ziolkowskistr. 27

98693 Ilmenau
5.722

Fernwärme 

mit SH

RS „Am Schloss Neideck“ Schloßplatz 2

99310 Arnstadt

5.540 Erdgas

TGS Stadtilm 
Schulstraße 4

99326 Stadtilm
5.942 Erdgas + BHKW

Gymnasium „MELISSANTES“ Arnstadt Käfernburger Straße 2

99310 Arnstadt
10.003

Fernwärme 

mit SH

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau
Gerhart-Hauptmann-Str. 5a

98693 Ilmenau
10.846 Fernwärme
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Objekt Anschrift
Bruttogrund-

fläche [m²]

Energieträger 

Wärme

 Besonderheit

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", 
Haus 1

Herderstraße 44

98693 Ilmenau
5.662 Erdgas + BHKW

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", 
Haus 2 Karl-Liebknecht-Str. 6

98693 Ilmenau
3.638

Erdgas 

mit SH

Staatliches regionales Förderzentrum                 
"Dr. Hans Vogel" Ilmenau

Neuhäuser Weg 9

98693 Ilmenau
1.245

Elektrische 

Wärmepumpe

Staatliches regionales Förderzentrum 
"Pestalozzischule" Ilmenau

Karl-Zink-Str. 33

98693 Ilmenau
2.677

Erdgas

Staatl. reg. Förderzentrum "Pestalozzi-
schule" Ilmenau, Schulteil Arnstadt, 
„Villa Franz“

Plauesche Str. 4

99310 Arnstadt
1.170 Erdgas

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort 
Arnstadt Karl-Liebknecht-Str. 27

99310 Arnstadt
11.606

Holzpellet + Erd-
gas 

mit SH

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort 
Ilmenau

Am Ehrenberg 1

98693 Ilmenau
8.223

Fernwärme, 

Erdgas

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt
Käfernburger Straße 2

99310 Arnstadt
3.496

Fernwärme

Sporthalle Schulgebäude Lindenallee
Lindenallee 10

99310 Arnstadt
249

Erdgas

Sporthalle „Schobse-Sporthalle“ 
Gehren

Michael-Bach-Str. 6

98694 Ilmenau OT Gehren
2.049

Erdgas 

Wärme + Strom

Sporthalle TGS Gräfenroda 

Zum Wolfstal 45

99330 Geratal 

OT Gräfenroda

2.352
Erdgas 

Sporthalle Sportzentrum „Am Vitzberg“ 
Großbreitenbach

Zum Vitzberg 5

98701 Großbreitenbach
1.919

Erdgas

Sporthalle Holzhausen

Am Lämmerberg 31

99334 Amt Wachsenburg

OT Holzhausen 

428

Flüssiggas

Sporthalle Ichtershausen
Schulstraße 22

99334 Amt Wachsenburg

OT Ichtershausen

1.618

Erdgas 

Wärme + Wasser

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau
Am Stollen 2

98693 Ilmenau

1.492 Fernwärme

Sporthalle Campus Ilmenau
Ehrenbergstraße 51

98693 Ilmenau
3.269

Fernwärme

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros
Karl-Zink-Str. 14

98693 Ilmenau
1.992

Fernwärme

Sporthalle GS "Ziolkowski" Ilmenau
Ziolkowskistraße 14

98693 Ilmenau
922 Fernwärme 
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Objekt Anschrift
Bruttogrund-

fläche [m²]

Energieträger 

Wärme

 Besonderheit

Sporthalle „Ilm-Sporthalle“ Ilmenau
Richard-Bock-Str. 10

98693 Ilmenau
3.354

Fernwärme

Sporthalle Kirchheim

Vor dem Hirtentore 1

99334 Amt Wachsenburg

OT Kirchheim

826

Erdgas

Sporthalle Kultur- und Sportzentrum 
Langewiesen

In den Folgen 35

98693 Ilmenau 

OT Langewiesen

1.272

Erdgas

Sporthalle Marlishausen Schulstraße 1

99310 Arnstadt

OT Marlishausen

496 Elektrische 

Wärmepumpe, 
Erdgas

Sporthalle Martinroda
Schulstraße 2

98693 Martinroda
403

Erdgas

Sporthalle Osthausen

Schulstraße 99b

99310 Osthausen-Wülfers-

hausen

437

Flüssiggas

Sporthalle Plaue
Straße des Friedens 1

99338 Plaue
2.003

Erdgas

Sporthalle Stadtilm
Methfesselstr. 14a

99326 Stadtilm
2.377

Erdgas

Sporthalle Stützerbach

Oberstraße 2a

98694 Ilmenau 

OT Stützerbach

760

Erdgas

Sporthalle GS „L. Bechstein“ Prof.-Frosch-Straße 26

99310 Arnstadt

1.040 Erdgas

Landratsamt Arnstadt Ritterstraße 14

99310 Arnstadt

8.179 Erdgas + BHKW

Landratsamt Ilmenau
Krankenhausstraße 12a

98693 Ilmenau
1.089

Fernwärme

Summe 198.368

Tabelle 3:  Übersicht der Objekte

4.2 Verbräuche und Kosten

Die Kosten für Energie und Trinkwasser werden vom Verbrauch, der vereinbarten Lieferleis-
tung und von den Preisen für Energie und Wasser/Abwasser bestimmt.
Um die Kosten zu senken, wird auf diese drei Parameter Einfluss genommen.

Der Verbrauch ist durch wärmeschutztechnische und energetische Sanierung, verstärkten 
Einsatz der Gebäudeleittechnik sowie durch das Verbrauchsverhalten der Nutzer beeinfluss-
bar. Hierbei muss ein ständiger Prozess der Schulung, Information und Rückkopplung initiiert 
und fortgeführt werden, der darauf abzielt, die Nutzer zu einem sparsamen und effektiven Um-
gang mit Energie und Wasser zu veranlassen. 
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Die Kosten für die Anschlussleistung können gesenkt werden, indem man die angemeldete 
Leistung dem tatsächlich bestehenden Bedarf anpasst bzw. die Höhe der Lastspitzen durch 
geeignete Maßnahmen verringert. Dies gilt für Strom bei leistungsgemessenen Abnahmestel-
len und für Fernwärme. Bei Trinkwasser ist die Größe und damit die maximale Durchfluss-
menge des Wasserzählers ein preisbestimmender Bestandteil.

Die Preise sind über die Konditionen der Energielieferverträge beeinflussbar, durch Ausschrei-
bung der Lieferungen oder durch Wechsel zu günstigeren Vertragsmodellen. Die laufenden 
Verträge für die Lieferung von Strom wie auch für Erdgas sind durch europaweite Ausschrei-
bungen zustande gekommen.

Verbrauch Kosten

Verbrauch
Berichtsjahr 

2023
[kWh]; [m³]

Veränderung 
zum Vorjahr 

2022
[%]

Veränderung 
zum Basisjahr 

2019
[%]

Kosten      
Berichtsjahr 

2023
[€]

Veränderung 
zum Vorjahr

2022
[%]

Veränderung 
zum Basisjahr 

2019
[%]

 

Fernwärme 3.474.253 -2 -12 403.390 -5 -9

Gas 5.797.960 -12 -18 732.920 117 102

Heizöl 186.749 35 32  20.460 36 124

Holz / Pellet 589.728 -30 -26  40.490 -18 3

Wärmepumpe 80.332 1 erstmals 2020 
erfasst   24.690 93 -

Wärme gesamt 10.129.022 -10 -16

Wärme gesamt 
witterungsber.

11.166.276 -9 -11

   1.221.961 46 43

Strom  2.140.738 -1 -4 733.610 71 52

Energie gesamt 13.307.014 -7 -11 1.955.571 54 46

Wasser     25.128 -11 -8      209.790 -4 8

Gesamtkosten   2.165.361 46 40

 Tabelle 4: Verbräuche und Kosten der 61 hier betrachteten Objekte im Vergleich zum Vorjahr und zum Basisjahr

Der Energieverbrauch sank im Berichtsjahr 2023 um 7%. Die Energiekosten erhöhten 
sich um 54%. 

Der gesamte Verbrauch von Wärme liegt im Berichtszeitraum um 10 % unter dem Vorjahres-
wert. Der witterungsbereinigte Verbrauch zeigt eine Reduktion von 9%.  Dies ergibt sich auf-
grund des sparsamen Umgangs aller Nutzer mit Energie infolge der angespannten Situation 
auf dem Energiemarkt.
Die dazugehörigen Kosten stiegen um 46 %. Ohne die staatlichen Preisbremsen für Erdgas, 
Fernwärme und Strom und eine sparsame Betriebsweise wäre die Kostensteigerung noch 
höher ausgefallen. 
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Bei Neubau und Generalsanierungen des Gebäudebestandes wird möglichst im Sinne des 
nachhaltigen Klimaschutzes (Klimaschutzprogramm - Kreistagsbeschluss 312/13), der Vor-
bildfunktion der öffentlichen Hand und nicht zuletzt wegen der langfristigen Kosteneinspa-
rung auf Erneuerbare Energien gesetzt.  

Der Verbrauch von Strom ist im Berichtszeitraum um 1 % zum Vorjahr gesunken und damit 
fast konstant geblieben. Die dazugehörenden Kosten sind um 71% zum Vorjahr gestiegen. 
Die Ursache liegt an der extremen Preissteigerung am Energiemarkt. Der Einkauf von auf 
kreiseigenen Dächern erzeugtem Solarstrom sowie die Eigenstromerzeugung durch drei 
kreiseigene Blockheizkraftwerke tragen langfristig zu stabilen Stromkosten und zur Verringe-
rung von CO2-Emissionen bei.  

Der Verbrauch von Wasser sank um 11% zum Vorjahr. Auf das Jahr 2019 bezogen ergibt 
sich eine Reduktion von 8%. 

An den Ursachen früherer Jahre für Mehrverbräuche in nahezu allen Objekten wird weiterge-
arbeitet:  Das betrifft einerseits den Sanierungsstau im Sanitärbereich, der dort schneller als 
in anderen Bereichen aufläuft, und liegt andererseits an den steigenden Anforderungen der 
Trinkwasserverordnung. Durch die hohen hygienischen Anforderungen, die mittels regelmäßi-
ger Verschärfung der Auflagen für die Temperierung, Umwälzung und Kontrolle von Warm-
wasser (Legionellenbekämpfung) und von Kaltwasser (Spülung von Kaltwassersträngen) 
durchgesetzt werden, steigen die Verbräuche an Trinkwasser und Energie, die dafür aufge-
wendet werden müssen, stetig an. Die Möglichkeiten, mit baulichen Maßnahmen diesem 
Trend entgegenzuwirken, sind begrenzt, werden aber bei Sanierungen wahrgenommen (z.B. 
Einbau von Frischwasserstationen, Nutzung dezentraler, elektrischer Warmwasserbereiter). 
Nicht zuletzt spielen die Nutzer eine entscheidende Rolle. Es wird empfohlen, mit geeigneten 
Mitteln und Methoden Einfluss auf das Nutzerverhalten zu nehmen. 

Eine Übersicht über die Verläufe von Verbrauch und Kosten über den gesamten Zeitraum seit 
Beginn des Energiemonitorings im Ilm-Kreis geben die folgenden Diagramme. Hier sind die 
Daten aller Objekte enthalten, auch derjenigen, die wegen Generalsanierung oder Leerstand 
zeitweise nicht im jeweiligen Energiebericht enthalten waren.

Grafik 1: Entwicklung der Energieverbräuche aller Objekte (Wärme witterungsbereinigt) 2003 – 2023
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Grafik 2: Entwicklung der Wasserverbräuche aller Objekte 2003 - 2023

Grafik 3: Entwicklung der Kosten für Energie und Wasser aller Objekte 2003 - 2023

Die Grafiken zeigen, ob es gelungen ist, mittels effizienten Gebäudemanagements die lang-
fristigen Preissteigerungen bei Energie und Trinkwasser durch Einsparungen im Verbrauch 
auszugleichen. Dies konnte durch die extreme Preissteigerung der Energiekosten nicht er-
reicht werden. Bewährte Maßnahmen des Energiemanagements zur Verbrauchs- und Kosten-
reduktion sind: 

�� Bereinigung und energetische Ertüchtigung des Objektbestandes
�� günstiger Energieeinkauf und Wechsel zu preiswerten Energieträgern
�� verbessertes Nutzerverhalten
�� Einsatz von Gebäudeleittechnik
�� weitere Maßnahmen des kommunalen Energiemanagements, siehe auch Pkt. 3

Bei der Aufteilung der Kosten in die drei Verbrauchsklassen gibt es gegenüber dem Vorjahr 
nur leichte Veränderungen. Die Anteile stellen sich folgendermaßen dar:
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Grafik 4: Kostenstruktur 2023

Der Energieverbrauch setzt sich anteilig aus den folgenden Energieträgern zusammen:

Grafik 5: Prozentuale Aufteilung des Energieverbrauches für 2023

Die Kostenentwicklung der einzelnen Energieträger sowie für Wasser/Abwasser für die hier 
betrachteten Objekte stellt sich in den letzten fünf Jahren wie folgt dar:
Die verbrauchsgebundenen Gesamtkosten (Energie und Wasser) der 61 Objekte, für die Ver-
gleiche mit den Vorjahren angestellt werden können, belaufen sich im Berichtsjahr 2023 auf 
2.165.361,- EUR.

Kosten 2019 2020 2021 2022 2023

Fernwärme 445.020 377.870 434.270 423.343 403.395

Gas 363.510 300.640 399.770 338.434 732.920

Heizöl 9.120 10.450 14.510 15.059 20.464

Holz 39.290 19.380 19.280 49.661 40.487

Wärmepumpe 10.430 19.300 19.920 12.765 24.695

Strom 482.200 476.200 484.520 428.152 733.610

Energie, gesamt 1.339.140 1.184.540 1.372.270 1.267.414 1.955.571

Wasser 193.480 170.970 181.037 219.113 209.790

Summe: 1.543.050 1.374.810 1.553.307 1.486.527 2.165.361
Tabelle 5: Gesamtkosten 2019 – 2023, bezogen auf die 61 im vorliegenden Energiebericht untersuchten Objekte, 

   Werte gerundet [€] 
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4.3 Entwicklung der Verbräuche

Aufgrund der eingeschränkten Nutzung wegen der pandemiebedingten geringeren Belegung 
der Schulklassen und der teilweisen Schließung der Turnhallen ergaben sich 2020 und 2021 
Einsparungen. Besonders ein geringerer Wasserverbrauch schließt auf weniger Nutzer. Die 
Anweisung zum erhöhten Luftaustausch in den Klassenräumen hat einen erhöhten Wärme-
verbrauch zur Folge gehabt. Diese Effekte wirken gegenläufig bei Schulen mit Turnhallen. Die 
Verbräuche dieser Jahre werden aus den vorgenannten Gründen nicht für die Auswertung 
herangezogen. 

Alle Schulen in der Zuständigkeit des Ilm-Kreises wurden im 4. Quartal 2021 durch den Schul-
träger mit Lüftungsampeln zur Überwachung des Luftaustauschs ausgerüstet. Diese Anzeige-
geräte des CO2-Gehaltes in der Raumluft zeigen den Nutzern durch optische und akustische 
Signale die Qualität der Raumluft. Bei Anstieg über den Grenzwert 2000 ppm (Anzeige zeigt 
rot) empfiehlt sich dringend das Lüften des Raumes; bestenfalls durch Querlüftung (Öffnen 
der Fenster und Türen). Sinkt der CO2-Wert (je nach Temperaturdifferenz und Windverhältnis-
sen kann das innerhalb von 5-10 min erfolgen (Anzeige grün)), können die Fenster geschlos-
sen werden. In der Praxis hat sich die Empfehlung des Umweltbundesamtes zum Lüften in 
den Schulklassen bis auf wenige Ausnahmen bestätigt. Diese besagt: „Lüften in den Pausen“ 
und in der „Mitte der 45minütigen Unterrichtsstunde“ genügt den hygienischen Anforderungen.

Die nachfolgenden Tabellen 6 - 15 zeigen die Entwicklung der Verbräuche der untersuchten 
Objekte in den Jahren 2019 bis 2023.

Objekt Wärmeverbrauch in kWh
Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023

GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt 237.415 228.682 243.166 240.286 203.089

GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arnstadt 277.491 246.388 296.297 294.836 279.427

GS "J. S. Bach" Arnstadt 189.001 209.883 241.567 211.247 197.115

GS + RS "L. Bechstein" Arnstadt 182.534 183.098 212.232 195.207 161.667

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld 310.960 242.466 176.232 257.495 151.846

GS "Thomas Müntzer" Gehren 80.955 89.674 102.144 90.426 85.780

GS Geschwenda 146.477 164.831 107.405 107.367 103.387

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 267.252 265.112 279.425 258.441 245.211

GS + TGS Großbreitenbach 320.790 339.924 350.650 320.215 323.462

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 123.094 161.888 159.537 107.563 148.536

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 202.364 203.022 212.167 222.397 203.808

GS "Am Stollen" Ilmenau 429.686 315.366 324.427 304.300 304.029

GS "Karl Zink" Ilmenau 244.060 278.945 247.665 273.152 183.400

GS "Ziolkowski" Ilmenau 181.021 175.916 202.774 209.768 212.616

GS Kirchheim 154.476 152.532 142.393 107.084 100.674

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 61.070 199.748 106.799 129.445 109.377

GS Marlishausen 65.329 64.218 70.593 75.323 63.249

GS Martinroda 114.990 114.806 138.703 123.897 123.072

GS "A. Lindgren" Osthausen 209.990 50.292 97.375 103.128 108.326

GS Plaue 127.634 77.313 97.373 90.178 74.856

GS Stadtilm 354.270 324.188 350.995 350.897 340.081

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 153.753 144.791 147.776 113.779 107.029

RS "Geratal" Geraberg 225.464 220.875 236.581 148.987 148.395
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Objekt Wärmeverbrauch in kWh
Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023

TGS Gräfenroda 145.459 133.039 135.824 133.516 125.076

RS Gräfinau-Angstedt 193.994 181.395 200.383 168.585 163.525

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau 321.468 328.960 367.098 356.414 346.981

RS "H. Hertz" Ilmenau 299.870 289.246 294.053 264.046 252.297

TGS Stadtilm 382.326 376.366 363.059 342.358 327.736

RS Am Schloss Neideck 151.000 173.254 321.673 355.504 310.782

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt 494.185 436.166 418.121 396.647 369.235

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 805.624 661.486 717.279 642.751 601.990

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 496.991 520.725 477.068 453.996 412.883

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 187.455 175.463 165.789 203.684 204.147

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 35.214 33.618 38.222 37.141 35.237

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 112.502 157.102 147.757 159.175 156.122

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 115.637 117.407 115.983 106.284 96.541

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. 617.968 550.216 495.046 641.349 528.728

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau 497.271 524.517 524.339 480.329 474.057

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt 153.716 124.275 106.792 144.572 148.560

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 86.266 55.754 60.294 68.627 78.534

Sporthalle Gehren 198.374 186.804 186.350 204.307 211.006

Sporthalle TGS Gräfenroda 139.120 171.243 135.572 148.465 145.858

Sporthalle Großbreitenbach 186.000 155.797 128.247 157.883 152.843

Sporthalle Holzhausen 36.311 22.923 22.096 22.798 26.131

Sporthalle Ichtershausen 121.664 116.389 98.499 126.590 110.339

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 59.351 56.937 40.731 53.756 49.236

Sporthalle Campus Ilmenau 66.718 65.921 67.522 77.261 84.012

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 101.022 136.054 112.843 98.079 88.155

Sporthalle GS "Ziolkowski" Ilmenau 91.661 65.912 74.515 94.775 93.613

Sporthalle "Ilm-Sporthalle" Ilmenau 266.943 220.883 183.050 381.219 218.172

Sporthalle Kirchheim 50.962 41.625 35.661 47.816 48.053

Sporthalle Langewiesen 81.535 87.352 67.515 71.799 50.754

Sporthalle Marlishausen 23.301 23.675 24.201 24.829

Sporthalle Martinroda 25.363 20.980 19.149 25.354 27.422

Sporthalle Osthausen 51.968 23.820 44.922 49.714 27.084

Sporthalle Plaue 238.729 193.582 206.361 234.864 217.942

Sporthalle Stadtilm 85.611 68.083 70.759 83.241 78.793

Sporthalle Stützerbach 104.718 85.901 87.171 103.224 102.034

Sporthalle Bechstein 79.406 43.179 68.489 56.582 57.496

Landratsamt Arnstadt 808.576 890.100 850.200 784.618 657.405

Landratsamt Ilmenau 106.330 99.959 90.810 83.377 84.237

Summe 12.657.384 12.069.692 12.107.193 12.220.319 11.166.277

Tabelle 6: Objektbezogene Entwicklung des jährlichen Wärmeverbrauches
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Objekt Stromverbrauch in kWh
Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023

GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt 38.299 33.445 31.746 36.712 36.487

GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arnstadt 56.955 54.315 62.910 68.085 67.215

GS "J. S. Bach" Arnstadt 28.425 28.155 29.805 29.460 31.785

GS "L. Bechstein" Arnstadt 58.830 48.540 39.390 29.910 31.620

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld 25.887 23.387 24.868 26.556 27.509

GS "Thomas Müntzer" Gehren 25.800 24.750 26.400 27.750 27.960

GS Geschwenda 18.578 18.839 17.563 17.868 18.924

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 17.700 16.850 17.600 17.550 19.555

GS + TGS Großbreitenbach 55.700 52.750 60.100 60.050 59.400

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 26.500 28.000 21.700 18.250 19.200

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 63.450 62.500 76.000 71.700 72.450

GS "Am Stollen" Ilmenau 36.875 29.440 27.802 33.160 32.743

GS "Karl Zink" Ilmenau 35.050 30.762 31.660 33.034 32.381

GS "Ziolkowski" Ilmenau 48.000 42.401 38.726 43.161 45.150

GS Kirchheim 15.250 12.900 13.550 13.750 14.850

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 18.633 36.765 29.693 29.047 28.378

GS Marlishausen 27.800 26.250 25.550 27.150 26.700

GS Martinroda 10.703 8.555 13.979 15.806 16.944

GS "A. Lindgren" Osthausen 14.150 13.700 15.900 15.600 16.000

GS Plaue 16.635 15.000 13.080 14.080 13.920

GS Stadtilm 45.400 40.100 40.300 42.000 41.550

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 19.204 16.661 17.115 17.783 18.940

RS "Geratal" Geraberg 17.826 13.179 6.700 13.428 18.240

TGS Gräfenroda 53.160 47.500 45.720 30.022 26.357

RS Gräfinau-Angstedt 27.262 25.920 24.959 25.395 26.855

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau 25.950 24.500 22.700 26.265 29.100

RS "H. Hertz" Ilmenau 54.490 46.268 46.794 58.625 62.061

TGS Stadtilm 62.918 47.437 54.879 63.183 63.752

RS Am Schloss Neideck 14.543 23.006 33.100 54.600 54.350

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt 81.474 67.921 67.256 78.711 81.135

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 110.449 88.302 84.197 90.220 92.601

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 78.931 60.732 69.376 66.568 69.076

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 34.022 26.238 23.670 29.022 27.533

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 17.343 15.650 16.229 18.958 15.465

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 17.900 16.850 17.900 18.000 18.950

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 11.650 12.000 12.000 12.400 11.950

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. 82.753 69.659 74.564 75.413 74.136

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau 129.598 114.832 113.926 128.581 132.159

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt 78.502 62.994 45.531 56.653 56.004
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Objekt Stromverbrauch in kWh
Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 6.000 6.855 6.165 7.440 8.565

Sporthalle Gehren 28.500 20.000 14.900 21.150 19.000

Sporthalle TGS Gräfenroda 8.349 18.303

Sporthalle Großbreitenbach 27.545 21.796 17.038 22.373 24.238

Sporthalle Holzhausen 9.258 5.727 7.628 5.594 6.994

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 22.100 15.934 16.176 22.477 24.250

Sporthalle Campus Ilmenau 32.858 23.604 22.238 38.493 40.713

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 30.700 31.880 37.600 36.500 33.350

Sporthalle GS "Ziolkowski" Ilmenau 11.722 7.302 6.962 10.444 10.981

Sporthalle "Ilm-Sporthalle" Ilmenau 79.440 56.210 48.639 85.150 56.250

Sporthalle Kirchheim 11.612 7.370 7.415 7.078 8.152

Sporthalle Langewiesen 13.586 16.366 18.059 22.841 21.591

Sporthalle Marlishausen 21.811 10.984 7.045 5.904

Sporthalle Martinroda 16.413 8.839 7.957 8.686 7.095

Sporthalle Osthausen 8.102 6.978 6.081 7.740 6.846

Sporthalle Plaue 31.150 49.950 27.950 25.000 27.650

Sporthalle Stadtilm 22.750 19.100 18.500 21.750 22.850

Sporthalle Stützerbach 4.431 2.894 2.211 3.770 4.656

Sporthalle Bechstein 2.950 12.400 11.500 11.900

Landratsamt Arnstadt 236.320 248.737 254.158 219.867 205.283

Landratsamt Ilmenau 32.422 29.180 31.828 31.835 35.085

Summe 2.227.504 2.030.536 2.009.827 2.159.588 2.140.738

Tabelle 7: Objektbezogene Entwicklung des jährlichen Stromverbrauches

Objekt Wasserverbrauch in Liter
Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023

GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt 959.000 897.000 833.000 899.000 771.000

GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arnstadt 1.424.000 1.364.000 1.382.000 1.694.000 1.731.000

GS "J. S. Bach" Arnstadt 387.000 361.000 346.000 517.000 478.000

GS "L. Bechstein" Arnstadt 1.450.000 790.000 995.000 857.000 522.000

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld 327.000 269.000 315.000 432.000 302.000

GS "Thomas Müntzer" Gehren 437.000 371.000 344.000 444.000 453.000

GS Geschwenda 105.000 111.000 95.000 135.000 181.000

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 317.000 264.000 281.000 337.000 309.000

GS + TGS Großbreitenbach 783.000 565.000 546.000 592.000 574.000

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 533.000 534.000 344.000 340.000 433.000

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 635.000 198.000 209.000 298.000 325.000

GS "Am Stollen" Ilmenau 664.000 557.000 527.000 664.000 626.000

GS "Karl Zink" Ilmenau 424.000 329.000 306.000 337.000 381.000

GS "Ziolkowski" Ilmenau 832.000 636.000 566.000 796.000 864.000

GS Kirchheim 285.000 239.000 275.000 418.000 301.000
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Objekt Wasserverbrauch in Liter
GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 102.000 101.000 370.000 608.000 303.000

GS Marlishausen 508.000 471.000 274.000 375.000 362.000

GS Martinroda 130.000 60.000 193.000 311.000 240.000

GS "A. Lindgren" Osthausen 190.000 178.000 209.000 208.000 255.000

GS Plaue 387.000 407.000 353.000 765.000 460.000

GS Stadtilm 1.024.000 810.000 898.000 933.000 1.024.000

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 266.000 216.000 211.000 228.000 244.000

RS "Geratal" Geraberg 225.000 267.000 87.000 105.000 163.000

TGS Gräfenroda 305.000 210.000 191.000 305.000 296.000

RS Gräfinau-Angstedt 246.000 244.000 198.000 199.000 205.000

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau 244.000 231.000 217.000 295.000 289.000

RS "H. Hertz" Ilmenau 467.000 518.000 462.000 572.000 549.000

TGS Stadtilm 608.000 552.000 501.000 630.000 838.000

RS Am Schloss Neideck 129.000 99.000 127.000 578.000 590.000

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt 1.523.000 618.000 965.000 583.000 650.000

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 1.424.000 1.201.000 1.154.000 1.369.000 1.108.000

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 1.162.000 985.000 936.000 947.000 954.000

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 464.000 341.000 284.000 588.000 538.000

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 383.000 308.000 345.000 374.000 366.000

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 158.000 144.000 155.000 179.000 219.000

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 87.000 82.000 89.000 122.000 95.000

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. 923.000 979.000 1.355.000 1.564.000 1.427.000

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau 1.754.000 1.289.000 865.000 1.077.000 883.000

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt 1.082.000 585.000 458.000 934.000 946.000

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 68.000 23.000 13.000 25.000 30.000

Sporthalle TGS Gräfenroda 141.000 84.000 48.000 148.000 119.000

Sporthalle Großbreitenbach 94.000 71.000 94.000 133.000 148.000

Sporthalle Holzhausen 83.000 27.000 32.000 34.000 74.000

Sporthalle Ichtershausen 264.000 239.000 165.000 275.000 379.000

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 132.000 80.000 56.000 142.000 151.000

Sporthalle Campus Ilmenau 192.000 88.000 95.000 183.000 130.000

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 130.000 125.000 112.000 198.000 105.000

Sporthalle "Ilm-Sporthalle" Ilmenau 388.000 188.000 180.000 1.859.000 254.000

Sporthalle Kirchheim 43.000 26.000 15.000 39.000 49.000

Sporthalle Langewiesen 87.000 92.000 132.000 80.000 46.000

Sporthalle Marlishausen 56.000 81.000 102.000 137.000

Sporthalle Martinroda 21.000 11.000 14.000 27.000 22.000

Sporthalle Osthausen 122.000 71.000 46.000 92.000 90.000

Sporthalle Plaue 261.000 456.000 160.000 181.000 269.000

Sporthalle Stadtilm 283.000 169.000 146.000 232.000 210.000
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Objekt Wasserverbrauch in Liter
Sporthalle Stützerbach 39.000 34.000 23.000 23.000 26.000

Sporthalle Bechstein 48.000 116.000 66.000 60.000 60.000

Landratsamt Arnstadt 1.607.000 1.772.000 2.200.000 1.561.000 1.463.000

Landratsamt Ilmenau 186.000 149.000 179.000 174.000 165.000

Summe 27.542.000 22.258.000 22.118.000 28.177.000 25.128.000

Tabelle 8: Objektbezogene Entwicklung des jährlichen Wasserverbrauches

Die folgenden Tabellen liefern eine Übersicht über die Objekte, bei denen gegenüber dem 
Vorjahr ein Mehr- oder Minderverbrauch zu verzeichnen ist. Objekte, die nur anteilig betrachtet 
werden oder bei denen es innerhalb der letzten beiden Jahre Unstetigkeiten in der Nutzung 
(Baumaßnahmen, Leerstand) gab, sind hier nicht aufgeführt, weil die entsprechenden Werte 
nicht aussagekräftig und vergleichbar sind.
Die Ilm-Sporthalle in Ilmenau und die Sporthalle des Staatlichen BSZ Arnstadt-Ilmenau am 
Standort Arnstadt wurden im Jahr 2023 nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Aus die-
sem Grund wird die Ilm-Sporthalle hier nicht betrachtet.
Näheren Aufschluss über die Verbräuche, vor allem bei extremen Veränderungen, geben die 
Einzelbetrachtungen unter Pkt. 6.

a)  Wärmeverbrauchssteigerung gegenüber dem Vorjahr, witterungsbereinigt

Objekt MWh Änd. (MWh) Änd. (%)
GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 148,54 40,97 38

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 78,53 9,91 14

GS "A. Lindgren" Osthausen 108,33 5,20 5

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt 148,56 3,99 3

Sporthalle Holzhausen 26,13 3,33 15

Sporthalle Martinroda 27,42 2,07 8

  Tabelle 9: Die Objekte mit Wärmeverbrauchssteigerung gegenüber 2022

b)  Wärmeverbrauchsreduzierung gegenüber dem Vorjahr, witterungsbereinigt

Objekt MWh Änd. (MWh) Änd. (%)
Landratsamt Arnstadt 657,41 -127,21 -16

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. 528,73 -112,62 -18

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld 151,85 -105,65 -41

GS "Karl Zink" Ilmenau 183,40 -89,75 -33

RS Am Schloss Neideck 310,78 -44,72 -13

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 412,88 -41,11 -9

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 601,99 -40,76 -6

GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt 203,09 -37,20 -15

GS "L. Bechstein" Arnstadt 161,67 -33,54 -17

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt 369,24 -27,41 -7

Sporthalle Osthausen 27,08 -22,63 -46
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Objekt MWh Änd. (MWh) Änd. (%)
Sporthalle Langewiesen 50,75 -21,05 -29

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 109,38 -20,07 -16

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 203,81 -18,59 -8

Sporthalle Plaue 217,94 -16,92 -7

Sporthalle Ichtershausen 110,34 -16,25 -13

GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arnstadt 279,43 -15,41 -5

GS Plaue 74,86 -15,32 -17

TGS Stadtilm 327,74 -14,62 -4

GS "J. S. Bach" Arnstadt 197,12 -14,13 -7

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 245,21 -13,23 -5

GS Marlishausen 63,25 -12,07 -16

RS "H. Hertz" Ilmenau 252,30 -11,75 -4

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 88,16 -9,92 -10

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 96,54 -9,74 -9

TGS Gräfenroda 125,08 -8,44 -6

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 107,03 -6,75 -6

GS Kirchheim 100,67 -6,41 -6

GS "Thomas Müntzer" Gehren 85,78 -4,65 -5

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 49,24 -4,52 -8

Sporthalle Stadtilm 78,79 -4,45 -5

GS Geschwenda 103,39 -3,98 -4

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 35,24 -1,90 -5

 Tabelle 10: Die Objekte mit Wärmeverbrauchsreduzierung gegenüber 2022

c)  Stromverbrauchssteigerung gegenüber dem Vorjahr

Objekt MWh Änd. (MWh) Änd. (%)
RS "Geratal" Geraberg 18,24 4,81 36

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau 132,16 3,58 3

RS "H. Hertz" Ilmenau 62,06 3,44 6

Landratsamt Ilmenau 35,09 3,25 10

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau 29,10 2,84 11

Sporthalle Plaue 27,65 2,65 11

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 69,08 2,51 4

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt 81,14 2,42 3

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 92,60 2,38 3

GS "J. S. Bach" Arnstadt 31,79 2,33 8

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 19,56 2,01 11

GS "Ziolkowski" Ilmenau 45,15 1,99 5

Sporthalle Großbreitenbach 24,24 1,87 8

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 24,25 1,77 8
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Objekt MWh Änd. (MWh) Änd. (%)
GS "L. Bechstein" Arnstadt 31,62 1,71 6

RS Gräfinau-Angstedt 26,86 1,46 6

Sporthalle Holzhausen 6,99 1,40 25

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 18,94 1,16 7

GS Martinroda 16,94 1,14 7

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 8,57 1,13 15

GS Kirchheim 14,85 1,10 8

Sporthalle Stadtilm 22,85 1,10 5

Sporthalle Kirchheim 8,15 1,07 15

GS Geschwenda 18,92 1,06 6

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld 27,51 0,95 4

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 18,95 0,95 5

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 19,20 0,95 5

Sporthalle Stützerbach 4,66 0,89 24

Sporthalle GS "Ziolkowski" Ilmenau 10,98 0,54 5

  Tabelle 11: Die Objekte mit Stromverbrauchssteigerungen gegenüber 2022

d)  Stromverbrauchsreduzierung gegenüber dem Vorjahr

Objekt MWh Änd. (MWh) Änd. (%)
Landratsamt Arnstadt 205,28 -14,58 -7

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 15,47 -3,49 -18

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 33,35 -3,15 -9

Sporthalle Gehren 19,00 -2,15 -10

Sporthalle Martinroda 7,10 -1,59 -18

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 27,53 -1,49 -5

Sporthalle Langewiesen 21,59 -1,25 -5

Sporthalle Marlishausen 5,90 -1,14 -16

Sporthalle Osthausen 6,85 -0,89 -12

  Tabelle 12: Die Objekte mit Stromverbrauchsreduzierung gegenüber 2022

e)  Wasserverbrauchssteigerung gegenüber dem Vorjahr

Objekt m³ Änd. (m³) Änd. (%)
TGS Stadtilm 838,00 208,00 33

Sporthalle Ichtershausen 379,00 104,00 38

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 433,00 93,00 27

GS Stadtilm 1.024,00 91,00 10

Sporthalle Plaue 269,00 88,00 49

GS "Ziolkowski" Ilmenau 864,00 68,00 9

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt 650,00 67,00 11

RS "Geratal" Geraberg 163,00 58,00 55
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Objekt m³ Änd. (m³) Änd. (%)
GS "A. Lindgren" Osthausen 255,00 47,00 23

GS Geschwenda 181,00 46,00 34

GS "Karl Zink" Ilmenau 381,00 44,00 13

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 219,00 40,00 22

Sporthalle Holzhausen 74,00 40,00 118

Sporthalle Marlishausen 137,00 35,00 34

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 325,00 27,00 9

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 244,00 16,00 7

Sporthalle Großbreitenbach 148,00 15,00 11

Sporthalle Kirchheim 49,00 10,00 26

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 151,00 9,00 6

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 30,00 5,00 20

Sporthalle Stützerbach 26,00 3,00 13

   Tabelle 13: Die Objekte mit Wasserverbrauchssteigerung gegenüber 2022

f)  Wasserverbrauchsreduzierung gegenüber dem Vorjahr

Objekt m³ Änd. (m³) Änd. (%)
GS "L. Bechstein" Arnstadt 522,00 -335,00 -39

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 303,00 -305,00 -50

GS Plaue 460,00 -305,00 -40

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 1.108,00 -261,00 -19

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau 883,00 -194,00 -18

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. 1.427,00 -137,00 -9

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld 302,00 -130,00 -30

GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt 771,00 -128,00 -14

GS Kirchheim 301,00 -117,00 -28

Landratsamt Arnstadt 1.463,00 -98,00 -6

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 105,00 -93,00 -47

GS Martinroda 240,00 -71,00 -23

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 538,00 -50,00 -9

GS "J. S. Bach" Arnstadt 478,00 -39,00 -8

GS "Am Stollen" Ilmenau 626,00 -38,00 -6

Sporthalle Langewiesen 46,00 -34,00 -43

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 309,00 -28,00 -8

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 95,00 -27,00 -22

RS "H. Hertz" Ilmenau 549,00 -23,00 -4

Sporthalle Stadtilm 210,00 -22,00 -9

Landratsamt Ilmenau 165,00 -9,00 -5

Sporthalle Martinroda 22,00 -5,00 -19

  Tabelle 14: Die Objekte mit Wasserverbrauchsreduzierung gegenüber 2022
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4.4 Emissionen

Ab dem Berichtsjahr 2023 wird an dieser Stelle auf die Darstellung der CO2-Emissionen ver-
zichtet und auf das umfangreiche „Konzept zur Erreichung der CO2-neutralen Bewirtschaftung 
kreiseigener Immobilien im ILM-KREIS“ verwiesen. 

5. Analyse der Objekte nach Benchmark-Verfahren

Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht über die jährlichen Verbräuche von Wärme (wit-
terungsbereinigt), Strom und Wasser, bezogen auf die Bruttogrundfläche des betreffenden Ob-
jektes. Die so ermittelten Verbrauchskennwerte werden den entsprechenden Vergleichswer-
ten gegenübergestellt. Die Vergleichswerte werden aus den spezifischen Objektdaten und zu-
sätzlichen statistischen Daten, die von der ages GmbH Münster bereitgestellt werden, ermit-
telt. 

Als Vergleichswerte werden jeweils der Mittelwert der verwendeten Vergleichsobjekte sowie 
ein Zielwert angegeben. 

Objekt Mit 
SSH

Wärmeverbrauch Vergleichswerte

Absolut Kennwert Mittelwert Zielwert

[kWh/a] [kWh/m²a] [kWh/m²a] [kWh/m²a]

GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt x 203.089 43 101 68

GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arnstadt x 279.427 54 126 87

GS "J. S. Bach" Arnstadt x 197.115 88 104 68

GS "L. Bechstein" Arnstadt 161.667 32 124 90

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld x 151.846 81 101 68

GS "Thomas Müntzer" Gehren 85.780 36 111 66

GS Geschwenda x 103.387 35 111 66

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 245.211 86 111 66

GS + TGS Großbreitenbach 323.462 80 124 90

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 148.536 122 111 66

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 203.808 41 167 91

GS "Am Stollen" Ilmenau 304.029 71 111 66

GS "Karl Zink" Ilmenau 183.400 43 111 66

GS "Ziolkowski" Ilmenau 212.616 49 111 66

GS Kirchheim 100.674 57 111 66

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 109.377 34 111 66

GS Marlishausen 63.249 33 111 66

GS Martinroda 123.071 44 111 66

GS "A. Lindgren" Osthausen 108.326 72 111 66

GS Plaue 74.856 24 111 66

GS Stadtilm x 340.081 92 105 69

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 107.029 52 111 66

RS "Geratal" Geraberg 148.395 54 100 62
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Objekt Mit 
SSH

Wärmeverbrauch Vergleichswerte

Absolut Kennwert Mittelwert Zielwert

[kWh/a] [kWh/m²a] [kWh/m²a] [kWh/m²a]

TGS Gräfenroda 125.076 53 100 62

RS Gräfinau-Angstedt 163.525 41 100 62

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau 346.981 77 100 62

RS "H. Hertz" Ilmenau x 252.297 44 118 80

TGS Stadtilm 327.736 55 100 62

RS “Am Schloss Neideck” x 310.782 56 115 78

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt x 369.235 37 96 67

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 601.990 56 92 64

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 412.883 73 92 64

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 x 204.147 56 92 64

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 35.237 28 142 72

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 156.122 58 142 72

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 96.541 83 142 72

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. x 528.728 46 95 68

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau 474.057 58 80 41

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt 148.560 42 136 73

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 78.534 315 118 89

Sporthalle Gehren 211.006 103 136 73

Sporthalle TGS Gräfenroda 145.858 62 136 73

Sporthalle Großbreitenbach 152.843 80 136 73

Sporthalle Holzhausen 26.131 61 136 73

Sporthalle Ichtershausen 110.339 68 136 73

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 49.236 33 136 73

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 88.155 44 136 73

Sporthalle GS "Ziolkowski" Ilmenau 93.613 102 136 73

Sporthalle "Ilm-Sporthalle" Ilmenau 218.172 65 136 73

Sporthalle Kirchheim 48.053 58 136 73

Sporthalle Langewiesen 50.754 40 109 80

Sporthalle Marlishausen 24.829 50 133 92

Sporthalle Martinroda 27.422 68 133 92

Sporthalle Osthausen 27.084 62 136 73

Sporthalle Plaue 217.942 109 136 73

Sporthalle Stadtilm 78.793 33 136 73

Sporthalle Stützerbach 102.034 134 136 73

Sporthalle Bechstein 57.496 55 136 73

Landratsamt Arnstadt 657.405 80 83 50

Landratsamt Ilmenau 84.237 77 83 50

 Tabelle 16: Wärmeverbrauchskennwerte 2023
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Objekt mit Stromverbrauch Vergleichswerte

SSH Absolut Kennwert Mittelwert Zielwert

[kWh/a] [kWh/m²a] [kWh/m²a] [kWh/m²a]

GS "Geschwister Scholl” Arnstadt x 36.487 8 8 6

GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arn. x 67.215 13 10 7

GS "J. S. Bach" Arnstadt x 31.785 14 9 6

GS "L. Bechstein" Arnstadt 31.620 6 8 7

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld x 27.509 15 8 6

GS "Thomas Müntzer" Gehren 27.960 12 9 5

GS Geschwenda x 18.924 6 9 5

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 19.555 7 9 5

GS + TGS Großbreitenbach 59.400 15 8 7

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 19.200 16 9 5

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 72.450 15 11 7

GS "Am Stollen" Ilmenau 32.743 8 9 5

GS "Karl Zink" Ilmenau 32.381 8 9 5

GS "Ziolkowski" Ilmenau 45.150 10 9 5

GS Kirchheim 14.850 8 9 5

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 28.378 9 9 5

GS Marlishausen 26.700 14 9 5

GS Martinroda 16.944 6 9 5

GS "A. Lindgren" Osthausen 16.000 11 9 5

GS Plaue 13.920 4 9 5

GS Stadtilm x 41.550 11 9 6

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 18.940 9 9 5

RS "Geratal" Geraberg 18.240 7 9 7

TGS Gräfenroda 26.357 11 9 7

RS Gräfinau-Angstedt 26.855 7 9 7

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau 29.100 6 9 7

RS "H. Hertz" Ilmenau x 62.061 11 10 8

TGS Stadtilm 63.752 11 9 7

RS “Am Schloss Neideck” x 54.350 10 10 8

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arn. x 81.135 8 10 8

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 92.601 9 10 8

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 69.076 12 10 8

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 27.533 8 10 8

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 15.465 12 11 7

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 18.950 7 11 7

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 11.950 10 11 7

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. 74.136 6 15 9

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilm. 132.159 16 13 10
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Objekt mit Stromverbrauch Vergleichswerte

SSH Absolut Kennwert Mittelwert Zielwert

[kWh/a] [kWh/m²a] [kWh/m²a] [kWh/m²a]

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt 56.004 16 20 9

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 8.565 34 15 8

Sporthalle Gehren 19.000 9 20 9

Sporthalle TGS Gräfenroda 18.303 8 20 9

Sporthalle Großbreitenbach 24.238 13 20 9

Sporthalle Holzhausen 6.994 16 20 9

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 24.250 16 20 9

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 33.350 17 20 9

Sporthalle GS "Ziolkowski" Ilmenau 10.981 12 20 9

Sporthalle "Ilm-Sporthalle" Ilmenau 56.250 17 20 9

Sporthalle Kirchheim 8.152 10 20 9

Sporthalle Langewiesen 21.591 17 20 11

Sporthalle Marlishausen 5.904 12 10 7

Sporthalle Martinroda 7.095 18 10 7

Sporthalle Osthausen 6.846 16 20 9

Sporthalle Plaue 27.650 14 20 9

Sporthalle Stadtilm 22.850 10 20 9

Sporthalle Stützerbach 4.656 6 20 9

Sporthalle Bechstein 11.900 11 20 9

Landratsamt Arnstadt 205.283 25 17 8

Landratsamt Ilmenau 35.085 32 17 8

 Tabelle 17: Stromverbrauchskennwerte 2023

Objekt mit Wasserverbrauch Vergleichswerte

SH Absolut Kennwert Mittelwert Zielwert

[m³/a] [m³/m²a] [m³/m²a] [m³/m²a]

GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt x 771 0,16 0,13 0,08

GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arnstadt x 1.731 0,34 0,14 0,10

GS "J. S. Bach" Arnstadt x 478 0,21 0,13 0,08

GS "L. Bechstein" Arnstadt 522 0,10 0,13 0,10

GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld x 302 0,16 0,13 0,08

GS "Thomas Müntzer" Gehren x 453 0,19 0,13 0,07

GS Geschwenda x 181 0,06 0,13 0,07

GS "An der Burglehne" Gräfenroda 309 0,11 0,13 0,07

GS + TGS Großbreitenbach 574 0,14 0,13 0,10

GS "An der Wachsenburg" Holzhausen 433 0,35 0,13 0,07

GS + RS "W. Hey" Ichtershausen 325 0,07 0,13 0,11

GS "Am Stollen" Ilmenau 626 0,15 0,13 0,07

GS "Karl Zink" Ilmenau 381 0,09 0,13 0,07
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Objekt mit Wasserverbrauch Vergleichswerte

SH Absolut Kennwert Mittelwert Zielwert

[m³/a] [m³/m²a] [m³/m²a] [m³/m²a]

GS "Ziolkowski" Ilmenau x 864 0,20 0,13 0,07

GS Kirchheim 301 0,17 0,13 0,07

GS "J. J. W. Heinse" Langewiesen 303 0,09 0,13 0,07

GS Marlishausen 362 0,19 0,13 0,07

GS Martinroda 240 0,08 0,13 0,07

GS "A. Lindgren" Osthausen 255 0,17 0,13 0,07

GS Plaue 460 0,14 0,13 0,07

GS Stadtilm x 1.024 0,28 0,13 0,08

GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach 244 0,12 0,13 0,07

RS "Geratal" Geraberg 163 0,06 0,12 0,07

TGS Gräfenroda 296 0,13 0,12 0,07

RS Gräfinau-Angstedt 205 0,05 0,12 0,07

RS "Geschwister Scholl" Ilmenau 289 0,06 0,12 0,07

RS "H. Hertz" Ilmenau x 549 0,10 0,10 0,08

TGS Stadtilm 838 0,14 0,12 0,07

RS „Am Schloss Neideck“ x 590 0,11 0,10 0,08

Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt x 650 0,06 0,12 0,08

Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau 1.108 0,10 0,12 0,08

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1 954 0,17 0,12 0,08

Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2 x 538 0,15 0,12 0,08

Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau 366 0,29 0,12 0,07

Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau 219 0,08 0,12 0,07

Staatl. reg. FZ "Pestalozzisch." Ilm., ST Arn. 95 0,08 0,12 0,07

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arn. x 1.427 0,12 0,13 0,08

Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilm. 883 0,11 0,20 0,07

Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt 946 0,27 0,16 0,09

Sporthalle Lindenallee 10, Arnstadt 30 0,12 0,13 0,09

Sporthalle TGS Gräfenroda 119 0,06 0,16 0,09

Sporthalle Großbreitenbach 148 0,08 0,16 0,09

Sporthalle Holzhausen 74 0,17 0,16 0,09

Sporthalle Ichtershausen 379 0,23 0,16 0,09

Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau 151 0,10 0,16 0,09

Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros 105 0,05 0,16 0,09

Sporthalle "Ilm-Sporthalle" Ilmenau 254 0,08 0,16 0,09

Sporthalle Kirchheim 49 0,06 0,16 0,09

Sporthalle Langewiesen 46 0,04 0,13 0,09

Sporthalle Marlishausen 137 0,28 0,12 0,08

Sporthalle Martinroda 22 0,05 0,12 0,08
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Objekt mit Wasserverbrauch Vergleichswerte

SH Absolut Kennwert Mittelwert Zielwert

[m³/a] [m³/m²a] [m³/m²a] [m³/m²a]

Sporthalle Osthausen 90 0,21 0,16 0,09

Sporthalle Plaue 269 0,13 0,16 0,09

Sporthalle Stadtilm 210 0,09 0,16 0,09

Sporthalle Stützerbach 26 0,03 0,16 0,09

Sporthalle Bechstein 60 0,06 0,16 0,09

Landratsamt Arnstadt 1.463 0,18 0,14 0,06

Landratsamt Ilmenau 165 0,15 0,14 0,06

Tabelle 18: Wasserverbrauchskennwerte 2023
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6. Darstellung der einzelnen Objekte

6.1 GS "Geschwister Scholl Schule" Arnstadt

Die Verbräuche für Wärme, Strom und Wasser liegen unterhalb der Vorjahreswerte. Aus dem 
Nutzerverhalten, sparsamen Einstellungen und geringintensiven Maßnahmen zur Begrenzung 
der Raumtemperatur resultiert die Verbrauchsreduktion im Wärmebereich. Bei allen Medien 
sind die Daten der Sporthalle enthalten. 

Zusätzlich und beispielhaft für alle Objekte folgt für die GS "Geschwister Scholl" Arnstadt die 
Detailanalyse zur Ermittlung und Einordnung der Benchmark-Kennwerte. 
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�� Verbräuche 2023

Verbrauch Veränderung* Kennwert Veränderung*

Strom 36.487 kWh -1% 8 kWh/m²a -1%

Wärme unber. 174.941 kWh -17%

davon Gas 174.941 kWh -17%

Wärme ber. 203.089 kWh -15% 43 kWh/m²a -15%

Wasser 771 m³ -14% 0,16 m³/m²a -14%

* gegenüber dem Vorjahr

�� Kosten 2023

Absolut Veränderung* Spezifisch Veränderung*

Strom 11.734 EUR +44% 32,2 Ct/kWh +45%

Wärme 16.444 EUR +56% 9,4 Ct/kWh +87%

davon Gas 16.444 EUR +56%

Wasser 4.223 EUR -12% 5,48 EUR/m³ +2%

* gegenüber dem Vorjahr

�� Verbrauchskennwerte 2023

 

niedrig hoch
8

   Strom  kWh/m²a
0 20

43

   Wärme  kWh/m²a
0 300

0,16

   Wasser  m³/m²a
0 0,33

= Bandbreite, = Zielbereich, = Ist

Den Zielbereich des jeweiligen Kennwertes (schraffierte Fläche) errechnet die Software 
„EKOMM“ der Firma ages GmbH Münster aufgrund der Nutzungsart und anderer statistischer 
Merkmale des Objektes. Der untere Wert des Zielbereiches stellt den Benchmark-Zielwert dar. 
Der obere Wert des Zielbereiches definiert den Benchmark-Mittelwert. 

Im Strombereich befindet sich der Zielbereich (scharffierte Fläche) zwischen dem Zielwert von 
6 kWh/m²a und Mittelwert 8 kWh/m²a. (siehe Tabelle 17) Der Stromverbrauchskennwert trifft 
mit 8 kWh/m²a genau den Mittelwert. 

Im Wärmebereich befindet sich der Zielbereich (scharffierte Fläche) zwischen dem Zielwert 
von 68 kWh/m²a und Mittelwert 101kWh/m²a. (siehe Tabelle 16). Der gemessene Kennwert 
für Wärme beträgt 43 kWh/m²a und unterschreitet den Benchmark-Zielwert des Objektes. 

Der spezifische Wasserverbrauchskennwert liegt mit 0,16 m³/m²a oberhalb des Zielbereiches, 
der sich für dieses Objekt zwischen Zielwert 0,08 und Mittelwert: 0,13 befindet. (siehe Tabelle 
19) 
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6.2 GS "Dr. H. Bielfeld" + RS "R. Bosch" Arnstadt

Eine Verbrauchsreduktion durch sparsame Einstellungen im Bereich Wärme gegenüber dem 
Vorjahr ist erkennbar. Der Kennwert für Wärme liegt unterhalb des Benchmark-Zielwertes. 
Der Stromverbrauch konnte geringfügig gesenkt werden. Der Kennwert liegt oberhalb des Mit-
telwertes. Die Ursache liegt in der elektrischen Beheizung; verstärkte Fensterlüftung und Kli-
matisierung von vier behelfsmäßigen Klassenräumen im Außenbereich (Container). 
Der Kennwert Wasserverbrauch übersteigt den Mittelwert übermäßig durch eine hohe Schü-
lerzahl. Bei allen Medien sind die Daten der Sporthalle enthalten.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh ber EUR

Wärme

K
os

te
n

kW
h

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh EUR

Strom

K
os

te
n

kW
h

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2019 2020 2021 2022 2023

Liter EUR

Wasser
K

os
te

n

Li
te

r



Energiebericht 2023   Ilm-Kreis

- 37 -

6.3 GS "J. S. Bach" Arnstadt

Im Bereich Wärme sank der Verbrauch durch das sparsame Nutzerverhalten. Der Kennwert 
für den Wärmeverbrauch liegt zwischen Ziel- und Mittelwert. 

Der steigende Stromverbrauch resultiert aus gestiegenen Schülerzahlen. Die Strom- und Was-
serverbräuche bewegen sich oberhalb der Benchmark-Mittelwerte. Der Wasserverbrauch 
schwankt je nach Nutzungsintensität des Objektes. Bei allen Medien sind die Daten der Sport-
halle enthalten.
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6.4 GS "L. Bechstein" Arnstadt

Die 17 prozentige Wärmeverbrauchsreduktion liegt ursächlich an der geringeren Beheizung 
einiger ungenutzter Klassenräume der ehemaligen Regelschule. Der Kennwert liegt weit unter 
dem Benchmark-Zielwert. 
Der Stromverbrauch ist leicht gestiegen. Der Kennwert liegt unterhalb des Zielwertes. Er be-
inhaltete bis 2019 den Verbrauch der Sporthalle, welcher nach der Generalsanierung ab 2021 
separat betrachtet wird. 
Der Wasserverbrauch sank gegenüber dem Vorjahr durch die Reduktion der Nutzerzahlen. 
Der Kennwert liegt zwischen Ziel- und Mittelwert.
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6.5 GS "K. F. W. Wander" Dörnfeld

Die Schwankungen beim Wärmeverbrauch werden durch unregelmäßige Tankzyklen (Holz-
hackschnitzel, Heizöl) verursacht. Der Wärmeverbrauchskennwert liegt zwischen Ziel- und 
Mittelwert. Die Kosten für Wärme sind aufgrund der Marktsituation stark gestiegen, obwohl die 
Straßenwärter des Ilm-Kreis Hächselgut anliefern, das vor Ort noch getrocknet, untergemischt 
als Brennstoff verwertet wird. Diese Menge ist nicht erfasst. 
Bei allen Medien sind die Daten der seit Februar 2021 bis November 2022 in der Generalsa-
nierung befindlichen Sporthalle enthalten. Die Detailbetrachtung der SSH erfolgt im Punkt 8.1.
Die Ursache des steigenden Stromverbrauchs liegt in der Anlagentechnik, welche im Zuge der 
Generalsanierung gemäß den Vorschriften eingebaut wurde. Der in 2022 durch die Bauarbei-
ten erhöhte Wasserverbrauch hat sich normalisiert. Die Verbrauchskennwerte für Strom und 
Wasser liegen oberhalb der Vergleichswerte.
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6.6 GS "Thomas Müntzer" Gehren

Der Wärmeverbrauch hat gegenüber dem Vorjahr abgenommen und liegt weit unter dem 
Benchmark-Zielwert. 
Der Stromverbrauch ist leicht gestiegen, der Kennwert liegt oberhalb des Vergleichswertes. 
Leicht steigende Schülerzahlen verursachen größere Strom- und Wasserverbräuche.
Der Wasserverbrauch stieg leicht über den Vorjahreswert. Der Kennwert ist nicht aussage-
kräftig, da der Verbrauch der Sporthalle enthalten ist.
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6.7 GS Geschwenda

Der Wärmeverbrauch sinkt dauerhaft durch die energetische Gebäudesanierung auf ein nied-
rigeres Niveau. Der Kennwert liegt unter dem Benchmark-Zielwert. 
Der Stromverbrauch ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und liegt zwischen Ziel- und 
Mittelwert. 
Der Wasserverbrauch steigt durch größere Nutzerzahlen. Der Kennwert liegt unter dem Ziel-
wert.  
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6.8 GS "An der Burglehne" Gräfenroda

Der Wärmeverbrauch sank leicht durch das sparsame Nutzerverhalten. Die Verbrauchskenn-
werte liegen im Benchmark-Vergleich zwischen den Ziel- und den Mittelwerten. 
Es gibt weiterhin einen relativ hohen Wärmeverbrauch infolge teilweise unsanierter Bausub-
stanz. Der Stromverbrauch steigt infolge steigender Schülerzahlen.
Der Wasserverbrauch sank gegenüber dem Vorjahr durch sparsames Nutzerverhalten. Der 
Kennwert liegt zwischen Ziel- und Mittelwert. 
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6.9 GS + TGS Großbreitenbach

Alle Verbrauchszahlen blieben auf einem nahezu konstanten Niveau.  Das denkmalgeschützte 
Objekt lässt lediglich eingeschränkte Energiesparmaßnahmen zu. Durch den sparsamen Um-
gang mit Wärme und Strom haben die Nutzer einen großen Einfluss auf den Verbrauch. 
Die Vergleichswerte im Strombereich werden deutlich überschritten. 
Der Kennwert für den Wasserverbrauch liegt beim Benchmark-Mittelwert.  
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6.10 GS "An der Wachsenburg" Holzhausen

Gestiegene Verbräuche in allen Bereichen sind erkennbar. Allerdings muss wegen der unter-
schiedlichen Tankzyklen eine gewisse Unschärfe bei der Wärmeverbrauchszahl einkalkuliert 
werden. Der Schulhausmeister vor Ort reagiert sofort auf Veränderungen. Der Heizölkessel im 
separaten Heizhaus hat enorme Wärmeverluste und muss dringend ersetzt werden. 
Alle Verbrauchskennwerte übersteigen die Benchmark-Mittelwerte. Ein Erweiterungsbau am 
Standort mit Heizungserneuerung ist in Planung.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh ber EUR

Wärme

K
os

te
n

kW
h

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh EUR

Strom

K
os

te
n

kW
h

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2019 2020 2021 2022 2023

Liter EUR

Wasser

K
os

te
n

Li
te

r



Energiebericht 2023   Ilm-Kreis

- 45 -

6.11 GS + RS "W. Hey" Ichtershausen

Der Wärmeverbrauch sank gegenüber dem Vorjahr und trifft das Niveau des Basisjahres 2019. 
Der Kennwert liegt unter dem Benchmark-Zielwert. 
Der Stromverbrauch ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig gestiegen. Eine Analyse stellt sich 
schwierig dar, da der Verbrauch der Sporthalle enthalten ist. Bildet man die Kennzahl für 
Schule und Sporthalle zusammen, liegt diese bei 10 kWh/m²a und damit bei beiden Objekten 
zwischen Benchmark Ziel- und Mittelwert. Der Anstieg des Wasserverbrauches konnte 2019 
durch bauliche Maßnahmen im Sanitärbereich gestoppt werden. 2023 stieg der Wasserver-
brauch aufgrund höherer Nutzerzahlen. Der Kennwert liegt unterhalb des Zielwertes.
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6.12 GS "Am Stollen" Ilmenau

Im Bereich Wärme und Strom traten geringfügige Änderungen auf. Die Senkung im Wärme-
verbrauch gegenüber 2019 ist zurückzuführen auf sparsame Einstellungen der Heizzeiten, des 
Temperaturniveaus in Fluren und die Absenkung der Vorlauftemperatur im System durch wit-
terungsgeführte Fahrweise des Fernwärmereglers.
Die Kennwerte für Wärme und Strom liegen im Bereich von Mittel- und Zielwert. 
Der Wasserverbrauch sank durch etwas geringere Nutzerzahlen. Der Kennwert liegt über dem 
Benchmark-Mittelwert.   
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6.13 GS "Karl Zink" Ilmenau

Die Umstellung auf Fernwärme bewirkt 2023 eine Energieeinsparung von 33%. Der Benchmark-
Zielwert für Wärme wird unterschritten. 
Der Stromverbrauch liegt leicht unter dem Wert des Vorjahres, der Kennwert zwischen Mittel-
wert und Zielwert. 
Der Wasserverbrauch ist durch das Nutzerverhalten gestiegen. Er liegt zwischen Ziel- und 
Mittelwert für dieses Objekt. 
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6.14 GS "Ziolkowski" Ilmenau

Der erhöhte Wärmeverbrauch hat sich verstetigt. Die Ursache wird in den konsequenten und 
notwendigen Lüftungsintervallen vermutet. Der erforderliche Luftwechsel bei vollbesetzten 
Schulklassen kann in diesem Objekt nur schwer erreicht werden. Der Kennwert liegt weit unter 
dem Zielwert. 
Strom- und Wasserverbrauch erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr ursächlich durch die hö-
heren Nutzerzahlen. Die Kennwerte befinden sich über den Benchmark-Mittelwerten. Beim 
Wasser ist der Verbrauch der Sporthalle enthalten. Zur Senkung des Stromverbrauchs trägt 
die schrittweise Umrüstung auf LED-Technik maßgeblich bei.
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6.15 GS Kirchheim

Durch die Fassadendämmung ist eine dauerhafte Reduktion des Wärmeverbrauchs gegen-
über dem Vergleichsjahr 2019 eingetreten. Der Kennwert unterschreitet leicht den Zielwert.
Der Stromverbrauch steigt im Vergleich zum Vorjahr. Der Kennwert liegt zwischen Ziel- und 
Mittelwert. 
Der Wasserverbrauch normalisiert sich gegenüber 2022, liegt dennoch über dem Mittelwert. 
Die Ursache liegt in den Nutzerzahlen.
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6.16 GS „J. J. W. Heinse“ Langewiesen

Das Objekt besteht aus Hortgebäude und Grundschule. Bis Ende 2020 befand sich die 
Grundschule in der Generalsanierung. Der Verbrauchswert Wärme liegt auf einem Niveau 
der normalen Nutzung. Der Verbrauch sank durch Optimierungen gegenüber dem Vorjahr. 
Der Kennwert liegt weit unterhalb des Zielwertes. 
Der Stromverbrauch sank leicht und trifft den Benchmark-Mittelwert. 
Der enorme Wasserverbrauchsanstieg 2022 im Objektteil Hortgebäude hat sich normalisiert.
Der Kennwert des Wasserverbrauchs liegt zwischen Ziel- und Mittelwert.  
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6.17 GS Europaschule Marlishausen

Der Wärmeverbrauch ist durch sparsame Einstellungen gesunken. Er beinhaltet den Ener-
gieverbrauch der elektrischen Wärmepumpe und des Erdgas-Spitzenkessels. Der Ver-
brauchskennwert Wärme liegt weit unter dem Benchmark-Zielwert. 
Strom- und Wasserverbräuche liegen leicht unter den Werten von 2022. Sie ordnen sich 
über den Benchmark-Vergleichswerten ein. 
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6.18 GS Martinroda

Das Objekt wurde zwischen August 2019 und August 2020 wegen Sanierung nicht für den 
Schulbetrieb genutzt. Der Wärmeverbrauch ist gegenüber 2022 minimal gesunken. Der 
Kennwert für Wärme liegt unterhalb des Zielwertes. 
Der Stromverbrauch steigt gegenüber dem Vorjahr durch entsprechendes Nutzerverhalten. 
Die Schwankung des Wasserverbrauchs ist den variierenden Schülerzahlen geschuldet. 
Strom- und Wasserverbräuche liegen im Bereich zwischen Mittel- und Zielwert. 
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6.19 GS "A. Lindgren" Osthausen

Der extreme Sprung beim Wärmeverbrauch 2019 und 2020 wird durch die unterschiedlichen 
Tankzyklen hervorgerufen (ein- bzw. zweimalige Pelletlieferung pro Jahr). Deshalb ist der 
Wärmeverbrauchskennwert hier nicht aussagefähig. Durchschnittlich liegt er zwischen Ziel- 
und Mittelwert. 
Der Stromverbrauch steigt leicht und liegt oberhalb des Mittelwertes. 
Die Erhöhung des Wasserverbrauchs ist den steigenden Schülerzahlen geschuldet. Der Kenn-
wert liegt über dem Mittelwert.
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6.20 GS Plaue

Die Verbrauchswerte im Bereich Wärme konnten seit 2019 durch die Heizungssanierung 
(elektrische Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Erdgas-Spitzenlastkessel) dauerhaft unter den 
Zielwert gesenkt werden. Der Stromverbrauch sinkt zum Vorjahr geringfügig und liegt unter 
dem Benchmark-Zielwert.
Der Mehrverbrauch an Trinkwasser im Jahr 2022 durch die zusätzliche Nutzung des Objektes 
durch die Kindertagesstätte Plaue konnte reduziert werden. Die Kennzahl liegt über dem Mit-
telwert. 
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6.21 GS Stadtilm

Die Verbräuche für Wärme und Strom sanken geringfügig. 
Der Wärmeverbrauchskennwert bleibt auf einem konstant hohen Niveau zwischen Ziel- und 
Mittelwert. 
Der Wasserverbrauch hat aufgrund steigender Nutzung zugenommen. Für Strom und Wasser 
liegen die Kennwerte weiterhin deutlich über den Ziel- und Mittelwerten.  Bei allen Medien sind 
die Daten der Sporthalle enthalten.
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6.22 GS "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach

Der Verbrauch im Bereich Wärme konnte um weitere 6% gesenkt werden. Die Gesamteinspa-
rung durch die Erneuerung der Heizungsanlage beträgt ca. 30%. Der Kennwert für dieses 
denkmalgeschützte Schulgebäude liegt mit 58 kWh/m²a jetzt unter dem Zielwert von 66 
kWh/m²a. 
Die Verbräuche für Strom und Wasser stiegen gegenüber dem Vorjahr und erreichen fast das 
Niveau des Basisjahres 2019. Die Kennwerte liegen zwischen Ziel- und Mittelwert. 
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6.23 RS „Geratal“ Geraberg

In diesem Objekt erfolgte ein Anbau von Klassenräumen und ein Wärmeträgerwechsel zu 
Holzpellet unter Einbindung des vorhandenen Gaskessels als Spitzenlastkessel. Während 
der Umbauarbeiten fand kein Schulbetrieb statt. Die Nutzung als Regelschule erfolgte ab 
dem Schuljahr 2022/23. 
Der Wärmeverbrauch zum Vergleichsjahr 2019 sank um 35%. Der zugehörige Kennwert von 
52 kWh/m²a unterschreitet den Zielwert des Objektes. 
Die Verbräuche für Strom und Wasser spiegeln das Nutzungsverhalten der Schule wider. 
Die Kennwerte liegen nahe dem zugehörigen Mittelwert. 
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6.24 TGS Gräfenroda

Der Wärmeverbrauch konnte durch sparsame Einstellung des Schulhausmeisters gesenkt 
werden. Der Kennwert liegt unter dem Benchmark-Zielbereich. 
Ab 2022 wird der Strom für die Sporthalle separat erfasst. Aus diesem Grund wird ein gerin-
gerer Stromverbrauch ausgewiesen, der sich verstetigt. Der Kennwert für Strom liegt unter 
dem Benchmark-Zielwert. 
Der Wasserverbrauch sinkt geringfügig. Der dazugehörige Kennwert liegt oberhalb des 
Benchmark-Mittelbereichs. 
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6.25 RS Gräfinau-Angstedt

Der Wärmeverbrauch sank leicht. Die Ursache lag an der geringeren Nutzung einiger Räume 
und der sparsamen Einstellung des Schulhausmeisters. Der Kennwert unterschreitet den Ziel-
wert. 
Der Strom- und Wasserverbrauch stiegen leicht an. Der Grund wird in den variierenden Schü-
lerzahlen und der fortlaufenden Digitalisierung verortet. Die Kennwerte liegen unterhalb der 
jeweiligen Zielwerte.
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6.26 RS "Geschwister Scholl" Ilmenau

Eine minimale Reduzierung des Wärmeverbrauchs ist erkennbar. Der Kennwert liegt zwi-
schen Ziel- und Mittelwert. Die Gesamtkosten sanken durch die staatlichen Entlastungsbe-
träge im Jahr 2023 und die Kostenreduktion durch den fehlenden CO2-Kostenanteil für die 
Fernwärmeversorgung in Ilmenau.
Der Wasserverbrauch sank trotz aufgetretenen Wasserschadens. Dadurch und infolge einer 
Fehlfunktion der Bewegungsmelder der Beleuchtung stieg der Stromverbrauch an. Beide 
Schäden konnten beseitigt werden. Die Kennwerte für Strom und Wasser unterschreiten 
trotz des Anstiegs den Benchmark-Zielwert. 
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6.27 RS "H. Hertz" Ilmenau

Der Verbrauch im Bereich Wärme konnte durch sparsames Nutzerverhalten gesenkt werden. 
Der Wärmeverbrauchskennwert liegt deutlich unter dem Zielwert. 
Der Stromverbrauch erhöhte sich leicht aufgrund des Nutzerverhaltens und erreicht den 
Benchmark-Mittelwert.
Der Wasserverbrauch sank und trifft den Benchmark-Mittelwert. Bei allen Medien sind die Da-
ten der Sporthalle enthalten.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh ber EUR

Wärme

K
os

te
n

kW
h

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh EUR

Strom

K
os

te
n

kW
h

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2019 2020 2021 2022 2023

Liter EUR

Wasser

K
os

te
n

Li
te

r



Energiebericht 2023   Ilm-Kreis

- 62 -

6.28 TGS Stadtilm

Der Wärmeverbrauch konnte durch sparsame Einstellungen gegenüber dem Vorjahr weiter 
gesenkt werden. Der Kennwert für den Wärmeverbrauch liegt unter dem Zielwert. In diesem 
Objekt erzeugt ein BHKW Wärme und Strom, der im Objekt verbraucht wird. 
Der Stromverbrauch steigt geringfügig und liegt über dem Benchmark-Mittelwert. Der Wasser-
verbrauch steigt weiter und liegt oberhalb des Mittelwertes. Grund dafür sind steigende Schü-
lerzahlen.
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6.29 RS „Am Schloss Neideck“ Arnstadt

Dieses Objekt befand sich zwischen 2018 und Februar 2022 in einer Generalsanierung.  Nach 
Abschluss der Arbeiten erfolgt die Nutzung als Schulgebäude der Regelschule „Am Schloss 
Neideck“. Der Kennwert Wärmeverbrauch liegt unter dem Zielbereich. 
Der Stromverbrauch bleibt konstant. Der Kennwert trifft genau den Mittelwert. 
Der Wasserverbrauch spiegelt die normale Nutzung des Schulgebäudes wider. Der Kennwert 
liegt oberhalb des Mittelwertes. 
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6.30 Staatl. Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt

Der Wärmeverbrauch konnte aufgrund sparsamer Einstellungen gesenkt werden. Bei allen 
Medien sind die Daten der kleinen Sporthalle enthalten, die seit Ende 2021 nicht mehr genutzt 
wird. Der Kennwert liegt weit unter dem Zielwert.  
Die Verbräuche für Strom und Wasser steigen aufgrund des Nutzungsverhaltens leicht an. Die 
Kennwerte treffen den jeweiligen Zielwert. 
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6.31 Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau

Die Verbrauchswerte für Wärme und Wasser sind gesunken. Neben der sparsamen Betriebs-
weise liegt das am Ende der Nutzung des Gebäudeteils ehem. Glasfachschule (Prof.-Deubel-
Straße) als Interimsobjekt zwischen 2018 bis Mitte 2022 für die GS Langewiesen und RS Gera-
berg sowie einer teilweisen Wiederbenutzung durch das Gymnasium. Die Wärmeverbrauchs-
kennzahl beim Benchmarking liegt unter dem Zielwert. 
Der Stromverbrauch stieg leicht an. Die Kennzahlen für Strom und Wasser liegen zwischen 
Ziel- und Mittelwert.  

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh ber EUR

Wärme

K
os

te
n

kW
h

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh EUR

Strom

K
os

te
n

kW
h

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2019 2020 2021 2022 2023

Liter EUR

Wasser

K
os

te
n

Li
te

r



Energiebericht 2023   Ilm-Kreis

- 66 -

6.32 Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 1

In diesem Objekt sind geringere Verbräuche in allen Bereichen zum Vorjahr sichtbar.  
Der Kennwert Wärme liegt zwischen Ziel- und Mittelwert. 
Durch die Nutzung als Schule mit Internat liegen die Kennwerte für Strom- und Wasserver-
brauch oberhalb der Benchmark-Mittelwerte. 
Die Eigenstromerzeugung des BHKW bewirkt seit 2017 einen Rückgang der Stromkosten, 
die durch die enormen Preissteigerungen 2023 nicht aufgefangen werden konnten.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh ber EUR

Wärme

K
os

te
n

kW
h

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh EUR

Strom

K
os

te
n

kW
h

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2019 2020 2021 2022 2023

Liter EUR

Wasser

K
os

te
n

Li
te

r



Energiebericht 2023   Ilm-Kreis

- 67 -

6.33 Gymnasium "Goetheschule Ilmenau", Haus 2

Leichte Reduktion in allen Bereichen durch sparsame Einstellungen vor Ort. 
Der Kennwert Wärme liegt unterhalb des Zielwertes. Bei Strom trifft er genau den Zielwert. 
Der Rückgang des Stromverbrauchs ergibt sich durch sparsames Nutzerverhalten und der 
schrittweisen Umrüstung auf LED-Technik. Der Kennwert für Wasser liegt oberhalb des 
Benchmark-Mittelwertes. 
Bei allen Medien sind die Daten der Sporthalle enthalten.
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6.34 Staatl. reg. FZ "Dr. Hans Vogel" Ilmenau

Der Verbrauchskennwert für Wärme liegt auf einem stabilen Niveau weit unterhalb des Ziel-
wertes. Die Wärme wird durch eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe erzeugt. Die Kennwerte für 
Strom und Wasser liegen auf einem hohen Niveau oberhalb des Mittelwertes. 
Der Wärme- und Wasserbedarf ist weiterhin sehr hoch, was der besonderen Nutzung dieses 
Objektes geschuldet ist (Förderzentrum, Ganztagsschule). 
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6.35 Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau

Der Wärmeverbrauch ist leicht gesunken. Der Kennwert liegt seit der Fassadensanierung des 
Altneubaus (2018 durchgeführt) unterhalb des Zielwertes. 
Der Stromverbrauch ist gestiegen und trifft genau den Benchmark-Zielwert.  
Der Wasserverbrauch stieg über das Vorjahresniveau und liegt damit über dem Benchmark-
Zielwert. Verantwortlich für die Verbrauchssteigerungen sind steigende Schülerzahlen. 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh ber EUR

Wärme

K
os

te
n

kW
h

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh EUR

Strom

K
os

te
n

kW
h

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2019 2020 2021 2022 2023

Liter EUR

Wasser

K
os

te
n

Li
te

r



Energiebericht 2023   Ilm-Kreis

- 70 -

6.36 Staatl. reg. FZ "Pestalozzischule" Ilmenau, Schulteil Arn.

Der Wärmeverbrauch konnte durch sparsame Einstellungen und geringere Nutzung um 10% 
gesenkt werden. Der Stromverbrauch sank geringfügig. Die Verbrauchskennzahlen für Wärme 
und Strom liegen zwischen den entsprechenden Ziel- und Mittelwerten. 
Der Wasserverbrauch hat sich normalisiert. Der Wasserverbrauchskennwert liegt unter dem 
Benchmark-Zielwert. Grund dafür ist die geringe Schülerzahl dieser Förderschule.
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6.37 Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arnstadt

In allen Bereichen sind Rückgänge zu erkennen. Die Kennzahlen für Strom und Wärme liegen 
unterhalb der Zielwerte. 
Die Schulsporthalle des Objektes wurde 2022 als Flüchtlingsunterkunft genutzt, das hatte er-
höhte Verbräuche zur Folge. 2023 fand eine Sanierung von Teilbereichen der Halle statt, so-
dass nur eine eingeschränkte Nutzung erfolgte.
Der Kennwert für den Wasserverbrauch liegt zwischen Ziel- und Mittelwert.
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6.38 Staatl. BSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau

Der Wärmeverbrauch sank leicht gegenüber dem Vorjahr. Die Verbrauchsreduktion aus der 
Fassadensanierung einiges Gebäudeteils 2021/2022 verstetigt sich. Die Verbrauchskenn-
zahl für Wärme liegt zwischen Ziel- und Mittelwert. 
Der Stromverbrauch erhöhte sich um 3%, ursächlich durch die fortschreitende Digitalisie-
rung. Die Stromverbrauchskennzahl liegt deutlich oberhalb der Vergleichswerte. 
Der Wasserverbrauch ist durch sparsame Einstellungen des Schulhausmeisters gesunken. 
Der Kennwert liegt zwischen dem Benchmark-Mittel- und Zielwert.
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6.39 Sporthalle "Am Jahn-Sportpark" Arnstadt

Die Verbräuche gegenüber dem Vorjahr sind fast konstant geblieben. 

Die Verbrauchskennzahl für Wärme liegt unter dem Benchmark-Zielwert. Die Kennzahl für 
Strom liegt zwischen Ziel- und Mittelwert. Durch die große Nutzungsintensität liegt die Kenn-
zahl für Wasser weit oberhalb der Benchmarkwerte.  
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6.40 Sporthalle Schulgebäude Lindenallee 10, Arnstadt

Der Wärmeverbrauch ist durch die erhöhten Spülvorgänge der Warmwasseranlage zum Vor-
jahr gestiegen. In diesem kleinen Objekt nimmt der Anteil der Warmwassererzeugung ca. 
40% des Jahresverbrauchs ein. 
Das Objekt wird seit April 2018 für Schul- und Vereinssport genutzt. Dieser Betrieb erfolgt 
unabhängig vom dazugehörigen Schulgebäude, welches leer steht und als Effizienzhaus 
Denkmal saniert wird. Der Stromverbrauch ist durch die Bauarbeiten gestiegen. Die Energie-
Verbrauchskennwerte liegen oberhalb der Benchmark-Vergleichswerte.
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6.41 Sporthalle „Schobse-Sporthalle“ Gehren

Der Wärmeverbrauch steigt leicht über den Vergleichswert des Vorjahres.  

Der Stromverbrauch sinkt gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleichsjahr 2019 sinkt er um 
33% ursächlich durch die vollumfängliche Auswirkung der Umrüstung des Hallenbereiches 
auf LED-Technik. Die Kennwerte liegen beide jeweils zwischen Ziel- und Mittelwert. 

Der Wasserverbrauch ist im Verbrauch der GS „Thomas Müntzer“ enthalten und kann deshalb 
hier nicht mit dargestellt werden.
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6.42 Sporthalle TGS Gräfenroda

Gegenüber dem Vorjahr ist der Wärmeverbrauch leicht gesunken. Der Wasserverbrauch 
sank aufgrund von sparsamer Nutzung. Die Kennwerte unterschreiten den jeweiligen Bench-
mark-Zielwert. 
Durch Einbau eines Zwischenzählers im Laufe des Jahres 2022 wird der Stromverbrauch der 
Sporthalle ab 2023 auswertbar, da ab 2023 ein volles Kalenderjahr erfasst wurde. Der Kenn-
wert liegt unterhalb des Zielwertes. 
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6.43 Sporthalle Sportzentrum „Am Hammertor“ Großbreitenbach

Eine leichte Reduktion des Wärmeverbrauchs ist erkennbar. Der Stromverbrauch stieg ge-
genüber dem Vorjahr an. Ursache ist die erhöhte Nutzung des Objektes. Die Verbrauchs-
kennwerte für Wärme und Strom liegen zwischen den Ziel- und den Mittelwerten. Der Was-
serverbrauch steigt gegenüber dem Vorjahreswert. Der Wasserverbrauchskennwert liegt auf 
einem niedrigen Niveau unterhalb des Benchmark-Zielwertes. 
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6.44 Sporthalle Holzhausen

In allen Bereichen sind höhere Verbräuche als 2022 erkennbar, für Wärme und Strom liegen 
Sie im Bereich zwischen Ziel- und Mittelwert. Durch die sparsamen und vorausschauenden 
Einstellungen des Schulhausmeisters konnten diese Werte erzielt werden. Der Kennwert 
beim Wärmeverbrauch unterliegt wegen unregelmäßiger Tankzyklen (Flüssiggas) gewissen 
Schwankungen. Der Wasserverbrauchskennwert liegt oberhalb des Mittelwertes und spiegelt 
die höhere Nutzungsintensität wider.  
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6.45 Sporthalle Ichtershausen

Der Wärmeverbrauch ist gesunken, der Kennwert liegt damit unter dem Zielwert. 

Der Mehrverbrauch beim Wasser gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Umsetzung der 
gesetzlichen Vorgaben an die Trinkwasserhygiene in dieser Sporthalle. Der Kennwert liegt 
über dem Mittelwert. 

Der Stromverbrauch ist im Verbrauch der GS + RS „W. Hey“ Ichtershausen enthalten und kann 
deshalb hier nicht dargestellt werden.
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6.46 Sporthalle "Am Stollen" Ilmenau

Ein Rückgang im Wärmeverbrauch gegenüber dem Vorjahr ist erkennbar. 
Der Wärmeverbrauchskennwert bewegt sich stabil unterhalb des Benchmark-Zielwertes. 

Die Verbrauchswerte für Strom und Wasser steigen über das Vorjahresniveau durch ver-
mehrte Nutzung. Die Kennwerte liegen jeweils zwischen Ziel- und Mittelwert. 
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6.47 Sporthalle Campus Ilmenau

Gegenüber dem Vorjahr sind Verbrauchserhöhungen im Bereich Wärme und Strom erkenn-
bar. 
Für dieses Objekt werden keine Kennwerte angegeben, da diese wegen der gemeinsamen 
Nutzung durch die TU Ilmenau und den Ilm-Kreis nicht realistisch wären. Die hier dargestellten 
Werte sind die Anteile an Verbrauch und Kosten, die dem Ilm-Kreis zugerechnet werden. 
Diese belaufen sich im Berichtsjahr auf ca. 37 % der Gesamtwerte.
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6.48 Sporthalle GS "Karl Zink" + Büros

Ein Rückgang beim Verbrauch von Wärme, Strom und Wasser sind erkennbar. Die Ver-
brauchskennzahl für Wärme liegt beim Benchmarking unter dem Zielwert. Die Wärmeversor-
gung wurde auf Fernwärme umgestellt. Deren Einsparung kommt 2023 vollumfänglich zu Tra-
gen. Die Warmwasserbereitung ist außer Betrieb und muss erneuert werden. Der Kennwert 
liegt unterhalb des Zielwertes. Der hohe Wert beim Stromverbrauch ist durch zusätzliche Nut-
zer und Technik bedingt, dieser Kennwert bewegt sich im Bereich des Benchmark-Mittelwer-
tes. Der Wasserverbrauchsreduktion ist mit einer geringerer Nutzeranzahl zu erklären. Er liegt 
unterhalb des Zielwertes. 
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6.49 Sporthalle GS "Ziolkowski" Ilmenau

Der Wärmeverbrauch stabilisiert sich auf das Niveau vom Vorjahr und dem Basisjahr 2019. 
Die Verbrauchskennzahl für Wärme liegt auf einem höheren Niveau zwischen den entspre-
chenden Ziel- und den Mittelwerten. Die Gebäudehülle der Sporthalle ist sanierungsbedürftig 
und undicht. Dieses Objekt ist für eine Generalsanierung vorgesehen.

Der Stromverbrauch steigt leicht gegenüber dem Vorjahr, liegt noch unter dem Basisjahr 2019. 
Der Wasserverbrauch ist im Verbrauch der GS „Ziolkowski“ Ilmenau enthalten und kann des-
halb hier nicht dargestellt werden.
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6.50 Sporthalle "Ilm-Sporthalle" Ilmenau

Der Rückgang aller Verbräuche ist zu erkennen und auf das normale Nutzungsprofil einer 
Sporthalle zurückzuführen. Zusätzlich führte die zeitweise Objektschließung zur Erneuerung 
des Hallenbodens zu einem Verbrauchsrückgang. Die Kennwerte können wegen der einge-
schränkten Nutzung nicht ausgewertet werden. Der enorme Verbrauchsanstieg 2022 resul-
tiert aus der Nutzung des Objektes als Notunterkunft. 
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6.51 Sporthalle Kirchheim

Zum Vorjahr ist der Wärmeverbrauch fast konstant geblieben. Der Kennwert liegt unterhalb 
des Zielwertes. Der Stromverbrauch erhöhte sich durch vermehrte Nutzung der Halle. Der 
Kennwert liegt zwischen Ziel- und Mittelwert. 
Der Kennwert für den Wasserverbrauch liegt trotz Steigerung unterhalb des Zielwertes. Der 
Grund dafür sind unterschiedlichen Nutzerzahlen der Sporthalle. 
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6.52 Sporthalle Kultur- und Sportzentrum Langewiesen

Sinkende Verbräuche in allen Bereichen sind erkennbar. Die Reduktion im Wärmeverbrauch 
liegt an der Aufschaltung des Objektes auf die Gebäudeleittechnik des Landratsamtes. Da-
durch werden Temperaturen und Heizzeiten effektiver überwacht. Der Verbrauchskennwert 
von Wärme liegt weit unterhalb des entsprechenden Zielwertes. Strom- und Wasserver-
brauch sind gesunken. Die Lüftungsanlage ist aufgrund von Erneuerungsarbeiten der Brand-
meldeanlage außer Betrieb. Der Kennwert für den Stromverbrauch liegt zwischen dem Ziel- 
und dem Mittelwert.
Der sinkende Wasserverbrauch deutet auf eine geringe Nutzung hin. Der Kennwert liegt weit 
unterhalb des Zielwertes. 
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6.53 Sporthalle Marlishausen

Die SSH Marlishausen wurde 2020 fertiggestellt. Der Wärmeverbrauch stieg geringfügig zum 
Vorjahr. Der Verbrauchskennwert für liegt weit unter dem Zielwert. 
Durch Optimierung der Regelung konnte der Stromverbrauch weiter gesenkt werden. Der 
umfangreichen Anlagentechnik geschuldet liegt der Stromverbrauch auf einem hohen Niveau 
über dem Benchmark-Mittelwert.
Der Wasserverbrauch steigt weiter und liegt über den Benchmark-Mittelwert. Als Ursache 
werden die erforderlichen Spülungen wegen der Hygieneanforderungen im Trinkwasserbe-
reich angegeben. 
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6.54 Sporthalle Martinroda

Der Wärmeverbrauch stieg über das Vorjahresniveau, da die Raumtemperaturen auf ein er-
trägliches Maß angehoben wurden. An einer getrennten Einstellmöglichkeit des Hallen- und 
Umkleidebereiches wird gearbeitet. Die Verbrauchskennwerte von Wärme und Wasser liegen 
unter den Zielwerten. 
Der Stromverbrauch sinkt gegenüber dem Vorjahr und liegt über dem Benchmark-Mittelwert. 
Ursache für den hohen Stromverbrauchs des Objektes ist der Betrieb der Lüftungsanlage im 
Umkleidebereich. Sie wird seit Ende 2023 mit einer Zeitschaltuhr gesteuert. Der sparsame und 
nur zeitweilige Betrieb der Lüftungsanlage führte zu Komforteinbußen bei der Nutzung der 
Umkleidebereiche. 
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6.55 Sporthalle Osthausen

Es ist ein Rückgang aller Verbräuche gegenüber dem Vorjahr erkennbar. Die extremen 
Schwankungen beim Wärmeverbrauch werden durch unregelmäßige Tankzyklen (Flüssig-
gas) verursacht.  Deshalb ist der Wärmeverbrauchskennwert hier nicht aussagefähig. Die 
gemittelten Kennwerte für Wärme und Strom liegen zwischen Mittel- und Zielwert. Der 
Stromverbrauch ist aufgrund der eingeschränkten Nutzung durch eine Baumaßnahme ge-
sunken. Der Wasserverbrauch sank leicht. Der Kennwert liegt oberhalb des Mittelwertes. 
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6.56 Sporthalle Plaue

Es ist ein Rückgang des Wärmeverbrauchswertes aufgrund sparsamer Einstellungen zu ver-
zeichnen. Die Verbrauchskennzahl für Wärme liegt beim Benchmarking auf einem hohen Ni-
veau im Bereich zwischen Ziel- und den Mittelwert. Die Heizungsanlage hat ihre Nutzungs-
dauer überschritten und soll erneuert werden. Der Strom- und Wasserverbrauch stiegen zum 
Vorjahr durch höhere Nutzung des Objektes, erreichen jedoch nicht das Niveau des Basis-
jahres 2019. Der Anstieg beim Wasserverbrauch 2020 wurde durch einen Wasserschaden 
verursacht. Die Kennwerte für Strom und Wasser liegen zwischen Benchmark-Ziel- und Mit-
telwert.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh ber EUR

Wärme

K
os

te
n

kW
h

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2019 2020 2021 2022 2023

kWh EUR

Strom

K
os

te
n

kW
h

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2019 2020 2021 2022 2023

Liter EUR

Wasser

K
os

te
n

Li
te

r



Energiebericht 2023   Ilm-Kreis

- 91 -

6.57 Sporthalle TGS Stadtilm

Zum Vorjahr sanken die Verbräuche für Wärme und Wasser durch sparsame Einstellungen 
bzw. Nutzung des Objektes. 
Bei Wärme erreicht der Verbrauchskennwert infolge der 2017 sanierten Bausubstanz einen 
sehr niedrigen Wert unterhalb des Zielwertes.  
Der Stromverbrauch stieg ursächlich wegen des Nutzerverhaltens an. Die Verbrauchskenn-
zahlen für Strom und Wasser liegen zwischen den entsprechenden Ziel- und den Mittelwerten. 
Im Objekt befinden sich außer der Sporthalle mit Sanitär- und Umkleideräumen auch Unter-
richtsräume.
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6.58 Sporthalle Stützerbach

Der Wärmeverbrauch ändert sich kaum zum Vorjahr und pendelt sich auf das Niveau 2019 
ein. Der Schulhausmeister versucht durch viel Zeitaufwand für die Regulierung der Hei-
zungsanlage seit Jahren größere Verbräuche und Kosten durch den schlechten baulichen 
Zustand des Gebäudes aufzufangen. Die Wärmeverbrauchskennzahl ist sehr hoch, bedingt 
durch die baulichen Gegebenheiten des Objektes. Bei Strom und Wasser werden die Ziel-
kennwerte unterschritten. 
Am Standort Stützerbach entsteht ein Sporthallenneubau mit erhöhten Effizienzanforderungen 
und dem Einsatz Erneuerbarer Energien.
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6.59 Sporthalle GS „L. Bechstein“, Arnstadt

Die Nutzung der Sporthalle erfolgt nach der Generalsanierung 2018-2021 erst seit Schuljah-
resbeginn 2021. Der Wärmeverbrauch hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht.  
Die Beheizung erfolgt über eine Gas-Wärmepumpe, an deren Optimierung noch gearbeitet 
wird.  Der Kennwert liegt unter dem Benchmark-Zielwert. 
Der Stromverbrauch ist leicht gestiegen. Er wurde bis 2019 bei der GS Bechstein erfasst. Der 
umfangreichen Anlagentechnik geschuldet liegt der Stromverbrauch auf einem relativ hohen 
Wert zwischen den Vergleichswerten. Der Wasserverbrauch blieb konstant. Der Kennwert liegt 
unter dem Zielwert.
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 6.60 Landratsamt Arnstadt

Der Verbrauch sank in allen Bereichen unter die Vorjahreswerte. 
Die Ursache für die Wärmeverbrauchsreduktion liegt einerseits an der Berichtigung der Zu-
ordnung des Erdgasverbrauchs für die Stromerzeugung des Blockheizkraftwerkes (BHKW); 
an der Optimierung der Ansteuerung des BHKW und andererseits an der Absenkung der 
Raumtemperatur für öffentliche Gebäude (außer Schulen) gemäß der gesetzlichen Vorgabe 
der EnSikuMaV, die von Herbst 2022 bis Frühjahr 2023 galt. Der Kennwert liegt zwischen 
Ziel- und Mittelwert. 
Der Stromverbrauch konnte durch Umstellung auf LED für einen ersten Bauabschnitt und 
Einsparungen durch kürzere Nutzungszeiten (z.B. Homeoffice) gesenkt werden. Im Strom-
verbrauch enthalten sind 5% Ladestrom für 3 Elektrodienstfahrzeuge. Die Verbrauchskenn-
zahlen für Strom und Wasser liegen über den Benchmark-Vergleichswerten.
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6.61 Landratsamt Ilmenau

Der Wärmeverbrauch stieg geringfügig gegenüber dem Vorjahr. Der Verbrauchskennwert für 
Wärme liegt zwischen Benchmark-Ziel- und -Mittelwert. 
Der Stromverbrauch erhöhte sich um 10%. Die Ursache liegt im seit 2023 enthalten Lade-
strom von 3 Elektrodienstfahrzeugen in Höhe von 13% des Gesamtverbrauchs. 
Der Wasserverbrauch sank leicht gegenüber dem Vorjahreswert. Die Kennwerte für Strom 
und Wasser liegen oberhalb der Benchmark-Mittelwerte. 
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7. Energieverbrauch und Energiekosten von Dienstwagen

Der Fuhrpark des Landratsamtes bestand 2023 aus 43 Fahrzeugen. Davon hatten 7 Fahr-
zeuge einen Elektroantrieb. In Tabelle 19 werden Verbrauch und Kosten der beiden An-
triebsarten für eine durchschnittliche jährliche Fahrleistung von 10.000 km gegenübergestellt.  
Die Verbrauchsdaten wurden durch das Fuhrparkmanagement und das Energiemanagement 
im Jahr 2023 erhoben. 

Dienstwagen Klein-PKW Elektroantrieb Verbrennerantrieb
8,4 kWh/l Benzin

Energieverbrauch pro 10.000 km 2.000 kWh (20 kWh/100 km) 5.500 kWh (6,5 l/100km)

Energiekosten pro 10.000 km 460 Euro 1.200 Euro

Tabelle 19: Auswertung nach Antriebsarten im Fuhrpark 

Die Umstellung des Fuhrparks auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb soll gemäß gesetzlicher Vor-
gabe bis Ende 2025 zu 38,5 % und bis Ende 2030 zu 77% erfolgen. Mit dem Umstieg auf 
Elektroantrieb werden Energie und Kosten eingespart. Im Objekt „Landratsamt Ilmenau“ 
steigt der Stromverbrauch durch das Laden der Fahrzeuge. Dieser Mehrverbrauch wird 
durch geringere Kraftstoffkosten im Bereich des Fuhrparkes mehr als nur kompensiert.

8. Auswirkung von Sanierungsmaßnahmen

8.1. Generalsanierung der Schulsporthalle (SSH) Dörnfeld 

Die SSH Dörnfeld wurde von 2021 bis 2022 saniert. Zusätzlich zu den Verbrauchsdaten des 
Gesamtobjektes (bestehend aus der Grundschule, dem Werkraumgebäude und der Schul-
sporthalle) aus den Energieträgerabrechnungen unter Punkt 6.5 liegen weitere Daten vor. 

Die Grafik 9 zeigt den Wärmeverbrauch vor und nach der Sanierung. Die Daten werden nicht 
von der Software „EKOMM“ erfasst und sind deshalb nicht witterungsbereinigt. Unter Berück-
sichtigung der Flächenvergrößerung der Schulsporthalle um ca. 20% ergibt sich eine spezifi-
sche Einsparung von ca. 80% durch die energetische Sanierung.

Grafik 9: Wärmeverbrauch SSH Dörnfeld vor und nach der energetischen Gebäudesanierung
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9. Mittelfristige Kostenprognose

Die Grafik 10 zeigt den prognostizierten Verlauf von Energie- und Wasserkosten bis zum 
Jahr 2032 aller erfassten Objekte. Aufgrund der Marktsituation 2023 fand eine extreme Kos-
tensteigerung statt. In den Folgejahren beeinflusst der steigende CO2-Preis zusätzlich den 
Energiepreis. 

Die im Energiebericht 2022 prognostizierte Preissteigerung für 2023 wurde noch übertroffen. 

Folgende Randbedingungen wurden für die jährliche Kostensteigerungsprognose angenom-
men: Fernwärme 6%; Erdgas, Heizöl, Holz 10%; Strom 3%; Wasser 3%

Grafik 10: Energie- und Wasserkostenprognose aller erfassten kreiseigenen Objekte bis 2032

10. Empfehlungen und Ziele in Auswertung der Ver-
brauchskennzahlen

Die Erfassung, Aufbereitung und Darstellung der Verbrauchsdaten und der Kosten im jährli-
chen Energiebericht bietet die Möglichkeit, durch interne Vergleiche und durch das Benchmark-
Verfahren Objekte zu identifizieren, bei denen die Verbräuche von Energie und Wasser sowie 
die entsprechenden Kosten unverhältnismäßig hoch sind. 

An den Gesamtkosten nehmen die Kosten für Wärme den größten Anteil ein, wie die Grafik 4 
zeigt. Deshalb ist es sinnvoll, vorrangig in diesem Sektor Maßnahmen zur Energieeinsparung 
vorzunehmen.

Die in Tabelle 16 dargestellten Kennzahlen beziehen sich auf die Energiemenge, die für Hei-
zung und Warmwasserbereitung verbraucht wird (kurz Wärme). Hier sind zunächst die Objekte 
zu identifizieren, welche die höchsten Wärmeverbräuche bezogen auf die Bruttogrundfläche 
haben.

Im nächsten Schritt ist eine genauere Betrachtung dieser Objekte erforderlich, um die speziel-
len Gegebenheiten, die zu „schlechten“ Kennwerten und zu hohen Kosten führen, berücksich-
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tigen zu können. Darauf aufbauend werden Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanie-
rung vorgeschlagen. 

Bei Anwendung dieses Algorithmus und unter Berücksichtigung der bereits geplanten Maß-
nahmen unter 3.1.2. sind folgende bauliche Maßnahmen noch erforderlich.

Objekt Indikator Mögliche Maßnahmen Auswirkung

SSH „Karl-
Zink“

- energetische Sanierung aufgrund 
Nutzungsende der Bauteile und 
Anlagentechnik

- Dämmung Fassade, Dach oder  
oberste Geschossdecke; 

- Erneuerung Anlagentechnik

- Einsparung von  
Heizenergie und      
Kosten 

SSH Gehren - hoher Wärmeverbrauchskennwert
- Kessel Baujahr 1997

- Erneuerung Wärmeerzeuger, 
Wechsel des Energieträgers

- Herstellen Fernbedienbarkeit (Ge-
bäudeleittechnik)

- Einsparung von  
Heizenergie und      
Kosten 

GS Dörnfeld - Fassade ungedämmt
- Ausbau Dachgeschoss unfertig

- Dämmung Fassade
- Ausbau DG 

- Einsparung von  
Heizenergie und      
Kosten 

SBSZ Ilmenau - Aula: Energieintensive Lampen 
installiert - Umstellung Beleuchtung auf LED - Einsparung von  

Strom und Kosten 

GS Stadtilm - hoher Wärmeenergieverbrauch
- Kessel Baujahr 1995

- Erneuerung Wärmeerzeuger, 
Wechsel des Energieträgers

- Einsparung von  
Heizenergie

Sporthallen 
Ilm-Kreis

- energieintensive Lampen instal-
liert

- Stromverbräuche reduzierbar
- Umstellung Beleuchtung auf LED - Einsparung von  

Strom und Kosten

Verwaltungs-
gebäude Ilm-
Kreis

- Stromverbräuche nicht auffällig, 
aber reduzierbar - Umstellung Beleuchtung auf LED - Einsparung von  

Strom und Kosten 

Tabelle 20: Empfehlung von baulichen Maßnahmen

Das Bundesklimaschutzgesetz (KSG) 2021 verankert die Klimaneutralität bis 2045. 
Demnach erhält die Kennzahl für die CO2-Emission für alle Investitionsentscheidungen 
mehr Gewicht. Hier erfolgt der Verweis auf das umfangreiche „Konzept zur Erreichung der 
CO2-neutralen Bewirtschaftung kreiseigener Immobilien im ILM-KREIS“. 

Die Verbräuche von Energie und Wasser sind bis zu einem gewissen Grad mittels technischer 
oder baulicher Mittel (Gebäudeleittechnik, energetische Sanierung) beeinflussbar. Um den da-
mit erreichten optimalen Verbrauch zu halten, ist es wichtig, in den Bemühungen zur Einspa-
rung von Energie und Trinkwasser nicht nachzulassen. Andernfalls werden alle Verbräuche 
automatisch wieder nach oben gehen. Dies ist ein bekannter Erfahrungswert der Branche. 

Die Mitwirkung der Nutzer vor Ort ist unabdingbar für den sparsamen Umgang mit Ener-
gie. Durch technische Möglichkeiten lassen sich Elektroenergie und Trinkwasser nur 
begrenzt einsparen, denn hier hat der Nutzer einen erheblichen Einfluss. Deshalb ist die 
Arbeit mit den Nutzern der Liegenschaften (Lehrer, Schüler, Hausmeister, Nutzer der 
Verwaltungsgebäude) außerordentlich wichtig, um eine Sensibilisierung für Einspa-
rungsmöglichkeiten zu erreichen. 

Das Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement sieht es als seine Aufgabe, die Nutzer 
aller kreiseigenen Liegenschaften jederzeit ausreichend, bedarfsgerecht und unter Beachtung 
eines effizienten und sparsamen Ressourceneinsatzes mit Strom, Heizwärme und Trinkwas-
ser zu versorgen. 

Dabei muss der Schwerpunkt besonders bei Heizwärme auf der bedarfsgerechten Versor-
gung liegen. Hier haben die Zeiträume der Versorgung wie auch die vorgehaltenen Raum-
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temperaturen eine zentrale Bedeutung. Die Information der Nutzer und die konsequente Ein-
haltung der vorgeschriebenen Temperaturen sind hierfür unabdingbar.

Es muss gelingen, die in den letzten Jahren weitgehend abgesenkten Energieverbräuche auf 
diesem Niveau zu halten bzw. weiter abzusenken. Ebenso gilt es beim Trinkwasser den mit 
Energie- und Wasserverbrauch einhergehenden gesetzlichen Auflagen mit Einsparungen 
beim Verbrauch zu begegnen. 

Ziel ist es, den langfristigen Preisanstieg bei Energie und Trinkwasser auch künftig 
durch Verbrauchsrückgänge abzufedern. Mittel zur Erreichung dieses Ziels sind die 
weitere energetische Ertüchtigung der Gebäudesubstanz des Ilm-Kreises, der Ausbau 
und die Nutzung der Gebäudeleittechnik und die Einbeziehung der Nutzer und Anlagen-
betreiber in die Bemühungen zum effizienten Einsatz der Ressourcen Energie und 
Trinkwasser.

11. Anhang

11.1    Berechnungsgrundlagen

11.1.1 Verbrauchsdaten

Umrechnungsfaktoren für die Bestimmung der Energieverbräuche

Um den Energieverbrauch bei unterschiedlichen Energieträgern vergleichen zu können, müs-
sen diese auf eine gemeinsame Mengenbasis bezogen werden. Als gemeinsame Basis eignet 
sich die Einheit „Kilowattstunde“ [kWh], also die Menge der Energie. In der folgenden Tabelle 
sind die Energiewerte-Umrechnungsfaktoren der einzelnen Energieträger aufgeführt.

Energieträger Mengeneinheit Heizwert

Strom kWh               1 kWh/kWh

Heizöl Liter            9,8 kWh/l

Erdgas (bei Brennwert-
technik)

m³             10 kWh/m³

Holzpellets kg            4,9 kWh/kg

Holzhackschnitzel kg            4,0 kWh/kg

Tabelle 21: Umrechnungsfaktoren Energieträger

Berechnungsgrundlagen der Energie- und Wasserverbräuche

Um Energie- und Wasserverbräuche von Gebäuden unterschiedlicher Größe und in verschie-
denen Regionen gelegen vergleichbar zu machen, ist es notwendig, diese standardisiert zu 
erfassen und auszuwerten. Energieverbrauchswerte werden nach dem tatsächlich gemesse-
nen Verbrauch berechnet. Die in den folgenden Abschnitten dargestellten Formeln dienen zur 
Berechnung der Energieverbrauchswerte und entsprechen der in der VDI-Richtlinie „Energie-
verbrauchskennwerte für Gebäude“ (VDI 3807) gegebenen Empfehlung.
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Korrektur des Strom- und Wasserverbrauches auf den Bezugszeitraum

Alle im Bericht angegebenen Energieverbrauchswerte für Licht- und Kraftstrom sowie Wasser 
werden, um vergleichbar zu sein, auf einen festen Bezugszeitraum, ein Kalenderjahr, umge-
rechnet. Die Umrechnung erfolgt linear anhand folgender Gleichung:
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�� �� ,              wobei gilt:

EV bereinigter Energieverbrauch in kWh

EVg gemessener Energieverbrauch in kWh

zV Anzahl der Tage, an denen der Energieverbrauch
gemessen wurde

Witterungsbedingte Bereinigung des Heizenergieverbrauches

Um eine Vergleichbarkeit zu schaffen, muss der Wärmeenergieverbrauch normiert werden. 
Die witterungsbedingte Korrektur erfolgt anhand der Größe „Heizgradtage“, die ein Maß für 
den Wärmebedarf darstellt. Sie erfolgt nach der Gleichung
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�� �� ,               wobei gilt:

EVH bereinigter Energieverbrauch in kWh

EVg gemessener Energieverbrauch in kWh

G15m mittlere Heizgradtage des Ortes in Kelvin * d

G15 tatsächliche Heizgradtage im Messzeitraum des Ortes
in Kelvin * d

Die erforderlichen Klimadaten werden von den amtlichen Wetterstationen Erfurt und Meinin-
gen bezogen.

11.1.2 Verbrauchskennwerte

Allgemeines

Energieverbrauchskennwerte dienen als Maß für die Höhe des Energieverbrauches von Ge-
bäuden und Einrichtungen. Im Vergleich mit gleichartig genutzten Objekten lässt sich damit 
eine energiebezogene Einstufung der Gebäude und Einrichtungen vornehmen.

Voraussetzungen für die Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten sind:

�� die Klassifizierung der Gebäude,

�� die Einrichtung und Zuordnung einer eindeutigen Nutzung bezogen auf eine dazugehörige 
Fläche,

�� die Verwendung von bereinigten Energieverbräuchen.
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Berechnung des Heizenergieverbrauchskennwertes (Wärmeverbrauchskennwert)

Der Heizenergieverbrauchskennwert berechnet sich anhand folgender Gleichung:

��
��
��

�� �"

�� �"

��

�� ,                     wobei gilt:

eVH Heizenergieverbrauchskennwert in kWh/m2a

EVH bereinigter Wärmeverbrauch in kWh/a

AE Energiebezugsfläche in m2  (hier Bruttogrundfläche)

Berechnung des Wasserverbrauchskennwertes 

Der Wasserverbrauchskennwert berechnet sich anhand folgender Gleichung:

�F
��
��

�� �@

�� �@

��

�� ,                     wobei gilt:

vVW Wasserverbrauchskennwert in m3/m2a

VVW auf ein Jahr hochgerechneter Wasserverbrauch in m3/a

AE Bezugsfläche in m2 (hier: Bruttogrundfläche)

11.1.3 Kosten

Bei der Berechnung der Kosten für den Verbrauch der verschiedenen Energieträger müssen 
die unterschiedlichen Lieferbedingungen berücksichtigt werden. 

Strom, Erdgas und Wasser werden kontinuierlich geliefert und abgerechnet. Anhand geeigne-
ter Zähler bzw. der Abrechnungen lässt sich der Verbrauch pro Zeitintervall dieser Energieträ-
ger einfach bestimmen. 
Bei Heizöl, Flüssiggas, Holzhackschnitzeln und Holzpellets werden im Gegensatz dazu in un-
regelmäßigen Abständen entsprechende Mengen zu einem bestimmten Preis bestellt und ein-
gelagert. Der Verbrauch lässt sich anhand von Füllstandsmessern oder Wärmemengenzäh-
lern ermitteln. Wird keine Verbrauchsmessung durchgeführt, so wird der Verbrauch anhand 
der vorliegenden Datenbasis (z. B. den vorliegenden Rechnungen für die Öllieferungen) be-
stimmt. 

Die Verbrauchskosten werden anhand der gemessenen bzw. bestimmten Verbrauchswerte 
und der im jeweils letzten gültigen Versorgungsvertrag getroffenen Preisvereinbarungen oder 
bei Einzellieferungen anhand des für den Energieträger bezahlten Preises berechnet.

11.2    Glossar

Basisjahr: Jahr der frühesten Darstellung der Verbrauchswerte im vorliegenden Bericht, also 
das Jahr 2019. Das Basisjahr dient als Vergleichsmöglichkeit für die Folgejahre.

Bezugsgröße: Die Bezugsgrößen (z.B. kWh/m 2 oder m3/m2) dienen dazu, Einrichtungen glei-
cher Nutzung aber unterschiedlicher Größe miteinander vergleichen zu können. Sie sind von 
der Nutzung abhängig. Die zur Berechnung herangezogene Gebäudefläche ist die Brutto-
grundfläche (BGF).



Energiebericht 2023   Ilm-Kreis

- 102 -

BGF: Bruttogrundfläche, Summe der Grundflächen aller vollständig umschlossenen Räume 
eines Gebäudes.

BHKW: Blockheizkraftwerk; Ein mit Gas betriebener Motor, der fest mit einem elektrischen 
Generator gekoppelt ist. Der Generator erzeugt Strom, welcher im Objekt verbraucht oder ins 
Netz eingespeist wird. Die entstehende Abwärme des Motors wird über Wärmetauscher dem 
Heizungssystem zugeführt. Das System gilt als hocheffizient (Gesamtwirkungsgrad > 90 %). 
Anschaffung und Betrieb werden gefördert und steuerbegünstigt. 

BWK: Brennwertkessel (wenn wandhängend: Brennwerttherme), gas- oder ölbefeuerter Wär-
meerzeuger für Heizwärme und zur Warmwasserbereitung; Kessel und Abgassystem sind aus 
säurefesten Werkstoffen. Die Abgastemperatur wird unter die Kondensationstemperatur ge-
bracht und dadurch die Rückgewinnung der Latentwärme ermöglicht (Energie, die bei der Kon-
densation von Wasserdampf frei wird).

BWT: Brennwerttechnik, in BWK eingesetzte Technologie

Emission (lateinisch: emittere, aussenden) bezeichnet den Austritt von Schadstoffen in Luft, 
Boden und Gewässer, aber auch von Lärm und Erschütterungen und zwar an der Quelle.

Endenergie: vom Verbraucher bezogene Energieform, meist Sekundärenergie, z.B. Elektrizi-
tät aus dem öffentlichen Stromnetz

Gradtagszahl ist eine ortsabhängige Kenngröße, die die lokalen klimatischen Bedingungen 
widerspiegelt. Sie wird vom Deutschen Wetterdienst zur Verfügung gestellt und für die Klima-
bereinigung von Verbrauchsmesswerten verwendet.

Kilowattstunde [kWh]: Einheit bzw. Maß für die geleistete Arbeit (Heizwärme, Licht usw.)

Kohlendioxid (CO 2): Farb- und geruchloses Gas, das bei der Verbrennung fossiler Brenn-
stoffe (z. B. Erdgas, Erdöl oder Kohle) freigesetzt wird. Kohlendioxid gilt als wichtigster Vertre-
ter der Treibhausgase, die zur Verstärkung des natürlichen Treibhauseffektes und der damit 
verbundenen globalen Erwärmung beitragen.

Objekt: Ein Objekt fasst ein oder mehrere Gebäude/Einrichtungen zu einer auf den Energie- 
und Wasserverbrauch bezogenen Gesamtheit zusammen. Dafür ist es erforderlich, dass den 
Einrichtungen separat oder gemeinsam eindeutige Energieverbrauchswerte für Licht- und 
Kraftstrom, Wärme und Wasser zugeordnet werden können (z. B. ein Schulzentrum, beste-
hend aus Grund- und Regelschule, Turnhalle und Sportplatz).

Stromverbrauchskennwert [kWh/m²a]: Stromverbrauch bezogen auf die Nutzfläche (hier: 
Bruttogrundfläche) eines Gebäudes und den Zeitraum eines Jahres. Der Wert dient als Ver-
gleichszahl und ist ein Hilfsmittel für die Beurteilung des Stromverbrauches.

Verbrauchskennwert [kWh/m²a bzw. m³/m²a]: Der Verbrauchskennwert ist ein Sammelbegriff 
für die flächenbezogenen Kennwerte eines Gebäudes. Er wird aus dem Energieverbrauch 
(Brennstoff, Wärme, elektrische Energie) oder dem Wasserverbrauch eines Jahres ermittelt. 

Wärmebedarf: der aufgrund des Standortes, der Gebäudegegebenheiten und der Nutzung 
rechnerisch ermittelte Bedarf des Gebäudes an Wärmeenergie

Wärmeverbrauchskennwert [kWh/m²a]: der witterungsbereinigte Heizenergieverbrauch be-
zogen auf die Energiebezugsfläche (hier: Bruttogrundfläche) eines Gebäudes und den Zeit-
raum eines Jahres; Der Wert dient als Vergleichszahl und ist ein Hilfsmittel für die Beurteilung 
des Heizenergieverbrauches.
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Wasserverbrauchskennwert [m³/m²a]: der Wasserverbrauch bezogen auf die Nutzfläche 
(hier: Bruttogrundfläche) eines Gebäudes und den Zeitraum eines Jahres; Der Wert dient als 
Vergleichszahl und ist ein Hilfsmittel für die Beurteilung des Wasserverbrauches.

EnSikuMaV: Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame 
Maßnahmen im Geltungsbereich vom 1.9.2022 bis 15.04.2023. Für öffentliche Gebäude (au-
ßer Schulen) traten folgende Energiesparmaßnahmen in Kraft:  Gemeinschaftsflächen, die 
nicht dem Aufenthalt dienen, dürfen nicht beheizt werden. In Arbeitsräumen darf die Tempe-
ratur nicht über 19 Grad liegen. Dezentrale Trinkwassererwärmungsanlagen wie Boiler oder 
Durchlauferhitzer müssen abgeschaltet werden, wenn das Wasser überwiegend zum Hände-
waschen verwendet wird.
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Anfragen der Kreistagsmitglieder

Einreicher Fraktion Datum Datum der
Beantwortung

Herr Dr. Dietrich, Jens AfD 04.09.2024 15.11.2024

Thema

Aufteilung des monatlichen Fahrkartenverkaufs bei der IOV seit 1.1.2022

Anfragen und Beantwortung 

Wie teilt sich der Fahrkartenverkauf bei der IOV seit 1.1.2022 auf?

Bitte monatlich nach Ticketart inkl. Schülerbeförderung aufschlüsseln.

Antwort:

Die Anzahl der monatlich durch das kreisliche Verkehrsunternehmen, die IOV Omnibusverkehr 
GmbH Ilmenau (IOV), verkauften Fahrscheine nach Fahrscheinart für den Zeitraum vom 
01.01.2022 bis zum 31.08.2024 können aus rechtlichen Gründen nicht zur Verfügung gestellt 
werden. 

Bei den angefragten Daten handelt es sich allesamt um Betriebsdaten der IOV, die als Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnis einzuordnen und deshalb vertraulich zu behandeln sind. Da-
ten, Unterlagen und Informationen, die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse beinhalten, sind 
von dem Auskunftsrecht nach § 101 Abs. 3 Satz 4 Thüringer Gemeinde- und Landkreisord-
nung (ThürKO) nicht erfasst. 
  
Der Aufsichtsrat der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau, der auf der Grundlage des § 114 
ThürKO i.V.m. § 73 Abs. 1 Nr. 3 ThürKO errichtet wurde, hat die Möglichkeit bei der Geschäfts-
führung einen Antrag auf Bereitstellung der o.g. Informationen gegenüber dem Aufsichtsrat in 
seiner Gesamtheit zu stellen. 
Bei dem Aufsichtsrat der IOV handelt es sich um einen Aufsichtsrat nach § 52 Gesetz betref-
fend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG). Gemäß § 52 Abs. 1 GmbHG gilt 
§ 111 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG), wonach eine solche Auskunftspflicht der Geschäftsführung 
gegenüber dem Aufsichtsrat besteht. Der Aufsichtsrat der IOV besteht aus acht Mitgliedern. 
Aus dem Kreistag des Ilm-Kreises werden sechs gewählte Kreistagsmitglieder in den Auf-
sichtsrat der IOV entsandt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse/Informationen unterliegen der 
Verschwiegenheitspflicht von Aufsichtsräten (§ 52 GmbHG, § 116 AktG i.V.m. § 93 Abs. 1 Satz 
2 AktG). 

gez: Petra Enders
Landrätin
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Anfragen der Kreistagsmitglieder

Einreicher Fraktion Datum Datum der
Beantwortung

Herr Dr. Dietrich, Jens AfD 04.09.2024 15.11.2024

Thema

Monatliche Neuanmeldungen zur Tafel seit 1.1.2022

Anfragen und Beantwortung 

Wie verteilen sich die Neuanmeldungen und Berechtigungen für die Tafel im Ilm-Kreis seit 
dem 1.1.2022? Bitte monatlich nach Geschlecht und Nationalität aufschlüsseln.

Antwort:

Die Arbeit der Tafel in Arnstadt erfolgt auf ehrenamtlicher Basis und in der Rechtsform eines, 
unter dem Dachverband der Tafel Deutschland e.V. organisierten, eingetragenen Vereins 
(„Die Tafel in Arnstadt e.V.“). Satzungsgemäßes Ziel der Arbeit der Tafeln ist „[…] die Samm-
lung verwertbarer Nahrungsmittel und Gegenstände des unmittelbaren persönlichen Bedarfs 
sowie deren Weiterleitung an armutsbetroffene Menschen. Die Tafel-Arbeit zeichnet sich hier-
bei durch Wertschätzung aller in Deutschland lebenden Menschen unabhängig von Nationali-
tät, kultureller Herkunft, religiöser oder politischer Überzeugung, Geschlechtsidentität, sexuel-
ler Orientierung, Behinderung sowie Alter aus.“ (Quelle: https://www.tafel.de/fileadmin/media/Ue-

ber_uns/Der_Dachverband/Satzung_Fassung_vom_04.06.2021.pdf ).

Die ‚Teestube und Tafel‘ in Ilmenau hingegen befindet sich in Trägerschaft des Marienstift 
Arnstadt und sieht sich dabei vergleichbaren Grundsätzen verpflichtet.

Zur Unterstützung dieser wertvollen gemeinschaftsfördernden Arbeit leistet der Ilm-Kreis im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel einen regelmäßigen finanziellen Beitrag durch die 
Gewährung von Fördermitteln gem. § 5 SGB XII. Über deren Verwendung werden durch die 
Empfänger jährliche Nachweise erbracht. Nutzerstatistiken inkl. Geschlecht oder Nationalität 
gehören nicht zur Nachweispflicht und werden entsprechend nicht erfasst.

gez: Petra Enders
Landrätin
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Anfragen der Kreistagsmitglieder

Einreicher Fraktion Datum Datum der
Beantwortung

Herr Reichel-Schindler, Maximilian SPD 04.09.2024 15.11.2024

Thema

Vereinsförderung

Anfragen und Beantwortung 

1. Welche Möglichkeiten der dauerhaften Vereinsförderung seitens des Landkreises gibt es 
für Vereine, um bspw. die Miete für Festzelte stemmen zu können?

Antwort:
Der Landkreis bietet Vereinen verschiedene Fördermöglichkeiten an. Dies geschieht in erster 
Linie über Mittel aus der Förderung des Ehrenamtes, welche beim Freistaat Thüringen bean-
tragt und an die ehrenamtlich tätigen Personen in den Vereinen weitergeleitet werden. 
Eine weitere Fördermöglichkeit bietet sich den Vereinen im Bereich Sport. Hierzu gibt es im 
Haushaltsplan des Ilm-Kreises einen eigenen Unterabschnitt (UA 55000 Förderung des 
Sports). Auf Grundlage verschiedene Zuschussanlässe werden entsprechende Mittel an die 
Vereine im Rahmen ihrer Aktivitäten, bspw. Unterstützung bei Wettkämpfen, Talentförderung, 
aber auch Zuschüsse bei Vereinsjubiläen und Vereinsgründungen unterstützt. Der größte Teil 
dieses Haushaltsabschnittes kommt jedoch direkt allen Sportvereinen zu, welche auf Grund-
lage ihrer Mitgliederzahlen im vergangenen Jahr rund 70.000 Euro erhielten. 

Eine dritte Unterstützungsmöglichkeit bietet die Kulturförderung. Durch die Kulturförderung 
sind ebenfalls Zuschüsse zu Vereinsgründungen, Vereinsjubiläen, besondere Veranstaltun-
gen und kulturelle Events auf Antrag möglich. Im Haushaltsjahr 2024 stellt der Ilm-Kreis hierfür 
17.500 Euro zur Verfügung.

Weitere Förderungen, die in erster Linie anlassbezogen sind, umfassen bspw. Maßnahmen 
im Bereich Umwelt- und Klimaschutzprogramme, touristische Projekte u.ä., die allerdings nicht 
vordergründig die Vereine bzw. die Vereinslandschaft im Blick haben.

Allen diesen Förderungen ist gemein, dass die bezuschussten Aktivitäten nicht oder nur in 
bestimmten Umfängen und zu Zwecken, die der Allgemeinheit dienen, investive Maßnahmen 
ermöglichen (z.B. Zuschüsse für Waldschänken im Rahmen der qualitativen Aufwertung von 
Wander- oder Radwegen). 

Gefördert werden kann hingegen die (ggf. anteilige) Miete für ein Festzelt, im Rahmen eines 
Antrages über die Kulturförderrichtlinie. Der Förderhöchstbetrag liegt pro Kalenderjahr bei 500 
Euro. Die Anträge sind bis zum 31.03. des jeweiligen Kalenderjahres zu stellen. Die Vergabe 
der Mittel erfolgt auf Antrag der Kreisverwaltung durch den Ausschuss für Schule, Kultur und 
Sport. Für Veranstaltungen des Kalenderjahres, die zwischen Januar und März stattfinden sol-
len, kann ein Antrag auf förderunschädlichen Maßnahmenbeginn gestellt werden; ein vorzei-
tiger Maßnahmenbeginn ist möglich, wenn dieser schriftlich beantragt wurde.
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2. Besteht die Möglichkeit in Kooperation mit den kreisangehörigen Gemeinden und Städten 
kostengünstig Festzelte Vereinen zur Verfügung zu stellen?

Antwort:
Der Landkreis selbst hat keine Festzelte in Bestand. Eine Anschaffung ist bisher nicht vorge-
sehen. 
In wie weit die Städte und Gemeinden Festzelte besitzen ist dem Landkreis nicht bekannt.
Der Landkreis könnte jedoch dabei unterstützen, eine Bestandsaufnahme zu erstellen, so 
dass den Städten und Gemeinden sowie Vereinen und anderen gemeinnützigen Organisati-
onen eine Übersicht vorliegt, welcher Verein bzw. welche Stadt oder Gemeinde Festzelte zur 
Verfügung hat. 
Die Verhandlungen darüber, in welchem Umfang und für welche Kosten den Vereinen Fest-
zelte zur Verfügung gestellt werden, obliegt den Vereinen. Häufig besitzt nicht die Stadt oder 
die Gemeinde entsprechendes Equipment, sondern die Eigenbetriebe, welche auf wirtschaft-
licher Basis arbeiten und mitunter lediglich kostenpflichtige Vermietungen anbieten können.

gez: Petra Enders
Landrätin
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Anfragen der Kreistagsmitglieder

Einreicher Fraktion Datum Datum der
Beantwortung

Frau Koch, Claudia B90/DIE GRÜNEN 04.09.2024 15.11.2024

Thema

Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Schule und Elternhäusern

Anfragen und Beantwortung 

Ich möchte die thüringenweiten Bombendrohungen in den letzten Wochen zum Anlass nehmen 
und Fragen zu Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Schule und Elternhäusern stellen.

1. Frage:
Welche Software wird an den Schulen im IK für die Schulverwaltung verwendet?
Insbesondere interessiert hier die Fragen nach digitalem Notenbuch, digitalem Stundenplan 
etc.

Antwort:
Schulverwaltungssoftware: Prime Line von der Firma RHC GmbH
Digitales Notenbuch: Cevex, ein Modul der Software Primeline der Firma RHC GmbH, die 
von allen Schulen (außer GS und Förderzentren - FÖZ), genutzt wird; GS und FÖZ arbeiten 
weiterhin analog
Digitaler Stundenplan: Software Untis (Firma Untis GmbH), die von allen Schulen (außer GS 
und Förderzentren - FÖZ), genutzt wird; GS und FÖZ arbeiten weiterhin analog

2. Frage:
Von welchen Schulen wird die Software verwendet? Verwenden alle dieselbe Software?

Antwort: 
Von allen Schulen wird die Schulverwaltungssoftware Prime Line verwendet (siehe auch Ant-
wort zu Frage 1).

3. Frage:
Ist diese Software webbasiert oder muss dazu eine App auf ein Endgerät geladen werden?

Antwort:
Schulverwaltungssoftware: Prime Line von der Firma RHC GmbH ist auf allen Desktop-PCs 
in den Sekretariaten, Schulleiter, stellv. Schulleiter installiert, nicht webbasiert
Digitales Notenbuch: Cevex von der Firma RHC GmbH ist webbasiert
Digitaler Stundenplan: Software Untis (Firma Untis GmbH) ist webbasiert

4. Frage:
Welche Kosten verursacht diese Software?

Antwort:
Schulverwaltungssoftware Prime Line: pro Jahr 25.986,03 €
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Digitales Klassenbuch Cevex: pro Jahr 14.789,55 €
Digitaler Stundenplan Untis: pro Jahr 29.598,87 €

5. Frage: 
Gibt es in der verwendeten Software die Möglichkeit von Chatkanälen? 

Antwort:   Nein

6. Frage:
Kann die Software für die direkte Echtzeit-Kommunikation zwischen Klassenleitung bzw. 
Schulleitung und Eltern verwendet werden?

Antwort:  Nein

gez: Petra Enders
Landrätin
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Anfragen der Kreistagsmitglieder

Einreicher Fraktion Datum Datum der
Beantwortung

Herr Dr. Dietrich, Jens AfD 09.07.2024 15.11.2024

Thema

Einrichtung einer Stelle für einen zweiten hauptamtlichen Beigeordneten

Anfragen und Beantwortung 

1. Wer hat wann festgestellt, dass die Aufgaben im Landratsamt durch den 1. Beigeordneten 
und die Landrätin nicht mehr umfassend und sachgerecht erledigt werden können und ein 2. 
Beigeordneter erforderlich ist, in der Personalstrukturanalyse war dies in der Vergangenheit 
nie Gegenstand der Diskussion?

Antwort:

Entsprechend § 110 Absatz 1 Satz 3 und § 5 Thür. Kommunalordnung (ThürKO) kann der 
Landkreis bis zu drei Beigeordnete als Vertretung des Landrates vorsehen. Die Reihenfolge 
bestimmt der Landrat. In der Vergangenheit wurden ein hauptamtlicher Beigeordneter und ein 
ehrenamtlicher Beigeordneter auf Grundlage der bestehenden Hauptsatzung gewählt.
Für die Zukunft ist auf Grund von Umstrukturierungen im Landratsamt und einer neuen Dezer-
natsaufteilung vorgesehen, zwei hauptamtliche Beigeordnete zu bestimmen, die neben dem 
Landrat jeweils ein Dezernat führen sollen. Ein ehrenamtlicher Beigeordneter ist in der aktuel-
len Wahlperiode nicht mehr vorgesehen.

2) Welche Aufgaben soll der 2. Beigeordnete übernehmen, die der 1. Beigeordnete und die 
Landrätin bisher nicht wahrgenommen haben?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 1.

3. Hat der 2. Beigeordnete Personalverantwortung und wem gegenüber ist er rechenschafts-
pflichtig?

Antwort:

Die Beigeordneten unterstehen direkt dem Landrat und sind Stellvertreter des Landrates in 
dessen Verhinderungsfall in der festgelegten Reihenfolge. Die Personalhoheit obliegt aus-
schließlich entsprechend § 107 i.V.m. § 29 Absatz 3 ThürKO dem Landrat.
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4. Wird die Sinnhaftigkeit der Schaffung der Stelle periodisch überprüft und über die Ab-
schaffung der Stelle turnusmäßig durch den Kreistag entschieden?

Antwort:

Hauptamtliche Beigeordnete werden gemäß § 110 Absatz 4 ThürKO vom Kreistag auf die 
Dauer von sechs Jahren gewählt.

5. Wird der 1. Beigeordnete und der bisherige ehrenamtliche Beigeordnete dem Kreistag de-
tailliert und vor der Entscheidung über die bisher geleistete Arbeit berichten, wenn nein, 
warum nicht?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 3. 

6. Was kostet die Stelle den Steuerzahler komplett mit allen Zulagen/Pensionen etc. pro 
Jahr?

Antwort:
Die Besoldung regelt § 2 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. b Thüringer Verordnung über die Besoldung 
der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit (ThürKomBesV). 

7. Gibt es eine Stellenbeschreibung, wenn ja, bitte beifügen, wenn nein, warum nicht?

Antwort:

Mit dem Ausschreibungsverfahren wird die Stellenausschreibung öffentlich bekannt ge-
macht. Die Aufgabenzuordnung und die Dezernatsverteilung liegt ausschließlich in der Ent-
scheidungskompetenz des Landrates.

8. Wird die Stelle bundesweit oder thüringenweit ausgeschrieben?

Antwort:
Die Stellenausschreibung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen mindestens 
im Thüringer Staatsanzeiger (§ 32 Abs. 5 S. 3 ThürKO).

9. Welche konkreten Anforderungen werden an die Stelle gestellt?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 7.

10. Werden alle Fraktionen und Kreistagsmitglieder gleichermaßen informell in die Auswahl 
bzw. den Vorschlag einbezogen?

Antwort:
Es gibt eine Bewerbungsfrist. Entsprechend der Ausschreibungskriterien wird dann eine Aus-
wahl getroffen. Die Landrätin hat ein Vorschlagsrecht und wird davon Gebrauch machen. Die 
Bewerbungsunterlagen der geeigneten Bewerber sind für die Kreistagsmitglieder einsehbar. 

gez: Petra Enders
Landrätin



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Informationsvorlage

zum Tagesordnungspunkt 13.2. der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahl-
periode 2024 bis 2029

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungs-
zweck

Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr 26.08.2024 öffentlich zur Kenntnis-
nahme

Kreistag 04.09.2024 öffentlich zur Kenntnis-
nahme

    
    
    

Information zum Bearbeitungsstand der wichtigsten Baumaßnahmen (Grundsatzbe-
schlüsse des Kreistages) und Prioritäten          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge zur Kenntnis nehmen:

Grundschule „Am Stollen“ / Regelschule „Geschwister Scholl“ Ilmenau, Errichtung eines Mul-
tifunktionsgebäudes, Beschluss-Nr. 156/20 vom 09.12.2020
- Entwurfsplanung abgeschlossen
- Fördermittelanmeldung für Programm Schulinvestitionen für 2025 als Priorität 2 bis 

30.06.2024 fristgerecht gestellt

Grundschule „Am Rennsteig“ Stützerbach, Ersatzneubau Schulsporthalle, Beschluss-Nr. 
101/20 vom 01.07.2020  
- Fördermittelbescheid liegt vor
- Bauzeit: Baubeginn Mai 2023 bis Anfang 2026

o Rohbauarbeiten bis voraussichtlich Ende 2024 
o Fertigstellung Halle mit anschließend Abbruch alte Halle und Errichtung Außenan-

lagen bis voraussichtlich Anfang 2026

Grundschule „An der Wachsenburg“ Holzhausen, Umsetzung der Variante Innensanierung 
mit Erweiterung des Schulgebäudes, Beschluss-Nr. 255/22 vom 18.05.2022
- Planungsleistungen sind beauftragt, aktuell Erstellung der Entwurfsplanung 
- Für die Maßnahme sollen gemäß Beschluss Fördermittel über das Förderprogramm Ganz-

tagInvest II beantragt werden. Die Umsetzungsrichtlinie zur Beantragung der Fördermittel 
liegt trotz mehrfacher Ankündigungen erst seit Juni 2024 vor, Fördermittelantrag wird ak-
tuell vorbereitet

- weitere Fördermöglichkeiten werden zusätzlich geprüft und die entsprechenden Anträge 
vorbereitet

Grundschule „Wilhelm Hey“ Ichtershausen, Anbau an Hortgebäude, Beschluss-Nr. 154/20 
vom 09.12.2020 
- Fördermittelanmeldung für Programm Schulinvestitionen für 2024 wurde positiv beschie-

den, der entsprechende Fördermittelantrag wurde fristgerecht am 01.08.2024 eingereicht
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- Bewilligung des förderunschädlichen Maßnahmenbeginns liegt vor
- Bauzeit gesamt: September 2024 bis Ende 2026

o Umsetzung des Schulgartens zur Baufeldfreimachung als 1. BA September 2024

Thüringer Gemeinschaftsschule Stadtilm, Errichtung eines Multifunktionsgebäudes, Be-
schluss-Nr. 155/20 vom 09.12.2020 
- Genehmigungsplanung erstellt und Bauantrag eingereicht; 
- Fördermittelanmeldung für Programm Schulinvestitionen für Programm 2025 als Priorität 

3 fristgerecht zum 30.06.2024 gestellt
- Weitere Planungsleistung zunächst gestoppt, da Fördermittel benötigt werden

Erweiterung Schulstandort der Regelschule „Robert Bosch“ Arnstadt, Umbau und Anbau, 
Beschluss-Nr. 176/21 vom 19.05.2021 
- Umbauarbeiten im Bestandsgebäude zur Schaffung der ersten 3 Klassenräume abge-

schlossen 
- Planung für Anbau sind unter Berücksichtigung der Priorisierung der weiteren Maßnah-

men zurückgestellt und werden neu bewertet

Ersatzneubau Sporthalle am Schulstandort des Gymnasiums „MELISSANTES“, Käfernbur-
ger Str. 2 in Arnstadt, Beschluss-Nr. 211/21 vom 29.09.2021
- derzeit Erstellung der Entwurfsplanung
- Fördermittelanmeldung für das Programm Sportstättenförderung und Schulinvestitionen 

für Programm 2025 als Priorität 1 fristgerecht zum 30.06.2024 gestellt
- Antrag zur Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren des Bundes zur Förderung 

„Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ ge-
mäß dem Kreistagsbeschlusses vom 06.09.2023 wurde Anfang 2024 abgelehnt

Maßnahmen zur Verbesserung der Mittagsversorgung der Schüler des Gymnasiums „ME-
LISSANTES“ Arnstadt, Beschluss-Nr. 356/23 vom 13.12.2023
- Planungsleistungen sind beauftragt, aktuell Erstellung der Entwurfsplanung
- Bauliche Umsetzung für 2025 unter Einbeziehung der Sommerferien geplant
- Parallel erfolgt derzeit die Planung der Sanierung der Duschen und Umkleiden 1. Bauab-

schnitt, bauliche Umsetzung voraussichtlich Anfang 2025

Generalsanierung der Schulsporthalle der Grundschule „Ziolkowski“ Ilmenau, Beschluss-Nr. 
288/22 vom 14.12.2022
- Planungsleistungen bis Genehmigungsplanung beauftragt, derzeit Erstellung der Ent-

wurfsplanung 
- Fördermittelanmeldung aufgrund der Priorisierung des Ersatzneubaus der Sporthalle in 

der Käfernburger Str. 2 in Arnstadt für Programm Sportstättenförderung für 2025 rückge-
stellt, Neuanmeldung soll in 2025 für das Programm 2026 gestellt werden

Sanierung Gebäude Lindenallee 10, Beschluss-Nr. 153/20 vom 09.12.2020 
- Planungsleistungen beauftragt, aktuell Erstellung der Planung für das Gesamtbauwerk 

unter Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Belange sowie Vorbereitung von 
Ausschreibungen für den 2. BA

- Bauleistungen für 1. Bauabschnitt Dachsanierung wurde planerisch vorangetrieben, so 
dass im September 2023 die Arbeiten begonnen werden konnten, Arbeiten sind am 
Hauptdach größtenteils abgeschlossen, anschließend Dacharbeiten Anbau

- Bauzeit 2. und 3. Bauabschnitt (Abbrucharbeiten, Fassadensanierung 1. BA, Installati-
onsmaßnahmen sowie Fertigstellung Bereich vhs) bis voraussichtlich Ende 2025 und 4. 
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und 5. Bauabschnitt (Fertigstellung Bereich Verwaltung, Fassade 2. BA sowie Außenan-
lagen) bis voraussichtlich Ende 2027

- Fördermittelbescheid für die Bundesförderung für effiziente Gebäude sowie zur Förde-
rung der Inklusion in der Erwachsenbildung liegen vor

- Gespräche bzgl. einer Förderung über das Programm Städtebauförderung mit der Stadt 
Arnstadt und dem Land werden derzeit geführt

Sanierung der Pfaffenteiche in der Gemarkung der Stadt Ilmenau, Ortsteil Roda, Beschluss-
Nr. 157/20 vom 09.12.2020
- Bauzeit Juni 2024 bis voraussichtlich Mai 2025 

o Aktuell Herstellung neuer Dammkörper am kleinen Pfaffenteich, Fertigstellung vor-
aussichtlich Mitte November 2024

o Beginn der Arbeiten am Dammkörper des großen Pfaffenteich voraussichtlich An-
fang November 2024

o Fertigstellung voraussichtlich Ende Mai 2025
o voraussichtlich ab Juni 2025 Probestau und Abnahme

Neubau für den Katastrophenschutz mit Integration des Feuerwehrtechnischen Zentrums, 
Beschluss-Nr. 355/23 vom 13.12.2023
- Beim Land wurde für den Kostenanteil des Katastrophenschutzes ein Fördermittelantrag 

gemäß der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für 
den Katastrophenschutz und für den Kostenanteil des Feuerwehrtechnischen Zentrums 
ein Antrag auf Zuwendung nach der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des 
Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe 
gestellt. Stand: Fördermittelbescheid für den Anteil Katastrophenschutz liegt vor 

- Planungsleistungen wurden eu-weit ausgeschrieben und die Zustimmung im Ausschuss 
für Bau, Wirtschaft und Verkehr am 12.08.2024 eingeholt

- Planung soll bis 2025 erfolgen, bauliche Umsetzung bis voraussichtlich Ende 2027

Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichts- und Lernbedingungen für bestimmte Berufe 
am Staatlichen Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau, Beschluss-Nr. 335/23 vom 06.09.2023
- Bauliche Maßnahmen hinsichtlich der Umsetzung des DigitalPakts Teil 1 Infrastruktur ha-

ben am Standort Arnstadt und im Werkstattgebäude des Standortes Ilmenau im Februar 
2024 begonnen, in Ilmenau Arbeiten abgeschlossen und in Arnstadt noch Restleistungen

- Auftrag für Herstellung Fernwärmeanschluss Werkstattgebäude erfolgt, Umsetzung 2025
- Einbau der Tore am Standort Arnstadt erfolgt bis September 2024

gez. Petra Enders
Landrätin
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Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Information zur hausärztlichen und fachärztlichen Versorgung im Ilm-Kreis          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge zur Kenntnis nehmen:

Die ärztliche Versorgung im Ilm-Kreis

Der Ilm-Kreis in Thüringen steht hinsichtlich der ärztlichen Versorgung vor verschiedenen Herausfor-
derungen, die sowohl die hausärztliche als auch die fachärztliche und zahnärztliche Betreuung betref-
fen.

1. Hausärztliche Versorgung

Die hausärztliche Versorgung ist eine wesentliche Säule des Gesundheitssystems und von besonderer 
Bedeutung für die flächendeckende medizinische Betreuung der Bevölkerung. In Deutschland wer-
den die hausärztlichen Bedarfsplanungen nicht auf Gemeindeebene durchgeführt, sondern in kleine-
ren Planungsbereichen, die eine gleichmäßigere Versorgung sicherstellen sollen. Im Ilm-Kreis finden 
sich die Planungsbereiche Arnstadt und Ilmenau wieder. Zur hausärztlichen Versorgung gehören All-
gemeinmediziner, praktische Ärzte, Ärzte ohne spezielle Gebietsbezeichnung sowie hausärztlich tä-
tige Internisten.
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1.1.Verteilung der Hausärztinnen und Hausärzte 

Anzahl der 
Hausärztinnen und Hausärzte

Gemeinde / Stadt

2023 2024 Vergleich 
zum Vorjahr

Arnstadt mit OT 27 25 -2
Alkersleben 0 0 0
Bösleben-Wüllersleben 0 0 0
Dornheim 0 0 0
Osthausen-Wülfershausen0 0 0
Witzleben 0 0 0
Amt Wachsenburg 4 4 0
Elleben 0 0 0
Elxleben 0 0 0
Martinroda 0 1 1
Plaue 1 1 0
Geratal/ OT Gräfenroda 3 2 -1
Stadtilm mit OT 6 6 0
Ilmenau mit OT 28 22 -6
Elgersburg 1 1 0
Großbreitenbach 2 4 2

Laut den aktuellen Daten der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) vom 26.07.2024 sind im 
Planungsbereich Arnstadt 39 Ärztinnen und Ärzte in der hausärztlichen Versorgung tätig. Nach Be-
rechnung der KVT entspricht dies einem Versorgungsgrad von 106,21%. Das stellt einen leichten 
Rückgang von etwa 3% im Vergleich zum Vorjahr dar, als der Versorgungsgrad noch bei 109,18% lag. 
Der Rückgang deutet darauf hin, dass trotz von der KVT berechneten ausreichenden Versorgungs-
lage, bereits ein Trend zu einer abnehmenden Arztzahl erkennbar ist. Dieser könnte sich möglicher-
weise in den kommenden Jahren fortsetzen.
Im Planungsbereich Ilmenau ist die Situation kritischer: Hier liegt der Versorgungsgrad aktuell bei 
94,31%, mit 27 tätigen Ärztinnen und Ärzten. Im Jahr 2023 lag dieser Wert noch bei 100,62%, was ei-
nen Rückgang um 6,31% bedeutet. Dieser deutliche Abfall weist auf eine zunehmende Unterversor-
gung hin.
In beiden Planungsbereichen besteht somit laut KVT die Möglichkeit, neue Arztsitze zu besetzen. Dies 
ist vor dem Hintergrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und des sich abzeichnenden 
Ärztemangels eine dringende Notwendigkeit.

1.2.Freie Hausarztstellen im Ilm-Kreis

Jahr Arnstadt Ilmenau
2017 3 6
2018 - -
2019 0 5
2020 3,5 1
2021 - -
2022 0 0,5
2023 0,5 3
2024 1,5 5
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Die KVT hat zum 11.06.2024 veröffentlicht, dass im Planungsbereich Arnstadt 1,5 und im Planungsbe-
reich Ilmenau 5 freie Arztsitze vorhanden sind. Dies bedeutet, dass bereits im zweiten Jahr in Folge, 
die KVT die freien Stellen nicht nachbesetzen konnte. Langfristig könnte dies zu einer weiteren Ver-
schärfung des Versorgungsproblems führen.

1.3.Altersstruktur der Hausärztinnen und Hausärzte

Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Beurteilung der hausärztlichen Versorgung ist die Altersstruk-
tur der tätigen Ärztinnen und Ärzte. Nach Angaben der KVT sind 57,58% der im Ilm-Kreis tätigen 
Hausärztinnen und Hausärzte mindestens 51 Jahre alt, was 38 Ärztinnen und Ärzten entspricht. Dies 
zeigt eine deutliche Alterung der Ärzteschaft auf, die in den nächsten Jahren zu erheblichen Engpäs-
sen führen könnte, wenn nicht ausreichend junge Mediziner nachrücken. Besonders kritisch ist die Si-
tuation bei den über 61-jährigen Ärzten, die 16,67% der Gesamtheit ausmachen. Es ist zu erwarten, 
dass diese in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen und ihre Praxen aufgeben werden. Eine 
Hochrechnung, wie viele Ärztinnen und Ärzte in den kommenden Jahren aus der Versorgung aus-
scheiden werden, ist laut KVT allerdings nicht möglich. Zudem gibt es keine gesetzliche Vorgabe, dass 
Praxen ihren Verzicht auf den Vertragsarztsitz mit einer bestimmten Frist vorab ankündigen müssen, 
was die Planung weiter erschwert.

2. Fachärztliche Versorgung

Die fachärztliche Versorgung ist ein entscheidender Faktor für die medizinische Betreuung in spezifi-
schen Gesundheitsbereichen, die über die hausärztliche Grundversorgung hinausgehen. Die Kassen-
ärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) unterscheidet hierbei zwischen allgemeinfachärztlicher und 
spezialisiert fachärztlicher Versorgung. Während die allgemeinfachärztliche Versorgung Fachrichtun-
gen wie Augenheilkunde, Chirurgie, Gynäkologie, Dermatologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kin-
der- und Jugendmedizin, Neurologie, Orthopädie, Psychotherapie und Urologie umfasst, werden bei 
der spezialisiert fachärztlichen Versorgung besonders spezialisierte Disziplinen wie Anästhesiologie, 
spezialisierte Internisten, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Radiologie berücksichtigt. Im Bereich 
der allgemeinfachärztlichen Versorgung wird der gesamte Ilm-Kreis als ein Planungsbereich behan-
delt, mit Ausnahme der Kinder- und Jugendmedizin. In Thüringen werden, entgegen den bundeswei-
ten Bedarfsplanungsrichtlinien, die Kinderärzte analog den Hausärzten geplant.  Spezialisierte Fach-
ärzte werden nach dem größten Planungsbereich verteilt, dem Planungsgebiet Mittelthüringen.
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2.1.Verteilung der Fachärzte und Fachärztinnen

Die Verteilung der Fachärztinnen und Fachärzte im Ilm-Kreis zeigt laut den Berechnungen des KVT 
eine insgesamt noch ausreichende Versorgungslage auf. In einigen Fachgebieten ist die Arztzahl aus-
reichend, während in anderen Engpässe drohen.
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FA Augenheilkunde 2 6        8
FA Orthopädie und Unfallchirurgie* 15 3 2 1      21
FA Frauenheilkunde 6 3   1 1    11
FA Haut- und Geschlechts-erkrankungen  2        2
FA HNO 2 3        5
FA Kinder- und Jugendmedizin 4 5        9
FA Neurologie 1 3        4
FA Psychiatrie und Psychotherapie 1 1   1     3
Kinder-und Jugendlichen Psychotherapeut3 3     4   10
psychologischer Psychotherapeuten 7 9     4 1 1 22
FA Urologie 2 3        5
FA Innere Medizin 10 3        13
FA Anästhesiologie 2 2        4
Radiologie 3         3

inkl. Viszeralchirurgie, orthop. Rheumatologie, Gefäßchirurgie

2.2.Freie Facharztstellen

Mögliche Zulassung in den 
Arztgruppen

Planungsbereich 
Ilm-Kreis 2023

Planungsbereich
 Ilm-Kreis 2024

Augenärzte 0 0
Chirurgen und Orthopäden0 0
Frauenärzte 0 0
Hautärzte 1,5 0,5
HNO-Ärzte 0 0
Neurologen 0 0
Psychotherapeuten 0 0
Urologen 0 0,5

Mit Stand vom 11.06.2024 gibt es im Ilm-Kreis, nach Berechnung der KVT, im Bereich der Hautärztin-
nen und Hautärzte freie Zulassungen, aufgrund des Versorgungsgrades von unter 110%. Der Bedarf 
in allen anderen allgemeinfachärztlichen Gruppen ist laut KVT gedeckt, jedoch wird in Arnstadt ein 
Nachfolger im urologischen Bereich für eine halbe Stelle gesucht (lt. KVT Amtliche Bekanntmachung – 
Nr. 15-2024). Ansonsten können nur mit besonderen Gründen weitere Arztstellen geschaffen wer-
den. Die Versorgungsgrade liegen nach KVT-Berechnung zwischen 110% und 140%, was auf eine 
überdurchschnittliche Abdeckung in diesen Fachbereichen hindeutet und somit von der KVT für neue 
Arztniederlassungen gesperrt wird.
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Zur Erklärung - Nach Angabe der KVT gelten folgende Regeln hinsichtlich der Versorgungsgrade:
�� Versorgungsgrad < 110% 

Planungsbereich geöffnet 
�� Versorgungsgrad 110% < 140% 

Planungsbereich gesperrt 
(weitere Arztzulassung nur mit Spezialausbildung und nach Prüfung möglich)

�� Versorgungsgrad > 140% 
Planungsbereich gesperrt 

allgemeinfachärztliche Versorgung Ilm-Kreis 
Augenärzte 110,29%
Chirurgen und Orthopäden 138,30%
Frauenärzte 125,20%
Hautärzte 104,23%
HNO-Ärzte 111,83%
Nervenärzte 113,32%
Psychotherapeuten 112,09%
Urologen 121,12%

Die hohen Versorgungsgrade sind jedoch keine Garantie für eine dauerhaft stabile Versorgung. Trotz 
der scheinbar, von der KVT berechneten, guten Zahlen ist es schwierig zeitnah Termine bei Fachärz-
ten zu erhalten oder überhaupt einen Termin für Vorsorgeuntersuchungen, wie z.B. das Hautkrebss-
creening zu bekommen.

Auch in der spezialisiert fachärztlichen Versorgung im Planungsbereich Mittelthüringen sind die Arzt-
stellen größtenteils besetzt. Sowohl für Anästhesisten als auch für Kinder- und Jugendpsychiater liegt 
der Versorgungsgrad knapp über 110%, was eine Sperrung weiterer Arztsitze zur Folge hat. Scheinbar 
ist die Situation bei den Fachinternisten und Radiologen besonders positiv, da der Versorgungsgrad 
über 140% liegt und somit eine deutliche Überversorgung auf dem Papier existiert. In der Praxis je-
doch müssen die Bürger und Bürgerinnen des Ilm-Kreises teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

spezialisierte fachärztliche Versorgung Mittelthüringen  
Anästhesisten 111,55%
Fachinternisten 149,31%
Kinder- und Jugendpsychiater 112,32%
Radiologen 140,64%

2.3.Altersstruktur der Fachärzte und Fachärztinnen

Auch bei den Fachärztinnen und Fachärzten im Ilm-Kreis zeigt sich eine besorgniserregende Alters-
struktur. Mit 45,76% ist fast die Hälfte der Fachärztinnen und Fachärzte mindestens 51 Jahre alt, was 
in den nächsten 15 Jahren zu einer signifikanten Abnahme der verfügbaren Fachärzte führen könnte, 
wenn keine entsprechenden Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung ergriffen werden. Besonders 
kritisch ist die Situation bei den über 60-Jährigen, die 14,41% der Fachärzteschaft ausmachen. Diese 
Ärztinnen und Ärzte werden voraussichtlich in den nächsten Jahren ihre Praxen aufgeben, was eine 
deutliche Lücke in der spezialisierten Versorgung hinterlassen könnte.
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3. Zahnärztliche Versorgung

3.1.  Verteilung der Zahnärzte und Zahnärztinnen

Die zahnärztliche Versorgung im Ilm-Kreis wird ebenfalls von der demografischen Entwicklung und 
der sich verändernden Altersstruktur beeinflusst. Laut der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Thürin-
gen (KZVT) vom 13.08.2024 liegt der Versorgungsgrad der zahnärztlichen Versorgung im Ilm-Kreis bei 
100,2% (Stand 05.06.2024). Dies zeigt eine insgesamt noch ausgewogene Versorgungssituation an, 
allerdings auch hier mit rückläufigen Tendenzen im Vergleich zum Vorjahr.

 2023 2024
Vergleich 
zum Vorjahr

Zahnärztliche Versorgungsgrad 104,70% 100,20% -4,50%
Kieferorthopädische Versorgungsgrad 114,50% 85,99% -28,51%

Jedoch ist der kieferorthopädische Versorgungsgrad mit 85,99% deutlich niedriger, was auf eine Un-
terversorgung in diesem spezialisierten Bereich hinweist. Dies könnte insbesondere für Kinder und 
Jugendliche, die auf kieferorthopädische Behandlungen angewiesen sind, zu Problemen führen. 

3.2.  Freie Zahnarztstellen

Der KZVT sind aktuell keine unbesetzten Zahnarztstellen bekannt, was auf eine gute Abdeckung der 
zahnärztlichen Grundversorgung hinweist. 

 2024
Allgemeinzahnärztliche Praxen (inkl. Kieferchirurgie): 50
Kieferorthopädische Praxen:      3

15

49

37

17

0
0

10

20

30

40

50

60

30-40 41-50 51-60 61-70 über 70

Altersstruktur der fachärztlichen Versorgung im Ilm-
Kreis

A
nz

ah
l

Alter



7

3.3.Altersstruktur der Zahnärzte und Zahnärztinnen

27,4% der Zahnärzte und Zahnärztinnen sind mindestens 61 Jahre alt. Gehen wir vom Rentenein-
trittsalter von 67 Jahren aus, werden knapp über ein Viertel der aktuellen Zahnmediziner und -medi-
zinerinnen in 7 Jahren Ihrer ambulanten Tätigkeit nicht mehr nachgehen.

Alter Anzahl
25-30 2
31-40 12
41-50 15
51-60 16
über 60 17

           

gez. Petra Enders
Landrätin
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periode 2024 bis 2029 am 4. September 2024
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informationen der Landrätin               

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge zur Kenntnis nehmen:

2.1 Stichwort: Tag des offenen Denkmals im Ilm-Kreis 
Am 8. September 2024 findet deutschlandweit der Tag des offenen Denkmals statt. Im Ilm-
Kreis öffnen sich 60 Türen, die sonst verschlossen bleiben. In diesem Jahr steht der Tag unter 
dem Thema: „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. Führungen gewähren Einblicke in 
Kirchen und Museen, private Wohnhäuser und öffentliche Gebäude oder historische techni-
sche Anlagen. Wieder informiert der Ilm-Kreis in einer Broschüre über die Einrichtungen und 
Privatpersonen, die sich beteiligen. Neben der Broschüre gibt es die App zum Tag des offenen 
Denkmals von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, in der alle Veranstaltungen bundesweit 
aufgeführt sind. Hier sind auch die Veranstaltungen des Ilm-Kreises eingepflegt. Über die VHS 
Arnstadt Ilmenau wird wieder eine Bustour zu verschiedenen Denkmalen mit Start in Arnstadt 
angeboten. Wer eine Denkmaltour mit dem Rad plant, kann den Radroutenplaner Thüringen 
nutzen oder das Modell „Radeln nach Zahlen“ ausprobieren, das in Thüringen bisher nur im 
Ilm-Kreis angeboten wird. Dabei handelt es sich um eine Knotenwegweisung, die besonders 
attraktive Radrouten im Ilm-Kreis vorstellt. In der Broschüre finden Wanderfreunde Tourenvor-
schläge, beispielsweise entlang des „Goethewanderweges“, vorbei an fünf geöffneten Denk-
malen oder entlang des Wanderweges „Von Bach zu Goethe“, der an Denkmalen in Arnstadt, 
Plaue, Wipfra, Angelroda oder Ilmenau entlangführt.

2.2 Stichwort: GemeinsamFonds Ilm-Kreis fördert Klimaschutz vor der eigenen 
Haustür

Insgesamt 10 Projekte von Vereinen und Privatpersonen rund um den Klimaschutz fördert der 
Ilm-Kreis in diesem Jahr. 10.000 Euro wurden für die Vorhaben vergeben. Möglich war die 
Bewerbung in den Kategorien Natürliche Klimasenken, Energie, Mobilität, Bauen & Wohnen, 
Bildung, Lebensstil und Konsum. Unterstützt werden u. a. ein Grünes Klassenzimmer, Baum-
pflanzaktionen, Verschattungen für Kindergärten, Kleinwindanlagen, Blühflächen, Dachbegrü-
nungen, Balkonkraftwerke und ein Solar-Selbstbau-Workshop.

2.3 Stichwort: Bericht über die überörtliche Prüfung
Der Bericht des 4. Senats des Thüringer Rechnungshofes vom 19. Juni 2024 zur überörtlichen 
Prüfung der sozialen Schuldnerberatung bei den Landkreisen und kreisfreien Städten für den 
Zeitraum 2020 bis 2022 wurde mit Schreiben vom 11. Juli 2024 den Fraktionsvorsitzenden 
übergeben.

2.4 Stichwort: Interkulturelle Wochen

Vom 6. bis 29. September finden die Interkulturellen Wochen im Ilm-Kreis statt. Sie schaffen 
Räume, um sich zu begegnen, sich kennenzulernen, sich zu verstehen und zu vernetzen. Ins-



2

gesamt sind 14 öffentliche Veranstaltungen geplant. Diese sind kostenfrei und frei zugänglich. 
Außerdem gibt es 60 individuelle Events in Schulen und Kindertagesstätten.

2.4 Stichwort: Revolutiontrain

Auf Einladung des Jugendamtes macht der Revolution-Train am 11. und 12. September 2024 
auch in diesem Jahr in Arnstadt und Ilmenau Halt. Schülerinnen und Schüler aus weiterfüh-
renden Schulen besuchen das Antidrogenzug, der die bisherigen Methoden und Herange-
hensweisen an die primäre Drogenprävention ergänzt. Das Vorhaben basiert auf interaktiven 
Elementen und der Wahrnehmung durch alle Sinne.

2.5 Stichwort: Lindenberggymnasium

Von Seiten des GLM stand mit Beginn der Ferien bereits eine Komplexsanierung der Elektroan-
lage einschließlich der ELA (Elektronisch-Akustische-Anlage) und Hausalarmanlage im Haus 1 
und eine Sanierung der vorhandenen ELA und Hausalarmanlage im Haus 2 an. Ein Planer ist 
derzeit mit der Umsetzung beauftragt. Hierbei werden ebenfalls Maßnahmen aus dem überarbei-
teten Brandschutzkonzept, wie die Erneuerung der Flucht– und Rettungswegbeleuchtung, Ein-
bau von Brandschutztüren etc. erfolgen. Dies soll laut Vorhaben 2024/2025 umgesetzt werden, 
wobei der Schwerpunkt der Maßnahmen auf 2025 liegt.
Leider kam es zu Verzögerungen der angedachten Baumaßnahme zu Beginn dieses Schuljah-
res, aufgrund großer Havarien mit Dringlichkeiten Priorität 1 unter anderem der Wasserschäden 
an der Grundschule Ziolkowski und der Schulsporthalle in Kirchheim waren die personellen Ka-
pazitäten gebunden. 
Als Sofortmaßnahme zu dem derzeitigen Zustand wurden durch den Hausmeister des GLM zwei 
Luftdruck-Fanfahren geliefert, jeweils eine für Haus 1 und eine für Haus 2. Eine verbesserte Ver-
sion mit zwei Megafonen (133dB; 1,5Km Reichweite; abnehmbares Sprechteil und Signalton) 
steht seit Anfang KW35 zur Verfügung. 

Eine Fachfirma ist derzeit mit dem kompletten Austausch der Zentrale der ELA-Anlage beauftragt, 
da für die bestehende Anlage keinerlei Ersatzteile auf dem Markt mehr zur Verfügung stehen. 
Das Vorhaben soll bis zum 13.09.2024 abgeschlossen sein. 

Die mit Mängeln behaftete Brandmeldezentrale wird für den Zeitraum der anstehenden Baumaß-
nahmen am Lindenberggymnasium in Ilmenau durch eine mit Funk gesteuerten Brandmeldean-
lage ersetzt. Die Umsetzung erfolgt in Absprache mit dem zuständigen Planer für die anstehen-
den Baumaßnahmen in Haus 1 und 2 des Gymnasiums. Dies ist bereits beauftragt und wird vor-
aussichtlich am 07.09.2024 getestet und bis zum 13.09.2024 vollständig umgesetzt sein.

2.6 Stichwort: Ilm-Kreis plant kommunalen Pflegestammtisch 

Der Ilm-Kreis plant am 1. Oktober 2024 einen weiteren kommunalen Pflegestammtisch im Land-
ratsamt. Hier kommen Akteure aus allen Bereichen der Pflege im Ilm-Kreis zusammen, sowohl 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste und stationärer Bereiche, darunter 
auch Menschen, die im Sozialdienst, Hospizdienst oder als Pflegeberater tätig sind. Ziel des Tref-
fens ist der intensive Erfahrungsaustausch, verbunden mit dem Aufbau eines starken Pflegenetz-
werkes im Ilm-Kreis. Im Fokus steht an diesem Nachmittag die Prävention für Seniorinnen und 
Senioren rund um das Thema Trickbetrüger. Polizeihauptkommissar Marco Kormann von der 
Polizeilichen Beratungsstelle der LPI Gotha wird über das Thema informieren. Pflegekräfte spie-
len hier eine besonders wichtige Rolle. Sie haben intensiven Kontakt zu pflegebedürftigen Men-
schen und können bei der Aufklärung unterstützend wirken.
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2.7  Stichwort: Starkes Schulteam – Prävention für Schulakteure

Am 18. September findet auf Initiative von Jugendamt und Gesundheitsamt des Ilm-Kreises eine 
Veranstaltung für Schulakteure im Freizeitzentrum in Ilmenau statt. Der Vormittag wird vom Ju-
gendamt des Ilm-Kreises bestritten und widmet sich dem Projekt „Aufwind“ und richtet sich an 
Schulsozialarbeiter. Das Konzept nimmt Opfer von Mobbing in den Fokus. In diesem Hilfepro-
gramm stehen ganz klar die Prävention, der Schutz und der Aufbau neuer Verhaltensweisen für 
betroffene Schüler im Vordergrund. Dieses Angebot ist so ausgerichtet, dass es zum Wohle der 
Opfer angelegt ist und sich die Zielsetzung des Trainings stark an deren Bedürfnissen und Wün-
schen orientiert. Der Nachmittag wurde inhaltlich vom Gesundheitsamt vorbereitet. Ab 14 Uhr 
dreht sich alles um Resilienz und die mentale Gesundheit von Schulakteuren, ebenfalls im Schü-
lerfreizeitzentrum in Ilmenau. Im Fokus steht „Übergriffiges Verhalten im Schulalltag“. Es geht 
darum, angemessen reagieren zu können. Eingeladen sind Schulakteure aller Schultypen im Ilm-
Kreis, also Schulleiter, Lehrer, Hortner, Erzieher Schulsozialarbeiter etc. 

gez: Petra Enders
Landrätin



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Informationsvorlage

zum Tagesordnungspunkt 13.5. der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahl-
periode 2024 bis 2029

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

03.09.2024 öffentlich zur 
Kenntnisnahme

Kreistag 04.09.2024 öffentlich zur 
Kenntnisnahme

    
    
    

Information über eine Eilentscheidung der Landrätin zu einer überplanmäßigen Aus-
gabe im Verwaltungshaushalt bei der Haushaltsstelle 45575.77000 - Unbegleitete min-
derjährige Ausländer     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge zur Kenntnis nehmen:

Die Landrätin hat von ihrem Entscheidungsrecht gem. § 108 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) Gebrauch gemacht und die überplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei 
der Haushaltsstelle 45575.77000 Unbegleitete minderjährige Ausländer in Höhe von 570.000 
€, gedeckt durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 455750.16100 Erstattungen vom 
Land in Höhe von 570.000 €, genehmigt.

Eilentscheidung gem. § 108 ThürKO:

Der Landrat kann in Angelegenheiten, deren Erledigung nicht ohne Nachteil für den Landkreis 
bis zu einer Sitzung des Kreistages oder des zuständigen Ausschusses aufgeschoben werden 
kann und kein Beschluss nach § 112 in Verbindung mit § 36 a gefasst wird, anstelle der Kreis-
tages oder des Ausschusses entscheiden. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der 
Erledigung sind den Kreistagsmitgliedern oder den Mitgliedern des zuständigen Ausschusses 
unverzüglich mitzuteilen.

Begründung:

Für das Jahr 2024 wurde davon ausgegangen, dass insgesamt 15 Fälle „unbegleiteter min-
derjährige Ausländer“ (UMA) im Jahresverlauf betreut werden bzw. die bisher laufenden Hilfen 
auslaufen. Nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2024, Anfang September 2023, wurden 
dem lIm-Kreis bis zum heutigen Tag 23 neue Fälle „unbegleitete minderjährige Ausländer" 
zugewiesen und mussten in stationären Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht werden.

Aktuell werden durch das Jugendamt des Ilm-Kreises 31 UMA's in stationären Einrichtungen 
betreut. Für 9 weitere UMA's werden Leistungen in ambulanter Form erbracht.
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Für die Einrichtungen CJD und SFZ wurden neue Kostensätze verhandelt. Ab 01.01.2024 wur-
den durch das Land Thüringen neue Taschengeldsätze festgelegt. Dies führt zusätzlich zu 
einem Kostenanstieg.

Für die UMA's werden die Krankenkassenbeiträge und die -abrechnung sowie die Pflegever-
sicherungsbeiträge übernommen. Die monatlichen Pflegeversicherungsbeiträge sind zum 
01.01.2024 angestiegen. Ebenfalls sind hohe Auslagen bei den Krankenkassenabrechnungen 
durch Krankenhausaufenthalte der UMA's zu verzeichnen.

Die Kosten für die UMA's werden komplett durch das Land Thüringen erstattet.

gez: Petra Enders
Landrätin



Einreicher: 
Kreistag des Ilm-Kreises
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Drucksache-Nr. 025    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 3. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
ÖPNV-Ausschuss 29.08.2024 öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

03.09.2024 öffentlich Vorberatung

Kreistag 04.09.2024 öffentlich Einbringung
 ÖPNV-Ausschuss 14.11.2024 öffentlich Vorberatung 
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

19.11.2024 öffentlich Vorberatung

Kreistag 20.11.2024 öffentlich Beschlussfassung

Einführung eines Jugendtickets für den ÖPNV "Für 25 bis 25"          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Alle kindergeldberechtigten Kinder und Jugendlichen bis zum vollendeten 25. Lebensjahr er-
halten die Möglichkeit, bei der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau ein vergünstigtes Deutsch-
landticket zum Preis von 25 Euro zu erwerben.

Begründung:
Die Entscheidung, allen Schülerinnen und Schülern, die Anspruch auf Beförderung mit dem 
ÖPNV zwischen Schule und Wohnort haben, ein kostenloses Deutschlandticket anzubieten, 
war eine sinnvolle und weitsichtige Entscheidung des Kreistags. Damit auch Kinder und Ju-
gendliche, die näher an der Schule wohnen, die Möglichkeit haben, die Vorteile des Deutsch-
landtickets zu nutzen, sollte diesen Schülerinnen und Schülern das Ticket zu einem vorteilhaf-
ten Preis angeboten werden. Es ist aus verschiedenen Befragungen bekannt, dass ein gutes 
Mobilitätsangebot für Kinder und Jugendliche im Ilm-Kreis sehr hohe Priorität hat. Mit dem „Für 
25 bis 25“-Ticket würde die Lebenssituation der Jugendlichen im Ilm-Kreis wesentlich verbes-
sert. Im Sinne der Generationengerechtigkeit wäre das „Für 25 bis 25“-Ticket zudem eine faire 
Ergänzung zum kürzlich eingeführten Seniorenticket. Ein kostenloses Angebot hätte – neben 
den erheblich höheren Kosten für den Kreis – auch den Nachteil, dass damit zu rechnen ist, 
dass Tickets auch für Personen ausgestellt werden müssten, die das Angebot nicht nutzen. 

Finanzierung: 
Um die Finanzierung des Tickets sicherzustellen, soll sich der Kreis im Vorfeld mit den Städten 
und Gemeinden darüber verständigen, ob diese bereit sind, durch eine entsprechende Erhö-
hung der Kreisumlage das Ticket mitzufinanzieren. Mittelfristig ist davon auszugehen, dass die 
IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau an den Einnahmen, die durch das 49-Euro-Ticket erzielt 
werden, anteilmäßig beteiligt werden wird. Von daher werden in Zukunft Anreize entstehen, 
die Anzahl der vertriebenen 49-Euro-Tickets zu erhöhen. Durch die Beteiligung an den Ein-
nahmen werden die Kosten für den Kreis mittelfristig sinken.   

gez. Prof. Dr. J. Wolling
Fraktionsvorsitzender



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 046    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Einbringung
Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr 11.11.2024 öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport 12.11.2024 öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

19.11.2024 öffentlich Vorberatung

Kreistag 20.11.2024 öffentlich Beschlussfassung

Erweiterung Schulstandort des Staatlichen Förderzentrums "Dr. Hans Vogel" in Ilmenau 
durch Neubau          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Der Schulstandort des Staatlichen Förderzentrums „Dr. Hans Vogel“ in Ilmenau wird durch 
einen Neubau erweitert, der 2 Klassenräume, 2 Therapieräume, 1 Lehrerzimmer, 2 Toiletten-
räume und 1 Lager schaffen soll. Die Maßnahme ist in den Haushalt 2024 eingeordnet und in 
2025 fortzusetzen. Die Landrätin wird beauftragt, hierfür alle notwendigen Schritte einzuleiten. 

Begründung:

1. Vorstellung des Schulstandortes/Ausgangssituation

Auf dem Grundstück des Neuhäuser Wegs 9 in 98693 Ilmenau befindet sich das Staatliche För-
derzentrum „Dr. Hans Vogel“ in einem eingeschossigen und somit barrierefreien Lerngebäude. Im 
Förderzentrum werden Kinder und Jugendliche mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen 
beschult. Es findet ein klassenübergreifender Unterricht aller Klassenstufen (Unter-, Mittel-, Ober- 
und Werkstufe) statt. Die Jugendlichen können in den Werkstufen bis zum 21. Lebensjahr das 
Förderzentrum besuchen. 
In den zurückliegenden Jahren nahm die Anzahl der schwerst-mehrfach behinderten Schülerinnen 
und Schülern zu. Die derzeitige Aufnahmekapazität beträgt 65 Schülerinnen und Schüler. Zum 
jetzigen Zeitpunkt werden aber 72 Schülerinnen und Schüler im Förderzentrum beschult.

Mit einem weiteren und vor allem schwer prognostizierbaren Anstieg der Schülerzahlen ist laufend 
zu rechnen.
Dies resultiert einerseits aus der Änderung des Thüringer Schulgesetzes. Dort heißt es im Absatz 
3 des § 8a Gemeinsamer Unterricht, Feststellungsverfahren: „Auf der Grundlage des sonderpäd-
agogischen Gutachtens und nach Anhörung der Eltern legt das zuständige Schulamt unter Einbe-
ziehung des zuständigen Schulträgers einen Lernort fest, der unter Berücksichtigung der vorhan-
denen oder mit vertretbarem Aufwand zu schaffenden personellen, sächlichen und räumlichen Vor-
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aussetzungen für die Beschulung des Schüler geeignet ist. [...] Den Eltern steht es frei, eine andere 
geeignete Schule oder eine Förderschule für den Schulbesuch des Kindes zu wählen. […]“ Derzeit 
machen ca. 70% der Eltern von diesem Wahlrecht Gebrauch und wählen insbesondere eine För-
derschule.
Auch die schulunterjährige und somit spontane Anmeldung von Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund sowie aus der Ukraine führt andererseits zu einem stetigen Anstieg der 
Schülerzahlen. Aktuell werden 9 ukrainische sowie 10 Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund am Förderzentrum „Dr. Hans Vogel“ Ilmenau beschult.
Zudem werden im Förderzentrum 13 Schülerinnen und Schüler mit schwerem Autismus beschult, 
auch hier ist mit keinem Rückgang zu rechnen. 

In Relation zur Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler verlassen jedoch momentan zu wenige 
Schülerinnen und Schüler das Förderzentrum.

Die Raumkapazitäten des Schulgebäudes sind daher zum jetzigen Zeitpunkt erschöpft.

Im vorhandenen Gebäude befanden sich ursprünglich 8 Klassenräume, 2 Therapieräume, eine 
Lehrküche, ein Förderraum sowie 2 Entspannungsräume. Eine Aula für schulische Veranstaltun-
gen war ebenfalls vorhanden. Im Verwaltungsbereich wurden ein Lehrerzimmer, ein Schulleiter-
zimmer und das Sekretariat vorgehalten. Der Bereich für den Hausmeister war im Technikraum 
untergebracht. 

Auf Grund der Schülerzahlentwicklung stellt sich die derzeitige Raumsituation aber wie folgt dar: 
Die beiden Therapieräume, die zu den zwingend notwendigen Therapieeinheiten für Physiothera-
pie, Ergotherapie, Logopädie u. ä. erforderlich sind, wurden mittels eines Wanddurchbruches zu 2 
größeren Klassenräumen umfunktioniert. Grund hierfür ist die Zunahme der schwerst-mehrfach 
körperlich und geistig Behinderten. So befinden sich allein 4 Pflegebetten in unterschiedlichen 
Klassenräumen, da die Intensivpflege eine immer größere Bedeutung gewinnt.
Das ehemalige Lehrerzimmer wurde schon vor längerer Zeit in einen Montessori-Fachunterrichts-
raum umgewandelt. Ein Teil der Aula wird jetzt als Lehrerzimmer genutzt. Bei größeren Veranstal-
tungen muss somit dieses Interimslehrerzimmer komplett beräumt werden, um eine Nutzung der 
Aula zu ermöglichen. 
Die Entspannungsräume, gedacht zum Auslagern der Kinder, die auf einen Rollstuhl angewiesen 
sind, werden als Notlösung mittels einer Liege zu Therapieräumen umfunktioniert. Selbst der Werk-
raum wird teilweise zur Ergotherapie und zur Autismusförderung genutzt. 
Des Weiteren kann die Lehrküche nicht in gewohnter Weise zum Unterricht für alle Klassen im 
Fach Hauswirtschaft genutzt werden, da diese inzwischen als Unterrichtsraum für eine Klasse mit 
11 Schülerinnen und Schülern genutzt werden muss. 
Die Garderoben aller Klassenräume wurden zur Raumgewinnung auf den Flur verbracht, um so 
die zu beschulende Gruppengröße von statt 8 auf bis zu 11 Kinder und Jugendliche erweitern zu 
können.
Im Bereich der Berufsorientierung sind nur noch eingeschränkt Angebote zu realisieren. So ist für 
den Hauswirtschaftsunterricht zur individuellen Lebensbewältigung ein sehr kleiner Raum, welcher 
mit Waschmaschinen und Trockner ausgestattet ist, vorhanden. Hier ist der Unterricht mit einer 
Klasse nur sehr schwierig möglich.

So ist aus dieser Situation heraus die Errichtung eines zusätzlichen Gebäudeteiles für das Förder-
zentrum „Dr. Hans Vogel“ unumgänglich. Nur die Erweiterung um zusätzliche Räume würde die 
nötige Entlastung des bestehenden Schulgebäudes bringen.

Es soll ein Gebäude mit insgesamt 2 Klassenräumen mit den erforderlichen Garderoben, 2 Räu-
men für Therapieangebote, Sanitärbereichen, Lagermöglichkeiten sowie ein Lehrerzimmer für das 
pädagogische Personal entstehen. Die im Förderzentrum geschaffenen Klassenräume sowie die 
Lehrküche und die Aula könnten somit wieder uneingeschränkt für den ursprünglichen Zweck ge-
nutzt werden.

2. Standortanalyse/Baubeschreibung und zeitlicher Ablauf
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Zur Umsetzung des erforderlichen Raumprogramms ist ein rechteckiger Bau im hinteren Bereich 
des Grundstückes geplant. 

Zur Erlangung der Baugenehmigung und unter dem Aspekt der größtmöglichen Erhaltung der Frei-
flächen zur schulischen Nutzung ist der Erwerb eines Grundstückstreifens in einer Tiefe von 6 
Metern vom Nachbargrundstück erforderlich. Gespräche hierzu, mit positivem Signal, laufen be-
reits.

Das Bauvorhaben passt sich der eingeschossigen Bauweise des Bestandsgebäudes an und ist 
über einen Verbinder mit dem Hauptgebäude verbunden.

Im geplanten Neubau sollen auf 357,00 m² ein Klassenraum inklusive Küche für die Werkstufe 
sowie ein Klassenraum für die Hauswirtschaft nebst einem Raum für Waschmaschinen und Trock-
ner entstehen. 2 Therapieräume sowie 2 Sanitärbereiche finden ebenfalls Platz. 
Das Lehrerzimmer mit Teeküche für das pädagogische Personal ergänzen den Neubau ebenso 
wie ein Lagerraum und notwendige Funktionsflächen.

Die bestehenden Klassenräume im Altbau können dann für die unteren Klassenstufen genutzt wer-
den. Der Mehrzweckraum (Aula) kann wieder vollumfänglich für Veranstaltungen eingesetzt wer-
den. 
Insgesamt würde der Neubau eine wesentliche Raumverbesserung und -entspannung für die Lern-
situation im Förderzentrum „Dr. Hans Vogel“ Ilmenau mit sich bringen. 

Die Planungen sind für das Jahr 2024 vorgesehen. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für 
das Jahr 2025 geplant.

3. Kostenschätzung / Finanzierungsplan (Angaben in € gerundet)

Die Kosten wurden auf der Grundlage des Bruttorauminhaltes des Konzeptes geschätzt und wer-
den in Abhängigkeit der Technischen Anforderungen und der Forderungen der Unfallkasse Thü-
ringen und des Brandschutzes konkretisiert.
Die voraussichtlichen Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf circa 1.200.000,00 €.
Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Haushaltsjahr 2024 und im Haushaltsplanentwurf 
2025 wie folgt vorgesehen:

Haushaltsjahr Eigenmittel/ Kreditfinanzierung durch Landkreis
2024 200.000,00 €
2025 1.000.000,00 €
Gesamt 1.200.000,00 €

Die Umsetzung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel. 
Es besteht keine Möglichkeit zur Förderung der Maßnahme.

gez: Petra Enders
Landrätin

Anlage: 
Grundrissentwurf Stand Juni 2024





Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 026    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Bestätigung des Vorschlages der Vertreter des Ilm-Kreises für den Aufsichtsrat der Ilm-
Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH zur Wahl in der 
Gesellschafterversammlung     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

1. In den Aufsichtsrat der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH wird nach § 7 Abs. (2) 
des Gesellschaftsvertrages der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH als Vertrete-
rin des Landkreises Ilm-Kreis die Landrätin Frau Petra Enders entsandt.

2. Für den Aufsichtsrat der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH werden folgende 
Mitglieder des Kreistages des Ilm-Kreises zur Wahl in der Gesellschafterversammlung 
vorgeschlagen:

Fraktion: Mitglied:
AfD Ralf Gohritz
AfD Matthias Kümmerling
CDU/FDP Dr. Stefan Mohr
FWG Andreas Kühnel
DIE LINKE Eckhard Bauerschmidt

Begründung:

Gemäß § 7 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH (KT-
Beschluss Nr. 277/13 vom 13. März 2013) gehören dem Aufsichtsrat neben der Landrätin und 
3 Arbeitnehmervertretern fünf weitere Mitglieder des Kreistages, die durch Beschluss des 
Kreistages (Hare-Niemeyer-Verfahren) vorgeschlagen und in der Gesellschafterversammlung 
gewählt wurden, an. Nach § 26 Abs. 2 Nr. 14 i. V. m. § 73 Abs. 1 Nr. 2 ThürKO sind die 
Vertreter des Landkreises in Aufsichtsräten durch den Kreistag zu bestellen.

gez: Petra Enders
Landrätin



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 023/24
(Drucksache-Nr. 026)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestätigung des Vorschlages der Vertreter des Ilm-Kreises für den Aufsichtsrat der Ilm-
Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH zur Wahl in der Gesellschafterversammlung

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

1. In den Aufsichtsrat der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH wird nach § 7 Abs. (2) 
des Gesellschaftsvertrages der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH als Vertreterin 
des Landkreises Ilm-Kreis die Landrätin Frau Petra Enders entsandt.

2. Für den Aufsichtsrat der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH werden folgende 
Mitglieder des Kreistages des Ilm-Kreises zur Wahl in der Gesellschafterversammlung 
vorgeschlagen:

Fraktion: Mitglied:
AfD Ralf Gohritz
AfD Matthias Kümmerling
CDU/FDP Dr. Stefan Mohr
FWG Andreas Kühnel
DIE LINKE Eckhard Bauerschmidt

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 027    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Beschlussvorlage - DS 027 - Besetzung des Ausschusses für Bau, Wirtschaft und Ver-
kehr mit sachkundigen Bürgern          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Gemäß § 105 Abs. 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 Thüringer Kommunalordnung wird die 
folgende Besetzung des Ausschusses für Bau, Wirtschaft und Verkehr des Kreistages des 
Ilm-Kreises mit sachkundigen Bürgern bestätigt:

Fraktion: sachkundige Bürger:
---------------------------------------------------------------------

AfD Herr Wolfgang Stürmer
AfD Herr Henrik Walther
CDU/FDP Herr Torsten Henkel
FWG Herr Nicky Weber
DIE LINKE Herr Jörn-Uwe Müller

gez. Petra Enders
Landrätin



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 024/24
(Drucksache-Nr. 027)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besetzung des Ausschusses für Bau, Wirtschaft und Verkehr mit sachkundigen 
Bürgern     

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Gemäß § 105 Abs. 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 Thüringer Kommunalordnung wird die 
folgende Besetzung des Ausschusses für Bau, Wirtschaft und Verkehr des Kreistages des 
Ilm-Kreises mit sachkundigen Bürgern bestätigt:

Fraktion: sachkundige Bürger:
---------------------------------------------------------------------

AfD  Herr Wolfgang Stürmer
AfD Herr Henrik Walther
CDU/FDP Herr Henrik Stutzig
FWG Herr Nicky Weber
DIE LINKE Herr Jörn-Uwe Müller

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 028    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Beschlussvorlage - DS 028 - Besetzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport 
mit sachkundigen Bürgern          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Gemäß § 105 Abs. 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 Thüringer Kommunalordnung wird die 
folgende Besetzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport des Kreistages des Ilm-
Kreises mit sachkundigen Bürgern bestätigt:

Fraktion: sachkundige Bürger:
---------------------------------------------------------------------

AfD Herr Marcel Jahn
AfD Herr Matthias Hansel
CDU/FDP Herr Dr. Dieter Kuchorz
FWG Herr Berg Heyer
DIE LINKE Frau Mareike Graf

gez. Petra Enders
Landrätin



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 025/24
(Drucksache-Nr. 028)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besetzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport mit sachkundigen 
Bürgern     

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Gemäß § 105 Abs. 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 Thüringer Kommunalordnung wird die 
folgende Besetzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport des Kreistages des Ilm-
Kreises mit sachkundigen Bürgern bestätigt:

Fraktion: sachkundige Bürger:
---------------------------------------------------------------------

AfD Herr Marcel Jahn
AfD Herr Matthias Hansel
CDU/FDP Herr Dr. Dieter Kuchorz
FWG Herr Berg Heyer
DIE LINKE Frau Mareike Graf

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 029    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Beschlussvorlage - DS 029 - Besetzung des Ausschusses für Gleichstellung, Soziales 
und Gesundheit mit sachkundigen Bürgern          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Gemäß § 105 Abs. 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 Thüringer Kommunalordnung wird die 
folgende Besetzung des Ausschusses für Gleichstellung, Soziales und Gesundheit des 
Kreistages des Ilm-Kreises mit sachkundigen Bürgern bestätigt:

Fraktion: sachkundige Bürger:
---------------------------------------------------------------------

AfD Herr Hubert Tykwer
AfD Herr Florian Meisinger
CDU/FDP Frau Kathrin Schüler
FWG Herr Silvio Pahlke
DIE LINKE Frau Jenny Rotter

gez. Petra Enders
Landrätin



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 026/24
(Drucksache-Nr. 029)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besetzung des Ausschusses für Gleichstellung, Soziales und Gesundheit mit 
sachkundigen Bürgern     

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Gemäß § 105 Abs. 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 Thüringer Kommunalordnung wird die 
folgende Besetzung des Ausschusses für Gleichstellung, Soziales und Gesundheit des 
Kreistages des Ilm-Kreises mit sachkundigen Bürgern bestätigt:

Fraktion: sachkundige Bürger:
---------------------------------------------------------------------

AfD Herr Hubert Tykwer
AfD Herr Florian Meisinger
CDU/FDP Frau Kathrin Schüler
FWG Herr Silvio Pahlke
DIE LINKE Frau Jenny Rotter

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 030    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Beschlussvorlage - DS 030 - Entsendung von Mitgliedern des Kreistages in den Beirat 
des Jobcenters Ilm-Kreis          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Für den Beirat des Jobcenters Ilm-Kreis werden entsandt:

Fraktion AfD Herr Mathias Kümmerling

Fraktion CDU/FDP Herr Martin Mölders

Begründung:

Nach § 18d Zweites Buch Sozialgesetzbuch – SGB II – ist bei jeder gemeinsamen Einrichtung 
nach § 44b SGB II ein Beirat zu bilden.

Dem Beschluss der Trägerversammlung zufolge sind 2 gewählte Vertreter des Kreistages in 
den Beirat zu entsenden. Die Besetzung erfolgt gemäß § 9 Abs. 6 der Hauptsatzung des Ilm-
Kreises nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren. Gemäß § 105 Abs. 2 in Verbindung mit § 27 
Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung sind die auf die Fraktionen entfallenden Sitze nach deren 
bindenden Vorschlag durch Beschluss des Kreistages zu besetzen.

gez. Petra Enders
Landrätin



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 027/24
(Drucksache-Nr. 030)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entsendung von Mitgliedern des Kreistages in den Beirat des Jobcenters Ilm-Kreis     

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Für den Beirat des Jobcenters Ilm-Kreis werden entsandt:

Fraktion AfD Herr Mathias Kümmerling

Fraktion CDU/FDP Herr Martin Mölders

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 031    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Beschlussvorlage - DS 031 - Besetzung des Ausschusses für Natur, Umwelt, Landwirt-
schaft und Forsten mit sachkundigen Bürgern          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Gemäß § 105 Abs. 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 Thüringer Kommunalordnung wird die 
folgende Besetzung des Ausschusses für Natur, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten des 
Kreistages des Ilm-Kreises mit sachkundigen Bürgern bestätigt:

Fraktion: sachkundige Bürger:
---------------------------------------------------------------------

AfD Herr Eckehard Dierbach
AfD Herr Jens Kunert
CDU/FDP Herr Dr. Karl-Heinz Müller
FWG Herr Hans-Jürgen Langer
DIE LINKE Herr Bernhard Ernemann

gez. Petra Enders
Landrätin



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 028/24
(Drucksache-Nr. 031)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besetzung des Ausschusses für Natur, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten mit 
sachkundigen Bürgern     

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Gemäß § 105 Abs. 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 Thüringer Kommunalordnung wird die 
folgende Besetzung des Ausschusses für Natur, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten des 
Kreistages des Ilm-Kreises mit sachkundigen Bürgern bestätigt:

Fraktion: sachkundige Bürger:
---------------------------------------------------------------------

AfD Herr Eckehard Dierbach
AfD Herr Jens Kunert
CDU/FDP Herr Dr. Karl-Heinz Müller
FWG Herr Hans-Jürgen Langer
DIE LINKE Herr Bernhard Ernemann

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 032    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Beschlussvorlage - DS 032 - Berufung der Kreistagsmitglieder für das Kuratorium der 
Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Gemäß § 4 Absatz 2 e) der Satzung der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau vom 29. Mai 2006, 
veröffentlicht im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 08/06 vom 20. Juni 2006, werden folgende 
Kreistagsmitglieder in das Kuratorium der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau berufen:

- Frau Franca Fabricius (Fraktion AfD)

- Herr Volker Rusch (Fraktion CDU/FDP)

gez. Petra Enders
Landrätin



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 029/24
(Drucksache-Nr. 032)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berufung der Kreistagsmitglieder für das Kuratorium der Volkshochschule Arnstadt-
Ilmenau     

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Gemäß § 4 Absatz 2 e) der Satzung der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau vom 29. Mai 2006, 
veröffentlicht im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 08/06 vom 20. Juni 2006, werden folgende 
Kreistagsmitglieder in das Kuratorium der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau berufen:

- Frau Franca Fabricius (Fraktion AfD)

- Herr Volker Rusch (Fraktion CDU/FDP)

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 033    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Beschlussvorlage - DS 033 - Berufung des Kuratorium der Volkshochschule Arnstadt-
Ilmenau          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Gemäß § 4 Abs. 2 und 3 der Satzung der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau vom 29. Mai 
2006, veröffentlicht im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 08/06 vom 20. Juni 2006, werden fol-
gende Mitglieder in das Kuratorium der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau berufen:

a) die Landrätin des Ilm-Kreises, Frau Petra Enders

b) aus dem Kreis der Kooperationspartner der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau
Herr Thomas Haupt (Lebenshilfewerk Ilmenau/Rudolstadt e. V.,Ilmenauer Werkstät-
ten)  
Frau Lisa Denk (Frauen- und Familienzentrum Arnstadt)

c) aus dem Kreis der Kursteilnehmer
Frau Ina Deichmüller 
Frau Susanne Marr

d) aus dem Kreis der Kursleiter
Herr Tommy Schmidt
Herr Ulrich Schneider

e) Mitglieder des Kreistages
Frau Franca Fabricius (Fraktion AfD)
Herr Volker Rusch (Fraktion CDU/FDP)

f) die Direktorin der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau, Frau Mandy Hallbauer 
und die stellvertretende Direktorin der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau 
Frau Sarah Anne Such

g) Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes des Ilm-Kreises
Herr Dominik Straube (Bürgermeister der Gemeinde Geratal)
Frau Kerstin Michalski (Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Ge-
ratal/Plaue)
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. 

h) aus dem Kreis der Außenstellenleiter
. Frau Gudrun Juch (Außenstelle Großbreitenbach)
. Frau Anne Denner (Außenstelle Stadtilm)

Begründung:

Auf der Grundlage des § 4 Absatz 1 der Satzung der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau wird 
ein Kuratorium aus 15 Personen für eine Wahlperiode des Kreistages gebildet. 
Die jeweiligen in der Satzung festgelegten Gruppierungen haben für ihre Mitglieder des Kura-
toriums das Vorschlagsrecht. Die Kuratoriumsmitglieder werden durch den Kreistag berufen 
und sind diesem gegenüber rechenschaftspflichtig.
Das Kuratorium ist ein vorberatender Ausschuss gemäß § 26 der Geschäftsordnung für den 
Kreistag des Ilm-Kreises.

gez: Petra Enders
Landrätin



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 030/24
(Drucksache-Nr. 033)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berufung des Kuratoriums der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau          

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Gemäß § 4 Abs. 2 und 3 der Satzung der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau vom 29. Mai 2006, 
veröffentlicht im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 08/06 vom 20. Juni 2006, werden folgende 
Mitglieder in das Kuratorium der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau berufen:

a) die Landrätin des Ilm-Kreises, Frau Petra Enders

b) aus dem Kreis der Kooperationspartner der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau
Herr Thomas Haupt (Lebenshilfewerk Ilmenau/Rudolstadt e. V.,Ilmenauer Werkstätten)  
Frau Lisa Denk (Frauen- und Familienzentrum Arnstadt)

c) aus dem Kreis der Kursteilnehmer
Frau Ina Deichmüller 
Frau Susanne Marr

d) aus dem Kreis der Kursleiter
Herr Tommy Schmidt
Herr Ulrich Schneider

e) Mitglieder des Kreistages
Frau Franca Fabricius (Fraktion AfD)
Herr Volker Rusch (Fraktion CDU/FDP)

f) die Direktorin der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau, Frau Mandy Hallbauer 
und die stellvertretende Direktorin der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau 
Frau Sarah Anne Such

g) Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes des Ilm-Kreises
Herr Dominik Straube (Bürgermeister der Gemeinde Geratal)
Frau Kerstin Michalski (Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft 
Geratal/Plaue)

h) aus dem Kreis der Außenstellenleiter
Frau Gudrun Juch (Außenstelle Großbreitenbach)
Frau Anne Denner (Außenstelle Stadtilm)

Arnstadt, den 4. September 2024



Kreistag des Ilm-Kreises

 

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 034    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Berufung des ehrenamtlichen Kreiswegewartes für das Wanderwegenetz des Ilm-
Kreises          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Als „Ehrenamtlicher Kreiswegewart für das Wanderwegenetz des Ilm-Kreises“ wird Herr Mi-
chael Röse berufen.

Begründung:

Gemäß § 94 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) wird ein ehrenamtlicher Kreiswege-
wart für das Wanderwegenetz des Ilm-Kreises berufen.

Der ehrenamtliche Kreiswegewart hat die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt 
Ilm-Kreis (Bereich Tourismus), den kommunalen Rechtsträgern, den Forstamtsbehörden, 
Ortswegewarten und Wandervereinen die Gestaltung und Erhaltung der bestehenden Erho-
lungswege zu sichern. 

Folgende Aufgaben sind im Wesentlichen zu erfüllen:
�� Aktive Mitwirkung im Wanderkompetenznetzwerk des Ilm-Kreises
�� Kontrolle und Prüfung der Wanderwege in Abstimmung mit den Kommunen und deren 

Ortswegewarten 
�� Erfassung und Meldung von Mängeln an den Wanderwegen zur Wegequalität, Beschilde-

rung/Markierung und Wegeinfrastruktur an die betreffenden Stellen (u. a. Kommunen, 
Forstämter, das Landratsamt Ilm-Kreis und die landesweite Koordinierungsstelle Wander-
wege bei der Thüringer Tourismus GmbH) 

�� Erfassung und Aktualisierung der Wanderwegedaten im System Outdooractive in Abstim-
mung mit den kommunalen Trägern und dem Regionalverbund Thüringer Wald e.V.

�� Ansprechpartner bei ortsübergreifenden und landkreisübergreifenden Wanderwegen für 
die betreffenden Kommunen und benachbarten Landkreise

�� Organisation des jährlichen Treffens mit den Ortswegewarten zum direkten Wissens- und 
Erfahrungsaustausch zur Wanderwegearbeit
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�� Teilnahme an Beratungen und Veranstaltungen zu Wanderwegethemen der Fachaus-
schüsse von Regionalverbund Thüringer Wald, Naturpark Thüringer Wald, UNESCO Bio-
sphärenreservat Thüringer Wald, Thüringer Tourismus GmbH 

�� Teilnahme an Schulungen für Wanderwegewarte
�� Unterstützung der Kommunen bei der Zertifizierung von Wanderwegen
�� Absolvierung der Schulung als Bestandserfasser beim Deutschen Wanderverband
�� Mitwirkung und Zuarbeit bei der Erstellung bzw. Überarbeitung von Wanderbroschüren und 

Wanderkarten

gez: Petra Enders
Landrätin



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 022/24
(Drucksache-Nr. 034)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berufung des ehrenamtlichen Kreiswegewartes für das Wanderwegenetz des Ilm-
Kreises

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Als „Ehrenamtlicher Kreiswegewart für das Wanderwegenetz des Ilm-Kreises“ wird Herr 
Michael Röse berufen.

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 035    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Verleihung der Ehrenbezeichnung "Ehrenmitglied des Kreistages"          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Gemäß § 16 der Hauptsatzung des Ilm-Kreises wird folgenden Personen die Ehrenbezeich-
nung „Ehrenmitglied des Kreistages“ verliehen:

Beyersdorf, Andreas
Dr. Frielinghaus, Rolf
Irrgang, Günther
Köllmer, Hans-Christian
Misch, Beate
Möller, Uwe
Pein, Gerhard
Schlegel, Matthias.

Die Verleihung der Ehrenbezeichnung erfolgt zum Tag des Bürgers 2024.

Begründung:

Nach § 16 Abs. (1) der Hauptsatzung des Ilm-Kreises erfüllt der Personenkreis die Voraus-
setzungen wie folgt:

Fraktion CDU/FDP:

Name, Vorname Zugehörigkeit
Beyersdorf, Andreas 1994 – 2024 (6 Wahlperioden)
Dr. Frielinghaus, Rolf 2009 – 2024 (3 Wahlperioden)
Misch, Beate 1994 – 2024 (6 Wahlperioden)
Möller, Uwe 2004 – 2024 (4 Wahlperioden)
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Fraktion FWG:

Name, Vorname Zugehörigkeit
Irrgang, Günther 2004 – 2014; 2015 – 2019 (Nachrü-

cker); 
2019 – 2024 (3 Wahlperioden)

Köllmer, Hans-Christian 1994 – 2024 (6 Wahlperioden)

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN:

Name, Vorname Zugehörigkeit
Schlegel, Matthias 2009 - 2024 (3 Wahlperioden)

fraktionslos:

Name, Vorname Zugehörigkeit
Pein, Gerhard 2004 – 2024 (4 Wahlperioden)

Der Kreisausschuss hat sich in seiner Sitzung am 14. August 2024 mit dem Thema befasst 
und schlägt dem Kreistag die Zustimmung zur Beschlussvorlage vor.

gez. Petra Enders
Landrätin

Anlagen:     



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 031/24
(Drucksache-Nr. 035)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestätigung des Vorschlages des Kreisausschusses vom 14. August 2024 zur 
Verleihung der Ehrenbezeichnung "Ehrenmitglied des Kreistages" gemäß § 16 der 
Hauptsatzung des Ilm-Kreises     

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Gemäß § 16 der Hauptsatzung des Ilm-Kreises wird folgenden Personen die Ehrenbezeichnung 
„Ehrenmitglied des Kreistages“ verliehen:

Beyersdorf, Andreas
Dr. Frielinghaus, Rolf
Irrgang, Günther
Köllmer, Hans-Christian
Misch, Beate
Möller, Uwe
Pein, Gerhard
Schlegel, Matthias.

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 036    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreisausschuss 14.08.2024 öffentlich Vorberatung
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Beschlussvorlage - DS 036 - Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-
Kreises vom 19. Juni 2024

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die 1. Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-Kreises wird in der in der 
Anlage vorliegenden Fassung bestätigt.

Begründung:

Durch die Erhöhung der Anzahl der Kreistagsmitglieder in den Ausschüssen wird allen Frakti-
onen die Möglichkeit gegeben sich inhaltlich in geeigneter Form in die Arbeit der Ausschüsse 
einzubringen.

gez: Petra Enders
Landrätin

Anlage:1. Änderung der Geschäftsordnung vom 19. Juni 2024
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1. Änderung der Geschäftsordnung
für den Kreistag des Ilm-Kreises

Der Ilm-Kreis erlässt aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 34 der Thüringer Kommunalord-
nung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) folgende 1. 
Änderung zur Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-Kreises:

Artikel 1
Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-Kreises

§ 26 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

(1) Weitere beschließende Ausschüsse des Kreistages des Ilm-Kreises sind:
- Jugendhilfeausschuss gemäß SGB VIII und Thüringer Kinder- und Jugendhilfe- Aus-

führungsgesetz (ThürKJHAG) in Verbindung mit der in der geltenden Satzung des Ju-
gendamtes festgelegten Anzahl der Kreistagsmitglieder

- Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr (incl. Vergabe) mit 8 Kreistagsmitgliedern
- Ausschuss für Finanzen, Struktur und Rechnungsprüfung mit 8 Kreistagsmitgliedern
- ÖPNV-Ausschuss mit 8 Kreistagsmitgliedern.
 
Den beschließenden Ausschüssen gleichgestellt ist folgendes sonstiges Gremium:
- Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (AIK) mit 4 Kreistagsmitglie-

dern gemäß gültiger Eigenbetriebssatzung.

Weitere vorberatende Ausschüsse des Kreistages des Ilm-Kreises sind:
- Ausschuss für Schule, Kultur und Sport mit 8 Kreistagsmitgliedern
- Ausschuss für Gleichstellung, Soziales und Gesundheit mit 8 Kreistagsmitgliedern
- Ausschuss für Natur, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten mit 8 Kreistagsmitgliedern. 

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer Beschlussfassung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die bisherige Geschäftsordnung einschließlich ihrer bisherigen Änderungen außer Kraft.

Arnstadt, den 4. September 2024

Petra Enders
Landrätin



Einreicher: 
Kreistag des Ilm-Kreises
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN

Drucksache-Nr. 036/1    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreisausschuss 14.08.2024 öffentlich Beschlussfassung
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Beschlussvorlage - DS 036/1 - Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag des 
Ilm-Kreises vom 19. Juni 2024

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die 1. Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-Kreises wird in der in der 
Anlage vorliegenden Fassung bestätigt.

Begründung:

Durch die Änderung wird den Fraktionen und der Verwaltung die Möglichkeit gegeben, schon 
im Vorfeld der Sitzung die Anträge zu diskutieren und entscheidungsrelevante Informationen 
bereitzustellen, die die Effizienz der Sitzung erhöhen können. 

Durch die Änderung wird die Transparenz der Kreistagsarbeit erhöht. Bei Bedarf sind analog 
zu Kreistagssitzung einzelne Beratungsgegenstände in einem nichtöffentlichen Teil zu behan-
deln.

gez. Prof. Dr. Jens Wolling
Fraktionsvorsitzender

Anlage:1. Änderung der Geschäftsordnung vom 19. Juni 2024
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1. Änderung der Geschäftsordnung
für den Kreistag des Ilm-Kreises

Der Ilm-Kreis erlässt aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 34 der Thüringer Kommunalord-
nung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) folgende 1. 
Änderung zur Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-Kreises:

Artikel 1
Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-Kreises

§ 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

In die Tagesordnung sind außerdem Anträge aufzunehmen und zu beraten, die der Landrat in 
der Regel bis 14 Tage vor der Kreisausschusssitzung vor der darauffolgenden Kreistagssit-
zung von einem Viertel der Mitglieder des Kreistages oder von mindestens einer Fraktion vor-
gelegt werden. Die Anträge sind schriftlich zu begründen und haben einen Beschlussvorschlag 
zu enthalten.

§ 27 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

(1) Die Sitzungen vorberatender und beschließender Ausschüsse sind öffentlich. § 3 Abs. 
3 und 4 gelten entsprechend

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer Beschlussfassung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die bisherige Geschäftsordnung einschließlich ihrer bisherigen Änderungen außer Kraft.

Arnstadt, den 4. September 2024

Petra Enders
Landrätin



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 032-2/24
(Drucksache-Nr. 036)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-Kreises vom 19. Juni 
2024     

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Die 1. Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-Kreises über die Erhöhung der 
Anzahl der Kreistagsmitglieder in den Ausschüssen wird in der in der Anlage vorliegenden 
Fassung bestätigt.

Abstimmungsergebnis zur Drucksache-Nr. 036:
mit 13 Ja-Stimmen, 18 Gegenstimmen und 11 Stimmenthaltungen abgelehnt.

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 021    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 3. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 19.06.2024 öffentlich Einbringung
Kreisausschuss 14.08.2024 öffentlich Vorberatung
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Vorberatung
Kreisausschuss 30.10.2024 öffentlich Vorberatung
Kreistag 20.11.2024 öffentlich Beschlussfassung

1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Ilm-Kreises vom 4. Oktober 
2023          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

1. Die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Ilm-Kreises wird in der in der Anlage vor-
liegenden Fassung bestätigt.

Begründung:

Gemäß § 110 Abs. 1 S. 3 und 5 ThürKO kann die Hauptsatzung des Landkreises bis zu drei 
Beigeordnete vorsehen, welche den Landrat vertreten. Der Landrat hat die Reihenfolge der 
Stellvertretung vor der Wahl zu bestimmen. Gemäß § 110 Abs. 2 ThürKO können die Land-
kreise in der Hauptsatzung vor der Wahl regeln, dass bis zu zwei Beigeordnete hauptamtlich 
tätig sind. Angesichts der Aufgabenvielfalt und zur Sicherung der Vertretung des Landrats soll 
mit der vorliegenden Änderung der Hauptsatzung von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
werden.

Ebenfalls soll die Verleihung der Ehrenbezeichnungen nicht im Kreistag, sondern an einem 
dafür geeigneten Ort (beispielsweise Tag des Bürgers) erfolgen.

gez. Petra Enders
Landrätin

Anlage: 
1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Ilm-Kreises
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1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Ilm-Kreises
vom 4. Oktober 2023

Der Ilm-Kreis erlässt auf der Grundlage des § 99 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch durch Gesetz vom 24. März 2023 
(GVBl. S. 127), folgende 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Ilm-Kreises vom 4. Ok-
tober 2023, veröffentlicht im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 8/2023 vom 17. Oktober 2023:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung des Ilm-Kreises

§ 16 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

Die Verleihung der Ehrenbezeichnung ist in feierlicher Form an einem geeigneten Ort durch 
den Landrat vorzunehmen.

§ 22 Abs. 1 und 2 werden wie folgt neu gefasst: 

(1) Der Landkreis hat zwei hauptamtliche Beigeordnete. Die Beigeordneten sind Stellver-
treter des Landrats bei dessen Verhinderung. Die Reihenfolge der Stellvertretung be-
stimmt der Landrat vor der Wahl. 

(2) Die hauptamtlichen Beigeordneten werden vom Kreistag für die Dauer von sechs Jah-
ren gewählt. Das Wahlverfahren regelt § 110 ThürKO.

Der § 22 Abs. 3 wird ersatzlos gestrichen.

Der § 23 wird ersatzlos gestrichen.

Die Nummerierung der weiteren Paragrafen ändert sich entsprechend.

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Die 1. Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Arnstadt, den

Petra Enders
Landrätin des Ilm-Kreises                                       - Siegel -



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 037    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck

ÖPNV-Ausschuss 29.08.2024 öffentlich Vorberatung
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    

1. Beschlussvorlage - DS 037 - Änderung der Geschäftsordnung für den ÖPNV-
Ausschuss des Kreistages des Ilm-Kreises          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die 1. Änderung der Geschäftsordnung für den ÖPNV-Ausschuss des Kreistages des Ilm-
Kreises wird in der in der Anlage vorliegenden Form bestätigt.

Begründung:

Gemäß § 26 Absatz 1 und 2 der Geschäftsordnung für den Kreistages des Ilm-Kreises ist eine 
Anpassung der Geschäftsordnung des ÖPNV-Ausschusses aufgrund der Erhöhung der Sitze 
für die Ausschüsse des Ilm-Kreises erforderlich. 

gez. Petra Enders
Landrätin

Anlagen:1. Änderung zur Geschäftsordnung für den ÖPNV-Ausschuss
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1. Änderung der Geschäftsordnung
für den ÖPNV-Ausschuss des Kreistages des Ilm-Kreises

Zur Vorbereitung von verkehrspolitischen Vorgaben im öffentlichen Straßenpersonennahver-
kehr (ÖPNV) in Zuständigkeit des Ilm-Kreises als örtlichem Aufgabenträger gemäß Thüringer 
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) sowie deren Umsetzung 
und Überwachung wird ein ÖPNV-Ausschuss, in dem die mit der Betreibung des ÖPNV’s 
durch den Landkreis beauftragten Verkehrsunternehmen sachverständig mitwirken, gebildet. 
Der Ilm-Kreis erlässt aufgrund § 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-
Kreises i. V. m. § 9 Abs. 1 der Zuständigkeitsordnung für die weiteren Ausschüsse und sons-
tigen Gremien des Kreistages des Ilm-Kreises folgende Geschäftsordnung für den ÖPNV-Aus-
schuss des Kreistages des Ilm-Kreises:

Der § 1 wird wie folgt geändert:

(1) Der ÖPNV-Ausschuss des Ilm-Kreises besteht aus insgesamt sieben neun stimmberech-
tigten Personen, dem Landrat und sechs acht Vertretern des Kreistages. Die Vertreter des 
Kreistags (sechs acht) und deren Stellvertreter werden nach dem Hare-Niemeyer-Verfah-
ren bestimmt. 

(2)

Inkrafttreten

Die vorstehende Geschäftsordnung tritt am 05. September 2024 in Kraft.

Arnstadt, den 04. September 2024

Petra Enders
Landrätin



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 038    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Beauftragung der Landrätin mit der Anpassung der Gesellschaftsverträge der 
Unternehmen und ggf. Änderung der Sitzstärke in den Aufsichtsräten     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die Landrätin wird beauftragt, die Gesellschaftsverträge der Unternehmen des Landkreises 
Ilm-Kreis anzupassen.

Begründung:

In Anpassung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-Kreises und der Erhöhung der 
Ausschusssitze für die beratenden und beschließende Ausschüsse macht es eine Anpassung 
der Gesellschaftsverträge für die Unternehmen des Ilm-Kreises notwendig.

gez. Petra Enders
Landrätin



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 039    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Ausschuss für Gleichstellung, Soziales und 
Gesundheit

28.08.2024 nicht öffentlich Vorberatung

Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Neufassung der Satzung für den Seniorenbeirat und den ehrenamtlichen 
Seniorenbeauftragten des Landkreises Ilm-Kreis          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die Satzung für den Seniorenbeirat und den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten des Land-
kreises Ilm-Kreis wird in der in der Anlage vorliegenden Form bestätigt.

Begründung:

Gemäß § 3 Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Se-
nioren (ThürSenMitwBetG) kann der Landkreis Ilm-Kreis einen Seniorenbeiräte bilden. 
Die Mitglieder der Seniorenbeiräte arbeiten ehrenamtlich zur Unterstützung des 
ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten des Ilm-Kreises. Näheres regelt die Satzung für den 
Seniorenbeirat und den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten des Landkreises Ilm-Kreis.

gez: Petra Enders
Landrätin

Anlage:
Satzung für den Seniorenbeirat und den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten des Landkrei-
ses Ilm-Kreis



Satzung für den Seniorenbeirat und den ehrenamtlichen 
Seniorenbeauftragten des Landkreises Ilm-Kreis

Der Ilm-Kreis erlässt auf der Grundlage des § 99 Absatz 1 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel33 des Gesetzes vom 2. Juli 
2024 (GVBl. S. 277, 288), und des Thüringer Gesetzes zur Stärkung der Mitwirkungs- und 
Beteiligungsrechte von Senioren (ThürSenMitwBetG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. Oktober 2019 (GVBl. S. 411) folgende Satzung für den ehrenamtlichen Seniorenbe-
auftragten des Landkreises Ilm-Kreis:

§ 1

Wahl eines ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und dessen Stellvertreter

(1) Der Kreistag wählt gemäß § 4 Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und 
Beteiligungsrechte von Senioren für die Dauer der gesetzlichen Amtszeit des Kreista-
ges einen ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und einen Stellvertreter. Der ehren-
amtliche Seniorenbeauftragte und dessen Stellvertreter bleiben im Amt, bis die jewei-
ligen Nachfolger gewählt sind. Der Seniorenbeauftragte und dessen Stellvertreter sol-
len das 60. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz im Ilm-Kreis haben.

(2) Die Seniorenbeiräte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben ein Vor-
schlagsrecht. 

(3) Der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte und dessen Stellvertreter werden auf der 
Grundlage dieser Vorschläge gemäß § 112 i. V. m. § 39 Abs. 2 Thüringer Kommunal-
ordnung gewählt.

(4) Mit der Annahme der Wahl werden der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte und dessen 
Stellvertreter zur Beachtung der Vorschriften der Thüringer Kommunalordnung insbe-
sondere über die Befangenheit und die Verschwiegenheitspflicht und zur gesetzmäßi-
gen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben vom Landrat verpflichtet.

§ 2

Aufgaben

Der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte nimmt für den Ilm-Kreis die ihm nach § 4 Abs. 2 Thü-
ringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren zugewiese-
nen Aufgaben:
- Unterstützung der Arbeit der Seniorenbeiräte und sind gemeinsam mit diesen Ansprech-

partner für Senioren
- Vertretung der Anliegen, Probleme und Anregungen der Seniorenbeiräte und der Senio-

ren gegenüber der kommunalen Verwaltung
- Wahrnehmung des Rechtes auf Anhörung vor Entscheidungen des Kreistages, die über-

wiegend Senioren betreffen
- unaufgeforderte Abgabe von Stellungnahmen zusammen mit den Seniorenbeiräten zu 

allen die Senioren betreffenden Fragen und Unterbreitung von Vorschlägen
- Vertretung der Interessen der kommunalen Seniorenbeiräte im Landesseniorenrat und 

Information über dessen Arbeit

und darüber hinaus folgende weitere Aufgaben:
- Unterstützung/Koordinierung der Seniorenarbeit im Landkreis
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- Unterstützung/Koordinierung generationsübergreifender Ansätze
- Information/Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit in Projekten und mit Trägern der Seniorenarbeit

wahr.

Der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte berichtet einmal jährlich über seine Tätigkeit gegen-
über dem Kreistag.

§ 3

Mitwirkungsrechte

Der Kreistag und der Ausschuss hört den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten grundsätzlich 
vor einem Beschluss über eine Angelegenheit, die überwiegend Senioren betrifft, an. Der eh-
renamtliche Seniorenbeauftragte wird rechtzeitig über anstehende Entscheidungen informiert 
und zur Teilnahme an der jeweiligen Sitzung des Kreistages/Ausschusses eingeladen oder 
anstelle dessen um schriftliche Stellungnahme ersucht.

Der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte ist Ansprechpartner für die Senioren und vertritt ihre 
Interessen im Rahmen der Anhörung.

§ 4

Seniorenbeirat des Ilm-Kreises 

(1) Der Kreistag bestellt für die Dauer der gesetzlichen Amtszeit des Kreistages einen Se-
niorenbeirat. Dieser bleibt bis zur Neubestellung im Amt. 

(2) Dieser setzt sich zusammen aus den Vorsitzenden der kommunalen Seniorenbeiräte 
der Städte und Gemeinden des Ilm-Kreises. Bei Verhinderung der Vorsitzenden ent-
senden die Seniorenbeiräte der Städte und Gemeinden einen Vertreter.  

(3) Den Vorsitz des Seniorenbeirates führen der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte des 
Ilm-Kreises oder in Vertretung dessen Stellvertreter. 

(4) Der Beirat berät mindestens viermal im Jahr oder nach Bedarf auf Einladung des Se-
niorenbeauftragten. Dazu werden dem ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten nach An-
meldung Sitzungsräume im Landratsamt Ilm-Kreis zur Verfügung gestellt.

§ 5

Aufgaben des Seniorenbeirates des Ilm-Kreises

Der Seniorenbeirat des Ilm-Kreises unterstützt die Tätigkeit des ehrenamtlichen Seniorenbe-
auftragten entsprechend der Aufgaben gemäß § 2 dieser Satzung. 

§ 6

Entschädigung

(1) Der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte erhält für seine Tätigkeit eine pauschale Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 100,00 Euro im Monat. Dessen Stellvertreter erhält 
eine pauschale monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 75,00 Euro. 

(2) Die Mitglieder des Seniorenbeirates erhalten für die nachgewiesene Teilnahme an ei-
ner Seniorenbeiratssitzung ein Sitzungsgeld in Höhe von 23,00 €. Sollte ein Mitglied 
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des Seniorenbeirates oder dessen Stellvertreter nicht an einer Sitzung teilnehmen kön-
nen, so kann auch kein Sitzungsgeld für die jeweilige Sitzung in Anspruch genommen 
werden.  Außerdem können durch den Landrat Reisekosten, Tagungsgebühren und 
evtl. anfallende Übernachtungskosten erstattet werden, welche in Ausübung der Tätig-
keit anfallen.

(3) Daneben sind die Landesmittel für die Förderung der Tätigkeit sowie für Projekte des 
ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten gemäß § 4 Abs. 3 Thüringer Gesetz zur Stär-
kung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren zu beantragen und einzu-
setzen.

§ 7

Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils für alle Geschlechter.

§ 8

In-Kraft-Treten

(1) Die Satzung für den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten/Seniorenbeirat des Land-
kreises Ilm-Kreis tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten des Land-
kreises Ilm-Kreis vom 19. November 2019 außer Kraft. 

Arnstadt, den 

Petra Enders
Landrätin des Ilm-Kreises - Siegel –



Stand: 02.09.2024

Satzung für den Seniorenbeirat und den ehrenamtlichen 
Seniorenbeauftragten des Landkreises Ilm-Kreis

Der Ilm-Kreis erlässt auf der Grundlage des § 99 Absatz 1 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel33 des Gesetzes vom 2. Juli 
2024 (GVBl. S. 277, 288), und des Thüringer Gesetzes zur Stärkung der Mitwirkungs- und 
Beteiligungsrechte von Senioren (ThürSenMitwBetG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. Oktober 2019 (GVBl. S. 411) folgende Satzung für den ehrenamtlichen Seniorenbe-
auftragten des Landkreises Ilm-Kreis:

§ 1

Wahl eines ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und dessen Stellvertreter

(1) Der Kreistag wählt gemäß § 4 Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und 
Beteiligungsrechte von Senioren für die Dauer der gesetzlichen Amtszeit des Kreista-
ges einen ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und einen Stellvertreter. Der ehren-
amtliche Seniorenbeauftragte und dessen Stellvertreter bleiben im Amt, bis die jewei-
ligen Nachfolger gewählt sind. Der Seniorenbeauftragte und dessen Stellvertreter sol-
len das 60. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz im Ilm-Kreis haben.

(2) Die Seniorenbeiräte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben ein Vor-
schlagsrecht. 

(3) Der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte und dessen Stellvertreter werden auf der 
Grundlage dieser Vorschläge gemäß § 112 i. V. m. § 39 Abs. 2 Thüringer Kommunal-
ordnung gewählt.

(4) Mit der Annahme der Wahl werden der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte und dessen 
Stellvertreter zur Beachtung der Vorschriften der Thüringer Kommunalordnung insbe-
sondere über die Befangenheit und die Verschwiegenheitspflicht und zur gesetzmäßi-
gen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben vom Landrat verpflichtet.

§ 2

Aufgaben

Der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte nimmt für den Ilm-Kreis die ihm nach § 4 Abs. 2 Thü-
ringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren zugewiese-
nen Aufgaben:
- Unterstützung der Arbeit der Seniorenbeiräte und sind gemeinsam mit diesen Ansprech-

partner für Senioren
- Vertretung der Anliegen, Probleme und Anregungen der Seniorenbeiräte und der Senio-

ren gegenüber der kommunalen Verwaltung
- Wahrnehmung des Rechtes auf Anhörung vor Entscheidungen des Kreistages, die über-

wiegend Senioren betreffen
- unaufgeforderte Abgabe von Stellungnahmen zusammen mit den Seniorenbeiräten zu 

allen die Senioren betreffenden Fragen und Unterbreitung von Vorschlägen
- Vertretung der Interessen der kommunalen Seniorenbeiräte im Landesseniorenrat und 

Information über dessen Arbeit

und darüber hinaus folgende weitere Aufgaben:
- Unterstützung/Koordinierung der Seniorenarbeit im Landkreis
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- Unterstützung/Koordinierung generationsübergreifender Ansätze
- Information/Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit in Projekten und mit Trägern der Seniorenarbeit

wahr.

Der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte berichtet einmal jährlich über seine Tätigkeit gegen-
über dem Kreistag.

§ 3

Mitwirkungsrechte

Der Kreistag und der Ausschuss hört den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten grundsätzlich 
vor einem Beschluss über eine Angelegenheit, die überwiegend Senioren betrifft, an. Der eh-
renamtliche Seniorenbeauftragte wird rechtzeitig über anstehende Entscheidungen informiert 
und zur Teilnahme an der jeweiligen Sitzung des Kreistages/Ausschusses eingeladen oder 
anstelle dessen um schriftliche Stellungnahme ersucht.

Der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte ist Ansprechpartner für die Senioren und vertritt ihre 
Interessen im Rahmen der Anhörung.

§ 4

Seniorenbeirat des Ilm-Kreises 

(1) Der Kreistag bestellt für die Dauer der gesetzlichen Amtszeit des Kreistages einen Se-
niorenbeirat. Dieser bleibt bis zur Neubestellung im Amt. 

(2) Der Seniorenbeirat setzt sich aus dem Vorsitzenden der kommunalen Seniorenbeiräte 
der Städte und Gemeinden oder einen aus der Mitte der Seniorenbeirate der Städte 
und Gemeinden bestimmten Vertreter, sowie dem Vorsitzenden der Landseniorenver-
einigung Ilm-Kreis oder einen von der Landseniorenvereinigung Ilm-Kreis bestimmten 
Vertreter zusammen. 

(3) Den Vorsitz des Seniorenbeirates führen der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte des 
Ilm-Kreises oder in Vertretung dessen Stellvertreter. 

(4) Der Beirat berät mindestens viermal im Jahr oder nach Bedarf auf Einladung des Se-
niorenbeauftragten. Dazu werden dem ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten nach An-
meldung Sitzungsräume im Landratsamt Ilm-Kreis zur Verfügung gestellt.

§ 5

Aufgaben des Seniorenbeirates des Ilm-Kreises

Der Seniorenbeirat des Ilm-Kreises unterstützt die Tätigkeit des ehrenamtlichen Seniorenbe-
auftragten entsprechend der Aufgaben gemäß § 2 dieser Satzung. 

§ 6

Entschädigung

(1) Der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte erhält für seine Tätigkeit eine pauschale Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 100,00 Euro im Monat. Dessen Stellvertreter erhält 
eine pauschale monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 75,00 Euro. 
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(2) Die Mitglieder des Seniorenbeirates erhalten für die nachgewiesene Teilnahme an ei-
ner Seniorenbeiratssitzung ein Sitzungsgeld in Höhe von 23,00 €. Sollte ein Mitglied 
des Seniorenbeirates oder dessen Stellvertreter nicht an einer Sitzung teilnehmen kön-
nen, so kann auch kein Sitzungsgeld für die jeweilige Sitzung in Anspruch genommen 
werden.  Außerdem können durch den Landrat Reisekosten, Tagungsgebühren und 
evtl. anfallende Übernachtungskosten erstattet werden, welche in Ausübung der Tätig-
keit anfallen.

(3) Daneben sind die Landesmittel für die Förderung der Tätigkeit sowie für Projekte des 
ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten gemäß § 4 Abs. 3 Thüringer Gesetz zur 
Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren zu beantragen und 
einzusetzen.

§ 7

Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils für alle Geschlechter.

§ 8

In-Kraft-Treten

(1) Die Satzung für den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten/Seniorenbeirat des Land-
kreises Ilm-Kreis tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten des Land-
kreises Ilm-Kreis vom 19. November 2019 außer Kraft. 

Arnstadt, den 

Petra Enders
Landrätin des Ilm-Kreises - Siegel –



Einreicher: 
Kreistag des Ilm-Kreises
Fraktion CDU/FDP

Drucksache-Nr. 020    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 1. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 19.06.2024 öffentlich Einbringung
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Neubau Rettungswache Ilmenau          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

1. Es wird der Neubau einer Rettungswache Ilmenau, beispielsweise auf dem Gelände des 
ehemaligen Ilmwerkes, Am Eichicht 1 in Ilmenau errichtet.

2. Die Maßnahme ist in den Haushalt 2025 und Folgejahre einzuordnen. 

3. Die Landrätin wird beauftragt, hierfür alle notwendigen Schritte einzuleiten. Dabei werden 
mögliche Fördermaßnahmen geprüft und berücksichtigt. Weiterhin ist ein Investorenmo-
dell mit anschließender Anmietung durch den Landkreis zu prüfen. 

Begründung:

Der bisherige Standort der Rettungswache Ilmenau ist veraltet und erfüllt nicht mehr die not-
wendigen Anforderungen. Weiterhin ist die Anzahl der Stellplätze nicht ausreichend und die 
Arbeitsbedingungen der Rettungskräfte unzureichend. Ein Ersatzneubau am alten Standort ist 
auf Grund der Grundstücksgröße nicht möglich. Der Standort am Standort Ilmwerk ist fachlich 
angezeigt und bietet Erweiterungsmöglichkeiten. 

Es ist jedoch zu prüfen, ob ein Investorenmodell für die Errichtung der Rettungswache mit 
anschließender Anmietung durch den Ilm-Kreis für den Landkreis möglich ist und ob dieses 
Modell eine schnellere Errichtung ermöglicht und für den Landkreis in finanzieller Hinsicht 
günstiger ist. 

Eine weitere Begründung erfolgt in der Sitzung. 

gez. Lars Oschmann
Fraktionsvorsitzende



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 033/24
(Drucksache-Nr. 020)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestätigung des Grundsatzbeschlusses – Neubau einer Rettungswache Ilmenau     

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

1. Es wird der Neubau einer Rettungswache Ilmenau errichtet.

2. Die Maßnahme ist in den Haushalt 2025 und Folgejahre einzuordnen. 

3. Die Landrätin wird beauftragt, hierfür alle notwendigen Schritte einzuleiten. Dabei werden 
mögliche Fördermaßnahmen geprüft und berücksichtigt. Weiterhin ist ein Investorenmodell 
mit anschließender Anmietung durch den Landkreis zu prüfen. 

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 040    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Beschlussvorlage - DS 040 - Jugendhilfeplanung des Ilm-Kreises - Teilfachplan II - 
Kinder- und Jugendförderplan 2025 bis 2028          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die Jugendhilfeplanung – Teilfachplan II - Kinder- und Jugendförderplan 2025 bis 2028 wird 
in der als Anlage vorliegenden Fassung bestätigt.

Die Verwaltung des Jugendamtes wird mit der Umsetzung beauftragt. 

Begründung:

Die gesetzlichen Grundlagen für die Jugendhilfeplanung sind das Kinder- und Jugendhilfege-
setz (SGB VIII) sowie das Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG). 
Der öffentliche Träger der Jugendhilfe hat nach § 79 ThürKJHG die Gesamtverantwortung für 
die Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII, einschließlich der Planungsverantwortung. In 
§ 80 SGB VIII werden die Anforderungen an die Jugendhilfeplanung einschließlich der Betei-
ligung der freien Träger sowie der von der Planung Betroffenen festgeschrieben.

Der vorliegende Teilfachplan II beinhaltet die Bedarfsermittlung der Jahre 2025 bis 2028 auf 
Grundlage der Auswertung der Arbeit dieser Bereiche in den Jahren 2021 - 2023, der Ergeb-
nisse der drei Sozialräumlichen Fachkonferenzen, den Ergebnissen der Jugendbefragung, der 
Abstimmung mit den beteiligten Kommunen des Ilm-Kreises sowie der Einbeziehung der 
Schulen. 

Die vom Jugendhilfeausschuss gebildete Bereichsarbeitsgemeinschaft Jugendarbeit/Schulso-
zialarbeit als auch die Zentrale Arbeitsgemeinschaft sind entsprechend beteiligt worden. 

Der vorliegende Plan ist im Jugendhilfeausschuss des Ilm-Kreises am 11.06.2024 beraten und 
dem Kreistag zur Beschlussfassung empfohlen worden.
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Nach der grundsätzlichen Beschlussfassung im Jugendhilfeausschuss am 11.06.2024 wurden 
die Einrichtungen und Projekte, die in freie Trägerschaft vergeben werden sollen, im Interes-
senbekundungsverfahren ausgeschrieben. Derzeit werden die eingereichten Unterlagen im 
Jugendamt geprüft.

Die Verwaltung wird mit der Umsetzung beauftragt. Dazu gehören u.a. die Prüfung der einge-
reichten Konzeptionen der Träger sowie die Erarbeitung der entsprechenden Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen für den Zeitraum von 2025 bis 2028. Diese werden nach Be-
schlussfassung durch den Kreistag im Herbst 2024 vorbereitet und abgeschlossen.

gez. Petra Enders
Landrätin

Anlagen: 
Kinder- und Jugendförderplan 2025 – 2028



Jugendhilfeplanung
Teilfachplan II

Kinder- und Jugendförderplan
2025 – 2028

Landratsamt Ilm-Kreis
Jugendamt
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1. Ausgangssituation und Rahmenbedingungen der Planung

1.1 Aufgabe und Zielstellung 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Jugendhilfeplanung sind das Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (SGB VIII) sowie das Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz 
(ThürKJHAG). Der öffentliche Träger der Jugendhilfe hat nach § 79 KJHG die Gesamtver-
antwortung für die Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII, einschließlich der Planungs-
verantwortung. In § 80 KJHG werden die Anforderungen an die Jugendhilfeplanung ein-
schließlich der Beteiligung der freien Träger sowie der von der Planung Betroffenen festge-
schrieben.

Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit soll junge 
Menschen in ihrer Entwicklung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft unterstützen, dabei an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitgestaltet werden und 
zu Selbstbestimmung, Verantwortung und sozialem Engagement hinführen. Normen und 
Werte geben der Jugendarbeit eine grundlegende Orientierung. 

Ein bedeutendes Merkmal der Kinder- und Jugendförderung ist die Vielfalt der Angebote und 
Diversität der Träger. Konzeptions- und Angebotsentwicklungen müssen auf die strukturelle 
Ausgangssituation sowie die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen und deren Familien 
bezogen sein. Jugend- und Jugendsozialarbeit leistet als wichtige Sozialisationsinstanz ei-
genständige Bildungsarbeit zur ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. 
Sie wirkt gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entgegen und unterstützt junge Men-
schen, gegen Diskriminierung aktiv zu sein. Jugendarbeit trägt dazu bei, dass Kinder und 
Jugendliche gesund und wohlbehalten aufwachsen. Die COVID-19-Pandemie und die damit 
verbundenen Folgen aufgrund von Einschränkungen, stellen eine besondere Herausforde-
rung für die Jugendhilfe dar. Junge Menschen müssen diese sozialen Folgen der Pandemie 
bewältigen, Kinder und Jugendliche aus finanziell belasteten Familien sind besonders betrof-
fen. 

Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und 
Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes Sys-
tem von Jugendhilfeleistungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und ande-
ren Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und 
Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von 
Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie Schulsozialarbeit. 

Von den Landesmitteln für die Örtliche Jugendförderung wurden im Jahr 2023 mit 720.000 € 
der größte Teil für die Jugendarbeit im Ilm-Kreis eingesetzt. Für die Finanzierung der Schul-
sozialarbeit 2023 erhielt der Ilm-Kreis aus der Richtlinie des Landes 1.090.000 € Fördermittel 
vom Land Thüringen. Im aktuellen Kinder- und Jugendförderplan hat der Ilm-Kreis pro Jahr 
1.040.000 € als Zuschuss eingebracht. Weitere Mittel stellten die Kommunen des Kreises zur 
Verfügung (ca. 650.000 €).

1.2 Demografische Entwicklung und Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen im 
Ilm-Kreis  

Die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen haben sich in den letzten Jahren aufgrund 
der gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen verändert. Die allgemeine Bevölkerungsent-
wicklung und der demografische Wandel spielen dabei eine wichtige Rolle. Für Kinder und 
Jugendliche aus bildungsfernen und von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Familien ist 
eine Verschärfung ihrer Problemlagen zu erkennen, da hier Teilhabemöglichkeiten einge-
schränkt sind und somit ein wichtiger Bereich der Lebenserfahrung (nämlich der des Er-
werbslebens) fehlt. 
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Eine wesentliche Grundlage für die Bewertung des Bestandes an Angeboten der Kinder- und 
Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit sind die Daten zum Umfang der 
relevanten Zielgruppen und zu Faktoren wie Arbeitslosigkeit und Sozialleistungsbezug.

Die Bevölkerungsentwicklung von 2006 – 2022 in der für die Jugendhilfe relevanten Alters-
gruppe der 0 bis unter 18-Jährigen im Ilm-Kreis verdeutlicht nachfolgende Tabelle 1. 

Tabelle 1: Bevölkerung Ilm-Kreis 0 bis unter 18 Jahre am Stichtag 31.12. (Quelle: TLS)
Jahr 0 bis unter 6 

Jahre
6 bis unter 12 

Jahre
12 bis unter 18 

Jahre
0 bis unter 18 
Jahre gesamt

2006 4.760 4.592 5.625 14.977
2010 5.081 4.825 4.170 14.076
2014 5.220 5.059 4.820 15.099
2018 5.614 5.489 5.046 16.149
2022 5.134 5.843 5.630 16.607

Tabelle 2: Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Sozialräumen des Ilm-Kreises zum Stichtag 
31.12.2022 (Quelle: Einwohnermeldeämter im Ilm-Kreis)

Grafik 1: Bevölkerung (0 bis unter 18 Jahre) im Ilm-Kreis (Quelle: TLS)

Einwohner
Sozialraum

gesamt unter 18 10 - unter 18

Arnstadt 28675 4569 2002

Ilmenau 38916 5577 2508

Ländlicher Raum 39722 6461 3066

Stadtilm 8315 1413 656
Amt Wachsenburg 7988 1462 717
Gemeinde Geratal 8839 1292 609
Gemeinde Großbreitenbach 6049 804 392
VG Geratal/Plaue 4411 736 341

VG Riechheimer Berg 4120 754 351

Ilm-Kreis 107313 16607 7576
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Grafik 2: Prognostizierte Entwicklung der Zahl der Kinder und Jugendlichen im Ilm-Kreis (Quelle: Thürin-
ger Landesamt für Statistik-TLS)

Aus Tabelle 1 ist erkennbar, dass seit dem Jahr 2006 die Zahl der jugendhilferelevanten Al-
tersgruppe der 0 bis unter 18-Jährigen bis 2024 ansteigt. Grund dafür sind die anhaltend 
hohen Geburtenzahlen bis 2018 (ab 2019 sinken die Geburtenzahlen) sowie Zuzüge. Für 
den Planungszeitraum 2025 bis 2028 lässt die prognostizierte Entwicklung auch eine weitere 
Zunahme der Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Schwerpunktzielgruppe der 10 – unter 
18-Jährigen erwarten.

Die Arbeitslosigkeit im Ilm-Kreis, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, ist in den letzten 
Jahren weiter gesunken und hatte 2022 mit 4,8 % (2018 = 5,3 %) ihren tiefsten Stand seit 
der Erfassung erreicht. Die Jugendarbeitslosigkeit lag bei 5,1 % (2018 = 6,4 %) und damit 
leicht über der Gesamtquote des Ilm-Kreises. 

1.3 Sozialräumliche Fachkonferenzen und deren Ergebnisse

Die drei Sozialraumkonferenzen des Ilm-Kreises für die Sozialräume Arnstadt, Ilmenau und 
den ländlichen Raum wurden im Februar und März 2024 unter großer Beteiligung verschie-
dener Akteure durchgeführt. 

Die erste Sozialraumkonferenz für den Sozialraum Arnstadt wurde am 23. Februar 2024 im 
Arnstädter Rathaus mit 90 Teilnehmern, unter ihnen waren 28 Kinder und Jugendliche, 
durchgeführt. Die zweite Veranstaltung für den Sozialraum fand am 28. Februar 2024 im 
Schülerfreizeitzentrum Ilmenau statt. Insgesamt nahmen 66 Personen teil, davon 16 Kinder 
und Jugendliche. 
Für Fachkräfte des ländlichen Raumes gab es die dritte Zusammenkunft ebenfalls im Schü-
lerfreizeitzentrum Ilmenau, die am 6. März 2024 von 92 Teilnehmenden besucht wurde. An 
diesem Tag diskutierten 29 Kinder und Jugendliche über zukünftige Bedarfe ihrer Zielgruppe 
mit. 

Besonders hervorzuheben war die Vielfalt des Teilnehmerkreises, der sich aus Fachkräften 
der Jugend- und Schulsozialarbeit sowie Trägervertretern, Kommunalpolitikern, Jugendhilfe-
ausschussmitgliedern, der Polizei, dem Schulamt, Schulleitern, Schülervertretern sowie Ver-
tretern angrenzender Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe zusammensetzte. Vor allem 
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Schülervertreter der Schulen sowie Jugendliche aus den Jugendeinrichtungen und die Kin-
der- und Jugendbeiräte sind unserer Einladung gefolgt und haben zahlreich an den Sozial-
raumkonferenzen teilgenommen. Als Stellvertreter für ihre Zielgruppe haben sie ihre Interes-
sen, Wünsche aber auch Probleme und Handlungspotenziale für ihren Sozialraum vorge-
stellt und sich in die Diskussionen aktiv eingebracht.

Die Sozialraumkonferenzen folgten einem einheitlichen Ablauf. Um das Fachpublikum auf 
das Thema einzustimmen, wurde durch den Amtsleiter zu Beginn die Auswertung, die sich 
aus der Befragung im Rahmen des Revolution Train im vergangenen Herbst ergaben, vor-
gestellt. Die Ergebnisse u. a. zur Art der Freizeitgestaltung oder zu außerschulischen Aktivi-
täten sowie zu Erfahrungen im Umgang mit Suchtmitteln von Jugendlichen des Ilm-Kreises 
gingen auch im Verlauf der Sozialraumkonferenzen in die weiteren Diskussionen mit ein. 
Als Überleitung für die im Anschluss geplanten Diskussionsrunden wurde die Befragung der 
„Kinder- und Jugendbeteiligung im Ilm-Kreis 2024“ durch den Sozialplaner vorgestellt. Dabei 
wurden die Ergebnisse der eigens durchgeführten Onlinebefragung präsentiert. Hierbei ging 
es vor allem um das Erfassen der Interessen und Hobbies der Kinder und Jugendlichen. 
Außerdem wurde erfragt, wie Kinder und Jugendliche die Wohnsituation (z.B. Sicherheit, 
Freizeitmöglichkeiten, …) in ihrem Wohnort einschätzen. Abschließend wurde präsentiert, ob 
Kinder die Angebote der Jugendtreffs nutzen und welche Angebote dabei besonders von 
Interesse sind. Auch diese Ergebnisse flossen in die weiteren Diskussionen ein und wurden 
durch das Publikum als Hinweise für ihre eigene Arbeit genutzt. Detailliertere Informationen 
zu den Ergebnissen sind unter Punkt 1.4 aufgeführt. 
Zum Abschluss des ersten Teils der Fachkonferenzen bekamen die Teilnehmenden ein 
Überblick über die aktuellen Projekte der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Schulso-
zialarbeit im Landkreis präsentiert. Dabei wurde die Arbeit der verschiedenen Projekte aus 
den zurückliegenden Jahren 2020 – 2023 zusammenfassend ausgewertet und erste Er-
kenntnisse sowie Ableitungen für die Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes ab 
2025 gezogen und ebenfalls dem Publikum als Diskussionsgrundlage für den weiteren Ver-
lauf dargestellt.

Nach einer Pause, welche die Fachkräfte für einen ersten Erfahrungsaustausch nutzten, 
wurde der Start zur moderierten Kleingruppenarbeit unter dem Motto „Was wollt/braucht Ihr – 
Bedarfe und Wünsche von Kindern und Jugendlichen im Ilm-Kreis“ gegeben. Ziel war eine 
direkte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Planung des neuen Kinder- und 
Jugendförderplans zu ermöglichen. Schülervertreter und jugendliche Besucher der Jugend-
einrichtungen stellten einige Bedarfe und Veränderungen für ihren Sozialraum vor.
In den Gruppen wurden dafür zentrale Leitfragen diskutiert:

�� Wie können wir die Zielgruppen besser erreichen?
�� Wie können wir sie als „Zielgruppe unserer Arbeit“ aktiv beteiligen?
�� Welche Kooperationsbeziehungen der Akteure der Kinder- und Jugendhilfe und 

Netzwerkpartner sollten für die zukünftige Arbeit im Sinne der Kinder und Jugendli-
chen bestehen bzw. aktiviert werden?

Der Vormittag wurde mit einem Mittagsimbiss abgerundet. Anschließend wurden die Vertre-
ter der Gemeinden/Städte, die Schulleitungen, die Schülervertretungen, die Kinder- und Ju-
gendlichen der Einrichtungen als Vertreter ihrer Zielgruppe sowie die Netzwerkpartner der 
Kinder- und Jugendhilfe verabschiedet.

Am Nachmittag fanden sich abschließend die Jugend- und Schulsozialarbeiter zusammen 
und diskutierten über Aufgaben und Möglichkeiten, Grenzen sowie Probleme innerhalb ihrer 
Einrichtung oder Institution ihres Sozialraumes. Dabei wurden die vorangegangenen Infor-
mationen und Anregungen berücksichtigt. 

Die Sozialraumkonferenzen führten die Mitarbeiter des Sachgebietes Jugendar-
beit/Jugendhilfeplanung gemeinsam mit dem Sozialplaner und der Amtsleitung des Jugend-
amtes durch.
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Während der Sozialraumkonferenzen wurden folgende Probleme sowie Vorschläge und Ide-
en herausgearbeitet:

�� die engere Kooperation (eventuell Zusammenschluss) von Projekten der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit im ländlichen Raum, die an der gleichen weiterführenden 
Schule unterstützen, soll intensiviert werden,

�� die Aufsuchende Treffpunktarbeit ist mit öffentlichen Plätzen, an denen Kinder und 
Jugendliche Willkommen sind, zu benennen und zu unterstützen,

�� die Nutzung selbstverwalteter Räume im ländlichen Raum muss neu gedacht werden,
�� das Angebot an Abendveranstaltungen, Tagesveranstaltungen / Ausflügen unter Be-

teiligung der Jugendlichen ist zu unterstützen und auszubauen,
�� die Mobilität durch Dienstfahrzeuge und Deutschlandticket für alle Schüler zu verbes-

sern (Erreichbarkeit der Angebote vs. Erreichbarkeit der Zielgruppe),
�� Schulbezogene Jugendarbeit soll auch an Grundschulen Angebote unterbreiten kön-

nen (Schwerpunkt 4. Klasse),
�� Kooperation mit Jugendverbänden / regional verorteten Vereinen / KJB / den Pfarr-

gemeinden soll erweitert werden, dafür müssen geeignete Maßnahmen entwickelt 
werden,

�� Mitbestimmung – Selbstverwirklichung von Kindern und Jugendlichen durch partizipa-
tive Projektarbeit stärken,

�� Kinder und Jugendliche wollen selbstbestimmt, in Form von ehrenamtlicher Tätigkeit, 
handeln,

�� Verbesserung von Arbeitsbedingungen für Fachkräfte in Zeiten des Fachkräfte-
mangels (Arbeitsbedingungen, Räumlichkeiten, Teambildung, Bezahlung u. ä.),

�� räumliche Bedingungen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt sichern 
und möglichst verbessern,

�� die Nutzung der Sporthallen - Absicherung sportlicher Angebote ist nicht überall ge-
geben, daher könnte die Kooperation mit Sportvereinen notwendig sein,

�� die Erweiterung der sportlichen Angebote soll ebenfalls an Treffpunkten angeboten 
werden (Parcours/Trails im SR),

�� Klärung von Raum- und Standortproblemen für die Jugendarbeit in Arnstadt,
�� Aufsuchende Arbeit an Treffpunkten von Jugendlichen in Arnstadt und Ilmenau - wie 

organisieren?
�� Stärkung der Elternarbeit in der Jugendarbeit als wichtigen Schwerpunkt wahrneh-

men,
�� Aufwand für freie Träger hinsichtlich Personalführung und -akquise steigt,
�� Mobilität als Problem für die Annahme der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im länd-

lichen Raum,
�� durch Einführung des Schulbudgets durch das Thüringer Bildungsministerium ist 

quasi eine Doppelförderung für Arbeitsgemeinschaften entstanden,
�� Klärung der Perspektive der Schulsozialarbeit an Grundschulen in Anbetracht der 

bisherigen Projekte und den Vorgaben der Förderrichtlinie,
�� Fortbildungen zu Präventionsprojekten intensivieren,
�� Austauschtreffen zwischen der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit verstetigen,
�� Workshops zu Aufgaben und Rahmenbedingungen zur Schulsozialarbeit gewünscht,
�� Schulnetzplanung und ggf. Änderungen an der Schulnetzplanung falls möglich be-

achten,
�� mehr Verbindlichkeit der Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule gewünscht,
�� eigene Beratungsstelle im Ilm-Kreis für Queere Jugendliche und Angehörige schaffen
�� organisierte regionale Netzwerktreffen mindestens jährlich gewünscht, 
�� Erarbeitung einer Kontaktübersicht zur besseren Kooperation der Fachkräfte an 

Schnittstellen in der Einzelfallhilfe,
�� Arnstadt benötigt ein drittes Projekt, in welcher Form ist noch zu klären.
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Die genannten Diskussionspunkte galt es, im Planungsverlauf zu prüfen und ggf. in der Pla-
nung für die kommenden Jahre zu berücksichtigen.

1.4 Partizipation von Kindern und Jugendlichen

An der Kinder- und Jugendbefragung konnte im Zeitraum vom 21. November 2023 bis zum 
31. Januar 2024 online teilgenommen werden. Im Befragungszeitraum wurden 1.134 Inter-
views registriert, von denen 920 Interviews als gültige Fälle in die Auswertung eingingen.

Die Befragung richtete sich vor allem an die Hauptzielaltersgruppe der 10 bis 18-Jährigen. 
Dennoch gab es keine Beschränkung des Alters zur Teilnahme an der Kinder- und Jugend-
befragung. 83,5 % aller Kinder- und Jugendliche die an der Befragung teilnahmen waren 
zwischen 10 bis unter 18 Jahre alt.

Grafik 3: Einschätzung der Wohnsituation von Kindern und Jugendlichen (Quelle: Online-Befragung)

Zum Einstieg in den Fragebogen wurden die Kinder und Jugendlichen gebeten zu verschie-
denen Aussagen bezogen auf ihren Wohnort ihre Zustimmung einzuschätzen (siehe Grafik 
3). Dabei lässt sich in der Auswertung festhalten, dass die Kinder und Jugendlichen sich in 
ihren Wohnorten sicher und wohl fühlen. Mit etwas weniger Zustimmung, aber dennoch im 
positiv zu wertenden Bereich, fühlen Kinder und Jugendliche ihre Wünsche ernst genom-
men, gibt es genügend Möglichkeiten die Freizeit zu verbringen und sind ausreichend Treff-
punkte für Kinder und Jugendliche vorhanden. Laut eigener Einschätzung der Befragungs-
teilnehmer spielen Probleme mit Alkohol, Drogen, Gewalt und Mobbing eine kleine, wenn 
auch nicht zu vernachlässigende Rolle.
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Grafik 4: Freizeitverhalten (Quelle: Online-Befragung)

Die drei beliebtesten Freizeitaktivitäten der befragten Kinder- und Jugendlichen sind „Freun-
de treffen“, „Auf dem Handy / Smartphone spielen, schreiben, surfen, chatten“ und „Musik 
machen oder hören“. „Schulaufgaben“ und „Tanzen“ sind die am wenigsten nachgefragte 
Freizeitaktivitäten. Beide Aktivitäten kommen dennoch auf 22 % bzw. 19 % der genannten 
Hobbies von allen Befragten. Unter dem Punkt „Sonstiges“ fallen u. a. Aktivitäten wie Fahr-
radfahren, Reiten oder technische Tätigkeiten am PC / Programmieren.  

Die wichtigsten Themen der Kinder und Jugendlichen sind „Freundschaft“, „Social Media und 
Internet“ aber auch „Gesundheit und Ernährung“, „Ausbildung / Studium / Job“ sowie „Pro-
bleme mit der Schule / Lernschwierigkeiten“ und „Liebe und Beziehungen“. Eher unwichtig 
scheinen die Themen rund um „Alkohol und Drogen“, „Mobbing“, Ausgrenzung / Beleidigun-
gen von anderen“ und „Gewalt“ aus Sicht der Kinder und Jugendlichen zu sein. Die letzten 
Aussagen widersprechen teilweise den Ergebnissen der Auswertung der Befragung zum 
Revolution-Train. Aus dieser geht hervor, dass Rauchen, Alkohol und auch Drogen auch 
eine nicht zu unterschätzende Rolle bei den Jugendlichen spielt.

Eltern sowie Freunde sind die Gruppen durch die Kinder und Jugendliche am meisten Infor-
mationen erhalten oder Neuigkeiten erfahren. Printmedien wie Zeitung oder Plakate und 
Flyer werden als Informationsquelle deutlich weniger von den befragten Kindern und Jugend-
lichen in Betracht gezogen. Dennoch sollten diese Informationsmöglichkeiten weiter genutzt 
werden, um Eltern über die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit zu informieren. Weiterhin 
bleibt festzustellen, dass breit angelegte Informationskampagnen erfolgsversprechend er-
scheinen, da die genutzten Informationsquellen der Kinder und Jugendlichen im Ilm-Kreis 
sehr vielfältig sind.

Von den 920 Teilnehmern der Kinder- und Jugendbefragung besuchten 361 (39 %) im ver-
gangenen Jahr einen Jugendclub / Jugendtreff. Mit 499 Kindern und Jugendlichen besuchten 
jedoch mehr als die Hälfte (54 %) der Befragungsteilnehmer keinen Jugendtreff.

Die gegebenen Antworten zur Frage nach Gründen der Nicht-Nutzung kommen ausschließ-
lich von den 499 Befragten, die einen Kinder- und Jugendtreff nicht nutzen. Am häufigsten 
wird von diesen Kindern und Jugendlichen angegeben, dass sie in den Einrichtungen nie-
manden kennen (49 %). 37 % gaben an, keine Zeit für den Besuch von Kinder- und Jugend-
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einrichtungen zu haben. Ungefähr ein Drittel verbringt nach eigener Aussage die Zeit lieber 
mit der Familie. Für ein Viertel der Nicht-Nutzer sind die Jugendtreffs nicht bekannt.

Grafik 5: Gründe zum Besuch eines Jugendtreffs (Quelle: Online-Befragung)

Die drei wichtigsten Gründe für einen Besuch im Jugendclub / Jugendtreff sind für die Kinder 
und Jugendlichen des Ilm-Kreises „Freunde treffen“, „Ferienspiele / Ferienfreizeiten“ und „die 
Freiheit, die freie Zeit zur eigenen Gestaltung zu nutzen“. Weiter hoch im Kurs waren „sport-
liche Angebote“, „Ausflüge in Schwimmbad, Kino, … zu günstigeren Preisen“ oder „musikali-
sche Angebote“.

Ähnlich sieht es bei der Nennung von möglichen Gründen aus, die für einen Besuch eines 
Jugendtreffs sprechen bei der Gruppe der Teilnehmer, die bisher keinen Jugendtreff besu-
chen. Unter den drei meistgenannten Gründen in Zukunft eventuell einen Jugendtreff zu be-
suchen wurden „Freunde treffen“, „sportliche“ sowie „musikalische“ Angebote genannt.
Da viele der Jugendeinrichtungen diese sowie auch weitere der aufgelisteten Angebote vor-
halten, scheint es eine Abweichung zu geben in der Wahrnehmung der Kinder und Jugendli-
chen und dem bestehenden Angebot. 

Unter dem Aspekt der Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen wurde zum 
Abschluss danach gefragt, ob in den Jugendclubs / Jugendtreffs über die Angebote vor Ort 
mitbestimmt werden kann und wie die Mitbestimmungsmöglichkeiten aussehen. Knapp die 
Hälfte der Befragten (53 %) gab an, dass sie die Angebote der Jugendeinrichtung mitbe-
stimmen können. So können Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen im Ilm-Kreis An-
gebote selber durchführen (44 %), werden bei der Planung von Angeboten mit einbezogen 
(43 %), dürfen sich bei der Erstellung des Konzeptes des Jugendtreffs beteiligen (25 %) oder 
engagieren sich sogar in einem Clubrat (21 %).

Die Schlussfolgerungen der Befragungen auf der Ebene der Sozialräume werden im Verlauf 
noch ausgewertet und den Projektträgern zur Verfügung gestellt. Regional soll sich dies in 
den Konzepten der Träger und Einrichtungen wiederspiegeln.
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1.5 Finanzielle Rahmenbedingungen

Das Land Thüringen stellt den Landkreisen und kreisfreien Städten im Rahmen der örtlichen 
Jugendförderung 15 Millionen Euro jährlich zur Verfügung, um die Kommunen bei ihrer Auf-
gabe, Angebote für Kinder und Jugendliche vorzuhalten, zu unterstützen. Von den Landes-
mitteln für die Örtliche Jugendförderung plant das Jugendamt 2024 mit 730.000 € den größ-
ten Teil für die Jugendarbeit im Ilm-Kreis ein.

Gleichzeitig wurde das Landesprogramm Schulsozialarbeit zur Pflichtaufgabe für das Land 
und gesetzlich im ThürKJHAG § 19a festgeschrieben. Das Land gewährt den örtlichen Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe einen Zuschuss in Höhe von mindestens 22.251.000 Euro 
jährlich. Aus dem Programm werden landesweit über 517 Fachkräfte finanziert, verteilt auf 
483 Schulen (Stand März 2023). Für den Ilm-Kreis beträgt der höchstmögliche Zuschuss 
1.283.000 € für das Jahr 2024.

Nach dem aktuellen Kinder- und Jugendförderplan 2021 - 2024 hat der Ilm-Kreis rechnerisch 
pro Jahr ca. 1.000.000 € als Zuschuss eingebracht. Hinzu kommt die Beteiligung der Kom-
munen mit ca. 500.000 € als finanzielle Zuschüsse an die Träger bzw. Eigenmittel sowie 
weiteren 200.000 € für Sach- und Betriebskosten der Einrichtungen. Diese rund 1 Million € 
Zuschuss pro Jahr sind die Planungsgrundlage für den künftigen Kinder- und Jugendförder-
plan ab 2025.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.6 Umsetzung und Interessenbekundung

Zur Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplanes 2025 - 2028 wird nach Beschlussfas-
sung durch den Jugendhilfeausschuss für alle Einrichtungen / Projekte, die in freier Träger-
schaft geführt werden sollen, ein Interessenbekundungsverfahren (IBK) bis zum 09.08.2024 
durchgeführt. Grundlage der zu erbringenden Leistungen sind die jeweiligen Leistungsbe-
schreibungen. Für die Jugendverbandsarbeit mit hauptamtlichem Personal, die Jugendarbeit 
und die Schulsozialarbeit wird dazu für jedes Projekt von der Verwaltung des Jugendamtes 
eine Leistungsbeschreibungen erstellt (Muster siehe Anlage). Diese Leistungsbeschreibun-
gen der Projekte werden von der Verwaltung des Jugendamtes im Planungszeitraum bei 
Bedarf aktualisiert. Grundlage für die Leistungsbeschreibung und damit für die Umsetzung in 
den Projekten und Einrichtungen sind die jeweiligen Fachstandards.

Gibt es im Interessenbekundungsverfahren nur einen Interessenten für ein Projekt und han-
delt es sich dabei um den bisherigen Träger, bestätigt das Jugendamt anhand der einge-
reichten Unterlagen die Auswahl. Entspricht die Interessenbekundung dabei nicht den Anfor-
derungen, wird der Träger zur Überarbeitung seiner Angaben aufgefordert. 

Gibt es mehrere oder einen neuen Interessenten für ein Projekt wird die Auswahl der Träger 
vom Jugendhilfeausschuss vorgenommen. 

Projekte in kommunaler Trägerschaft und Jugendverbände mit hauptamtlichem Personal 
müssen anhand der Leistungsbeschreibung eine aussagefähige Konzeption zur Umsetzung 
bis zum 09.08.2024 vorlegen, aber kein Interessenbekundungsverfahren durchlaufen.

2. Planung für den Zeitraum 2025 – 2028

Im Ergebnis der Auswertung zum Kinder- und Jugendförderplan 2021-2024, insbesondere 
der Auswertung der sozialräumlichen Fachkonferenzen und den Abstimmungsgesprächen 
sowie Rückmeldung der Schulen kann festgestellt werden, dass sich die vorhandenen Struk-
turen in der Kinder- und Jugendarbeit sowie Schulsozialarbeit im Ilm-Kreis bewährt haben. 
Daraus schlussfolgernd soll die Erhaltung und Finanzierung der vorhandenen Strukturen 
Priorität haben. Änderungen erfolgen vorrangig bei der Höhe der Finanzierung der einzelnen 
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Projekte aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten sowie bei den inhaltlichen Leis-
tungsbeschreibungen. Die Änderungen bei der Finanzierung sind in den jeweiligen Pla-
nungsbereichen eingearbeitet.

Zusätzliche Aufgaben die in den Gesprächen mit den Städten und Gemeinden diskutiert 
bzw. gewünscht werden sind in der Priorität erst danach einzuordnen. D. h. stehen zusätzli-
che Haushaltsmittel zur Verfügung, können zusätzliche Aufgaben finanziert werden. 

Zukunftsweisend sollen die Jugendeinrichtungen barrierearme Zugänge, wenn umsetzbar 
barrierefrei (Ausnahme sind die bereits existierenden Einrichtungen als Bestandsschutz) 
ermöglichen. Bei Neu- oder Umbauten von Einrichtungen der Jugendarbeit ist ein barriere-
freier Zugang zu gewährleisten.

2.1 Planungsbereich 1: Ehrenamtliche und sonstige Jugendarbeit
Mit der Festschreibung der Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit im Kinder- und Ju-
gendförderplan ist es gelungen, den Trägern eine kontinuierliche und planbare Arbeit in die-
sem Bereich zu ermöglichen. Die bewährte Förderung der Jugendgruppen und Vereine (die 
Jugendarbeit mit direkter maßnahmebezogener und unbürokratischer Unterstützung leisten), 
die Kofinanzierung von Maßnahmen der Jugendarbeit und die Stützung von Teilnahmebei-
trägen für Kinder / Jugendliche in Ferienmaßnahmen (für Familien mit geringem Einkommen) 
werden fortgesetzt. 

a) Richtlinie für die Gewährung von Kreiszuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit 
der Jugendgruppen und Jugendverbände im Ilm-Kreis

Die „Richtlinie für die Gewährung von Kreiszuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit der 
Jugendgruppen und Vereine im Ilm-Kreis“ wird weitergeführt. Jährlich werden rund 50 Anträ-
ge auf Förderung gestellt. Damit werden Freizeiten, Ferienspiele, Internationale Jugendbe-
gegnungen, Außerschulische Jugendbildung, Fortbildungs- und Tagesveranstaltungen, Ma-
terialkosten, Allgemeine Jugendarbeit und Jugendräume in Höhe von 25.000 € nieder-
schwellig gefördert. Vor dem Hintergrund stark gestiegener Kosten für diese Maßnahmen 
sollen die Tagessätze ab 2025 angepasst und die Richtlinie überarbeitet werden. 

b) Kofinanzierung von Maßnahmen der Jugendarbeit
Die Kofinanzierung von Maßnahmen der Jugendarbeit wurde im aktuellen Förderplan nicht 
wie erwartet in Anspruch genommen. Dennoch soll es weiterhin möglich sein, kleinere und 
flexibel entstehende Projekte zu fördern. Daher ist es weiterhin sinnvoll, die Möglichkeit der 
Kofinanzierung von Personal und / oder der Finanzierung von Sachkosten als Ergänzung zu 
den hauptamtlichen Projekten zu ermöglichen. Für diesen Bereich wird ein jährlicher Ge-
samtzuschuss von max. 10.000 € pro Jahr eingeplant. Anträge auf Förderung werden im 
JHA vorgestellt und entschieden.

c) Übernahme von Teilnahmebeiträgen von Kindern und Jugendlichen für Ferienmaß-
nahmen (Familien mit geringem Einkommen)

Die Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Ferienfreizeiten erfolgt auf Grundlage des § 90 
Absatz 2 SGB VIII für besonders einkommensschwache Familien und ermöglicht vielen Kin-
dern und Jugendlichen die Teilnahme an Freizeitangeboten. Die Zahl der Anträge hat sich 
nach dem Corona bedingten Absinken auf ca. 70-80 Anträge pro Jahr eingepegelt. Vor dem 
Hintergrund stark gestiegener Kosten sollen diese ab 2025 angepasst und die Richtlinie 
überarbeitet werden. Auch hier ist eine Überprüfung und eventuelle Anpassung der Förder-
höhe in der Richtlinie notwendig.

Tabelle 3: Zusammenfassung des Zuschusses für den Planungsbereich 1 (Kosten pro Jahr)
Richtlinie zur Förderung von Jugendgruppen und -verbänden 25.000 €
Kofinanzierung von Personal- und Sachkosten für Maßnahmen der 
Jugendarbeit 

10.000 €

Erstattung von Teilnehmerbeiträgen für Ferienfreizeiten 20.000 €
55.000 €
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2.2 Bedarfsermittlung für den Planungsbereich 2: Jugendverbandsarbeit

Jugendverbandsarbeit ist eine spezifische Form von Jugendarbeit, die sich durch Selbstor-
ganisation und Eigenverantwortung junger Menschen auszeichnet und einen wichtigen Bei-
trag zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung leistet. In der Jugendverbandsarbeit geht es 
darum, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ihre Freizeitgestaltung in die eigene 
Hand nehmen und sich selbst organisieren, sich ehrenamtlich engagieren und für andere 
Jugendliche eigenverantwortlich Angebote schaffen.

Die fünf im laufenden Kinder- und Jugendförderplan geförderten Jugendverbände (Sportju-
gend Ilm-Kreis, Kreisjugendfeuerwehr, Jugendrotkreuz, Evangelische Jugend und der Kreis-
jugendring Ilm-Kreis e.V.) leisten Jugendarbeit, die für und von jungen Menschen selbst or-
ganisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet wird. Dabei sind die Angebote in 
der Regel verbandsspezifisch auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet. Hinzu kommen teil-
weise offene Angebote z. B. Ferienfreizeiten und Tagesveranstaltungen. 

Der Ilm-Kreis unterstützt mit seiner Förderung auch zukünftig diese eigenverantwortliche 
Tätigkeit der Jugendverbände, die mit ihren Untergliederungen im Ilm-Kreis tätig sind. Die 
Sportjugend, die Evangelische Jugend und der Kreisjugendring erhalten für ihre Aufgaben 
eine Personal- und Sachkostenförderung. Die Aufgaben und geplanten Maßnahmen der 
Jugendverbände sind mit dem jährlich einzureichenden Kostenblatt mit dem Jugendamt ab-
zustimmen.

Auf eine Rangfolge zur Förderung der einzelnen Verbände wird verzichtet. Unter Beachtung 
der Schwerpunktsetzung dieser Verbände und nach Maßgabe der verfügbaren Haushalts-
mittel ist die Planung der Jugendverbandsarbeit wie folgt vorgesehen:

a) Sportjugend des Ilm-Kreises
In der Sportjugend des Ilm-Kreises der Jugendorganisation des KSB Ilm-Kreis, sind in 120 
Vereinen 8379 Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre organisiert. Die Sportjugend setzt für die 
kreisweite Jugendverbandsarbeit folgende Arbeitsschwerpunkte:

�� Ergänzung des kulturellen / sportlichen Angebotes für Kinder- und Jugendliche (z. B. 
drei-wöchiges Schwimmlager in den Ferien, Durchführung des Wettbewerbes „Fittes-
te Schule“, Unterstützung der Kreisjugendspiele in verschiedenen Sportarten),

�� Ergänzung des Angebotes der Jugendbildung (Organisation und Durchführung von 
Bildungsveranstaltungen von Fachkräften),

�� Ergänzung des Angebotes zur internationalen Jugendbildung und -arbeit (Organisati-
on und Durchführung von zwei Jugendbegegnungen, Unterstützung der Vereine bei 
der internationalen Jugendarbeit),

�� Ergänzung der Angebote zur Kinder- und Jugenderholung (Veranstaltungen der Ju-
gendarbeit für Vereinsmitglieder und Nichtvereinsmitglieder wie z.B. Winterferienfrei-
zeit und Unterstützung von Freizeiten der Sportvereine),

�� Interessenvertretung gegenüber politischen Gremien sowie ressourcenorientierte 
Vernetzung und Kooperation im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit

�� Förderung des Ehrenamtlichen Engagements:
-   mit Service und Beratungstätigkeit für die Jugendwarte der Sportvereine
-  spezifische Weiterbildungen für Ehrenamtliche und im Jugendverband organisier-
ten Kinder / Jugendlichen
-  Unterstützung der Partizipation junger Menschen an der Entwicklung und Forts-
chreibung kinder- und jugendgerechter Angebote in Vereinen
 

Die basisnahe Vereinsberatung und die Kooperation mit anderen Trägern soll intensiviert 
und andere Veranstaltungen sowie Freizeitmaßnahmen weitergeführt werden. 

Die Kooperation mit den Projekten der Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Kindertagesstätten 
und den Sportvereinen soll als Ergebnis der Sozialraumkonferenzen ausgebaut werden. Da-
für ist von der Sportjugend ein Konzept vorzulegen und in der Umsetzung durch die Ge-
schäftsstelle zu realisieren.
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Für die o. g. Aufgaben wird eine hauptamtliche Personalstelle (0,825 VK) in der Geschäfts-
stelle in die Planung aufgenommen. Dies entspricht 44.500 € Personalkosten. Hinzu kom-
men 9.000 € für Sach- bzw. Programmkosten.

Außerdem fördert der Ilm-Kreis anteilig über die Sportjugend des Ilm-Kreises weiterhin zwei 
hauptamtliche Trainerstellen im Nachwuchssport im Landkreis. Dies betrifft die Bereiche Bi-
athlon in Frankenhain und Rodeln in Ilmenau. Die Kreismittel sind zur Kofinanzierung der 
vom Landessportbund Thüringen überwiegend finanzierten Stellen vorgesehen und betragen 
max. 10 % der Gesamtpersonalkosten pro Stelle, insgesamt maximal 10.000 € pro Jahr.

Die Sportjugend des Ilm-Kreises erhält für die o. g. Tätigkeiten und die anteilige Kofinanzie-
rung der Nachwuchs-Trainerstellen auf Grundlage der Leistungsbeschreibung einen Kreis-
zuschuss als Festbetragsfinanzierung für Personal- und Sachkosten in Höhe von bis zu 
62.500 € pro Jahr.

b) Evangelische Jugend im Ilm-Kreis
Die Evangelische Jugend benötigt für die Fortführung und Weiterentwicklung der bisherigen 
Arbeit eine sozialpädagogische Fachkraft, die insbesondere folgende Aufgaben wahrnimmt:

�� Gemeindejugendarbeit vorrangig in den Gemeinden ohne gemeindeeigene Kinder- 
und Jugendarbeit,

�� Ergänzung des Angebotes zur Jugendbildung und Jugendkulturarbeit im Ilm-Kreis,
�� Ergänzung der Angebote zur Kinder- und Jugenderholung in Form von Wochenend- 

und Ferienfreizeiten,
�� kreisweite Vernetzung und Kooperation im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit,
�� Förderung von ehrenamtlichem Engagement der Jugendlichen.

Die Evangelische Jugend erhält für die o. g. Tätigkeiten auf Grundlage der Leistungsbe-
schreibung einen Kreiszuschuss als Festbetragsfinanzierung in Höhe von bis zu 27.500 € 
jährlich für Personalkosten (0,75 VK) und Sachkosten pro Jahr. Die Evangelisch-lutherische 
Kirche wird den entsprechenden Eigenanteil für Personal- und Sachkosten tragen.

c) Kreisjugendring Ilm-Kreis e. V.
Der Kreisjugendring Ilm-Kreis e. V. leistet kreisweit Jugendverbandsarbeit mit insbesondere
folgenden Zielen:

�� Ergänzung des kulturellen / sportlichen Angebotes für Kinder- und Jugendliche (Or-
ganisation und Durchführung in Kooperation von mindestens einer Veranstaltung),

�� Ergänzung des Angebotes zur Jugendbildung und Jugendkulturarbeit im Ilm-Kreis 
(Organisation und Durchführung von mindestens zwei Bildungsveranstaltungen sowie 
Beratungstätigkeit und Anlaufstelle für Queere Jugendliche und deren Angehörige,),

�� Ergänzung der Angebote zur Kinder- und Jugenderholung (Angebot von einem Ju-
gendforschercamp in Kooperation mit Akteuren vor Ort),

�� Förderung von ehrenamtlichem Engagement der Jugendlichen (langfristige Beglei-
tung und Unterstützung der Kinder & Jugendbeiräte im Ilm-Kreises, Kooperation mit 
den Schülervertretungen im Ilm-Kreis und im Austausch mit den KJB, Schulung und 
Coaching und Integration ehrenamtlicher Jugendlicher),

�� Ressourcenorientierte kreisweite Vernetzung und Kooperation im Bereich der Kinder- 
und Jugendarbeit:
- Vernetzung und Koordination aller interessierten Träger, Initiativen und Projekte 

in der Region, auch unabhängig von der Mitgliedschaft im Kreisjugendring mit 
dem Ziel der Unterstützung und Weiterentwicklung der Jugendarbeit im Ilm-Kreis, 

- sowie themenbezogene Arbeit, Austausch und Vernetzung auf Basis von Pro-
blemlagen oder Interessensbekundungen von Trägern und Sozialarbeitern/innen 
(Beispielthemen u. a. Migration sowie Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen) 
durch z. B. Diskussionsrunden, Koordinationstreffen und Fachtage),

- aktive jugendpolitische Vertretung der Interessen der Mitglieder des Kreisjugend-
ringes im Ilm-Kreis sowie ggf. auf Landesebene gegenüber Behörden, Institutio-
nen und in der Politik,
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- Service und Beratungstätigkeit für die Vereine und Träger der Jugendarbeit im 
Ilm-Kreis.

Der Kreisjugendring wird für diese Aufgaben mit einer Teilzeitstelle (bis 0,5 VK) und insge-
samt jährlich bis zu 35.000 € für Personal- und Sachkosten aufgenommen.

d) Kreisjugendfeuerwehr des Ilm-Kreises
Die Mitgliederzahlen der Kreisjugendfeuerwehr sind bis zum 31.12.2023 weiter gestiegen 
und liegen bei 810 Kindern und Jugendlichen im Alter von 6-18 Jahren und 219 Betreuern 
aus 46 Ortsteil-Jugendfeuerwehren in 8 Gebietskörperschaften. Zum Vergleich, im Jahr 2019 
betrug die Mitgliederzahl rund 750 Kinder und Jugendliche. Dies ist u. a. ein Resultat der 
guten ehrenamtlichen Arbeit in den Jugendfeuerwehren und der hauptamtlichen Brandschut-
zerziehung. 

Auch in den kommenden Jahren sollen den Kindern und Jugendlichen wieder Veranstaltun-
gen der einzelnen Feuerwehren angeboten werden. Wichtig ist dabei, die Nachwuchskräfte 
bereits mehrfach zu Wettkämpfen, Abnahmen von Leistungsabzeichen und in den Mehrta-
gesfreizeiten zusammen zu bringen, damit sie sich, über ihre Ortsgrenzen hinweg, kennen 
lernen können.

Folgende Veranstaltungen sollen stattfinden: 
1. Kreisjugendfeuerwehrtag 
2. Zeltlager 
3. Schwimmwettbewerb 
4. Sportwettbewerb 
5. Ausbildungstage zur a) Abnahme der Leistungsabzeichen Jugendflamme 1-3, 

b) Abnahme der Leistungsabzeichen Leistungsspange, 
c) Abnahme der Leistungsabzeichen Gruppenstafette 

6. Jugendwartberatung/- Schulung 
7. Sitzungen des Jugendforums

Die Kreisjugendfeuerwehr des Ilm-Kreises wird für diese o.g. Aufgaben und ehrenamtliche 
Tätigkeit mit einen jährlichen Kreiszuschuss als Festbetragsfinanzierung von bis zu 25.000 € 
als Programm- und Sachkostenförderung in die Planung aufgenommen. 

e) DRK-Jugendrotkreuz
Als Dachverband der Jugendrotkreuzgruppen (JRK) versteht sich das DRK-Jugendrotkreuz 
auf Kreisebene als Koordinator für gemeinsame Aktivitäten und als Bindeglied zum Landes-
verband des DRK in Thüringen. Im Ilm-Kreis gibt es derzeit fünf Jugendgruppen (Bergwacht 
Ilmenau, Ortsverein Martinroda, Ortsverein Gräfinau-Angstedt, die Wasserwachten Ilmenau 
und Arnstadt) mit rund 850 Mitgliedern im Alter von 6 - 27 Jahren. Diese Jugendgruppen 
führen regelmäßige Aktivitäten durch. Dazu gehören:

�� wöchentliche Trainings in den Wasserwachten,
�� monatliche Treffen in den Bergwachten,
�� Juleica-Ausbildung �� darauf aufbauend das Leiten von Jugendgruppen,
�� Begleitung bzw. Betreuung der Kinder und Jugendlichen in den Ortsvereinen,
�� regelmäßige Gruppenstunden in den einzelnen JRK-Gruppen,
�� Aufbau von Schulsanitätsdiensten,
�� Erste-Hilfe-Kurse für interessierte Schüler,
�� Erste-Hilfe-Kreiswettbewerbe,
�� Ferienlager und Thementage (Durchführung in Kooperation mit Landesverband!).

Das DRK-Jugendrotkreuz plant folgende kreisweite Aktivitäten:
�� jährliche Ausflüge und Gemeinschaftsveranstaltungen (Orientierungslauf, eine Kanu-

tour und ein JRK-Kreislager),
�� Austauschtreffen der 5 JRK-Gruppen (3x jährlich) sowie Jugendgruppenleitertreffen 

(2x jährlich).
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Das Jugendrotkreuz arbeitet ehrenamtlich und wird mit einem jährlichen Kreiszuschuss in 
Höhe von bis zu 6.000 € für Sach- und Maßnahmekosten zur Absicherung der kreisweiten 
Aktivitäten in die Planung aufgenommen.

Zusammenfassung Jugendverbände:

Tabelle 4: Zusammenfassung der finanziellen Mittel Jugendverbandsarbeit (Kosten pro Jahr)
a) Sportjugend des Ilm-Kreises - LB 1 63.500 €
b) Evangelische Jugend des Ilm-Kreises - LB 2 27.500 €
c) Kreisjugendring Ilm-Kreis e. V. - LB 3  35.000 €
d) Kreisjugendfeuerwehr des Ilm-Kreises  25.000 €
e) DRK-Jugendrotkreuz des Ilm-Kreises 6.000 €

157.000 €

2.3 Planungsbereich 3: Aufgaben des Jugendamtes 

Die Tätigkeit der Verwaltung des Jugendamtes ist eine wichtige Grundlage für die Umset-
zung des Kinder- und Jugendförderplanes und ergänzt die Angebote der Jugendarbeit in 
unserem Kreis.

Die Arbeitsschwerpunkte des Sachgebietes Jugendarbeit beinhalten: 
�� Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplanes mit Anleitung, Beratung und Control-

ling der Projekte und Träger der Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit (vierteljährli-
che Arbeitskreise, jährliche Vor-Ort-Besuche sowie ein jährliches Auswertungsge-
spräch mit dem Träger zum Berichtswesen),

�� regelmäßige Arbeitskreise (ca. 4x im Jahr), regelmäßige Termine in Schulen (1-2x im 
Jahr) für die Fachkräfte in den Projekten,

�� Organisation und Durchführung eines jährlichen Kooperationstreffens aller Netzwerk-
partner der Kinder- und Jugendhilfe in den Sozialräumen (Ilmenau, Arnstadt, ländli-
cher Raum), 

�� Organisation von Fortbildungen, Supervision und Fachtagungen für Sozialarbeiter in 
der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit entsprechend dem fachlichen Bedarf,

�� Betreuung der Fachkräfte mit Ausnahmegenehmigung im Rahmen der Örtlichen Ju-
gendförderung (Erzieher und vergleichbare Fachkräfte, die nicht im Team arbeiten) 
durch Teamberatungen, Fortbildungen und Vor-Ort-Beratungen,

�� Workshops zu kinder- und jugendschutzrelevanten Themen der Jugendarbeit / Ju-
gendverbandsarbeit und Schulsozialarbeit,

�� halbjährliche regionale Austauschtreffen von Jugendarbeit und Schulsozialarbeit,
�� Erarbeitung von Kontaktübersichten (Netzwerkarten) zur besseren Kooperation der 

Fachkräfte an Schnittstellen in der Einzelfallhilfe,
�� Durchführung eines jährlichen Ausbildungskurses zum Erwerb der Jugendleitercard,
�� Durchführung von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung mit ca. 200 Plätzen 

jährlich und 1 - 2 Maßnahmen der Familienerholung,
�� finanzielle Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplanes mit Finanzierung und Ab-

rechnung der Entgelte der hauptamtlichen Projekte und der Richtlinien,
�� Förderung und Beratung von Jugendgruppen und -verbänden,
�� Übernahme von Teilnehmerbeiträgen bei Ferienfreizeiten,
�� Beratung von Jugendlichen, Sozialarbeitern und Trägern,
�� gesetzlicher Jugendschutz (erzieherischen Jugendschutz wird durch Kinderschutz-

zentrum Baumhaus und Schulsozialarbeiter/innen wahrgenommen),
�� Verbesserung der Kooperationen zwischen Schulverwaltungsamt, Schulamt und Ju-

gendamt (besserer Informationsfluss).

Dafür wird für das Jugendamt ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 18.000 € eingeplant.
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2.4 Planungsbereich 4: Angebote von Einrichtungen und Projekten in den Städten, 
Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Ilm-Kreises mit hauptamtli-
chem Fachpersonal

Der Freizeitbereich, stellt neben dem Elternhaus und der Schule einen wesentlichen Be-
standteil für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dar und ist eine wichti-
ge Sozialisationssäule. Die offene Kinder- und Jugendarbeit bietet ihnen und ihren Eltern in 
ihrem sozialen Umfeld einen dazu notwendigen Lebensraum. In Einzelfällen besteht eine 
enge Zusammenarbeit vor allem bei der Gestaltung im Nachmittagsbereich, z. B. in Form 
von Unterstützung bei der Hausaufgabenerledigung, beim Finden sinnvoller Freizeitbetäti-
gungen oder der Integration im sozialen Umfeld. Bei Bekanntwerden von Umständen, die ein 
Tätigwerden des Sozialen Dienstes erfordern, nehmen die Fachkräfte aus den Projekten 
entsprechend Kontakt auf.  

Zusätzlich ermöglichen die Jugendeinrichtungen die Einbeziehung von besonders auffälligen 
Kindern und Jugendlichen in die offene Arbeit und die Ableistung von gemeinnützigen Ar-
beitsstunden. 

Grundsätzlich hatten die Änderungen, aufgrund der Gemeindegebietsreform 2018/2019, 
auch Auswirkungen auf die Zusammenschlüsse einzelner Projekte. Durch die Vernetzung 
und Kooperation im Planungsraum können die Angebote nun vielfältiger gestaltet und damit 
die Qualität der Jugendarbeit gestärkt werden. 

Die Verwaltung des Jugendamtes hat zur flächendeckenden Absicherung und Schwer-
punktsetzung der Jugendarbeit eine Abstimmung mit allen Verantwortlichen in den Verwal-
tungsgebieten des Ilm-Kreises zum Bedarf und zur Fortführung der gemeinsamen Finanzie-
rung vollzogen. 

Dabei wurde deutlich, dass sich die Jugendarbeit trotz Corona-Pandemie und erschwerten 
Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren weiter positiv entwickelt hat und alle beteiligten 
Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften sich zur Jugendarbeit und Mitfinanzie-
rung sowie Fortführung bekennen. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Siche-
rung eines wohnortnahen und flächendeckenden Angebotes im Ilm-Kreis. 

In den letzten zwei Jahren stiegen die Besucherzahlen in der Regel in allen Jugendeinrich-
tungen wieder an und haben die Größenordnung vor Corona fast wieder erreicht. Mit Beginn 
des Ukrainekriegs sind wieder vermehrt jugendliche Flüchtlinge als Besucher in den Jugend-
einrichtungen. Dies trifft allerdings nicht auf alle Jugendeinrichtungen zu. Die Gründe hier 
sind teilweise regional bedingt und vielfältig. Häufig werden Personalwechsel wegen Eltern-
zeit oder Kündigung mit monatelang unbesetzten Stellen benannt. Andere Gründe für fallen-
de Besucherzahlen sind Mängel in den Räumlichkeiten, fehlendes WLAN oder Angebote, 
fehlende Kooperationsbeziehungen zur Schule und zu Vereinen im Sozialraum.

Andererseits kann der Rückgang von Besucherzahlen in der Altersgruppe der 15-18-
Jährigen mit dem Wegzug oder dem Beginn einer Ausbildung bzw. eines Studiums begrün-
det werden.

Teilweise ungünstige räumliche Bedingungen ermöglichten es nicht, Angebote für die einzel-
nen Peergroups gleichzeitig zu gestalten und bedeuteten auch schlechte Arbeitsbedingun-
gen für die Fachkräfte. Versuche, bestimmte Tage oder Uhrzeiten für die Altersklassen zu 
schaffen, zeigten ebenfalls einen Rückgang der Besucherzahlen.

Ein weiteres Problem für die Annahme der offenen Kinder und Jugendarbeit im ländlichen 
Raum ist die fehlende Mobilität der Zielgruppe. Diese soll durch den Einsatz von Kleinbussen 
erhöht werden.
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In der Auswertung der beiden Befragungen von Kindern und Jugendlichen (Revolution Train, 
Onlinebefragung) werden folgende Schlussfolgerungen gezogen: 

�� Die Angebote der Einrichtungen müssen sich besser an den Interessen der Kinder 
und Jugendlichen orientieren. Dazu gehören insbesondere kreative Angebote und 
der weitere Ausbau der sportlichen Angebote.

�� Kinder und Jugendliche nutzen vornehmlich Angebote, die ihnen ihre Eltern vermittelt 
haben. So sollen die Einrichtungen zukünftig die Eltern stärker in ihre Akquise einbe-
ziehen.

�� Jugendliche verbringen größtenteils ihre Freizeit in Social-Media-Netzwerken oder mit 
Online-Computerspielen. Die daraus resultierenden Gewohnheiten, Möglichkeiten 
und Gefahren spielen in der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und damit in der 
Jugendarbeit eine immense Rolle und müssen besser beachtet werden. Dazu gehört 
neben der Förderung des Erwerbs von Medienkompetenz auch das Vorhalten ent-
sprechender technischer Möglichkeiten wie z. B. WLAN in den Jugendeinrichtungen.

�� Dabei sollten auch Eltern als wichtigste Bezugsperson der Kinder / Jugendlichen in 
ihrer Medienkompetenz durch Angebot in der Einrichtung gestärkt werden.

�� Bei der Planung und Durchführung der Angebote sind Zielgruppen und Bedarfe unter 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stärker zu analysieren und zu berücksich-
tigen. Viele junge Menschen kennen die Mitbestimmungsmöglichkeiten bezüglich der 
Angebote und Projekte in den Jugendeinrichtungen, die Mitgestaltungsrechte dieser 
werden jedoch unterschiedlich wahrgenommen. Daraus resultierend sollen die Ju-
gendeinrichtungen Möglichkeiten schaffen, eigene Projekte und Ideen umzusetzen 
und eine aktive Beteiligung zu ermöglichen.

Die Öffnungszeiten der Kinder- und Jugendeinrichtungen sind weiter auf die zeitlichen Res-
sourcen der Zielgruppe abzustimmen. In städtischen Sozialräumen bedarf es attraktiver An-
gebote für Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren, auch am Wochenende. Die für Jugendli-
che attraktiven Treffpunkte im Sozialraum sind in den Konzeptionen zu benennen und mit 
den ihnen gemeinsam zu gestalten. Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund in die Jugendarbeit bleibt ein Schwerpunkt. 

Zentrales Thema für alle Jugendeinrichtungen ist die Unterstützung der jungen Menschen in 
ihrer Entwicklung durch z. B. Bildungsangebote, Einzelfallhilfen bzw. Weitervermittlung an 
andere Fachkräfte und Kooperationspartner sowie Bildungs-, Präventions- und Partizipati-
onsprojekte an Schulen.

Bei der Netzwerkarbeit ist der Schwerpunkt auf die Kooperation der Jugendeinrichtungen 
untereinander zu legen. Im städtischen Bereich sind Absprachen zur bedarfsgerechten An-
gebotsvorhaltung und in den ländlichen Sozialräumen Ressourcenbündelung durch Planung 
gemeinsamer Angebote notwendig.

Alle Projekte der Jugendarbeit werden weiterhin mit den weiterführenden Schulen in ihrem 
Einzugsgebiet kooperieren und eigene Angebote an der jeweiligen Schule durchführen. Da-
zu sind verbindliche Absprachen zwischen den Jugendeinrichtungen und der Schule zwin-
gend notwendig. Die o. g. inhaltlichen Aufgabenstellungen fließen in die entsprechenden 
Leistungsbeschreibungen der Einzelprojekte ein.

Für die hauptamtlichen Projekte werden folgende Regelungen für den Planungszeitraum 
2025 – 2028 getroffen:

Personal und Finanzierung
�� Das Fachkräftegebot des Landes Thüringen und entsprechend der Richtlinie „Örtliche 

Jugendförderung“ des Landes Thüringen sowie das Besserstellungsverbot des Öf-
fentlichen Dienstes sind einzuhalten, d. h. es dürfen nur Personen beschäftigt wer-
den, die eine anerkannte oder eine entsprechende berufsbegleitende Ausbildung für 
diese Aufgabe haben abgeschlossen haben und persönlich geeignet sind. 

�� Zum Fachkräftegebot gehört u. a., dass Erzieher, Fachkräfte für Soziale Arbeit und 
Mitarbeiter mit Zertifikatsabschluss nur im Team mit einem Kollegen mit Abschluss 
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als Dipl.-Sozialpädagoge oder vergleichbaren Bachelor- bzw. Masterabschlüssen tä-
tig sein dürfen. Um diese Auflagen zu erfüllen, sind die o.g. Personen vom Jugend-
amt in Teamberatungen, Fortbildungen und Vor-Ort-Beratungen zu betreuen. Mittels 
Vereinbarung zwischen Jugendamt, Träger und Fachkraft wird dies verbindlich gere-
gelt. Bei Neueistellungen gibt es laut Fachkräftegebot keine Ausnahmen mehr. 

�� Einheitlich für alle Projekte wird bei der Planung der Personalkosten vom TV-L, EG 9 
bis Stufe 4 (entsprechend der aktuellen Entgelttabelle) für Dipl.-Sozialpädagogen, 
Fachkräfte mit Bachelor- bzw. Masterabschlüssen ausgegangen. Fachkräfte mit ei-
nem Abschluss als Erzieher, Fachkraft für Soziale Arbeit und Mitarbeiter mit Zertifi-
katsabschluss werden in der EG 8 TV-L eingestuft.

�� Hinzu kommt der jeweils geplante Stellenanteil als Berechnungsgrundlage. Die Trä-
ger haben dann die Möglichkeit, entsprechend der Beschäftigungszeit eine individuel-
le Einstufung bzw. Arbeitszeit im Rahmen der Festbetragsfinanzierung zu regeln. 
Aufgrund tariflicher Bestimmungen oder Tariferhöhungen sind ggf. notwendige Ver-
änderungen von Stellenanteilen im Planungszeitraum möglich und mit dem Jugend-
amt einvernehmlich abzustimmen. Die Stufeneingruppierung erfolgt aufgrund der ta-
riflichen Bestimmungen (Stufenlaufzeit) und ist mit dem Jugendamt abzustimmen. 
Beispielsweise beträgt die Wartezeit in Stufe 3 zur Stufe 4 insgesamt 3 Jahre und 
beginnt mit Einführung der Förderung der Stufe 3 im Ilm-Kreis am 01.07.2023.

�� Die Kreisförderung wird zum Ausgleich der zu erwartenden Tarif- und Kostensteige-
rungen in Anbetracht der Anwendung des TV-L jährlich um 2,5 von Hundert ab dem 
Jahr 2026 erhöht. Die Mittel werden im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung mit 
Vereinbarung ausgereicht. 

�� Als Untergrenze für Projekte mit nur einer Fachkraft ist weiterhin eine Teilzeitstelle mit 
i.d.R. 0,75 VK (derzeit 30 h/Woche) vorzusehen. Abweichend davon wird für das 
Projekt Ilmenau 4 – Schülercafé im Nachmittagsbereich – ein Stellenanteil von mind. 
0,5 VK festgelegt. 

�� Zur Absicherung der Verwaltungskosten der freien Träger wird die pauschalierte 
Verwaltungskostenumlage auf bis zu 5 % der Personalkosten festgelegt. Kommunale 
Träger können diese 5 % Verwaltungskostenumlage als Eigenmittel einbringen.

Planung der Projekte in den Verwaltungsbereichen des Ilm-Kreises
�� Arnstadt

a. In der Kernstadt von Arnstadt gibt es derzeitig zwei Jugendeinrichtungen mit 
5,0 VK an den Standorten Auf der Setze und Am Ried. 

b. Die Jugendarbeit in den Ortsteilen im Wipfratal der Stadt Arnstadt bleibt wie 
bisher dem städtischen Projekt zugeordnet. 

c. In Abstimmung mit der Stadtverwaltung Arnstadt soll die dritte Jugendeinrich-
tung zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Ostviertel angesiedelt werden. Bis 
zur Realisierung muss über eine Ausgleichvariante nachgedacht werden.

d. Im Ergebnis der Sozialraumkonferenzen sollen für die aufsuchende mobile 
Arbeit jeder Einrichtung zwei Treffpunkte von Kindern und Jugendlichen zu-
geordnet werden. 

e. Insgesamt werden damit für die Stadt Arnstadt ab 2025 drei Jugendeinrich-
tungen (zwei Einrichtungen mit jeweils 2,0 VK und die kommunale Einrichtung 
mit 3,0 VK) in die Planung aufgenommen. Insgesamt sind dann 7,0 Stellen in 
der Jugendarbeit in Arnstadt tätig.

�� Ilmenau
a. In der Kernstadt von Ilmenau gibt es derzeit drei Jugendeinrichtungen (Lan-

gewiesener Straße, Krankenhausstraße, Pörlitzer Höhe) sowie ein Schülerca-
fé für den Nachmittagsbereich in der Karl-Zink-Straße mit 6,75 VK. Die räum-
liche Verteilung erstreckt sich damit über das gesamte Stadtgebiet.

b. Im Ergebnis der Sozialraumkonferenzen sollen für die aufsuchende mobile 
Arbeit jeder Einrichtung zwei Treffpunkte von Kindern und Jugendlichen zu-
geordnet werden. 

c. Die Jugendarbeit in der Stadt Ilmenau OT Stützerbach und Frauenwald bleibt 
dem Jugendhaus „Schatoh“ in städtischer Trägerschaft zugeordnet. 
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d. Die Stadt Ilmenau beabsichtigt, im Planungszeitraum Investitionen in den Ein-
richtungen in Langeweisen und Stützerbach vorzunehmen.

e. Die Jugendarbeit in den der Stadt Ilmenau zugehörigen Ortsteilen in Lange-
wiesen, Gehren, Möhrenbach, Pennewitz, Jesuborn, Gräfinau-Angstedt, Bü-
cheloh und Wümbach als Projekt in einer Trägerschaft hat sich bewährt und 
soll in dieser Form fortgesetzt werden. 

f. Insgesamt werden für die Stadt Ilmenau ab 2025 drei Jugendeinrichtungen
(eine Einrichtung mit 1,5 VK, eine mit 2,0 VK und die kommunale Einrichtung 
mit 3,0 VK) sowie ein Schülercafé für den Nachmittagsbereich (0,25 VK) und 
ein Projekt für die Ortsteile (Punkt e – 2,0 VK) mit insgesamt 8,75 VK in die 
Planung aufgenommen.

�� Kreisgebiet
a. Das Projekt der Jugendarbeit in Stadtilm und der angegliederten Ortschaften 

konnte durch langfristige krankheitsbedingte Personalausfälle im aktuellen 
Planungszeitraum nie durchgehend arbeiten. Die Aufsuchende Jugendarbeit 
im ländlichen Bereich soll aus der Jugendeinrichtung in Stadtilm organisiert 
werden. Geplant wird somit insgesamt ein Projekt mit 2,5 VK für die Stadt 
Stadtilm.

b. Im Amt Wachsenburg wird die Betreuung der Ortsteile der Gemeinde kann 
weiterhin vom bestehenden Projekt in Ichtershausen aus erfolgen. Geplant ist 
für das Amt Wachsenburg ein Projekt mit 1,75 VK.

c. In der VG Geratal / Plaue sollen das Konzept überdacht und ein weiterer 
Standort für die Jugendarbeit in Plaue eröffnet werden. Zukünftig soll Plaue 
als größter Ort und Grundschulstandort eine Einrichtung im alten Schulge-
bäude erhalten. Geplant wird ein Projekt mit 1,0 VK mit zwei Standorten in El-
gersburg und Plaue. 

d. In der Gemeinde Geratal gibt es derzeit eine Jugendeinrichtung in Gräfenroda 
und eine in Geschwenda. Die Gemeinde beabsichtigt, zukünftig eine Jugend-
einrichtung in Geraberg zu eröffnen. Die Jugendarbeit am Standort Ge-
schwenda soll aufgrund hoher Besucherzahlen dennoch fortgesetzt werden. 
Die drei weiteren Ortschaften im Gemeindegebiet werden von diesen zentra-
len Standorten mit betreut und versorgt. Geplant ist ein Projekt mit 2,0 VK.

e. In der VG Riechheimer Berg gibt es derzeitig keine Jugendeinrichtung. Bisher 
wurde die Jugendeinrichtung in Kirchheim und Stadtilm mit genutzt. Die Ver-
waltungsgemeinschaft möchte diese Form der Betreuung weiterhin nutzen da 
keine eigenen Räumlichkeiten innerhalb der VG zur Verfügung stehen. Die 
VG beteiligt sich durch die anteilige Finanzierung von 2 je 0,25 VbE sowie ei-
nem Sachkostenanteil der Projekte im Amt Wachsenburg und Stadtilm.

f. In der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach soll in Absprache die Jugendar-
beit im bisherigen Umfang fortgeführt werden. Gewünscht wird außerdem die 
Betreuung der umliegenden Gemeinden. Dies wird bei der inhaltlichen Leis-
tungsbeschreibung berücksichtigt.

�� Schulungsheim Dörnfeld an der Ilm 
a. Das Schulungsheim ist eine zentrale Einrichtung der Jugendarbeit im Be-

darfsplan des Ilm-Kreises mit ca. 80 Betten. Diese Einrichtung bietet entspre-
chende Voraussetzungen für einen Aufenthalt von Jugendgruppen, -
verbänden, Vereinen und Schulklassen. Damit leistet diese Einrichtung einen 
wichtigen Beitrag zur Absicherung der Grundstruktur der Jugendhilfe im Ilm-
Kreis. 

b. Der Ilm-Kreis fördert diese Einrichtung mit bis zu 112.000,00 € pro Jahr zu-
züglich einer 2,5%igen Steigerung der kreislichen Fördersumme ab 2026. Ein 
Interessenbekundungsverfahren erfolgt aufgrund bestehender Verträge zur 
Betriebsführung durch das ABW e.V. nicht.
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Allgemeines
�� Die aufsuchende mobile Arbeit an mindestens zwei attraktiven Treffpunkten für Kin-

der und Jugendliche wird jeweils regional in alle Leistungsbeschreibungen aufge-
nommen. 

�� Die Mobilität im ländlichen Raum soll durch die Nutzungsmöglichkeit von Kleinbussen 
zum Transport von Kindern und Jugendlichen erhöht werden.

�� Da einzelne Projekte bereits über Kleinbusse verfügen bzw. Nutzungszugriffe haben, 
soll dieses Thema weiter mit den Gemeinden bzw. freien Trägern abgestimmt und 
auch anteilig bis zu 50 % der Kosten (Leasing / Versicherung) gefördert werden. 

Tabelle 5: Bedarfsplanung der hauptamtlichen Projekte/Einrichtungen

LB
Nr. Bereich Erläuterung

Förde-
rung IK/ 

Jahr

Kommuna-
ler Anteil/ 

Jahr

Träger-
schaft

4

Arnstadt 1 – Mitte/West 
inkl. OT Rudisleben, Es-
penfeld, Siegelbach, 
Dosdorf sowie den OT 
im Wipfratal

Jugendeinrichtung 
mit 3,0 VK zur Be-
treuung OT aufsu-
chende mobile Ar-
beit)

80.000 € 110.000 € Stadtverwal-
tung Arnstadt

5
Arnstadt 2 – Stadtgebiet 
einschl. Angelhausen-
Oberndorf

Jugendeinrichtung 
mit 2,0 VK 133.000 € IBK

6 Arnstadt 3 – Ost/Nord
Jugendeinrichtung 
mit 2,0 VK 133.000 € IBK

7

Ilmenau 1 – Stollen, Bad 
OT Manebach, Frauen-
wald, Stützerbach, Roda 
und Heyda, 

Jugendeinrichtung 
mit 3,0 VK Betreu-
ung OT Frauenwald 
/ Stützerbach sowie 
aufsuchende mobile 
Arbeit

65.000 € 125.000 € 
zuzüglich 

Sachkosten

Stadtverwal-
tung Ilmenau

8
Ilmenau 2 – Pörlitzer 
Höhe und Eichicht, 
OT Ober- u. Unterpörlitz

Jugendeinrichtung 
mit 2,0 VK 

140.000 € 8.000 €
IBK

9 Ilmenau 3 – Stollen
inkl. Grenzhammer, Mitte

Jugendeinrichtung 
mit 1,5 VK 105.000 € 5.000 €

IBK

10 Ilmenau 4 – Mitte Schülercafé im 
Nachmittagsbereich 
mit 0,25 VK

29.500 € 24.000 €
IBK

11

Ilmenau 5 – OT Lange-
wiesen, Gräfinau-Angstedt, 
Bücheloh, Wümbach, Geh-
ren, Möhrenbach, Penne-
witz und Jesuborn

Jugendarbeit mit 2,0 
VK 126.000 €

25.000 €
plus SK für 
Räumlich-
keiten in 7 
Ortsteilen

IBK

12 Stadtilm und seine OT im 
Ilmtal

Jugendarbeit mit 
mind. 2,5 VK 120.000 € 65.000 € 

plus SK

IBK

13 Amt Wachsenburg
Jugendarbeit mit 
mind. 1,75 VK 98.000 € 45.000 € IBK

14 VG Riechheimer Berg
Finanzierung 2 x 
0,25 VK plus Sach-
kosten

25.000 € 25.000 €

15 VG Geratal/Plaue
Jugendarbeit mit 
mind. 0,9 Stellen 44.000 € 25.000 € 

plus SK
VG Gera-
tal/Plaue
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16 Gemeinde Geratal Jugendarbeit mit 
mind. 2,0 Stellen 92.000 € 40.000 €

plus SK
Gemeinde 
Geratal

17 Landgemeinde Großbrei-
tenbach

Jugendarbeit mit 
mind. 1,4 VK 70.000 €

20.000 €
plus SK 
15.000 €

IBK

18 Schulungsheim Dörnfeld 
an der Ilm

Jugendfreizeitstätte
112.000 € ABW e.V.

Die Ausgaben des Kreises im Jahr 2025 zur finanziellen Absicherung des Planungsberei-
ches 4 betragen 1.372.500 €.

2.5 Planungsbereich 5: Schulsozialarbeit  

Schulsozialarbeit ist ein Angebot der Jugendhilfe im Lern- und Lebensraum Schule. Sie setzt 
an Problemlagen an, die in der Schule in Erscheinung treten und Kinder und Jugendliche am 
Lernen hindern. Dabei ergänzt und unterstützt sie als sozialpädagogisches Angebot den 
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. 

Schulsozialarbeit richtet sich insbesondere an sozial benachteiligte und individuell beein-
trächtigte Schüler. Schulsozialarbeit

�� unterstützt die soziale Integration junger Menschen durch Abbau sozialer Benachtei-
ligungen, individueller Beeinträchtigungen und struktureller Nachteile,

�� trägt zur Persönlichkeitsentwicklung durch die Förderung der individuellen und sozia-
len Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bei,

�� fördert den Erwerb von Sozial- und Selbstkompetenzen wie Kritikfähigkeit, Entschei-
dungsfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Verantwortung gegenüber ihren Mit-
menschen,

�� hilft Bildungsbenachteiligungen abzubauen,
�� unterstützt Personensorgeberechtigte und im schulkontext Tätige durch Beratungs-

angebote bei der Erziehung und
�� wirkt mit, ein lernförderliches Schulklima zu gestalten.

Daraus resultieren folgende Arbeitsfelder:
�� Beratung und Einzelfallhilfe, 
�� sozialpädagogische Gruppenarbeit, 
�� innerschulische / außerschulische Vernetzung sowie Gemeinwesenarbeit. 

Schwerpunkt der Arbeit der Schulsozialarbeiter ist die Einzelfallarbeit. Dafür sind als Ziel 
mind. 50 % der Arbeitszeit zu verwenden. In entsprechenden Einzelfällen besteht eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Sozialen Dienst des Jugendamtes mit niederschwelligen Aufgaben 
im Kontext der Schulsozialarbeit. Dazu gehört in ihrer Schnittstellefunktion u. a. die allgemei-
ne Beratung in schwierigen Situationen, die Unterstützung der Integration im Umfeld oder die 
Begleitung bei der Überleitung in andere Hilfesysteme. Dazu gehören z. B. Berufsberatung, 
Jobcenter, Beratungsstellen, Behörden, etc. 

Der Ilm-Kreis unterstützt die Schulen bereits seit 2009 im Rahmen der Schulsozialarbeit. 
Schulsozialarbeit wird dabei als Unterstützung der Schulen wahrgenommen. Verbunden ist 
dies mit der Bereitschaft der Schulen die entsprechenden Rahmenbedingungen für die 
Schulsozialarbeit laut Landesrichtlinie (z. B. eigener Arbeitsraum und dessen Ausstattung, 
Teilnahme der Schulsozialarbeiter an den Schul- und Lehrerkonferenzen und Arbeitsgrup-
pen) bereit zu stellen. Eine Abfrage an alle Schulformen, an denen Schulsozialarbeit aktuell 
tätig ist, hat ergeben, dass sie weiterhin dieses Angebot benötigen und dafür die notwendi-
gen materiellen Voraussetzungen schaffen sowie die Fachkräfte in die erforderlichen Gremi-
en einbinden.
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Die Auswertung an Grundschulen hat gezeigt, dass die Arbeitsweisen von Schule, Hort und 
Schulsozialarbeit sehr unterschiedlich sind und weniger auf Kooperation ausgelegt sind. 
Schule und Hort sehen die Schulsozialarbeit in ihrer Arbeitsweise eher als eine Hortbetreu-
ung für schwierige Schüler an. Diese Ansicht und die Vorgaben durch die Landesrichtlinie 
widersprechen sich grundlegend. Hier treffen drei verschiedene Professionen mit unter-
schiedlichen methodischen Ansätzen aufeinander.

Am Jahresanfang 2024 sind an 15 weiterführenden Schulen insgesamt 18 Schulsozialarbei-
ter und in den beiden Grundschulprojekten sechs Schulsozialarbeiter an elf Grundschulen 
tätig. 

Die Planung der Schulsozialarbeit stützt sich auf die Ergebnisse des jährlichen Berichtswe-
sen, der Statistik zu Fallaufkommen, der jährlichen Auswertungsgespräche mit den Schullei-
tern und Schulsozialarbeitern und ist abhängig von der Höhe der vom Land Thüringen zur 
Verfügung gestellten Mittel. 

Für die Umsetzung der Schulsozialarbeit ab 2025 - 2028 gelten folgende Grundlagen:

a) Schwerpunktsetzung
�� Auch wenn die vom Land Thüringen zur Verfügung gestellten Fördermittel erhöht 

wurden, reichen jene nicht aus, um Schulsozialarbeit für alle Schulen (insbesondere 
Grundschulen) über den Kinder- und Jugendförderplan zu finanzieren. 

�� Die damit notwenige Schwerpunktsetzung, aus Sicht der Jugendhilfe, sieht die wei-
terführenden Schulen sowie das Staatliche Regionale Förderzentrum als Schwer-
punkt. 

�� Die Schülerzahlen der weiterführenden Schulen sind in den meisten Schulen stei-
gend. Dennoch ist es schwierig dafür rechnerische Erhöhungen von Stellenanteilen 
zur Verfügung zu stellen. Anteilige Stellen sind vor dem Hintergrund des Fachkräf-
temangels nicht zu besetzen.

�� Bedingt durch die hohen Schülerzahlen an den Gymnasien (plus 0,15VbE) und an 
der TGS Stadtilm, sollen zusätzliche Stunden zur Verfügung gestellt werden. 

b) Personal und Finanzierung
�� Die Vorgaben der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Trä-

ger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der Schulsozialarbeit Thüringen sind 
einzuhalten, auch hinsichtlich der fachlichen Eignung entsprechend dem Fachkräf-
tegebot (Diplom-Sozialpädagogen, Bachelor und Masterabschlüsse) sowie der per-
sönlichen Eignung für diese Aufgabe und der Festlegungen zur Vergütung. Die Ver-
gütung darf die Entgeltgruppe 9 Stufe 1 des TV-L (Tarifvertrag Land) in der jeweili-
gen Fassung nicht unterschreiten. 

�� Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen wird einheitlich für alle Projekte bei der 
Planung der Personalkosten vom TV-L (in der jeweils aktuellen Fassung), bis zur 
EG 9 Stufe 4 ausgegangen. Hinzu kommt der jeweils geplante Stellenanteil als Be-
rechnungsgrundlage. Die Träger haben dann die Möglichkeit, entsprechend der Be-
schäftigungszeit beim Träger eine individuelle Einstufung im Rahmen der Festbe-
tragsfinanzierung zu regeln. Die Stufeneingruppierung erfolgt aufgrund der tarifli-
chen Bestimmungen (Stufenlaufzeit) und ist mit dem Jugendamt abzustimmen. Bei-
spielsweise beträgt die Wartezeit in Stufe 3 zur Stufe 4 insgesamt 3 Jahre und be-
ginnt mit Einführung der Förderung der Stufe 3 im Ilm-Kreis am 01.07.2023.

��   Die Kreisförderung wird zum Ausgleich der zu erwartenden Tarif- und Kostensteige-
rungen in Anbetracht der Anwendung des TV-L jährlich rechnerisch um 2,5 von 
Hundert ab dem Jahr 2026 erhöht. 

�� Die Mittel werden im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung mit Vereinbarung aus-
gereicht. 

�� Der Anteil für Sachausgaben für die Schulsozialarbeit kann maximal 3.000 € pro 1,0 
VbE (sonst anteilig) betragen. Ausgenommen hiervon sind die Berufs- und Förder-
schule, diese Sachausgaben werden pauschaliert festgelegt.
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�� Zur Absicherung der Verwaltungskosten der Träger wird außerdem eine pauscha-
lierte Verwaltungskostenumlage (Overheadkosten) von 3.000 € je beantragte Voll-
zeitstelle (40h pro Woche, sonst anteilig) zusätzlich finanziert. 

�� Die Arbeitszeit der Schulsozialarbeiter geht einher mit den ca. 40 Schulwochen (inkl. 
einer Vorbereitungswoche) pro Jahr. In den restlichen 12 Ferienwochen sind Urlaub 
und Fortbildungen zu planen (gesamt ca. 7 Wochen). Damit verbleiben 5 arbeits-
freie Wochen, die in den 40 Schulwochen wie folgt vorgearbeitet werden: 

- bei 0,9 VK eine wöchentliche Arbeitszeit von 40,5 h/Schulwoche, 
- bei 0,8 VK eine wöchentliche Arbeitszeit von 36,0 h/Schulwoche,
- bei 0,75 VK eine wöchentliche Arbeitszeit von 33,75 h/Schulwoche
- bei 0,5 VK eine wöchentliche Arbeitszeit von 22,5 h/Schulwoche usw.

�� Bei Projekten mit mehr als einem Sozialarbeiter sind die Stellen möglichst mit je-
weils weiblichen und männlichen Fachkräften zu besetzen. 

c) Organisation
�� Die Angebote der Schulsozialarbeit grenzen sich klar vom fachbezogenen oder fä-

cherübergreifenden Unterricht ab, sie qualifizieren nicht zur Ganztagsschule. Es 
werden keine Aufgaben der Schule übernommen (z. B. Absicherung Unterricht, 
Pausenaufsicht, Einzelbeschulung, Nachhilfe, Umsetzung und Beaufsichtigung von 
pädagogischen Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen nach § 51 Thüringer 
Schulgesetz sowie Übernahme von Verfahren nach § 55 a Abs. 2).

�� Zwischen der jeweiligen Schule und dem Träger ist eine Kooperationsvereinbarung 
abzuschließen. Diese muss vom Jugendamt schriftlich bestätigt werden.  

�� Die Projekte dieses Planungsbereiches werden von der Verwaltung des Jugendam-
tes (mit 0,5 VK finanziert über die Landesförderung) fachlich angeleitet.

�� Wichtig ist die Kooperation der Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit in einem So-
zialraum, möglichst in einer Trägerschaft. Aufgrund der Landesrichtlinie können die 
Projekte der Schulsozialarbeit nicht durch kommunale Träger geführt werden. 

�� Die Fördervoraussetzungen des Landes Thüringen bezüglich eines 
- eigenen Büros in der Schule zur alleinigen Nutzung inklusive Ausstattung, 
- uneingeschränkter Zugang zu und Nutzungsmöglichkeiten von anderen Räu-

men in der Schule, 
- Zugang zu den Beratungs- und Gruppenräumen (auch nach dem Schulunter-

richt bzw. während der Ferien),
- Nutzung weiterer schulischer Ausstattung (z.B. Technik, Material, Kopierer)

sind Grundvoraussetzung für die Finanzierung bzw. der Schulsozialarbeit.
�� Notwendige Ausnahmegenehmigungen: 

In der Regel soll eine Fachkraft laut Landesrichtlinie nur an einer Schule tätig wer-
den. Mit der geplanten Fortsetzung der Grundschulprojekte ist eine erneute Aus-
nahmegenehmigung durch das Land Thüringen notwendig. Die Verwaltung des Ju-
gendamtes wird beauftragt, auf Grundlage dieser Planung notwendige Ausnahme-
regelungen mit dem Land zu klären.   

2.5.1 Planung der Schulsozialarbeit im Ilm-Kreis 
Die folgende Planung in Tabelle 5 geht davon aus, dass ca. 1.283.000 € Landesmittel für 
den Ilm-Kreis für die Schulsozialarbeit ab dem Jahr 2025 zur Verfügung stehen. Die Summe 
basiert auf den aktuell möglichen Fördermitteln für 2024. Sollten diese Mittel zukünftig nicht 
zur Verfügung stehen, müssen die in der Planung vorgesehenen Stellenerweiterungen an 
den Gymnasien zurückgenommen werden. Für alle Projekte wird ein Interessenbekun-
dungsverfahren (IBK) durchgeführt.
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Tabelle 6: Planung Projekte Schulsozialarbeit

LB
Nr. Schule

Schülerzahl
(Vergleich Schul-
jahr 2019/20)

Perso-
nal

Zuschuss
pro Jahr Träger

19 Arnstadt - Regelschule 
„Robert-Bosch“

390
(+32) 0,9 VK 62.200 € IBK

20 Arnstadt – Regelschule 
„Am Schloss Neideck“

327
(+34) 0,9 VK 62.200 € IBK

21 Ilmenau – Regelschule 
„H. Hertz“

274
(+39) 0,9 VK 62.200 € IBK

22 Ilmenau – Regelschule 
„Geschwister Scholl“

362
(+159) 0,9 VK 62.200 € IBK

23
Gemeinschaftsschule 
Stadtilm und anteilig 
Grundschule

601
(+123) 1,8 VK 125.200 € IBK

24 Geraberg - Regelschule 
„Geratal“

160
(+7)

0,75 
VK 53.500 € IBK

25
Ichtershausen - Regel-
schule „W. Hey“ und 
anteilig Grundschule

259
(+/-0) 0,9 VK 62.200 € IBK

26 Regelschule Gräfinau-
Angstedt

247
(-12) 0,9 VK 62.200 € IBK

27 Gemeinschaftsschule 
Gräfenroda - „Geratal“

275
(+23) 0,9 VK 62.200 € IBK

28
Gemeinschaftsschule 
Großbreitenbach und 
anteilig Grundschule

251
(+40) 0,9 VK 62.200 € IBK

29
Förderzentrum „Pesta-
lozzischule“ 
(2 Standorte)

98
(+32) 1,0 VK 69.600 € IBK

30 Ilmenau - Gymnasium 
„Am Lindenberg“ 

659
(+41) 0,9 VK 62.200 € IBK

31 Ilmenau-Goethe-
Gymnasium 

725
(+46) 0,9 VK 62.200 € IBK

32 Arnstadt – „Melissantes“ 
Gymnasium

727
(+31) 0,9 VK 62.200 € IBK

33 SBSZ Arnstadt - Ilmenau 
(2 Standorte)

1200
(-62) 1,0 VK 69.600 € IBK

34
Mobile Schulsozialarbeit 
an Grundschulen nördli-
chen Ilm-Kreis

Grundschulen 3 x 0,9 
VK 187.800 € IBK

35
Mobile Schulsozialarbeit 
an Grundschulen südli-
chen Ilm-Kreis

Grundschulen 2 x 0,9 
VK 125.200 € IBK

Fachberatung Schulsozialarbeit 36.500 €

Ausgaben zur finanziellen Absicherung 2025 1.356.000 €

Die Planung der Schulsozialarbeit (Tabelle 6) geht davon aus, dass bei 1.283.000 € Landes-
zuschuss weitere Mittel als Kreiszuschuss zur Finanzierung des Landesprogrammes auf-
grund der geplanten tarifbedingten Kostensteigerungen eingebracht werden müssen. 
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2.5.2 Zusätzliche Landesmittel der Schulsozialarbeit 

Erhöht sich die Landesförderung über die bisherigen 1.283.000 € jährlich hinaus, so sollen 
entsprechend der Prioritäteneinschätzung weitere Projekte bzw. Erweiterungen von Angebo-
ten möglich sein. 

Folgende Varianten sind im Planungsprozess diskutiert worden:
�� Die Regelschule „Geschwister Scholl Ilmenau“ erhält aufgrund der deutlich gestie-

genen Schülerzahlen eine anteilige zweite Stelle für die Schulsozialarbeit.
�� Aufgrund von Anfragen weiterer Grundschulen nach Schulsozialarbeit, sollten die 

beiden Projekte für die Grundschulen jeweils im nördlichen und südlichen Ilm-Kreis 
personell aufgestockt werden.

�� Bedingt durch die Zunahme von schulabstinenten Kindern und Jugendlichen be-
steht auch die Möglichkeit ein Schulverweigerungsprojekt, das im Rahmen des Lan-
desprogramms aufholen nach Corona bis 31.07.2023 bereits erfolgreich durchge-
führt wurde, zu initiieren.

�� Auch die Erhöhung der Sachkosten für die Schulprojekte wäre eine denkbare Alter-
native.

Welche dieser möglichen Varianten bei steigenden finanziellen Mitteln umgesetzt werden 
sollen, wird dann im Jugendhilfeausschuss diskutiert und abschließend entschieden.

3. Zusammenfassung der Kosten und Finanzierung für den Kinder- und Ju-
gendförderplan 2025 - 2028

Zu den geplanten Ausgaben für die hauptamtlichen Projekte kommt ein jährlicher Reserve-
fond, auf den die Verwaltung des Jugendamtes bei entsprechenden Notwendigkeiten zur 
Absicherung des Kinder- und Jugendförderplanes, vor allem zur Absicherung der Unsicher-
heiten im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zurückgreifen kann.

Eventuelle Kostenänderungen bei den hauptamtlichen Projekten sind u. a. aufgrund Mehr-
kosten von Mieten, der finanziellen Förderung von WLAN-Einrichtung in den Jugendtreffs, 
der Förderung der Mobilität im ländlichen Raum (Finanzierung Kleinbusse) oder Mehrkosten 
für tarifliche Änderungen bei Stellenwechsel von Erzieher zu Diplom-
Sozialarbeitern/Bachelor/Master vorgesehen. Dafür wird ein Reservefonds in Höhe von 
60.000 € pro Jahr eingeplant. Diese Mittel werden von der Verwaltung des Jugendamtes auf 
Antrag und nach Bedarfsprüfung vergeben.

Ohne Steigerung der Landeszuschüsse ergibt sich folgender Zuschussbedarf des Ilm-
Kreises:

Tabelle 7: Gesamtkostenübersicht Kinder- und Jugendförderplan 2025 - 2028

2025 2026 2027 2028

Planungsbereich 1: Ehrenamtli-
che und sonstige Jugendarbeit 56.000 € 56.000 € 56.000 € 56.000 €

Planungsbereich 2: 
Jugendverbandsarbeit 157.000 € 160.925 € 164.850 € 168.775 €

Planungsbereich 3: 
Aufgaben des Jugendamtes 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 €

Planungsbereich 4: Ausgaben 
für die Einrichtungen und Projek-
te einschl. des Schulungsheimes 
Dörnfeld an der Ilm

1.372.500 € 1.406.813 € 1.441.125 € 1.475.438 €

Planungsbereich 5: Ausgaben 
für die Schulsozialarbeit 1.356.000 € 1.389.900 € 1.423.800 € 1.457.700 €
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Reservefonds 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Ausgaben Ilm-Kreis pro Jahr 
gesamt:    3.019.500 € 3.091.638 € 3.163.775 € 3.235.913 €

Abzüglich Einnahmen aus der 
Örtlichen Jugendförderung 748.000 € 748.000 € 748.000 € 748.000 €

Abzüglich Einnahmen aus der 
Förderung Schulsozialarbeit 1.283.000 € 1.283.000 € 1.283.000 € 1.283.000 €

Zuschuss des Ilm-Kreises 988.500 € 1.060.638 € 1.132.775 € 1.204.913 €

4. Abkürzungsverzeichnis

EG Entgeltgruppe

IBK Interessenbekundungsverfahren

JK Jugendklub

KJB Kinder- und Jugendbeirat

LB Leistungsbeschreibung

OT Ortsteil

RS Regelschule

PK Personalkosten

SSA Schulsozialarbeit 

SK Sachkosten

SR Sozialraum

TGS Thüringer Gemeinschaftsschule

TMBJS Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

VK Vollkraft (Stellenanteil an einer 40 Wochenstunden - Personalstelle)
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Musterleistungsbeschreibung – Projekt
Offene Kinder- und Jugendarbeit 

Gesetzlicher Auftrag: §§ 11 und 14 SGB VIII

Ort für die zu erbringenden 
Leistungen: Stadt oder ländlicher Raum

Träger: 

Hauptzielgruppe: Kinder und Jugendliche im Alter von 10 – 18 Jahren

Kooperationsschule: Staatliche Schule…

1. Qualitative Mindestanforderungen

Umsetzung folgender Angebotsschwerpunkte 
�� Treffpunktarbeit – Öffnung der Jugendeinrichtung mit Vorhalten niedrigschwelliger An-

gebote zur Freizeitgestaltung
�� Gruppenarbeit - sozialpädagogische und offene Angebote unter Berücksichtigung der 

Fachstandards (Bildung / Förderung sozialer Kompetenzen, Gesundheitsförderung, 
kulturelle und Interkulturelle Bildung, Medien, Prävention, politische Bildung, etc.) 

�� partizipative Projektarbeit (entsprechend den Interessen der Kinder und Jugendli-
chen/Vorschläge)

�� Angebote zur Kinder- und Jugenderholung (Freizeiten, Ferienangebote)
�� individuelle Beratung und Einzelfallhilfe (offener, niedrigschwelliger Zugang)
�� Elternarbeit / Unterstützungsangebote für Eltern
�� aufsuchende, mobile Jugendarbeit (jede Jugendeinrichtung benennt mind. zwei feste 

Jugendtreffpunkten im Sozialraum und sucht diese bedarfsorientiert auf) 
�� ressourcenorientierte Netzwerkarbeit / Kooperation / Gemeinwesenarbeit 
�� Schulbezogene Jugendarbeit im Sozialraum in der Regel an einer weiterführenden 

Schule (Hauptzielgruppe 10 - 18 Jahre) sowie nach Bedarf auch an Grundschulen die 
vierten Klassen

Besondere Zielstellung(en) des Projektes/Sozialraums 1

�� spezifische Angebote für 14 – 18-Jährige – Abendveranstaltungen, Discos, Graffiti 
�� Anstreben eines geschlechtsspezifisch ausgeglichenen Besucherverhältnisses, Wei-

terentwicklung des Konzepts zur geschlechtsspezifischen Arbeit (Förderung der Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen in den Jugendeinrichtungen)

�� aufsuchende, mobile Jugendarbeit im ländlichen Raum (mind. zwei feste Jugend-
treffpunkten in Stadt- und Ortteilen im Sozialraum benennen sowie Koordinierung / 
Schaffen von bedarfsgerechten Angeboten vor Ort z. B. Spielangebote) 

�� Ausbau der Kooperation und Vernetzung mit den Projekten im Sozialraum
�� Intensivierung der Gemeinwesenarbeit

2. Quantitative Mindestanforderungen

�� Organisation und Durchführung von Ferienfreizeiten an mindestens drei zusammen-
hängenden Tagen sowie bedarfsorientierte Ferienspiele in allen Ferienzeiten mit 
mindestens zwei Wochen Ferien (Beispiel: Zwei Tage Ferienspiele / Angebot, gefolgt 
von einem / zwei Tagen offenes Angebot ...)

�� mindestens ein thematisch an die Hauptbesuchergruppe angepasstes vierteljährli-
ches Angebot zur sozialpädagogisch orientierten Gruppenarbeit (z. B. zur Gesund-

1 Beide Punkte sind Einzelbeispiele und variieren entsprechend in jeder einzelnen Leistungsbeschreibung.
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heitsförderung, (inter-)kulturellen Jugendarbeit, politischen und sozialen Bildung, Ju-
gendschutz), welches nicht im Rahmen der Ferienspiele stattfindet

�� ein mindestens zweimal monatlich wiederkehrendes Gruppenangebot oder ein all-
gemeines Angebot / Projekt im Rahmen der offenen Jugendarbeit

�� Begleiten bzw. Unterstützen von interessierten Kindern und Jugendlichen bei der 
Umsetzung eigener Projektideen mit mindestens einem jährlichen Projekt 

�� mindestens ein Elternunterstützungsangebot im Jahr
�� mindestens ein mit dem Schulsozialarbeiter und der Schulleitung abgestimmtes, 

i.d.R. wöchentliches Angebot an der Kooperationsschule in allen Schulwochen des 
Jahres

Eine Gewichtung der Angebotsschwerpunkte ist im Leistungsangebot vom Leistungsan-
bieter jährlich zu überprüfen, im Kostenblatt fortzuschreiben und mit dem Jugendamt ab-
zustimmen.

3. Strukturelle Mindestanforderungen

Räumliche/materielle Anforderungen
�� geeignete Räume (ein großer Gruppenraum mit Kochmöglichkeiten und mind. zwei 

Funktionsräumen) für:
- Begegnung und Kommunikation im offenen Bereich
- Einzelfall- und Gruppenarbeit, thematische Veranstaltungen

�� möglichst barrierearme Zugänge, wenn möglich barrierefrei (Ausnahme sind die be-
reits existierenden Einrichtungen als Bestandsschutz)

�� Jugendzimmer (extra angemietete Räume bzw. vorhandene Räume z. B. Feuerweh-
ren nutzen), abhängig von Besucher/Nutzerzahlen

�� Büroraum für Sozialarbeiter mit entsprechender technischer Ausstattung (Telefonan-
schluss / Diensthandy, Zugang zur EDV, Internet, abschließbarer Aktenschrank)

�� Lagermöglichkeiten für Spiel- und Bastelbedarf
�� Ausgestattung mit Spielen, Spielgeräten, W-LAN
�� möglichst getrennte Toiletten (Mädchen / Jungs)
�� Kinder und Jugendfreundliches Außengelände oder Nutzungsmöglichkeit von nahe-

gelegenen Freigelände (z. B. für Tischtennis, Federball, …)
�� Kleinbus für die aufsuchende, mobile Arbeit mit Spielgeräten und zum Fahren der 

Kinder und Jugendlichen zu Angeboten der Einrichtung
�� jede Einrichtung hält ein Schutzkonzept vor
�� Mobilität der Jugendarbeit sichern, dienstliche Fahrzeuge

Öffnungszeiten 
�� mind. 5 Tage/Woche mit jeweils durchschnittlich 6 Stunden im Nachmittags- und 

Abendbereich in den städtischen Einrichtungen
�� jede städtische Einrichtung öffnet einen Tag am Wochenende im Monat (gemeinsame 

Absprache der Jugendeinrichtungen, so dass immer eine Einrichtung geöffnet ist)
�� regelmäßige Treffpunktarbeit mit mindestens einem wöchentlichen Angebot in den 

Ortsteilen, bedarfsorientierte Öffnungszeiten von betreuten Jugendzimmern des Sozi-
alarbeiters sowie von selbstverwalteten Jugendzimmern in der Gemeinde entspre-
chend dem Bedarf im Nachmittags- und Abendbereich und an den Wochenenden 
oder 

�� regelmäßige Treffpunktarbeit in den Ortsteilen, Öffnungszeiten von betreuten Jugend-
zimmern der Sozialarbeiterin sowie von selbstverwalteten Jugendzimmern in der Ge-
meinde entsprechend dem Bedarf im Nachmittags- und Abendbereich und an den 
Wochenenden an mindestens 4 Tagen/Woche 

�� Je nach Bedarf Nutzung von Jugendzimmer in Ortsteilen hinterfragen und personelle 
Ressourcen effizient nutzen – flexible Ausgestaltung 

Personelle Anforderungen
�� Einsatz von mindestens … VK Fachpersonal in der Jugendeinrichtung
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Finanzielle Anforderungen
�� Finanzierung des Ilm-Kreises: €
�� Förderung der Stadt : €
�� Eigenmittel des Trägers: €
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Musterleistungsbeschreibung Schulsozialarbeit 

Gesetzlicher Auftrag: § 19 a ThürKJHAG

Ort für die zu erbringenden 
Leistungen: Staatliche Regelschule „XY“

Träger:

Hauptzielgruppe: sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte 
Schüler

Das o. g. Gesetz, die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der Schulsozialarbeit in Thüringen sowie der Pla-
nungsbereich 5 des Kinder- und Jugendförderplanes 2025 - 2028 bilden die Grundlage für 
die Umsetzung der Schulsozialarbeit im Ilm-Kreis.

1. Qualitative Mindestanforderungen

Umsetzung folgender Angebotsschwerpunkte:
�� Beratung und Einzelfallhilfe
�� sozialpädagogische Gruppenarbeit in den verschiedenen Bildungsbereichen 
�� Persönlichkeitsbildung, Gesundheitsförderung, kulturelle und Interkulturelle Bildung, Me-

dien, Prävention, und politische Bildung
�� innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit 

Ausschlusskriterien der Schulsozialarbeit:
�� Eingliederungshilfen nach SGB IX bzw. § 35a SGB VIII
�� Übernahme / Vertretung des Unterrichts und Maßnahmen der unmittelbaren Vor- und 

Nachbereitung des Unterrichtsstoffes
�� Pausenaufsicht oder Aufsicht in Unterrichtsstunden
�� DAZ - Lehrerersatz
�� Leistungsbewertungen und Beurteilungen
�� Aufsichtsperson und Begleiter zur Absicherung von Klassenfahrten und Wandertagen, 

Exkursionen, Praktika, Ausfallstunden, etc.
�� Übernahme rechtlicher Schritte in Fällen von Schulverweigerung (Schulsozialarbeiter 

können in diesen Fällen jedoch Schülern, Eltern und Lehrern beratend zur Seite stehen)
�� Projekte mit ausgrenzenden und diskriminierenden Inhalten
�� Verwaltung des Schulbudget und Koordinierung der schulischen Arbeitsgemeinschaften

2. Quantitative Mindestanforderungen

Der Schwerpunkt der Schulsozialarbeit ist die Einzelfallarbeit. Dafür sind als Ziel mindestens 
ca. 50 % der Arbeitszeit zu verwenden. Im Arbeitsfeld Sozialpädagogische Gruppenarbeit 
sind mindestens sechs Projekte pro Schuljahr vorzuhalten:
�� Organisation und Durchführung von mindestens zwei Klassentrainings und / oder sozia-

len Kompetenztrainings als Regelangebot insbesondere für die Klassen 5 und 6 in enger 
Abstimmung mit den Klassenlehrern

�� Projekte und Arbeit mit Schulklassen und Schülern zur Übernahme von Verantwortung 
mit mindestens zwei wiederkehrendes Gruppenangebot, z. B. Begleitung der Streitsch-
lichter, Schülersprecher / Schülerparlamente, von Demokratieprojekten, zur Verbesse-
rung der persönlichen und sozialen Kompetenzen bei Entwicklungsschwierigkeiten und 
Verhaltensauffälligkeiten (z. B. Kommunikations- und Konflikttrainings) 

�� Planung und Umsetzung von mindestens zwei präventiven Angeboten, Projekten und 
Workshops zur Information und Aufklärung über konkrete Risiko- und Gefährdungssitua-
tionen sowie Gesundheitsförderung, z. B. Projekttage zur Sexualerziehung, zur Sucht-
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prävention, zu Antirassismus und Demokratieverständnis, zu Mobbing und Gewalt, zu 
Jugendkulturen und Lebensstilen

�� Koordination und Durchführung von Angeboten für Schüler zur Förderung der Persön-
lichkeits- und Alltagsbildung in Form von Gruppenangeboten und Projekten (Sport und 
Spiel, Kreativangeboten, kulturelle und erlebnispädagogische Angebote) 

�� Einzelveranstaltungen u. a. in Kooperation mit den Jugendeinrichtungen

3. Qualitätssicherung

Zur Qualitätssicherung sind die fachlichen Vorgaben konsequent umzusetzen. Die Träger 
haben zur Umsetzung der Leistungsbeschreibung eine Konzeption zu erarbeiten und diese 
mit dem Jugendamt und der jeweiligen Schule abzustimmen. Im Rahmen der Selbstevaluati-
on wird die Qualität der pädagogischen Praxis regelmäßig überprüft. Dazu gehört die Durch-
führung von Befragungen der Schüler zur Zufriedenheit mit den Angeboten sowie deren Be-
darf. In der Statistik der Fallzahlen des Landes Thüringen und dem jährlichen Sachbericht an 
das Jugendamt werden die qualitativen und quantitativen Ergebnisse der Arbeit beschrieben 
und die Zielerreichung geklärt. Es erfolgen regelmäßige, mindestens jährliche Auswertungs-
gespräche zwischen dem Jugendamt und den Projekten der Schulsozialarbeit. Zukünftige 
Schwerpunktsetzungen werden abgestimmt, die erforderlichen Rahmenbedingungen und ein 
fachlicher Unterstützungsbedarf geklärt.

4. Strukturelle Mindestanforderungen

Kooperationsvereinbarung
Arbeitsgrundlage für die an der Schule zu erbringende Leistung der Schulsozialarbeit, ist 
eine zwischen der jeweiligen Schule und dem Träger abzuschließende Kooperationsverein-
barung, welche regelmäßig überprüft und ggf. den sich ändernden Bedarfen angepasst wird.

Räumliche / materielle Anforderungen
�� geeigneter, ansprechender Raum zur alleinigen Nutzung für Einzelgespräche /-

beratungen mit entsprechender technischer Ausstattung (Telefon- und Internetanschluss, 
PC, Drucker, verschließbarer Aktenschrank) zur unentgeltlichen und alleinigen Nutzung

�� Mitnutzung verschiedener Funktionsräume mit Lagermöglichkeiten für sozialpädagogi-
sche Angebote an der Schule

Personelle Anforderungen
Einsatz von … VK Fachpersonal

Finanzielle Anforderungen
Finanzierung des Ilm-Kreises: … €/Jahr



Einreicher:  
Kreistag des Ilm-Kreises 

ÄNDERUNGSANTRAG zur Drucksache -Nr. 

der   Sitzung des Kreistages des Ilm-Krei ses der Wahlperiode 20���� bis 202���� �D�P

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen: 

Begründung: 

Anlagen: 



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 034/24
(Drucksache-Nr. 040)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jugendhilfeplanung des Ilm-Kreises – Teilfachplan II – Kinder- und Jugendförderplan 
2025 bis 2028

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Die Jugendhilfeplanung – Teilfachplan II - Kinder- und Jugendförderplan 2025 bis 2028 wird in 
der als Anlage vorliegenden Fassung bestätigt.

Die Verwaltung des Jugendamtes wird mit der Umsetzung beauftragt. 

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 041    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Betriebsausschuss AIK 13.08.2024 öffentlich Vorberatung
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Beschlussvorlage - DS 041 - Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes 
Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis für das Wirtschaftsjahr 2023 und Vortrag des Jahres-
gewinns auf neue Rechnung     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

1. Der Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis für das Wirtschaftsjahr 
2023 wird aufgrund der Ergebnisse der Abschlussprüfung durch die Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungsgesellschaft eureos GmbH festgestellt.

2. Der Jahresgewinn des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis aus dem Wirtschaftsjahr 
2023 in Höhe von 160.952,80 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Begründung:

Nach § 25 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung ist der Jahresabschluss von einem unab-
hängigen Wirtschaftsprüfer zu prüfen.

Die Wirtschaftsprüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Prüfbericht für das Wirt-
schaftsjahr 2023 und der Lagebericht der Betriebsleitung liegen Ihnen vor (Anlage).

Der Jahresgewinn von 161 TEUR wird vor allem durch die ergebnisbelastende Passivierung 
der in einer Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellten Gebührenüberdeckung  
von 922 TEUR  belastet und durch die Inanspruchnahme der in den Vorjahren passivierten 
Verbindlichkeiten für Kostenüberdeckung  von 1.628 TEUR beeinflusst. Die Gebührenüberde-
ckung resultiert vor allem aus den Umsatzerlösen aus der Selbstanlieferung auf den Anlagen 
des Ilm-Kreises und des Zweckverbandes Restabfallbehandlung Mittelthüringen und aus den 
wieder zu erzielenden Zinsen aus Termingeldern und KIK Anlagen.
Der Jahresgewinn ist offen in 2023 auszuweisen und mit den Gewinnvorträgen aus den Vor-
jahren zu verrechnen (§ 8 ThürEBV).
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Der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis empfiehlt in Übereinstimmung 
mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers nach § 85 ThürKO, 
den Jahresabschluss für das Jahr 2023 durch den Kreistag des Ilm-Kreises in öffentlicher Sit-
zung festzustellen und den Jahresgewinn aus dem Wirtschaftsjahr 2023 auf neue Rechnung 
vorzutragen.

gez. Petra Enders
Landrätin

Anlagen: Prüfbericht für das Wirtschaftsjahr 2023 und Lagebericht
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A. Prüfungsauftrag  

Der Betriebsleiter des 

 
Abfallwirtschaftsbetriebs Ilm -Kreis , Arnstadt , 
(im Folgenden kurz: "AIK" oder "Eigenbetrieb")  

hat uns aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 15. November 2023 beauftragt, 
den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 unter Einbeziehung der zugrunde liegen-
den Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebs 
zu prüfen. 

Der Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-
rung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG erweitert. 

Dieser Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Er-
stellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., 
Düsseldorf, (IDW PS 450 n. F. (10.2021)) erstellt.  

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 zugrunde. 
Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen. 

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an den Eigenbetrieb. 
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B. Grundsätzliche Feststellungen  

 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter  

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs und seiner  
voraussichtlichen Entwicklung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im La-
gebericht für zutreffend. 

 
Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf  

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte: 

�x Der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis schließt das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem 
positiven Ergebnis in Höhe von TEUR 161 ab, geplant war ein Gewinn von 
TEUR 3. Das Jahresergebnis wird vor allem durch die Passivierung der in einer 
Nachkalkulation festgestellten Gebührenüberdeckung von TEUR 922 belastet. 

�x Bis zum 31. Dezember 2023 wurden Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 11.237 (Vj. 
TEUR 9.955) erwirtschaftet. 

�x Die positiven Zinserträge in Höhe von TEUR 161 werden durch die insgesamt wie-
der zu erzielenden Zinsen für Termingelder und KIK-Anlagen im längerfristigen 
Bereich und den ausgezahlten verzinslichen Darlehensbetrag an die IUWD beein-
flusst. 

�x Bestandswirksam wurden im Wirtschaftsjahr 2023 Investitionen (TEUR 321) für 
die Müllumladestation (MUST) auf dem Gelände der Kreisabfalldeponie Wolfsberg 
(KAD), für die Kompostieranlage und für den Verwaltungsbereich des Betriebes. 

�x Das für die IUWD bereitgestellte Darlehen wurde im Wirtschaftsjahr 2023 planmä-
ßig mit TEUR 110 getilgt. Zum Stichtag des Jahreswechsels bestehen von den 
Forderungen an die IUWD aus dem Darlehen noch TEUR 1.038. 

�x Zum 31. Dezember 2023 umfasst die Rückstellung für Rekultivierung und Nach-
sorge einen Bestand von TEUR 2.702. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden aus der 
Rückstellung Leistungen im Wert von TEUR 135 finanziert. 
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Voraussichtliche Entwicklung  

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenbetriebs im Lagebericht ent-
hält insbesondere folgende Kernaussagen: 

�x Kurz- bis mittelfristig ist aus wirtschaftlicher Sicht von einer stabilen Lage des Ei-
genbetriebes auszugehen. 

�x Der Wirtschaftsplan 2024 sieht Umsatzerlöse von TEUR 11.850 vor. Nach Abzug 
der operativen Betriebsaufwendungen und Verrechnung mit den Zinserträgen wird 
ein Jahresgewinn von TEUR 9 erwartet. 

�x Mit Blick auf die gegenwärtige energiepolitische Lage und die Entwicklung im Kraft-
stoffbereich sowie die gesamte gegenwärtige Teuerungsrate steht auch die öffent-
liche Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis vor einer erheblichen Herausforderung. Wie 
drastisch sich die Entwicklung auf die weitere Planung und insbesondere auf die 
Kalkulationsperiode 2022 bis 2025 auswirken wird, kann gegenwärtig noch nicht 
abschließend beurteilt werden. 

�x Kosteneinsparpotentiale sind nicht mehr absehbar, mittelfristig wird mit der Zu-
nahme der Kosten in den nächsten Jahren gerechnet. Diese Kostenerhöhungen 
werden sich in den nächsten Kalkulationsperioden auf die Höhe der Abfallgebüh-
ren auswirken. 

�x Es wird immer wieder festgestellt, dass europaweite Ausschreibungen nicht mehr 
zu angemessenen Ergebnissen führen und gleichzeitig keine Bietervielfalt zu er-
kennen ist. Immer öfters müssen Ausschreibungen aufgehoben werden, weil kein 
wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden kann. Die erzielten Abweichungen gegen-
über der Sollkostenberechnung sind unwirtschaftlich. 
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C. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse  

I. Wirtschaftliche Grundlagen 

Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Erfüllung der Aufgaben des Ilm-Kreises als öffent-
lich-rechtlicher Entsorgungsträger, sofern diese nicht in kommunaler Gemeinschaftsar-
beit erledigt werden. 

 

II. Ertragslage  

Aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden letzten Wirtschaftsjahre ergibt sich 
nach Zusammenfassungen und Verrechnungen, die nach betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten vorgenommen wurden, die nachfolgende Ertragsübersicht. Auf den sepa-
raten Ausweis eines neutralen Ergebnisses wurde im Berichtsjahr aus Wesentlichkeits-
gründen verzichtet.  

Darüber hinaus verweisen wir auf die in Anlage 3 enthaltenen weiteren Aufgliederungen 
und Erläuterungen ausgewählter Posten des Jahresabschlusses. 

2023 2022 +/-
TEUR % TEUR % TEUR

Umsatzerlöse 11.237 100,0 9.955 100,0 1.282

Gesamtleistung 11.237 100,0 9.955 100,0 1.282

Materialaufwand 9.267 82,5 7.533 75,7 1.734

Rohertrag 1.970 17,5 2.422 24,3 -452

Personalaufwand 1.492 13,3 1.328 13,3 164
Abschreibungen 319 2,8 263 2,6 56
Instandhaltung 55 0,5 57 0,6 -2
Verwaltungsaufwendungen 83 0,7 146 1,5 -63
Vertriebsaufwendungen 17 0,2 36 0,4 -19
Übriger Betriebsaufwand 172 1,5 684 6,9 -512
     ./. Übrige Betriebserträge -169 -1,5 -241 -2,4 72
Sonstige Steuern 1 0,0 1 0,0 0

Weiterer betrieblicher Aufwand 1.970 17,5 2.274 22,9 -304

Betriebsergebnis 0 0,0 148 1,4 -148

Finanzergebnis 161 21 140

Jahresergebnis 161 169 -8
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Die Umsatzerlöse  sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1.282 gestiegen und setzen 
sich wie folgt zusammen: 

 2023  2022 
 TEUR  TEUR 
    
Müllgebühren (inkl. Sperrmüll sowie Verkauf Müllsäcke) 8.203  8.208 
Umsätze aus Selbstanlieferung auf den Anlagen 1.255  1.239 
Benutzungsgebühren Kompostieranlage 59  55 
Veranlagte Gebühren  9.517  9.502 
    
Erlöse PPK-Vermarktung 835  1.359 
Erträge für Dienstleistungen für die Dualen Systeme 
 Deutschland (u. a. Abfallberatung) 179 

 
178 

Ertrag aus der Inanspruchnahme der sonstigen  
 Verbindlichkeit für die Gebührenüberdeckung der  
 Kalkulationsperiode 2018 bis 2021 1.628 

 

1.248 
Aufwand aus der Zuführung zur sonstigen Rückstellung    
 für die Gebührenüberdeckung -922  -2.332 
    
 11.237  9.955 
 
Die Erlöse aus Müllgebühren konnten im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von TEUR 8.203 
erwirtschaftet werden und unterliegen nahezu keiner Veränderung zum Vorjahr. Korres-
pondierend hierzu bestanden auch die Gebühren unverändert zum Vorjahr. Die Erlöse 
entfallen insbesondere auf die Leistungsgebühr für Restmüll (TEUR 4.096, Vj. 
TEUR 4.134). Festgebühren wurden im Berichtsjahr von 129.623 Einwohner/Einwohner-
gleichwerten (Vj. 128.649) entrichtet und betrugen TEUR 3.500 (Vj. TEUR 3.473). Die 
Erlöse aus der Leistungsgebühr für Biomüll betrugen TEUR 539 (Vj. TEUR 528). 

Der Rückgang der Erlöse PPK-Vermarktung ist auf die Entwicklung des Marktpreises für 
den Rohstoff Papier zurückzuführen. Die von der IUWD generierten Erlöse aus der Ver-
marktung des Altpapiers werden als durchlaufender Posten an den AIK weitergereicht 
(TEUR 389, Vj. TEUR 983). Zudem wurde in 2023 die Anlage 7 zur bestehenden Ab-
stimmungsvereinbarung vom 25. November 2020/16. März 2021 mit den Dualen Syste-
men einer Aktualisierung unterzogen. Hierin wurden weitere Regelungen zur Mitbenut-
zung der abfallwirtschaftlichen Sammelstrukturen des öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgers durch die Dualen Systeme für die Sammlung restentleerter Verpackungen 
getroffen. 

Der Aufwand aus der Zuführung zur sonstigen Rückstellung für die Gebührenüberde-
ckung resultiert aus der überschlägig durchgeführten Nachkalkulation der Abfallgebüh-
ren für das Wirtschaftsjahr 2023. 
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Die Materialaufw endungen haben sich um TEUR 1.734 gesteigert und betragen für 
das Berichtsjahr TEUR 9.267. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf Kostensteigerungen 
insbesondere im Rahmen von Neu-Ausschreibungen zurückzuführen, ferner auf die 
Großreparatur eines Trogkettenförderers sowie auf die Auswirkungen des inflationären 
Geschehens. 

Die Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Kosten für die Restabfallbehandlung ZRM 
(TEUR 2.327, Vj. TEUR 1.565), für die Sammlung und Transport von Restmüll 
(TEUR 1.589, Vj. TEUR 1.422), für die Entsorgung von Papier (TEUR 995, Vj. 
TEUR 826), für Sperrmüll (TEUR 885, Vj. TEUR 761), für Biomüll (TEUR 668, Vj. 
TEUR 601) sowie für die Bewirtschaftung der Kompostieranlage (TEUR 816, Vj. 
TEUR 668). 

Der Personalaufwand unterliegt ebenfalls einer Steigerung (um TEUR 164) und besteht 
für 2023 in Höhe von TEUR 1.492. Hier wirkt – bei unverändertem durchschnittlichen 
Mitarbeiterbestand – die tarifliche Entwicklung gemäß TVöD.  

Die Abschreibungen  bestehen im Wirtschaftsjahr in Höhe von TEUR 319. Das Investi-
tionsvolumen lag im Wirtschaftsjahr bei TEUR 321 (davon Anlagen im Bau in Höhe von 
TEUR 127). 

Die übrigen Betriebsaufwendungen  unterliegen einer Minderung um TEUR 512 und 
betragen im Berichtsjahr TEUR 172. Dies ist im Wesentlichen der Zuführung zur Rück-
stellung für Rekultivierung und Nachsorge (TEUR 517) im Jahr 2022 zuzuschreiben.  

Ausgewiesen werden hierunter im Wesentlichen Prüfungs-, Rechts- und Beratungskos-
ten in Höhe von TEUR 121 (Vj. TEUR 80). 

Die sonstigen betrieblichen Erträge  beinhalten hauptsächlich Kostenerstattungen für 
2023 im Rahmen der Geschäftsbesorgung ZRM in Höhe von TEUR 62. 
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III. Vermögens-  und Finanzlage  

Vermögens-  und Kapitalstruktur  

Nachfolgende Übersicht ergibt sich nach Zusammenfassungen und Saldierungen, die 
nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurden, aus den Bilanzen 
der beiden letzten Wirtschaftsjahre. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 
einem Jahr sind als langfristig behandelt. 

Darüber hinaus verweisen wir auf die in Anlage 3 enthaltenen weiteren Aufgliederungen 
und Erläuterungen ausgewählter Posten des Jahresabschlusses. 

Das Anlagevermögen  unterliegt nahezu keiner Veränderung und besteht in Höhe von 
TEUR 3.833 (Vj. TEUR 3.831). Den im Wirtschaftsjahr 2023 getätigten Investitionen in 
Höhe von TEUR 321 stehen die laufenden Abschreibungsaufwendungen des Berichts-
jahres gegenüber. Die Investitionen betrafen insbesondere die Schwachgasfackelanlage 
(TEUR 98) sowie die Lizenzierung einer Oracle-Datenbank (TEUR 51).  

Ferner waren Zugänge zu den Anlagen im Bau in Höhe von TEUR 127 zu verzeichnen. 
Diese entfallen insbesondere auf die energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes 
sowie auf die Außenanlagen einer Müllumladestation. 

Erhaltene Fördermittel (TEUR 19) wurden direkt von den Anschaffungskosten abgesetzt. 

31.12.2023 31.12.2022 +/-
TEUR % TEUR % TEUR

Vermögen

Anlagevermögen 3.833 25,6 3.831 24,0 2
Langfristige Forderungen 928 6,2 1.038 6,5 -110
Kurzfristige Forderungen 2.924 19,6 2.851 17,9 73
Flüssige Mittel 7.227 48,4 8.211 51,5 -984
Übrige Aktiva 34 0,2 24 0,1 10

14.946 100,0 15.955 100,0 -1.009

Kapital

Eigenkapital 5.612 37,5 5.451 34,2 161

Langfristige Rückstellungen 5.961 39,9 5.174 32,4 787
Langfristige Verbindlichkeiten 1.258 8,4 2.886 18,1 -1.628

Langfristiges Fremdkapital 7.219 48,3 8.060 50,5 -841

Kurzfristige Rückstellungen 98 0,7 86 0,5 12
Kurzfristige Verbindlichkeiten 2.017 13,5 2.358 14,8 -341

Kurzfristiges Fremdkapital 2.115 14,2 2.444 15,3 -329

14.946 100,0 15.955 100,0 -1.009
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Die langfristigen Forderungen betreffen ausschließlich das an die IUWD ausgereichte 
Darlehen. Der Rückgang ist auf die planmäßige Tilgung zurückzuführen. Die Schlussrate 
(TEUR 900) ist am 1. April 2025 fällig. 

Die kurzfristigen Forderungen beinhalten insbesondere die Endabrechnung der Ge-
bühren für das Jahr 2023 sowie den kurzfristigen Anteil des Darlehens IUWD 
(TEUR 110), welcher in 2024 zur Tilgung vorgesehen ist. 

Zur Entwicklung der flüssigen Mittel  verweisen wir auf die Kapitalflussrechnung im Ab-
schnitt "Finanzlage" dieses Berichts. 

Der Anstieg des Eigenkapitals ergibt sich aus dem erwirtschafteten Jahresgewinn des 
Wirtschaftsjahres 2023. 

Die langfristigen Rückstellungen betreffen insbesondere die Rückstellung für Rekulti-
vierung und Nachsorge (TEUR 2.702, Vj. TEUR 2.837). Hierbei wurden zuletzt in 2022 
sämtliche künftig anfallenden Kosten im Zuge eines erstellten Gutachtens neu einge-
schätzt und der Rückstellung unter Berücksichtigung einer Inflationsrate von 1,85 % zu-
geführt. In 2023 war ein Verbrauch der zurückgestellten Kosten in Höhe von TEUR 135 
(geplant: TEUR 135) zu verzeichnen. 

Ferner wird hierunter u. a. die Rückstellung zur Kostenüberdeckung (TEUR 3.254, Vj. 
TEUR 2.332) ausgewiesen. Dies resultiert aus der überschlägigen Ermittlung des zu 
passivierenden Gebührenausgleichs für das Wirtschaftsjahr 2023. 

Die langfristigen Verbindlichkeiten resultieren ausschließlich aus dem passivierten 
Gebührenausgleich für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2021. Der langfristige Anteil 
betrifft hierbei die erwartete Inanspruchnahme im Jahr 2025. 

Die kurzfristigen Rückstellungen betreffen insbesondere Personalrückstellungen so-
wie Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses. 

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten  betreffen – neben Verbindlichkeiten aus dem Lie-
fer- und Leistungsverkehr (TEUR 743, Vj. TEUR 708) – insbesondere den kurzfristigen 
Anteil des passivierten Gebührenausgleichs für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2021 
(erwartete Inanspruchnahme im Jahr 2024). 
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Finanzlage  

Die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen 
werden anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung aufgezeigt: 

2023 2022
TEUR TEUR

1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Periodenergebnis 161 169
Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens 319 263
Zunahme (+) der Rückstellungen 799 2.787
Zunahme (-) der Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -83 -99
Abnahme (-) der Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva -1.451 -1.606

-255 1.514

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -59 0

Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen -799 -320

-858 -320

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen (+) aus erhaltenen Fördermitteln 19 12

Einzahlungen (+) aus der Tilgung des Darlehens durch die IUWD 110 110

129 122

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Zahlungswirksame Veränderung des
Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. - 3.) -984 1.316

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 8.211 6.895

7.227 8.211

5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds

Liquide Mittel 7.227 8.211

 

Die Auszahlungen zu Investitionen des Wirtschaftsjahres 2022 (Übertragung des Ver-
waltungsgebäudes Schönbrunnstraße 8 in Arnstadt auf den AIK (TEUR 374)) sowie Bau 
einer Schwachgasfackelanlage (TEUR 144) erfolgten erst im Jahr 2023. 
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D. Durchführung der Prüfung 

I. Gegenstand der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung sowie der Jahresabschluss – be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und der Lagebericht. 

Beurteilungskriterien für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren gemäß § 20 
ThürEBV sinngemäß die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der 
§§ 264 bis 288 HGB sowie die Vorschriften der ThürEBV. Die Rechnungslegungsvor-
schriften des HGB sind dabei gemäß § 26 ThürEBV in der zum 1. Januar 2015 geltenden 
Fassung anzuwenden. Ergänzende Bilanzierungsbestimmungen aus der Betriebssat-
zung ergeben sich nicht. 

Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des § 24 ThürEBV. 

Der Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-
rung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG erweitert. 

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung nicht darauf zu erstrecken, 
ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaft-
lichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann. 

 

II. Art und Umfang der Prüfung 

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der 
§§ 317 ff. HGB i. V. m. § 85 ThürKO und die vom IDW festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung 
problemorientiert – jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung 
– so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften 
und die ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung, die sich auf die Darstellung 
des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Eigenbetriebs wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. 
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Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in-
ternen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Ausgehend von einer Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Un-
ternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie des internen Kontroll-
systems haben wir entsprechend unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes eine Prü-
fungsstrategie erarbeitet.  

Unsere Prüfungsstrategie für das Berichtsjahr hat zu folgenden Schwerpunkten des Prü-
fungsprogramms geführt:  

�� Prüfung der zutreffenden Aktivierung und Abschreibung der im Berichtsjahr getä-
tigten Investitionen; 

�� Existenz und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen; 

�� Ansatz, Bewertung und Vollständigkeit der Rückstellungen; 

�� Bilanzierung und Bewertung der Verbindlichkeiten; 

�� Analyse der wesentlichen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung; 

�� Beurteilung der richtigen Periodenabgrenzung von Aufwendungen und Erträgen; 

�� Analyse des Prozesses der Jahresabschlusserstellung; 

�� Plausibilität der Prämissen und Prognosen im Lagebericht. 

Unsere Prüfungsstrategie bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
gemäß § 53 HGrG für das Berichtsjahr hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungs-
programms geführt:  

�� Angemessenheit der Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems; 

�� Einhaltung von Vergaberegelungen. 

 



 eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

12 

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des internen Kontrollsystems haben wir 
bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit 
und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Unsere Prüfungshandlungen umfassen neben einer 
Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems analytische Prü-
fungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.  

Aufgrund der überschaubaren Größe des Unternehmens sowie des Umfangs der Ge-
schäftsvorfälle haben wir insbesondere analytische Prüfungshandlungen sowie Einzel-
fallprüfungen vorgenommen. 

Dabei haben wir folgende erwähnenswerte Prüfungshandlungen durchgeführt: 

�x Hinsichtlich einer zutreffenden Bilanzierung der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen haben wir uns durch entsprechende Prüfungshandlungen von der Exis-
tenz überzeugt. Hinsichtlich einer zutreffenden Bilanzierung der Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen haben wir Saldenbestätigungen in Stichproben 
angefordert. 

�x Von Kreditinstituten haben wir Bankbestätigungen erbeten und erhalten. 

�x Abschlussposten, bei denen wir uns nicht auf (überprüfte) Geschäftsprozesse ab-
stützen konnten oder deren Kontrollen nicht durchgeführt werden, haben wir durch 
Saldenabstimmung sowie die Analyse von Bewegungen kurz vor oder nach dem 
Abschlussstichtag unter Heranziehung von vertraglichen Unterlagen, Schriftwech-
sel u. a. geprüft. 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist durch einen bei kleineren 
Unternehmen üblichen geringeren Grad an Funktionstrennung geprägt. Wir haben uns 
ausreichende Kenntnisse über den Umgang der Unternehmensleitung mit den Ge-
schäftsrisiken und über die Organisation der Geschäftsprozesse im Unternehmen ver-
schafft, um die Angemessenheit und Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in-
ternen Kontrollsystems zu beurteilen. 

Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden 
nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und 
der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die 
Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzel-
nen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhal-
tung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen. 
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Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse gemäß § 53 HGrG erfolgte unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards 720 
"Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW 
PS 720). Wir haben dazu interne Unterlagen über die Aufbau- und Ablauforganisation 
durchgesehen, Unterlagen zum Risikomanagement erhalten, Ausschreibungsunterla-
gen für ausgewählte Aufträge eingesehen sowie Befragungen von Mitarbeitern vorge-
nommen. 

Ziel unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts war es fest-
zustellen, ob der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss steht, den Vorschrif-
ten des § 24 ThürEBV entspricht und ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vor-
schriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner haben wir 
geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt 
sind.  

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die Betriebs-
leitung hat uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buch-
führung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich bestätigt. 

 

III. Bestätigung der Unabhängigkeit  

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unabhän-
gigkeit beachtet. 

 

E. Feststellungen zur Rechnungslegung  

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung  

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften. 
Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ord-
nungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt. 
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2. Jahresabschluss  

Der Jahresabschluss und die dafür angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
der Betriebssatzung. 

Aufbauend auf der von uns geprüften Vorjahresbilanz ist der Jahresabschluss aus den 
Zahlen der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen richtig entwickelt 
worden.  

Der Vorjahresabschluss wurde mit Beschluss des Kreistages des Ilm-Kreises vom 
28. Juni 2023 festgestellt. Der Kreistag beschloss, den Jahresgewinn des Wirtschafts-
jahres 2022 auf neue Rechnung vorzutragen. 

Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend. Die gesetzlichen Vertreter ha-
ben die Berichterstattung über die Organbezüge im Anhang unter Bezugnahme auf 
§ 286 Abs. 4 HGB berechtigterweise eingeschränkt. 

 

3. Lagebericht  

Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang, entspricht den Vorschriften des § 24 ThürEBV und ver-
mittelt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs. Unsere Prüfung nach § 317 Abs. 2 Satz 2 HGB hat 
zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 
HGB sind vollständig und zutreffend. 

 

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses  

1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen  

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind im Anhang erläutert. Hervorzuheben ist 
insbesondere der folgende Aspekt: 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse 
Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Be-
urteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Bei der Rückstellungsbewertung werden 
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künftige Kosten- und Preissteigerungen einbezogen. Soweit die in den sonstigen Rück-
stellungen enthaltenen Beträge eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, sind 
diese unter Berücksichtigung zu erwartender Kosten- und Preissteigerungen bewertet 
und unter Verwendung eines Zinssatzes, wie er bei einer sicheren und ertragsbringen-
den Anlage im Sinne haushaltsrechtlicher Vorschriften erzielt wird oder werden kann, 
auf den Bilanzstichtag abzuzinsen. 

Die Rückstellung für Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen wurde auf Basis ei-
nes in 2022 von einer Unternehmensberatung neu erstellten Gutachtens gebildet. Künf-
tige Kosten- und Preissteigerungen sind in Höhe von 1,85 % berücksichtigt. Die Abzin-
sung der Erfüllungsbeträge auf den Barwert erfolgte mit einem mittleren Zinssatz von 
2,45 %. 

 

2. Zusammenfassende Beurteil ung  

Im Berichtsjahr ergaben sich aus der Ausübung von Beurteilungsspielräumen, der Inan-
spruchnahme von gesetzlichen Wahlrechten und der Änderung von Bewertungsgrund-
lagen keine nennenswerten Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage. 

Unter Würdigung der erläuterten wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundla-
gen sind wir der Überzeugung, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschrif-
ten ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 
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Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf 

�x die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung 
aus der Buchführung; 

�x die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben; 

�x die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften; 

�x die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften 
einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenab-
hängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen 
und 

�x die Beachtung von Regelungen der Betriebssatzung, soweit diese den Inhalt der 
Rechnungslegung betreffen, 

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt G. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk er-
teilt. 

 

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags  

 Erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz  

Wir haben im Rahmen unserer Abschlussprüfung die Vorschriften des § 53 Abs. 1 HGrG 
und den dazu vom IDW herausgegebenen Prüfungsstandard 720 "Berichterstattung 
über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet. Dementspre-
chend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforder-
lichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind. Die im Gesetz und 
in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in An-
lage 6 zu diesem Bericht zusammengestellt.  

Darüber hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurtei-
lung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse 
von Bedeutung sind. 
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G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt: 

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers  

An den Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis, Arnstadt 

Prüfungsurteile  

Wir haben den Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebs Ilm-Kreis, Arnstadt, – be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abfallwirtschaftsbetriebs Ilm-Kreis, 
Arnstadt, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 ge-
prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

�x entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor-
schriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) i. V. m. den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt un-
ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der 
landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2023 so-
wie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. De-
zember 2023 und 

�x vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrecht-
lichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den Vorschriften des § 24 Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) 
i. V. m. den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile  

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB und § 85 ThürKO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auf-
fassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lage-
bericht  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) i. V. m. den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrecht-
lichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt ha-
ben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-
chen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des § 24 Thüringer 
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Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) i. V. m. den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des § 24 Thüringer Ei-
genbetriebsverordnung (ThürEBV) i. V. m. den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebe-
richt erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts  

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung 
der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des § 24 
Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) i. V. m. den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 85 ThürKO unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung. Darüber hinaus 

�x identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand-
lungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können; 

�x gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-
teil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben; 

�x beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben; 

�x ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-
ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann; 

�x beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landes-
rechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt; 



eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 21 

�x beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs; 

�x führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-
sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-
ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen." 

 



eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

H. Schlussbemerkung  

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 des Abfallwirtschaftsbe-
triebs Ilm-Kreis, Arnstadt, und des Lageberichts für dieses Wirtschaftsjahr sowie über 

�x die Prüfung gemäß § 53 HGrG

erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F. (10.2021)). 

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts des 
Abfallwirtschaftsbetriebs Ilm-Kreis, Arnstadt, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 
bis zum 31. Dezember 2023 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form 
bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsver-
merk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen. 

Dresden, 24. April 2024 

eureos gmbh  
wirtschaftsprüfungsgesellschaft 



Anlage 1

Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis, Arnstadt

Bilanz

Aktiva 31.12.2023 31.12.2022 Passiva 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 1.023.000,00 1.023.000,00

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte II. Rücklagen
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 77.023,02 50.048,02

Allgemeine Rücklage 3.739.106,98 3.739.106,98
II. Sachanlagen

III. Gewinn bzw. Verlust
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-,

Betriebs- und anderen Bauten 1.884.219,34 2.023.441,34 1. Gewinn des Vorjahres 688.992,52 520.270,49
2. Betriebseinrichtungen der Abfallwirtschaft 945.760,56 748.468,56 2. Jahresgewinn 160.952,80 168.722,03
3. Betriebseinrichtungen Außenanlagen 346.131,00 372.448,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 453.058,56 472.707,56 5.612.052,30 5.451.099,50
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 126.592,62 163.978,70

3.755.762,08 3.781.044,16 B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 6.059.198,49 5.260.670,53
3.832.785,10 3.831.092,18

C. Verbindlichkeiten
B. Umlaufvermögen

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 742.688,07 707.707,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis 8.254,91 384.882,58

3. Sonstige Verbindlichkeiten 2.524.279,18 4.151.108,60
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.778.273,44 2.732.351,83 davon aus Steuern EUR 18.135,77 (Vj. EUR 17.463,81)
2. Forderungen an den Landkreis 423,51 327,98 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4,93 (Vj. EUR 4,93)
3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.073.780,20 1.156.507,77

3.275.222,16 5.243.698,68
3.852.477,15 3.889.187,58

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 7.226.893,12 8.211.159,06

11.079.370,27 12.100.346,64

C. Rechnungsabgrenzungsposten 34.317,58 24.029,89

14.946.472,95 15.955.468,71 14.946.472,95 15.955.468,71
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Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis, Arnstadt

Gewinn- und Verlustrechnung

2023 2022
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 11.237.279,12 9.955.467,17
2. Sonstige betriebliche Erträge 168.808,60 241.272,82

11.406.087,72 10.196.739,99
3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -21.017,46 -22.863,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -9.245.781,39 -7.509.911,29

-9.266.798,85 -7.532.774,39
4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -1.221.949,74 -1.073.433,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -270.354,81 -254.485,13

davon für Altersversorgung EUR 41.740,51 (Vj. EUR 38.255,36)

-1.492.304,55 -1.327.919,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen -319.351,78 -262.759,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -326.552,62 -924.462,62

1.079,92 148.824,04

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 161.338,88 21.363,99

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 162.418,80 170.188,03

9. Sonstige Steuern -1.466,00 -1.466,00

10. Jahresgewinn 160.952,80 168.722,03

nachrichtlich:
Behandlung des Jahresgewinns

auf neue Rechnung vorzutragen 160.952,80
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Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm- Kreis, Arnstadt  
Anhang für 2023  
  
 
 
1. Allgemeines  

Der Jahresabschluss wurde nach der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) 
vom 6. September 2014 aufgestellt. 

Gemäß § 20 ThürEBV finden die allgemeinen Bestimmungen, die Bestimmungen über 
den Ansatz, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertung und die Best-
immungen über den Anhang, die nach dem dritten Buch des Handelsgesetzbuches 
(HGB) für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften gelten, Anwendung, 
sofern die ThürEBV nicht anderes bestimmt. Nach § 26 ThürEBV gelten die Bestimmun-
gen des Handelsgesetzbuches in der Fassung vom 1. Januar 2015. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Formblättern 2 (An-
lage 2) und 3 (Anlage 3) der Thüringer Eigenbetriebsverordnung gegliedert.  

Um die Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses zu erhöhen, wurden ge-
mäß § 265 Abs. 5 HGB die folgenden Posten des Anlagevermögens in die Bilanz einge-
fügt: 

�x Betriebseinrichtungen der Abfallwirtschaft 

�x Betriebseinrichtungen Außenanlagen 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend den Vorschriften des § 22 Abs. 1 
ThürEBV auf dem Formblatt 3 in der Anlage 3 erstellt. 

Von der Möglichkeit, Angaben statt in der Bilanz im Anhang zu zeigen, wurde Gebrauch 
gemacht. 
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2. Angaben zur Bilanz und zu Bilanzierungs - und Bewertungsvorschriften 

Die Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr im 
Wesentlichen unverändert ausgeübt. Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt: 

Das Anlagevermögen ist in einem Anlagennachweis gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) der 
Thüringer Eigenbetriebsverordnung dargestellt. 

Die Bewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten (ein-
schließlich Umsatzsteuer) abzüglich planmäßiger Abschreibungen. 

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ausgenommen Grundstü-
cke) wurden vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Zugänge wurden mit den 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. 

Die Abschreibungen erfolgten linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer 
der einzelnen Vermögensgegenstände. 

Software  5 bis 10 Jahre 

Gebäude und bauliche Anlagen 8 bis 40 Jahre 

Technische Anlagen und Maschinen 10 bis 40 Jahre 

Außenanlagen 15 bis 30 Jahre 

Betriebs- und Geschäftsausstattungen 4 bis 20 Jahre 

Selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 
über 250,00 EUR, aber nicht mehr als 1.000,00 EUR betragen, werden analog § 6 
Abs. 2a EStG in einem Sammelposten zusammengefasst und linear über fünf Jahre ab-
geschrieben. 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert bi-
lanziert. Notwendige Einzelwertberichtigungen wurden vorgenommen. Die Pauschal-
wertberichtigung wurde auf die steuerlich anerkannten 1 % der nicht einzelwertberich-
tigten Forderungen festgesetzt. 

Die Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände sind zum Nominalwert bilanziert. 
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Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse 
Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Be-
urteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Bei der Rückstellungsbewertung werden 
künftige Kosten- und Preissteigerungen einbezogen.  

Soweit die in den sonstigen Rückstellungen enthaltenen Beträge eine Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr haben, sind diese unter Berücksichtigung zu erwartender Kosten- 
und Preissteigerungen bewertet und unter Verwendung eines Zinssatzes, wie er bei ei-
ner sicheren und ertragsbringenden Anlage im Sinne haushaltsrechtlicher Vorschriften 
erzielt wird oder werden kann, auf den Bilanzstichtag abzuzinsen.  

Die Rückstellung für Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen wurde auf Basis ei-
nes von der ECONUM Unternehmensberatung GmbH erstellten Gutachtens mit Stand 
vom März 2023 gebildet. Künftige Kosten- und Preissteigerungen sind in Höhe von 
1,85 % berücksichtigt. Die Abzinsung der Erfüllungsbeträge auf den Barwert erfolgte mit 
einem mittleren Zinssatz von 2,45 %. 

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert. 

 

3. Angaben zur Bilanz  

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist in dem Anlagennach-
weis dargestellt. Erhaltene Fördermittel (19 TEUR) wurden direkt von den Anschaffungs-
kosten abgesetzt. 

Die Restlaufzeit der sonstigen Vermögensgegenständen liegt i. H. v. 928 TEUR (Vor-
jahr: 1.038 TEUR) über einem Jahr. Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermö-
gensgegenstände weisen wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr auf. 

Einzelwertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen waren zum Bilanzstichtag kumu-
liert in Höhe von 222 TEUR (Vorjahr: 250 TEUR) erforderlich. Zur Deckung der Verluste 
aufgrund verspäteter Zahlungseingänge sowie zur Deckung des allgemeinen Ausfallri-
sikos wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von insgesamt 28 TEUR (Vorjahr: 
28 TEUR) von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abgesetzt. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen ein verzinsliches 
Darlehen an die Ilmenauer Umweltdienst GmbH. 

Das Stammkapital ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
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Der verbleibende Restbetrag der BilMoG-Rücklage ging in der Allgemeinen Rücklage 
auf. 

Der Jahresgewinn 2022 wurde mit dem Gewinnvortrag verrechnet. 

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus: 

�x Rückstellung für Gebührenüberdeckung 3.254 TEUR 

�x Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge 2.702 TEUR 

�x Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten 17 TEUR 

�x Rückstellung für Jahresabschlusskosten 18 TEUR 

�x Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 29 TEUR 

�x Rückstellung für geleistete Überstunden 31 TEUR 

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und Zusammensetzung sind aus dem folgen-
den Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.  

  Gesamt davon mit einer Restlaufzeit 

  2023 
bis zu  

einem Jahr 

mehr als einem  
bis zu fünf Jah-

ren 
mehr als  

fünf Jahren 
  EUR EUR EUR EUR 

Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen       742.688,07    742.688,07 0,00 0,00 
Vorjahr       707.707,50    707.707,50 0,00 0,00 
          
Verbindlichkeiten gegen-
über dem Landkreis           8.254,91    8.254,91 0,00 0,00 
Vorjahr       384.882,58    384.882,58 0,00 0,00 
          
Sonstige Verbindlichkeiten     2.524.279,18    1.265.681,91 1.258.597,27 0,00 
Vorjahr    4.151.108,60    1.265.447,38 2.885.661,22 0,00 
          
      3.275.222,16        2.016.624,89        1.258.597,27    0,00 

Vorjahr    5.243.698,68       2.358.037,46       2.885.661,22    0,00 

 
Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen den passivierten Gebühren-
ausgleich für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2021.  
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4.  Angaben zur Gewinn-  und Verlustrechnung  

Die Umsatzerlöse aus der Abfallwirtschaft gliedern sich in: 

  2023 2022 
  EUR EUR 
Müllgebühren 8.203.186 8.207.553 
Saldo aus Zuführung und Verbrauch der Kosten-
überdeckung 705.242 -1.084.134 
  8.908.428 7.123.419 
Deponiegebühren/Gebühren MUST 1.255.060 1.239.159 
Benutzungsgebühren Kompostieranlage 59.406 55.156 
Erlöse PKK-Vermarktung 835.106 1.359.607 
Erträge DSD (Stellplätze) 179.279 178.126 

  11.237.279 9.955.467 
 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat zum 1. Juli 2016 sein Gebührenmodell zur Finanzierung 
der abfallwirtschaftlichen Leistungen grundlegend geändert. Beginnend mit dem zweiten 
Halbjahr 2016 setzt sich die Abfallgebühr aus einer Festgebühr und den Leistungsge-
bühren für den Rest- bzw. Bioabfall zusammen. Anfangs führte dies dazu, dass sich die 
Umsatzerlöse in den Vorjahren reduzierten. Zwischenzeitlich sinken die Erträge aus Ab-
fallgebühren im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht, im Wirtschaftsjahr 2023 um 5 TEUR 
auf 8.203 TEUR.  

Die Umsatzerlöse enthalten auch die die Umsatzerlöse mindernden, zukünftigen Aus-
gleichsverpflichtungen an den Gebührenzahler im Ergebnis einer durchgeführten über-
schlägigen Nachkalkulation der Gebühren für das Wirtschaftsjahr 2023 (922 TEUR, im 
Vorjahr 2.332 TEUR) und die Erträge aus der Auskehrung einer festgestellten Gebüh-
renüberdeckung der letzten abgeschlossenen Kalkulationsperiode 2018 bis 2021. 

Die Erträge aus der Vermarktung der PPK-Fraktion inclusive der in der komplizierten 
Vertragsgestaltung festgelegten  Wertdifferenzen von Verpackungs- und 
Nichtverpackungsabfällen, der anteiligen Verwertungskosten bei gemeinsamer 
Verwertung, der Erlösminderung wegen gemeinsamer Verwertung  oder der Kosten für 
die Herausgabe von PPK  an die  Dualen Systeme unterschreiten in Summe von 
401 TEUR die mit 417 TEUR vorsichtig geplanten Vermarktungserlöse des 
Wirtschaftsjahres 2023 um 16 TEUR. Dagegen wirkt sich die Abstimmungsvereinbarung 
mit den Dualen Systemen, das vorhandene Sammelsystem im Kreis gemeinsam zu 
nutzen, positiv auf das Ergebnis des Wirtschaftsjahres aus. Der Mitbenutzungsanteil in 
Höhe von 33,5 % der Masse der in den PPK-Sammelbehältern enthaltenen 
Verpackungen werden dem DSD im Rahmen des BgA DSD in Rechnung gestellt. 
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Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge (4 TEUR) sowie 
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung (28 TEUR).  

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen 
in Höhe von 5 TEUR. 

 

5. Angaben zum Jahresergebnis  

Über die Behandlung des Jahresergebnisses 2023 in Höhe von 160.952,80 EUR be-
schließt der Kreistag. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn auf neue Rech-
nung vorzutragen. 

 

6. Ergänzende Angaben  

Mitglieder des Betriebsausschusses waren im Wirtschaftsjahr: 

Name Vorname  Ausgeübter Beruf   

Stimmberechtigte  
Mitglieder  

   

Frau Enders 
(Ausschussvorsitzende) 

Petra Landrätin  

Herr Fiedler Hans-Joachim   

Herr Möller 
(Stellvertreter der Aus-
schussvorsitzenden)  

Uwe   

Herr Rienecker  Stefan Rechtsanwalt  

Herr Bräutigam   
 

Georg Immobilienmakler  

Nicht stimmberech-
tigte Mitglieder  

   

Herr Tischer Kay Beigeordneter und Dezernent  

Herr Theodor Christian Amtsleiter Kämmerei  

Frau Brauner  Jacqueline Amtsleiterin Rechtsamt  

Frau Henneberg Ines Verwaltungsangestellte  

 
Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes ist ehrenamtlich tätig und erhielt im Berichts-
jahr Aufwandsentschädigungen von 268,14 EUR. 
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Geschäfte mit nahestehenden Personen resultierten im Wirtschaftsjahr insbesondere 
aus den Dienstleistungsverträgen sowie dem bestehenden Darlehensvertrag mit der 
Ilmenauer Umweltdienst GmbH (IUWD), Ilmenau. Hierfür wurde ein fester Zinssatz von 
1,55 % p. a. vereinbart. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen derzeit insbesondere aus Mietverträgen 
in geschäftsüblichem Rahmen. 

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr. 17 HGB betrug im Wirt-
schaftsjahr 2022 17,1 TEUR (brutto) und entfällt auf Abschlussprüfungsleistungen. 

Der AIK beschäftigte im Wirtschaftsjahr durchschnittlich 23 Arbeitnehmer. 

Im Wirtschaftsjahr 2023 war Herr Ronny Bössel als Betriebsleiter (Werkleiter im Sinne 
der ThürEBV) bestellt. Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch 
genommen. 

Arnstadt, den 24. April 2024 

 
 

Bössel 
Betriebsleiter 
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Entwicklung des Anlagevermögens

Stand am Stand am Stand am Stand am Stand am Stand am durchschnittlicher durchschnittlicher
1.1.2023 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2023 1.1.2023 Zugänge Abgänge 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2022 Abschreibungssatz Restbuchwert

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR % %

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 275.749,34 59.471,16 0,00 0,00 335.220,50 225.701,32 32.496,16 0,00 258.197,48 77.023,02 50.048,02 9,7 23,0

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-,
Betriebs- und anderen Bauten 4.684.455,63 -11.065,00 0,00 0,00 4.673.390,63 2.661.014,29 128.157,00 0,00 2.789.171,29 1.884.219,34 2.023.441,34 2,7 40,3

2. Betriebseinrichtungen der Abfallwirtschaft 11.555.122,38 98.398,15 0,00 163.978,70 11.817.499,23 10.806.653,82 65.084,85 0,00 10.871.738,67 945.760,56 748.468,56 0,6 8,0
3. Betriebseinrichtungen Außenanlagen 879.613,30 0,00 0,00 0,00 879.613,30 507.165,30 26.317,00 0,00 533.482,30 346.131,00 372.448,00 3,0 39,4
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.436.975,13 47.647,77 0,00 0,00 1.484.622,90 964.267,57 67.296,77 0,00 1.031.564,34 453.058,56 472.707,56 4,5 30,5
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 163.978,70 126.592,62 0,00 -163.978,70 126.592,62 0,00 0,00 0,00 0,00 126.592,62 163.978,70 0,0 100,0

18.720.145,14 261.573,54 0,00 0,00 18.981.718,68 14.939.100,98 286.855,62 0,00 15.225.956,60 3.755.762,08 3.781.044,16 1,5 19,8

18.995.894,48 321.044,70 0,00 0,00 19.316.939,18 15.164.802,30 319.351,78 0,00 15.484.154,08 3.832.785,10 3.831.092,18 1,7 19,8

KennzahlenAnschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

 8/8              
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Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm- Kreis, Arnstadt  
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 202 3 bis zum 
31. Dezember 202 3 gemäß § 24 ThürEBV i. V. m. § 289 HGB 
  
 

A. Grundlagen  

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis wird als Eigenbetrieb des Landkreises gemäß Thü-

ringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) geführt.  

Organe des Betriebes sind die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss, der Kreistag und 

die Landrätin. 

Aufgabe des Betriebes ist die Erfüllung der Aufgaben des Ilm-Kreises als öffentlich-recht-

licher Entsorgungsträger, die nicht in kommunaler Gemeinschaftsarbeit durch den 

Zweckverband Restabfallbehandlung Mittelthüringen erledigt werden, nach Maßgabe 

der abfallrechtlichen Bestimmungen, insbesondere des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 

(KrWG), des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThürAG-

KrWG) und des Satzungsrechtes zur Abfallwirtschaft des Ilm-Kreises. Daneben ist der 

Eigenbetrieb Besitzer und Betreiber der im Mai 2005 stillgelegten Kreisabfalldeponie, 

der im Juni 2005 in Betrieb genommenen Müllumladestation und des 2012 errichteten 

Kleinannahmebereiches am Standort Wolfsberg sowie der Kompostieranlage des Land-

kreises mit seinem 2015 fertig gestellten Kleinannahmebereich in der Gemarkung Lan-

gewiesen. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis 

Dritter bedienen. Er hält Entsorgungsverträge für die einzelnen Abfallarten sowie einen 

Bewirtschaftungsvertrag für seine Kompostieranlage mit beauftragten Dritten bzw. der 

kreiseigenen Gesellschaft Ilmenauer Umweltdienst GmbH. 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis wird außerhalb des Haushaltsplanes des Landkrei-

ses nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet. 
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B. Wirtschaftsbericht  

I. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen  

Quelle: Pressemitteilung Nr. 019 vom 15. Januar 2024, Statistisches Bundesamt 

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2023 nach ersten Berech-

nungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,3 % niedriger als im Vorjahr. 

Kalenderbereinigt betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung 0,1 %. "Die gesamtwirt-

schaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 im nach wie vor krisengepräg-

ten Umfeld ins Stocken", sagte Ruth Brand bei der Pressekonferenz "Bruttoinlandspro-

dukt 2023 für Deutschland" in Berlin. "Die trotz der jüngsten Rückgänge nach wie vor 

hohen Preise auf allen Wirtschaftsstufen dämpften die Konjunktur. Hinzu kamen ungüns-

tige Finanzierungsbedingungen durch steigende Zinsen und eine geringere Nachfrage 

aus dem In- und Ausland. Damit setzte sich die Erholung der deutschen Wirtschaft vom 

tiefen Einbruch im Corona-Jahr 2020 nicht weiter fort", so Brand weiter. Im Vergleich zu 

2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2023 um 0,7 % höher. 

Die Bruttowertschöpfung im Produzierenden Gewerbe ging zurück, die meisten Dienst-

leistungsbereiche stützten die Wirtschaft 

Die Entwicklung der Bruttowertschöpfung verlief im Jahr 2023 in den einzelnen Wirt-

schaftsbereichen unterschiedlich: Die Wirtschaftsleistung im Produzierenden Gewerbe 

(ohne Baugewerbe) ging insgesamt deutlich um 2,0 % zurück. Entscheidend dafür war 

eine sehr viel niedrigere Produktion im Bereich Energieversorgung. Das Verarbeitende 

Gewerbe, das fast 85 % des Produzierenden Gewerbes (ohne Bau) ausmacht, war im 

Jahr 2023 preisbereinigt ebenfalls im Minus ( 0,4 %). Positive Impulse kamen hier vor-

rangig aus der Automobilindustrie und dem sonstigen Fahrzeugbau. Dagegen sanken 

Produktion und Wertschöpfung in den energieintensiven Industriezweigen wie der Che-

mie- und Metallindustrie erneut, nachdem die Wirtschaftsleistung in diesen Branchen 

bereits 2022 besonders stark auf die steigenden Energiepreise reagiert hatte. 

Im Baugewerbe machten sich neben den weiterhin hohen Baukosten und dem Fachkräf-

temangel insbesondere die zunehmend schlechteren Finanzierungsbedingungen be-

merkbar. Hiervon war vor allem der Hochbau betroffen. Dagegen konnte die Produktion 
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im Tiefbau und im Ausbaugewerbe gesteigert werden. Insgesamt erreichte das Bauge-

werbe 2023 preisbereinigt ein kleines Plus von 0,2 %. 

Die meisten Dienstleistungsbereiche konnten ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im Vorjah-

resvergleich erneut ausweiten und stützten die Wirtschaft im Jahr 2023. Der Anstieg fiel 

aber insgesamt schwächer aus als in den beiden vorangegangenen Jahren. Den größ-

ten preisbereinigten Zuwachs verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation 

mit +2,6 % und knüpfte damit an seine langjährige, nur im ersten Corona-Jahr 2020 

gebremste Wachstumsgeschichte an. Der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, 

Gesundheit (+1,0 %) und die Unternehmensdienstleister (+0,3 %) konnten ebenfalls 

leicht zulegen. Dagegen ging die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im zusammenge-

fassten Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe (-1,0 %) zurück. Das lag 

vor allem am Groß- und am Einzelhandel, die deutlich nachgaben, während der Kraft-

fahrzeughandel und der Verkehrsbereich zulegten. Insgesamt ging die preisbereinigte 

Bruttowertschöpfung im Jahr 2023 leicht zurück (-0,1 %).  

Quelle: Pressemitteilung Nr. 484 vom 18. Dezember 2023 

Im Jahr 2022 ist das Aufkommen an Haushaltsabfällen in Deutschland im Vergleich zu 

2021 um rund 3,3 Millionen Tonnen oder 8,2 % auf 37,0 Millionen Tonnen gesunken. 

Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) war das Aufkom-

men an Haushaltsabfällen damit 1,1 Millionen Tonnen oder 2,8 % geringer als vor der 

Corona-Pandemie im Jahr 2019 (38,0 Millionen Tonnen), nachdem es 2020 (39,6 Milli-

onen Tonnen) und 2021 (40,3 Millionen Tonnen) gestiegen war. Der Rückgang der Ge-

samtmenge an Haushaltsabfällen ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Bevölkerung 

im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um knapp 1,1 Millionen Menschen wuchs. Pro 

Kopf wurden im Jahr 2022 rund 438 Kilogramm Haushaltsabfälle eingesammelt, das 

waren knapp 46 Kilogramm weniger als im stark von der Pandemie beeinflussten Jahr 

2021 (484 Kilogramm) und 19 Kilogramm weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019 (457 

Kilogramm). Damit sank das Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsabfällen auf den tiefsten 

Stand seit dem Beginn der Erhebung im Jahr 2004. 

Jeweils rund ein Drittel der im Jahr 2022 eingesammelten Haushaltsabfälle waren Haus-

müll (34 %) und getrennt gesammelte Wertstoffe (31 %). Rund ein Viertel machten Bio-

abfälle (27 %), also organische Abfälle, aus. Die geringsten Anteile entfielen auf Sperr-

müll (7 %) und sonstige Abfälle, wie beispielsweise Batterien und Farben (0,5 %).  
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Den stärksten Rückgang in Höhe von 1,3 Millionen Tonnen oder 11,4 % im Jahr 2022 

gegenüber dem Vorjahr verzeichneten die Bioabfälle. Diese setzen sich aus Abfällen 

aus der Biotonne sowie Garten- und Parkabfällen zusammen und machten 9,9 Millionen 

Tonnen (2021: 11,2 Millionen Tonnen) aus. Dies entspricht einem Pro-Kopf-Aufkommen 

von 117 Kilogramm (2021: 134 Kilogramm). Weniger Bioabfälle pro Kopf waren zuletzt 

im Jahr 2013 (112 Kilogramm) eingesammelt worden.  

Haus- und Sperrmüll machte im Jahr 2022 mit rund zwei Fünfteln (41 % beziehungs-

weise 15,3 Millionen Tonnen) den Großteil des gesamten Aufkommens an Haushaltsab-

fällen aus. Hier ging das Aufkommen im Vergleich zu 2021 um 1,0 Millionen Tonnen 

oder 6,4 % zurück. Mit 181 Kilogramm pro Kopf (2021: 196 Kilogramm pro Kopf) er-

reichte auch das im Jahr 2022 eingesammelte Haus- und Sperrmüllaufkommen den 

niedrigsten Wert seit dem Beginn der Erhebung im Jahr 2004. Die von der Flutkatastro-

phe im Sommer 2021 stark betroffenen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rhein-

land-Pfalz verzeichneten hierbei den stärksten Pro-Kopf-Rückgang von 231 beziehungs-

weise 225 Kilogramm im Jahr 2021 auf 208 beziehungsweise 201 Kilogramm im Jahr 

2022. Zu diesen Abfällen zählt alles, was nicht in die Wertstoffsammlung, die Biotonne 

oder die Gelbe Tonne geworfen werden soll oder speziell entsorgt werden muss.  

Die Menge der 2022 getrennt eingesammelten Wertstoffe, zu denen unter anderem Pa-

pier, Pappe, Plastik- und Metallverpackungen oder Glas zählen, ging um 0,9 Millionen 

Tonnen oder 7,1 % auf 11,6 Millionen Tonnen zurück (2021: 12,5 Millionen Tonnen). Mit 

einem Pro-Kopf-Aufkommen von 137 Kilogramm wurde somit auch bei den Wertstoffen 

der tiefste Wert seit dem Beginn der Erhebung im Jahr 2004 erreicht (2021: 150 Kilo-

gramm pro Kopf).  

II. Geschäftsverlauf  

Im betrieblichen Erfolgsplan des Jahres 2023 als Bestandteil des Wirtschaftsplanes des 

Abfallwirtschaftsbetriebes wurden die zum Planungszeitpunkt in Aussicht stehenden 

Einnahmen und Ausgaben in Ansatz gebracht. Geplant war ein positives Jahresergebnis 

2023 in Höhe von 3 TEUR, der Ausgleich der durch den Eigenbetrieb planbaren Ge-

winne sollte auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-

Kreis schließt das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 161 TEUR 
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ab, vgl. dazu die Ausführungen unter Pkt. B. IV., Aussagen zum Jahresergebnis. Die 

Betriebsleitung empfiehlt, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.  

Das Jahresergebnis von 161 TEUR wird vor allem durch die Passivierung der in einer 

Nachkalkulation festgestellten Gebührenüberdeckung von 922 TEUR belastet. Diese 

Gebührenüberdeckung resultiert zu meist aus den Umsatzerlösen aus der Selbstanlie-

ferung auf den Anlagen des Ilm-Kreises und des Zweckverbandes Restabfallbehandlung 

Mittelthüringen in Summe von 1.314 TEUR und der verhandelten Mitbenutzungsgebühr 

der PPK-Sammelstrukturen durch das DSD in Höhe von 434 TEUR. 

Die in die Gebührenkalkulation 2022 bis 2025 eingestellte Kostenüberdeckung aus den 

Vorjahren in Höhe von jährlich 1.248 TEUR wurde um 380 TEUR im Wirtschaftsplan 

2023 aufgestockt und berücksichtigt und erhöht somit die Erlöse aus Müllgebühren. Die 

Kostenüberdeckung des Jahres 2023 wird in der folgenden Gebührenkalkulation begin-

nend ab 2026 berücksichtigt und vermindert in Folge die Gebühren im nächsten Gebüh-

renzeitraum. 
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III. Aussagen zur Vermögens -, Finanz - und Ertragslage  

Die Liquidität des Abfallwirtschaftsbetriebes war im Wirtschaftsjahr immer gesichert.  

Die Vermögenslage  stellt sich wie folgt dar: 

 31.12.2023 31.12.2022 Veränderung 

TEUR TEUR TEUR 

Vermögen  
 
    Anlagevermögen  

    langfristig gebundenes 
    Umlaufvermögen 

    kurzfristig gebundenes 
    Umlaufvermögen 
 
    liquide Mittel 
 
    Übrige Aktiva 

 
 

3.833 
 

928 
 
 

2.924 
 

7.227 
 

34 

 
 

3.831 
 

1.038 
 
 

2.851 
 

8.211 
 

24 

 
 

2 
 

-110 
 
 

73 
 

-984 
 

10 

Kapital 
 
   Eigenkapital 

   mittel- & langfristig verfügbares 
   Fremdkapital 

   kurzfristig verfügbares Fremdkapital 

 
 

5.612 

 
7.219 

 
2.115 

 
 

5.451 
 
 

8.060 
 

2.444 

 
 

161 
 
 

-841 
 

-329 

 

Das Eigenkapital erhöht sich um den erwirtschafteten Gewinn des Wirtschaftsjahres 

2023. 

  31.12.2023 31.12.2022 

Kennzahlen  (Bilanz)   % % 

Eigenkapitalquote  37,5 34,2 

Fremdkapitalquote  62,5 65,8 

Verschuldungsgrad  166,3 192,7 

Anlagendeckungsgrad  146,4 142,3 

Anlagenquote  25,6 24,0 
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Das Anlagevermögen des Eigenbetriebes ist zum Bilanzstichtag vollständig durch Ei-

genkapital finanziert.  

Die Finanzlage  weist folgende Kenngrößen auf: 

Finanzlage 2023 2022 

TEUR TEUR 

Cashflow   

   aus laufender Geschäftstätigkeit -255 1.514 

   aus Investitionstätigkeit -858 -320 

   aus Finanzierungstätigkeit 129 122 

 

Der Eigenbetrieb hat keine Bankverbindlichkeiten. Die Liquidität des Abfallwirtschaftsbe-

triebes war im Wirtschaftsjahr immer gesichert. 

Ertragslage 2023 

 

2022 Veränderung 

TEUR TEUR TEUR 

Umsatzerlöse 11.237 9.955 1.282 

Betriebsergebnis 0 148 -148 

Finanzergebnis 161 21 140 

Jahresergebnis 161 169 -8 
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IV. Aussagen zum Jahresergebnis  

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis schließt das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Jah-

resgewinn in Höhe von 161 TEUR ab, geplant war ein Gewinn von 3 TEUR. Bis zum 

31. Dezember 2023 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 11.237 TEUR (2022: 

9.955 TEUR) erwirtschaftet. Geplant waren im selben Zeitraum 11.528 TEUR.  

Das Wirtschaftsjahr 2023 wurde im Wesentlichen durch die Weiterführung des zum 

1. Juli 2016 eingeführten neuen Gebührenmodells zur Finanzierung der abfallwirtschaft-

lichen Leistungen (Wechsel von der Regelabfuhr zur Bedarfsabfuhr des Restmülls) 

grundlegend beeinflusst. Beginnend mit dem zweiten Halbjahr 2016 setzt sich die Ab-

fallgebühr aus einer Festgebühr und den Leistungsgebühren für den Rest- bzw. Bioabfall 

zusammen.  

Bei der Ermittlung der ansatzfähigen Kosten als Basis der Festlegung der Gebühren-

sätze wurden die in den Vorjahren festgestellten Gebührenüberdeckungen berücksich-

tigt. Ferner erhöhen sich die in der Kalkulation anzusetzenden Aufwendungen für die 

Verbrennung von Restabfall durch die ausgeschriebenen Mehrmengen für die Behand-

lung durch den ZRM und verringern sich durch die nun langsam einsetzende Reduzie-

rung der im Holsystem eingesammelten Restmüllmengen. Im Ergebnis führt dies dazu, 

dass sich die Umsatzerlöse auf 11.237 TEUR erhöhen. Dabei sinken die Erträge aus 

Müllgebühren leicht von 8.180 TEUR (2022) auf 8.173 TEUR (2023).  

Die Umsatzerlöse aus Müllgebühren der nach Einwohnergleichwerten Anschlusspflich-

tigen (8.908 TEUR; 2022: 7.123 TEUR) beinhalten unter anderem auch die Inanspruch-

nahme der in den Vorjahren passivierten Verbindlichkeit für Kostenüberdeckung 

1.628 TEUR (2022: 1.248 TEUR) und den Verkauf von Rest- und Biomüllsäcken 

(29 TEUR). Gegenläufig wirkt sich die passivierte Gebührenüberdeckung (922 TEUR, 

2022: 2.332 TEUR) im Ergebnis der überschlägigen Nachkalkulation des Wirtschaftsjah-

res 2023 aus, die bei wirtschaftlicher Betrachtung den Umsatz mindert. In Summe liegen 

somit die Umsatzerlöse aus Müllgebühren mit einer Unterschreitung von ca. 572 TEUR 

unter dem Plan, vor allem bedingt durch den Saldo aus der Inanspruchnahme der Kos-

tenüberdeckung aus der Nachkalkulation der Abfallgebühren der Vorjahre in Höhe von 

1.628 TEUR und der Zuführung zur Rückstellung aus Gebührenüberdeckung in Höhe 

von 922 TEUR.  
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Vor allem die Erträge aus Gebühren für die Selbstanlieferung auf der Müllumladestation 

(471 TEUR) und der Kleinmengenannahme auf der Verbandsdeponie in Rehestädt zum 

Weitertransport zur Umladestation (110 TEUR), der Kompostieranlage (51 TEUR) und 

der Verbandsdeponie aus der Anlieferung des inerten Materials (607 TEUR) überschrei-

ten die Planzahlen um insgesamt 253 TEUR.  

Die Erträge aus der Vermarktung der PPK-Fraktion inklusive der auf Grund des Ver-

handlungsergebnisses mitvermarkteten Anteils der Dualen Systeme in Höhe von 

389 TEUR unterschreiten durch die nach unten entwickelnden Papierankaufspreise die 

mit 417 TEUR vorsichtig geplanten Vermarktungserlöse des Wirtschaftsjahres 2023 um 

28 TEUR. Zusätzlich wirkt sich die Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen 

rückwirkend ab Jahresbeginn 2023, das vorhandene Sammelsystem im Kreis gemein-

sam zu nutzen, positiv auf das Ergebnis des Wirtschaftsjahres aus. Der Mitbenutzungs-

anteil in Höhe von 39,5 % der Masse der in den PPK-Sammelbehältern enthaltenen 

Verpackungen werden dem DSD im Rahmen des BgA DSD in Rechnung gestellt. Die 

erzielten Erträge aus der Mitbenutzung des Papiersammelsystems summieren sich im 

Jahr 2023 auf 434 TEUR.  

Die sonstigen betrieblichen Erträge (169 TEUR) sind im Wesentlichen von den anderen 

betrieblichen Erträgen (105 TEUR), die vor allem die Erlöse aus der Geschäftsbesor-

gung für den ZRM in Höhe von 60 TEUR beinhalten, von den Erlösen aus Mieteinnah-

men (21 TEUR), von den Erträgen aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen 

(28 TEUR) und von den Erträgen aus den Mahngebühren (6 TEUR) bestimmt. 

Die Summe der Erlöse unterschreitet den Plan wegen der oben genannten Einflüsse 

und Belastungen um 207 TEUR.  

Beim Materialaufwand (9.267 TEUR) sind bei den bezogenen Leistungen (9.246 TEUR) 

Kosteneinsparungen in Höhe von 66 TEUR im Vergleich zum Plan (9.312 TEUR) zu 

verzeichnen. 
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Wesentliche Kostenreduzierungen im Vergleich zum Vorjahr wurden lediglich in der Po-

sition Entsorgungskosten für Teerpappe (11 TEUR) erzielt. In allen anderen Kostenpo-

sitionen der bezogenen Leistungen fielen die Kosten erwartungsgemäß höher als im 

Vorjahr an. 

In den Personalkosten (1.492 TEUR) wurden unter Berücksichtigung der zum Jahres-

ende vorzunehmenden saldierten Korrekturen durch die Bildung der Rückstellungen 

(11 TEUR) und durch die Umsetzung des Tarifabschlusses des TVöD 26 TEUR mehr, 

als im Plan 2023 veranlagt, ausgewiesen. 

Im Berichtszeitraum fielen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens in Höhe von 32 TEUR und auf Sachanlagen und geringwertigen 

Wirtschaftsgütern in Höhe von 287 TEUR an (siehe Anlagenspiegel). 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (327 TEUR) liegen mit 145 TEUR unter dem 

geplanten Aufwand. Sie werden wesentlich durch Einsparungen gegenüber dem Plan 

für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, für Wartungsverträge und weitere Sachkosten 

verursacht. Geringe Mehrkosten sind lediglich bei den Kosten Steuer-, Rechts- und Wirt-

schaftsberatung in Folge der Pflicht zur Neuausschreibung von Leistungen und des Ver-

sagens des entsprechenden Wettbewerbs zu verzeichnen.  

Die positiven Zinserträge in Höhe von 161 TEUR (geplant waren 20 TEUR) werden 

durch die insgesamt wieder zu erzielenden Zinsen für Termingelder und KIK-Anlagen im 

längerfristigen Bereich und den ausgezahlten verzinslichen Darlehensbetrag an die 

IUWD beeinflusst.  

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis schließt das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem posi-

tiven Ergebnis in Höhe von 161 TEUR ab, geplant war ein Gewinn von 3 TEUR. Die 

Betriebsleitung schlägt vor, den Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen. 
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V. Änderungen im Bestand des Anlagevermögens, Leistungsfähigkeit/ 

Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen 

Bestandswirksam wurden im Wirtschaftsjahr 2023 Investitionen (321 TEUR) für die 

Müllumladestation (MUST) auf dem Gelände der Kreisabfalldeponie Wolfsberg (KAD), 

für die Kompostieranlage und für den Verwaltungsbereich des Betriebes.  

In der Verwaltung des AIK mussten im Zuge der Erneuerung der zentralen IT-Technik 

durch die System-Haus-Dresden GmbH diverse Lizenzen für die laufenden Datenban-

ken erworben werden, in dem Verwaltungsgebäude in der Schönbrunnstr. 8 wurde die 

energetische Sanierung mit dem Heizungsneubau und der Dämmung der Kellerdecke 

sowie der oberen Geschossdecke begonnen, die PC-Technik wurde weiter erneuert und 

ein defekter Bürostuhl ersetzt. 

Auf der Kompostieranlage wurde in die Waage-PC-Technik investiert und aktiviert. 

Auf der Anlage in Wolfsberg wurde die Fackelanlage zur Schwachgasfackelanlage 

umgebaut, ein begehbarer Container für Akkus mit Anfahrrampe angeschafft, 4 32 m³ 

Abrollcontainer gekauft, ein gebrauchter Restmüllcontainer vom ZRM übernommen und 

ein mobiler Kolbenkompressor mit Riemenantrieb geliefert und aktiviert. 

Das für die IUWD bereitgestellte Darlehen wurde im Wirtschaftsjahr 2023 planmäßig mit 

110 TEUR getilgt. Zum Stichtag des Jahreswechsels bestehen von den Forderungen an 

die IUWD aus dem Darlehen noch 1.038 TEUR. 

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

Die Kompostierungsanlage ist in der Verarbeitung der gesamten Inputmengen (Bioabfall 

+ Grünabfall) zu 93 % mit etwa 12.670 Jahrestonnen in ihrer jetzigen Ausbaustufe aus-

gelastet. Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde die Anlagenkapazität von 10.000 auf 13.600 

Jahrestonnen erhöht. Der Gesetzgeber schreibt seit 2015 im Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG) die Getrennterfassung von Bioabfällen zwingend vor. Der Abfallwirtschaftsbe-

trieb setzt durch den flächendeckenden Anschluss- und Überlassungszwang der Grund-

stücke im Kreisgebiet an die Bioabfallentsorgung geltendes Recht um. Im Wirtschafts-

jahr ist der Anschlussgrad an die Biotonne deutlich erhöht worden. Durch die 
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Mengensteigerungen sowie zunehmend monatlichen Schwankungen war die Endaus-

baustufe von 8 Rotteboxen notwendig. 

Die Müllumladestation ist mit der Umladung von Abfällen zu ca. 55 % ausgelastet, wenn 

man von einer maximalen Umladungsmenge von 40.000 Tonnen im Jahr ausgeht und 

die umgeladenen 22.100 Jahrestonnen betrachtet. Bei der Gesamtbetrachtung müssen 

jedoch die zusätzlichen Aufwendungen für Transport und Verwiegung der Presscontai-

ner sowie die Mengenerfassung der Kleinanlieferungen auf der Kompostieranlage be-

rücksichtigt werden.  

Des Weiteren übernimmt das Personal der Müllumladestation Aufgaben und Arbeiten im 

Zusammenhang mit der Nachsorge unserer am Standort befindlichen Kreisabfalldeponie 

Wolfsberg.  

Geplante Bauvorhaben einschl. Rekultivierungsmaßnahmen: 

Die Rekultivierung der zum 1. Juni 2005 stillgelegten Kreisabfalldeponie Wolfsberg er-

folgte in zwei Bauabschnitten bis zu ihrer Fertigstellung im September 2010.  

Mit der behördlichen Abnahme des zweiten Bauabschnittes des Vorhabens zur Sanie-

rung und Rekultivierung der Deponie am 17. März 2011 und der Erteilung der endgülti-

gen Stilllegung der Kreisabfalldeponie Wolfsberg durch den Bescheid des Thüringer 

Landesverwaltungsamtes am 16. Juli 2012 wurde die Anlage in die voraussichtlich  

30-jährige Nachsorge überführt. 

Für die Nachsorge der Kreisabfalldeponie Wolfsberg sind bis zum 31. Dezember 2023 

Leistungen in Höhe von 135 TEUR finanziert worden. Diese Leistungen setzten sich 

zusammen aus 34 TEUR für die Unterhaltung der Deponieentgasung, 70 TEUR für die 

Sickerwasserentsorgung und aus weiteren 31 TEUR für Pflegemaßnahmen und Sonsti-

ges. 

Nach einem Gutachten von Econum zur Kalkulation der Nachsorgekosten und Ermitt-

lung der entsprechenden Rückstellung wurden 262 TEUR für die Planung und den Bau 

einer neuen Schwachgasfackelanlage den Investitionen zugerechnet und der Rückstel-

lung wieder gutgeschrieben. Die AfA für die Schwachgasfackel belastet die Rückstellung 

in Höhe von 13 TEUR und entlastet die Kosten in gleicher Höhe.  
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Nach einem aktuellen in 2022 in Auftrag gegebenen Nachsorgegutachtens, muss man 

davon ausgehen, dass die klimaschädlichen Emissionen auch über den gesetzlich vor-

geschriebenen Nachsorgezeitraum hinaus anfallen werden. Im Interesse der Langzeit-

sicherung wurde der Nachsorgezeitraum 2022 schon um weitere 10 Jahre verlängert. 

Dadurch können die Entwässerungs- und Entgasungssysteme weiterhin betrieben und 

gewartet sowie Beeinträchtigungen des Wohles der Allgemeinheit ausgeschlossen wer-

den. 

Zum 31. Dezember 2023 umfasst die Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge 

einen Bestand von 2.702 TEUR.  

VI. Entwicklung des Eigenkapitals  

 

 

  

Stand 
01.01.2023 Entnahme Zuführung

Stand 
31.12.2023

EUR EUR EUR EUR
Stammkapital 1.023.000,00 0,00 0,00 1.023.000,00
Allgemeine Rücklage 3.739.106,98 0,00 0,00 3.739.106,98
Gewinn der Vorjahre 520.270,49 0,00 168.722,03 688.992,52
Jahresgewinn 168.722,03 168.722,03 160.952,80 160.952,80

5.451.099,50 168.722,03 329.674,83 5.612.052,30
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VII. Entwicklung der Rückstellungen  

 
   Stand 

1.1.2023 
Inanspruch- 

nahme 
Auflösung Zuführung Stand 

31.12.2023 

  EUR EUR EUR EUR EUR 
            
Sonstige Rückstellungen            
Personalkosten           
Überstundenansprüche 30.212,85 30.212,85 0,00 31.416,34 31.416,34 
Resturlaubsansprüche 20.800,51 20.800,51 0,00 29.156,55 29.156,55 
Jubiläumszuwendungen 2.721,63 0,00 0,00 0,00 2.721,63 
  53.734,99 51.013,36 0,00 60.572,89 63.294,52 
Übrige           

Nachsorge- und Rekultivie-
rungsrückstellung 2.837.343,00 135.377,13 0,00 0,00 2.701.965,87 
Rückstellung aus  
Kostenüberdeckung  2.331.734,01 0,00 0,00 922.357,91 3.254.091,92 
Erstellung Jahresabschluss 15.563,76 15.563,76 0,00 17.251,41 17.251,41 
Prüfung und Steuerberatung 17.200,00 17.136,00 64,00 17.500,00 17.500,00 
Zukünftige Kosten Archivierung 5.094,77 0,00 0,00 0,00 5.094,77 

  5.206.935,54 168.076,89 64,00 957.109,32 5.995.903,97 

  5.260.670,53 219.090,25 64,00 1.017.682,21 6.059.198,49 

 

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden aus der Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge 

Leistungen im Wert von 135 TEUR finanziert, siehe Ausführungen oben. 

Die sonstigen Rückstellungen (ohne Berücksichtigung Nachsorge/Rekultivierung) betra-

gen zum Jahresabschluss 2023 3.357 TEUR.  

Die für die Abfallgebühren erstellte Nachkalkulation für das Veranlagungsjahr 2023 

ergab eine Kostenüberdeckung von 922 TEUR. Die Verpflichtung zum Ausgleich dieser 

Kostenüberdeckung ist nach geltender Meinung des Fachausschusses für öffentliche 

Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA) zunächst in den Rückstellungen zu passivieren. 

Aus den sonstigen Verbindlichkeiten wurden zum Jahresende 1.628 TEUR entnommen 

und den Umsatzerlösen gegengebucht. 
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Die Verbindlichkeiten aus Warenlieferungen und Leistungen summieren sich zum Stich-

tag auf 751 TEUR (inkl. ggü. dem Landkreis), diese sind in der Offenen-Posten-Liste 

dokumentiert und haben mehrheitlich eine Restlaufzeit von weniger als einem Monat. 

 

VIII. Darstellung der Umsatz - und Mengenentwicklung  
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IX. Personalstatistik  

 

Der AIK beschäftigte im Wirtschaftsjahr durchschnittlich 23 Arbeitnehmer. 

Quartal I II III IV 
Angestellte 22 22 23 23 

 

Mitarbeiter des AIK nahmen bedarfsweise an Qualifikations- und Fortbildungsmaßnah-

men teil. 

  2023 2022 
  EUR EUR 
Löhne und Gehälter 1.221.950 1.073.434 
Sozialabgaben 270.355 254.485 

  1.492.305 1.327.919 

 

Herr Ronny Bössel war im Wirtschaftsjahr 2023 zum alleinigen Betriebsleiter bestellt. 

 

C.  Prognose -, Chancen - und Risikobericht  

I. Risiken des Eigenbetriebes  

Risikomanagement  

Unter Bezug auf das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich 

(KonTraG) wird eingeschätzt, dass die Arbeitsorganisation und das praktizierte Risiko-

management im Abfallwirtschaftsbetrieb den Anforderungen gerecht werden. Insbeson-

dere werden die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse fortlaufend bewertet. Schwerpunkt 

ist die Mengenentwicklung bei den einzelnen Abfallarten, die unmittelbar und als wich-

tigste Größe das Betriebsergebnis beeinflusst; die Entgeltzahlungen an beauftragte 

Dritte und an den Zweckverband Restabfallbehandlung Mittelthüringen erfolgen auf 

Grund der Vertragslagen vorwiegend nach Leistung. Daneben erfordert die Verwaltung 

der kreiseigenen Anlagen mit komplexen Aufgabenstellungen (Betreibung, Überwa-

chung, fortlaufende Investitionen einschl. der Nachsorge, Havariemanagement) 
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besonderen Aufwand. Weitere Schwerpunkte im Wirtschaftsjahr 2023 waren kontinuier-

liche Verhandlungen mit den beauftragten Dritten über die Gestaltung der Abfallentsor-

gung und der Anlagenbewirtschaftung sowie über die Höhe der Entgelte für einzelne 

Leistungsarten. Keinen Einfluss hat der Betrieb auf die Auswirkungen der Kreisgebiets-

reform in Thüringen, die im Jahre 2018 vollzogen werden sollte, jetzt aber ausgesetzt 

worden ist. 

Besonderes Augenmerk wurde auf die Beitreibung offener Forderungen und damit auf 

die Vorbeugung von möglichen Verlusten gelegt. 

Der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes ist satzungsgemäß in die Aufga-

benerledigung durch den Eigenbetrieb einbezogen. Bereits im Halbjahresbericht 2023 

wurde ausführlich über die Entwicklung der Erlöse und Kosten informiert. 

Marktrisiken  

Für den Eigenbetrieb bestehen keine direkten Marktrisiken, da er am Entsorgungsmarkt 

nicht teilnimmt. Schnittstellen existieren jedoch im Bereich der hausmüllähnlichen Ge-

werbeabfälle. Hier arbeitet die Privatwirtschaft gegen die Umsetzung der satzungsge-

mäßen Anschlusspflichten an die öffentliche Abfallwirtschaft, indem andienungspflich-

tige Abfälle zur Beseitigung als solche zur Verwertung umdeklariert und der Entsorgung 

durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger entzogen werden, was letztlich zur 

Gebührensteigerung führen kann.  

Gleichwohl müssen wir immer wieder feststellen, dass europaweite Ausschreibungen 

nicht mehr zu angemessenen Ergebnissen führen und gleichzeitig keine Bietervielfalt zu 

erkennen ist. Immer öfters müssen Ausschreibungen aufgehoben werden, weil kein wirt-

schaftliches Ergebnis erzielt werden kann. Die erzielten Abweichungen gegenüber der 

Sollkostenberechnung sind unwirtschaftlich und in der laufenden Gebührenkalkulations-

periode nicht mehr zu kompensieren.  

Die Risiken der beauftragten Dritten sind immer zu beachten.  

Finanzrisiken  

Die Liquidität des Abfallwirtschaftsbetriebes ist mittelfristig gegeben.  
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Umfeldrisiken  

Unverändert sind der Gesetzgeber und die Rechtsprechung wegen der Bestrebungen 

der privaten Entsorgungswirtschaft nach der sog. „Liberalisierung des Müllmarktes“ ge-

fordert, für Planungssicherheit bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu sor-

gen. Risiken bestehen dementsprechend zumindest mittelfristig in den Mengenprogno-

sen, die Grundlage für die Kalkulationen sind. Dazu kommen der stetige Anstieg der 

Rohstoff- und Energiekosten sowie Unsicherheiten im Hinblick auf das Ergebnis von 

Neuausschreibungen für Entsorgungsdienstleistungen. 

 

II. Chancen des Eigenbetriebes  

Die Bewirtschaftung der Müllumladestation und der peripheren Anlagen der Deponie am 

Standort Wolfsberg wird seit 2009 durch den Eigenbetrieb selbst, an Stelle einer bis da-

hin beauftragten Firma, durchgeführt. Die neuen Gestaltungsmöglichkeiten wurden ge-

nutzt und erhebliche Einsparungen deshalb und wegen der ohnehin sinkenden Aufwen-

dungen bei der Deponienachsorge im Ergebnis der Rekultivierung erzielt.  

 

III. Entwicklung des Eigenbetriebes  

Kurz- bis mittelfristig ist aus wirtschaftlicher Sicht von einer stabilen Lage des Eigenbe-

triebes auszugehen. Der Wirtschaftsplan 2024 sieht Umsatzerlöse von 11.850 TEUR 

vor. Nach Abzug der operativen Betriebsaufwendungen und Verrechnung mit den Zins-

erträgen wird ein Jahresgewinn von 9 TEUR erwartet. Die positive Abweichung gegen-

über der Kalkulation der Vorjahre fließt gebührensenkend in die bestätigte Kalkulation 

für den Zeitraum 2022 bis 2025 ein. 

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der Wirtschaftssanktionen gegen 

Russland haben seit dem 1. Quartal 2022 zu stark gestiegenen Energie- und Kraftstoff-

preisen geführt.  

Mit Blick auf die gegenwärtige energiepolitische Lage und die Entwicklung im Kraftstoff-

bereich sowie die gesamte gegenwärtige Teuerungsrate steht auch die öffentliche Ab-

fallwirtschaft im Ilm-Kreis vor einer erheblichen Herausforderung. Wie drastisch sich die 
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Entwicklung auf die weitere Planung und insbesondere auf die Kalkulationsperiode 2022 

bis 2025 auswirken wird, kann gegenwärtig noch nicht abschließend beurteilt werden. 

Rekommunalisierung der Entsorgungsdienstleistungen und Umsetzung des Kon-

zeptes für die künftige Gestaltung der Abfallwirtschaft im Ilm -Kreis  

Mit dem Kauf von 49 % der Gesellschaftsanteile der Ilmenauer Umweltdienst GmbH 

(IUWD) vom früheren Mitgesellschafter Remondis durch die IUWD konnte die Kommu-

nalisierung im Sinne des Bürgerentscheides vom März 2014 zum 31. Dezember 2014 

erfolgreich abgeschlossen werden. 

Im Ergebnis dieser Kommunalisierung wurde durch den Beschluss des Kreistages am 

24. Juni 2015 zur Konzeption für die künftige Gestaltung der Abfallwirtschaft die neue 

Vertragsgestaltung mit der IUWD basierend auf einer Kalkulation von Selbstkostenprei-

sen, die Umstellung der Regelabfuhr auf die Bedarfsabfuhr unter Einsatz eines Behälte-

ridentifikationssystems für Restmüll, die Neufassung der Abfallwirtschafts- und Gebüh-

rensatzung einschließlich der Neukalkulation der Gebühren in Angriff genommen. 

Noch im Spätsommer 2015 begann der beauftragte Entsorger, die IUWD, in enger Zu-

sammenarbeit mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb mit der Einführung und Umsetzung eines 

Identsystems. Die Rest- und Bioabfallbehälter wurden mit einem elektronischen Chip 

versehen und die Entsorgungsfahrzeuge wurden schrittweise mit den entsprechenden 

Lesegeräten und Antennen ausgerüstet. Ab dem 1. Januar 2016 lief eine Test- und Pro-

bephase, in der die IUWD anfing, sämtliche Leerungen für die Rest- und Biotonnen zu 

registrieren. Pünktlich zum 1. Juli 2016 startete die gebührenscharfe Umsetzung der be-

hälterbezogenen Abrechnung des Restabfalls. Seitdem werden alle registrierten Leerun-

gen für die Abfallgebührenberechnung herangezogen. 

Ab dem 1. Januar 2018 wurde die Papierentsorgung in das Kommunalgeschäft der 

IUWD eingeordnet. Für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2021 wurde zu gleich die Kal-

kulation der Selbstkostenpreise als Vertragsgrundlage mit der IUWD erneuert. 
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IV. Gesamtaussage zur Entwicklung des Eigenbetriebes  

Das Abfallwirtschaftskonzept des Ilm-Kreises und das zugehörige Satzungsrecht befin-

den sich in laufender Fortschreibung bzw. Weiterentwicklung in Anpassung an neue 

Rechtsprechung und technische Neuentwicklungen. Gebührenkalkulationen und Wirt-

schaftsplanungen des Eigenbetriebes werden regelmäßig abgeglichen. Änderungen in 

der Entsorgungslogistik oder der Gebührenerhebung wurden bisher jeweils langfristig 

geplant und ohne größere Probleme umgesetzt, so dass Gebührensprünge seit 2006 

bei der Neukalkulation der Gebühren vermieden werden konnten. Auf aktuell verblie-

bene Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit steigenden Energie- und Rohstoffpreisen 

bei Entgeltanpassungen, Neuausschreibungen sowie auf Grund der „Liberalisierungs-

bestrebungen“ der privaten Entsorgungswirtschaft wurde hingewiesen. 

Kosteneinsparpotentiale sind nicht mehr absehbar, mittelfristig wird mit der Zunahme der 

Kosten in den nächsten Jahren gerechnet. Diese Kostenerhöhungen werden sich in den 

nächsten Kalkulationsperioden auf die Höhe der Abfallgebühren auswirken. 

Bei den Abfallmengen schlagen aber insbesondere das Einsammeln und die Entsorgung 

des Restabfalls auf Grund ihres hohen Anteils an den Gesamtaufwendungen der Abfall-

wirtschaft des Ilm-Kreises auf das Betriebsergebnis durch. Ca. 20 % der Kosten des 

Eigenbetriebes sind Entgeltzahlungen an den Zweckverband Restabfallbehandlung Mit-

telthüringen mit den Verbandsmitgliedern Ilm-Kreis und Landkreis Sömmerda, bedingt 

durch den seit 1. Juni 2015 laufenden Entsorgungsvertrag mit einer Laufzeit bis Ende 

2020 mit Verlängerungsoptionen und der IUWD aus Sammlung und Transport des 

Restabfalls. Daneben ist der für die Restabfallbehandlung und -deponierung zuständige 

Zweckverband und damit auch der Ilm-Kreis in der Pflicht, die Kostendeckung für die 

Vorhaltung der Verbandsdeponie durch Akquise von zur Deponierung zugelassenen Ab-

fallarten im Entsorgungsgebiet zu gewährleisten. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Ilm-

Kreises arbeitet dementsprechend eng mit dem Verband zusammen, was über den 

Fachbeirat des Zweckverbandes gesichert wird.  
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V. Nachtragsbericht  

Nach dem Bilanzstichtag ereigneten sich keine besonderen Vorgänge, welche wesentli-

chen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens hatten. 

Aus heutiger Sicht ist der Kalkulationszeitraum bis zum Ende 2025 durch die erwirtschaf-

teten Überdeckungen der Vorjahre und des Wirtschaftsjahres 2023 noch darstellbar. 

Zum Ende des Kalkulationszeitraumes werden aber alle Reserven vollständig aufge-

braucht sein.  

Arnstadt, den 24. April 2024 

 

 

Bössel  
Betriebsleiter  
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Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm- Kreis, Arnstadt  
Rechtliche Verhältnisse  
  

 
Rechtliche Grundlagen  

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis mit Sitz in Arnstadt wird als Eigenbetrieb des Land-
kreises gemäß ThürEBV geführt. 

 
Betriebssatzung  

Im Wirtschaftsjahr 2023 galt die Betriebssatzung mit Stand vom 18. März 2003. 

 
Gegenstand des Eigenbetriebs  

Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Erfüllung der Aufgaben des Ilm-Kreises als öffent-
lich-rechtlicher Entsorgungsträger, sofern diese nicht in kommunaler Gemeinschaftsar-
beit erledigt werden. 

 
Wirtschaf tsjahr  

Das Wirtschaftsjahr umfasst das Kalenderjahr. 

 
Betriebsausschuss  

Bezüglich der namentlichen Aufstellung der Mitglieder des Betriebsausschusses verwei-
sen wir auf die Angaben des Eigenbetriebs im Anhang (Anlage 3). 

Der Betriebsausschuss besteht aus fünf stimmberechtigten und vier beratenden ständi-
gen Mitgliedern. 
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Sitzungen des Betriebsausschusses 

Im Berichtszeitraum fanden vier Sitzungen des Betriebsausschusses statt. Folgende we-
sentliche Beschlüsse wurden gefasst: 

Sitzung des Betriebsausschusses vom 15. Juni  2023: 

�x Empfehlung an den Kreistag des Ilm-Kreises zur Feststellung des Jahresabschlus-
ses für das Wirtschaftsjahr 2022 

�x Empfehlung an den Kreistag des Ilm-Kreises zum Vortrag des Jahresgewinns für 
das Wirtschaftsjahr 2022 auf neue Rechnung 

�x Empfehlung an den Kreistag des Ilm-Kreises zur Entlastung der Landrätin des Ilm-
Kreises und ihren Beigeordneten sowie des Betriebsleiters für das Wirtschaftsjahr 
2022 

Sitzung des Betriebsausschusses vom 28. September  2023: 

�x Empfehlung an den Kreistag des Ilm-Kreises zur Bestellung der eureos gmbh 
wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dresden, zum Abschlussprüfer für das Wirt-
schaftsjahr 2023 

�x Empfehlung an den Kreistag des Ilm-Kreises zum Beschluss des Wirtschaftsplans 
für das Wirtschaftsjahr 2024 

�x Empfehlung an den Kreistag des Ilm-Kreises zur Bestätigung der 1. Änderungs-
satzung zur Abfallwirtschaftssatzung 

�x Empfehlung an den Kreistag des Ilm-Kreises zur Bestätigung der 1. Änderungs-
satzung zur Gebührensatzung zur Abfallwirtschaftssatzung 

 
Betriebsleitung  

Betriebsleiter war im Wirtschaftsjahr:  

�x Herr Ronny Bössel  
(Werkleiter im Sinne der ThürEBV) 
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2. Wesentliche Verträge  

Darlehensvertrag mit der IUWD  

Mit Vertrag vom 8. April 2015 wurde der IUWD ein Darlehen in Höhe von TEUR 2.000 
gewährt. Die Auszahlung des Darlehens erfolgte am 30. April 2015. 

Es wurde ein fester Zinssatz von 1,55 % p. a. vereinbart. Die Tilgung des Darlehens 
erfolgt in vierteljährlich fälligen gleichen Beträgen in Höhe von TEUR 28. Die Schlussrate 
(TEUR 900) ist am 1. April 2025 fällig. 

 

3. Steuerliche Verhältnisse 

Der AIK ist hoheitlich tätig und unterliegt daher nicht der Körperschaft-, Gewerbe- und 
Umsatzsteuer. 

Das Finanzamt Gotha hat mit Bescheid vom 25. Mai 2022 bescheinigt, dass der Betrieb 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2024 eine Körperschaft 
i.S.d. § 44a Abs. 4 EStG darstellt. 

Seit Januar 2004 existiert aufgrund der empfangenen DSD-Nebenentgelte ein Betrieb 
gewerblicher Art gemäß § 4 KStG. Dieser wird beim Finanzamt Gotha unter der 
Steuernummer 156/144/03710 geführt. 
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Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm- Kreis, Arnstadt  
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach §  53 Haushaltsgrund-
sätzegesetz  
  
 

 
Fragenkreis 1:  

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung 
der Organbezüge  

a) 
Gibt es Geschäftsordnungen für die 
Organe und einen Geschäftsvertei-
lungsplan für die Geschäftsleitung so-
wie ggf. für die Konzernleitung?  

Gibt es darüber hinaus schriftliche 
Weisungen des Überwachungsorgans 
zur Organisation für die Geschäfts- so-
wie ggf. für die Konzernleitung (Ge-
schäftsanweisung)?  

Entsprechen diese Regelungen den 
Bedürfnissen des Unternehmens bzw. 
des Konzerns? 

 
Organe des Eigenbetriebs sind gemäß § 3 der Betriebssatzung 
die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss, der Kreistag und 
der Landrat. 

Aufgaben und Zuständigkeiten der Organe sind im Wesentli-
chen durch die Betriebssatzung geregelt. Darüber hinaus exis-
tiert eine Geschäftsordnung für den Kreistag, welche analog für 
den AIK – als beschließendem Ausschuss des Kreistages – an-
gewandt wird. 

Der Eigenbetrieb hat einen Betriebsleiter. Eine Geschäftsord-
nung für die Betriebsleitung existiert mit Datum vom 15. März 
2007. Diese regelt auch die Geschäftsverteilung zwischen dem 
Betriebsleiter und dessen Stellvertretung. Ein im Rahmen der 
örtlichen Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt 
festgestellter Anpassungsbedarf soll zeitnah umgesetzt wer-
den. 

Nach unserer Auffassung entsprechen die Regelungen den Be-
dürfnissen des Eigenbetriebs. 

b)  
Wie viele Sitzungen der Organe und 
ihrer Ausschüsse haben stattgefunden 
und wurden Niederschriften hierüber 
erstellt? 

 
Im Wirtschaftsjahr 2023 haben vier Sitzungen des Betriebsaus-
schusses stattgefunden. Über alle Sitzungen liegen schriftliche 
Protokolle vor, die von uns eingesehen wurden. 

Der Kreistag des Ilm-Kreises hat auf seinen Sitzungen in 2023 
auch Beschlüsse für den AIK gefasst, welche schriftlich festge-
halten wurden. 

Im Übrigen fanden im Wirtschaftsjahr 2023 regelmäßig Sitzun-
gen zu aktuellen Problemstellungen der Betriebsleitung statt, 
die über Niederschriften dokumentiert worden sind. 

c)  
In welchen Aufsichtsräten und ande-
ren Kontrollgremien i. S. d. § 125 
Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen 
Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

 
Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs ist in keinen Aufsichtsrä-
ten oder anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 
AktG tätig. 
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d)  
Wird die Vergütung der Organmitglie-
der (Geschäftsleitung, Überwachungs-
organ) individualisiert im Anhang des 
Jahresabschlusses/Konzernabschlus-
ses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbe-
zogenen Komponenten und Kompo-
nenten mit langfristiger Anreizwirkung 
ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies 
begründet? 

 
Von der gemäß § 286 Abs. 4 HGB eingeräumten Erleichterung 
bezüglich der Nichtangabe der Gesamtbezüge der Betriebslei-
tung macht der Eigenbetrieb Gebrauch. 

Die Vorsitzende und die Mitglieder des Betriebsausschusses 
sind ehrenamtlich tätig und erhalten lediglich eine Aufwandsent-
schädigung. Die Höhe der Aufwandsentschädigung für das 
Wirtschaftsjahr 2023 ist im Anhang angegeben. 

 
Fragenkreis 2:  

Aufbau - und ablauforganisatorische Grundlagen  

a) 
Gibt es einen den Bedürfnissen des 
Unternehmens entsprechenden Orga-
nisationsplan, aus dem Organisations-
aufbau, Arbeitsbereiche und Zustän-
digkeiten/Weisungsbefugnisse er-
sichtlich sind? Erfolgt dessen regelmä-
ßige Überprüfung? 

 
Organisationsaufbau sowie Arbeitsbereiche sind aus dem aktu-
ellen Organigramm des Eigenbetriebs ersichtlich. Hieraus geht 
eine klare Hierarchieordnung vom Betriebsleiter bis zu den Ver-
antwortlichen der Abteilungen sowie der einzelnen Mitarbeiter 
je Abteilung hervor. 

Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung. 

Der Organisationsplan wird den Bedürfnissen des Eigenbe-
triebs gerecht. 

b)  
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass nicht nach dem Organisations-
plan verfahren wird? 

 
Es haben sich keine Hinweise darauf ergeben, dass nicht nach 
dem Organisationsplan verfahren wird. 

c)  
Hat die Geschäftsleitung Vorkehrun-
gen zur Korruptionsprävention ergrif-
fen und dokumentiert? 

 
Maßnahmen zur Korruptionsprävention gehen aus der Verwal-
tungsvorschrift zu § 42 Thüringer Beamtenstatusgesetz i.V.m. 
§ 58 Abs. 3 des Thüringer Beamtengesetzes (Thüringer Staats-
anzeiger Nr. 5/2019) hervor, welche auch für den Eigenbetrieb 
angewandt werden. 

Eine schriftliche Belehrung der Mitarbeiter erfolgt regelmäßig. 

d)  
Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Ar-
beitsanweisungen für wesentliche Ent-
scheidungsprozesse (insbesondere 
Auftragsvergabe und Auftragsabwick-
lung, Personalwesen, Kreditaufnahme 
und -gewährung)?  

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass diese nicht eingehalten werden? 

 
Es gibt geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für we-
sentliche Entscheidungsprozesse. 

Für die Vergabe von Aufträgen gilt die Verwaltungsvorschrift zur 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen für den AIK, welche zuletzt 
im Jahr 2022 neu gefasst worden ist. 

Für die Aufnahme von Krediten ist die Zustimmung des Kreista-
ges nötig. Zudem waren im Berichtsjahr Unterschriftsberechti-
gungen im Kassenwesen in der Dienstordnung Nr. 2/2019 ge-
regelt. 

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Richtli-
nien bzw. Arbeitsanweisungen nicht eingehalten werden. 
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e)  
Besteht eine ordnungsmäßige Doku-
mentation von Verträgen (z. B. Grund-
stücksverwaltung und EDV)? 

 
Es besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträ-
gen. 

 
Fragenkreis 3:  

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling  

a)  
Entspricht das Planungswesen – auch 
im Hinblick auf Planungshorizont und 
Fortschreibung der Daten sowie auf 
sachliche und zeitliche Zusammen-
hänge von Projekten – den Bedürfnis-
sen des Unternehmens? 

 
Der Wirtschaftsplan umfasst entsprechend den Regelungen der 
ThürEBV einen detaillierten Erfolgs-, Vermögens- und Stellen-
plan. Im Weiteren sind eine Finanzplanung inkl. einem Investiti-
onsplan enthalten. 

Der Wirtschaftsplan des AIK fließt in den Haushaltsplan des 
Landkreises Ilm-Kreis ein und wird zusammen mit diesem be-
schlossen. Der Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023 erfolgte 
mit Datum vom 29. März 2023. 

Das Planungswesen entspricht insbesondere hinsichtlich des 
Planungshorizonts und der Fortschreibung der Daten den Erfor-
dernissen des Eigenbetriebs. Die sachlichen und zeitlichen Zu-
sammenhänge von Projekten sind angemessen dargestellt. 

b)  
Werden Planabweichungen systema-
tisch untersucht? 

 
Planabweichungen werden über monatliche Plan-Ist-Vergleiche 
systematisch untersucht. 

c)  
Entspricht das Rechnungswesen ein-
schließlich der Kostenrechnung der 
Größe und den besonderen Anforde-
rungen des Unternehmens? 

 
Das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung ent-
spricht der Größe und den besonderen Anforderungen des Ei-
genbetriebs. 

Seit 2006 kommt im Bereich der Finanzbuchhaltung (ein-
schließlich Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie der An-
lagenbuchhaltung) die Anwendungssoftware SBS Rewe neo 
zum Einsatz. 

Eine Softwareprüfung fand zuletzt in 2021 durch die Ernst & 
Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft statt. Der uns 
vorliegende Bericht vom 17. September 2021 führte zu keinen 
Beanstandungen. 

d)  
Besteht ein funktionierendes Finanz-
management, welches u.a. eine lau-
fende Liquiditätskontrolle und eine 
Kreditüberwachung gewährleistet? 

 
Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches 
eine laufende Liquiditätskontrolle durch die Betriebsleitung des 
Eigenbetriebs gewährleistet. 

Insbesondere wird hierfür eine laufende Liquiditätsübersicht 
durch die Abteilungsleiterin Betriebswirtschaft geführt. Ferner 
existiert eine Liquiditätsplanung für ein Jahr. 

Zum Stichtag waren keine Kreditverbindlichkeiten zu verzeich-
nen. 
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e)  
Gehört zu dem Finanzmanagement 
auch ein zentrales Cash-Management 
u. haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die hierfür geltenden Regelungen 
nicht eingehalten worden sind? 

 
Vereinbarungen für ein zentrales Cash-Management wurden 
nicht getroffen und sind in der gegebenen Struktur nicht notwen-
dig. 

f)  
Ist sichergestellt, dass Entgelte voll-
ständig und zeitnah in Rechnung ge-
stellt werden?  

Ist durch das bestehende Mahnwesen 
gewährleistet, dass ausstehende For-
derungen zeitnah und effektiv einge-
zogen werden? 

 
Eine vollständige und zeitnahe Inrechnungstellung der Entgelte 
ist sichergestellt. 

Grundsätzlich werden offene Posten regelmäßig gesichtet, bei 
größeren ausstehenden Forderungen werden Einzelmahnun-
gen versandt. Im Bereich der Abfallgebühren erfolgt die Abrech-
nung der Gebühren per Jahresbescheid zu Beginn eines jeden 
Folgejahres. Einen Monat nach Fälligkeit der Endabrechnung 
werden alle diesbezüglich noch offenen Forderungen ange-
mahnt. Nach einem weiteren Monat erfolgt die Vollstreckungs-
vorankündigung, welcher ggf. die Übergabe an die Kreiskasse 
erfolgt. 

Die Deponiegebühren werden monatsweise nach Anlieferung 
beschieden. Hier erfolgt ein Mahnlauf alle zwei bis drei Monate. 

Durch das bestehende Mahnwesen ist gewährleistet, dass aus-
stehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden. 

g) 
Entspricht das Controlling den Anfor-
derungen des Unternehmens/Kon-
zerns und umfasst es alle wesentli-
chen Unternehmens-/Konzernberei-
che? 

 
Im Berichtsjahr war kein eigener Controlling-Bereich eingerich-
tet. Die Aufgaben des Controllings wurden bei Bedarf bisher 
durch die Leiterin Betriebswirtschaft wahrgenommen. 

Dies entspricht den Anforderungen des Unternehmens. 

h) 
Ermöglichen das Rechnungs- und Be-
richtswesen eine Steuerung und/oder 
Überwachung der Tochterunterneh-
men und der Unternehmen, an denen 
eine wesentliche Beteiligung besteht? 

 
Der Eigenbetrieb hat keine Tochtergesellschaften oder Beteili-
gungen. 

Die weitere Beantwortung der Frage entfällt daher. 

 
Fragenkreis 4:  

Risikofrüherkennungssystem  

a)  
Hat die Geschäfts-/Konzernleitung 
nach Art und Umfang Frühwarnsignale 
definiert und Maßnahmen ergriffen, mit 
deren Hilfe bestandsgefährdende Risi-
ken rechtzeitig erkannt werden kön-
nen? 

 
Eine vollständige schriftliche Dokumentation im Sinne eines Ri-
sikofrüherkennungssystems, welches Risikofelder, Frühwarn-
signale und Maßnahmen zum Risikomanagement definiert, ist 
weiterhin in Planung. Die finale Umsetzung soll mittelfristig er-
folgen. 

Entwicklungsbeeinträchtigende bzw. bestandsgefährdende Ri-
siken können auskunftsgemäß durch die bei der Betriebsleitung 
vorhandene Organisation erkannt werden. 
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Darüber hinaus ergeben sich aus dem Plan-Ist-Vergleich zum 
Wirtschaftsplan weitere Frühwarnsignale. Gegenmaßnahmen 
werden in den Betriebsleitungssitzungen besprochen. 

b) 
Reichen diese Maßnahmen aus und 
sind sie geeignet, ihren Zweck zu er-
füllen? Haben sich Anhaltspunkte er-
geben, dass die Maßnahmen nicht 
durchgeführt werden? 

 
Die getroffenen Maßnahmen zur Risikoabschätzung sind aus-
reichend und erfüllen ihren Zweck. 

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnah-
men nicht durchgeführt werden. 

c) 
Sind diese Maßnahmen ausreichend 
dokumentiert? 

 
Wir verweisen auf die Beantwortung der Frage a) zu diesem 
Fragenkreis. 

d) 
Werden die Frühwarnsignale und 
Maßnahmen kontinuierlich und syste-
matisch mit dem aktuellen Geschäfts-
umfeld sowie mit den Geschäftspro-
zessen und Funktionen abgestimmt 
und angepasst? 

 
Die noch zu erstellende Risikodokumentation soll künftig konti-
nuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld 
sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt 
und – bei Bedarf – angepasst werden. 

 
Fragenkreis 5:  

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate  

a) 
Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von 
anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten festgelegt? Dazu gehört: 

�x Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 

�x Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden? 

�x Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen of-
fene Posten entstehen?  

�x Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind 
bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)? 

b) 
Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Ri-
sikobegrenzung? 

c) 
Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Ver-
fügung gestellt insbesondere in Bezug auf 

�x Erfassung der Geschäfte 

�x Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse 

�x Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung 

�x Kontrolle der Geschäfte? 
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d) 
Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und 
werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen? 

e) 
Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 

f) 
Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, 
die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 

 
Der Eigenbetrieb setzt keine Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate ein und 
plant auch nicht deren Einsatz.  

Die Beantwortung des Fragenkreises 5 entfällt daher. 

 
Fragenkreis 6:  

Interne Revision  

a) 
Gibt es eine den Bedürfnissen des Un-
ternehmens / Konzerns entspre-
chende Interne Revision/Konzernrevi-
sion? Besteht diese als eigenständige 
Stelle oder wird diese Funktion durch 
eine andere Stelle (ggf. welche?) 
wahrgenommen? 

 
Im Berichtsjahr wurde eine den Bedürfnissen des Unterneh-
mens entsprechende Interne Revision implementiert.  

Eine eigenständige Stelle besteht nicht. Die Funktion wird von 
einer Mitarbeiterin aus der Abteilung Betriebswirtschaft wahrge-
nommen. 

b) 
Wie ist die Anbindung der Internen Re-
vision / Konzernrevision im Unterneh-
men/Konzern? Besteht bei ihrer Tätig-
keit die Gefahr von Interessenkonflik-
ten? 

 
Die Innenrevision ist direkt dem Betriebsleiter unterstellt. 

Interessenkonflikte im Rahmen der Tätigkeit der Innenrevision 
sind uns im Rahmen der Prüfung nicht bekannt geworden. 

c) 
Welches waren die wesentlichen Tä-
tigkeitsschwerpunkte der Internen Re-
vision / Konzernrevision im Geschäfts-
jahr?  

Wurde auch geprüft, ob wesentlich 
miteinander unvereinbare Funktionen 
(z. B. Trennung von Anweisung und 
Vollzug) organisatorisch getrennt 
sind?  

Wann hat die Interne Revision das 
letzte Mal über Korruptionsprävention 
berichtet?  

Liegen hierüber schriftliche Revisions-
berichte vor? 

 
Wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision wa-
ren im Berichtsjahr: 

�x Vollständigkeit/Nachvollzug/Richtigkeit Inventurunterlagen 

�x Kasseninventur 

�x Richtigkeit von Abfallgebührenbescheiden 

Ein zusammenfassender schriftlicher Revisionsbericht für das 
Wirtschaftsjahr 2023 lag uns vor. 

Ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. 
Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt 
sind, war bisher noch nicht Gegenstand der Prüfung. 

Zur Korruptionsprävention wurde bisher nicht berichtet. 
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d) 
Hat die Interne Revision ihre Prüfungs-
schwerpunkte mit dem Abschlussprü-
fer abgestimmt? 

 
Die Tätigkeit der Internen Revision wurde im Berichtsjahr nicht 
mit dem Abschlussprüfer abgestimmt. 

e) 
Hat die Interne Revision / Konzernrevi-
sion bemerkenswerte Mängel aufge-
deckt und um welche handelt es sich? 

 
Es wurden keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt. 

f) 
Welche Konsequenzen werden aus 
den Feststellungen und Empfehlungen 
der Internen Revision / Konzernrevi-
sion gezogen und wie kontrolliert die 
Interne Revision / Konzernrevision die 
Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

 
Ggf. vorhandene Feststellungen der Internen Revision werden 
dokumentiert und mit den zuständigen Verantwortlichen sowie 
der Betriebsleitung besprochen. Getroffene Feststellungen sol-
len bedarfsweise auch zu Anpassungen/Präzisionen bestehen-
der Abläufe führen. 

 
Fragenkreis 7:  

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, 
Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans  

a) 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die vorherige Zustimmung des 
Überwachungsorgans zu zustim-
mungspflichtigen Rechtsgeschäften 
und Maßnahmen nicht eingeholt wor-
den ist? 

 
Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass 
die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustim-
mungsbedürftigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht 
eingeholt worden ist. 

b) 
Wurde vor der Kreditgewährung an 
Mitglieder der Geschäftsleitung oder 
des Überwachungsorgans die Zustim-
mung des Überwachungsorgans ein-
geholt? 

 
Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden keine Kredite an Mitglieder der 
Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans ausgereicht. 

Die weitere Beantwortung der Frage entfällt daher. 

c) 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass anstelle zustimmungsbedürftiger 
Maßnahmen ähnliche, aber nicht als 
zustimmungsbedürftig behandelte 
Maßnahmen vorgenommen worden 
sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnah-
men)? 

 
Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass 
anstelle zustimmungsbedürftiger Rechtsgeschäfte und Maß-
nahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behan-
delte Geschäfte und Maßnahmen getätigt bzw. getroffen wor-
den sind. 

d) 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die Geschäfte und Maßnahmen 
nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäfts-
ordnung, Geschäftsanweisung und 
bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans übereinstimmen? 

 
Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben. 
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Fragenkreis 8:  

Durchführung von Investitionen  

a) 
Werden Investitionen (in Sachanla-
gen, Beteiligungen, sonstige Finanz-
anlagen, immaterielle Anlagewerte 
und Vorräte) angemessen geplant und 
vor Realisierung auf Rentabilität/Wirt-
schaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Ri-
siken geprüft? 

 
Grundlage von Investitionen ist der bestätigte Wirtschaftsplan. 
Die darin geplanten Investitionen werden im Vorfeld ihrer Pla-
nung und Realisierung auskunftsgemäß sowohl hinsichtlich ih-
rer Rentabilität als auch ihrer Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit 
und Risiken angemessen geprüft. 

Hierfür wird eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durch die ent-
sprechende Abteilung vorgenommen. 

b) 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die Unterlagen/Erhebungen zur 
Preisermittlung nicht ausreichend wa-
ren, um ein Urteil über die Angemes-
senheit des Preises zu ermöglichen 
(z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung 
von Grundstücken oder Beteiligun-
gen)? 

 
Nach unserem Erkenntnisstand waren die vorliegenden Unter-
lagen zur Preisermittlung ausreichend, um ein entsprechendes 
Urteil bezüglich der Angemessenheit der Preise zu ermögli-
chen.  

c) 
Werden Durchführung, Budgetierung 
und Veränderungen von Investitionen 
laufend überwacht und Abweichungen 
untersucht? 

 
Im Rahmen der Überwachung des Wirtschaftsplans wird auch 
die Einhaltung des Investitionsplans fortlaufend kontrolliert. 
Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investiti-
onen werden in technischer und kaufmännischer Hinsicht lau-
fend überwacht sowie Abweichungen untersucht. 

d)  
Haben sich bei abgeschlossenen In-
vestitionen wesentliche Überschrei-
tungen ergeben? Wenn ja, in welcher 
Höhe und aus welchen Gründen? 

 
Bei den im Wirtschaftsjahr 2023 abgeschlossenen Investitionen 
ergaben sich keine Überschreitungen der Planansätze. 

e) 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass Leasing- oder vergleichbare Ver-
träge nach Ausschöpfung der Kreditli-
nien abgeschlossen wurden? 

 
Leasingverträge bzw. vergleichbare Verträge wurden gemäß 
unserer im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
nicht abgeschlossen. Anhaltspunkte für eine Umgehung von 
Kreditlinien bestehen nicht.  

 
Fragenkreis 9:  

Vergaberegelungen  

a) 
Haben sich Anhaltspunkte für eindeu-
tige Verstöße gegen Vergaberegelun-
gen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Rege-
lungen) ergeben? 

 
Eine Übersicht aller Sitzungen des Bau- und Vergabeausschus-
ses des AIK für das Wirtschaftsjahr 2023 hat uns vorgelegen. 
Im Rahmen unserer stichprobenartigen Prüfungshandlungen 
haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben. 
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b)  
Werden für Geschäfte, die nicht den 
Vergaberegelungen unterliegen, Kon-
kurrenzangebote (z. B. auch für Kapi-
talaufnahmen und Geldanlagen) ein-
geholt? 

 
Auskunftsgemäß werden grundsätzlich mindestens drei Ange-
bote eingeholt. Auch für Geldanlagen werden Konkurrenzange-
bote abgefragt. 

Gegenteilige Feststellungen haben wir im Rahmen unserer Prü-
fung nicht getroffen. 

 
Fragenkreis 10:  

Berichterstattung an das Überwachungsorgan  

a)  
Wird dem Überwachungsorgan regel-
mäßig Bericht erstattet? 

 
Der Landrätin sowie dem Betriebsausschuss werden halbjähr-
lich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie 
über die Abwicklung des Vermögensplanes Bericht erstattet. 
Die Berichte wurden von uns eingesehen. 

b)  
Vermitteln die Berichte einen zutref-
fenden Einblick in die wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens/Konzerns 
und in die wichtigsten Unterneh-
mens/Konzernbereiche? 

 
Der Bericht vermittelt aus unserer Sicht einen zutreffenden Ein-
blick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs und in die 
wichtigsten Unternehmensbereiche. 

c) 
Wurde das Überwachungsorgan über 
wesentliche Vorgänge angemessen 
und zeitnah unterrichtet?  

Liegen insbesondere ungewöhnliche, 
risikoreiche oder nicht ordnungsge-
mäß abgewickelte Geschäftsvorfälle 
sowie erkennbare Fehldispositionen 
oder wesentliche Unterlassungen vor 
und wurde hierüber berichtet? 

 
Im Rahmen der Sitzungen des Betriebsausschusses bzw. der 
halbjährlichen Berichte wurde das Überwachungsorgan über 
wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet. 

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abge-
wickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen 
oder Unterlassungen lagen nicht vor. 

d) 
Zu welchen Themen hat die Ge-
schäfts-/Konzernleitung dem Überwa-
chungsorgan auf dessen besonderen 
Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

 
Im Wirtschaftsjahr 2023 erfolgte keine Berichterstattung auf be-
sonderen Wunsch der Vorsitzenden des Betriebsausschusses. 

e) 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die Berichterstattung (z. B. nach 
§ 90 AktG oder unternehmensinternen 
Vorschriften) nicht in allen Fällen aus-
reichend war? 

 
Anhaltspunkte für eine unzureichende Berichterstattung haben 
sich nicht ergeben. 

f) 
Gibt es eine D&O-Versicherung? 
Wurde ein angemessener Selbstbe-
halt vereinbart? Wurden Inhalt und 
Konditionen der D&O-Versicherung 
mit dem Überwachungsorgan erörtert? 

 
Es besteht keine D&O-Versicherung. 

Die weitere Beantwortung der Frage entfällt daher. 
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g) 
Sofern Interessenkonflikte der Mitglie-
der der Geschäftsleitung oder des 
Überwachungsorgans gemeldet wur-
den, ist dies unverzüglich dem Über-
wachungsorgan offen gelegt worden? 

 
Derartige Interessenkonflikte bestanden für das Wirtschaftsjahr 
2023 nicht.  

 
Fragenkreis 11:  

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven  

a) 
Besteht in wesentlichem Umfang of-
fenkundig nicht betriebsnotwendiges 
Vermögen? 

 
Zum Stichtag bestand kein offenkundig nicht betriebsnotwendi-
ges Vermögen. 

b) 
Sind Bestände auffallend hoch oder 
niedrig? 

 
Der Eigenbetrieb verfügt über keine Bestände, die auffallend 
hoch oder niedrig sind. 

c) 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die Vermögenslage durch im Ver-
gleich zu den bilanziellen Werten er-
heblich höhere oder niedrigere Ver-
kehrswerte der Vermögensgegen-
stände wesentlich beeinflusst wird? 

 
Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Anhaltspunkte be-
kannt geworden, die auf erhebliche Abweichungen zwischen 
den bilanziellen Werten und den Verkehrswerten schließen las-
sen. Wesentliche stille Reserven waren zum Prüfungszeitpunkt 
nicht zu verzeichnen. 

 
Fragenkreis 12:  

Finanzierung  

a) 
Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach 
internen und externen Finanzierungs-
quellen zusammen? Wie sollen die am 
Abschlussstichtag bestehenden we-
sentlichen Investitionsverpflichtungen 
finanziert werden? 

 
Wir verweisen auf unsere Ausführungen zur Vermögens-
lage/Kapitalstruktur im Abschnitt C. III. im Hauptteil unseres 
Prüfungsberichts. 

Zum Abschlussstichtag bestanden keine wesentlichen Investiti-
onsverpflichtungen. 

b) 
Wie ist die Finanzlage des Konzerns 
zu beurteilen, insbesondere hinsicht-
lich der Kreditaufnahmen wesentlicher 
Konzerngesellschaften? 

 
Der Eigenbetrieb ist nicht Bestandteil eines Konzerns. 

Die Beantwortung der Frage entfällt daher. 

c) 
In welchem Umfang hat das Unterneh-
men Finanz-/Fördermittel einschließ-
lich Garantien der öffentlichen Hand 
erhalten?  

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die damit verbundenen Verpflich-
tungen und Auflagen des Mittelgebers 
nicht beachtet wurden? 

 
Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde dem Eigenbetrieb mit Bescheid 
vom 6. Januar 2022 eine Zuweisung des Bundesamts für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle in Höhe von TEUR 8 gewährt. Die 
Auszahlung der Mittel erfolgte im Wirtschaftsjahr 2023. 

Ferner wurden im Berichtsjahr Zuwendungen in Höhe von 
TEUR 11 für Heiztechnik gewährt. 
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Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-
bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht 
beachtet wurden. 

 
Fragenkreis 13:  

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung  

a) 
Bestehen Finanzierungsprobleme auf-
grund einer evtl. zu niedrigen Eigenka-
pitalausstattung? 

 
Finanzierungsprobleme haben in 2023 nicht bestanden. 

b) 
Ist der Gewinnverwendungsvorschlag 
(Ausschüttungspolitik, Rücklagenbil-
dung) mit der wirtschaftlichen Lage 
des Unternehmens vereinbar? 

 
Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem 
Jahresgewinn ab. Der Gewinnverwendungsvorschlag sieht vor, 
den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.  

Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen 
Lage des Unternehmens vereinbar. 

 
Fragenkreis 14:  

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit  

a) 
Wie setzt sich das Betriebsergebnis 
des Unternehmens/Konzerns nach 
Segmenten/ Konzernunternehmen zu-
sammen? 

 
In der Gesellschaft sind intern keine Ergebnissegmente vorhan-
den. Zur Zusammensetzung des Betriebsergebnisses sowie 
des Umsatzes verweisen wir auf unsere Darstellungen zur Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage im Hauptteil zu diesem Be-
richt. 

b) 
Ist das Jahresergebnis entscheidend 
von einmaligen Vorgängen geprägt? 

 
Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vor-
gängen geprägt. 

c) 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass wesentliche Kredit- oder andere 
Leistungsbeziehungen zwischen Kon-
zerngesellschaften bzw. mit den Ge-
sellschaftern eindeutig zu unangemes-
senen Konditionen vorgenommen 
werden? 

 
Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche 
Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen eindeutig zu unan-
gemessenen Konditionen vorgenommen werden. 

d) 
Wurde die Konzessionsabgabe 
steuer- und preisrechtlich erwirtschaf-
tet? 

 
Im Eigenbetrieb fallen keine Konzessionsabgaben an. Die Be-
antwortung der Frage entfällt daher. 
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Fragenkreis 15:  

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen  

a) 
Gab es verlustbringende Geschäfte, 
die für die Vermögens- und Ertrags-
lage von Bedeutung waren, und was 
waren die Ursachen der Verluste? 

 
Es gab keine verlustbringenden Geschäfte, die für die Vermö-
gens- und Ertragslage von Bedeutung waren. 

b)  
Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, 
um die Verluste zu begrenzen, und um 
welche Maßnahmen handelt es sich? 

 
Wir verweisen auf unsere Antwort zu 15 a). 

 
Fragenkreis 16:  

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung  der Ertragslage  

a)  
Was sind die Ursachen des Jahres-
fehlbetrages? 

 
Der Eigenbetrieb erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Jahres-
gewinn. Die Beantwortung der Frage entfällt daher. 

b)  
Welche Maßnahmen wurden eingelei-
tet bzw. sind beabsichtigt, um die Er-
tragslage des Unternehmens zu ver-
bessern? 

 
Wir verweisen auf die Erläuterungen des Eigenbetriebs im La-
gebericht. 

 



Allgemeine  Auftragsbedingungen  
für  

Wirtschaftsprüfer und W irtschaftsprüfungsgesellschaften  

vom 1. Januar 2017  

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auft raggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichters tattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge  

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen  

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation  

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung  

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht  

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 
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Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 035/24
(Drucksache-Nr. 041)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-
Kreis für das Wirtschaftsjahr 2023 und Vortrag des Jahresgewinns auf neue Rechnung

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

1. Der Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis für das Wirtschaftsjahr 
2023 wird aufgrund der Ergebnisse der Abschlussprüfung durch die 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft eureos GmbH festgestellt.

2. Der Jahresgewinn des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis aus dem Wirtschaftsjahr 
2023 in Höhe von 160.952,80 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 042    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Betriebsausschuss AIK 13.08.2024 öffentlich Vorberatung
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Beschlussvorlage - DS 042 - Entlastung der Landrätin und des hauptamtlichen Beige-
ordneten des Ilm-Kreises sowie der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Abfallwirt-
schaftsbetrieb des Ilm-Kreises für das Wirtschaftsjahr 2023     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

1. Der Landrätin und ihren Beigeordneten des Ilm-Kreises wird für das Wirtschaftsjahr 
2023 Entlastung erteilt.

2. Der Betriebsleitung des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis wird für das Wirtschafts-
jahr 2023 Entlastung erteilt.

Begründung:

Mit der Novellierung der ThürKO vom 23. Juli 2013 ist gemäß § 80 Abs. 3 ein gesonderter 
Beschluss zur Entlastung der Landrätin und des Beigeordneten sowie der Betriebsleitung er-
forderlich. 

gez. Petra Enders
Landrätin

Anlagen:     



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 036/24
(Drucksache-Nr. 042)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entlastung der Landrätin, des hauptamtlichen Beigeordneten des Ilm-Kreises sowie der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb des Ilm-Kreises für das 
Wirtschaftsjahr 2023     

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

1. Der Landrätin und ihren Beigeordneten des Ilm-Kreises wird für das Wirtschaftsjahr 
2023 Entlastung erteilt.

2. Der Betriebsleitung des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis wird für das 
Wirtschaftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Kreistag des Ilm-Kreises
Fraktion DIE LINKE

Drucksache-Nr. 043    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
ÖPNV-Ausschuss 29.08.2024 öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Struktur und Rechnungs-
prüfung

03.09.2024 öffentlich Vorberatung

Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    

Keine Erhöhung des Preises für das Deutschlandticket          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

1. Der Kreistag beauftragt die Landrätin, bei der Thüringer Landesregierung und der Bun-
desregierung die Forderung geltend zu machen, dass der Preis für das Deutschlandticket 
nicht erhöht wird. 

2. Der Kreistag fordert die Landrätin auf, beim Thüringischen Landkreistag vorzuschlagen, 
dass dieser auch die Thüringer Landesregierung und die Bundesregierung auffordert, den 
Preis für das Deutschlandticket nicht erhöhen.

3. Die Landrätin informiert den Kreistag über die Umsetzung der Punkte 1 und 2 und die 
Antworten von der Thüringer Landesregierung und der Bundesregierung, soweit diese ge-
geben werden. 

Sachverhalt/Begründung:
Das Deutschlandticket kann als ein erfolgreiches Projekt und ein Element für die notwendige 
Verkehrswende bewerten werden. 
Nach Medieninformation haben sich der Bundesverkehrsminister und die Verkehrsminister der 
Bundesländer darauf verständigt, dass das Deutschlandticket zwar erhalten bleibt, der Preis 
sich aber erhöhen soll. Wie hoch die Erhöhung konkret sein wird, ist bisher noch nicht ent-
schieden. 
Der Landkreis hat allen schülerbeförderungsberechtigten Schüler*innen das Deutschlandti-
cket entgeltfrei zur Verfügung gestellt, da dies kostengünstiger war und ist als die bisherige 
Kostenerstattungsregelung. 
Jede Erhöhung des Deutschlandticket erhöht somit die Kosten der Schülerbeförderung, die 
der Landkreis zu tragen hat. 
Der Landkreis hat somit ein Interesse, dass der Preis des Deutschlandticket nicht steigt. 
Die Höhe des Deutschlandticket wird durch den Bund und den Bundesländern bestimmt, weil 
Bund und Länder die Kosten dafür tragen. 
Deshalb muss der Kreistag seine Forderungen gegenüber der Bundesregierung und der Thü-
ringer Landesregierung geltend machen. 
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Kostendeckung: 
Bleibt der Preis des Deutschlandticket gleich, entstehen keine weiteren Kosten für den Land-
kreis. Jede Preiserhöhung wirkt sich hingegen auf den Kreishaushalt aus, weil jede schüler-
beförderungsberechtiger Schüler*innen derzeit das Deutschlandticket vom Ilm-Kreis be-
kommt. 

gez. Frank Kuschel
Fraktionsvorsitzende



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 037/24
(Drucksache-Nr. 043)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keine Erhöhung des Preises für das Deutschlandticket          

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

1. Der Kreistag beauftragt die Landrätin, bei der Thüringer Landesregierung und der 
Bundesregierung die Forderung geltend zu machen, dass der Preis für das 
Deutschlandticket nicht erhöht wird. 

2. Der Kreistag fordert die Landrätin auf, beim Thüringischen Landkreistag vorzuschlagen, 
dass dieser auch die Thüringer Landesregierung und die Bundesregierung auffordert, den 
Preis für das Deutschlandticket nicht erhöhen.

3. Die Landrätin informiert den Kreistag über die Umsetzung der Punkte 1 und 2 und die 
Antworten von der Thüringer Landesregierung und der Bundesregierung, soweit diese 
gegeben werden. 

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Fraktion DIE LINKE

Drucksache-Nr. 044    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreisausschuss 14.08.2024 öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Gleichstellung, Soziales und 
Gesundheit

28.08.2024 öffentlich Vorberatung

Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    

Berufungsverfahren und gegebenenfalls Klageeinreichung beim Sozialgericht Gotha 
gegen die ablehnende Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen 
(KVT) zur Erbringung ambulanter Röntgenleistungen durch die Ilm-Kreis-Kliniken am 
Standort Ilmenau

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

BP 01 Der Kreistag unterstützt das von der Landrätin angekündigte Berufungsverfahren und 
gegebenenfalls Klageverfahren der Ilm-Kreis-Klinken (IKK) GmbH beim Berufungsausschuss 
(vgl. § 97 SGB V) und Sozialgericht Gotha gegen die ablehnende Entscheidung des Zulas-
sungsausschusses (vgl. § 96 SGB V) zur Erbringung ambulanter Röntgenleistungen durch die 
Ilm-Kreis-Kliniken am Standort Ilmenau. 

Die Landrätin wird gebeten, als Vorsitzende des Aufsichtsrates der IKK GmbH dieses Beru-
fungsverfahren und gegebenenfalls Klage zu unterstützen.

BP 02 Die Landrätin wird gebeten, den Kreistag und den Kreisausschuss fortlaufend über den 
Verfahrensstand zu informieren. 

Begründung:

Die Positionen der Landrätin Petra Enders und der Ilm-Kreis-Kliniken hinsichtlich der Nutzung 
von moderner Röntgentechnik der Ilm-Kreisklinken am Standort Ilmenau auch für ambulante 
Behandlungen ist sachlich begründet und insofern unterstützenswert. Der Zulassungsaus-
schuss, der für diese ambulante Nutzung die Genehmigung erteilen muss, hat einen diesbe-
züglichen Antrag abgelehnt und dabei ausschließlich die wirtschaftlichen Interessen der nie-
dergelassenen Ärzte bei der Bedarfsplanung im Blick gehabt, aber nicht das Wohl und das 
Interesse der Patienten. Der Zulassungsausschuss begründete seine Entscheidung auch mit 
der ablehnenden Stellungnahme der Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT). Die KVT 
bezog sich dabei auf ihre Bedarfsplanung. Die Bedarfsplanung der KVT geht jedoch völlig an 
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der alltäglichen Praxis vorbei. Immer wieder berichten Patienten, dass sie erhebliche Warte-
zeiten und Wege in Kauf nehmen müssen, um eine Röntgenleistung zu erhalten. Im südlichen 
Ilm--Kreis gibt es derzeit überhaupt kein ambulantes Angebot an Röntgenleistungen. Wenn 
hier der Zulassungsausschuss und die die KVT auf Niederlassungen in Suhl, Südthüringen, 
Gotha, Erfurt und Weimar verweisen, ist offenbar völlig aus dem Blick geraden, dass es sich 
hier um kranke Menschen handelt, die oft auch mobilitätseingeschränkt sind. 2 Die Ilm-Kreis-
kliniken haben am Standort Ilmenau alle notwendigen radiologischen Angebote, die wegen 
der aktuellen Blockade des Zulassungsausschusses und der KVT aber nicht ambulant genutzt 
werden dürfen. Das ist nicht sachgerecht und begründbar. Der Zulassungsausschuss hat bei 
solchen Genehmigungen ein Ermessen und muss es stärker im Interesse der Patienten aus-
üben. Die wirtschaftlichen Interessen der niedergelassenen Ärzte sind nicht zu ignorieren, 
müssen aber auf Bundesebene geklärt werden und dürfen nicht zulasten der Patienten gehen. 
Die Landrätin hat öffentlich eine Berufung und gegebenfalls anschließende Klage gegen diese 
ablehnende Entscheidung des Berufungsausschusses angekündigt. Der Kreistag sollte die 
Berufung und Klage der Landrätin gegen die Ablehnung des Berufungsausschusses unterstüt-
zen. Zum Streitgegenstand braucht es eine grundsätzliche gerichtliche Klärung. Der Beru-
fungsausschuss hat unbestritten ein Ermessen bei derartigen Genehmigungen und dieses Er-
messen muss im Interesse der Patienten ausgeübt werden. Wir verschließen wir uns nicht den 
Finanzierungsproblemen im Gesundheitswesen, insbesondere der Budgetierung für die nie-
dergelassenen Ärzte. Hier sind aber in erster Linie der Bund, die Krankenkassen und eben 
auch die KVT verantwortlich und gefordert. Diese Finanzierungs- und Abrechnungsprobleme 
für die niedergelassenen Ärzte dürfen nicht zulasten der Patienten gehen. Die Berufung bzw. 
Klage ist durch die IKK GmbH einzulegen. Der Landkreis ist 100%iger Gesellschafter der IKK 
GmbH. Die Landrätin ist Vorsitzende des Aufsichtsrates der IKK GmbH. Die Vertretung des 
Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist keine Angelegenheit der laufenden Verwal-
tung. Insofern ist hier die Zuständigkeit des Kreistages gegeben. Der Kreistag hat auch eine 
Weisungsrecht gegenüber den vom Kreistag entsendeten Mitgliedern des Aufsichtsrates der 
IKK GmbH, die Landrätin eingeschlossen (vgl. § 74 Abs. 3 ThürKO). Der Beschlussantrag 
enthält jedoch keine Weisung, sondern ist eine Willenserklärung. Hierzu ist der Kreistag immer 
ermächtigt, auch weil hier der eigene Wirkungskreis betroffen ist. 

Kostendeckung: 
Durch den Beschluss entstehen für den Landkreis keine Kosten, weil die IKK GmbH Verfah-
rensträger ist. 

gez. Frank Kuschel 
Fraktionsvorsitzender



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Fraktion DIE LINKE

Drucksache-Nr. 044     

    (2. Entwurf)

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Rechtsmittelverfahren und gegebenenfalls Klageeinreichung beim Verwaltungsgericht 
gegen die ablehnende Entscheidung des Zulassungsausschusses zur Erbringung 
ambulanter Röntgenleistungen durch die Ilm-Kreis-Kliniken am Standort Ilmenau     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

BP 01 
Der Kreistag unterstützt das von der Landrätin angekündigte Rechtsmittelverfahren und gege-
benenfalls Klageverfahren der Ilm-Kreis-Klinken (IKK) GmbH beim Berufungsausschuss (vgl. 
§ 97 SGB V) und Verwaltungsgericht gegen die ablehnende Entscheidung des Zulassungs-
ausschusses (vgl. § 96 SGB V) zur Erbringung ambulanter Röntgenleistungen durch die Ilm-
Kreis-Kliniken am Standort Ilmenau. 
Die Landrätin wird gebeten, als Vorsitzende des Aufsichtsrates der IKK GmbH dieses Beru-
fungsverfahren und gegebenenfalls Klage zu unterstützen.
BP 02 
Die Landrätin wird gebeten, den Kreistag und den Kreisausschuss fortlaufend über den Ver-
fahrensstand zu informieren. 

Begründung:

Die Positionen der Landrätin Petra Enders und der Ilm-Kreis-Kliniken hinsichtlich der Nutzung 
von moderner Röntgentechnik der Ilm-Kreisklinken am Standort Ilmenau auch für ambulante 
Behandlungen ist sachlich begründet und insofern unterstützenswert. 
Der Zulassungsausschuss, der für diese ambulante Nutzung die Genehmigung erteilen muss, 
hat einen diesbezüglichen Antrag abgelehnt und dabei ausschließlich die wirtschaftlichen In-
teressen der niedergelassenen Ärzte bei der Bedarfsplanung im Blick gehabt, aber nicht das 
Wohl und das Interesse der Patienten. Der Zulassungsausschuss begründete seine Entschei-
dung auch mit der ablehnenden Stellungnahme der Kassenärztliche Vereinigung Thüringen 
(KVT). Die KVT bezog sich dabei auf ihre Bedarfsplanung. Die Bedarfsplanung der KVT geht 
jedoch völlig an der alltäglichen Praxis vorbei. Immer wieder berichten Patienten, dass sie 
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erhebliche Wartezeiten und Wege in Kauf nehmen müssen, um eine Röntgenleistung zu er-
halten. 
Im südlichen Ilm--Kreis gibt es derzeit überhaupt kein ambulantes Angebot an Röntgenleistun-
gen. Wenn hier der Zulassungsausschuss und die die KVT auf Niederlassungen in Suhl, Süd-
thüringen, Gotha, Erfurt und Weimar verweisen, ist offenbar völlig aus dem Blick geraden, dass 
es sich hier um kranke Menschen handelt, die oft auch mobilitätseingeschränkt sind. 
Die Ilm-Kreiskliniken haben am Standort Ilmenau alle notwendigen radiologischen Angebote, 
die wegen der aktuellen Blockade des Zulassungsausschusses und der KVT aber nicht am-
bulant genutzt werden dürfen. Das ist nicht sachgerecht und begründbar. 
Der Zulassungsausschuss hat bei solchen Genehmigungen ein Ermessen und muss es stär-
ker im Interesse der Patienten ausüben. 

Die wirtschaftlichen Interessen der niedergelassenen Ärzte sind nicht zu ignorieren, müssen 
aber auf Bundesebene geklärt werden und dürfen nicht zulasten der Patienten gehen. Die 
Landrätin hat öffentlich eine Berufung und gegebenfalls anschließende Klage gegen diese ab-
lehnende Entscheidung des Berufungsausschusses angekündigt. Der Kreistag sollte die Be-
rufung und Klage der Landrätin gegen die Ablehnung des Berufungsausschusses unterstüt-
zen. 
Zum Streitgegenstand braucht es eine grundsätzliche gerichtliche Klärung. 
Der Berufungsausschuss hat unbestritten ein Ermessen bei derartigen Genehmigungen und 
dieses Ermessen muss im Interesse der Patienten ausgeübt werden. Wir verschließen wir uns 
nicht den Finanzierungsproblemen im Gesundheitswesen, insbesondere der Budgetierung für 
die niedergelassenen Ärzte. Hier sind aber in erster Linie der Bund, die Krankenkassen und 
eben auch die KVT verantwortlich und gefordert. 
Diese Finanzierungs- und Abrechnungsprobleme für die niedergelassenen Ärzte dürfen nicht 
zulasten der Patienten gehen. 

Die Berufung bzw. Klage ist durch die IKK GmbH einzulegen. Der Landkreis ist 100%iger Ge-
sellschafter der IKK GmbH. Die Landrätin ist Vorsitzende des Aufsichtsrates der IKK GmbH. 
Die Vertretung des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist keine Angelegenheit der 
laufenden Verwaltung. Insofern ist hier die Zuständigkeit des Kreistages gegeben. Der Kreis-
tag hat auch eine Weisungsrecht gegenüber den vom Kreistag entsendeten Mitgliedern des 
Aufsichtsrates der IKK GmbH, die Landrätin eingeschlossen (vgl. § 74 Abs. 3 ThürKO). Der 
Beschlussantrag enthält jedoch keine Weisung, sondern ist eine Willenserklärung. Hierzu ist 
der Kreistag immer ermächtigt, auch weil hier der eigene Wirkungskreis betroffen ist. 

Kostendeckung: 
Durch den Beschluss entstehen für den Landkreis keine Kosten, weil die IKK GmbH Verfah-
rensträger ist. 

gez. Frank Kuschel 
Fraktionsvorsitzender



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Fraktion DIE LINKE

Drucksache-Nr. 044    

3. Entwurf

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 04.09.2024 öffentlich Vorberatung

    
    
    

Rechtliches Vorgehen gegen die ablehnende Entscheidung des Zulassungsausschusses 
zur Erbringung ambulanter Röntgenleistungen durch die Ilm-Kreis-Kliniken am Standort Il-
menau           

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

1. Der Kreistag unterstützt das von der Landrätin angekündigte rechtliche Vorgehen ge-
gen die ablehnende Entscheidung des Zulassungsausschusses (vgl. § 96 SGB V) zur 
Erbringung ambulanter Röntgenleistungen durch die Ilm-Kreis Kliniken am Standort 
Ilmenau. 
Die Landrätin wird gebeten, als Vorsitzende des Aufsichtsrates der IKK GmbH das 
rechtliche Vorgehen der IKK GmbH zu unterstützen. 

2. Die Landrätin wird gebeten, den Kreistag und den Kreisausschuss fortlaufend über 
den Verfahrensstand zu informieren.

Begründung 

Die Positionen der Landrätin Petra Enders und der Ilm-Kreis-Kliniken hinsichtlich der Nutzung 
von moderner Röntgentechnik der Ilm-Kreisklinken am Standort Ilmenau auch für ambulante 
Behandlungen ist sachlich begründet und insofern unterstützenswert. 
Der Zulassungsausschuss, der für diese ambulante Nutzung die Genehmigung erteilen muss, 
hat einen diesbezüglichen Antrag abgelehnt und dabei ausschließlich die wirtschaftlichen In-
teressen der niedergelassenen Ärzte bei der Bedarfsplanung im Blick gehabt, aber nicht das 
Wohl und das Interesse der Patienten. Der Zulassungsausschuss begründete seine Entschei-
dung auch mit der ablehnenden Stellungnahme der Kassenärztliche Vereinigung Thüringen 
(KVT). 
Die KVT bezog sich dabei auf ihre Bedarfsplanung. 
Die Bedarfsplanung der KVT geht jedoch völlig an der alltäglichen Praxis vorbei. Immer wieder 
berichten Patienten, dass sie erhebliche Wartezeiten und Wege in Kauf nehmen müssen, um 
eine Röntgenleistung zu erhalten. 
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Im südlichen Ilm--Kreis gibt es derzeit überhaupt kein ambulantes Angebot an Röntgenleistun-
gen. 
Wenn hier der Zulassungsausschuss und die die KVT auf Niederlassungen in Suhl, Südthü-
ringen, Gotha, Erfurt und Weimar verweisen, ist offenbar völlig aus dem Blick geraden, dass 
es sich hier um kranke Menschen handelt, die oft auch mobilitätseingeschränkt sind. 

Die Ilm-Kreiskliniken haben am Standort Ilmenau alle notwendigen radiologischen Angebote, 
die wegen der aktuellen Blockade des Zulassungsausschusses und der KVT aber nicht ambu-
lant genutzt werden dürfen. 
Das ist nicht sachgerecht und begründbar. 
Der Zulassungsausschuss hat bei solchen Genehmigungen ein Ermessen und muss es stärker 
im Interesse der Patienten ausüben. 

Die wirtschaftlichen Interessen der niedergelassenen Ärzte sind nicht zu ignorieren, müssen 
aber auf Bundesebene geklärt werden und dürfen nicht zulasten der Patienten gehen. 
Die Landrätin hat öffentlich angekündigt, rechtliche Schritte gegen diese ablehnende Entschei-
dung angekündigt. Der Kreistag sollte dies unterstützen. 
Zum Streitgegenstand braucht es eine grundsätzliche gerichtliche Klärung. 
Der Berufungsausschuss hat unbestritten ein Ermessen bei derartigen Genehmigungen und 
dieses Ermessen muss im Interesse der Patienten ausgeübt werden. 
Wir verschließen wir uns nicht den Finanzierungsproblemen im Gesundheitswesen, insbeson-
dere der Budgetierung für die niedergelassenen Ärzte. Hier sind aber in erster Linie der Bund, 
die Krankenkassen und eben auch die KVT verantwortlich und gefordert. Diese Finanzierungs- 
und Abrechnungsprobleme für die niedergelassenen Ärzte dürfen nicht zulasten der Patienten 
gehen. 

Die rechtlichen Schritte sind durch die IKK GmbH einzulegen. Der Landkreis ist 100%iger Ge-
sellschafter der IKK GmbH. Die Landrätin ist Vorsitzende des Aufsichtsrates der IKK GmbH. Die 
Vertretung des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist keine Angelegenheit der lau-
fenden Verwaltung. Insofern ist hier die Zuständigkeit des Kreistages gegeben. Der Beschlus-
santrag enthält keine Weisung, sondern ist eine Willenserklärung. Hierzu ist der Kreistag immer 
ermächtigt, auch weil hier der eigene Wirkungskreis betroffen ist. 

Kostendeckung: Durch den Beschluss entstehen für den Landkreis keine Kosten, weil die IKK 
GmbH Verfahrensträger ist.

gez. Frank Kuschel
Fraktionsvorsitzender



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 038/24
(Drucksache-Nr. 044)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berufungsverfahren und gegebenenfalls Klageeinreichung gegen die ablehnende 
Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen zur Erbringung ambulanter 
Röntgenleistungen durch die Ilm-Kreis-Kliniken am Standort Ilmenau

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

1. Der Kreistag unterstützt das von der Landrätin angekündigte rechtliche Vorgehen 
gegen die ablehnende Entscheidung des Zulassungsausschusses (vgl. § 96 SGB V) 
zur Erbringung ambulanter Röntgenleistungen durch die Ilm-Kreis Kliniken am 
Standort Ilmenau. 

Die Landrätin wird gebeten, als Vorsitzende des Aufsichtsrates der IKK GmbH das 
rechtliche Vorgehen der IKK GmbH zu unterstützen. 

2. Die Landrätin wird gebeten, den Kreistag und den Kreisausschuss fortlaufend über 
den Verfahrensstand zu informieren.

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 045/1    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

03.09.2024 öffentlich Vorberatung

Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Bestätigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei der 
Haushaltsstelle 48100.67100 Erstattung an Land/Bund          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die überplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei der Haushaltsstelle 48100.67100 
Erstattung an Land/Bund in Höhe von 110.000,00 €, gedeckt durch Mehreinnahmen bei der 
Haushaltsstelle 48100.24301 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG), Ersatzleistun-
gen von Unterhaltspflichtigen in Höhe von 110.000,00 €, wird bestätigt.

Begründung:

Aus der Haushaltsstelle 48100.78800 werden Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussge-
setz (UVG) an die die Leistungsempfänger (betreuender Elternteil des unterhaltsberechtigten 
Kindes) zu 100 % ausgezahlt. Diese Leistungen werden zu 40 % durch den Bund, 30 % durch 
das Land und 30 % durch den Landkreis finanziert. Die Erstattung an den Landkreis in Höhe 
von 70 % (Bund/Land) wird in der Haushaltsstelle 48100.16100 vereinnahmt.

Die Einnahmen aus Rückforderungen gem. § 7 UVG gegenüber dem (anderen) unterhalts-
pflichtigen Elternteil des Kindes werden in der Haushaltsstelle 48100.24301, die Zinsen gemäß 
§ 7 UVG in der Haushaltsstelle 48100.24901 verbucht. Diese erzielten Einnahmen einschließ-
lich Zinsen gemäß § 7 UVG sind in Höhe von 40 % an den Bund aus der Haushaltsstelle 
48100.67100 zurück zu erstatten. Der Anteil des Landes (30 %) verbleibt aufgrund des über-
tragenen Wirkungskreises beim Landkreis.

Der Ansatz der Haushaltsstellen 48100.24301 und 48100.24901 für die Einnahmen aus Rü-
ckforderungen gemäß § 7 UVG gegen über den Unterhaltsschuldnern sind nicht genau plan-
bar und demzufolge auch nicht die sich daraus ergebende Erstattung an den Bund über das 
Land (48100.67100).
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Da zum jetzigen Zeitpunkt bereits überplanmäßige Mehreinnahmen realisiert wurden und bis 
zum Jahresende noch erwartet werden, sind aufgrund der anteiligen Rückerstattung an den 
Bund (40 % der Mehreinnahmen) überplanmäßige Ausgaben bei der Haushaltsstelle 
48100.67000 in Höhe von 110.000,00 € erforderlich.

Die Deckung erfolgt aus realisierten Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 48100.24301.

gez: Petra Enders
Landrätin



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 039/24
(Drucksache-Nr. 045/1)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestätigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei der 
Haushaltsstelle 48100.67100 Erstattung an Land/Bund     

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Die überplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei der Haushaltsstelle 48100.67100 
Erstattung an Land/Bund in Höhe von 110.000,00 €, gedeckt durch Mehreinnahmen bei der 
Haushaltsstelle 48100.24301 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG), 
Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen in Höhe von 110.000,00 €, wird bestätigt.

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 045/2    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

03.09.2024 öffentlich Vorberatung

Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Bestätigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei 
verschiedenen Haushaltsstellen des Deckungsringes 1 91 im Sozialamt     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die überplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt innerhalb des Deckungsringes 1 91 
Sozialamt, Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz bei den 
Haushaltsstellen:

49530.78120 Mehrtägige Klassenfahrten in Höhe von 12.500,00 €,
49530.78130 Schulbedarf in Höhe von 40.000,00 €,
49530.78150 Lernförderung in Höhe von 7.500,00 €,
49530.78160 Mittagsverpflegung -Schüler- in Höhe von 83.000,00 €,
49530.78161 Mittagsverpflegung -KiTA- in Höhe von 41.000,00 €,
49530.78170 s.+k. Leben -Mitgliedsbeiträge- in Höhe von 5.000,00 €,
49530.78171 s.+k. Leben -künstlerische Fächer- in Höhe 1.000,00 €,
49530.78172 s.+k. Leben -Teilnahme an Freizeiten in Höhe von 5.000,00 €,

gedeckt durch Minderausgaben bei den Haushaltsstellen 49540.71500 Mobilitätsticket in Höhe 
von 150.000,00 €, 40000.65520 Gutachten Mietwerterhebung der KdU-Richtlinie in Höhe von 
32.500,00 € und 47100.71807 Beschäftigungsinitiative Ilm-Kreis in Höhe von 12.500,00 €, wer-
den bestätigt.

Begründung:

Die Überschreitung der Ausgabeansätze begründet sich wie folgt:
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Steigerung der Zahl potenziell leistungsberechtigter Personen 
Im Bereich der Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 
(BKGG) sind die Antragszahlen durch einen vermehrten Anspruch auf Wohngeld – im Rahmen 
der Wohngeldreform sowie der Dynamisierung der Wohngeldsätze – und der Anpassung des 
Kinderzuschlags exponentiell gestiegen.
Hinzu kommt ein starker Anstieg leistungsberechtigter Personen aufgrund der Sonderregelun-
gen für ukrainische Flüchtlinge, welche sofort in die verschiedenen Sozialsysteme der BRD 
fallen. Entgegen ursprünglicher Planungen hat das Einmünden ukrainischer Flüchtlinge in be-
darfsdeckende Erwerbstätigkeit in nur unterdurchschnittlichem Umfang stattgefunden, was zu 
einem längeren Verbleib der Bedarfsgemeinschaften in den Sozialsystemen führt.
Die steigende Anzahl von Leistungsberechtigten im Zusammenwirken mit der gesetzlich vor-
gegebenen Dynamisierung der Leistungsbeträge für den allgemeinen Schulbedarf führt auch 
hier zu einem deutlichen Anstieg.

Preisanstieg
In den betroffenen Haushaltsstellen 49530.78160/78161 Mittagsverpflegung Schüler/KiTa hat 
sich der allgemeine Preisanstieg von Verbrauchsgütern -insbesondere bei Lebensmitteln und 
Energie- überdurchschnittlich niedergeschlagen.

 
Auslaufende Landes-/Bundesförderung
In der Haushaltsstelle 49530.78150 Lernförderung begründet sich die sich die Kostensteige-
rung zunächst durch neue Anbieter auf dem Markt, welche vermehrt neue Kunden anwerben. 
Hinzu kommt, dass das Förderprogramm des Freistaates „Aufholen nach Corona für Kinder 
und Jugendliche“ ausgelaufen ist. In den Ramen dieses Förderprojektes jedoch Bedarfe aner-
kannt wurden, die nunmehr über Bildung und Teilhabe befriedigt werden.

Haushaltsstelle 49530.71820 – Klassenfahrten
Der für diese Haushaltsstelle berücksichtigte Planansatz unterliegt immer einem hohen Grad 
an Unsicherheit, da die konkrete Inanspruchnahme kaum prognostiziert werden kann. Spürbar 
sind jedoch auch hier der Anstieg potenziell leistungsberechtigter Personen sowie der allge-
meine Kostenanstieg bei der konkreten Reiseleistung.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt aus nachfolgenden Haushaltsstellen:

49500.71500 Mobilitätsticket 150.000,00 €
Aufgrund der ggw. Geltung der Regelungen zum 49 € Ticket erfolgte die Inanspruchnahme 
der kreislichen Alternative individueller Mobilität (Mobilitätsticket) bisher nur in geringem Um-
fang.

40000.65520 Gutachten Mietwerterhebung KdU 32.500,00 €
In Abstimmung mit dem Ausschuss für Gleichstellung, Soziales und Gesundheit (GSG) wird 
im Haushaltsjahr 2024 keine Erstellung eines Gutachtens Mietwerterhebung zur Aktualisie-
rung der KdU-Richtlinie erfolgen.

47100.71804 Beschäftigungsinitiative Ilm-Kreis 12.500,00 €
Die Inanspruchnahme der Mittel der Haushaltsstelle zur Deckung erscheint möglich, da auf-
grund der Besonderheit der Förderung gemäß § 16e SGB II (abschmelzender Förderhöchst-
betrag) bei der Mittelgewährung Reserven für kommende Bewilligungsabschnitte berücksich-
tigt wurden.

gez: Petra Enders
Landrätin
 



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 040/24
(Drucksache-Nr. 045/2)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestätigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei 
verschiedenen Haushaltsstellen des Deckungsringes 1 91 im Sozialamt     

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Die überplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt innerhalb des Deckungsringes 1 91 
Sozialamt, Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz bei den 
Haushaltsstellen:

49530.78120 Mehrtägige Klassenfahrten in Höhe von 12.500,00 €,
49530.78130 Schulbedarf in Höhe von 40.000,00 €,
49530.78150 Lernförderung in Höhe von 7.500,00 €,
49530.78160 Mittagsverpflegung -Schüler- in Höhe von 83.000,00 €,
49530.78161 Mittagsverpflegung -KiTA- in Höhe von 41.000,00 €,
49530.78170 s.+k. Leben -Mitgliedsbeiträge- in Höhe von 5.000,00 €,
49530.78171 s.+k. Leben -künstlerische Fächer- in Höhe 1.000,00 €,
49530.78172 s.+k. Leben -Teilnahme an Freizeiten in Höhe von 5.000,00 €,

gedeckt durch Minderausgaben bei den Haushaltsstellen 49540.71500 Mobilitätsticket in Höhe 
von 150.000,00 €, 40000.65520 Gutachten Mietwerterhebung der KdU-Richtlinie in Höhe von 
32.500,00 € und 47100.71807 Beschäftigungsinitiative Ilm-Kreis in Höhe von 12.500,00 €, 
werden bestätigt.

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises



Kreistag des Ilm-Kreises

 



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr.      

BESCHLUSSVORLAGE

für die 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

03.09.2024 öffentlich Vorberatung

Kreistag 04.09.2024 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Bestätigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei der 
Haushaltsstelle 20000.50100 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die überplanmäßige Ausgaben im Verwaltungshaushalt bei der Haushaltsstelle 20000.50100 
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen in Höhe von 350.000 €, gedeckt Minderaus-
gaben in mehreren Haushaltsstellen (Anlage 1), wird bestätigt.

Begründung:

Die Haushaltsstelle 20000.50100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen beinhaltet 
die Maßnahmen zur Wartung und laufenden Unterhaltung der kreiseigenen Schulgebäude. 
Die laufende Unterhaltung umfasst hierbei unter anderem die Kosten für Not- und Havarie-
maßnahmen sowie Baumpflege, Maßnahmen aus Wartungen sowie bauliche notwendige Un-
terhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.
Die Mittel sind durch Aufträge und für die Durchführung zwingend notwendiger Wartungs- und 
Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Betreiber- und Eigentümerpflichten gebunden.

Der Verbrauch der Haushaltsmittel resultiert durch höhere Kosten für Not- und Havariemaß-
nahmen gegenüber den Vorjahren. Der hierfür vorgesehene Ansatz wurde bereits überschrit-
ten. Ebenfalls mussten nicht vorgesehene Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von ca. 
250.000 €, Sanierung der Schulsporthalle der Staatlichen Grundschule Kirchheim mit ca. 
150.000 €, Fassadensanierung am Staatlichen Berufsschulzentrum, Standort Arnstadt, mit ca. 
50.000 € und dringend notwendigen Baumpflegearbeiten an verschiedenen Schulstandorten 
mit 50.000 €, durchgeführt wer-den.

Zur Gewährleistung der gesetzlich vorgeschriebenen Einhaltung der Betreiber- und Eigentü-
merpflichten und zum Aufrechterhalten des Schulbetriebes müssen noch weitere Leistungen 
für Maßnahmen aus Wartung, und notwendige Reparaturen im Rahmen der laufenden Unter-
haltung sowie Not- und Havariemaßnahmen in Höhe von 100.000 € durchgeführt werden. 
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Unter Berücksichtigung der noch verfügbaren Hausmittel wird eine überplanmäßige Ausgabe 
in Höhe von 350.000 € unumgänglich, um die laufende Sicherstellung des Schulbetriebes zu 
gewährleisten.

gez: Petra Enders
Landrätin

Anlagen:     
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Anlage 1 – Nachweis der Deckung

Anlage ÜPL 
20000.50100  07.08.2024 350.000,00   

     

HHst. Bezeichnung    

21104.54200 GS Gehren 4.500,00   

21116.54200 GS Langewiesen 8.400,00   

21118.54200 GS Martinroda 7.800,00   

21120.54200 GS Stützerbach 7.000,00   

21121.54200 GS Scholl 6.500,00   

21124.54200 GS Gräfenroda 10.000,00   

21126.54200 GS Ichtershausen 4.500,00   

21127.54200 GS Kirchheim 5.500,00   

21128.54200 GS Marlishasuen 5.000,00   

21129.54200 GS Plaue 5.000,00   

21130.54200 GS Stadtilm 9.500,00   

21140.54200 SSH Gehren 7.000,00   

21141.54200 SSH Großbreitenbach 11.000,00   

21144.54200 SSH Langewiesen 12.000,00   

21146.54200 SSH Stützerbach 7.000,00   

21150.54200 SSH Plaue 15.000,00   

22503.54200 RS Gräf.-Angst. 8.000,00   

22512.54200 RS Ichtershausen 12.000,00   

22514.54200 RS Gräfenroda 10.000,00   

22515.54200 RS Stadtilm 13.000,00   

22520.54200 SSH Ichtershausen 6.000,00   

22522.54200 SSH Gräfenroda 7.000,00   

22523.54200 SSH Stadtilm 7.000,00   

23500.54200 Goethegym. H1 40.000,00   

23501.54200 Goethegym. H1 10.000,00   

23502.54200 Goethegym. H1 5.000,00 243.700,00  

     

21116.54600 GS Langewiesen 4.000,00 4.000,00  

     

21106.54500 GS Geschwenda 2.000,00   

21116.54500 GS Langewiesen 2.000,00   

21130.54500 GS Stadtilm 2.000,00   

23400.54500 Lindenberggym. 2.000,00   

24010.54500 SBBS 4.000,00   

24040.54500 SSH SBBS 2.000,00 14.000,00  

     

21116.15300 GS Langewiesen 8.000,00   

21121.15300 GS Scholl 3.000,00   

21124.15300 GS Gräfenroda 3.000,00   

21127.15300 GS Kirchheim 3.000,00   

21128.15300 GS Marlishausen 2.000,00   
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21129.15300 GS Plaue 3.500,00   

21130.15300 GS Stadtilm 4.000,00   

21141.15300 SSH Großbreitenbach 3.000,00   

21144.15300 SSH Langewiesen 10.000,00   

21150.15300 SSH Plaue 3.000,00   

22502.15300 RS Geraberg 19.000,00   

22503.15300 RS Gräf.-Angst. 2.000,00   

22514.15300 RS Gräfenroda 1.800,00   

22515.15300 RS Stadtilm 5.000,00   

24010.15300 SBBS 14.000,00   

24020.15300 BSZ 4.000,00 88.300,00 350.000,00

Anlage ÜPL 
20000.50100  350.000,00   

     

HHst. Bezeichnung
Planansatz 
alt Veränderung Planansatz neu

21104.54200 GS Gehren 13.000,00 -4.500,00 8.500,00

21116.54200 GS Langewiesen 18.000,00 -8.400,00 9.600,00

21118.54200 GS Martinroda 20.000,00 -7.800,00 12.200,00

21120.54200 GS Stützerbach 18.000,00 -7.000,00 11.000,00

21121.54200 GS Scholl 23.000,00 -6.500,00 16.500,00

21124.54200 GS Gräfenroda 32.000,00 -10.000,00 22.000,00

21126.54200 GS Ichtershausen 13.000,00 -4.500,00 8.500,00

21127.54200 GS Kirchheim 15.000,00 -5.500,00 9.500,00

21128.54200 GS Marlishasuen 11.000,00 -5.000,00 6.000,00

21129.54200 GS Plaue 10.000,00 -5.000,00 50.000,00

21130.54200 GS Stadtilm 40.000,00 -9.500,00 30.500,00

21140.54200 SSH Gehren 29.000,00 -7.000,00 22.000,00

21141.54200 SSH Großbreitenbach 25.000,00 -11.000,00 14.000,00

21144.54200 SSH Langewiesen 22.000,00 -12.000,00 10.000,00

21146.54200 SSH Stützerbach 17.500,00 -7.000,00 10.500,00

21150.54200 SSH Plaue 32.000,00 -15.000,00 17.000,00

22503.54200 RS Gräf.-Angst. 25.000,00 -8.000,00 17.000,00

22512.54200 RS Ichtershausen 25.000,00 -12.000,00 13.000,00

22514.54200 RS Gräfenroda 25.000,00 -10.000,00 15.000,00

22515.54200 RS Stadtilm 45.000,00 -13.000,00 32.000,00

22520.54200 SSH Ichtershausen 17.500,00 -6.000,00 11.500,00

22522.54200 SSH Gräfenroda 22.000,00 -7.000,00 15.000,00

22523.54200 SSH Stadtilm 14.000,00 -7.000,00 7.000,00

23500.54200 Goethegym. H1 75.000,00 -40.000,00 35.000,00

23501.54200 Goethegym. H1 20.000,00 -10.000,00 10.000,00

23502.54200 Goethegym. H1 10.000,00 -5.000,00 5.000,00

 Summe 617.000,00 -243.700,00 418.300,00

     

21116.54600 GS Langewiesen 13.500,00 -4.000,00 9.500,00

 Summe 13.500,00 -4.000,00 9.500,00
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21106.54500 GS Geschwenda 4.000,00 -2.000,00 2.000,00

21116.54500 GS Langewiesen 5.800,00 -2.000,00 3.800,00

21130.54500 GS Stadtilm 8.000,00 -2.000,00 6.000,00

23400.54500 Lindenberggym. 14.200,00 -2.000,00 12.200,00

24010.54500 SBBS 28.000,00 -4.000,00 24.000,00

24040.54500 SSH SBBS 14.000,00 -2.000,00 12.000,00

  74.000,00 -14.000,00 60.000,00

     

21116.15300 GS Langewiesen 8.000,00   

21121.15300 GS Scholl 3.000,00   

21124.15300 GS Gräfenroda 3.000,00   

21127.15300 GS Kirchheim 3.000,00   

21128.15300 GS Marlishausen 2.000,00   

21129.15300 GS Plaue 3.500,00   

21130.15300 GS Stadtilm 4.000,00   

21141.15300 SSH Großbreitenbach 3.000,00   

21144.15300 SSH Langewiesen 10.000,00   

21150.15300 SSH Plaue 3.000,00   

22502.15300 RS Geraberg 19.000,00   

22503.15300 RS Gräf.-Angst. 2.000,00   

22514.15300 RS Gräfenroda 1.800,00   

22515.15300 RS Stadtilm 5.000,00   

24010.15300 SBBS 14.000,00   

24020.15300 BSZ 4.000,00 88.300,00



Kreistag des Ilm-Kreises

 

Beschluss-Nr. 041/24
(Drucksache-Nr. 045/3)

der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 4. 
September 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestätigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei der 
Haushaltsstelle 20000.50100 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen     

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt:

Die überplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt bei der Haushaltsstelle 20000.50100 
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen in Höhe von 350.000 €, gedeckt 
Minderausgaben in mehreren Haushaltsstellen (Anlage 1), wird bestätigt.

Arnstadt, den 4. September 2024

gez. Petra Enders Siegel
Landrätin des Ilm-Kreises
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